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Vorwort,

Die vorliegende Schrift ist eine Vorarbeit für eine von mir
i/eplante Ge^chichle der Tau fei l>e\\ < ̂.nng in Thüringen, zu der ich
bereits das in den verschiedenen Aichiveu noch vorhandene Akten-

gesammelt habe. Sie soll aber in der Gegenüberstellun .
des Verfahren.-. das von Kursachsen und anderseits von dein Lancl-

pralen Philipp von Hessen bezüglich der Trailer eingeschla-en
worden ist, auch zur Klarunp' der neuerdings viel erörterten Frage
beilragen, ob Luther noch mit Recht als der �Heros der Ge-
wissens- und Geistesfreiheit, der Anfänger der Auf-
klärung" gefeiert werden darf oder nicht. Dabei kann ich nicht

unterlassen, dem Herausgeber, Herrn Professor Dr. Greving, für
die mühevolle Unterstützung bei der Drucklegung dieser Arbeit
int-iiieii wännsli n hank auszusprevhen. Derselbe gilt aber auch
den sehr geehrten Direktionen der Archive x.u Weimar, Dresden,

Magdeburg, Meiiiingen und Mühlhausen i. Th. für ihr freundli''hes
Entgegenkommen sowie Herrn Monsignore Dr. N. Paulus in München
für eine ['leihe wertvoller

Z w ick au i. Sa., im Juni 10 Kl.

Prof. Dr. Paul Wappier.



Erstes Kapitel.

Die Anfänge der Täuferbewegung in Kursachsen.

In der Anschauung des Miltelalters waren Kirche und Staat
zu einer untrennbaren Einheit miteinander verbunden, die ganze
Christenheit ein großes Universalreich, sein geistiges Haupt der
Papst, sein weltliches der Kaiser. Daher galt auch der Abfall
von dem Glauben der Kirche zugleich als ein Abfall von der Ord-

nung des Staates und demgemäß Ketzerei nicht nur als kirch-
liches, sondern auch als bürgerliches Verbrechen, auf das der

Feuertod stand. So erklärte noch die I.~><i7 verfaßte Bamberger
Halsgerichtsordnung, die Grundlage der sogen, r.arolina, der Hals-
gerichtsordnung Kaiser Karls V.: �Wer durch den ordentlichen
geistlichen Richter für einen Ketzer erkannt, und dafür dem welt-
lichen Richter geantwortet wurde, der soll mit dem fewer vom leben
zum tode gestrati't werden" ')" Zu dieser ihnen von Kind auf

geläufigen Weltanschauung sind aber auch die sächsischen Refor-
matoren rasch wieder zurückgekehrt, nachdem Luther dieselbe
eine kurze Zeit lang, vornehmlich in seiner Schrift .An den christ-

lichen Adel deutscher Nation- (August 1520) und noch ent-
schiedener in seinem Büchlein �Von weltlicher Obrigkeit, wie weit
man ihr Gehorsam schuldig sei" (März !.">:>;!). überwunden halle-).
Von der l'her/eugung durchdrungen: .Es ist auf Erden kein
klarer Buch geschrieben denn die heilige Schrift, die ist gegen
alle anderen Bücher gleich wie die Sonne gegen alle Lichter- ;),
hatte Luther dort so gewaltig den Grundsatz verfochten, daß man

nur mit Gottes Wort d. h. mit dem Bibelwort gegen Ketzer streiten
solle, denn es gäbe nur einen Schriltsinn, und der sei ohne weiteres

auch dem einfachen und ungelehrlen Manne verständlich. Aber
freilich hatte sich Luther gerade darin gründlich geirrt, und die

') Artikel 130.

'-'l Vgl. das Nähere betreffs <ler beiden letztgenannten Schriften bei
W a p p l e r 1-4.

;1) In seiner Auslegung des 36. (37.) Psalms 1521. \V A VIII i'Sfi.
KI-I'.-s; 1i. Stiiili.-ri n. 'IViln. )[,.|| ];; n. 14; W -, ,,,,),.,. st.-llutu.'. J



I. Die Anhinge der Taufci -be^cgnng in Kuihnrli-.cn.

L'e d;i\oii \viir, dal.'; er bei der Dunkelheit und Vieldeutigkeil
mancher Schriftstellen in Wirklichkeit nur die verschiedenartigsten
religiösen Ansichten In i.mlbeschworen halte. die mit dem .Worte
allein- wieder zu bannen er bald sich nicht mehr imstande fühlte.
Besonders alter �entstund", wie uns Seba-tian Franck mitteilt,
�gleich in vnd nach der auffrur der Bauren aul.i dem buch-
staben der schrill eyn newe Secl vnd sondere kirch, die nennten
ellich Widertäuff'er, etlich Täuffer . . . Deren lauft' gieng so schnell,
das jr leer bald das gant/. land dmchkroch vnd sie bald eyn
grossen anhang erlangten, vil tausent täufften vnd vil auch guter
hertzen, die nach Gott eiferten, mit jrem guten schein vnd auch
dem buchstaben der schrifft (den sie steift' für sich hielten) zu jn
/.üben. Dann sie lereten im schein nichts dann lieb, glauben vnd
creutz" J).

Im Kurfürstentum Sachsen machten sich dieselben schon

bald nach der Niederwerfnni! des Bauernaufstandes auf der Süd-

seite des Thüringer Waldes und besonders in der im Würzbtirgischen
gelegenen Enklave Königsberg bemerkbar, wo namentlich der ehe-
malige Kirchner von Bibra Hans Hut-), der Büttner Volk Kolerlin

von Hain ;). der Tischler Eucharius Schreiner von Kobnrg 4) und
Joachim Mertz von Bamber;-! "') eine eitrige Propaganda entfalteten.
Natürlich konnte dieses Treiben dem Auge der Obrigkeit, die seit
dem Bauernkriege jede ttegung de- -eiueinen Mannes mit dem

Argwohn verfolgte, nicht allxulange verborgen bleiben.

') Chronika III ful. 193a.

> Vgl. ül>er ihn Meyer 211-25:;; l! o t h 2, 4, 7 f.. ] 1. 15, 17, 21- 23,
:-". 38-40; Berbig 309-316 (Berbigs Aufsnt/, ist re.-ht Hü,-hti^ und felih-r-
lialli. l her Hans Huts Lieiler vyl. AN'oIkan 15. Seine Heimat war Hihra,
ein Dorf an der Bibra im A G. und Kr. Meiningen.

;l) Beruf und Zunamen desselben ergeben sich aus einem Srhrifthtück des
| .. "nieinsanien Hennebergist hen Archivs, betitelt: �Die von Urat Hermann und
(iiat \Villielm /.u Hcmiclier^ cingeleitett-n MaTiregeln gegen Wiedertäufer.
Mai 1527." Hain, Dorf im ha v r. l! l'.. Oberfranken, A (i. \Voisinain und
1J> A. Lichtenfels.

Liier sein weiteres Schicksal vgl. Heck 57; Meyer 225 f., 240, 24^.
Er ist wahrscheinlich der Dichter des Liedes: \\ ir danken Gott von Hertzen
(\\ackernagel JI1 540), das den Gedanken ausspricht, daß nur Leiden und
Pein den Weg zum Himmelreich erschließen. Vgl. Wölk an 10

:') Er war gleich Eucharius Schreiner von Hut getauft und wurde auch
mit jenem zusammen am 25. Okt. 1527 zu Salzburg verbrannt, Vgl Ecks
Bericht an Herzog Georg von Sachsen vom 2fi. N�v. 1527 bei Seidemann
15i.i Brilaüi- 43 1>. Vul. am h Meyer a. a. < t.
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Da sie in den heimlichen Konventikeln der Täufer nur die An-

rei/nn- /n AulVulir und Ausrottung aller Obrigkeit sah, so wunh-n
auf eingelaufene Anzeigen hin von dem Amtmann zu Königsberg
Kunx fi'ohniaiin gemeinschaftlich mit dem würzburgischen Amt-
mann xn Bramherg vier Haupttänl'er: Kaspar Spiegel von Ost-
heini '), die Königsberger Bürger Beutelhans und Wolf Schreiner
und der Müller in der Aurachsrniihle, Anfang Februar \~>11 in Hall

gebracht; Hans Hüls jedoch und Volk Kolerlins, auf die man es
namentlich abgesehen hatte, konnte man nicht mehr habhall
werden -). Auf die Gestandnisse hin, die allen vier unter der
Folter abgepreßt wurden, nahm man daranl' noch eine l leihe
weiterer Verhaftungen voi1.

Zugleich erliel.) der Kurfürst am -1(\. Febr. \~>-21 für die Ko-
bumsche l'tleiie den öffentlichen Befehl, ..das niemands, er sev

Imruer, pauer ader \ver er sei, vorstatet, aus-ei'lialli der ordenl-
lichen planier, juediger vnd caplanen, den jedes orls die seel
sui^en bevolhen vnd zustendig ist. in seinem haus ader ändern
(irlern, die ime xustendig, predigen, taufen ader andere dergleichen
amt üben xu lassen- ;). |)iese< (iebul \vurde dann am Ml. Marx 1027

auch vollends a\if alle anderen Amb-r in Thüringon und Frank(-n

ausgedehnt '), xumal mittlenveile viele U'iedertäulei1 au- der KYn i i :.".--
berger (iegend ijellohen waren ). \'on den vier xuerst Inhaftierten
aber wurden jet/t die unter der Obrigkeit des (Bischofs von \Vür/.-

bnrg Siebenden - Kaspar Spiegel von Oslheini und der Auradis-
müller - mit dem Schwert hingerichtet, worauf der Kurfürst

') Flecken im bayr. R U. Untevfranken, A'J. HcClifim, l! A. Köni^slidlVu.
i Berbig 309-31«. , Üerbig 32fi

4) Vgl. ilns Schreiben flt-s Kurfürsten Julinnn ;in Jen Her/u.^ Georg von
Sachsen vom 16. Dez. lö'27 (Anhang l Nr. 4), wo t1 s heißt: pSzo wit^en \vjr
K. L. nit zuuerhalten, das wir liieuor vnsercr emtcr /.n Krangken vnd
Dliuringen boiilmln, darauf vleissig nchtung ?,» lialtcn, das Nirinants di-r-
gleichen gostatt etc." Daß dieses Mandat alier am 3l. Marx 1527 rrsrliiriirii
ist, ergibt sich aus dem kursäch.sischen Wiedertäufermandat vom 17. .lau. 102^
(Wappier 164 f.), wo es heifst: �Wie wir dann liionor ynn nagst ucrschiriien
Ja r der gleichen sachen lialben auch geboth am I'atum Montags I.etare Italien
ausgehen lassen."

"l Im Dresdener Hauptstaatsarchiv Luc. 10H2S befindet sich fol. 65
ein Schreiben des Grafen (.-Üinthrr zu Schwarzburg vom ]S. Jan. 1530 an Herzog
Georg, die l'.(-straf uns: der Wiedertäufer aus Franken betreffend. \Vie aus ihrem
beigefügten Verhör (fol. fi6--fl9) hervorgeht, waren dieselben 1527 ans der
Königshergfii1 ilc^enil entflohen.

l
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Johann an seinen Untertanen, den Königsberger Bürgern Beutelhans
uiul Wolf Schreiner dieselbe Strafe vollziehen liefe. Die übrigen
Gefangenen dagegen sollten zunächst noch mit der Schamstrafe
davonkommen M: 'loch liefe der Kurfürst später auch sie - zehn
Männer und ein Weib als angebliche Aufrührer hinrichten -).
In der am lü. Juni \~rll erlassenen Instruktion für die Visitatoren

aber, in welcher eine allgemeine Kirchenvisitation für das Kur-
furstentum Sachsen angeordnet wurde, ward befohlen, dafe die,
�so der sacrament halben ader sunst im glauben irrthumbs vor-
dechli-, fnrupfodert, befragt, aucli, so es die noth erhaischet,
kundlscliaft wider sie gehört werden" solle; wenn sie auf ihrem

Irrtum beharrten, solle ihnen geboten werden, binnen einer be-
stimmten Frist ihre Güter zu verkaufen und das Land zu ver-

lassen '"'"). Nicht lange darnach traten aber auch im nördlichen
Thüringen und zwar besonders in der Erfurter Gegend Täufer-
apostel auf und gewannen unter dem gemeinen Volke Anhang4).

') Vgl. das Schreiben der Verordneten zu Koburg an den Kurfürsten
.Johann vom 23. April 1527 i Anhang l Nr. ]), aus dem hervorgeht, daß Kaspar
Spiegel, der Aurachmüller und Beutelhans bereits hingerichtet sind, während
für Wolf Schreiner um Begnadigung zur Schamstrafe gebeten wird. Doch ohne
Erfolg, wenigstens berichtet Hans Hut in Hiner Urgicbt zu Augsburg (bei
Meyer 241), von den Brüdern zu Königsberg seien, wie man ihm angezeigt
hätte, vier geköpft worden.

"') Dies ergiebt sich aus der Notiz in Paul Längs Naumburger Chronik
unter lr>27 hei Mencken II 71: �Johannes quoqae Dux Saxonie et Elector
viros duodecini cum una muliere. qui se mutuo rebaptisaverunt in Kunissperg
Ostrofrancie decollari fecit"1 zusammengehalten mit dem Schluß des Schreibens
im Anhang I Nr. 1. Auf die Königsberger Täufer bezieht sich übrigens aller
Wahrscheinlichkeit nach auch eine Stelle Melanchthons in seinem Briefe an
den Koburger Prediger Balthasar Döring vom IS. Nov. 1527 (C'R I 909). Döring
kannte jene Bewegung aus eigener Anschauung (vgl. B erb i g 336, wo der Rat zu
Königsberg um sein Erscheinen bittet) und machte darüber Melanchthon Mit-

teilung, worauf dieser erwiderte: Jbi (in aula) exponam senatui principis ea.
quae ad me scripsisti, ut in tempore nascenti malo remedia adhibeant. So i r.
enim, quantum sit periciili ab istis stultis et indoctis rixatoribus. Miilta sunt
indicia, novam seditionem, novos tumultus Satanum per talia organa moliri "
Schon am 12. März hatte Melanchthon Döring geklagt (C R l 861): ,Utinam
tranquillae sint istic ecclesiae. Multa enim huc adfert fama, quae me varie
attuiunf : Schling I 1. Hälfte 144.

4) Es waren dies der Kürschner Hans Römer von Eisenach, Volkmar
Fischer von Roiborn, der Kürschner Christoffel von Naumburg und der Schuster
C'hristortel von Meißen, nach anderen von Mühlhausen gebürtig. Über ihr
Treiben setzte der Rat alle Nachbarregierungen durch gleichlautende Schreiben
vom 2. Dez. K>27 in Kenntnis Vgl. Anhang I Nr. 2 und 3.



1. iJie Anfänge der Täuferbewegung in Kursacbsen. 5

Da man wieder Unruhen als Folgen dieses Treibens be-
fürchtete '), erliefe der Kurfürst Johann von Sachsen am 17. Jan.
1528 ein neues Mandat gegen die Wiedertäufer -'). Ein gleiches
taten am 7. Jan. 1528 der Herzog Georg3) von Sachsen und am
31. Jan. der Kardinal Albrecht von Mainz4). Es stellte das kur-

sächsische Mandat im allgemeinen eine Erweiterung der vorherigen
Erlasse des Kurfürsten wkler die Täufer dar. Doch weil vor

allern der Hauptmann auf der Feste Koburg, Hans Mohr, öffent-
lich Karlstadtische und Zwinglische Lehren vertreten halte '>},
wurden in das neue Mandat auch die dem �misvorstandt des

hochwirdigen Sacraments des waren leibs vnd bluts Christi vnd
anderer vnchristlichen meinuug vnd Ihar anhengig sein- d. h. die
Anhänger Zwingiis und Karlstadts mit eingeschlossen, zumal
Luther und seine Parteigänger gerade die �Schwärmer", zu denen
sie auch jene beiden zählten, für die Bauernunruhen verantwortlich
machten.

Obwohl Luther kaum fünf Jahre vorher in seiner Schrift:

�Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig

sei", dem weltlichen Regiment auf das allerentschiedenste das
Recht abgesprochen hatte, sich in Glaubenssachen einzumischen
und die Auslieferung seiner Bücher zu gebieten i;), lief?, er es jetzt
dagegen ruhig geschehen, dat.; in das Mandat vom 17. Jan. L"»:.'*

'i .So berichtet Paul Lang bei Mencken II 71 A. b: .In Thuringia
üctodeeim circiter millia civiuni et rusticorum, qui partim Lutlierani partini
Anabaptistae erant, facta conjuratione contra Nobiles et magistratum rebella-
runt. Quidam vero ex iis capti ac torti piodiderunt conamina. Tempore Ad-
ventus Christi [1527] Dux Johannes, Elector: turn tilio, Dux Lnneburgensis et
filius eius. item expulsus Rex Daniae etc. Numburgi convenerant deliberandi
gratia, sed ad famam conjnrationis celeriter discessere.' Ferner derselbe ebd.
72 noch unter dem Jahre 1527: �Senatus Erphodiensia circa illud tempus
quinquaginta circiter cives Lutheranos et Anabaptistas seditiosos et pe->tilentes
cepit et incarceravit et Capitaneum eorum Sartorem quendam (vulgo Meyster
Claus vocatum) extra urbem tractum in quatuor partes dividi et secari fecit.
civibus aliis partim morte partim proscriptione partiinque mulcta gravi aliisque
penis pro qualitate excessuum punitis. Xam aliqui ex eis fassi sunt per se in
quatuor locis igne imposito civitatem voluisse cremare et orto igne predas egisse."

-) Gedruckt bei Wappier 164t. und Berbig 337f.
) Gedruckt im Corpus luris Saxonici I 434.

41 Gedruckt im Anhang 111 Nr. 1.
;l E B VI 194f. de W III sJ56f. CR I 909f. V. L. a Seckendorf,

Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo (Lipsiae 1694i II124.
<;j W A XI 229 S. E A XXII 59 ff.
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auch ein Verbot aller Schriften und Bücher der Wiedertäufer,
Sakramentierer und Schwärmer aufgenommen wurde, und dafä
jeder Zuwiderhandelnde sofort ins Gefängnis gebracht werden
sollte. �Denn", so führte jetzt Luther in der Vorrede zu dem
..Unterricht cW Visilatoren an die Pfan-hc-rren im Kurfürstentum

zu Sachsen- aus, .ob \vol S. < !f. G. zu leren und geistlich zu
iv-irn nicht befolhen ist, so sind sie doch schuldig, als weltliche
nbei keil darob zu halten, das nicht zwitracht, rotten und aufrhur
-ich unter den unterthanen erheben, wie auch der keiser Con-

stantinus die bischove gen Nicea foddert, da er nicht leiden \volt
noch solt, die zwitracht, so Arrius hatte unter den Christen im
keiserthum angericht, und hielt sie zu eintrechtiger lere und
glauben- '). Kein Wunder, dafs sich allmählich die Klagen über
das neue Papsttum zu Wittenberg zu mehren begannen und die
"jiu|.;r Masse des Volkes der jetzt anhebenden Neuorganisation der
kursächsischen Territorialkirche fast allenthalben mit stumpfer
Gleichgültigkeit gegenüberstand. �Ein yeder glaubt dein hauffcn
vnd uberkeit zu lieb"; �er mute ... das maul trucken vnd den

landgot anheften", diese Wurte Sebastian Francks-J trafen auch
auf Kursachsen zu. Bei dieser schroffen Ablehnung jedweder nicht
von Wittenberg approbierten religiösen Anschauung war es aber
auch nur natürlich, dati der Kurfürst Johann ohne Gewissens-

beileuken unmittelbar nach der Spevrer Protestation unter Billigung
Melanchthous am "!';'>. April \ö-2'.) jenem harten .Mandat seine Zu-

stimmung geben konnte, das gebot, �daLi alle und jede Wieder-
täufer und Wiedergetauften, Mann und Weibspersonen verständigen
Alters, vom natürlichen Leben zum Tode mit Feuer und Schwert

oder dergleichen nach Gelegenheit der Person ohne vorher-

gehende der geistlichen Richter Inquisition gerichtet
und gebracht werden" sollten :!).

') Schling l 1. Hälft..- 1-M.
' W(-ltl»ucli (Tübingen 1534) fol. 37!i.

i Dasselbe zuletzt verüftc-ntlidit von I,. K.'llei in: Monatbliefte der
Conienius-Gesellschaft IX (19UÜ) 55 57
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Z w e i t o s Kapitel.

Der religiöse Standpunkt des Landgrafen Philipp
von Hessen. Melchior Rinck.

Viel besser als in dem von dein engherzigen Geiste der
Witlenberger geleiteten Kursachsen stand es mit der Duldung
auch abweichender Glaubensansichten in Hessen, und dies war

lediglich das Verdienst des Landgrafen Philipp. Nur dir Anhänger
der alten Religion hatten hier Grund, sich über ihn zu beklagen1):

dagegen gewährte er ru'hig verschiedenen Schattieningen de» evan-
gelischen Glaubens in seinem Lande nebeneinander Raum, und auch
sein Verfahren gegenüber den Bauern l."»i'ö-i. sodann den Wiedertäu-
fern, den Juden *) und den überall verfolgten Schwenckfeldianern 4)
atmete durchaus den Geist der Humanität. Diese für damalige

Zeiten nicht allzuhäufige Weither/igkeit war keineswegs blol.; das
Produkt politischer Erwägungen, sondern entstammte der eigenen
Beschäftigung mit der Heiligen Schrift ""'). Indes während Luther
von der Klarheit und Deutlichkeit derselben so" fest übn/en^t

war, date er an.-rief: . Ivs ist eine greuliche große Schmach und
Laster wider die heilige S:hri!t und alle Ghri.stenheit. so man
sagt, dal.'; die heilige Schrift finster sei und nicht so klar, dal.'; sie

'i Vgl. Joli. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Aus-
gang des .Mittelalters III'- Treibm-g i. B. 1899i 57tf.

i Vgl. darüber Falckenheiner. Philipp der Großmütige im Bauern-
kriege (Marburg 1<^7|; 0. Merx, Der Bauernkrieg in den Stiftern Fulda und
Hersfeld und Landgraf Philipp der Großmütige, in: Festschrift zum Gedächtnis
Philipps des Großmütigen, hrsg. vnin \Yrein für hessische Geschichte und
Landeskunde (Kassel 1904i 259 - 333. Dort S. 3'J* A. 5: �Philipp siedelte eine
Anzahl von den anderwärts verfolgten Aufrührern später in seinem Lande an:
er wußte wohl, daß sie nicht die schlechtesten Elemente unter der Bevölkerung
waren, und hat auch, soweit sich erkennen läßt, keine schlechten Erfahrungen
mit ihnen gemacht."

''! Vgl. darüber Dr. Siegmund Salfeld, L» k- Jadenpolitik Philipps des
Großmütigen, in: Festschrift des historischen Vereins für das Großherzogtum
Hessen: Philipp der Großmütige (Marburg 1904) 519-544.

*) Kaspar Schwenckfeld rühmt dun Landgrafen mit den Worten: �Er
hat mir Gutes getan, und hätte er nicht einen Riegel vorgesteckt, so hätten
mich die Prädikanten längst aus Deutschland vertrieben. Das wolle ihn Gott
genießen lassen.' Schwenckfeld, Epistolar II 2. Teil (Frankfurt 1570; 273.

Ijer Philipp im allgemeinen s. vor allem K. Wenck, Landgraf Phi-
lipp der Großmütige, in FK 1 - 13; F. Herrmann, Zum Gedächtnis Philipps
des Großmütigen, in F M l-L''i.
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jedermann möge verstellen, seinen Glauben zu lehren und zu be-
weisen" !), erkannte Philipps scharfer Verstand gar bald die Schwie-
rigkeiten der Auslegung und die oft vorhandene Möglichkeit ver-
schiedener Deutung ein und derselben Schriftstelle. Darum war
auch seine Ansicht: .Es kann so genau nicht abgehen, es hat m
Zeiten der ein ein ander Meinung dann der ander"; man kann nun
einmal .nicht wehren, daß einer ander Gedanken hat dann der
ander beim Sacrament und ändern Artikeln" -). Auch unter
den Rechtgläubigen kann es doch keine völlige Übereinstimmung
geben; aber die Unterschiede bestehen in �Menschengedanken
und -worteu"; wer dürfte aus diesen das Recht schöpfen, die
ändern zu verdammen oder �den ändern allen einen Weg '/AI

weisen in Sachen der Religion, dem sie glauben und folgen
müßten y :!) So wurden denn von Philipp auch Glaubensschwäche
und Irrtum mit Milde und Nachsicht beurteilt und als allgemein

menschlich aufgefaßt: �Es ist nit allenthalben so vollkommener
Glaube in uns, dat.: wir müssen sprechen: Herr, ich glaube, hilf

meinem Unglauben" 4). Gegenüber dem vertblgungssüchtigen
Theologengeist .-einer Zeit aber, der jede Abweichung vom aner-
kannten Dogma sofort als Buhlen mit dem Teufel und Antichrist
brandmarkte, hatte er einst nur den Ausruf übrig: �0 Gott, wie
ist die Liebe noch so kalt bei denen, die wir uns Christen nen-
nen, und werden, die ein solch Ärgernis anrichten, vor Gott Rede
und Antwort müssen geben, und ein schweres Urteil tragen" 5).
Freilich konnte es bei dieser gegensätzlichen Stellung gegenüber
Andersgläubigen nicht ausbleiben, dati es zwischen der kursäch-

sischen Regierung und dem Landgrafen Philipp zu manchen Mei-
nungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen kommen inutste,
zumal in Gebieten, die wie das Amt Hausbreitenbach i;) gemein-
samer Gerichtsbarkeit oder wie die Reichsstadt Mühlhausen ge-
meinsamer Schirmvogtei unterlagen 7). Es handelte sich in diesen
Gebieten vor allein um die Frage der Bestrafung der Wiedertäufer.
�Der Landgraf erkannte in dem Anabaptismus ein entartetes Kind

'i In der Auslegung des 86. (37.i Psalms 1021. W A VIII 236
-'] Ygl. Heide nh u i n T8.
"l El.d. 79. 4) F.bd. 76. "") OK IX 762.

c) An der Werra, jetzt zu Sachsen-Weimar-Eisenach gehörig, Verwaltungs-
bezirk Kisenach.

i Über die letzteren Verhältnisse s. Schmidt I 273fr. und \ebel
s i eck U3-DÖ.



Klink.

der Refonnatiun. eine krankhafte Erscheinung des religiösen Lebens,
welche dein Boden, dem sie entsprossen, unter der Leitung der
Kirche wieder zugeführt werden müsse" ')" So konnte er sich
denn auch nicht zu so strengen Mandaten wider diese Erscheinung
eiit-.cliliel.icn, wie dies seitens der katholischen Obrigkeiten und auch
seitens Kursachsens der Fall war. Landesverweisung dünkte ihn

die höchste Strafe, die über sie zu verhängen sei, doch sollte auch
dieser erst genügende Belehrung vorausgehen. Auch teilte er
z. B. dem Markgrafen Karl von Baden bei Zustellung der gegen
die Täufer erlassenen hessischen Verordnungen mit: �dali denselben
alhveg so stricle nicht nachgegangen, sondern allzeit nach Gelegen-
heit der Personen und Cinstände Behandelt sei, damit die armen

Leute von ihrem Irrtume bekehrt und wieder zur Wahrheit ge-

bracht werden möchten" -).
Allerdings vermochten die milden Mal.'ui dunen des Landgrafen

dem Umsichgreifen des Täufertums ebensowenig zu steuern. al~
dies bei den strengen Mandaten der anderen Regierungen der
Fall war. Diese Bewegung hatte etwa seit Mitte lö^s von der
Hersfelder Gegend aus, wo namentlich das Dorf Sor^a den Mittel-

punkt bildete, auch die hessisch-thüringisclion Grenzgebiete erfaßt,
wo für dieselbe ein Niklas Schreiber, ein Georg von Stallelstein 3),
ferner Hans Both und Katharina Valebs1) wirkten. Doch der

geistig weitaus bedeutendste Täuferapostel war hier Melchior Rinck,

genannt der Greck ;>), nach der Beschreibung Georg Witzels ein
Mann von unglaublicher Standhaftigkeit und ausgezeichneter Ge-
lehrsamkeit, an dem nichts zu tadeln sei als sein täuferischer

Irrtum'1). \&2?> Kaplan zu Hersfeld, war er Ende dieses Jahres
mit seinem Pfarrer Heinrich Fuchs für die daselbst entstandenen

l'nruhen verantwortlich gemacht und auf Befehl des Landgrafen

Philipp für immer aus Hersfeld und dem Fürstentum Hessen ver-

'I Hoclihuth a. n. O. XXVIII 554. -'l Ebd. 554.

;J) Stadt in Bayern, an der Lauter im Maintal, 26 km von Bamberg.
*) Die Namen dieser Täufer ergeben sich aus den im Anhang l Nr. 7

und 34 mitgeteilten Wiedertäuferverhören. Daü aber die in Nr. 7 erwähnte
Katharina den Zunamen Valebs hatte, geht aus dem im Dresdener Hauptstaats-
arehiv Loc. 10328 fol. CO aufbewahrten Bekenntnis der Wiederfcätifer'zu Franken-

hausen 1530 hervor. Sie wurde damals zu Frankenhausen hingerichtet. Über
Georg von Staffelstein s. Jacobs 7, über Hans Both B eck 144 und Hocli-
huth a. a. O. XXIX 205-207.

"i riipr ihn s. R E XVII 17 ft.

''M Yyl. YVit/.cl.-, Worte unten S. 3.'. A. 2.
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wiesen wurden1). Darauf war er als Pfarrer zu Eckardshausen
bei Eiseiiach mit Münzer bekannt geworden und liatte diesem vor
Frankenhausen Zu/n- geleistet. Nachdem er infolgedessen mehrere
Jahre llnr-litiy umhergeirrt war-), tauchte er im Jahre 1028 in
«Irr [l>T-li "!«!< i- (i'vend wieder auf und entfaltete hier sowie zu

Vaclia i und bis nach Ki-«'nacli hin durch seine Predigten und
.Schriften für di«/ Wicderlaufr eine leblialte Propaganda1). Ver-

geben- -uchtc Landgraf Philipp, als er von dem Treiben Rincks
Kenntnis erhielt, ihn umzustimmen; weder die L'nterirdung mit

dein Hersleider Pfarrer Baltliasar Raidt "') noch die mit den
Theuln-i.'ii d.'i- .Marbnrger l'uiversität konnte den charaktervollen
.Mann eines Besseren überzeugen. Vom Landgrafen zu öffentlicher

Kirchenbulse verurteilt, blieb er doch auch fernerhin insgeheim
unausgesetzt in den hessisch-thüringischen Grenzgebieten für da-
Tä.ufertuni täti;j ' ).

Bereits im Dez. l~>-2* hatte infolgedessen der Eisenaclier
Superintendent Justus Meiiius 7), der aut dic-e l.'mtriebe stets ein
si-harfes Auge halle, zusammen mit dem Amtmann auf der \Vait-
hur- Eberhard von «ler Tann") darüber an Kurfürst Johann Be-

richt er-lattet und auf ihn.- Gemeingefährlichkeil hinj-'C'\vies«''n ;'|.
Bald \\aicn auch noch genauer« " Angaben über das Treiben des

Haupl«- d-r wiedertäuferischen Propaganda an der Grenze ein^«-
laufen. Der Kurfürst glaubt«1 dainm. vor ihm auf der Hut sein

zu müs-ii'ii. Damit sich i<dii--li auch sein Nachbar, der Landgraf
Philipi«. über Rincks schlimme Absichten unterrichten möge und
so ebenfalls zur Wachsamkeit an^e-p«.rnl werde, hatte er ihm
dessen SchrinVn. die L-edruckten >«»\vobl wie die handschriftlich

V-l. «laiüljf-r W. Dt-rach. Da- Voi>j,iel der Ketnrn,.itiun in Hersf.-lil.
in 1; K b<-98.

l'tm;.'.sten 1527 weilte er zusammen mit dem l'rüdikanten Jakob Kautz,
sowie mit Ludwig Hetzer und Johann Denk in Wuim-. um mit den evangelischen
«"""is-tliclieii «lav.-ll..>t ülier 7 Artikel, die sie an die Kirche aogeschlagen hatten,
zu disputieren. Ypl. Zur Linden ITof.

i .Städtchen an der Werra, jetzt zu S,,!,,,.,,.^', �nar-Eisenach -ehöri"
:) VL-]. Schmidt I 136-13S; Hochbuth a. a. <> XXVIII 541^544

l'lier ihn s. E ri X 28- A. l u�d 3.

i Vyl. .Schmidt I 141-143: Hochhuth a. a. 0. XXVIII 543-545
7i L" ti er ihn s. Schmidt und K E XVI ö7n

-i Über ihn s. A. Heck, Johann Friedrich der .Mittlere Herzos
Sachsen II Weimar l*58i 1 65 f.

-cl, m i dt I 149. CR I
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viTbreil«-len. zugehen lassen. Eberhard von d«-r Tann aber wurde

die lleil.a;j-e Fahndung auf Rim-k ans Herz gelegt. Doch ward
dieser bald darauf trolx.dein nicht in Kursachsen. sondern in Hessen

zur Haft gebrach l. Der kursächsischcn Regierung lag alles daran.
dat.: jc-lzt Rinck als altein Aufruhrapostel, der .-ich vor-.-nommen
babe. Münzers unchri.-tliclie Handlung zu Ende zu führen. d«T

Frü/.eü gemacht würde. Infoljjede.-.-eii -u«'lile drmi auch Eberhard
von der Tann auf Geheiß seines Kurfürsten den Landetalen in

einem entsprechendi-ii Schreiben iiegm Rinck scharf /.u mach«-n.
Gleichzeitig sprach er die Bitte aus, ihm bei etwaiger peinlicher
BelhiL'un;.' Rincks «Ir-di l'ruiciit zu schicken, damit der Kurfürsl

�/.n solchen beschwerlich«:n vnd l'ehrlicheii Sachen mit zeitlichen

radt vnd einsehens auch nioecht L'edencken". Doch Philipp. d«T

schmi seit 1523 eine gewisse Sympathie für das unerschrocken«-
Auftreten tlieses I-'i-cdiim-s gehegt haben muls, lehnte jede Ein-
riiischung von -eilen Kursachsens in diese Angelegenheit xiemli«-h
unverblümt ab. Aber di«.- An^'st vor neuem Aufruhr war b«'i

Kurfürst Joliaim « nls hieden zu grol.'t. als daf.'i er nicht wenigstens
in Sachen Rincks noch einen letzten \'« r-:ich unternoinnieii hätte,

auf den Landgrafen einzuwirken1]. L>a es fast «l.'ii An-rhcin -e-
\vann. als ob Philipp den Melchior Rinck so;-ar miL'e-tralt Ins
la--.'ii \vollte, riclitete er \\ i-ni;j--ti'ii~ imcli die eine bitte an ihn,

er m«"i-c «loch bei einer etwaigen Fr«'ila--uiiL' Rinuk- zum mimle-
de?ten verfügen, daü dieser das Kurfürstentum Sachsen ewig zu
meiden habe, und dieses Versprechen auch in dessen L'rfrieden
mit aufnehmen2). Diese Bitte fand auch Gehör. Rinck \\urde
noch bis etwa Mai I5:J1 gefangen gehalten, dann aber aus He?-n
und Kursachsen verwiesen und daran!' \vivid«-t. -ich niemals \vie-

der über den Westerwald herüber in eines der beiden Fürsten-

tümer zu begeben ;).

'l Über dies alles vgl. «Jas Schreiben Kljerli;uiJ- vuii i.ler Tann an Kur-
fürst Johann vom 25. Nov. 1531 im Anhang I Nr. 12.

'") Vgl. das Schreiben des Kurfürsten .Iidiaini an Philipp von Hessen vcm
4 Dez. 1529 im Anhang I Nr. 5.

:i \'gl. das Schreiten dos Kurfürsten .Johann an Landgraf Philipp vmn
2\. Dez. 1531 im Anhang I Nr. 16.
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Drittes Kapitel.

Die Stellungnahme der sächsischen Reformatoren
zur Frage der Bestrafung der Täufer.

Im Jahre lö:M) hatte sich die Wiedertaufe auch in der Gothaer

Gegend festgesetzt. Zehn Personen waren deswegen in Haft ge-
nommen, aber nach Unterweisung und Widerruf freigelassen wor-
den. Alle aber waren in ihren vorigen Glauben alsbald zurück-
gefallen, so daß sie Anfang 1030 zu Reinhardsbrunn1) abermals
gefänglich eingezogen wurden. Die Standhaften unter ihnen, sechs
an der Zahl, wurden daselbst am 18. Januar 1530 hingerichtet2).

'j Im Herzogtum Gotha bei Friedrichvoda.
'-') Vgl. die Schriften über die Handlung mit den zu Reinhardsbrunn ge-

fangenen Wiedertäufern 1530 im Anhang I Nr. C. Dazu Justus -Menius, Der
\Yiddertauffer lere vnd geheimnis etc. (Wittemberg 1530) Bl. G 4: �Es haben
freilich eine grosse weit gesehen, mit was thumsinniger leichtfertigkeit die
armen leute gestorben sind, so am nehesten dinstag nach Antonii zum Kein-
hardsbrun, nicht allein vmb der vielfaltigen vnd grewlichen Gottes lesterung
und auffrürischen artickel willen dieser Rotten, sondern das sie auch durch einen

aufflaufft, den sie jnn gemeiner kirchen vnterm volck orientlich erreget, einen,
der ihre artickel widderruffen solt, zu steinigen, Dazu auch vmb anderer etlicher
mehr vberf'arung willen, damit sie jnn der oberkeit straft gefallen, sind ge-
richtet worden. Nu weis Gott, dem freilich niemand liegen kann, es wissens
auch viel erbarer fromer leute, d.izu auch deren etliche, die mit jhnen zum
eisten jnn gleiche jrthuni verfüret vnd verharrtet gewesen vnd heutiges tages
noch leben, Wissens auch wol, das sie für eim jare zu Gotha auff alle vnd jede
ihre artickel aus Gottes wort der massen vnterricht worden, das sie für sich
selbest frey eraus gesaget, Sie erkenneten, das sie leider geyrret hetten. vnd
weren von den falschen Propheten vnd auörürischen lerern jenimerlich hinder
kommen vnd verfüret worden, derhalben sie anderen zu besserung solche jhre
jitUum oü'entlich für aller weit gerne bekennen vnd widderruffen, dazu auch
gnedige büß williglich tragen vnd sich hin fürt dafür zu hüten, jhrer Oberkeit
trewlich angeloben vnd auch zu halten unugsam verbürgen wolten \Yie denn
solches alles geschehen ist, an das sie nicht gehalten haben. Desgleichen sind
sie auch am nehesten zum Reinhardsbrun von newen samptlich vnd sonderlich
zum orttermal autf alle Artickel, so trewlich vnd vleissig man imer vermocht
hat. widderumb vnterrichtet worden, also das sie abermals bekand, Sie wüsten
jhrer lere gar keinen grund, wüsten auch vnscrn vnterricht gar nicht zu tadlen.
Ja. es sagten jhr etliche frey. wie zuuor. Sie weren von ~den verfurern vnd
falschen Propheten widderumb jnn vorigen jrthum zu fallen beredet worden,
solchs were jhn aber hertzlich leid v,,,] bekanten, das sie abermals vnrecht -e-
than vnd geirret hetten, liessen sich an«-h fein mit Gottes wort vnterrichten
Aber was sol ich sagen? Ehe denn mans gewar wurd, fielen sie rlugs widder-

vn.l sagten, wie wol sie jhrer lere keinen gewissen grund aus Gottes wort



zur frage der Bestrafung der Täufer.

Ob dieser strengen Strafjustiz fühlte sich immerhin der Gothaer
Superintendent Friedrich Mykonius ") in seinem Gewissen nicht
wenig bedrängt, zumal die Hingerichteten keine aufrührerischen
Artikel bekannt hatten. Er machte davon in einem Briefe auch

Melanchthnn Mitteilung, indem er ihn zugleich von seiner Absicht
in Kenntnis setzte, zusammen mit Justus Menius eine genaue Wider-
legung der Lehre der Wiedertäufer herauszugehen. Es fand dieses
Vorhaben auch Melanchthons ungeteilten Heifall, und er hielt es
für wahrscheinlich, daß Luther darüber noch an Menius schreiben
würde. Die Gewissensbedenken des Mykonius dagegen vermochte
Melanchthon nicht zu teilen. Um sie aber auch bei seinem Freunde

zu zerstreuen, führte er in seinem Antwortschreiben vom Februar

LVjo-) aus: �Ich war anfangs, als ich zuerst Storch und seinen
Anhang, dem dies ganze Geschlecht der Wiederläufer seinen Ur-
sprung verdankt, kennen zu lernen begann, von einer törichten
Milde befangen. Waren «loch auch andere der Ansicht, dali Ketzer
nicht mit dem Schwerte zu vertilgen seien. Damals nämlich war
der Herzog Friedrich heftig auf Storch erzürnt, und wenn er nicht
von uns in Schutz genommen worden wäre, würde der rasende
und erzschlechte Mensch hingerichtet worden sein. Jetzt reut mich

diese Milde nicht wenig. Was für Unruhen, was für Ketzereien
hat er nicht später erregt? Denn l>u mußt so denken: wie aus
den Zähnen der Schlange in der Fabel ein gewappnetes Geschlecht
erstanden sein soll, so sind von dem einen Storch alle diese Sekten

der Wiederläufer und Zwin-lianer ausgegangen. Sei deshalb der
Ansicht: die Obrigkeit ist schuldig, mit der größten Streng«:1 bei
der Niederhaltung derartiger Geister zu verfahren. Du siehst ja,
welche Verachtung die Autorität der Obrigkeit erfahren hat. wie
sicher sich die Schelme fühlen, weil sie sehen, dati die Milde oder

vielmehr die Nachsicht bei der Regierung so gröl?, ist. Du wirst

daher durch neue Slrafexempel der Menge Furcht einjagen lassen.
Ich würde darüber noch mehr schreiben, wenn ich an Deiner Ein-

sicht Zweifel hegte. Dazu sind Dir die Ursachen der Empörungen

anzuzeigen wüsten, so weren aber doch andere leut, die es wüsten, Welcher
auch etliche, als nemlich Thoraas Mii[n]tzer darauf)' gestorben weren, also wolten
sie jhm auch thun, vnd weil sie das leben on das doch verwarlost hetten, so
wolten sie auff jhrem glauben bleiben vnd sind auch also dahin gefaren." Vgl.
auch Bl. V 1l> unten.

') Über ihn s. Schmidt 11 3-17 und R E Xlll 603ff.
"') C K II 17f.
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bekannt, die iiiuii mit den, Schuerte abwehren nrnf.;. Alle Wieder-
täufer, auch wenn sie sonst vollkommen untadeli- dastehen, ver-
werfen 'lud, irgendeinen Teil der bürgerlichen Pflichten. Mag
aucli die Sache an und für sich noch so unbedeutend ̂eiu. so isl
sie doch m dieser /eil und bei so viel Krisen höchst gefährlich.
Dadurch, dal; anfang- die Verirrim*,.' geringfügig erscheint, gebiert
allmrdilich ein Irrtum d.-n ändern. Du \veü.;:t ja: der Anfang isl
die Hallte des Ganzen. Sulfid -ie nur den geringsten Teil der
bürgerlichen Angelegenheiten xn verwerfen begonnen haben, und
so Bahn xur Verletzung der MajV.-täf geschaffen ist. dann liören
sie nicht auf. bis sie einen Anstand eiittai-hen. Di.-nn der Teufel
In-ibt die Bösewrchter, dal H.- nidi! KnliH ballen können. Ein
Anx.eiclien des Tenlels i~t aber die Lüge und die Verharrung im
Irrtum. Du erinnerst Dich, mit \vas für Handlungen und gering-

fügigen Dingen Münzer Lärm zu erreijen angefangen hat. Mir
fällt da eben das Wort ein. da- Jonas zu Marbnr-' Ix i einer Malil-

z.eit sjirach. ;d~ di«- Hede auf das Gemeinwesen Zwingiis kam:
.\\'i-nii sie der Hauern lün-l li.didi ri-fonniret, sn wollen sie dar-

nach des ['Vir-h-n Maidei-Schiinhcn auch reformiren, darnach die

l'leide und da- He^irnent.1 Deshalb ist in betretT derer, die zwar

keine ruifrühreiir-chen. -dier doch üflnibar gotteslästerliche Artikel
haben, meine Meinung:, d..!', die (.ibi'iV'keil sie xu töten schuldig

isl. Denn die Obrigkeit isl schuldig, wie andere offensichtliche
Verbrechen, so auch die oilenbaren (i'ntb -i.'i-lerungen zu sli'aleii.
Da> l'.e!-)iie| li.-jl vor im (Icselx Mo-i-. l'nd diesem haben sich
vielleicht die Kaiser angeschlossen, die den Beschluß faxten, die

Arianer mit dem Schwert zu strafen. Brenz ist zu mild '). Doch
er hat i,och nicht aus Krfahi-ung erkannt. \vie ansteckend fana-

ti-rli, (iii-u-r wirken. Augustinvis gestattete auch, die Donatisten
mit d> m Sehweite im /aume zu halten: über seine Ansicht kannst

l »n ja seine liücher zu Itale ziehen."

Al-n nicht nur die Veitretun^ aulrührerischer. sondern auch
di..- gotteslästerlicher Artikel ist nach diesem Briefe MelaiichMn.ii-
an Mykonius, dei- für den in \Vittenb.-i"- vollzogenen Umschwung

Jii.-e AN'ortc Mel.-uiclitlions l'ezi,.lif-n .-ich aut di<- Schrift von Hvcu/
aus ,l..ni Jnhre 1529 �Ob ein wc-ltlidie Öl.erkeyt mit i;,,tli,-l,ein und l.illigem
recht..-i. m.,::., a,,- \Vi,],.|t.Mitrer durcli fewr .�ler Schwert vom leWn xii
todc richten lassen," .li.- allM-.linxs ,],,!, (ip,,t dr-r Tuleranx atim-t.
aus ihr hei Hartmann-Jäger I 300-310. Spate, jedo.-h hat aucl.
unter dem F.intln-f- der Wittenherger sein- Au-irliten in diosom
iind.-i-t, v-l il.-u'iilicr Panlics CJ', 10:,.
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der Anschauungen hoch-t charakteristisch ist, ein Verbrechen, das
die Obrigkeit mit dein Tode zu ahnden hat.

Imirh Melanchthori war nun auch Lutha- davon in Kenntnis

gesetzl worden, dai.i die beiden Superintendenten zu fJolha und
Kisenadi in Kürze ein Cucli ge-en die Wiedertäufer heraii-geben-
wollten. Es war ilas ganz nach seinem Sinne. Denn auch er
stand jetzt völlig auf dem Standpunkie. dal.i die \\*iedert;iuter
nicht liliii:-, Ljotte-la-terliche. -ondeni auch höchst aufrührerische Ziele

verfolgten, weshalb auch er es als völlig berechtigt ansah, wenn
man -e-en sie mit dem Schwerte vorginge. Dal: dies (Joltes Wille
sei, schien ihm ganz deutlich aus Rom \'.\.-2 hervorzugehen, wo-

nach derjenige verurteilt werden soll, der der < »brL'kcit wider-
strebt, l'nd warum, so sagte er -ich. sollte man denn milder

über derartige Men-chen denken als (lott selbst und alle Heili-en? ')
Freilich, wie war reine jetzige Ansicht mit der einst von ihm selbsl
so tapfer vertretenen und seitdem besonder.- in Laienkreisen viel
\erfnchteneii Anschauung zu vereinbaren, dat.; man �niemand soll
noch kann zum Glauben zwingen" y-) So er^rilTdenn Luther Knde

') Vgl. Luthers Brief an .lustus Menius in Kisenarh uml Kiiedneh Myku-
nnis in lintlüi KI! VH 23i'>f, der wahrscheinlich schon auf Ende Frliniai 1530

/ii -ntzen ist. l'her LutliL-rs damalig' Ansichten hetr. der Ketzer vgl. den Aus-
/ny aus dem Briefe Veit Dietrichs an Lazarus Spengler vom Ende März l "-.30
hei Haiissdnrff l'.'L': , Iiuplices esse haerfticu- Ahi in rt-ui'inein tantnm. nmi
in politiam pi-ccant. !>»" iis. qui in politiam prccant, qualcs Anabaptiste sunt,
non dtihiiiin fst. qnin -irut seditiosi puniendi et acerbe puniendi -int a mai;i-
stratu. I>e peccantibus in religionem tantnm, quales liodie snnt sacramentaiii
aut papistae, neque eos tolerandos. Prinio, quia si -int in n-pnblica. qni div.-i-.i
inter se doceant, dabitur turbis et tmnultihu- occasio Id nutein iiMüi-

cavcre dehct Seruiidn si seit magi-tratus. qni contra reliaic>ii<'in ilncpnt
ferendos, nc alicnis [icccatis commiinicent. Terti» lilasplienm- n»n toleriindn.s,
onmes autem eiusmodi sunt hlaspliemi."

'-') I'lier Luthers frühere Stellung zur (ilauhons- nud lii \\ i.sspii-tit-ilicit

s. \\appler 1-5. Auf Luthers altere Aussprache lieii<t -irh z. \>. d.m..iU
eine Partei in Nürnberg, so daß sie der Obrigkeit nicht das Hecht einräumen
\\cillfe. den Sakramentschwärmern, Wiedertäufern und anderen Irrlehrern oder

Winkelpredigern mit Uewalt zu wehren. Deswegen i.-l.ien tru^ der Nürnberger
Stadtschreiber Lazarus Spengler, der darüber ent-.'-i'iiji^rt/.i.M- Mi-inuiiK war,
am 17. März l^iSO [Mayer, Spengleriana (XiinilKTg l .^30) 70-73] dem jungen
Veit Dietrich zu Wittenberg auf. mit Luther über diese Sache Rücksprache zn
nehmen und ihn zu veranlassen, sich darüber in seiner begonnenen Ansle-uni:
de- s'2. Psalms näher zu verbreiten, was dieser auch daraufhin tat. Lazarus

Spengler hatte sich übrigens im .März l ."iMO in dieser Angelegenheit auch an
.loh. Brenz gewandt. Darüber und über hrenz-- Antwurt -. Hartmann-
Jäger l 293 L".I'J und l'aulus 99f.
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M,iiv. l.Y.Ui1) bei der Auslegung des 82. Psalmes2) und zwar bei
\'. \- '"") das Wort, um sich vor der Öffentlichkeit darüber zu ver-
breiten. Luther halle in den vorhergehenden Ausführungen vor
allern auf Grund von Köm 13 wieder den Gehorsam gegenüber
der welllichen Obrigkeit, �den Göttern", betont, aber dann auch
von deren Pflichten gesprochen. In V. i warf er darnach die
Frage auf: �Weil die- Kotier oder Oberkeit neben den ändern
tugenden sollen Gottes wort vnd die Prediger fördern, Ob sie
auch den widerwärtigen leren oder ketzereien sollen wehren vnd
sie straffen, weil man niemand sol noch kan zum glauben zwingen?"
Wie Melanchthon unterschied auch er dabei zweierlei Arten von

Ketzern. ..Erstlich sind etliche Ketzer auffrührisch, die öffentlich
leren, das man keine Oberkeit leiden sol, Item das kein Christ

müge im Stande der Oberkeit sitzen, Item, das man sol nichts
Eigens haben, sondern von Weib vnd Kind lanffen, Haus vnd Hof

lassen oder alle ding gemein halten vnd haben. Diese sind stracks
vnd on allen zweiuel zu straffen von der Oberkeit, als die da
ofVenUicb wider die weltlichen Hechte vnd Oberkeit sireben Rom. 13.

Denn sie sind nicht schlecht allein Ketzer, sondern als die Auffrhürer

^reilfen sie die Oberkeil vnd jr Regiment vnd Ordnung an."
�Zum ändern, Wo etliche wollen leren wider einen öffent-

lichen Artikel des glaubens, der klerlich in der Schrill! gegründet
vnd in aller Welt ^egleubt ist von der gantzen Christenheit, gleich
wie die, so man die Kinder leret im Credo. Als wo jemand leren
wolt, das Chrir-tns nicht Gott sey, sondern ein schlechter Mensch
vnd gleich wie ein ander Prophet, wie die Türcken vnd die

Widderteuffer halten, die sol man ain-h nicht leiden, sondern als
die öffentlichen Lesterer straffen, denn sie sind auch nicht schlecht
allein Ketzer, sondern öffentliche Lesterer. Xu ist ja die Oberkeit
schuldig, die öffentlichen Lesterer zu straffen, Als man die strafft,
so sonst fluchen, schweren, schmehen. lestern. schelten, sehenden,

') Darauf, daß Luther die Auslegung des 82. Psalmes nocli vor seiner
Vorrede zu Justiis M enius. Der Widdertauffer lere vnd geheimnis, geschrieben
hat, weist l A3'- der lelzteren Schutt hin, w� Luther sagt: So habe ich vor
hin Psalm 82 vermanet beide, oberkeit vnd vnterthan, das man solche Schleicher
meuchel lerer und winke] prediger schlecht nicht leiden sol." Nacli allem muß
sie dann schon in der 2. Hälfte des März 1530 vollendet worden sein Die
Ansetzung der Schrift bei Küstlin-K a werau II 239 - während seines Aufent-
haltes auf der Koburg -- ist sonach zu spat.

-j F. A XXXIX i"J4ft- ") E A XXXIX L'ÖO.
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verleunibden etc. Denn .-olche Lerer sehenden mit jrem lestern
Cottrs iiamen vni] nernen dein NYhe>tm seine ehn- lür der Welt.

Eben so sol die Oberkeit aucli straffen oder je nicht leiden, d.ic.
-u da leren, Christus sey nicht für vriser Sünde gestorben, son-
dern ein jglicher solle selbs dafür genug thun. Denn da> ist
auch ein onVntlirhe Lesb-rung wider das Euangelinm vnd \vider
d.-n gmieinen Artikel, da wir im glauben also beten: Ich glenbe
eine Vergebung der Sünden Vnd an .Ihesurn Christum, gestorben,
aufferstanden etc. Itern. wer da lertt, das der Todten a u H er-

stehen vnd ewigs Leben oder Held- nicht.- sey vnd dergleichen- M.
Also niclit nur die aufrührerisch"!!, sondern auch die gottes-

lästerlichen Ketzer lallen jetzt nach Luther unter die Strafgewalt
der Obrigkeit, und /.war halte u- durch die bisher urmacliten Er-

fahrungen mit Münzer, Karlstadt usw. eingesehen, dat.': die Beru-

fung auf die Heilige Schrill allein zur Ausscheidung der letzteren
Art von Ketzern nicht genügte-). Er u ritt 'darum schon weiter

zum Apostolikum, und es gilt ihm bereits jetzt jeder für einen
gotteslästerlichen Ketzer, der lehrt .wider einen öffentlichen Ar-

tikel des glaubens, der klerlich in der Schrillt gegründet vnd in
aller Welt gegleubt ist von der gantzen Christenheit" ;|. J)«-nn
solche gemeine Artikel der gantzen Christenheit sind bereu gini^-
sam verhöret, beweiset vnd beschln-sen durch die Schrillt vnd

(-. A XXXIX 20" f.

"') Vgl. die Worte Luther* in seiner Predigt am v. .^<>imt;iur nafli Trini-
tatis (2. Aug.) l.r»28 (WA XXVII 2*7i: ..Von In-reticus, der die schriff't i,n In
niinlit. Jude proverbium venit: scrifttura e»t Jiber hereticorum et ]iiri*tari\in
lilni ~o Sie sophi.stae, das fehet al"-i nicht, -nla -criphna mus sein. Sut.m
qu.inno videt se scriptura peti, laurlt er ynn die schrillt und hellt «-in .snh-li
^eruinpel an, ut hoirsines dubitent, quis liaKeat verum intellectum. Si ego fui-r-
-i-ripturam contra Papistas, Schwermerios, non credunt, sed haben sua-s _ ossas."

") E A XXXIX 2-Mi. Ähnlich Luther dann auch in si.-inem Si-inUchit-ibfii

«in den Herzog Albrecht von Preußen vom April 1042 F, H IX Iö7tt. de- \V IV
348ff.l: �wekhs Xeugniß der ganzen heiligen christlichen Kirchen iwenn wir
schon nichts mehr hätten) soll uns allein genugsam sey n. bey diesem Artikel
[der wahren Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl] zu bleiben, und ilar-
uber keinen Kotteugeist zu huren noch zu leiden. Denn es fährlich ist und er-
schrecklich, etwas zu huren odder zu glauben widder das einträchtig Zeugniü.
Glauben und Lehre der ganzen heiligen christlichen Kirchen, so von Anfang
her, nu über funfzehen hundert Jahr in aller Welt eintrarVitiglich gehalten liat.-
Deshalb forderte Luther auch den Herzog auf, die Sakrnmentierer (Zwinglianerj
.im Lande ja nicht zu leiden, sonst würde er sein (ii'wi--. u -i. u!;fli li
und vielleicht nimmermehr wieder stillen können".

licl.-L"'-.-li. <lu.|i.-n ii. T. \1... II.-t'l 1.: u. 1t: W.II.J.IIT. >l.-!ln: . o
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Bekentnis der ^antzeii gern einen Christenheit, mit viel Wunder-
zeichen bestcttiget, mit viel Bluts der heiligen Marterer versigelt,
mit aller Lerer bücher bezeugt vnd verteidingt Vnd dürfTten kei-
nes meisterns noch klügelns mehr" '). Wie selbstverständlich die
aufrührerischen, so sollte aber nach Luther jetzt auch diese gottes-
lästerlichen Ketzer die Todesstrafe treffen. .Moses in seinem Ge-

setze gebeut auch solche Lesterer, ja alle falsche Lerer zu stei-
nigen. Also soll man hie auch nicht viel disputirens machen,
sondern auch vnuerhöret vnd vnuerantwortet verdammen solch

öffentliche Lesterung, wie auch S. Paulus gebeut Titum 3 etc." -).
Hieß das aber nicht, entgegen seinen eigenen früheren Grund-
sätzen, zum Glauben drängen? Nach Luther nicht .Denn hie-
mit Avird niemand zum glauben gedrungen, denn er kan dennoch

\viil glauben, was er \vil. Allein das leren und lestern wird jrn
verboten, damit er wil Gott vnd den Christen jr Lere vnd worl

nemen" a). Damit war allerdings Luther vollständig wieder auf
mittelalterlich-juristischem Standpunkte angelangt, nach dem jeder
in seinem Inneren glauben konnte, was er wollte4), �allein das
leren vnd lestern*1 war ihm verboten; - er entsprach doch auch

dem hier von Luther aufgestellten Grundsatze: �Wer bey Bürgern
sich neeren will, der sol das Stadtrechl halten vnd dasselh nicht
sehenden vnd schmehen oder sol sich trollen" """).

War also in Luthers damaligem Staatsbegriff kein Raum
mehr für die Äußerung anderer als der staatlich sanktionierten
Glaubenslehren, so mutete sich naturgemäß auch sein ganzer Un-
wille über die � Winkelprediger" entladen, von deren Auftreten im
westlichen Thüringen er ja eben unterrichtet worden war. Da-

rum: �Was ich aber sage von ottenlichen Predigten, das sage
ich viel mehr von Winckelprodi-tcn vnd heimlichen Ceremonien,
denn dieselben sind aller dinge nicht zu leiden. Sonst mag einer

, bey sich selbs lesen vnd gleuben, was er wil. Wil er nicht Gott
huren, so hör.- er den Teufel"1'). Denn �Hette man den Müntzer,
Carlstadt vnd jre Gesellen nicht so lassen schleichen vnd kriechen
in frembde Heuser vnd Kirchspiel, dahin sie niemand gesand,
auch keinen befelh hatten, So were alle das j-rosse Vnglück wol

') E A XXXIX 251 f. «) E A XXXIX 251
") E A XXXIX 251.

*) Oemäß dem alten Grundsatz,: De int,,ni, ,�.a,.tor mm �,,�..
6) E A XXXIX 251.

'-) E A XXXIX 203.
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verblieben" '). Entgegen seinen früheren, zu argen Mifsverständ-
ni-en führenden Grundsätzen vom allgemeinen Priestorlum aller
Gläubigen legte nunmehr Luther den größten Wert auf die ord-
nungsgemäße Berufung zum Predigtamt. �Der beruff vnd befelh
macht Pfarherr und Prediger, Gleichwie ein Bürger oder Leie
mag wol gelert sein, Aber ist drumb nicht Doctor, das er in den
Schulen öffentlich lesen möcht oder sichs solchs Ampts vnlcr-
winden, er werde denn dazu beruften" -'). .Es hilfft sie auch
nicht, das sie fürgeben, Alle Christen sind Priester. Es ist war,
alle Christen sind Priester, Aber nicht alle Pfarherr. Denn vber

das, das er Christen vnd Priester ist, inus er auch ein Ampt vnd
ein befolhen Kirchspiel haben" :i). Darum: �Es sey denn, das sie
[die Schleicher und Meuchelprediger] gute kundschafft vnd zetignis
bringen jrs beruffs vnd befelhs von Gott zu solchem werck in solch
Kirchspiel, Sonst sol man sie nicht zulassen noch hören, wenn sie
gleich das reine Euangelium wollen leren, ja wenn sie gleich
Engel vnd eitel Gabriel von Himel weren. Denn Gott wil nichts
aus eigener Wahl oder andacht, sondern alles aus befelh vnd

beruf! gethan haben, sonderlich das Predigainpt, wie S. Pt'lrns

spricht II. Petri l etc." ')" Daher: �So godenrk nu ein jglicher:
Wil er predigen oder leren, so beweise er den Beruft' vnd beleih,

der jn dazu treibt vnd zwingt, oder schweige stille. Wil er nicht,
so befelh die Oberkeit solchen Buben dem rechten Meister, der

meister Hans heisst. Das ist als denn sein P»echt, als der ge-
wislich ein auffrhur oder noch ergers im sinn hat vnter dem
Volk anzurichten" """). Aber auch hier wieder erklärt Luther:
�Mit allem diesen ist niemand zum glauben gezwungen, sondern

der Gfitoeiöfi ist für den .-torrigen Köpffei i friede geschafft vnd
den Winckelpredigern jre Büberey gestewret, die vnberuffen vnd
vngesand hin vnd wider in die Heuser schleichen vnd jre füllt
auslassen, ehe es Pfarherr oder Oberkeit erfaren" i;). Jenen
gegenüber hält es darum auch Luther noch für besonders nötig
einzuschärfen: .Und ein Bürger ist schuldig, wo solcher Winckel-
schleicher einer zu jm kompt, ehe denn er denselbigen höret oder
leven lesst, das ers seiner Oberkeit ansage vnd auch dem Pfarherr,
des Pfarkind er ist. Thut er das nicht, so sol er wissen, das er

') E A XXXIX 254. ') E A XXXIX 255.
) E A XXXIX 255. J) E A XXXIX 25:,.

*i E A XXXIX 255f. ', E A XXXIX 253.
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ul.s ein vngehorsamer seiner < »berkeil wider seinen Kid llmt \'nd
als «-in verechter seines 1'larherrs (dem er ehre schuldig ist)
wider Gott handelt, dazu selb schuldig ist vnd Bleich auch mit
dem Schleicher ein dieb vnd schalck wird, wie der 50. Psal. sagt
von solchen Winckelnlerern etc.- ').

Sn \\aren nun freilich von den beiden sächsischen Refor-

matoren im Februar und März 1530 Grundsätze ausgesprochen wor-
den, �durch welche alle drückende Herrschaft einer Staatsreligion,
alle Geistestyrannei gutgeheißen werden konnte, dieselben Grund-
sätze, nach denen die römischen Kaiser, indem sie das Christen-
tum verldhlen. -i-handelt hatten" -'). Von einer lebendigen Teil-

nahme der Masse des Volkes an dem neuen Kirehentum konnte

so in Kursachsen nicht die Rede sein, wo die eben entwickelten,
höchst unduldsamen Grundsätze Luthers und Melanchthons bei

der Bedeutung ihrer Stimme daselbst am unmittelbarsten in die
Praxis übergehen m u töten. Man begnügte sich notgedrungen auch
bloß mit dem äußerlichen Bekenntnis, so daß darüber das

Herzensbedürfnis wirklich religiös interessierter Kreise nicht zu

seinem Rechte gelangen konnte und gerade diese so nur zu leicht
jedem fremden Einfluß preisgegeben waren. Sie wurden denn
auch von den Planvrn und den weltlichen Obrigkeiten überall
nur mit mißtrauischen Augen betrachtet. Georg Witzel hat ganz
recht, wenn er 1531 seinen lutherischen Zeitgenossen in einem
Briefe vorwarf, so weit habe die Freiheit ihres Evangeliums sie
gebracht, daß der in ihren Augen für einen Erzwiedertäufer gelten
müsse, der von Gott, von christlichem Leben und wider die gott-
losen Sitten der Zeit rede, oder der sich die Besserung seines
Lebens angelegen sein lasse ;).

Nur einer unter il.-n evangelischen Machthaber!! hatte sich

auch hier einen weiteren Blick bewahrt und erkannte genau, welch
sittlicher Ernst vielfach gerade hei den als �Schwärmer. Rotten-

EA XXXIX 2;,:;t.

i Xcander. Das Eine und Mannigfaltige des christlichen Lehens (1840)
JA. Wenn auch Neander hier zwar nur von den Grundsätzen redet, die Ende

März 1530 Luther in d.-r l'nterrediiDg mit V. Dietrich entwickelte, so gelten
natürlich diese Worte genau so für Luthers Auslegung des 82. Psalms und für
Melanchthons Brief an Mykonius vom Februar 1530.

V gl. die betr. Stelle bei C. A. Cornelius, Geschichte des Münsteriaclien
Aufruhrs II (Leipzig 1860) 44 A. Über dieselben Anklagen in Zwinkau
Wappier 70. 131 ft'.
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geister, Wiedertäufer" und dergleichen von den Lutheranern Ge-
-rlniiähteii vorhanden war. und das war der Landgraf Philipp. Da-
her teilte er denn auch seiner Schwester, der verwitweten Her/
Elisabeth von Sachsen, in einein längeren Briefe vom 20. Februar l.Y.;o
über die Abendmahlslehre am Schluß mit: �Ich sehe auch melier

besserung bei den, di man Schweriner heist, den bei den. die lu-
terisch sein" ]). Natürlich konnte er auch keinen Gefallen linden
an dein damaligen theoIo.ui-1-ln-n Streite, ja, mit Bezug darauf
sprach er sogur auf dem Religionsgespräch /.u Marburg 1029 die
denkwürdigen Worte: �Ich will den einfachen Worten Christi
mehr glauben als den spitzfindigen Erklärungen der Menschen.
ich will bei der Wahrheit beständig bleiben und darum weder
l'apst, Kaiser, Luther noch Melanchthon darin ansehen" -).

Unterdes hatte Ju*tus Menius an der gemeinsam mit My-

konius geplanten, aber von ihm allein zum Abschlul.'; -< in.n-liten
Widerlegung der Lehre «ler Wiedertäufer fleiliig gearbeitet. Am
8. - 12. April 1530 weilte Luther mit Melanchthon, Jonas und Veit
Dietrich auf der Durchreise nach Koburg bzw. Augsburg in

Weimar :!). Hier war es jedenfalls, wo Luther und Melanchthon
das Manuskript von Meiiiu-' Schrift erhielten. Sie gefiel Luther
sehr gul. obwohl er sich allerdings der Befürchtung Melanchthons
nicht gan/. entschlagen konnte, da U die grolie Breite der Schrift,
die er aber selbst durchaus für nötig erachtete, ihrem Absatz
schaden werde. Nur einen Punkt vermiete er in ihr. der ihm

schon bei seiner Auslegung des s2. Psalmes den Winkelpredigern
gegenüber als der wichtigste erschienen war, nämlich den von
der Berufung. Denn gerade das seien ja die besten Kennzeichen,
daU die Winkelprediger Teufelsdiener seien. dali sie ohne Be-
rufung herumliefen und ohne Sendung in die Winkel kröchen.
Daher wünschte denn auch Luther in seinem Briefe an Menius

vom 12. April 1530 J), daß er diesen Punkt unbedingt noch hin-
zufüge und ihn tüchtig mit Beispielen und Zeugnissen aus der
Heiligen Schrift belege. Denn Christus, der sich nicht täuschen
lasse, nenne jene Winkelprediger Jo 10 Diebe und Räuber. Das
tat denn Justus Menius auch noch am Schlüsse seines Buches

') v. Kommel III 41. ") Kerabert 449 A.
Küstlin-Kawerau U I92f. ' KB VII -J93.

'') Der ausführliche Titel dieses Buches lautet: .Der Widdertauffer lere
vnd seheiinnis aus heiliger schi'ifll widderlegt. .Mit einer schönen Vorrede
Miiitini Luther, \\ittemberg MDXXX.- f'ber den uben^enannten Punkt s.
Bl. a l1', b2, b3».
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zu dem Luther wohl schon damals in Weimar die Vorrede schrieb.
\\'ar dasselbe auch wegen seiner polternden Tonart, seinen oft
ivcht wenig beweiskräftigen, bisweilen frivolen und sogar vor
niedrigen Verleumdungen nicht zurückschreckenden Widerlegungen
wohl nicht gerade geeignet, die Täufer eines Besseren zu belehren,
so ist es doch immerhin mit umfassender Schriftkenntnis ge-

schrieben und zeugt von einer Vertrautheit mit dem täuferischen
Wesen, die uns noch heute jene Schrift als eine wertvolle Ergän-
zung der vorhandenen Akten über das Täufertum in Westthüringen
erscheinen läßt. Dagegen hat die in der gleichen Tonart gehal-
tene Vorrede Luthers nur das unbedingte Verdammungsurteil mit
der Schrift des Menius gemein, während sie sonst bloß seinen

gleich von Anbeginn an ') zutage tretenden Mangel an jedwedem
wirklichen Verständnis des Täufertunis verrät. Gewidmet war das

Buch von Justus Menius unter dem 4. Mai 1530 dem Landgrafen
Philipp, in dessen bisherigem Verhalten man in Kursachsen eine
offenbare Hinneigung zur Wiedertaufe erblickte; daher glaubte

man. ihm die Augen öffnen zu müssen über die Gefahr, die sowohl
der reinen Lehre des Evangeliums wie auch ihm selbst drohte.

Freilich Heu sich Philipp auch jetzt nicht dazu bewegen,
irgendwie seine Haltung gegenüber den Täufern zu ändern. Da-
her war es nicht verwunderlich, daß Melchior Rinck, wohl im Ver-

trauen auf die bereits wiederholt erfahrene humane Gesinnung des
Landgrafen, nach seiner Freilassung im Mai 1531 abermals in der
alten Weise in der Gegend von Hersfeld und Vacha sein Wesen

trieb. Auch in dem gemeinsamer Jurisdiktion unterliegenden Amt
Hausbreitenbach machte die Wiedi-rtaufe insgeheim immer größere
Fortschritte. Es konnte hier nicht sehr auflallen. Denn nicht nur
mußte die verschiedene Stellung Km>ach<eiis und Hessens in der
Wiedertäuferfrage ein energisches Durchgreifen ungemein erschweren.
sondern es war hier auch die geistliche Versorgung noch recht
mangelhalt. Das ganze Amt wies nur zwei Pfarren auf. in ßerka -)

l) Vgl. darüber z. B. den Brief, den Luther um S. April 1529 mc-h der
Überführung des Wiedertäufers Hans Sturm von Zwickau nach Wittenber- an
seinen Freund Nikolaus Hausmann sandte (E B VII 80f., de W III 4"H) ^
heißt: �Stormus iste. quem misistis, nondum est mihi visus Ex «mfesltooe
ejus auguror. hominem esse laeso cc-rebro. vel Satana fürente agitatum." Näheres
über jenen Hans Sturm bei \Vajipler 21-54.

-) Stadt an der Werra, A G. und Verwaltungsbezirk Eisenach.
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und in Herda '), obwohl zu Berka nicht weniger als fünf /.nni
Teil große Ortschaften, zu Herda aber wenigstens noch ein großes
Dorf gehörte. So kam es denn, dal.; in manchen Dörfern, trotz-
dem jeder Pfarrer noch einen Vikar hatte, nur alle drei Wochen
einmal eine Predigt stattfand. Außerdem scheinen sich auch die
Geistlichen, die der Landgraf Philipp als Patronatsherr hierher
verordnet hatte, nicht gerade durch allzu regen Eifer in ihrem
Amte ausgezeichnet zu haben; ja von dem einen wurde sogar be-
hauptet, daß er früher selbst der \Viedertaufe zugetan gewesen
si-i -'). Ein scharfes Auge auf die läuferischen Umtriebe im Amt
Hausbreitenbach hatte dagegen, wie schon bisher, der Eisenacher

Superintendent Justus Menius, zu dessen Diözese, insoweit es
K'ur.-achsen unterstand, jenes Amt gehörte. Wahrscheinlich auf
seine Anzeige hin hatte der kursächsische Amtmann von U.MI--
breitenbach, Philipp Metzsch, Anfang Oktober l "»3l eine Anzahl
KinwobiiiT seines Amtes als der Wiedertäuferei verdächtig ge-
tanglich einziehen und sie mit Zustimmung de.- hessischen Vogts
von Hausbreitenbach, weil hier die Gefängnisse ungeeignet waren.
nach Eisenach abführen lassen, wo sie am ''., l U. und 11. Oktober

erst in Güte, dann aber zum Teil auch unter Anwendung der
Folter verhört wurden "). Dabei stellte es sich heraus, welch er-
luL-,eiche Tätigkeit doch bereits verschiedene Täuferapostel im
Amt Hausbreitenbach entfaltet hatten. Sogar verschiedene Frauen
hörten, trotzdem sie vorher Absage, ja sogar öffentlirhc Bub - -

l>'i-iet hatten, doch nicht auf, jetzt ihre Glaubensgenossen zum
treuen Ausharren zu ermahnen: ja einzelne ließen sich verneh-

men, bevor sie davon abstünden, wollten sie lieber sterben ')"
Der Kurfürst Johann, dem alsbald darüber Bericht erstattet

worden war"'), geriet in sichtliche Verlegenheit, was er mit den
gefangenen Wiedertäufern tun sollte, zumal sich ihnen offenbar
keine aufrührerischen Artikel nachweisen ließen '"). Sollte er sie

') Dorf 3 km östlich von Berka.

-) Vgl. das Schreiben des Justus Menius an den Kurfürsten Johann
Friedrich vom 12. Jan. 1544 im Anhang I Nr. 81 gegen Ende, sowie daa Gut
achten des Kanzlers Dr. Brück im Anhang I Nr. 37.

3) Vgl. ihr Verhör im Anhang l Nr. 7.
4) Vgl. die Nachschrift des Amtmanns von Hausbreitenhach Philipp

Metzsch vom 12. Okt. 1531 im Anhang I Nr. 8.
"i Anhang l Nr. 8 und die Nachschrift.

') Das ist zu erschließen aus Anhang I Nr. 9 in Verbindung mit < K IV
738, letzter Abschnitt.
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auch nach der kaiserlichen Konstitution vom 23. April \'r2'.> inil
dein Tode bestrafen, wie er es am 18. Januar 1530 mit sedi.-en
von den Heinhardsbruuner Täufern getan hatte? Dieses Blut-
urteil der ersten lutherischen Obrigkeit hatte weithin großes Auf-
sehen err.'-t '). und viele Stimmen hatten die Anwendung der
Todesstrafe ue^nüber den \\'iedertäufern entschieden verurteilt-).
hie Täufer waren meist so freudig und getrost in den Tod ge-
gangen, dal.; ihre Hinrichtung nicht im geringsten abschreckend

So befindet Mi-h im historischen Katalog des Bamberger Kreisarehivs

ein Manuskript au^ dein Jahre 1030, welches die Frage behandelt: Ob ein
weltliche (»lierkeit recht habe, in des Glaubens Sachen mit dein Schwerdt zu

handlen. Es beginnt mit den Worten: ,Es will das Würgen und Verjagen
umb des Glaubens willen kein Ende nemen; die luterischen Oberkeyten wollen
der Widdertauffer und Sakramentirer nit leiden . . .c Vgl. dazu auch den
Traktat Melchior Kincks im Anhang I Nr. 10.

So gab es besonders in Nürnberg manche .die nit .^chwurmer, sonder
für gute Christen geacht sHir, die aller sagten. �das ain Oberkait aus Gottes
wni t mit nichten Macht hab den Sacrament schwur m ern, den widertänffera oder
ändern in ire Irrsalen, Cereinonien-Winkel-Prediger verfurung vnd jn Sunia,
was sie furneiiien, na r mehtzit zu reden, jnen auch nichtzit zu weren oder zu-
uerbieten. Dergleichen die Vngleichhait der Prediger. der gottlosen Meli, ab-
gnttereien vnd ändern schedlichen furnemcn der M mich vnd papistischen pfaft'en
in ircn iiepieten weder durch gutlich gepot, veipot oder andor Christenlich wege
niderzulegen, sonder ain Oberkeit sey schuldig, Juden. Hayden, Schwärmern,
wiedertauffer vnd meinigklich s« laug jn jren gepieten zu gedulten, jn jre haim-
liche lere, predig, Ceremonien vnd Gotsdieiist. jn jren L'lostern, Kirchen,
.-inai;n^en vnd hausern, es kom daraus, was es well, man hab sich auch deß-
halben zu besorgen, was man well, zu i.-« -tatti n bis -IP wider die Oberkait
öffentlich eons])iriren vnd mit der That Anfriir erwecken, dann sonst hieß es
Gott in .sein gastlich Reich greiften.- Sie ln-iiefen sich dabei auf Lutheis
.Briet an die Fürsten zu Sachsen vnn dem aufrührischen Geisf 'E B IV 372 ff.,
de\\ II öysff.) von Ende Juli 1024 und erklärten summarisch: �man soll ain
\eden sfin, (ilauliens halben, er lere, handel. predig, tauft' vnd thue. was er
woll, fivyla.-,sen vnd kain sorg Italien, was für vnrat daraus entstee. sunder
solche sorg gut beuelhcn, es gezieme auch kainer "l,r,k;ut kain gepot darum
zu machen, auch ueder mit Relegation oder ändern ganz nichzit gegen yemand
zu handeln, so lang bis er publicam pacem turbire .- Vgl. den Brief des
Lazarus Spengler an Veit Dietrich vom 17. März 1030 bei Haussdorff 190
bis 192 und die Korrespondenz Spenglers mit Brenz, di, ebenfalls in den M=irz
1030 fällt, bei Hartmann-Jäger I 293-299. Spengler selbst war auch nicht
für die Todesstrafe, doch erschien es ihm anderseits unverantwortlich die
Hände gegenüber den \\ iedertäufern und dergleichen Leuten ganz in den Schoß
zu legen. Brenz dagegen urte.lt bereits sichtlich schärfer als in seiner <chrift
v,,n 1528 Uhren Inhalt s. ebd. -J91 306), �l��r si,-h jedoch olf.-n In,- die \n-

ng der Todesstrafe anszusprechen.
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wirkte'). Aul.'ierdein war es audi vor-'ekonimen, dal.': man gegen
dun einen oder anderen doch allzusclinell auf Todesstrafe erkannt

hatte2), zumal manche nur aus l.'nver.stand geirrt hatten ::l. Da-
her hidt es der Kurfürst für geraten, in dieser Gewis-ensfra,-''-
dun Rat seiner NVittenlier-er Theologen einzuholen. L'ntcr gleich-
zeitiger Übersendung des kaiserlichen Mandat- vom -l'.\. April l"»^'i
und der von ihm am :!1. Mär/. 1527 und am 17. Januar 152s gegen
die Wiedertäufer und Sakranieiitierer erlassenen Ausschreiben1)

zeigte er ihnen an, was ihn dazu bewege, von ihnen über die
Frage der Verhängung der Todesstrafe an \\"iedertäufern eine
Antwort einzufordern.

Diese kamen denn auch alsbald dem Wunsche ihres Lande-

herren in einem (uiUirhlen von Knde (iklolx \ 1031 """) nach, dessen
Verfasser Melanclitlion ist, das aber be-under-, in der lletmiuug
der aufrührerischen Artikel der Wiedertäufer und des geordneten

Predigtaintes ganz die Gedankengänge Luthers verrät, wie wir sie
vor allem im Kommentar zum 82. l'salm ausgeführt linden'1). Das-
selbe suchte zuerst die Gewissensbedenken des Kurfürsten in der

Täuferfrage zu zerstreuen, da er ja dadurch, dal.; er vor etlichen
.lahreii ein Mandat, habe ausgehen la-.sen, darin die' lieimlichen

Predigi.-r und Conveiiticnla. Anahaptisten und andeiv -ehädlirhe
neue Lehre verboten worden seien, d.i- Seine -eian habe und er

daher ohne Schuld M/i. \\rnu sich etliche hätten verführen lassen.

Auch hielt es, das Oiiitachten für angezeigt, dat.': das \Viedertaufer-

mandat erneuert und je nach den l.'niständen ver-chäi-tt würde.

') Vgl. z. B. mich die Worte des Justus Menius ( Der \\'iddei tantter l«Te vnd
gelieininis Bl. (i 4: .Es linlirn freilich ein grosse weit gesehen, mit wa.-j tliuiii-
siiniigi'r leichtfertigkeit die arni.'ii leute gestorben sind, so ;im nelieiten dinstag
nach Antoiiii zum Rcinhardsbrunn etc. sind gerichtet worden." Ferner Frank
111 103: ,Yedennanii meynet, d;u-umU. d-.vs sie so gedultig litten, jr siveli vnd
Sect wer recht, vnd sie wereii alleyn die C'liristen. Darauß der häuft vnd jr
kin-h erst zunam vnd groß wnrd."

(ieht hervor aus CK IV 74M Z. 2'>\. ;l) Elul. Z. 17t.
J) Das ergiht sii-h aus Anhang I Nr. 16.
'"') Dies Datum geht hervor aus der Instruktion des Kmtiu^ti'ii Johann

an den Amtmann auf der Wartburg, den ISchultlieilien und den Pfarrer von
Eisenacli vom 22. Okt. 1031 (Anhang I Nr. 9) zusammengehalten mit dein
liriefe Melanchthnns an Fr. Mykonins vom öl. Okt. 1531 (C K II ">4!Jl.i. in
dem die Worte: �De Anabaptistis tulimus hie in genere sententiam", otfenhar
auf dieses Gutachten hinzielen. Es steht daher CK IV 737-740. ins .lalir
].ri41 verlebt, an fal-cher Stelle.

') D.uiilicr - nl,(.n S. l r, -Jn
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Bezüglich der Bestrafung aber seim I'nterschiede zu machen.
Denn es gäbe dreierlei WiedertäuferfErstens Anstifter nnd>olch<?,
die wieder anfingen; zweitens Anhänger und Verführte, die öffent-
lich aufrührerische Artikel verträten, z. B. dal.i PS unchristlich sei,
ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden; daU die Christen ihre Unter
miteinander teilen müßten; daß ein Christ keinen Eid leisten solle,
mich nicht der Obrigkeit; duli die Kirche reformiert und die GoLL-
|n-rn alle umgebracht werden muteten: dal'; es ungerecht sei, Zins
zu -eben und dergleichen Artikel mehr; drittens gäbe es manche,
dir aus l'nverstand irrten, aber sich davon abbringen ließen uiid
widerrufen wollten.

Die ersteren seien mit dem Schwerte hinzurichten, weil sie
wider das ö/k-ntliche Mandat des Kurfürsten Versammlungen ab-

gehalten hätten, denn dadurch hätten sie sich gegen die Obrigkeit
ungehorsam erwiesen. Aber auch die der zweiten Klasse, die

offenbar aufrührerische Artikel behaupteten und trotz Vermahnung
und ["nterwcisung auf ihnen verharrten, seien als Aufrührer mit
dem Tode zu bestrafen '). Zu ihnen gehörten auch solche Leute.
bei dunen sich zwar keine offenbar aufrührerischen Artikel nach-

weisen ließen, deren ganze Art und Weise jedoch darauf hinaus-
gehe, da.- öllentliche Predigtamt zu verdammen und andere davon
abzuhalten, indem sie lehrten, man möge sonstwie heilig
werden ohne Predigt und Kirchenamt. Es sei das eine un-
leidliche Lästerung, dazu eine Zerstörung der Kirche und ein

Aufruhr gegen dm grMlichen Stand, und diese Zerstörung müßte
\rrhntel und bestraft werden wie anderer Aufruhr. .Denn

die Potrstat ist s.-huldig- laut des ändern Gebots, das öffentliche
ministerium i. e. ecdesiasticum ordinein zu schützen und zu er-
halten" -). Deshalb könne der Kurfürst mit gutem Gewissen auch
wider diese die TÜ<!< -Inifr anwenden. Die der dritten Klasse
endlich, die aus Unverstand geirrt hätten, .solle man, nachdem sie
belehrt worden wären und ihren Irrtum widerrufen'hätten, nach
Leistung öffentlicher Buße und nach Warnung vor Rückfall wieder
ÜL GnSden_ anneh'nen- Wenn sie alje1' nicht von ihrem Irrtum

Hain,, .chrieb auch Melanchthon a,n 22. Okt. 1534 an den Fürster
Geur, von Anhalt wegen der zu Zerbrt aufgetretenen Täufer ,(J K II 793):

Artikel, so ich gesehen, s.nd Verweisena wohl würdig, so die Leute davon
klar abstehen. E. F. G. wollen auch Acht darauf haben, ob sie etwa mit
ändern Anabaptisten Conspiration haben, dadurch Aufruhr zu bes
wo ,!,�, also. wir. m> prt, d:.fi sie also lod� Blassen, sondern"^
gröberen Ernst erzeigen." -) C K IV 739.
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ließen -- �denn ihrer viel sind leiblich besessen mit dem Teufel"') -,
.sollte man sie, vorausgesetzt daß .-ich bei ihnen keine offenbar
aufrührerischen Artikel oder böser Wille vorfänden, aus dem Lande

weisen 'oder sonst mit einer gelinden Sühne davonkommen lassen.
Alle Strafen seien natürlich je nach den Verhältnissen zu

lindern oder zu verschärfen. Der Einwand aber, daß m,m durch

die Todesstrafe bei Wiedertäufern nicht viel gewinne, da sie doch

so getrost stürben, sei nicht so schwerwiegend, als daß darum
nicht mit voller Schärfe gegen die Anstifter und Wiederanfänger
und auch die Anhänger, die aufrührerische Artikel verträten, .sollte
eingeschritten werden. �Sondern der Potestal ist schuldig vor
(lott, Blasphemien und Aufruhr zu wehren, und soll auf (ioltes
Befehl und in <!i>lli- Furcht sein Ambt brauchen, so wird (ioli

helfen, daß es Frucht .schatl'et. Denn man muß den Teufel ver-

achten und nicht mehr denn O'olt fürchten" -'). Und wenn auch

manche Wiederläufer nur aus Unverstand irrten, so sollte doch

der Herr.-cher davon überzeugt sein, �daß dennoch ihre Sect ge-
wißlich vom Teufel ist, und gereicht zu Vertilgung der rechten
reinen Lehr des Evarigelii: denn sie lehren gewißlich eitel Werk
und nicht Christum" :;). �Derhalben", so heißt es endlich am
Schlüsse, �muß der Herrscher den Seelen wehren: ob er schon
etwa mit einer Person zu geschwind führe, tut er den-
noch recht, daß er den Seelen wehret" ').

Da dieses Gutachten von .Melanchthons Hand aber auch

vollständig den Anschauungen Luthers entsprach, der bei seiner
Abgabe offenbar nicht xugegen war, setzte dieser noch nacht.
lieh die Worte darunter: �Placet mihi Martino Luthero. Wiewohl

es crudelc anzusehen, daß man sie ir.it dem Schwert straft, so
ist doch crudelius, daß sie ministerium verbi damniren, und keine

gewisse Lehre treiben, und rechte Lehr unterdrucken, und dazu
regna mundi zerstören wollen. M. L." """).

') Ebd. -) Ebd. 740. :>) Ebd. <i Ebd.

5) Ebd. Vgl. auch die Bezugnahme Melanchthons auf jenes Gutachten in
seinem bereits erwähnten Briefe an Fr. Mykonius vom 31. Okt. 1531 (CH II
049f.): �De Anabaptistis tulimus hie in genere sententiam: quia constat sectam
diabolicam esse, non esse tolerandam: dissipari enim ecclesias per eos, cum
ipsi luillam habeant certam doctrinam. Nihil igitur est ea secta, nisi confusio
et dissipatiu publicarunl ecclesiarum: pracsertim cum aparte ministerium verbi
damnent. Ideo in capita factionum in singulis locis ultima supplicia consti-
tuenda i-ssc iudicavimus. (.^uod ideo scripsi, ut eo firmiore animo fanaticis istis
ac seditiu&i^ hominibua adverseris, et in concionibus admoneas homines, quan-
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Sn hatte ilenn jetzt die Anwendung der Todesstrafe wider
die Ketzer auch von den Häuptern der deutschen Reformation
ihre offizielle Anerk«"nnung erhalten, und nach den Grundsätzen
dieses Gutachtens wurde !'<>rtan in Kursachsen verfahren. Infolge-
dessen lag immerhin ein Teil Wahrheit darin, wenn damals
.Mi'lchior Rinck schrieb: .Wer hotte auch jmmer dorlien gedencken.

das die hochgelarlen viul weitberunibten eiMiijjelisten zcu witten-
sarnbt jrern anhang so weit vom wahren euangelium vnd

weren gewesen, So sie sich nicht selber mit so schent-
licher verlieg uug. \vrvolg ung, tyrannei, verreterei, ja auch mit

vergiessung souil vnschuldigen blul- vor aller weit er \viLie n vnd
auch mer den schenclten? U wie lange hatte sich der wolfl mit
de i1 geraubten schaffswollen der schritl't nach mögen decken, wu
er sich nicht mit so öffentlichem wüten vnder den schaffen ver-

riete! So hutte sich auch der Fürst dieser weit, so sich jn den
engel des lichtes verstellet hat. woll lenger bey seiner tyrannei
vor eyn obrickeit mugen rumen. wo er nicht mit so elender vnd
erbärmlicher morderei sich .-elb.-l allen, so die warheit liebhaben,

x.cur warnung an lag gebe" 1).
Haiti aber Luther bi-her .-chon vor allem durch Menius und

.Alykoniii- vernommen, ..wie sich die Schleicher können finden x.u
di'n erbeitei n jnn der erndle vnd autl' dem leide vnter der erlu-it

predigen, Also auch zu den Külern vnd eintzelen leuten jnn den
weiden vnd allenthalbtn jren sanieii seen vnd gitl't ausblasen,

wenden die leute ab \un jren Pfarrkirchen"2), so halle ihm jetzt
die Einforderung jenes Gutachtens von Ende Oktober 1031 vollends

die Augen geöffnet über die G.-j;dir. die -einem jungen Kircheu-
luin von seilen der zahlreichen Täuleiapostel an der Westgrenze
Thüringens, aber auch sonst, x.u drohen schien. Wie schon Ende
März 1530 bei Gelegenheil der Auslegmjg des X:>. Psalms, so
hielt er es auch jetzt wieder für seine Pflicht, gegen jenes ge-
h.-ime Treiben in den Winkeln seine warnende Stimme erschallen
zu lassen. So entstand sein Send<("hreibei, .Von den Schleichern
und Winkelpredigern"3), da.- zwar erst Anfang l :,:"{:> i,n Druck

tun, m:l], �t in ea secta quae �ullam habet nertam doctrinam ,le ».�mna
Christianismi - l ber die Interpretation, ,1,, Luthers Nachschrift z» Melauch-
thons Gutachten ü,,funden hat, und überhaupt über die ganze Frage der Stelluu-
nähme Lutlifr- xur Ketzerbestrafung v-l. unti-n den Exkurs

') Vül. ilt-n Traktat Melrhi.u- Uincks im Anhaii" I Xr T,
-'i E A XXXI 215. , K A XXXI -J13tt.
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erschien, aber .-chon FJnde l.".:!] ue.-chriebeii wurde '). Da.-selbe
\var gerichtet an di.-n Amtmann auf der Wartburg Eberhard von
der Tann, in und um dessen Bezirk die NYiedertäufer sich �auch
gern hereinschleichen vnd die vnsern mit jrer gitVt heschinei.-en
wollen" -), dann aber auch an alle anderen Hauptleute, Städte
und Herren, um sie aufs neue zu bitten und 7.11 vermahnen, solchen
Schleichern zu wehren. Ohne sich überhaupt noch irgendwie mit
dem Inhalt der täuferischen Predigt auseinanderzusetzen - er sah

in ihr nur eitel Gift, Lügen und Anstiftung xu Mord und Auf-
ruhr"') , legte Luther auch hier wieder wie stets Seit seiner Avis-
legung des 82. Psalms den Hauptwert gegenüber jenen Schleichern
und Winkelpredigern auf die ordentliche Berufung, ("nd hatte
Luther einst im .fahre 10:.':! auf Grund von l Kor 14,20IT. ein

Einspruchsrecht der Gemeindemitglieder gegen einen irrenden
ordentlichen Prediger durchaus für berechtigt erklärt, sofern es

nur sittsam und /.richtig dabei zugehe, -o wollte er jetzt dies Ein-
spruchsrecht höchstens noch den ordentlich bestellten Predigern
der Gemeinde eingeräumt wissen, denn da- seien die Propheten.
von denen Paulus l Kor l i. 29ff. rede. Doch möchte Luther

jetzt auch so nicht zur Wiederherstellung des apostolischen Brauches
geraten haben. .Denn die Ieute sind jtxt zu wilde \nd zu ITir-
witzig vnd möchte zwischen Pfarher. Prediger vnd ('.aplan ein
teufte! sich ein mengen, das einer \U-r den ändern sein wolt vnd
also sich für dem volck zancken vnd beissen vnd ein j^licher der

'i KB \\ 143 A 3. -') E A XXXI 214.

3) Dies Idiclt fortan Luthers unumstößliche Ansicht. Vgl. z. B. Ln
Hrief an den Fürsten Georg von Anhalt vom 20. Okt. l.v;4 K l; X 78, de-W
VI 151 f). Dieser hatte ihn um ein (nitacbten gebeten, wie er es mit di n
Wiedertäufern halten solle, die in /erbst aufgetreten waren. Darauf antwortete
Luther: �es darff nicht viel disputierens, weil sie solche Schleicher sind vnd
lieynilicli vnlieruft'en körnen, wie die woltfe ynn den srhaffstall. Zum ändern.
so sind yhre artickel otf'entlicli auffruhrisch, mordisr-h vnd le.sterlir-h. hillichen
auch den verdampten M\intzer. Davumb kan E. F. <i. nicht anders denn mit
ernst dazu thun vnd sie ynn keinen weg dulden." So hatte auch Luther am
9. Okt. 1532 an die Grafen von Schlick in Joachimsthal geschrieben (E B IX
231f., de^V IV 407): �Weil der leidige Teufel seine Hottengeister und Schleicher
allenthalben schicket, und der Joachimstbal eben ein Ort ist, da sie nisten und
hecken können: E. U. wollten . . . fest ob dem reinen Wort Gottes halten, und
auf solchen Teufelssamen ein fleißiges Auge haben. Denn ein kleines Fünklin
macht ein großes Feuer, und wie St. Paulus sagt: Ein wenig Sauerteig
versauret den ganzen Teig; und der Aussatz ist eine süchtige und
l'res.sige Plage."
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beste sein wult" !). Aber wie man einen Umdläufer oder Bürger,
dt--r sich unberufen in den Rat. drängen und den Bürgermeister
"m strafen sich unterfangen wollte, einfach bei dem Kopfe nehmen
und dem Meister Hans |d. h. dein Henker) überliefern würde,
noch viel weniger sei es zu leiden, -das jnn einen geistlichen Fiat.
das ist jns predig ampt odder der Propheten sitz ein frembder
Schleicher sich dringe odder ein Leye vnberuft'cn sich des predigens
vnterwinde jnn seiner Pfarrkirchen. Es sol den Propheten be-
folhen sein vnd bleiben" -).

Viertes Kapitel.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Kursachsen und dem
Landgrafen Philipp wegen der Bestrafung der Täufer von
Hausbreitenbach und Melchior Rincks (Ende 1531-1533).

Die von den Wittenbergern Ende Oktober l.">31 festgelegti-n
Grundsätze der Ketzerbestrafung bildeten zunächst die BJchtschmir
in dem Verfahren gegen die zu Eisenach gefangen gehaltenen
Täufer vnn Ilansbreitenhach. Der eine, der Standhafteste, Eritz

Erbe, sollte vorläufig noch bi- Neujahr 1Ö32 im Gefängnis bleiben.
\\Vnn er aber auch dann noch trotz mehrfacher Unterweisung
und Vennahming auf seinen falschen Ansichten bestehe, sei er

auf <lrund der kaiserlichen Konstitution vom 23. April 1520 hin-
znrichteii. Die anderen aber sollten, wofern sie ihren Irrtum ab-

-chwörten und öffentliche Büke täten, zu Gnaden angenommen
werden, nachdem sie vorher eindringlich vor den Folgen des
Wiederabfalls verwarnt worden seien. Weigerten sie sich jedoch,
dann sollten sie ebenfalls hingerichtet werden. Der eine aber,
Hans Zwinger der .lungere, der zwar nicht die Wiedertaufe emp-
fangen hatte, dieser Lehre aber gleichwohl anhing, sollte wenig-
.-tens bis auf weiteres noch in Haft bleiben. Betreffs der Strafe,
so lautete die kurfürstliche Instruktion weiter"'), möchten sich die
Kommissare (Eberhard von der Tann, Philipp Metzsch. Justus
Menius und Hans Bahner) mit dein landgräflichen Vogte in Haus-
breitenbach ins Einvernehmen setzen. Dabei möchten sie darauf
hinweisen, daß die kaiserliche Konstitution von 1520 sowohl vom

') E A XXXI 220. -i EM. 222.
i biesfllie im Anhang: l Nr. In.
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Landgrafen wie vom Kurlür-dn von Saclisen bewilligt wurden sei.
Ferner seien auch die anderen Personen zu verhaften, die im Amt
Hausbreitenbach der Wiedertaufe noch zugetan wären. Mit ihnen
müge man verfahren wie mit den übrigen. Endlich befahl der
Kurfürst auch noch die beiden Frauen, die sich unterstanden
hätten, zu predigen und die Verführten zur Beharrlichkeit zu er-
mähnen '), als Lehrerinnen von Lästerungen hinzurichten, es sei
denn, daß sie sich öffentlich von ihrem Glauben lossagten und
Buße täten -i.

Da aber sowohl die in Eisenach gefangen ätzenden, als au<-h
die später noch in Hausbreitenbach eingezogenen Täufer auf ihn T
Lehre beharrten, war der Kurfürst bald mehr geneigt, sie alle
mit dem Tode zu bestrafen, als .-ie noch lange gefangen zu halten.

Freilich war der Landgraf Philipp, dem ja die Gerichtsbarkeü im
Amt Hausbreitenbach zur Hälfte mit zustand, nach wie vor für

eine solche Strafe bei Täufern nicht zu haben, trotzdem der Kur-

fürst Johann jetzt eigens durch Eberhard von der Tann und
Ludwig von Bm neburg in SHinialkalden mit ihm darüber hatte
B.ück<prache nehmen lassen. Dagegen zeigte er sich erbütig. die
Hälfte der Kosten mit zu trafen, die bisher dir einge/n^.-um
Täufer verursacht halten. In Schmalkalden war aiifh der Vnr-

scldag gemacht wurden, alle anderen Wiedertäufer von Hau--
breitenbach verhaften zu lassen und sie dann nach der Zahl der

Personen zu teilen. Darauf solle es jedem Landesherren freistehen,
wie er die Seinen bestrafen wolle. Es war das aber ein Vor-

schlag, dem doch auch große Bedenken entgegenstanden T.
So wurde denn die Sache au!' dem Schmalkaldischen P>unde-l.r-:<-

zu Nordhausen4) Anfang Dezember lö:il von den kursäch-ischen
P>äten den hessischen gegenüber wieder zur Sprache gebracht. A ller-
ding- mit keinem besseren Erfolge. Jene galten die Erklärung ab.
daü ihr Herr (der Kurfürst) diejenigen Wiedertäufei. die au! ihn m

') Vgl. die Nachschrift lies Amtmannes zu Hau4>reiU-nl>a<-h Philipp
Met/.M?li vom 12. Okt. 1531 im Anhang l Nr. 8.

") Vgl. hierzu auch die Instruktion der kurfürstlichen Rüti- vom 23. Nov.
1531 im Anhang l Nr. 11.

i Vgl. das Schrt-ihen Eberhards von der Tann an den Kurfiir-tfn Johann
vom 25. Okt. 1531 im Anhang I Xr. 12 Nachschrift 3.

') Über die Gegenstände der Beratungen daselhst -. Kr. Kiirli. politi-
sches Archiv des Landgrafen Philipp des liroßmütii.'..n von llr-^en I (
1904) 183.
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IiTluin be-tehen blieben, nach der kaiserlichen Konslilulion von
l-">i".< IHM) ,-iucli ohne dies mit dein Tode bestraft wissen wolle.
Denn wenn nicht ernstlich einmal gtgeu -sie eingeschritten würde.
gewänne ihre schädliche Sekti- nur immer mehr an Boden. Die
hessischen Hüte aber hielten dem entgegen, claLi ihr Herr doch
Bedenken trage, dir Wiedertäufer hinzurichten. Wollten sie sich
von ihrem Irrtum nicht abbringen lassen, dann sollte man ihnen
zur Straf'- das Herdleiier auslöschen. Das würden sie nicht leiden

knnnen und infolgedessen abziehen; höchstens aber solle man
ihnen die Häuser zunageln M-

Mittlerweile war es auch gelungen, des Hauptes der hessischen
Täuler. Melchior Him-k.-. habhall zu werden. Bei einer Haus-

suchung, die der Rat zu Vacha am .Martinsmarkte (11. Xov.)
l "»öl abends hatte vornehmen lassen, \vard er samt elf Genossen

aufgehoben, als sie gerade eine Andacht über Mk l(5. H> nl>-
hielten -). Als der Amtmann von Vacha. Martin von der Tann,
diT l linder Eberhards von der Tann, Hinck nach seiner Fest-
nahmt fragte, warum er denn wider den Befehl und das Gebot

S. F. (i. :_'eh;iiidelt habe, antwortete ihm dieser, die Erde sei des

Herrn, deswegen gehe er auf das Gebot S. F. G. gar nichts ::|.
Martin von der Tann machte alsbald auch seinem Bruder Eberhard

von dem Fange Mitteilung. Die.-er bat ihn darauf, er möchte ihn
die Aiir-icht de- Landgrafen über diesen Fall wissen lassen und

keineswegs llinck ohne sein (Eberhards) Vorwissen wieder frei-

geben. Da durch ihn auch des Kurfürsten Land und Leute ge-
-cluidrjf wurden seien, -o sei er willens, diesen von der Verhaftung
Rincks in Kenntnis zu setzen '). Am d~>. Xov. stattete denn auch
Eberhard v u n der Tann hierüber dem Kurfürsten Bericht ah. Er

machte ihm dabei den Vorschlag, doch jetzt auf dem Bundestage
zu Xordhausen den Landgrafen zu veranlassen, endlich einmal

'i Vgl. darüber den Bericht Eberhards von der Tann im Anhang I Xr. 13.
Vgl. den Bericht des Rats zu Vacha an den Landgrafen Philipp vom
nach Martini (12. Nov.; 1031 bei Hochliuth a. a. U. XXVIlf 54U.

') Vgl. den Bericht Eberhards von der Tann an den Landgrafen Philipp
Lei Hochhutli a. a. 0. XXVIII 047-049 und zwar ",48 unten Das dort
I.-47 A. I5| angegebene Datum: Wartburg, Freitag nach Reinioiscere (U März)
1533 ist entschieden falsch. Der Bericht muß Ende Nov. oder Anfang Dez.
1531 abgefaßt sein.

'i Vgl. das Schreiben Eberhards von der Tann an den Kurfürsten .Johann
vom 25. NDV. löHl im Anhang I .Nr. 12 x<-ii"« K
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Rinck als den Hauplapostel aller Wiedertäufer /u bestrafen und
so dem in der Stille fiberliund nehmenden Sektenwesen zu steuern.

Gleichzeitig übersandte Eberhard von der Tann seinem Heri-n
auch zwei Schriften Rincks. Aus ihnen könne er entnehmen, wir

es mit dessen Besserung und Reue bestellt sei '). Die eine war
ein Brief, den Rinck aus seinein früheren Heifm-nis zu Ilaina-)
an Eberhard von der Tann gerichtet, weil er sich in seine ehe-
lichen Verhältnisse gemischt hatte; die andere Schrift dagegen
stellte eine Art Traktat dar '!. Beide gewähren einen ausgezeich-
neten Einblick in die Seele des .Mannes, der nicht nur fortwährend
von den Katholiken und Lutheranern als Ketzer, Schwärmer und

Aufrührer von einein Orte zum ändern gehetzt wurde, sondern
auch noch erleben mul.ite. wie seine Frau und deren Kllern (mit

auf Betreiben Eberhards von der Tann) heim Linder,ifen auf Ehe-
scheidung antrugen.

Auf der Tagung zu Nordhansen kam es denn nun auch
wegen Rinck zu einer Aussprache zwischen den kurfürstlichen
Räten.und dem Statthalter zu Kassel sowie dem hessischen Kanzler

Feige. Letzterer sagte zu. die Angelegenheit dem Landgrafen
unterbreiten und dann Bescheid geben zu wollen. Allein man
wartete vergebens. Auch ein Brief Eberhards von der Tann an
Philipp blieb unbeantwortet, trotzdem er daiin Rincks Person und
Treiben wieder in den schwärzesten Farben geschildert halte; ei-

se i ein Gotteslästerer, ein unbekehrter, verstockter. unbul.iferti.Lier

Aufrührer und Verächter aller göttlichen und menschlichen Ord-
nung und darum auch als solcher zu bestrafen. Zum Beweise
seiner schweren Anschuldigungen hatte Eberhard von der Tann
dem Landgrafen wiederum verschiedene Schrilteii Rincks mit üher-
sandt4). Doch dem Kurfürsten Johann lag alles daran, dal.': Rinck

nun endlich seinen Lohn empfange. So richtete er denn am
21. Dezember 1531 selbst ein Schreiben in dieser Sache an Philipp ).
Darin sprach er die Erwartung aus, der Landgraf werde nun
gegen Rinck, der �als ain alter aufrurer vnd f'urgenger in F.. L.

') Ebd. nebst Nachschrift l und 2.

'-) Ehemaliges reiches Zisterzienserkloster an der oberen \\nlira. AG.
Rosenthal, Kr. Frankenberg, R B. Kassel

i Vgl. dieselben im Anhang I Nr. 14 und 15.
4) "Vgl. den Bericht Eberhards von der Tann an den Landgrafen Philipp

l.-i Hochhuth a. a. 0. XXVIII 547-549.

"') Vgl. dasselbe im Anhang I Nr. 16.
Ue1.--r-.-li. Stmlifii n. 'IVxte. ll.-ft l:; u. II: \V ;i p [. l.. r. Sti-llun.-.
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viK! vnsere [l;m<lj vnucrsteudige leufhe bildet-, das peinliche Ver-
fahren einleiten, damit Land und Leute vor solchen unchristlichen
Verführern Ruhe hätten, l in,n .-olche Lehrer dürfe die Obrigkeit

mit (iolt und gutein Gewissen mit dem Tode bestrafen, \veshall>
er es auch fernerhin so zu halten gedächte. Das sei auch die An-
sicht seiner Räte und (ielehrten zu Wittenberg. Durch sie habe

ei auf (irund des kaiserlichen Mandats von Speyer vom Jahre
l."»:?'.». ..darin wir vnsers tails neben ändern churfursten,
l'iirsten vnd Slnulm des Hcichs auch bewilliget", und auf
(irund der von ihm hernach erlassenen Ausschieiben in dieser

Angelegenheit ein Gutachten abgeben lassen, dessen Abschrift er
«l»-m Landgrafen mit übersende. Audi halte er es für billig, daß
zu der Verurteilung und Hinrichtung Rincks wegen seiner Straf-
taten in Kursachsen auch von seiner (des Kurfürsten) Seite jemand
zugezogen würde: er habe schon Eberhard von der Tann dieser-
halb Anweisung ^e-i.-ben.

Aber selbst die Autorität der Witlenberger Theologen und
Juristen vermochte doch in Philipp nicht die Gewissensstimjne zu
ersticken, die ihm verbot, jemanden lediglich des Glaubens wegen,
ohne dal.; eine andere schwere Verschuldung hinzukam, töten zu

lassen. Mutete man denn dann nicht konsequenterweise mit den
Juden und Katholiken ebenso verfahren?l) Anderseits jedoch
war auch er nicht willens, das Sektenwesen in Hessen ruhig über-
handnehmen zu lassen. So hatte er im Dezember 1531 betreffs

der Täufer ebenfalls eine Verordnung erlassen, die allerdings im
Gegensätze zu den harten, ja grausamen Mandaten der meisten

übrigen Regierungen durchaus den Geist der Milde und Humanität
atmet. Selbst der zum drittenmal Abgefallene sollte, wenn er
widerrief, wieder in die Gemeinde aufgenommen werden; nur sei
er M'huldig, die Hälfte seines Besitztums in den Armenkasten zu
geben. Von denen aber, die sich nicht bekehren und unterweisen
lassen wollten, sollten die Taufprediger und Selbsttäufer aus dem
Fürstentum für ewig verwiesen werden, bis sie anderen Sinnes

geworden seien: die gewöhnlichen Getauften dagegen, die weder
gepredigt noch Versammlungen abgehalten hätten, sollten nur, da
sie sich von der christlichen Gemeinde absonderten, wie die Juden

behandelt werden und ebenso wie diese keine Erbgüter besitzen

') Das Antwortschreiben des Landgrafen Philipp an Kurfürst Johann vom
3. Januar 153'J im Anhang I Nr. 19.



Landgraf 1'liilipp wegen l'.cntrafun;.' der Täufer Kndc 15 31 - K<

dürfen. Nur wenn ein des Landes Verwiesener wider seinen Kid

zurückkäme, sollte er von der Obrigkeit empfangen, was recht sei l).
Bei dieser milden Gesinnung des Landgrafen darf es uns

allerdings nicht wundernehmen, dal.i er es auch jetzt nicht über
sich brachte, gegen Rinck auf Tode-träfe zu erkennen, trotzdem
dieser ganz offenbar seine l'rfehde verletzt hatte. Rinck war
durch nichts von seinen täuferischen Ideen abzubringen. Damals

hielt sich gerade zu Hause bei seinem Vater in Vacha sein alter
Freund Georg Witzel auf. der einer von den wenigen war. die
nicht in das allgemeine Verketzerungsgeschrei gegen die Wieder-
täufer einstimmten. Aber selbst dessen gutgemeinte Mahnungen
waren nicht imstande, den charakterfesten Mann umzustimmen -).

Infolgedessen blieb Philipp nichts weiter übrig, als ihn zu ewigem
Gefängnis zu verurteilen und ihn weit weg von dein bisherigen
Felde seiner Tätigkeit nach Bärbach in der Niedergrafschaft Katzen-
elnhogen :;) bringen zu lassen. Hier schmachtete er noch Iöi-o4|.
obwohl der Landgraf niemals ganz die Hoffnung aufgab, ihn doch
noch wieder in den Schoß der Kirche zurückführen zu können ').

Am 3. Januar 153f> setzte hierauf Landgraf Philipp den
Kurfürsten Johann von der Art der Bestrafung Rincks in Kennt-
nis. Gleichzeitig übersandte er ihm auch die Verordnung, die er

jetzt in Sachen der Wiedertäufer erlassen halte. Ihtbei konnte
er es sich allerdings nicht versagen, seinem Nachbarn mitzuteilen,

wie sehr sich doch sein Gewissen gegen das vun den \Vitten-
bergern empfohlene Strafverfahren gegen die Wiedertäufer auf-
lehne, �l'nd können noch zur Zeit-. MJ bemerkte er darum auch
in seinem Briefe an Kurfürst Johann, .in unserm gewissen nit

linden, jmandts des glaubens halben, wo wir nit sonst gnug-am
Ursache der verwirkung haben mögen, mit dem Schwert lichten

'l Diese Ordnuug im Anhang l Nr. 18.
!) So schreibt Witzel an M. B. F. am 24. Dezember 1Ö31 iWicelii

Epistolarura libii quatnur. Lipsiae 15?>7i Bl. N 21': .Hincliium veterem MdlaK-in per
literas monni, ut anabaptismo renuntiaret et doceret, quae propius ad *;ihit<'in
animarum faciunt, sed in proposito perstat. Vir i.- i-*t incredibili fortituiliin.-,
vita austera et excellenti eruditione. si modo t'avente Deo ab illa retingendi
dementia avocavi posset."

"') Flecken im Amt Nastätteli, Kr. Unterlalin. K B. Wiesbaden.
Jl Zu seinen Gunsten verwandte aicli am 17. Marx 1540 .M. l!u<</r bei

l'lnlipp, worauf er ,in gelinde Haft in einem eigens dazu erbantfii i i.
gesetzt wurde. Vgl. Lenz I l'id, Kil.

5) Lenz I 324f.
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/n lassen. Dan, so es di meinung haben solt, musten wir keinen
Juden noch Papisten, die Christum am höchsten blasphemieren,
bei uns dnMrii und sie dergestalt richten lassen" 1). Freilich war
der sächsische Kurfürst infolge des Wittenberger Gutachtens xu
sehr in seinem Gewissen davon durchdrungen, daLi eine jede
nlirigkeit schuldig sei. Irrlehrer nnd Verführer mit dem Tode xu
bestrafen, als dala die Gegengründe Philipps irgendwie bei ihm
hüllen verfangen können. Da nun über in Sachen Rincks nichts mehr
xu ändern war, so bat er den Landgrafen, daß man sich wenig-
stens über eine Bestrafung der Hausbreitenbacher Wiedertäufer
(es waren deren unterdes noch mehr eingezogen worden) einigen
möge; sonst vergehe man sich gegen die geschriebenen Gesetxe,
und die müsse man doch auf alle Fälle einhalten -). Aber auch
hier widerstrebte Philipp jeder strengen Bestrafung. So kam denn
der Kurfürst xnlelxt auf jenen Vorschlag zurück, der in Schmal-
kalden gemacht worden war. nämlich, alle eingezogenen Wieder-
täufer von Hausbreitenbach zwischen Kursachseu und Hessen zu

teilen und es dann jedem Fürsten freizustellen, wie er die Seinen
bestrafe3). Infolgedessen wurden jetzt mindestens drei von denen,
die Kursachsen zufielen, nämlich Hans Kisfart, Beriet Schmidt

und Han.- Ki.-tail- Frau hingerichtet4); die ändern, die grölMenteils

') Vgl. Anhang I Nr. 19. Luther dagegen sagte in seiner Auslegung
des 82.Psalms (E A XXXIX 257i: �Wolt aber jemand mir weiter einreden, man
s.ilt solche Lnfcterer nicht straften noch jnen wehren, denn wir leiden vnd dulden

doch die Juden, die vnsern Herrn Christum vnd seine Mutter sampt allen
Heiligen vnd Christen lestern, beide mit leren vnd reden; Antwort: des haben
>!"" au.'h jre strafte, das sie ausser der Christenheit bleiben, dazu in kein welt-
lich Regiment kommen müssen etc." ,Weiter wird vieleicht einer wider mich

klügeln vnd fürgeben, das ich mit solcher vnterricht die Tyrannen, so das
Euangelium verfolgen, getrost stercke, Fenster vnd thür auftthu. Denn weil sie

vnser Euangelium für Ketzerey vnd Lesterung halten, werden sie sich nu aller-
erst schmücken vnd Fürwenden, jr Gewissen vnd Ampt zwinge sie, vns als die
Lesterer zu straffen etc. Antwort: Was frage ich darnach? Wenn wir nötige
Vnterricht solten vmb der Tyrannen willen lassen, hetten wir lengst auch das
nantz Euangelium lassen müssen etc.'

') Vgl. das Schreiben des Kurfürsten Johann an Philipp von Hessen vom
1">. Januar 1532 im Anhang I Nr. 20.

! Das geht hervor aus Anhang I Nr. 2l und zwar aus den Worten:
�vnd wo du bey den hessischen jhe nicht erhalten mochtest, das gegen den-
selbigen widerteuffer gepurlich straft furgenohmen wurd, so lassen wirs jm
vorigen ratschlag beruhen.*

4) Daß mindestens drei der eingezogenen Wiedertäufer von Hausbreiten-
bach durch Kursachsen hingerichtet wurden, ergibt sich aus Anhang I Nr 30



Landgraf Philipp wegen Bestrafung der Täufer I.Ende 1531-1533).

an Hessen kamen, widerriefen und taten Buße1), darunter zuletzt
auch Fritz Erbe '-'). Sie wurden darauf wieder freigelassen.

Aber die Härte, mit der Kursachsen gegen die Täufer vor-

gegangen war, hatte einen ganz ändern Erfolg, als man erwartet
hatte. Denn nachdem auf die-e Weise Märtyrer geschaffen worden
waren, machte die täuferische Propaganda im Amt Hausbreitenbach
erst recht Fortschritte. Neue Apostel wie Georg Zaunring3), Georg
Stein, Jakob Schmidt, Christoph von Mähren, der ehemalige Kin-lmer
Alexander ') u. a. waren jetzt emsig von dem benachbarten Sorga
aus an der Arbeit, und öfters hielt auch der Vorsteher der Täufer-

gemeinde in Sorga, der Schneider Ilgen, in Herda Andachten ab.
Außerdem führte auch das Ärgernis erregende Leben, das der Pfarrer
und der Vikar von Herda führten, noch manchen dem Täufertum zu0).

So bekannten sich jetzt verschiedene ganz ohne Scheu selbst vor
den kurfürstlichen und hessischen Kommissaren zur Wiedertaufe.

und darunter gerade die. die er~t vor nicht langer Zeit (etwa
Ende Januar 1532) widerrufen und Buße getan hatten'1). Ja, der
eine, Fritz Erbe, der in Herda ein ziemlich großes Anwesen be-
saß, hatte sogar einer allen Wiedertäuferin, der Witwe Margarete

wo es mit Bezugnahme auf diese Vorgänge heißt: ,Szo seindt irer etzlichn vtl
S. N. befel getodt vnd zu tode gestrafft worden." Ihn- Namen lassen sich fest-
stellen aus Nr. 7, 8 Nachschrift und 10, und dazu ist dann noch zu vergleichen
Nr. 11, 12 Nachschrift 3, 13 und vor allem Nr. 34. wo alle in Nr. 7 und 8

erwähnten Personen außer jenen drei obengenannten vorkommen. L>araus ist
dann aber eben zu erschließen, daß sie alle drei fvursachsen zufielen und hin-
gerichtet wurden.

') Ihre Namen lassen sich feststellen aus Anhang I Nr. 34. Es waren
Hans Zwinger der Alte, Hans Zwinger der Junge und Tilo zum K engers.

-) Dies geht hervor aus Anhang l Nr. 71. Dasselbe tat wohl auch zu-
letzt Albrechts zum Kengers Frau, die zugleich mit Hans Eisfarts Frau gefäng-
lich eingezogen war, die sich aber wieder laut Anhang I Nr. 22 Nachschrift
offen zur Wiedertaufe bekannte.

!) Über ihn s. Beck 39f., 91-102; Cornelius 11 253if. und dazu An-

hang I Nr. 34, woraus sich auch die Namen der anderen Täufer ergeben. Zaun-
ring wurde etwa Ende Juni oder Anfang Juli 1533 in der Nähe von Bamberg
enthauptet, nicht 1538, wie bei Beck 39 A. l angegeben ist.

') Über ihn s. Jacobs 6-15. Dieser hervorragende Täufer ist übrigens
nicht 1532, wie Jacobs 6 angibt, sondern etwa Ende Juli 1533 zu Franken-
hausen hingerichtet worden. Jin Frühjahr 1533 finden wir ihn in ^traüburi:
unter den Gegnern Melchior Hofmanns: vgl. Röhrich 71.

"'l Vgl. den Bericht der Visitatoren zu Thüringen an den Kurfürsten
Johann Fni-drich vom 25. Juni 1533 im Anhang I Nr. 33.

n) Anhang l Nr. 22 Nachschrift.



38 IV. Meinungsverschiedenheiten zwischen Kursachsen und

Koch.- aus Hersfeld, gemeinhin ,die alte Garköcliin" genannt, bei
sich Aufnahme gewährt, obgleich sie wegen ihres Glaubens sowohl
aus ihrer Heimat wie auch aus Vacha verwiesen war; auch sie

\ann in d.-r Umgegend bald Anhang. Als nun aber gar Fritz
Erbe sich weigert", das Kind, das ihm noch etwa Anfang Januar

]">:;:; l.e-rhert ward, taufen zu lassen er sprach, die Taufe
nütze nichts, bis da- Kind sie selbst begehre -, da hielt es der
kurfürstliche Amtmann von Hausbreitenbach, Philipp Metzscn.
endlich wieder an der Zeit, gegen jenes Unwesen einzuschreiten.
So wurden denn jetzt zunächst Fritz Erbe und .die alte Gar-
köchin" von ihm gelanglich eingezogen.

Darüber erstattete man am 0. Januar lö'.'.i] dem jungen

Kurfürsten Johann Friedrich Bericht. Dieser gab darauf den Be-
l'rhl, sich mit dein landgräflichen Vogte von Hausbreitenbach
we.uen einer gleichartigen Bestrafung der beiden Gefangenen zu
verständigen '). Doch wollte auch Johann Friedrich, wie einst
schon sein Vater, Fritz Erbe nur mit dem Tode bestraft wissen,

wofür er auch in einem persönlichen Schreiben an Philipp ein-
trat. Aber der Landgral schwieg sich zunächst wieder über dieses
Ansinnen aus. Infolgedessen befahl darauf der Kurfürst (um den
_'<i. .Mär/. I.">:;:!). den Prozel.i Fritz Erbes einem unparteiischen
Ceriditshole zu überschicken und dann das Urteil nach der dort er-

haltenen Rechtsbelehrung vollstrecken zu lassen-). Mit ,der alten
(iarköchin" dajje^en sollte man noch eine Zeitlang Geduld haben und
-eben, ob sie nicht doch noch nach gehöriger Unterweisung ihren
Irrtum wideiri.'V i. Ind.- vergeben-. Sie blieb auch in dem Ver-

hör, da- die Pfarrer von (ici'-turiu'eii ') und Beika am 1. Mai mit
ihr anstellten, darauf bestehen, dal; die Kindertaute unrecht und
der l.'ib Chiisti im Sakrament des Abendmahls nicht nach dem

Wortlaute als gegenwärtig, sondern um- sinnbildlich zu lassen sei-').

') Vgl. das Schreiben des Amtmanns, Philipp Metzsch an den Kurfürsten
Johann Friedrich vom J3. Januar 1033 im Anhang l Nr. 22.

l Vgl. das Schreiben de* .Schultheißen Hans Bahner an den Kanzler
Bell r vom 25. Marx 1033 im Anhang I Xr. "_'">.

Vgl. das Sclireibeii der Amtleute Eh,,rh.ird vun der Tau« und Philipp
-i-U au Kurfürst Johann Friedrich vom 19. Mai \-.yö im Anhan" l Xr 28

Flecken an der Wem«, zu Sachsen-Weimar-Eisenach gehörig. Ver-
waltungsbezirk Eisenach.

Vsl. den Bericht jener beiden Pfarrer an Philipp Metzsch vom l M-,i
im Anhan:.' I Xr. '2'',
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Mittlerweile war das Urteil über Fritz Erbe vom Leipziger

Schöppenstuhl eingegangen, an den man sich gewandt hatte. Es
lautete auf Todesstrafe. Alsbald ließ nun der Kurfürst unter Über-

sendung einer Abschrift des Leipziger Urteils den landgräflichen
Vo-t in Berka auffordern, im Namen seines Herrn zu gestatten,
daß iiimniohr an Fritz Erbe die Hinrichtung vollzogen werde.
hi'-er wandle sich sofort wieder an Philipp, wußte er doch, wie
sehr sein Herr jederzeit die Hinrichtung bloß wegen Ketzerei ge-
mißbilligl balle, und mehr hatten sich auch die Wiedertäufer nicht
zuschulden kommen lassen, die von Kursachsen im Vorjahre im
Amt Hausbreitenbach gelötet worden waren.

In der Tat erfüllte auch jetzt wieder den Landgrafen der
Gedanke, jemanden lediglich wegen seines Glaubens hinzurichten,
geradezu mit Grauen. Wie sollte man dies dereinst vor Gott
rechtfertigen können? Und was erreichte man außerdem damit?
So machte denn auch Philipp von diesen seinen Gefühlen dem
Kurfürsten Johann Friedrich gegenüber durchaus keinen Hehl 1j.
Im Gegenteil gab er ihm deutlich genug zu verstehen, daß er bis-
her noch keinen Menschen bloß um seines Glaubens willen habe

(öti-n lassen: <T habe sie nur aus dein Lande verwiesen oder

ihnen befohlen, ihre Guter zu verkaufen und fortzuziehen. Nur

die Halsstarrigen, die sich weigerten, das Land zu verlassen, nur
die habe er uefan^en setzen und �wohl verkühlen lassen". Darum

sei er auch im Falle des Fritz Erbe dafür, daß er ausgewiesen
werde. Falls er sich weitere, das Land zu verlassen, möge er
so lange im Gefängnis bleiben, bis er anderen Sinnes werde. Auf

diese Weise würde die Todesstrafe vermieden und doch die Irrung
gesühnt; dazu dürfte auch dieses Verfahren in d»<r Gemeinde mehr

Erfolge erzielen als ein scharfes Urteil.

Doch der Kurfürst Johann Friedrich bestand auch jetzt noch
darauf, daß Fritz Erbe auf Grund des Leipziger Urteils mit dem
Tode zu bestrafen sei. Er stützte sich dabei auf die kaiserlichen

Rechte und Mandate und vor allem auf jenes Gutachten, das einst
sein Vater über die Frage der Hinrichtung der Wiedertäufer \on
den Wittenberger Theologen und Juristen eingeholt hatte; diese
hätten dahin entschieden, .das S. G. gemelte widertautter wol

') Vgl. d;is Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann
Friedrich vom 22. Mai 1533 im Anhang I Nr. 29.
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vnd mit siehern gewissen zu tode mochten strafen lassen" 'l,
woraufhin ja auch einige von ihnen getötet worden seien. Ferner
hätte doch die \Viedertaufe immer verdammenswerte Irrtümer und

allgemein auch Aufruhr im Gefolge. Darum sei es richtiger, durch
die Bestrafung einiger den anderen ein abschreckendes Beispiel zu
geben, als etwa durch Ausweisung der Wiedertäufer dafür anders-
wo ihre Sekte emporkommen zu lassen. Und was insbesondere
die Hinrichtung Fritz Erbes anlange, so glaube er, brauche sich
der Landgraf ebensowenig in seinem Gewissen zu beunruhigen wie
er. Daher hat ihn jetzt Johann Friedrich nochmals, doch gegen
Fritz Erbe das Leipziger Urteil vollstrecken zu lassen; sollte ihm
das aber vor seinem Gewissen wirklich so .großlästerlich8 er-
scheinen, so möge er wenigstens zulassen, daü Fritz Erbe im
Namen des Kurfürsten nach dem Leipziger Urteil bestraft werde.

Hätten sich irgendwelche wirklich aufrührerischen und ge-
meingefährlichen Artikel in der Urgicbt Fritz Erbes gefunden, so
wäre der Landgraf wohl gern bereit gewesen, seinem Verbündeten
diesen Wunsch zu gewähren. Aber �Einich .Mensche vmb sachen
willen deß vnrechten glauben.-, der ein gab gottes ist vnd zu

zeitten nicht vß boliheit, sonder vnuerstancle angnomen wirdet,
mit dem schwerdt zu straffen" -), dagegen sträubte sich doch sein
Gewissen. Dazu schien es ihm, als ob jenes Gutachten der Witten-
berger Theologen und Juristen. ..das man die leuthe, so widder
getaufft sein, mit dem schwerth, so weith die kaiserlichen recht

das ausweisen, zum todl richten 1110-1.-- ;). doch nicht ganz über
jeden Zweifel erhaben sei. Vielmehr deuchte ihn, jene Hechte
seien trotz der Willenher^er noch nicht so L-anz klar. Deshalb

fühlte er sich auch vor Gott schuldig und erachtete es auch für

durchaus zulä-i-, gegen die Wiedertäufer ein anderes Verfahren

einzuschlagen, wodurch sie auch bestraft und in ihrer Ausbreitung
gehindert würden. Infolgedessen richtete Philipp jetzt nochmals
an Johann "Friedrich die Bitte, Fritz Erbe entweder aus dem Lande
zu verweisen oder einzukerkern. Damit werde doch das Straf-
recht des Kurfürsten in anderen Sachen und in seinem Lande
durchaus nicht geschmälert M. Wiederum umsonst. Vielmehr

') VgJ. das Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Land-
grafen Philipp vom 2ö. Mai 1533 im Anhang I Nr. 3u.

l Vgl. das schreiben des Landgrafen Philipp an d.-n Kurfürsten Johann
Frirdrirh vom -N Mai l.V:>:-; im Anhan- I Nr. :!1.

Kl,,]. ') Kl,d.
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h.ltte jetzt am lieb.-teri Johann Friedrirli die Strafe an Fritz Erbe
auf (Jrund der kaiserlichen Konstitution allein vollziehen la-scn ').

dennoch hielt ihn die Rücksicht auf seinen evangelischen Bundes-

genossen noch davor zurück.

Die lange (iefangenschaft Fritz Erbe- aber er \var als-
bald nach seiner Verhaftung nach Eisenach abgeführt worden, wo
er in einem Turme au!' der Stadtmauer sati halte besonder

in seinem Heimatsorte Herda eine solche Erbitterung ge.-ieii die
lutherische Kirche erzeugt, daß sich jetzt das halbe Dorf offen und
ohne Scheu zur Wiederlaufe bekannte, \ve-halb denn auch die kur-

fürstlichen Visitatoren in ihrem Berichte vom ^'j. Juni l."»3:1 -'l ihren

Herrn zu scharfem Einschreiten gegen dieses Treiben aufforderten.
Daraufhin hatten am l'.i. Juli die kurfürstlichen und hessi-chen

Räte in Berka, wo sie sich zu Vergleichsverhandlungen in Sachen
der Wiedertäufer ein-efunden hatten, alle Amtssassen von Hans-

breitenbach versammeln lassen, um ihnen unter Androhung eiu-lei
Strafe einzuschärfen, dal.; -ie sich von der unchristlichen, auf-

rührerischen Hotte der Wiedertäufer lossagen -ollten. Darnach
befahlen die Räte einigen, die ihnen von den Amtleuten als

Wiedertäufer bezeichnet worden waren, aus dem allgemeinen
Hauten an einen < >rl für sich zu treten. Als sie aber zuletzt noch

an die Versammlung die Frage richteten, ob etwa auch noch
andere von ihnen Wiedertäufer S'-ien .-ie möchten dann auch

heraustreten") -, da waren es ihrer insgesamt nicht weniger
als achtzehn '), darunter auch die, die Anfang Oktober 1531
als Wiedertäufer verhaftet, aber später, nachdem sie widen-ulen
hatten, freigelassen worden waren ). Sie wurden nun alle nach-
einander am l'.)., i'o. und 21. Juli verhört und unterwiesen, mit

ihnen am 2l. Juli auch die- bereit- -eit Anfang Januar in Haus-
breitenbach Befangen sitzende Margarete Kochs. Benannt .die alte

'l Dies ergibt sicli an-, dein S-hreibeii des Kurtiiraten Johann Frirdrirli
tiu >len Landgrafen Pliilipp vom 28. Juli 1544 im Anhang l Ni. 83.

-) Anhang I Nr. 33.
Vgl. den Bericht Eberhard* von der Tann, I]P.S .Iii-tu^ Mi-nms und ll,m-

üahners an Kurliirst .'uliann Friedrich vom 28. Juli 1533 im Anhang l Nr. 3»">.
'< Vgl. den liericht der kursächsischen und hessischen Koninii--,iiv ,m

den Kurfürsten Juluinn Friedrich über das Verhör mit den Wiedertäufern in

Berka am 19.-2l. Juli 1533 im Anhang I. Nr. 34.
"'') Es waren dies: Hans Xwinv'-r der Alte, Thilo /um Hengers und Hans

Zwinger der .luuge.
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(i,u k'.clihr. hoch sie verlian ten sämtlich fest bei ihrem Glauben;
ja die eine. Kunna. Han- Wilhelms Weib von Dorfbreitenbach,
lief.; -ich bei ihrem Verhöre -'-'^ar v-i nehmen: rMan wen- «rasl
blut durstig, des wurde man auch Maul vnd naüen voll bekomen1- J).

Am Sonntag, den i'<>. Juli, hielt man froh x.u Ilerda in der
Pfarrkirche einen (intte-dien.-t ab. \vo von allen Artikeln, die vor-

gebracht waren, öffentlich -eui-edi-t wurde. Aber auch zu diesem
war iiieiniind von den neunzehn Verhörten erschienen, obwohl sie
daxu all'- im Namen d.".- KurfürstHi und de- Landgrafen aufs

einsteste aufgefordert worden waten. Auf die Frage, warum sie
ferngeblieben seien, antworteten fast alle, Gott wohne nicht in
Tempeln, die von Menschenhänden -.lemacht seien; auch sei ihnen
von ihren Vorstehern die lutherische Kirchengemeinschaft verboten
worden. In ihrer aller Gegenwart wurden darauf alle ihre Artikel
ausführlich aus der Heilig n Schrift widerlegt und sie selbst aufs

eindringlichste zum <iehoi>ain pe^'-n den Kurfürsten und den Land-
grafen als ihre ordentliche Ubriukeit ermähnt. Gleichzeitig wurde
ihnen mitgeteilt, wenn .-ie von ihren unchristlichen und aufrühre-
rischen Irrtümern abstünden und -ich im Glauben und Wandel

christlich halten wollten, so würde man alle- bei ihren Fürsten

tun. damit ihnen Gnade ziib-il werde: weigerten sie sich aber
und da- sei auch -ein- wohl zu bedenken -, dann würden

die Für.-len ^e.1' n ihr Beginnen unverzüglich mit allem Linste
eiiischiviten: werde doch dadurch nur (iott -"lästert, den Ge-

wissen Ärgernis bereitet und alle Ordnung des menschlichen
Leben.- zerris-eu und unterdrückt. Al.-dann wurde abermals jede
l'> VSOM für sich gefragt, worauf sie denn endgültig zu verharren
- lachte: aber allesamt gaben -ie einmütig nacheinander, jede
Person für .-ich. immer dieselbe Antwort ab: -ie gedächten bei
der Wiedertante und den Au.-irht.-n. ,ii,. sie angenommen hätten.
kurzum zu bleiben und liefen sich mit nichten davon abbringen.

l ber das Verhör, das man vom 10. bis -21. Juli in Berka
mit den Wiedertäufern abgehalten, hatten sich darauf die kur-
sächsischen und he.-.-i.-chen Kommissare zu einem Lileichlautenden
Berichte an ihre Fürsten vereinigt-). Da sich die Vernommenen
zudem gegen jeden, der nicht ihres Glaubens war. sehr heraus-
fordernd zeigten, hatten e= die Kommissare auch nicht unter-
lassen, diesen Punkt am Schlüsse noch ganz besonders zu be-

') Anhang I Nr. 34 narh der .Mitt.-. Anhang I Nr. 34.
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Ionen: denn \vonri diesem Cbel nicht beizeiten ge-leuort werde.
so würde es in kurzer Zeit überhandnehmen und vielleicht einen

wilden, gefährlichen Charakter bekommen. .Denn der tewll'el
nicht f'eyret vnd der poffel | PöbeVj zw solchen ,-tncken last ge-
neigt ist vnd lust hat' M: auch L-inije die Rede, es seien viel
mehr solcher Brüder in der Gegend. als man glaubte. Aber die
Tonart dieses Berichtes genügte den kurfürstlichen Abgesandten
(Eberhard von der Tann, .histiis Menius und dem Schultheißen

Hans Bahner) noch niolit; war doch offenbar nach den Verhören
die allgemeine Stimmung im Amt Hausbreitenbach mir noch be-
drohlicher zugunsten der Wiedertäufer umj-'esrhlairen. >o daß -n-h

der dortige Amtmann Philipp Melzsch am i.'"». -bili zu Kisenach
gegen Eberhard von der Tann mit grol.'iem Ernste darüber ausge-
sprochen hatte. So Meten sie denn jetzt ihren Kurfürsten auch
nudi wis-en, wenn diesem l bei aus irgendwelchen Gründen nicht
energisch Besteuert würde, .-u wäie daraus nicht nur In r ihn. son-

dern auch für andere Stände der größte Nachteil zu befürchten:
denn es sei bereits oll'en zutage getreten. dali diese Kotlevei im
letzten Grunde nicht- ander- vorhätte, als alle Polizei und Ord-

nung zu zerstören und einen wüsten Haufen anzulangen -).
Der Knrifirsl war mm wieder gewillt, gegen diese Wieder-

täufer im Amt Hausbreitenbach auf (irund der kaiserlichen Kon-

stitntion von \~fl^ vorzugehen. Der Landgraf hingegen wollte
natürlich auch jetzt nicht in die Todesstrafe einwilligen und
sagte: �Unser Herrgott wird Gnade geben, daß sie sich bekehren
lassen" :i). Sollte aber Kursachsen auch hier wieder nachgeben
und dem Landgrafen die Entscheidung einräumen:' Schien doch
aus seinem ganzen Verhalten hervorzugehen, dato er nebst seinen
Leuten mit allen .Mitteln darnach trachtete, seinen Machtbereich

zu erweitern und wenigstens in Religionsangelegenheiten überall
eigenmächtig vorzugehen. So hatte sich der Landgraf angemaßt,
die Pfarren zu Berka und zu Hausbreitenbach allein zu verleihen.

obwohl docli alle Obrigkeit und Gerichtsbarkeit im Amt Haus-
breitenbach ungeteilt bleiben sollte, l'nd was war denn die Folge
von dieser eigenmächtigen PfarrbesetzungV Dali der Landgraf einen
nach Breitenbach verordnet hatte, der der Wiedertaufe zugetan

') Ebd. am Ende.

l Vgl. ihr Schreiben vom 28. Juli 1533 im Anhang I Nr. 35.
\\'l. das Gutachten des Kanzlers Dr. Brück über Sachsens Strafrecht

die Wiedertäufer im Amt Hieirenbacli im Anhang I Xi. 37 in der .Mitte
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;je\\ esen war1), so daß sich nun diese verdammenswerte Sekte
fast über das ganze Amt. verbreitete. So bat sich denn jetzt der
Kurfürst von seinen Rechtsgelehrten ein Gutachten aus, um fest-
zustellen, ob er nicht schließlich auch allein befugt sei, auf Grund
der Speyerschen Konstitution vom 23. April 1529 das Strafrecht
gegen die Wiedertäufer im Amt Hausbreitenbach auszuüben. Die
Entscheidung der Hechtsfrage jene war vom Kanzler Brück
abgefaßt-') fiel bejahend aus "') und wies besonders darauf hin,
daß doch �S. Cd. G. Theologen zu Wittenberg, Sonderlich Martinas
vnd Philippus mehr dan einst vrsachen angezeigt, die dem Lant-
grafen zugeschickt sein worden, worurnb die peen berurter keiser-
lichen Constitution mit rechtem guten gewissen widder die halstarrigen
widertauff'er wol möge volstreekl werden- '). Immerhin aber scheute
sich Johann Friedrich doch auch jetzt noch, auf Grund des kaiser-
lichen .Mandats von Speyer gegen die Wiedertäufer zu Haus-
bieitenbach einzuschreiten und es so schließlich zu einem offenen

Zerwiulnis mit seinem Bundesgenossen kommen zu lassen. In-
folgedessen blieb wieder alles beim allen. Fritz Erbe und �die
alte GarkiVhhr wurden auch weiterhin gefangen gehalten, während
all die anderen Wiedertäufer im Amte Hausbreitenbach ihre Frei-

heil behielten.

Fünftes Kapitel.

Des Landgrafen Philipp Verhalten gegen die 1533 zu
Mühlhausen gefangen gehaltenen Täufer.

.Mittlerweile waivn auch noch an einer anderen Stelle zwischen

Knrsachsen und dem Landgrafen Mißhelligkeiten erwachsen, nämlich
im Gebiete der Reichsstadt Mühlhausen, über das seit dem Auf-
ruhr von 1525 der Kurfürst von Sachsen, der Herzog Georg von
Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen abwechselnd je ein
Jahr die Schirmvogtei ausübten. Es mußte diese Gegend, wo seit

V.ul. darüber C R I 1021, 1029; .Schmidt J 135.

2J Vgl. den Anfang desselben im Anhang I Nr. 37. Das ganze <iut-
achten zu veröffentlichen führt zu weit.

:t) Das ist zu erschließen aus Anhang [ Nr *3. \vo der Kurfürst Johann
Fn. <1rich an den Landgrafen Philipp schreibt: �vnd wiewol wir nach der be-
lernung redits vrixt.-mliser \nrlengst fug vnd recht gehabt, jn solcher gemeinen
gericbtbarkeit mit urdenlic-her straft vermuge berurts Speiriscbf-n Etlicts fur-
zudracken- etc. ') Anhang I Nr. 37 gegen Ende.
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l :,:.>:: Heinrich Pfeiffer und seit August 1521 Thomas Münzer ge-
wirkt hatten1), und wo dann insbesondere Herzog (ieorg mit der
blutigsten Strenge gegen alle Aufständischen vorgegangen war -),
ein besonders günstiger Boden für die Wiedertauf'e sein. So
hatten schon am 13. Februar 10-7 drei von den im Ami Königs-

berg in Franken hingerichteten Wiedertäufern, der Aurachsmüller,
der Beu.lelhan.-5 und Wolf Schreiner, in ihrer Urgicht au-gesagt,
dali ihre Lehrer sie gcheil.eii hätten, wenn der Türke komme
und sich große Not und Aufruhr erhebe, sollten sie nach Mühl-
hausen fliehen und da sich als ein christlicher Haufe versammeln,

der etliche tausend Mann stark sein werde :;). l'nd so bekannten
I.Tner auch die am 3(>. Januar l """:.'* zu Bamberg verbrann l i'ii

fünf Täufer4), Endres Weil.;. Johannes Mülner. KII.; Köchin.
Margret 1'etzen und Katerina Rosnerin ""'), unter anderem in ihrer
n-gicht. dal.1, sie zu Mühlhausen jenseits des Thüringer Waldf-
haben wollen zu Häuf kommen und daselbst sich versammeln ' ).

Die Apostel aber, die hier in der (iegerid von Mühlhausen .--il
wenigstens 1027 für die Wiedertaufe Propaganda machten,
waren der ehemalige (Jenosse Mün/.ers, der Kürschner Haas Römer
aus Eisenach, der seit dem Aufruhr aus seiner Heimatstadt ver-
wiesen war und nun ein unstetes Wanderleben führle, ferner der

Kürschnei- Chrisluffel von Naumburg, der Schuster Christoffel von
Meihien oder vun Mühlhausen und der Bauer Volkrnar Fischer von

Rohrborn7). liurch sie nahm die Wirdertaufr in jenen ersten

') Vgl. darüber die Dissertation von Merx.
-'l Seidemann, Das Ende dos Bauernkrieges in Thüringen, in: Neue

Mitteilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen XIV 401 f. u. ii.
:i Herbig 811, 313f., 316.
Jl Vgl. das Schreiben des ßamberger Domherrn Georg von Bibra an den

Grafen \Vilholm von Henneberg vom 1. Februar \^<'2^ im Anhang IV Nr. 1.
:') Die Namen der verbrannten Taufer bei .Ins. Heller, Reformations-

geschiehte des ehemaligen Bistums Bamberg (Hamberg lx'2ö) 115.
i:) Vgl. ihr Bekenntnis im Anhang IV Nr. 2.

;) Vgl. zunächst die Nachricht bei Jordan 11 4: �Donnerstags nach
Thome [26. Dezember] entstunden etliche wiederteuffer zu Nieder Dorla, Aldi
vndt Rörborn in Erffen gepiete." Ferner meldet am 2. Mai 1528 der Bürger-
meister Sebastian Rodemann von Mühlhausen dem Herzog Georg: �Zw Nydern-
dorla sollen sich durch Hansen Rohmern den prediger haben anderwet teufien
lassen ein bleindt mhan vnd ein becker. dobey ist gewest Caspar Bach von
Flarcneym." (Dresdener Hauptstaatsarchiv Loc. 10328 fol. 70.) Die
Namen der ändern Täufer ergeben sich aus Anhang I Nr. 2. - Rohrborn, Dorf
im A Ci. Sömmerda, Kr. Weif3ens.ee, U B. Erfurt.
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.lahren nach dem Bauernkrieg mehr eine wilde, fanatische, in
jipokalyptisi-heii Schwärmereien lebende Richtung an, während
dann von etwa lö^'.i an mehr und mehr die stille, auf ernste

Selbstheiligung dringende mährische Richtung der Täufer durch-
diang. In der Nähe hatte eben diese Bewegung einen Mittelpunkt
in der in steter Verbindung mit den mährischen Brüdern stehen-
den Täuteigemeinde zu Sorga bei Hersfeld. Auf sie hatte dann
Martin Römer seine Anhänger in der Mühlhausener Gegend auf-
merksam gemacht, und seitdt-m übte die auf werktätige Nächsten-
liebe sich gründende christliche Brüdergemeinde zu Sorga eine
solche Anziehungskraft auf die Mühlhausener Täufer aus, daß
verschiedene sich aufmachten, um jene Richtung kennen zu lernen
und die dortigen Prediger zu hören, wie auch umgekehrt nun
von dort au? durch den Kirchner Alexander, Hans Both u. a.
eine eitrige Werbetätigkeit für das Täufertum in der Mühlhausener
Gegend einsetzte1). Dazu -cheint auch der Pfarrer zu Niederdorla
-tark mit den Wiedertäufern in seiner Gemeinde sympathisiert zu
haben-l. während hingegen der Pfarrer von ' »berdorla3) haltlos
hin- und herschwankte4).

Die Seele der täuferischen Zusammenkünfte in der Um-

uekin^ von Mühlhausen aber war vor allein Ludwig Spon von
Lr-hausen auf dein Eichsfelde 5|. ein alter Schüler Martin Römers.

Der Behörde konnten jedoch die verdächtigen Zusammenkünfte,
die er in den Dörfern ringsumher bald hier, bald da abhielt,
nicht allzulange verborgen bleiben. Sie Hei.'; die Untertanen war-

nen. Da jene Umtriebe aber trotzdem auch noch weiter statt-
fanden, wurde Ludwig Spon. sobald er in den Mühlhausener
Dörfern wieder auftauchte (Anfang Mai l ."";;;; |. -;(mt -echs Gesin-
nungsgenn.ss.L-n verhaltet. Zwei von ihnen. Martin Dipprant "l und
chri-toph Rudolf von < »berdorla wurden nach Treftürt 7|. die an-
d-ren fünf, Ludwig Spon, Hans Rinkleben von < »berdorla. Heinrich

') Das ergibt sich an- dem Bericht des Pfarrers Balthasar Kaidt an den
rafen Philipp vom 2y. September 1533 im Anhang J Xr. 42.

\ -1. das Schreiben des Hauptmanns zu Mühlhausen Geifert von Bulzings-
li-ben an Hei/..j Georg vuni 7. Miirz 1532 im Anhang II Xr. 1.

') Nieder- und i.Keidoila. Dörfer im AG. und Kr. Mühlhausen in Th ,
K i:. Erfurt.

41 Vcl. die Aussage Christoph Rudolphs von Oberdorla im Anhan« ] Nr. 42.
;) Dorf im A G. und Kr. Heiligenstadt. K B. Erfurt.
i Vgl. sein Bekenntnis im Anhang V Xr. 1.

Stadt an dt-r \Vfrra. Kr. Mühlhau-eii in Th.
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Huter von Amm, Haus Üre.unmg vuii Dudiredeu und Lorenz
Moler von G< rrnar ') nach Mühlhausen ins Gefängnis abgeführt-).
Bei dem \Vrhor. da- mit ihnen darauf in Güte angestellt wurde,
erklärte Ludwig Spon folgendes: Ein auf dem Eichsfelde wohnen-
der Mann, welcher in dem vergangenen Aufruhr zu Mülilhau.-'-n
gepredigt hätte, habe ihn durch einen Seiler von Eschwege ;J) auf
das Gericht (iottes, wodurch die in Sünden verharrende Welt bald

heimgesucht werden würde, liingeu lesen und ihm eine christliche
Versammlung in einem |)orfe bei Her-fi-ld anempfohlen. Vierzig
bis fünfzig Personen wären daselbst, von einem Lehrer unter-
richtet, beisammen; hi<T werde christliches Leben gepflegt, um l
niemand leide Not. da man sich gegenseitig Handreichung leiste.
Der GruLi des Herrn: .Friede sei mit euch" sei das Kennzeichen

der Brüder, die nach der Einsetzung des Herrn das Abendmahl

genössen: denn dieses bestehe in nichts anderem als in dem Ge-
nüsse des natürlichen Brotes, da.- mit Danksagung genommen
werde. \Ver überdies den Willen des Herrn tue. der habe seinen

Leib empfangen und sein Blut getrunken. Die Anhänger der
\Viedertaufe jedoch namhaft zu machen, dazu war Spon nicht zu
bewegen. Hans Rinkleben aber sagte aus: Das Gerücht von der
Gastfreundschaft und der wechselseitigen Unterstützung der Täufer-
gemeinde habe auch ihn nach deren Sammelplatze gelockt. Man
nenne sie zwar Wiedertäufer, aber nicht weil sie sich anders

laufen lieben, sondern weil sie wider die Taufe redeten. Aul

diese lege er jedoch überhaupt nur dann Wert, wenn HI- so ge-
spendet werde, wie es bei ihren Anhängern /u ller-teld der Fall
sei, die ihre Kinder �bis zu ihrer Vernunft" ungelauft lieüen.
Auch Rinkleben und alle ändern Gefangenen weigerten sich, ihre
Vm>teher oder ihre Glaubensgenossen zu nennen '). ja sie be-
gehrten sogar schlechtweg, auf ihre Lehre sterben zu wollen, in-
dem sie meinten, ihr Leiden sei Christi Leiden ""').

Am 10. Mai \7>:\:> stattete der Amtmann von Mühlhau-en.

Seifried von Bulzingsleben, dem Kurfürsten von Sachsen als dem

') Ammera, Daclirieden und iiürmar, Lnrter an der Unstrut, A<j. und
Kr. Mühlhaiisen in Th.

'"') Vgl. das Schreiben Seif'erts von Bnlzingslehen an Johann Friedrich
vom 16. Mai 1533 im Anhang I Nr. '�'T und dazu Xr. 42.

3) Sein Name Berit Helmstorft. Vgl. Anhang V Nr. 1. Kschwege, Stadt
an der Werra, R B. Kassel.

4) Hochhurb a. .-i. 0. XXVIII oölf. > Anhang I Nr. 42.
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xi i r Zeit dort regierenden Fürsten unter Übersendung der Yerhörs-
akten hi< rüber Bericht ab ')" Dieser befahl darauf dein Dr. Philipp
Posenecker und Eberhard von der Tann, sich nach Mühlhausen
/.u verfügen. Dort möchten sie mit den Abgesandten der zwei
amleren Schutzfürsten von Mühlhausen nach dem Inhalt des
kaiserlichen Mandats von Speyer in Sachen der gefangenen Wieder-
täufer verfahren.. Die Räte des Herzogs Georg stimmten auch in
diesem Falle mit den kursächsischen völlig überein, jedoch die
he-i.-chen wollten wiederum nicht in die Todesstrafe einwilligen.

Deshalb blieb die Sache mit den sieben Wiedertäufern unerledigt;

es ward nur bestimmt, dafo' der Hauptmann von Mühlhausen sie
bis auf weiteren Bescheid im Gefängnis verwahren sollte -'(. Als
sich darauf die Räte der drei Regierungen bei der rbergabü des
Regiments an den Landgrafen Philipp am 10. Juni 153:» wieder
in Mühlhausen zusammenfanden, wurde wegen der gefangenen
Wiedertäufer zwischen ihnen vereinbart, date jeder Fürst zwei
Räte, von denen der eine immer ein Theologe sein sollte, zu den
Wiedertäufern schicken möchte, um zu versuchen, die Leute von

ihrem hrtum abzubringen. Sollte es bei allen oder bei einigen
nicht gelingen, so möchten die Räte weiter beraten, was in dieser
Sache im einzelnen zu tun sei:i). Tm aber für diesen letzteren,

wie es schien, sehr wahrscheinlichen Fall gleich mit bestimmten
Vorschlägen hervortreten zu können, hatte sich der Kurfürst

darüber Ende .Juni wieder ein Gutachten geholt4), dessen Grnnd-
-atze auch auf die Wiedertäufer zu Herda Anwendung finden
sollten"'). Arn 17. August teilte Johann Friedrich dasselbe dem

Landgrafen mit, indem or zugleich um dessen Weiterbeförderung
an Herzog Georg bat und als Tag für die nächste Zusammenkunft
in Mühlhausen den S. September iii Vorschlag brachte"). Docli
setzte darauf Philipp in Rücksicht auf den Herzog Georg, dem es
unmöglich war, an diesem Tage zu erscheinen, dafür den (!. Oktober
ein. Gleichzeitig lieti er auch dem Kurfürsten eine Kopie der Ord-

') Anhang I Nr. 27.
-') Vgl. das Schreiben Eberhards von der Tann an Johann Friedrich vom

2-V oder 26. Juni 1533 im Anhang I Nr. 32.
i Vgl. das Schreiben Johann Friedrichs an Philipp vom 17. August 1533

im Anhang l Nr. 38. 'i Ebd.

) Vgl. den Anfang des Schreibens des Landgrafen Philipp an Johann
Friedrich vom 2. September 1533 im Anhang I Nr. 40.

'i Anhang l Nr. 38.
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nungen zugehen, die an undei-en Orleii, \vo er allein mit den
Wiedertäufern zu tun halte, in Gebrauch seien und gottlob schon
vielen Ursache zur Umkehr gegeben hätten. Deshalb bitte er
denn auch, der Kurfürst wolle an den gemeinsamen Orten diese
Grundsätze audi annehmen. Sei aber jemand so halsstarrig, daß
er trotzdem nicht folge, so lasse er ihn ins Gefängnis legen und
dermalen behandeln, dali er zuletzt ändern Sinnes würde M. Die

Zumutung Philipps aber, nach seinen milden Ordnungen jetzt
auch gegen die Täufer in der Vogtei Mühlhausen verfahren zu
lassen, brachte nun den bisher noch notdürftig verhaltenen Zorn
bei Johann Friedrich zum offenen Ausbruch. Schienen doch alle

seine Bemühungen in der Frage der Behandlung der Wiederläufer
beim Landgrafen vergeblich zu sein. Du es ihn auch zwecklos

dünkte, dem Herzog Georg die hessischen Normen als Verhand-
lungsgruridlagen für seine Räte auch nur zuzumuten, unterliei.': es
der Kurfürst, sie ihm überhaupt zuzuschicken 2).

Unterdessen hatten einige Frauen der zu Mühlhausen und zu Tref-
furt gefangen gehaltenen Wiedertäufer an den Landgrafen ein Gnaden-
gesuch eingereicht und ihn um ihrel- und ihrer Kinder willen gebeten,
doch ihre Männer zu Gnaden und zu Bürgen Händen kommen zu

lassen. Philipp hatte Mitleid mit ihnen und war sofort entschlossen,
ein paar Kommissare nach Mühlhausen zu entsenden, um mit den
Gefangenen verhandeln und sie womöglich von ihrem Irrtum alt-
bringen zu lassen. Die Männer, die er hierzu ausersah, waren
der Pfarrer von Hersfeld, Balthasar Baidt. und der Pfarrer von

Gudensberg3). Da jedoch der letztere ausblieb, vollführte Raidt
den Auftrag seines Herrn allein. Am 17. September begab er
sich zuerst zu den beiden Gefangenen nach Treffurl. Seiner mil-
den und geschickten Art. mit den Wiedertäufern zu verband''In.
gelang es denn auch, sie schon beim zweiten Besuche am
51. September zu einem offenen Bekenntnis und zum Widerruf
zu bewegen. Noch überraschender war am 23. September sein
Erfolg mit den fünf anderen Gefangenen in Mühlhausen. Audi
sie ließen sich ganz willig von ihm unterweisen und versprachen.
sich fürderhin zur Kirche und zur Predigt daselbst halten zu wollen.

') Anhang I Nr. 40.

'-') Vgl. das kurze Schreiben Johann Friedru-hs an Philipp vom 12. Sep-
tember 1538 im Anhang l Nr. 41.

") Stadt im Kr. Fritzlar, H B. Kassel.
IM.--,.-cli. stmli.'!! n. T..xt.-. lieft ]:; n. H; \v ., |> |, l.. r. Stellung. 4
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Dabei klagten .sie auch Kaidt. daß sie nun schon in der 21. Woche
1:1 Tangen säßen und niemand zu ilmeii gekommen sei, auch nie-
IM.HM! sie unterrichtet habe, so daß sie sich für die ihnen jetzt

durch den Landgrafen erzeigte Milde und Barmherzigkeit nicht
genug bedanken könnten. Zugleich baten sie auch noch Raidt
inständig, doch bei dem Landgrafen für sie Fürbitte einlegen zu
wollen, dal.'; er sie .ms ihrem Gefängnis befreie und wieder zu

ihren Weibein und Kindern kommen lasse, was jener ihnen auch
zusagte1!. Philipp w;;r gern da/u bereit und ersuchte Johann
Friedrich um seine Zustimmung: auch bat er ihn, den Herzog
Georg dazu zu bewegen. Sollte dieser jedoch, wie zu erwarten
sei, nicht damit einverstanden sein, so würde er (der Landgraf)
als jet/t regierender Srhiit/lin>t \-<ni Mühlhausen auch allein die
Gefangenen frei lassen, fall- der Kurfürst es für gut ansehe2).
Diesem erschien allerdings der rasche Erfolg Raidts zu verwun-

derlich, als daß er nicht Zweifel in die gründliche LTnterweisung
der Wiedertäufer gesetzt hätte. Deshalb cr.-uchte er den Land-
grafen, die Gefangenen erst nochmals wegen der Kindertaufe und

der aufrührerischen Wiedertaufe mit Fleiß befragen und aus Gottes
Wort unterrichten zu lassen. \Venn sie auch dann bei ihrer Bes-

serung verharren wollten, stelle er es dem Landgrafen anheim, sie
lu-zulassen; doch müßten sie ihren Irrtum auch in der Kirche
widerrufen und. ändern zum Abscheu, öffentlich Buße tun. Im

übrigen zweifele er (der Kurfürst) nicht, daß sich Philipp nach
der kaiserlichen Konstitution zu richten wisse3). Darauf wurden
am L'S. November 1533 alle sieben Gefangenen gegen Stellung
von Bürgen losgegeben. Doch mußten sie schwören, daß sie von
il/n-rn Irrtum abstünden, und daß weder sie selbst noch ihre
\\Viher und Kinder ihn wieder annähmen; andernfalls sollten sie
innerhalb vierzehn Tagen ihr ganzes Hab und Gut verkaufen, mit
Weib und Kind sich anderswo niederlassen und nie mehr zurück-
kehren '). Außerdem aber hielt es Philipp j^t/t für angezeigt,

M Raidts Bericht an PhÜ!,,], vom 23. September 1533 im Anhang I Nr 42.
2) Schreiben Philipps an Johann Friedrich vom 7. Oktober 1533 im An-

hang I Nr. 44.

») Vgl. das Schreiben Johann Friedrichs an Philipp vom 12 Oktober
1533 im Anhang I Nr. 45.

^) Nach dem Bericht über die Urfehde Ludwig Spons etc. Actum Frei-
tags nach Catharme etc. (2t November) xxx^. (Dresdener
archiv Loc. 10328 fol. 149f.l
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nicht länger mehr in seinem Lande einen Hauptherd der läufe-
rischen Propaganda zu dulden. Deshalb vertrieb er die Täufer
/.u Sorga, jedoch ohne dabei irgendwelche härtere Strafen in An-
wendung zu bringen ]).

Sechstes Kapitel.

Der Einfluß der Ereignisse von Münster auf die
Stellungnahme Kursachsens zum Täufertum.

Allmählich begannen jetzt die Ereignisse in Münster immer
mehr ihre Schatten zu werfen, und die maßgebenden Kreise in
Kursachsen mußten sich dadurch in ihrer bisherigen Stellung-
nahme zur Täuferfrage nur noch bestärkt fühlen. Hatten sich
schon gegen Ende Dezember 1532 Luther und Melanchthon ver-
anlaßt gesehen, den Rat und den Prediger Bernhard Rothmann
zu Münster vor den Zwinglianern und Schwärmern zu warnen '-'),
so schien vollends im Februar 1534 die Aufrichtung des Wieder-
läuferreiches dorlselbst alle Vorhersagungen Luthers über die dro-
henden Früchte des Münzerischen und aller Schwärmer Geistes

noch um ein Bedeutendes zu i'lhei treffen. So fand es denn

Melanchthon jetzt auch schon im Naturgesetz begründet, daß es
der Obrigkeit nicht nur erlaubt, sondern befohlen sei, keine

Gotteslästerung zu dulden, denn die Worte des zweiten Gebotes:
�Wer den Namen Gottes mißbraucht, wird nicht ungestraft blei-
ben", seien doch in der Tat Worte des Naturgesetzes. L'nd wie
die Obrigkeit schuldig sei, zu wehren Mord, Blutschande und
Meineid, so auch Gotteslästerungen. Als solche aber erklärte er

jetzt auch Artikel, welche eigentlich das weltliche Regiment nichts
angingen, die aber Theorien enthielten über die Gottheit Christi,
die Kindertaufe und dergleichen. Diese Lehren zu verhindern
und zu strafen und die wahre Religion zu schützen, dazu sei die

Obrigkeit von Golt beauftragt. Wozu hätte sie sonst die wahre
Lehre in Schutz genommen und die falschen Gottesdienste abge-
schafft? Diese Grundsätze, die Melanchthon gegenüber Bucer auf
dessen Anfrage entwickelt hatte, wie man in Kursachsen gegen
die Wiedertäufer verfahre, wurden jetzt sowohl von Luther, dem
es unzweifelhaft feststand, daß die Sekte der Wiedertäufer vom

') Vgl. das Schreiben Philipps an Johann Friedrich vom 10. März 1-VU
im Anhang I Nr. 47.

2) E B IX 246-251. CR II 619 f.

4*
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Teufel ausgegangen sei. aN auch von seinem ganzen Anhang
geteilt!).

Es kann daher denn auch nicht wundernehmen, da U die
kursächsische Regierung trotz aller bisherigen Mit.erfolge in den
Verhandlungen mit Philipp Anfang Marx. 1031- doch wieder auf die
Bestrafung der Wiedertäufer im Amt Hausbreitenbach gemäß der
KiMi-titiitinn von Spey.T zurückkam. Der eine von diesen, Fritz
Erbe, saß noch immer in einem Stadtturm zu Eisenach, die an-
dere, .die alte Garköchirr, im 'ietangnis zu Hausbreitenbach,
während alle übrigen, die am l'.», bis 3l. Juli 153:] in Berka ver-
hört waren und auf ihrem täuferischen Glauben verharrten, sich

dank der humanen und weitherzigen Denkung~art des Landgrafen
noch der Freiheit erfreuten -). Dieser konnte es nämlich trotz der
immer bedrohlicheren Gestaltung der Verhältnisse zu Münster, zu

deren Klärung er selbst dorthin Anfang November 1533 ohne Er-
folg zwei hessische Prediger gesandt hatte3), auch jetzt noch nicht
mit Deinem <;e\vk-eii vereinbaren, Leute, die bloß im Glauben

irrten, aber keinen Aufruhr predigten, mit dem Tode zu bestrafen.
Immerhin wollte er wenigstens der kursächsischen Piegierung in-
soweit entgegenkommen, daß es mit Fritz Erbe von Herda und
.der ;dten Garköcliin" gehalten werden sollte wie mit den Wieder-
täufern zu Sorga, die er vertrieben, aber nicht am Leibe gestraft

hatte4). Freilich löste diese abermalige Nichteinwilligung in die
Todesstrafe bei Kursachsen wiedcium die ärgste Verstimmung aus.

>o ließ denn der Kurfürst den Landgrafen aufsein Schreiben

vom l o. März 1534 zunächst nur wissen, daß er sich zu der Angelegen-
heit Fritz Erbes und der Garköchin noch in einer eigenen Botschaft
äußern werde"'); doch brauchte man dann immer noch volle drei
\Vochen dazu, ehe man die rechte Gegenantwort fand. Denn der
KmiCir-t glaubte jetzt, wo es in Münster durch die Wiedertäufer
zu Empörung und Aufruhr gekommen war. erst recht um des Ge-
wissens willen auf dem Standpunkte verharren zu sollen, den er schon
bisher stets vertreten hatte. Wie dürften die Wiedertäufer wegen

') Vgl. Melanchthons Brief an M. Bucer vom 15 März 1534 (C R II
710-713).

"-', Vgl. das Schreiben Johann Friedrichs an Philipp vom 2. März 1034
im Anhang I Nr. 46.

3) Johann Lening, Pfarrer zu Meisten, und Dietrich Fabricins, Diakonus
zu Kassel; vgl. Cornelius II 204ff.

<) Vgl. das Schreiben Philipps an Johann Friedrich vom 10 März 1534
im Anhang I Nr. 17. Anhang I Nr. 48.
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ihrer verdamnienswerten Irrtümer überhaupt anders bestraft wer-
den als mit der gesetzlichen Strafe, die von den kaiserlichen
Rechten und der Speyerer Konstitution verhängt worden sei! Und
hatten nicht alle Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reichs ein-
mütig jener Konstitution zugestimmt? Ja Johann Friedrich war
sogar der Ansicht, daß jetzt die Ubrigkeiten viel eher Fug und
Recht hätten, die Strafen noch /u verschallen, statt sie zu mil-
dern. Sei doch leider nur zu offenbar, daLi die Wiedertäufersekte

neben ändern irrigen Artikeln auch Aufruhr predige. Daher würde
man auch ohne Zweifel, wenn <;<>tt ihr um der Sünden der .Men-

schen willen etwas länger Bestand gewähren sollte, bald y.urn
größten Nachteil gewahr werden, dad nicht etwa bloß einige, son-
dern alle, die ihr zugehörten, auf Aufruhr ausgingen. Verweise
man aber die Wiedertäufer nur aus dem Lande, so sei man schuld

daran, dato sie nun auch andere arme Leute mit ihren Irrtümern
an Leib und Seele verderben könnten. Und hätten nicht er selbst

wie auch der Landgraf dereinst am Jüngsten Tage ein solches
Verhalten vor dem Allmächtigen als Ungehorsam zu verantworten.
.dieweil solchs wider der obrigkeit Rechte furgenommen,
Auch wider die lieb, so wir für gott unserm negsten

schuldig .-ein':" l) So bat denn der Kurfürst nochmals den
Landgrafen, doch gegen die beiden Wiedertäufer von Hausbreiten-
bach .verwirkte vnd recht messige" Strafe zu gebrauchen und
sich hierin auf die kaiserliche Konstitution x.u vereinigen, damit

nun endlich dieser Streitfall aus der Welt geschafft werde und
der Irrtum der Wiedertaufe nicht noch weiter um sich greil'u.

Sollte der Landgraf jedoch wider Erwarten auch noch fernerhin
Bedenken liegen, so machte ihm der Kurfürst noch einmal, wie
bereits früher-), das Anerbieten, weil sie im Amt Hausbreitenbach
gemeinsam die Gerichtsbarkeit ausübten, sich doch we-eii der

Bestrafung der Wiedertäufer zu einer Anfrage an eine Universität
verstehen zu wollen; �dan wir vorsehen vns zufalh zu ha-

ben, das wir pillicher allain (doch E. L. an jrer gerech-
tigkeit der gericht vnabbruchlich) die ordentliche straf

sollen furzuwenden haben, dann das die Vorweisung
nach E. L. bedenken snlt stadt haben". Sollte jedoch der

') Vgl. das Schreiben Johann Friedrichs an Philipp vom 4. April 1534
im Anhang I ]S7r. 49.

-'i Vgl. ebd.; docli ist in den Täuferakten des Weimarer Gesaiiit-
archivs über jenes frühere Anerbieten nichts zu finden.
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Landgraf .sich auch dazu nicht entschließen können, so wollte der
Kurfürst wenigstens hoffen, daß er nichts dagegen habe, wenn er
nunmehr die beiden Wiedertäufer, die bereits eine gute Zeit ge-
langen gesessen hätten, nach den kaiserlichen Rechten und der
kaiserlichen Konstitution (natürlich ohne Nachteil für die Gerichts-

hoheit des Landgrafen) strafen und auch die ändern Wiedertäufer
des Amtes, die noch nicht eingezogen seien, verhaften lasse. Da-
mit würde endlich seinem Gewissen und der Gerechtigkeit Genüge
getan und dem Unheil, das die verdammte Sekte in den beiden

Fürstentümern bisher angerichtet hätte, Einhalt geboten werden.

Ein beigefügter Zettel aber legte dann dem Landgrafen nochmals
unter Hinweis auf den Aufruhr zu Münster dringend ans Herz.

welche Folgen er zu gewärtigen habe, wenn er etwa den Wieder-
täufern noch länger ihren verführerischen Irrtum gestatte und
nicht gleich dein Kurfürsten gegen sie mit ernster und recht-
mäßiger Strafe vorgehen wolle '). Doch es war das mehr wie
bezeichnend der Landgraf schwieg sich jetzt über diese Ange-
legenheit vollständig aus; infolgedessen blieb denn wiederum im
Amt Hausbreitenbach alles beim alten.

Am 24. Juni 1535 war Münster gefallen. Durch das wüste Trei-
ben, das hier ganz extreme Schwärmer entfaltet hatten, war der Sache
des Täufertums der schwerste .Schlag versetzt worden. Schien es

doch jetzt nur zu klar zu sein, daß die große Demut und Heiligkeit,
die die Wiedertäufer zur Schau trugen, und ihre Lehre, kein Christ
so-llte das Schwert führen, nichts weiter sei als eitel teuflische

Heuchelei, die zu nichts anderem führe als zu Aufruhr, Raub,
Mord, Unzucht und Ehebruch. Namentlich aber die Wittenberger

Theologen und ihre Gesinnungsgenossen konnten sich jetzt nicht
genu^ tun. immer und immer wieder auf das schreckliche Beispiel
von Münster zu verweisen, um die Obrigkeiten jetzt zu den alier-
strengsten Maßregeln unterschiedslos gegen alle Täufer anzuspornen.
Ihre Stimmen blieben auch nicht ungehört. Wehe, wer jetzt noch
als Laie sich selbständig mit der Heiligen Schrift befaßte, ein
stilles eingezogenes Leben führte, dazu sich vom allgemeinen
Kirchgang fernhielt, aber seine Arbeit und die Mahlzeiten mit den
Seinen mit Gebet und Gesang begann und beschloß! Er kam schon
dadurch allein sofort in den Geruch der Wiedertäuferei und lenkte
das Auge der < »briukeit auf sich, mochte er auch sonst der un-
tadeligste Mensch sein.

'l Vgl. Anhang I Nr. 49.



Stellungnahme Kursaclisens zum Taufertum. -V>

So erging es dem Müller Hans Peiteker von Kleineutersdorf
im Amte Orlamünde'), der am 21. November 1535 mit sein-T
sechzehnjährigen Tochter und vierzehn anderen Personen in sei-
nem Hause gefangen und unter dem beständigen Gesang von
religiösen Liedern auf die Leuchtenburg-) abgeführt ward. Als er
verhaftet wurde, sprach er bezeichnenderweise zu seinen Häschern:
�Er achte wo], wan er vil schlermnens, spilens vnd sawftens treibe,
das jnen sein got nicht lerne, wer er wol zufrieden blieben" ).
Da aber die Leuchtenburg, wo auch schon andere wegrn ver-

schiedener Abweichungen von der damaligen Lehre Luthers im
Gefängnis saßen, für die vielen als Wiedertäufer Festgenommenen
nicht genug sichere Gelasse bot, so wurden darauf vier von ihnen,
darunter Hans Peiüker nach Jena, vier nach Neustadt a./U.4) und
drei nach Kahla "') ins Gefängnis gebracht, während die gefangenen
Frauen - es waren alles einfache, schlichte, sittlich durchaus

ehrbare Leute, die in Karlstadt ihren Propheten verehrten, - - auf
der Leuchtenburg verblieben. Als ihre Inquisitoren fungierten
sodann neben anderen auch Dr. Kaspar Cruciger und Melanchthon,
weil damals die AVittenberger Universität wegen der Pest nach
Jena verlegt worden war. Der letztere aber riet darauf dem Kur-
fürsten: .Gegen die Halsstarrigen ist noth. ernste Strafe zu ge-
brauchen. Und obgleich etliche sonst nicht muthwillige Leute

seyn möchten, so muü man doch der schädlichen Secte wehren.
darin so viel grausamer, schändlicher Irrthum stecken" '). In-
folgedessen wurden darauf nach Einholung eines Gutachtens der
Wittenberger Rechtsgelehrten vier derselben, welche selbst unter
der Folter von ihrem Glauben nicht lassen wollten, hingerichtet
und zwar drei in Jena, darunter Hans Peilsker. und einer in Nen-

'l I^tadt iu Sachsen-Altenburg. Westkreis, A<i. Kahla.
-) Altes Schloß ostlich vou Kahla im Westkreis von Sachsen-Altenburg.
;l) Weimarer Gesamtarchiv Reg. N. Nr. 999.
'') Stadt an der Orla, zu Sachsen-Weimar-Eisenach gehörig, Verwaltungs-

bezirk Neustadt a. 0.

'") Stadt an der Saale im Westkreis von Sachsen-Altenburg.
G) C'R III 16. Damals am 17. Januar 1536) klagte Luther Balthasar

Raidt gegenüber, der ihm mitgeteilt hatte, daß er, Gott sei Dank, die Wieder-
täufer und die Sekten los sei: Interim tarnen ora etiam pro me, ut et ipse
liberer ab impiis quibusdam . . . Alihi semper novi et alii post alios surgunt
prophetae, ut prope cupiam dissolvi. ne tot mala sine fine videam, et ego quo-
que aliquanclo liberer ab isto regno Diaboli. Hoc tu pro me orabis, quia hoc
cupio a te. -E B X 2*8. de W IV 666).
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Stadt a. O.; die anderen leisteten zum Teil erst in allerletzter
Stunde unter dem furchtbaren Drucke, der auf sie ausgeübt wurde,
Widerruf und kamen so noch mit dem Leben davon. Weil sich
aber die Getöteten selbst noch auf dem Richtplatze weigerten,
von ihrer Lehre zu lassen, und todesmutig ihr Haupt auf den
Block legten1), schrieb Melanchthon daraufhin: �daß auch bei
etlichen Wiederläufern in Todesgefahr große Kühnheil und Trotz
vermerkt wird, soll männiglich, als Christen, gleichwohl mehr nach
Gottes Wort, denn nach solchen Schein von ihnen zu richten
wissen, und sich nicht irren lassen. Denn dieweil die Wieder-

täufer in solchen öffentlichen Irrthunieii und Gotteslästerungen,

wie man befunden hat, so halsstarrig sind, ist solche Kühnheit
nicht anders zu achten, denn eine schreckliche Verstockung vom

Teufel, wie in Saul oder Ändern gewesen" -').
Auf Melanchthons Rat erliefe dann der Kurfürst Johann

Friedrich am lo. April 1536 gegen die Wiedertäufer, Sakramentierer
und Schwärmer ein neues Mandat, das auch Melanchthon zum
Verfasser hatte. Auf Grund der früheren Wiedertäufererlasse des

Kurfürsten Johann und des kaiserlichen Mandats von Speyer
warnte dasselbe aufs neue jedermann unter schwerer Strafan-

drohung vor dergleichen Leuten, deren Hauptarlikel es einzeln
aufzählte 3).

Außerdem aber wurde jetzt jedem Pfarrer des Kurfürsten-
tums Sachsen auch noch eine �Verlegung etlicher vnchristlicher
Artickel, welche die Wiederteuffer furgebeiv, amtlich zugestellt
mit dem gemessenen Befehle, stets jeden dritten Sonntag diese
dem Volke vorzulesen und zu erklären, �damit sich ein jder von
den bi'rhurten schedlichen jrthumen, so lieb einem jden ist Gottes
zorn und die ausgedruckte vnser ernste straft' zuuormeiden wisse
zu hüten." Auch diese Schrift stammte aus Melanchthons Feder4),
welcher auch hier wieder eine außerordentlich scharfe Sprache
führte; galt doch nach ihm schon öffentliche Verachtun«' der

") Diese Darstellung beruht auf Akten, die von mir in Dresden um!
Weimar gesammelt sind und später in ausführlichem Zusammenhang veriiffcnl-
licht werden; hierzu ist noch zu vergleichen CR II 997-]<j(J4 1006- 111 l'-1 -14
14 17. 17-21, 28-34. *> CR III 34.

:() Vgl. dasselbe bei Wappier 181 - 183.
<> Sie ist gedruckt zu Wittenberg durch Georg Rhau. Ein Nachdruck

erschien andi mit Angabe des Jahres (1Ä36) in Zwicknu bei
W olffgang Meyevpeck.
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Schritt, und de- äußerlichen Worts, d. h. in diesem Falle .jede

Abweichung von der damals in U'ittenberg vertretenen Lehrt- und
jede Fernhaltung vorn lutherischen (lottesdieiiste. als Gotteslästerung,
welche die nbrL'keit zu bestrafen schuldig sei1). Soweit war es
bereits in Kursachsen unter Luthers und Melanchthons Führung

mit dorn von ihnen einst so vernehmlich verkündigten Kvan-

gelium von der christliehen Fieihnt gekommen. K- charakterisierl
daher immerhin die tatsächliche Lage, wenn es anderthalb Jahre

später in einem Verhöre heif.it, das in Mnlilhausen mit dem Vor-
steher der dortigen Täufergemeinde, .lakob Stoiber-), angestellt
wurde: -Helt jn suma nichs vt.n pfat't'en. nach der messe, vnd

simderlich von Lautier [Luther] holt er viel weniger dan v<m dem
bapst, dan vnder demselben sey doch ein wenig ein besch . . . ene
barmhertzikevl geweßen" i.

Siebentes Kapitel.

Landgraf Philipps Maßnahmen gegen die hessischen

Täufer in den Jahren 1536-1538.

Bald nachdem in Kursach-en auf Melanchthons Anlrieb ein

neues Mandat ^eyen die Wiedertäufer erlassen war. .-ollte -ich

auch der Landgraf Philipp veranlagt sehen, aul neue \\\^c in der
Behandlung derselben zu sirinen. Man hatt" damals gerade eine
Versammlung von etwa 30 Täufern in einer verlassenen Kirche
bei (iemünden an der \Vohra4) überrascht und x.ehn von ihnen

nach Wolkersdorf5) ins (iel.ingnis abgeführt, unter iluien vier ihrer
Führer, nämlich Georg Schnabel, früher Kastendiener in Allen-
dorf, Peter Lose von (ietnuuden a. \Y.'M. Hermann Bastian. einen

Buchdrucker, wahrscheinlich aus Marburg, und Lenhart Fälber
aus dem -lülicher Lande"). Von ihnen hatten die ersten drei

schon einmal, Lenharl Fälber, wie es scheint, su^ai dreimal die

') Näheres über diese Schrift bei Wappltr 07-69.
2) Er wurde am 8. November 1537 mit neun ändern Wiedertäufern in

der l'nstrut ersäuft. Vgl. Schmidt I 300-302, Nebelsieck 154.
)MnhlhausenerUrgichtbuch, angefangen Montags am Ta^«.- .Mai^.i-

rcthe 1534: Verhör vom 12. Oktober 1537. Vgl. au-b. Nebelsieck 1-M.
4I Stadt im A (i. Rosenthal, Kr. Frankenberg. R B. Kassel.
"') Jetzt Oberförsterei im A G. und Kr. Frankenberg, R B. Kassel.
') Wolkan 186 möchte ihn gern mit Peter Riedemann (Deck 40. 41.

88, 89. 102, 143. 14S, 151. 206f.) identifizieren. Doch nach allem mit Unrecht.
:i Über ihu s. Rembert 450 -4öo.
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Auswanderung angelobt »), waren dann aber trotzdem wieder ins
Hessenland zurückgekehrt -). Auf Befehl des Statthalters zu Mar-
burg wurden dann diese vier Führer von Wolkersdorf ins Ge-
fängnis nach Marburg überführt ;). Was sollte nun der Landgraf
mit den letzteren tuny Sie hinrichten zu lassen, trug er doch
auch jetzt Bedenken, da man niemanden zu diesem oder jenem
Glauben zwin-. ii könne. Aber anderseits erkannte er, daß die
Laiules\vr\\('isun- kein wirksames Mittel zur Abwehr der Wieder-
täufer sei, da ja die Ausgewiesenen dennoch gar bald wieder in
ihre Gebiete zurückgekehrt waren 4).

Er befand sich in sichtlicher Verlegenheit; denn .Bosheit.
Buberei und böse Stücke" "), die unbedenklich ein scharfes Zu-
fahren gerechtfertigt hätten, ließen sich bei ihnen keineswegs
nachweisen. Cm nun wenigstens nicht .für sich allein und ohne
anderer christlicher Stände Hath und Bedenken etwas sehr Be-

schwerliches, als das Leib und Leben betreffe, gegen die Wieder-
täufer" '') zu unternehmen, hielt er es jetzt für das Geratenste,
wenn auch in sehr erweiterter Form auf jenen ihm früher wieder-
holt von Kursachsen gemachten Vorschlag zurückzukommen, näm-
lich wegen der Bestrafung der Wiedertäufer das Gutachten einer
Univrrsiläl einzuholen "). Philipp aber wollte nunmehr nicht blol.i
eine Fakultät um Hat in dieser Frage angehen, vielmehr sollten
ihm alle Stände und Theologen, die bei dem jetzt dem Abschlüsse
nahen Konkordienwerk in erster Linie interessiert waren, ihre

Meimm- darüber kundtun. So ließ er denn um den 24. Mai

1530 x) in der Angelegenheit Anfragen ergehen an die Magistrale
von Strakburg. l "Im und Augsburg, an die Herzöge Ulrich vuii
Württemberg und Ernst von Lüneburg, sowie an die theologischen
Fakultäten zu Marburg und Wittenberg'1). Ohne jedoch deren

') Das ist zu vermuten aus den Worten des Kanzlers Feige auf der Ver-
sammlung in Kassel am 7. August 1586 (Hochliuth a. a. 0. XXVIII 592',
daß die Ausländischen (Täufer), welche trotz wiederholter Ausweisung zum
dritten Male im Lande ergriffen würden, am Lehen zu strafen wären.

-'i Lenz I 318.

3) Lenz I 319. Hochliuth a. a. 0. XXVIII 611. Vgl. auch die von
Hochhut h ebd. r.öTf. weggelassene Stelle in dem Schreiben Philipps von
Hessen an Luther, Melanchthon, Jenas und Bugenhagen vom 24. Mai 1536 in
FK 681 *) Hochhuth a. a. O. XXVIII 565f.

''- Ebd. 566. ') Kbd. 566. :) Vgl. oben S. 53.
l'.'treffs -los Datums .,. Lenz I 318 A. 4.

i l »MS Schreiben Philipps an die AVittenberger Theologen hei Hoch-
liuth a. a. O. XXVIII 557f.; E B X 338. Das gleiche Schreiben war auch an
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Antworten abzuwarten, erliefe Philipp nach Exaudi II'N. .Mai)
löiJü ') an alle Ämter und Städte seines Landes wegen der Wieder-
täufer ein neues Mandat, das sich auch jetzt wieder durch eine
für jene Zeit ganz ungewöhnliche Humanität auszeichnete. I)ie
Täufer sollten vorgefordert und durch die Prediger mit allem
Fleiße unterrichtet werden. Wenn sie dann auf ihrem Irrtum

verharrten und sich nicht mit der Schrift davon abbringen lassen
wollten, sollte ihnen ernstlich geboten werden, innerhalb vierzehn

Tagen ihr ganzes Besitztum zu verkaufen und mit Weib und Kind
das Land zu verlassen. Sagten sie dies zu, so sollte ihnen be-
züglich ihres baren Geldes und des Verkaufs ihrer Güter j^w-de
Erleichterung gewährt werden. Heireffs der Ungehorsamen belahl
das Mandat, dal.; man deren Wohnungen zusperren und Feuer und
Rauch nicht darin dulden sollte; ihre Habe -ollte zu ihrem Be.-h-n

verkauft werden; es wurde ihnen nur nicht gestattet, fernerhin im
Lande zu bleiben. Alle aber, die den Wiedertäufern und ihren An-

gehörigen irgend Vorschub leisteten, wurden mit derselben Strafe
bedroht wie die Täufer selbst. Dagegen sollten diejenigen, welche
sich bekehren und in die Kirchengemeinschafl zurücktreten
wollten, gütlich aufgenommen und nur gemahnt werden, -ich in
Zukunft vor falscher Lehre zu hüten -'(.

Allmählich liefen die Gutachten ein, die auf Philipp- Anli.ue

betreffs der Wiedertäuferbestrafung abgegeben worden waren. Sie
lauteten allerdings sehr verschieden.

Am mildesten fiel die Antwort aus. welche Bürgermeister
und Hat der Stadt Ulm dem Landgrafen übersandten. Sie äußer-
ten darin, sie wüßten keinem ordentlichen Fürsten das Recht ein-

zuräumen, jemanden des Glaubens wegen zu toten: doch würden
bei ihnen die Aufwiegler und Führer der Wiedertäufer zur Ver-
hütung größeren Unfugs im Spitale gefangen gehalten :1|. Das
beigelegte Gutachten der Prediger zu Ulm4) sprach sich dagegen
viel schärfer aus, indem es am Schlüsse erklärte: �Derhalben

sollen die christlichen Obrigkeiten, wie das Gesetz uns weist, gegen

die Marburger Theologen gerichtet worden. Vgl. die Adresse in dem Schreiben
an die \Vittenberger Theologen in F K 69.

') Hochhuth a. a. 0. XXVIII 554. E B X 339 A.

-) Dies Mandat bei Hochhuth a. a u. XXV11I .504-556.
J) Vgl. ebd. 579. Sie vertraten also ähnliche .Ansichten wie 1530 die

eine Partei in Nürnberg. Vgl. oben S. 24 A. 2.
4) Vgl. Hochhuth a. a. <). XXVH1 579-:.-!
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alle dir. YI..H welcher der gesunden Lehre in einigem Weg ent-
gegen etwas vorgenomnii-n wird, in der Strafe den höchsten Ernst
ankehreir M-

Sehr \vi.-Umdig lautete das Antwortschreiben der Straübui-er
Thei.li.-en. Sie waren nämlich der An-icht, man sollte die Wie-
dertäufer weder des Landes verweisen noch im Gefängnis ver-
wahren. -oü.l.Ti. lieber zu nützlicher Arbeit gebrauchen. Denn
�das wäre die christliche Weise solcher Leute halben zu handien,
die nicht wollten bei d.-r gesunden Lehre und Gemeinsame der
Kirche verbleiben, und doch nicht so boshalt wären, dal.i sie nach
Gottes Gesetz zu töten wären" -}.

Der Hat der Stadt Augsburg beschränkte sich, da seine
Theologen zur Zeit gerade wegen der Konkordie in Wittenberg
weilten, darauf:;), den Landgrafen von seinem bisher gegen die
Wiedertäufer geübten Verfahren in Kenntnis zu setzen. Darnach
wurden die Verführten, wenn die Belehrung sie nicht zur Umkehr
stimmte, bis nach erfolgter Besserung gefangen gehalten, die
Verführer und Aufrührer dagegen mit Ruten geschlagen, durch

die Backen gebrannt und auch mit «lern Schwerte gerichtet4).
Die von Herzog Ulrich von Württemberg mit der Abgabe

tles Gutachtens betraute theologische Fakultät zu Tübingen schlofc
aus dem Mo-;iischen Gesetze und aus Augustin, .dals man die
Wiedertäufer auch an Leib und Leben, so es nicht anders sein
will, strafen mag. Hoch mute hierin christliches Mali und Beschei-

denheit, auch billiger Unterschied aller Dinge gehalten werden" ').

Die schärMe Sprache führten die ausgesprochenen Lutheraner.
Das durch Herzog Ernst von Lüneburg von seinen Theologen eiu-

') Ebd. 5sl, doch mit sinngemäßer Berichtigung der dort unverständ-
lichen Stellt-: ,gegen alle die, welche der gesunden Lehre in einigem Weg
entgegen von Jemand vorgenommen wird."

Vgl. dasselbe ebd. 582-586. �Die Stra&burgev Gelehrten hatten ihr
Bedenken nach der Rückkehr aus Wittf-nberg an ihren Magistrat gerichtet, der
es am 5. August dem Landgrafen übersandte." Lenz l 31s A. 4.

3) �Augsburg hat gar kein Gutachten übers.-indt, indem es sich mit der
Abwesenheit der Theologen (sie verhandelten in Witfenberg die Concordie) ent-
schuldigte." Lenz ebd.

4) Hochhuth a. a. 0. XXVJII 5*1 f. Cber die Täuferbeweguug zu
Aii^burg vgl. Meyer 211-253 und Fr. Roth in: Zeitschrift des historischen
Veieins für Schwaben und Neuburg XXVII (1900) l ff., XXVl.'I (1902) 1 - 154.

i Dieses Gutachten bei Hochhuth a. a. 0. XXVIII 5S7 -590.
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gezogene und vuii rrbanu.s lihcL'iu- ;di_'r-lal.'tr Gutachten ' ) er-
klärte: _\V<.» aber Lehre, Vernndiminu: und christliche Bedrohung
bei den Irrenden verachtet und der Irrtum mit Frevel verleide.:)

wird, ohne Grund der Schrill und <la- /.eu-ni- der alten Kirchen,
muli eine Obrigkeit das Rauhe hervorkehr"ii und tun wie die
Batbirer. Wenn diese sehen, dal.'; ein Glied am natürlichen Leibe

schadhaft wird und ihm durch keine Arznei mag geholten werden,

und zu Ifnchten ist. das kranke Glied verderbe den ganzen Leib,
so schneidet er das böse <died vom Leibe, auf dal.'; nicht dadurch

der ganze Leib beschädigt werde' -'). �Daü aber die weltliche
Obrigkeit mit Gott und guter Conscienz mit d< m Schwert strafen
möge alle verruchten Ketzer, so ketzerische Lehre halten wider
die Artikel unsers heiligen christlichen Glauben- und im Irrtum

beharren. bewähren wir also. Die weltliche Obrigkeit hat Gewalt
mit dem Schwerte zu richten Ehebrecher, Diebe. Mörder. Auf-

rührer und was Malefizhändel sind; so folgt. da k sie auch Macht
habe, öffentliche Ketzer, die Irrtum lehren, halten und darauf

bleiben, mit dem Schwerte zu strafen" 3j.
Für die Wittenberger theologische Fakultät endlich J) faläte

wie gewöhnlich Melanchthon da- Gutachten ab ~'i. Es unterschied
hei den Wiedertäufern zweierlei Artikel: �etlich belangen in-onder-
heit das eußerlich leiblich regiment. als nemhlich. das sie halden,
Christen sollen das ampt nit haben, welches das seh wert füret,
Hern Christen sollen kein oberkeit haben on allein die Diener des

Evan^elii. Item Christen sollen nit schweren. Item ChiNlen -ollen

nit eigenthumb haben. Item Christen sollen hv eheliche weiln-i-

verlassen, so sie nit wollen die widerlauff annemen" l!). Da diese
Artikel -eine Zerstörung sind des enüerlichen leiblichen regiments,
oberkeit, eidptlicht, eigenthumb. der gütter, ehestands usw.". ..Da-
rumb ist one Zweifel die oberkeit schuldig, dise artikell als uff-
rnhr zu weren, und soll die Halsstarrigen, es sind widerteutter
oder andere, welche solche artikell einen oder mehr halden. mit

'; Ebd. 566-579. -) Ebd. 567. ;'i Ebd. r.TO.

*) Das Gutachten der theologischen Fakultät zu Marburg scheint übrigens
leider nicht erhalten zu sein: wenigstens findet es sich nicht bei Hochhuth.

5) Vgl. dieses bei Hocbhuth a.a.O. XXVIII 560-565 und CR III 195
bis 2U1, doch hier ohne den charakteristischen Zusatz Luthers, den Bret-

schneider aus naheliegenden Gründen weggelassen hat. Dieser ist jetzt auch
gedruckt bei E B X 346.

") Hochhuth a. a. O. XXVIII 5ßl. CR III Hu;.
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leiblicher gewallt und nach nelt^enhi-vl der unibstünde mit dem
schwert straften- l). �Zum ändern haben die widerteuffer artikel,
die geistlich sadien belangen, als die kindertaufl', erbsünd. er-
leuchtung aussei- und wider Gottes Wort. Ettlich, als die zu
Münster haben auch fürgeben, f'.hristus hab seinen leib nit von
Maria leib genommen. Item das kein Vergebung seyn nach der
todtsündt usw. Von solchen geistlichen artikeln ist dieses auch
unser antwort. \Vie die weltlich Oberkeit schuldig ist, öffentliche
gntt-lesteriii^. blasphemias und perjuria zu wehren und zu straffen,
Allso ist sie auch schuldig, öffentliche falsche lahr. unrechten
Gottesdiensl und ketzereyen in eigen gebieten zu wehren und zu
straffen, und dieses gebeut golt im anderen gebot, da ehr spricht:
Wehr Gottes namen unehrt, der soll nicht ungestrafft bleiben" -').
1'nd zwar ..in disern fall die Halsstarrigen auch mögen getödt
werden- :1j. Das aber dagegen angezogen werden dise wort vom
unkraut: Laut beides wachsen, das ist nicht zu weltlicher Ober-

keit geredt, sonder zum predigampt, das sie unter schein yhres
ampts keinen leiblichen gewalt üben sollen" 4). �Es soll aber
allzeit die maß gehaldten werden, das man erstlich die leut under-

richten laß und vermane vom yrthinnb abzustehen. Item der
richter soll auch unterschaid halten" ""'). Doch .dabey sollen \vir
wissen, das die Halsstarrigen vom teuft'el verblendt sind, und das
gewiß ist, das sie kein guten geist haben, ob sie gleich einen

großen schein haben" i;). �Darumb weiß ehr [der Richter], das
man der sect weren mus, [und] obgleich ettwa elende personen
ilarnber hingehen, der sich zu erbarmen, noch weis ehr, das man
dem samen weren muß" 7). Diesem von Luther, Bugenhagen,
Cmciger und Melanchthon unterzeichneten Gutachten aber hatte

dann noch Luther eigenhändig die Worte hinzugefügt: �Und nach-
dem unser gnecliger Herr Landgraff meldet, das ettliche fürer und
lerer der widertäuffer gefangen sind, welche zu verweisen sind
und yhr Zusag nit gehalden haben, mag E. F. G. mit gulteni ge-
wissen dieselbige auch derhalben, das sie ungehorsam worden und
ire Zusage oder eid nit gehalden, mit dem schwert straften lassen.

') Hochhutli ebd. CR ebd. Hr.cl.hiitli ebd. 062 CR III 197f.
'j Hochhutli ebd. 564. CR III 200.

*j Hochhutli ebd. CR III 199. Hor-hl,,, t h ebd (']{ III 200.
''"l Hochhutli ebd. 564f. CR III 200.
'; Horhlintli ebd. :,fi;,. C fi 111 201.
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Dis ist die gemeine re^el. Doch mag unser g. Herr alle/.ejl irnade
neben der straffe gehen lassen nach gele^enheit der Zufälle" ').

Nachdem die Antworten der befreundeten Stände bis auf

die der Augsburger und Straßburger Theologen'-') im Juni und
Anfang Juli eingegangen waren, berief Philipp auf den 7. August
I.VU; die namhaftesten seiner Räte, der Bittei-chalt und seiner

Theologen neben einigen Vertretern der Städte seines Landes nach
Kassel zusammen, damit sie ratschlagten, wie man sich fürderhin
gegen die Wiedertäufer betreffs ihrer Bestrafung verhalten solle i.

Damals war es gerade, wo zahlreiche Bettlerscharen in
Thüringen, Hessen und Sachsen umherstreiften, in Städten und
Dörfern Feuer anlegten und Mordtaten verübten. Sie gaben sich
als Wiedertäufer ans, trugen als Zeichen an der Stirn und ins-
besondere an den Beinen über der Kniescheibe ein Kren/, das

mit Kienrufe schwarz oder blau gefärbt war, und erkannten sich
an fremden Orten untereinander daran, daß sie ..Jubi" riefen oder

dali sie bei Tische ein Brotmesser mit der Spitze gegen sich
kehlten. Das Haupt dieser Mordbrennerbanden war ein gewisser
Melchior Stoer') von Erfurt, der .. Bettelknni'j" ijemmnl. Er wurde
Mitte Juli \~>?,l\ zu Nordhausen hingerichtet-') und hatte das Ik-

kenntnis abgelegt: �dal.; die Wiedertäufer auch im Flessener Lande
an etlichen Orten Feuer angelegt und Schaden uetan; Adam
Fulpach') verstelle die Kunst, die Siegel des (Ihurf'ürsten und des
Herzogs von Sachsen sowie des Bischofs zu Mer.-ebnru nachzn-

') Hoch liuth ein] .~.H.">. E B X 346. l'lier <lii--f-, lintamtm v

MelivnrVithou am 6. Dezember 1536 an Brenz (C R 111 202r. ,<'nnsilium de

Anabaptistis scripsimus. flagitnnte Landgravio; postea intt-llexi, eum eadem de
re explorasse iudicia rimensis Ecclesiae, o t Ariieiitincii^is eodem tempori'."
Freilich stimmt es dann nicht ganz mit den Tatsachen iiboicin. wenn er fort-
fahrt: �Audio illorum sententias nihil discivii;i~-.- ;idmodum a nostra ei Land-
gravium consensu iudiciorum delectatum esse."

-') Vgl. oben S. 60 A. 2 und 3.
'"'") Philipps Rundschreiben vom 3. August K>36 bei Ho.-lihutli ebd. ">91f.
4) Bei Hochhuth a. a. 0. XXVIII 551 fulschliHi .Md.'hior Stein genannt.
°) Nach einer Mitteilung des Erfurter Rats an den zu Muhlhausen vom

19. Juli 1536. Vgl. auch Jacobs 72.
n) Bei Hochhuth a. a. 0. fälschlich Adam Volkoch. Er war ein ehe-

maliger Mönch aus Sachsen (Dresdener Hauptstaatsarchiv Loc. 10328
fol. 105-112: Urgicht und Bekenthnus Thomas Stoern des widdertawffera vnd
Mordtbrennersj und wurde auch Adam von Hochrim Benannt lebd. Loc. 4426;
Urgicht Hanü Hauschildts Wiedertäufiers
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ahmen, und versiegele damit die Briefe der heruinxiehenden Täufer" ')"
Melchior Stoers Sohn Thomas, der xn Xaumburg enthauptet wurde,
hatt.- unter anderem in seiner l "reicht vom 7. Juli 1530 ausge-
sagt, daß er xu < »rlamünde ungefähr vor vier Jahren in eines
Kannenjjiekers Hause mit Wasser getauft worden sei. Dabei sei
ihm zuletzt mit Wasser und Salz «-in Kreux auf die Stirne ge-

macht und auch in sein Haupthaar ein Kreux eingeschnitten worden.
Ihrer .sei<-n an jenem Ort seiner Zeit bei der Taufe gegen 400
und darunter auch viel Juden gewesen, die sich aber nicht hätten

laufen lassen, sondern eine Beschneidung abgehalten hätten. Nach
empfangener Taufe hätten sie dann schwuren müssen, in allein

gemeinschaftliche Sache /.n machen und Städte und Dörfer mit
Feuer xu vernichten. In diesem Bündnis aber stünden seines Er-

arhtens in die tausend, alles Bettler und Wiedertäufer-). Die
l "i Dichten dieser Mordbrenner, von denen im Sommer 1536 noch
verschiedene eingebracht und dann hingerichtet wurden :!). mußten

natürlich, da sie auch den benachbarten Regierungen mitgeteilt
wurden, die Stimmung gegen die Täufer ungünstig beinflussen.

Es kann daher nicht auffallen, da!!; dies auch in gewissem
(irade hei der am 7. August nach Kassel berufenen Versammlung
der Vertreter des Adels, der Städte und der Geistlichkeit de?

l lessenlandes in die Erscheinung trat. Nachdem die Gutachten
der verschiedenen Städte. Geistlichen und theologischen Fakultäten

verlesen und die darin aufgestellten Ansichten eingehender geprüft
worden waren, wurde sodann jeder Abgeordnete vom hessischen
Kanzler Feige zur Abgabe seiner Meinung aufgefordert. Den An-
fang machte dieser selbst. Er hatte bisher dem Landgrafen bei

seinen humanen Maüregeln den Täufern gegenüber getreulich hei-
gestanden, jetxt alter wollte er wenigstens die ausländischen Wieder-
täufer, welche nach wiederholter Ausweisung zum dritten Male
iin Lande ergriffen würden, mit dein Tode bestralt wissen; denn

') Hochhuth a. o. 0. In der oben S. 63 A. G genannten Urgicht Thomas
Stoers wirf! er beschrieben: �Adam Fulpacli aus den Sachsen, Ein monch ge-
west, wolchir eine kahle styrn, Eiiu-u hlawen rock habe vnd guthe Hettelhviue
schreiben, aller band petzschafft vnd Sigell doinit die hriiit- zwsigeln auß-
geben kann."

2) Nach der obgenannten Urgicht Thomas Stoers.

') So wurde Stoers Genösse Hans Hauschildt am 16. Au»ust l.r>36 zu
Naumburg. ferner Stoers Genösse Adam Keistkohl zu Miihlhauften am 13 Oktober

(M iibl h au sener I rgicli t liuc h hingerichtet.
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man müsse sich vor ihnen in acht nehmen ')" Ihm stimmte Werner

von Waldenstein bei, �da die Wiedertäufer auch des Brennen.-, und

Sengens verdächtig seyeir -'). Am härtesten jedoch .sprachen sich
gejjen die Täufer der Pfarrer von Alsteld Thilema.mi Schnabel")
und der Pfarrer von Kotenhur,^ Justu> Winther aus '); der erstere

wollte die Wiedertäufer ihr Leben lang mit harter Zwangsarbeit,
der letztere nach den Reichskonstitutionen bestraft wissen. Sehr

mild dagegen urteilten der Professor der Theologie an der l'ni-
versität Marburg Mag. Adam Kraft von Fulda ') und bezeichnender-
weise auch der Pfarrer Johann Lening von Melsiingen. den ja der
Landgraf Anfang November löo!J zusammen mit dem Kasseler
Diakonus Dietrich Fabricius nach Mün-ter ue~andt hatte'1). Jener

erklärte: »Sobald die Laster der Hurerei. Völlerei und dergleichen
mehr abgestellt sein würden, lasse sieb auch eine Besserung und

Bekehrung der Wiedertäufer erwarten" 7). Dieser urteilte: .Man
solle (lott bitten, sich selbst bessern und die Täufer gütlich und
freundlich ermahnen. Wenn auch alles, was dieselben im Schilde

tragen, böse sey. müsse man doch Vorsicht gebrauchen und, ehe
man zu dem Schwerte greife, vorher alle Mittel versucht haben" *).

Der ganzen Versammlung erschien jedoch eine Andenm.' dei
bisher gegen die Wiedertäufer erlassenen Mandate dringend not-
wendig. So wurde denn von ihr ein Ausschul.'; zur Beratung
einer neuen Ordnung eingesetzt, dessen Entwurf auch die 7.\\-

'} Vgl. Hoclihuth a. a. 0. XXV1I1 592. -] Ebd.
3) Dieser war einst Augustincrprovinzial. Da iliin aber seinerzeit (1523

oder 1524) von Philipp, ehe er sich zur Reformation bekannte, zu AKtV-bl dii-
Verkündigung lutherischer Leliren verboten war, hatte er eim /. it|;,nL Hessen
verlassen und in Sachsen eine Anstellung gesucht. Vgl. FK 335. Sein l it.il
bei Hoclihuth a. a. O. XXV1H 593. v> ji-i|,,<-li statt Thilemaiin >" 'lm.il"-l von
Aisfeld fälscblich Dr. L'lemann steht.

4) Dieser stammte aus Harle im Amte Felsberg und erschien im .falm-
1525 zuerst als Pradikant in Philipps Umgebung am hessischen Hole, l K '-\\'>.
Sein Urteil bei Hoclihuth a. a. 0. XXVIIl :.94.

;'l Er war ein Fuldaer Kind und predigte seit 1523 im Jutheri-clu-n Sinne
in seiner Vaterstadt. 1525 war er eine Zeitlang Pfarrer in Hersfeld, bis ihn
noch am 15. August dieses Jahres Philipp als Hofprediger und Visitator zu
sich berief. Am 18. Mai 1528 nahm er iu .Marburg seinen festen \\'cdinsit/,

wo er dann Pfarrer und Universitätsprofessor war. Über ihn >. FK 2U4, ?>30f.
346, 34 7 f.

Vgl. 8. 52 A. 3. Ti Hoclihuth a. a. 0. XXVIII 593.
h| Ebd. 594. Zur ganzen Beratung ebd. 592 - 594 ist noch 7.\\ ve

Lenz I 318 A. 5.

Ket'.-^-.-b. Stii.lii-n u. T.-it<-, H..-II 1^ u. 14: Wjiij.l,.]-. Stell«
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Stimmung Pliilipps lanil und wörtlich in die hessische Visitations-
ordnung von 15:J,7 filn-rgii^. l »a aber die Wiedertäufer häufig
ihr Wegbleiben von der Kirche damit begründeten, dal?, sie an
dem lasterhaften Leben mancher Gemeindeglieder, dem die Pfarrer
ruhig zusähen, Ärgernis nähmen, wurde in der neuen Ordnung
auf diesen Punkt ein besonderes Augenmerk gerichtet und den
Amtleuten wie den Pfarrern eine sorgfältige Aufsicht über alle
lasterhaften PI r-onen und die Bestrafung der begangenen Laster

/.m Pflicht gemacht '). Nachdem dann in der Visitationsordnung
bezüglich der Wiedertäufer selbst ausdrücklich betont worden war.
dato die Personen, ihr Glaube und ihre Handlungen nicht gleich-

artig seien, sondern der Glaube des einen irriger und gefährlicher
als der des anderen sei, auch ein Vergehen schwerer und größer

als das andere, wurden diejenigen Sektierer aufgezählt, die nach
dem kaiserliche Edikte von l ">:.".' eigentlich mit dem Tode zu be-
strafen seien. Als solche werden angeführt:

�Anfenglich setzen wir vor ein vnbeweglichen grundt, das
alle vnd jede person beider geschlecht, so von kindttauif nichts
halten, jre kinder nicht tauften adcler sich wiedrurnb tauften laessen;

Wilehe auch halten oder glauben, das ein Christenman nit
weltliche erbliehe oberkeit haben odder tragen, zu felde ziehen,
das vatter landt retten adder beschirmen helften, die wieder-

wertigen vnd bösen straefteii, gerechte kriege fhuren, zinse vnd
zehenden nehemen vnd geben, rechtmessige uft'gelegle eyde
schweren möge;

Item, wildie von der mensch werdung Jesu Christi vnsers
lleilandts anders dan das Christus von Marien blult durch wirckung

des Heilgen geist die menscheit an sich genomen habe, haltet,
nach der tauffe Vergebung der doetsunde verneine vnd versage,
alle guetter gemeine vnd dermassen geschigkt sein, das einer one
des ändern willen die angreiften vnd prauchen muge.

Item, wilcher glaubt odder haldet, das ein christenman vff

«"in mall mehr dan ein ehe weip hoben möge odder ane wiessen
der obirkeit oder vmb des glaubens willen sein ehe weip ver-
lassen vnd ein andere nehemen möge vnd andere dergleichen
Artigkell, so zu Monster wieder die sehriefft gelertt worden, die-
selbien allen jrren jrn glauben vnd seint jn vnser Christlichen ge-
nieine nicht zu gedulden, wie das alles hiebeuor durch gottlich

') Hochhuth ebd. 597.
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Schriefit wiedder legt j.-t vnd nachmul- leichtlidi wiedderlegt

mag werden.
Item, welche vnberuft'en predigen vnd hevmlich versanilung

jn weiden, wuestenungen odder enzelen lieusern machen. odder
solche versamlung wiessentlich besuchen;

Item, welche halten. das kein weltlich erbliche obirkt-itt

sein sollen;

Item, welche der Obirkeit nicht gehorsam leisten, desgleichen,

teo sie proscribirt vnd verwiesen werden, jrer eide verge.-.-en.
odder ob sie die gleich nit gethaen heften, widder kernen vnd
solch gebot t vbertretten" 1j.

Darauf folgen die Verhaltungsmaßregeln -). Sie .-teilen eine

Überarbeitung und teilweise Verschärfung der im Vorjahre gegen
die Wiedertäufer erlassenen Ordnung dar.

Jeder, der wegen eines oder mehrerer der oben genannten
Artikel in Verdacht gerate, sollte zunächst vor seinen Pfanvr ge-
fordert und von diesem mit mehreren gelehrten Amts! »rudern
unterwiesen werden. Vermöchten sie nichts auszurichten, dann
sollte der Betreffende je nach dem Bezirke einem der dazu ver-

ordneten Superintendenten zu Marburg, Kassel, Eschwege. Dann-
stadt oder St. Goar vorgeführt und von ihm und den lambräl-
lichen Räten verhört und unterrichtet werden. Wer dann um

seinein Irrtum abstehe, der sollte ihn öffentlich vor .-einer Heimat-

gemeinde widerrufen. Wer aber schon ein- oder zweimal wider-
rufen habe und doch wieder umgefallen sei, der sollte, wenn er
sich trotzdem nochmals unterrichten JieLie, je nach -einen Ver-
hältnissen etwas in den Alrnosenkasten für die armen Leute -eben.

Betreffs derer aber, die halsstarrig blieben, wurde ein Unterschied
zwischen Verführern und Verführten und zwischen landfremden

und landeingesessenen Personen gemacht.
Zunächst wurde über die. welche als Prediger min1 Tan (Vi-

oline Vorwissen der Obrigkeit aufgetreten seien, bestimmt: W.m-n

sie landfremd, so sollte man sie mit Ruten peitschen, dann
ihnen ein Zeichen an einen Backen machen und bei Todesstrafe

einschärfen, das Land für ewig zu meiden. Den landeinge-
sessenen dagegen wurde befohlen, alle ihre Güter zu verkaufen.

Würden sie das jedoch innerhalb der festgesetzten Frist nicht tun,

') Nach der im Weimarer Gesamtarchiv Reg. X. Nr. 100'2 vorhandenen
Ordnung. Bei Hoehhuth ebd. 598.

-} Vgl. Hoehhuth ebd. 598-601. Hessische Landesordnungen I 93 -99.
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dann sollten ihnen nach der < »rdnung vuiu Vorjahre1) die Häuser
zugeschlossen, das Feuer ausgelöscht und ihre Güter verkauft
werden. Den KrRs solle man aufbewahren, bis sie ihn zurück-
forderten, und ihnen selbst sei bei Todesstrafe zu gebieten, das
Lind im- ewig zu verlassen. \Yfmlen die landfremden Personen
däraul trotzdem ohne Vorwissen wiederkommen, so sollte gegen

sie da- jn-inlirln- Verfahren eingeleitet werden und ilmen nach der
jet/igen Ordnung i""' den kaiserlichen Gesetzen geschehen, was
i.ehl ist. Einheimische l'er.-onen dagegen sollten in diesem
Falle mit Unten ausgepeitscht und mit einem Brandmal im Ge-
-jrht gezeichnet werden. H-im dritten .Male aber seien auch sie
xu foltern und hinxiirichleii. In der-elben Wei.-e .sollte es mit

denen -ehalten werden, die. trol/dem ihnen das Land verboten
war, dasselbe doch nicht verlief.;,-n. Auch sie sollte man xunächst

mit Muten auspeitschen und ihnen fjn /eichen in- Antlitz brennen;
wenn -i»- aber dennoch wieder zurückkämen, r-eien auch sie zu
lullern und hinzurichten. .Doch .-oll man keinen Widder-

lau ff er. wann schon das vrteil er-an^en ist, tödten, man

-oll- v n.- zuvor anzeigen" -J.
Halt« aber jemand uk'lit getauft, gepredigt oder A'ersaiinn-

liiii.^t'ii veranstaltet, und \\iire er vielleicht aus l n verstand ver-

tu h rt worden, \\ollte sich aber trotzdem nicht unterrichten lassen,
so sollte er, falls er landfremd -ei, d,i- erstemal nur für alle

/eilen aus dem Lande Bewiesen werden. Komme er dann zum

/.weilen Mali- '/.ui'ück, so sollte er rnit Hüten ausgepeitscht und
ihm ein Zeichen an einen Hucken gemacht werden; beim dritten

.Male al er sollte er hingerichtet werden, doch �alles nach form

und Ordnung im nächsten Artikel (d. i. oben) vermeldet" ).
Würde jedoch deis.-lbe noch im Angesichte de- Todes widerrufen,
so sei er zu weiterer Beratung über ihn zurückzuführen und nicht
zu töten. Falls aber jemand landeingesessen wäre, so möge
man ihm zuerst einen Monat Bedenkzeit gewähren, damit er sich
von seinem Pfarrer und den Theologen unterrichten lasse. Wenn
das aber nicht geschehe oder jemand sich nicht bekehren lassen
u olle, dann sei ihm zu befehlen, seine Güter zu verkaufen; im
Weigerungsfalle habe dies durch die Amtleute und Befehlshaber
zu erfolgen. Wenn jedoch jemand trotzdem zum zweiten Male

') Vgl. diese bei Hochhuth ebd. 554-556, insbesondere 556.
a) Ebd 60o. 3i Ebd.
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wiederkäme, so sollte man ihn mit Ruten auspeitschen, aber ihm
wegen seines Unverstandes nicht die Backen durchbrennen. Käme
er aber darauf das drittemal wieder, so sollte er zur Kerkerslrafe

verdammt .und also behalten werden, ob villeicht Gott gnad

Bellen wollt, das sie (die Person] sich nochmal- bekeren würde" 1).
\\'enn jedoch auch dann jemand nicht in sich Liehen wolle, so
möge man nachher beraten, was ferner zu tun .sei. �damit der
hauff nicht zu :jroß werde" -). Im weiteren erklärte dann noch
die neue Ordnung, es sollten für die zum Kerker Verurteilten
Gefängnisse errichtet werden, wo sie mit geringer Kost vorlieb-
zunehmen hätten; auch sollten ihnen auf ihren Wunsch Prediger

das Wort Gottes verkündigen, �ob Gott gnade verleihen wolle" ;|.
Der Geist einer gewissen Humanität aber, den selbst diese ver-

schärfte Ordnung Philipps nirgend- verleugnet, kam namentlich
zuletzt noch gegenüber den unmündigen Kindern und dem nicht
täuferisch gesinnten Teil der Khfgatten zum Ausdruck. Ihnen
sollte jede Krleichterung zuteil werden. BloL'; wo «yr eins das
andre heimlich vnderschleuffet, hauset, herben1!, el/et 0.1er Irenket,
alßdaun soll dasselb mit verkautVung der g u U er auch verwiegen

werden" ').
Doch standen diese schärferen Bestimmungen der Visitations-

ordnung in der Hauptsache nur auf dem Papiere, da Philipp nach
wie vor nie ein Todesurteil Bregen einen Täufer li<-I,M iute. Bei
dieser milden Denkungsarl des Landgrafen kann e- allenlin^- nicht
auffallen, daß sich auch die hessischen Amtleute und Vögle niruend.-
die Unterdrückung der Wiedertäufer besonders angelegen sein
ließen5). So genossen denn auch die vier von Wolkersdorf nach
Marburg und dann wieder nach Wolkersdorf zu den übrigen Ge-
fangenen überführten Häupter der hessischen Täufer eine verhält-
nismäßig milde Halt. Ja durch die Gror.,mütiiikeit des Vogts, der
sich von ihien Frauen erweichen Heb';, ihnen Zugang zu ihren
Männern zu gewähren, wurde es ihnen sogar möglich, vermittelst
einer dabei eingeschmuggelten Säge, das Loch, durch das ihnen
die Speisen verabreicht wurden, zu erweitern, so daß sie un-e-
hindert aus ihrer Haft entschlüpfen konnten i;). So gestand z. K.
Jörg Schnabel nachher dem Statthalter zu Marburg, daß er das
Gefängnis zu Wolkersdorf wiederholt verlassen und gegen dreißig

') Ebd. 601. -'i Ebd. i Kl,,]. 4i EM.

'-) Vgl. darüber ebd. 602. °) Lenz l 319.
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Personen getauft habe '). Trotzdem aber dachten sie keineswegs
daran, diese Gelegenheit zur Flucht zu benützen, vielmehr kehrten
sie nach oft wochenlanger Abwesenheit, während der sie Haus
und Hof bestellten und ihre Glaubensgenossen stärkten, Versamm-
lungen abhielten, predigten und tauften, jedesmal wieder in ihre
Halt zurück. So trieben sie es ein ganzes Jahr lang.

Währenddessen aber hatte der Landgraf Philipp nicht die
l lofmung aufgegeben, dal.s sie sich endlich doch noch für die Kirche
zurückgewinnen ließen. So sandte er Anfang August 1538 den
Marburger Professor Noviomagus -) und den Pfarrer von Stadl-
Allendorf Fabricius, den er einst mit Johann Lening von Melsungen
al- Prediger nach Münster geschickt hatte :1), nach Wolkersdorf,
um Jörg Schnabel, Peter Lose und Lenhart Fälber ') zu besuchen
und sie mit Schriftgründen wieder von ihrem Irrtum abzubringen.
Dabei wurden sie gewahr, wie frei sich die Gefangenen bewegen
konnten. So war Georg Schnabel bereits seit acht Tagen wieder
daheim bei den Seinen. Statt seiner aber entdeckten sie ein von

ihm geschriebenes Büchlein, in dem er den in der Visitations-
ordnung gegen die Wiedertäufer erhobenen Anklagen entgegentrat.

K> führte den Titel ..Verantwurtung und Widerlegung der
Artikel, so jetzund im Land zu Hessen über die armen Davider,
die man Wiedertäufer nennt, ausgangen sind" und war zur Be-
lehrung der Glaubensbrüder bestimmt'"'). Das Schriftchen zeichnet
sich sehr vorteilhaft durch seinen ruhigen, aber bestimmten Ton
aus. Es begründete mit erstaunlicher Bibelkenntnis die Richtig-
keil einiger täuferischer Artikel noch näher, wies falsche Auf-
lassungen ab, trat aber auch sehr entschieden mehreren in den

Artikeln der Visitationsordnung enthaltenen Anschuldigungen ent-
gegen, die sich auf die angebliche Güter- und Weibergeineinschaft
der Wiedertäufer bezogen sowie auf ihre Verwerfung der Übrb-

'j Huchhuth a. a. 0. XXVIII 011.

,-ein eigentlicher Name war ütrhurtl Ueldenhauer aus Neumagen an
der Mosel. Er war ehemals Mönch und bis 1519 Vorleser und Sekretär Karls V.

gewesen. Dann lebte er, seit 1526 zur evangelischen Lehre übergetreten, in
Straßburg, bis er 1534 in die theologische Fakultät zu Marburg beritten
wurde. Über ihn s. Fr. Thudichum. Vie deutsche Reformation 1517-1537
II (Leipzig 1909) 275-278, 470, 586.

') Vgl. oben S. 52 A. 3 und S. 65.

4) Der vierte, der Drucker Hermann Bastian. war im Sommer 1531-' wieder
in Marburg. Lenz l 319 A l

i Vgl. da.--,,-lbe bei Hncliliiiili a. a. L». XXIX Ui7 - 1*1. Du/u Lenz l $">().
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keit. Nur zweimal, \vo von der Kindertaut'e und dann, wo von
Geiz und Wucher die Rede ist, wird der Ton des Schriftchens

etwas leidenschaftlicher. In jener vermag Georg Schnabel nichts
als eine Menschenpflanzung zu erkennen. Sie sei ohne allen
Schriftgrund und �vom wüsten greuel" ') eingesetzt-). Betreff- de.-
Geizes und Wuchers aber behauptet er: �in der gemeyn des new^n

pabsts hat der groß Wucher by jnen den kleyneii \vrzert. vnd
so man vor von zwanzig gülden cyn hat genommen jarlich vnder
df'in alten pabst, dagegen mute man Jetzunder eyn malter korns
geben, wuchs '/Aveen gülden und mehr hite. zu her gednxgen h;tl" i.

Dreimal verweist dabei Georg Schnabel in seiner S'-hrift auf

Büchlein des aus dem Jülicher Lande stammenden Täuferapostels
Peter Tasch, der namentlich in der Lahngegend gepredigt und
getautt hatte4). Es sind dessen Traktate von der Taufordnung

Jesu Christi, vom Eid und von di-r Menschwerdung5). .Mit ihm
waren auch die Gefangenen von Wolker.-dort' in steter schriftlicher
Verbindung geblieben. So fanden die beiden zur Unterweisung
zu ihnen gesandten Prediger Noviomagus und Fabricius auch einen
Brief vor mit der Adresse: .Dem Autserwelten und berufffiirn

Jm Herrn Jörgen S. [Schnabel] meynem lieben bruder. -ampt
seynen mytgenossen uncler den Wildtn thieren .In trübsal und
eilend" '"). Derselbe war bereits etwas alt und wahrscheinlich in

Marburg vertatet7). Er ist aber deshalb für uns von hohem Inter-
esse, weil er uns nicht nur einen Einblick gewährt in die Persön-
lichkeit Peter Taschs und in die allgemeinen täuferischen Ver-
hältnisse der Zeit, sondern auch -wegen seiner Nachrichten über

den stillen Fortgang der Täufersache in England. Tasch schrieb
nämlich: �Jn Engelland gait die warhait trefflich in stille fort.
Der Herr weite wie lang. Die broder haben eyn buch öffentlich
in Druck autegeben von der mynschwerdung Christi. Ich habs
wol gelesen, ich freue mych der gaben, dan ich fület wol, das

') Du 9,27; 12, 11. Mt 24, 15.
') Hochhuth a. a. 0. XXIX 167, 169. ; Ebd. 175.

') Über ihn a. Hochhuth >\. a U. XXVIII 602 ff.; Lenz I 323tf.;
Röhrich 116f. I her seinen weiteren Lebensgana berichtet noch Rembert
453-457.

i Vgl. Hochhuth a. a. 0. XXIX 169, 172, 173.
6) Vgl. Hochhuth a. a. 0. XXYI1I 603-606; Berichtisunsen dazu bei

Lenz I 320 A. 3.

7 Lenx. I ebd. Hochhuth ebd. 610 A. 33.
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der Herr myt -In ist, und ich hette auch in Engelland g
wo ich nit in meinem gewissen genötigt were gewest, bil.i hielier
zu rey-eir ')"

Das darauf durch Noviomagus und Fabricius am 9. August
1538 in liegen war l des fürstlichen .Sekretärs Valentin Breuel mit
den Gefangenen zu \Volkersdorf abgehaltene Verhör verlief jedoch
auch wieder resultatlos. Bei Noviomagus erschwerte schon von
vornherein eine Verständigung seine für jene schwer verständliche
nitderrheinische Mundart, aber auch die bibelfeste Dialektik des
Fabricius vermochte die Tauirr in ihren religiösen Überzeugungen
nicht wankend zu machen. .Der Julien er [Lenhart Fälber] er-
innert an seine Landsleute, deren schwärmerischer Fanatismus

vor einigen Jahren einen so ungeheuren Brand entfacht hatte:
er sprach -er n von der Kraft des lebendigen Wortes, das den
.Menschen vom Bösen zum Guten bringe und ganz erneuere;
-eine Beden offenbaren dialektische Gewandtheit und rhetorischen

Schwung; ziemlich maßvoll in der Form, verhehlte er doch nicht

seine Verachtung der herrschenden Kirche und ihres toten Wortes,
'l,i- nirgends dein sündigen und belleckten Leben seiner Anhänger
ein Ziel gesetzt habe. Feter Lose war ungebildeter, aber desto
fanatischer und in Benehmen und Reden sehr ungeberdig" -). Auf
Ujfchl des Landgrafen waren den Gefangenen einige Tage vor
ihrem Verhöre Melanchthons Loci communes zum Studium in den

Kerker gegeben worden. Aber Peter Lose .hat die Prediger be-

hohnlacht". ..zwischen dein gespräche hat er us boshaftigem maule
seher grnl.Je .-einnähe- und lästerworte iisgegossen, l'urnämlich von
dem buchlin Philippi Melanchthonis, dem er den namen von ge-
meinen -tätten der schritt geben" :!). Dazu sprach er auch ver-
ächtlich vom Abendmahl und erging sich in den schärfsten Aus-
drücken über das lasterhafte Leben der hessischen Geistlichen

und Lehrer. .Magisler Adams und seiner ganzen Gesellschaft" 4).
Da die beiden heimischen Theologen Xoviomagus und Fabricius
auch nicht imstande waren, die Gefangenen in ihrer zähen Über-
zeugungstreue zu erschüttern, begnügten sie und Breuel sich damit.
die Berichte und Protokolle über das ergebnislose Verhör samt
dem vorgefundenen Büchlein Georg- Schnabels und dem Briefe

l) Hochbutli ebd. 605. -| Lenz l 321.
i Vgl. den Auszug aus dem Bericht des Noviomagus bei Lenz I 32:2 A. 1.
' Lenz ebd. Hochbuth ebd. 610f.
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Peler Taschs an den Land'-irafrn einzusenden, damit dieser nun

nach der irn Vorjahre erla<setien Visitationsordnung mit ihin'ii
verfahre.

Philipp war nicht wenig erstaunt, als er hei dieser Gelegen-
heit auch erfuhr, \velch freien Ein- und AusvaiiL: sich die Wieder-
täufer in Wolkersdorf verschatl't halten ;|. Trotz alledem konnte

er sich jedoch auch jetzt nicht da/.n verstehen, die in d,T Vi.-i-
talionsordnung vorgeschriebenen strengen .Maßregeln gegen sie in
Anwendung zu bringen und sie etwa hm/Airirhten. Er H et.'; die
Gefangenen vielmehr nur unter die direkte Aufsicht <\>'- pflicht-
eifrigen .Statthalter.-; von Marburg bringen, der selbst wiederholt
schul) bei ihm auf Erpreiruiig strengerer Mal.'.n"_"'"!n IM "-Jen die
Wiedertäufer gedrungen hatte-'). K^n Inhalt des im (ictViu^nis zu
Wnlker-dorf vorgefundenen llriefes von Peter Tasch aber teilte
Philipp darauf auL'er dein Herzog von Jnlirh. Ta-chs Landij-hinn,
auch dem Kurfürsten von Sachsen mit, indem er beiden .uieniplahl,

auf die Wiedertäufer ein wachsames Auge zu haben ').
Da überdies in Taschs Briefe von dem stillen Fortgang dei

Täufersache in England die Oede war, so hielt es der l.amL'iu!
für angezeigt, auch dt-n Küni^r Heinrich VIII. dai'über ilurch ein in
(jemeinschalt mit dem Kurfürsten -lohann Friedrich abzusendendes

.Schreiben zu unterrichten. Infolgedessen sprach Philipp d> m
letzteren gegenüber bei der Überschickung der Kopie von Taschs
Briefe wahrscheinlich zugleich die Bitte au~. ihm doch den Ent-
wurf zu einem solchen Schreiben liefern zu wollen ')" Der Kur-

fürst beeilte sich denn auch sofort, dem Wunsche seines Verbün-

deten in dieser Sache zu entsprechen, die ihm selbst stark am
Herzen lag. Er gab daher am 23. August jene Kopie an seinen
Kanzler Brück weiter und zwar mit der Weisung, sie Luther und

Melanchthon zu zeigen. Auch sollte er letztern veranlassen, gleich-
zeitig mit der Übertragung von Tasrhs Brief ins Lateinische einen
Entwurf des Begleitschreibens an Heinrich VIII. in dieser Sprache

'i Vgl. sein Schveibeti an die \Yieclertüurer bei Huchhuth a. a. O. XKY11I
612, wo er sagt: �Nachdem wir wohl Ursache gehabt hätten, iliewuil ihr uns
so fälschlich betrogen, auch uns selbst angezeigt, als wäret ihr zu Wolkersdorf
ganz schwerlich in unserer Verwahrung Besessen. Ha ihr ilanu; so oft es euch
gefiel, aus dieser Verwahrung habt kommen können, einer andeivn Gestalt und
mit iler That gegen euch zu handeln, so haben wir docli . . ."

-l Lenz I 322, 319 A. 4.
i Ho.-bhuth a. n. 0. XXVÜl 606. 'l Lenz l 320 A. ?,.
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; i n/ufert igen, um darauf beides zusammen nach England absenden
zu können ]).

Melanchthon machte sich auch alsbald an die Arbeit, und
schon am 27. August konnte Dr. Brück seinem Kurfürsten melden:
..E. Gh. G. übersende ich hiermit des Wiedertäufers Schrift, welche
der Philippus ins Latein bracht, auch darneben eine lateinische
Notel an den Konig zu Engelland. So ist auch dabei eine deutsche
Copei, welche Doctor C.reuziger gedolmetscht hat; versehe mich,
das Schreiben an König von Engelland werde E. Gh. G. nit übel
gefallen" -). Melanchthon aber war bei der Abfassung des Briefes
an Heinrich VIII. offenbar durch das Bestreben geleitet worden,

neben der Warnung vor der �Pest" der Wiedertäufer bei dem
englischen Könige zugleich Stimmung für die �reine Lehre des
Evangeliums" zu erwecken. Während er daher in jenem Schreiben
auf der einen Seite die Lehren und das Treiben der Wiedertäufer

nicht gefährlich genug schildern konnte, wobei er sich sogar bis

zu dem Satze verstieg, daß dieselben ihrem Schwärm offenbare
Freveltaten erlaubten, behauptete er dagegen andererseits: �In
Deutschland wuchern an den Urten, wo nicht die reine Lehre
des Evangeliums gelehrt wird, namentlich in den Niederlanden,
viele Irrlehren, weil das Volk die allen Mißbrauche tadeln hörte

und von ihnen nichts mehr wissen will. Denn wo gute Lehrer
fehlen, da ersinnen sich die einen selbst die, die anderen jene
.Meinungen. Denn ein Irrtum ist, wie man zu sagen pflegt, ein
unerschöpflich Ding. Aus diesen Quellen ist die Raserei der
Wiedertäufer hervorgegangen und hat sich von da auf das be-

nachbarte Friesland und Westfalen ergossen. In den übrigen
Gegenden Deutschlands, wo die Lehre des Evangeliums rein vor-
getragen wird, fliehen, Gott sei Dank, die Leute von freien Stücken

'/ M. Anton Lauterbachs, Diaconi zu Wittenberg, Tagebuch auf das Jahr
1538, hrsg. von K. Seidemann (Dresden 1872), berichtet darüber S. 120: De

catabaptistis. lllo die [24. August] literae veuerunt ab Electore Saxonico de
Anabaptistarum furore incessabili, qui omnes regiones inficere studerent suis
opinionibus. Nam t.undgraviam aliquot captivos habere zu Wolkersdorff, apud
quus invpnit literas fratris Fetri Tasch, qui illos adbortatur ad cursum,
nam Angliarn, Thuiingiam. Gulich etc. habere fratres illius iloctrinae, qui eo
missi sunt. Ideo has literas translatas latine quamprimum excudendas ad
monendas omnes regiones. Nam mirabili >r/.,,;.,V< homines seducunt illae viperae.

') Vgl. CR 111 577. Der Brief Melanchthons an Heinrich VIII. ist ab-
y.'.lruckt in C R III 57* :<<(') und die lateinische Übersetzung von Taschs Brief
an Jörg Schnabel in C H 111 580-584.
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diese Pest, weil sie durch eine gediegene Lehre ge^en solche Irr-
tümer gesichert sind" ').

Da dieser Briefentwurf auch die Zustimmung des Kurfürsten
Johann Friedrich fand, wurde er tags darauf, am '"!'"*>. August.

jedoch auf den I. September vordatiert, aus der kursächsischen
Kanzlei an den Landgrafen abgesandt. Dieser übergab ihn zur
näheren Prüfung seinem Kanzler Feiyc. Dem letzteren fiel, wie
auch schon dem Landgrafen selbst, die in dem Briefentwurfe aul-
gestellte Behauptung auf, dau die Irrlehren in Deutschland nur in
den von der reinen Lehre des Evangelium.- nicht erleuchteten
Orten und zwar besonder.- in den Niederlanden gediehen. Die-er
Salz stand denn doch mit den tatsächlichen \'erliältni>-en in

allzu grellem Widerspruch, so date er es sich nicht versagen
konnte, seinem Herrn darüber zu schreiben: �Wiewol da!.; ich

befind, dal.) gelehrte leute diese notleln gemacht oder begriffen.

und vielleicht der Philippus selbst, also dal.) mein bedenken darzu
überflüssig ist. so bin ich doch in dem E. F. (i. mt-inun^. dal.;
die narration von Nidderlanden, so ich überstrichen hab. nicht

yauz gegrundt, in dem das dieser irrthumb alleine an denen orten,
da man reiner lehre mangelt, sei." Vielmehr -ei die Wiedertaufe
leider überall in Deutschland zu linden, und zwar sogar unter

dem Evangelium mehr noch als bei den Papisten, da diese das
Gute mit dem Bösen zugleich durchs Schwert ausrotteten. Die
Unruhen zu Münster jedoch habe die .Freiheit des Platzes" ver-
ursacht. Dabei aber war Feige überhaupt der Ansicht, daß es
das Geratenste sei. mit dem Briefe lieber In- zur Rückkehr der

Gesandten aus England zu warten -'), da der englische König ja

') C R III 578. Wie wenig übrigen- iliese Darstellung Mehmchthons
den wahren Verhältnissen, selbst in Kursachsen, entspricht, ergibt sich schon
aus einem der Fragestücke, die zweien Jer am 21. November 1536 zu Klein-
eutersdorf im Amte Orlamiinde verhafteten Wiedertäufer vorgelegt werden
sollten (Weimarer Gesamtarchiv Reg. N Nr. 1009'. Dort heil.'tt es: .Ferner
soll er [Randbemerkung: Heinz Kraut vnd dornach .lobst ilollerj gefragt werden,
warumb er sich jn des Churfursten zu Sachsen land vnd gebiete vnd sonderlich
der gegenheit der Sälen vnd Orlen gewant habe, diwail doch jm vmierborgen,
das der (Jhurfurst zu Sachsen jre sect vnd lere eben ßo wenig alß jre oberig-
kaiten bißher gelitten, aucli etwa vihil widderteuf fei- mit wasser, mit
dem schwert, auch langweriger gefengnis hat straffen vnd richten
lassen."

;) Zu dieser Gesandtschaft, die Heinrich VIII. gewünscht hatte, auf daß
sie mit seinen Theologen über eine Anzahl Glaubensartikel verhandelte, ü'-
hi'irteu die Kate Franz Burkhnrdt (Kursaclisen und Georg vun Boyneburg
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sowieso -elion die Lehren der Wiedertäufer durch seine Ver-
trauensmäimer in Deutschland wie auch aus den Büchern Mc-
lanchthons, Zwingiis und anderer zur Genüge kennen werde. Für
den Fall aber, daü der Landgraf doch anderer Ansicht darüber
.sei. hatte er selbst einen deutschen Entwurf für das Schreiben

an Heinrich VIII. abgefal.it. Es ist darin an sehr vielen Punkten
die Grundlage Melanchthons völlig verändert; einzelne harte Ur-
teile und Wendungen werden beseitigt oder gemildert, und ins-

I H "sondere ist auch das von Hessen gegen die Täufer eingeschla-
gene Verfahren dargestellt.

Diesen Entwurf Feiges ließ der Landgraf am '.). September
dein Kurfürsten Johann Friedrich zugehen, der ihn alsdann, gewiß
auch jetzt wieder von Melanchthon, ins Lateinische übertragen
Heu Doch die Tonart des Feigeschen Entwurfs deuchte den Kur-
sachsen gar zu zahm, weshalb man es sich auch hier nicht ver-

sagen konnte, ihn bei der Übersetzung ins Lateinische wieder in
eine härtere und leidenschaftlichere Form umzugießen. Man suchte
dabei das von Hessen den Wiedertäufern gegenüber befolgte Ver-
fahren mehr dem harten kursächsischen anzupassen: ja ein Zusatz,
den der Landgraf l'hilipp in seiner Gutmütigkeit zu dem Konzept
Feiges hatte M l treiben lassen: �LTnd es sein die Wiedertäufer nit
alle gleich, einsthcils seint arme, gutherzige, verführte leut und
einestheils \ er/weifelte. böse, hartnäckige hüben", ist von den Über-
setzern einfach weggelassen worden J).

In dieser neuen Fassung pni-' d.-mn der Brief an Heinrich VIII.
am 24. September, aber datiert auf den -2~>., von Lochau aus an

den Landgrafen zurück. Der Kurfürst knüpfte daran die Bitte,
nunmehr das Schreiben durch Vermitlelung des liats zu Hamburg
an den König von England gelangen zu lassen-). Dies geschah
auch3]. Doch waren jedenfalls unterdessen bereits auch von
anderer Seite der englischen fle-ieinn- Mitteilungen über das
Einschieichen von Wiedertäufern ins englische Reich zugegangen

(Hessen) sowie der Theologe Fr. Mykunius. Sie blieb jedoch erfolglos. Lite-
ratur darüber bei Mo 11 er- K n we ra u, Lehrburl, der Kirchengeschichte IIP
Tübingen 1907) 206.

') Zu diesen Ausführungen i, Lenz l 320 A. 3, woselbst auch noch
mehr Abweichungen der endgültigen Redaktion des Briefes an Heinrich VIII.
von der ».irnndlage Feiges zu linden sind.

"i Hochhuth a. a. <>. XXVIII 607.
») Lenz I 321 A. am Ende.
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(wahrscheinlich durcli die damals L-crade in Kurland u eilende
sächsisch-hessische Gesandtschaft). Daher erlief; der Kanzler
Thomas Cromwell schon am l. Oktober 153s den Befehl, die hals-

starrigen Wiedertäufer aus der Gemeinde der Gläubigen zu ver-
stoßen und sie dem weltlichen Arme zur Bestrafung /u über-

liefern1!. Viele von ihnen wurden dann verbrannt.

Philipp hatte, wie wir sahen, mit den Bekehrungsversuchen,
die er bisher durch seine hessischen Theologen ,m den "-"rt'angenen
Wiedertäufern vornehmen heu. kein (duck ;jehabt. Trotzdem aber

gab er auch jetzt noch nicht alle Hufihun^ auf. sie doch wieder
in den Schoß der Kirche zurückführen zu können. Vielleicht ge-
länge das, was seinen heimi-clieii Geistlichen nicht glücken wollte,
wenigstens der bewährten Autorität und der Gewandtheit des
Straisburger l!elorrnatoi> .Martin Hucer, dessen Devi.-e allzeit war:
_\\'ir sind christgläubi.u. nicht kirchen^läubig.- So wandte er -ich

denn gleich nach dem ergebnislosen Verhöre zu \Volki-rsdorf vom
'(. August l.Vjs in die-er Angelegenheit an d<-n .Magistrat von
Stratiburg -), und Bucer erklärte sich darauf auch bereit, am Ende
der dritten Woche nach Michaelis nach Hessen zu kommen ').

Inzwischen hatte man aber liier auch noch weitere Versuche

unternommen, die drei jetzt wieder zu Marburg in Verwahrung
gehaltenen Täufer. Georg Schnabel. Lenhart Fälber und Peter
Lose, von ihren reli;ji<>-en Ansichten abzubringen: doch stets ver-

gebens, so dal.i sogar der Kanzler Feige, der bisher -clbst immer
den Täufern gegenüber Milde empfohlen hatte, anluu. an ihnen
zu verzweifeln. Dalier -chrieb er denn auch seinem Herrn am

1. September: �E. F. G. müssen die Sachen selbst unter die Hand
nehmen und ajrjreilen und alle anderen Händel zurückle-en. denn

diesem will und rnuti gerathen sein, es geschehe mit Lieb oder
mit Leide, oder wir müssen alle eines Ärgern gewarten." Ja, als
Feige am 10. Oktober zusammen mit Dr. Eisermann und dem
damaligen Rektor der Tniversität Miv^. Adam Kraft eine neue
Unterredung mit den Marburger Gefangenen gehabt hatte. zeLtt-n
sie sich dabei so verstockt und hartnäckig, dali Feige der festen
Ansicht war. Lenhart Fälber würde wie der mün.-teri-rhe König

') Wilkins, Concilia Alagnae Britanniae III (London 1737. 836f.
-l Lenz I 322 A. 2.

3J Vgl. den Brief Bucers an den Landgrafen vom 20. September 1538
bei Lenz I 45.
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werden, wenn er dazu Gelegenheit fände1). l'azu berichtete der
Statthalter von Marburg, Georg von Collmatscl:. im September dem
Landgrafen: �im Amte Grünberg seien bei drilthalh hundert Wieder-
täufer bei einander gewesen; wollte man diese der fürstlichen
( »rdnung gemäli verweisen, so würden sie Solches nicht achten,
in das nächste Amt eindringen und daselbst mehr Irrung an-
richten denn zuvor" -).

SD stunden denn die Aussichten für Bucer durchaus nicht

^mistig, als er am 2!». Oktober von Kassel her, wo er erst Rück-
sprache mit dem Landgrafen genommen hatte :1|, zusammen mit
dessen Hofpredi-er hionysins Melander in Marburg eintraf4). Vom
:ni. Oktober bis 1. November disputierte er in Gegenwart ver-
schiedener Gelehrter, des Rats und der Abgeordneten der einzelnen
Zünfte der Stadt mit Georg Schnabel, Lenhart Fälber und Peter
Lose über den Bann, die Kirche, den Wucher, die Taufe, die
' »brigkeit und die Menschheit Christi. Diesem Gespräche wohnte
auf Befehl Philipps auch der für die Kirche schon wieder halb

gewonnene Täufer Hermann Bastian bei-'1). Lief.? sich aber auch
die LTnterredung im Anfang nicht gerade an. als ob Bucer mehr
Erfolge erzielen sollte, als seine hessischen Kollegen bisher gehabt
hatten, so machten doch allmählich die milde, aber dabei feste

Art Bucers, seine umfassende Scliriftkenntnis und die grotie dia-
lektische Gewandtheit, mit der er es verstand, alsbald die von
seinen Gegnern ins Feld geführten Gründe zu widerlegen und auf-
zulösen, auf die anwesenden Täuferapostel den tiefsten Eindruck.
Selbst Peter Lose, der sich beim Zwiegespräche mit Bucer am
ungeberdigsten benommen hatte, erklärte sich zuletzt bereit, wieder
zur Gemeinschalt der Kirche zurücktreten zu wollen i;|. Einen

noch größeren geistigen Sieg Bucers aber bedeutete es, daß e» ihm
jetzt gelang, auch Peter Tasch zu bekehren, das anerkannte Haupt
der Wiedertäufer im ganzen Hessenland, dessen weilverzweigte
Verbindungen sich bis nach England ausdehnten "). Er hatte sich,
von dem aufrichtigen Wunsche nach Aufklärung über die Glaubens-
fragen beseelt, unerkannt mit unter die Zuhörerschar hei der

') Lenz l 322. ?) Hochhuth a. a. 0. XXVJI1 F02.
"') Lenz I 323 A. 1. ", Lenz I 323 oben.
'"| L»as Protokoll über jenes (Besprach bei Hochhuth a. a. 0. XXVI11

626-644. c;) Lenz I 323.

') Vgl. seinen Brief an Jörg Schnabel bei Hochhuth a. a O XXV1I1
603-606.
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Disputation eingeschlichen1) und zeigte am -2. November dem
StraRbur^er Üeforrnalor an, ..dali Iren elliclie sien. die nun des

überzeuget seien, das sie mit irer sondrung viel ergernul.i und
keine besserung anrichten, und wollen hertzlirh gern dazu lieliVen.
daü sie ir verirrets gesind, das gar viel meer i.-t in allen landen,
dan man meinet, wieder zu unseren [der evangelischen] kirchen
brechten" -). Bucer kam alsbald auf den Gedanken, sich der ge-
wonnenen Täufer zur Bekehrung ihrer noch verirrten Glaubens-
brüder zu bedienen, und dieser war ihm so sympathisch, dal.; er
tags darauf dem Landgrafen schrieb: �Weil dann das schwerdt
und gefengnufe wenig recht bekeret, sonder meer stercket und wir
prediger disen) gesind so gar verdacht sind, wo 11 ich warlich, das
wir diese leut brauchen konden" 'J. Ja am nächsten Tage, sandte
Bucer den Peter Tasrh sogar gleich selbst mit einem Briefe in

dieser Angelegenheit an Philipp, in dem er ihm mitteilte: �Es
sind der teuffer meer in E. K. (i. landen, denn ich imer gemeinet

hette, und under denselbigen til guthertziger leut, welchen wir
prediger doch so verdacht sind, das sie nichs oder seer wenig
berichte von unö annernen. So dan mit straft' gegen inen ge-
handlet wirdt, werden die fronimisten damit allein gestärcket,

dann sie meinen, sie leiden umbs lierren willen: die dann weichen,
thuns gemeinlich wider ihr gewissen, derhalben bestohn sie nicht
oder fallen ab von aller religion, und werden die ruchlosisten leut

draus, die man finden mag, wie ich das seer an vielen erfahren
habe. Wo aber uns der herre nun helffen wolle durch ire selb

fursteher, warlich, da wurde etwas geschaftet werden. Derhalben
\volt ich gar gern, das wir disen und seinesgleichen brau> hm
möchten" ').

Der Vorschlag ßucers fand denn auch die vollständige Zu-

stimmung Philipps; tat sich doch hier auf einmal ein ganz neuer
Weg auf, um die noch zahlreichen Wiedertäufer in seinen Landen
zur Kirche zurückführen zu können. Das aber war eine An-

gelegenheit, die ihm schwer auf dem Gewissen lag. So hatte er
sich nicht gescheut, mit dem einen Täufer, dem Buchdrucker

Hermann Bastian, zu Kassel sogar persönlich zum Zwecke seiner

') Lenz I 324.
") Bucers Brief an den Landgrafen ;ius Marburg vom 3. November 1538

bei Lenz I 49. '">) Lenz I 50.

4) Bucers Brief an den Landgrafen aus .Marburg vom 4. November 1538
bei Lenz I 51.
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Bekehrung eine l'ntenedung /.u führen '). Freilich gehörte dazu,
wenn sich alle Zukunftshoffnungen nicht bloß als eitler Wahn er-
weisen sollten, daß die Tauferapostel bei ihrer Sinnesänderung
verblieben. Selbst ßucer verhehlte keineswegs betreffs Tuschs

dem Landgrafen: �Ich kann jin ja ins hertz nil sehen und raage
mich triegen" '-'). Daher war Hucer auch mit dem Landgrafen
einverstanden, ehe man voreilig die gefangenen Wiedertäufer ent-
ließe, erst noch über den ganzen Fall die Stimmen anderer hervor-

ragender Protestanten zu hören.

Eine Anfrage in dieser Sache ging gleichzeitig mit einem
fieschenke auch an Luther ab, worin der Landgraf ihm auseinander
setzte, was für fromme und ehrbare Leute doch diese Täufer

seien: außerdem falle es ihm schon deshalb schwer, sie aus dem
Lande zu weisen, weil sie dann anderwärts Schaden anrichteten.

Dem Schreiben lag auch noch ein Begleitwort Bucers bei:i). Doch
vollends seit den Tagen von Münster erfüllte ein zu großes Miß-
trauen .^euen die Täufer Luther, als daß bei ihm noch eine mildere

Stimmung gegen sie hätte aufkommen können. Ihm war es viel-

mehr völlig gewiß, daß die Wiedertäufer �gleichwol des teuffels
samen" seien, ..und haben wo] zum ersten etwas schon Scheins
neben mit dem bösen für. doch weil es der Hechte teuffei ist,

wird zuletzt das ende zu Munster draus" 4). Auch das Bedenken,

das der Landgraf gegen -die Ausweisung der Täufer hegte, ver-
mochte er nicht zu teilen, �denn anders wo haben sie nicht viel

mehr räum, und ob sie es betten, sollen die zusehen, so des orts
das re^iment und kirchen haben. Denn ob ich sorgen moclit, der

Wolf, so in meinem Stall würget, mocht in ändern stallen mehr
würgen, kan ich yliu darumb unverjagt nicht lassen. Ein iglicher
hüte seines stalles" "'). Infolgedessen antwortete Luther am 20. No-
vember 1038, es sei nicht allein seine Ansicht, sondern er wolle

auch demütig darum gebeten haben, daß der Landgraf jene Täufer
mit Ernst aus dem Lande weise i;).

Dennoch konnte sich Philipp auch jetzt nicht hierzu ent-
-rhliefcen, und gar bald sollte es sich zeigen, daß er daran nur
recht getan hatte. Als er noch im November 153s eine Synode

'i Hermann Bastians Aussage bei der Unterredung am 1. November mit
Kncer bei Hochhuth a. a. 0. XXVIII 642.

:) Lenz I 50. J, de \V VI 215f. 4) Ebd. I 216
') Ebd. '') Ebd.
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nach Ziegenhain zusammenberief3), um über eine neue Ordnung
der Kirchenzucht zu beraten, die im .lamiar l.~>::'.i veröffentlicht

wurde und einige neue Bestimmungen betn-ll'- der Wiedertäufer
enthielt '-'). gab Peter Tascli Erklärungen ab, die aucb die ver-
sammelten hessischen Theologen last völlig befriedigten-1). Kr
war es auch ohne Zweifel gewesen, der eine Schritt ;diu« t;d,l

hatte, die von ihm sowie von Jörg Schnabel und Ludwig Schnabel
von Allendorf, Lenhart Falber. Thönig Müler, Christian von
Odenliausen, .lungheim von Geyssen, Gautz Schmyt von Horbm-h
und von Peter Lose von Gemünden unterzeichnet war. .sie führte

den Titel: �Bekenntnifi oder Antwort etlicher Fra^stücke nder
Artikeln der gefangenen Täufer und Anderer im Land zu Hessen- ')
und enthielt eine Darlegung ihres jetzigen Glaubens. Am '.».
Dezember 1038 ward sie von ihnen überreicht, und auf Pliili|>|>-
Geheife an Martin Bucer und die hessischen Geistlichen Johannes

Kymäus, Dionysius .Melander. Johannes Pistorius und Justus Winther
zur Begutachtung übergeben. Sie erlangte darauf auch soweit
deren Beifall, dali sie sich nunmehr gern bereit erklärten, jenen
Wiedertäufern zu verzeihen und sie wieder in die Gemeinschaft

der Kirche aufzunehmen "").

So hatte denn hier die humane und hochherzige Denkmrj--

art des Landgrafen, der es den oben genannten Täufern nach-
fühlte: .was das für eine Last und Bürde sei, da die Gewi--en

mit unbillichen und untrüglichen Lasten beladen werden"'), y.n-

') Über die Zeit dieser Synode vgl. Lenz I o24 A 2
') So sollten nach dem Briefe Philipps an seine Rute vom 1. Dezember

1538 (Hochhuth a. a. O. XXVIII 595 f die Wiedertäufer nur nach dem

Erkenntnis der Räte zu Kassel und Marburg und zwar mit Vorwissen des Land-
grafen gerichtet werden dürfen. Bei dem >ti at \ "M/.n_' alier .-.«dlte zu Ka->t.-l
jedesmal der Kanzler und der .Statthalter nebst zwei oder drei der geschickt« sten
Prädikanten zugegen sein, zu Marburg der Statthalter und Dr. Eisermann in.-ti-t
ebenso vielen der gelehrtesten Prädikanten Dabei sollten die liiiti- -uwuhl wie
die Prädikauten dem Volke anzeigen, daß diV Wiedertäufer nicht um ihrt-s
christlichen <ilaubens, sondern um ihres Ungehorsams willen gestraft würden.
�damit Solches dem Volke einen Abscheu bring«' und sie sich davur zu huti-n
wissen v Vgl. auch Lenz l 324 A. '2.

*) Hochhuth a a <». XXVIII 625. wo es 7.. 11 von unten heilU �wie
wir uns zu Ziegenhain mit Peter Taschen verglichen."

J) Diese Schrift bei Hochhuth a. a. 0. XXVIII 612-fi'22.
""') Ihr Gutachten bei Hochhuth a. a. 0. XXVIII G22-»V2'i.

''i Peter Tascli in dem 7Bekenntniß oder Antwort etlicher FrairstTu-ke
oder Artikeln etc." ebd. 621.

ßef.-gcsc-h. Stndirn u. Tt-xtP, Heft ]:! u. 11: Wii].|.li-r. StHln.,-. £
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.sainnien mit der ilim kongenialen Bucers einen Sieg erlocliten,
wie er schöner nicht sein konnte. Die Männer, von denen einige
kein Geringerer als Luther in eigenhändiger Zuschrift noch vor
zweieinhalb Jahren mit gutem Gewissen /.um Tode verurteilt wissen
\\nllte1). waren j«-l/A ohne jeglichen Gewissenszwang nur durch
.das Wort allein" in den Schote der Kirche zurückgeführt worden;
die noch vor kurzem so bedrohlich erscheinende Täufergefahr, die
nach des Kanzlers Feige Bericht vom 15. Oktober ganze Dörfer
erfat.it hatte und noch immer im Wachstum begriffen war-), hatte

jetzt, wo es gelungen war, die Häupter eines Besseren zu über-
zeu^eu. viel von ihren Schrecken verloren; ja bald waren jene
Männer sogar an der Arbeit, selber ihre früheren Glaubensgenossen

für die Kirche zurückzugewinnen *).

Daher kann es nicht überraschen, daß jetzt in Philipp.auch
wieder die sich bisher stets als eitel erwiesene Hoffnung auflebte.

auch den Mann endlich zur Sinnesänderung zu bringen, der früher
das anerkannte Haupt der hessischen und westthüringischen Täufer
-cwcsen war: Melchior Rinck, genannt der Greck, der noch immer,
allen Bekehrungsversuchen widerstehend, in seinem Gefängnis zu
Bärbach schmachtete. Indes, wenn wirklich ein neuer Bekehrung--

versuch gemacht worden ist, so hat auch er zu keinem Erfolg

geführt; denn noch l.Vi<H|. ja wahrscheinlich noch 151-5 "') sal;
liinck in Haft.

'i Vgl. oben S. 62 f. 'i Lenz I 322.
"'l So hat z. B. Peter Tasch allein nacli Bucers Aussage bei 200 Menschen

in Hessen von der \\'ie<lei taufe abgebracht: vgl. Röhrich 117. Doch auch
Hermann Bastian, üeorg Schnabel und Peter Lose sind dafür tätig gewesen
und auch wiederholt von dem Landgrafen Philipp dazu verwandt worden; vgl.
darüber Lenz I 325 A. 3. 4. Über Peter Taschs fernere Schicksale s. Rembert
457; ebd. 269-273 ein Brief des Johann Campanus an Tasch (Datum mitlast
14. AprilJ anno 1546i.

J) Vgl. oben S. 35 Anm. 4.
') Vgl. das Schreiben Philipps an Johann Friedrich vom 19. August 1545 im

Anhang l Xr. 89. wo es heißt: �Einsteils haben solchen bericht balt angenomen
vnd von jrem jrthumb abgestanden, Einsteils aber haben lang gesessen vnd
" loch letzlich vf die vielfältige bericht, so jnen bescheen, jren jrthumb auch
erkennet; was aber sich nicht hadt berichten lassen, sondern fuv vnd für sein
opinion beharret, die seind vnsers Landts verwiesen. Wir haben auch wol
etzliche, die sich nit haben wollen berichten lassen vnd andere Leuth anstecken
mochten, jn gefengnus behalten, darin sie noch sein.1"
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Adites Kapitel.

Das Martyrium Fritz Erbes zu Eisenach.

Während in Hessen das milde Verfahren des Land'jrafen

die Wiedertäufer zuletzt docii noch einen herrlichen Triumph
hatte feiern können, \var man dagegen in Kursachsen auf Grund

der von den Reformatoren abgegebenen Gutachten nach wie vor

mit größter Strenge gesell die Täufer vorgegangen. So mul.;len
denn auch Fritz Erbe von Hertla und .die alte Garküchiir. deren

Hinrichtung bisher stets an dorn festen Widerstände Philipps ge-
scheitert \var. weiterhin in ihren Gefängnissen zn Ki-cnach und
"/.n Hausbreitenbach ausharren. Aber allmählich bekam selbst der

Amtmann von Hausbreitenbach, Philipp Metzsch. mit den beiden
Befangenen Erbarmen. Er hätte es darum auch gern Besehen,
wenn sie nur aus dem Lande verwiesen würden. Deshalb machte

er am 13. Dezember 1530 wieder einmal den Kurfür-l« n darauf

aufmerksam, dali jene beiden Wiedertäufer noch immer ;_'elairjen
gehalten würden. Ihr Unterhalt habe ihm bereits über Ijo Gulden

gekostet ')" Aber nach langem Harren ward ihn: nur der Bescheid
zuteil, dafe ihm wegen der Wiedertäufer weitere Befehle zugehen
würden -). Als sich diese Angelegenheit aber wieder in die Länge
zog, setzte sich Philipp Metzsch deswegen mit dem Landgrafen
ins Einvernehmen. Dieser zeigte sich ohne weiteres bereit, die
beiden Gefangenen nur aus dem Lande weisen zu lassen. Darauf-
hin brachte .Metzsch am i. Oktober lö:"!>> die Sacht- nochmals an

den Kurfürsten ;).

Eberhard von der Tann jedoch, dem Met/.si-hs Gesuch zur
Begutachtung übersandt war, konnte sich lur blob.e Lande-\ei-
weisung nicht erwärmen. Er befürchtete, dat.i die \\'iedei täufer
dann nur noch mehr die Gefängnisse anzünden oder sonstwie

vernichten würden. Mehr Erfolg versprach er sich von einem
abermaligen Ansuchen an den Landgrafen, die beiden Wieder-
täufer hinrichten zu lassen, zumal er neulich darüber den Rat

der beiden Amtleute von Hausbreitenbach begehrt hatte '). In-

') Vgl. das Schreiben im Anhang I Nr. 50.
2) Vgl. das Schreiben Johann Friedrichs ai\ ihn vom 8. April I5?>t> im

Anhang I Nr. 51. !) Sein Schreiben im Anhang l Nr. "'_.
'l Die Nachschrift Eberhards von der Tann an Johann FrifdnVh im

Anhang l Nr. 53.
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lolgedessen richtete der Kurfürst um IS. Oktober wiederum an
seinen Verbündeten das Gesuch, die beiden Wiedertäufer, damit
sie dieselben doch endlich einmal los würden, nach der kaiser-
lichen Konstitution vorn Jahre lörMi bestrafen zu lassen. Der

Landgraf möj-e versichert sein: wenn man irgendwelche Zweifel
hegte, dal.'; jene Leute nicht mit Fug und Recht den Tod ver-
dienten oder wenn man irgendwelche Besserung bei ihnen ver-
spürte, würde man gewiß nicht so oft'in dieser Sache bei ihm
vorstellig geworden sein '). Doch auch dieses erneute Gesuch
fand bei Philipp keine günstigere Aufnahme als jenes, welches Kur-
sarhsen früher in dieser Angelegenheit an ihn gerichtet hatte. Er
ließ es wieder unbeantwortet.

So blieb denn nun Fritz Erbe - - über das weitere Schicksal
�der alten Garköchin" erhalten wir durch die Akten keinen Anf-

sclilnl.'; - auch fernerhin in einem abgelegenen Turme der Stadt-
mauer gefangen. Obwohl es untersagt war, die Umgebung des-
selben xn betreten, waren dennoch Anfang November 1537 zwei
.Männer, ein alter, Hans Köhler von Eyeroda2) auf dem Eichs-
telde, und ein junger, Hans Scheffer von Hastrungsfelde :;) hei
Eisenaeli. dabei ertappt worden, wie sie bei nächtlicher \Veile

mit dem im Turme sitzenden Fritz Erbe Zwiesprache hielten.
Da man in ihnen ebenfalls Wiedertäufer argwöhnte, wurden sie
-olort verhaftet und dem Rate zu Eisenach vorgeführt. Der Ver-
dacht bestätigte sich. Infolgedessen wurde jetzt vom Rate noch
der Stadtpfarrer Jnstus Menius hinzugezogen, um die beiden über
ihren Glauben und ihre Lehre zu verhören und zum Widerruf zu

veranlassen. Obschon dies zweimal durch Menius in Gegenwart
des Rats und des Schultheißen von Eisenach geschah, erklärten
sie, bei ihrer Lehre bleiben zu wollen, die sie für Gottes Wort,

Wahrheit und Gerechtigkeit hielten. Infolgedessen erachtete es

Julius Menius für geraten, von weiteren Rekehrungsversuchen bei
ihnen zunächst abzusehen. Nur auf der Kanzel unterließ er es

nicht, alle Christen zum Gebet für das Seelenheil der beiden Wieder-

täufer aufzufordern. Zugleich aber wurde nunmehr (am 12. No-
vember) dem Kurfürsten über diese Angelegenheit Bericht erstattet.
Beigefügt waren die Artikel, welche man bei jenen für irrig er-

'; Jenes Schreiben im Anhang I Nr. 54.
2) Heyerode, Dorf im AG. und Kr. Miiblhausen, R B. Erfurt.
J) Wahrscheinlich Stedtfeld, Dorf an der Hürsel in Sachsen -Weimar-

Eisenar-h, A 0. und Verwaltungsbezirk Eisenach.
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kannt hatte '). Dieser gab darauf die Weisung, die beiden Ge-

fangenen noch einmal zu verhören und mit dem Worte Golles
unterrichten zu lassen. Würden sie auch dann noch halsstarrig
bleiben, so möchte man ihre Aussagen und Artikel in ein ordent-
liches Verzeichnis bringen und sie ihnen nochmals vorhalten. Be-
harrten sie aber auch jetzt noch darauf, so sei der Rechtsfall zur

Urteilssprechung an die Rechtsgelehrten und Doktoren in Witten-
berg zu überschicken. Alsdann solle man ihm (dem Kurfürsten)
den Rechtsspruch ungeöffnet zustellen und seine weiteren Befehle
erwarten-j. Aber die beiden Gefangenen waren nach wir \nr
trotz aller Bemühungen nicht dazu zu bewegen, ihren täuferischen
Glauben zu widerrufen. So wurde denn nunmehr der Weisung
des Kurfürsten gemäß die Sache an das Hofgericht zu Witten-

berg gebracht '"'}. Dieses befahl, wie von dort nicht anders zu
erwarten stand, kraft der kaiserlichen Konstitution die beiden als
Gotteslästerer mit dem Schwelle zu richten, falls sie nicht etwa

doch noch widerrufen und von ihn-m Irrtum ablassen wollten. Indes

Hans Köhler und Hans Scheffer blieben auch jetzt noch im An-
gesicht des gewissen Todes auf ihren Artikeln bestehen. Infolge-
dessen liefe der Kurfürst etwa Ende Januar l.jrjs das Todesurteil

des Witlenberger Hotgerichts an beiden vollstrecken 'l.
Freilich erregte dieses neue Bluturteil zusammen mit der

langen Gefangenschaft Fritz Erbes wiederum in den thüringisch-
hessischen Grenzgegenden nicht wenig Anstoß. Man betrachtete sie
als Märtyrer der göttlichen Wahrheit, die unschuldig litten, (iutt
zu Ehren und zur Stärkung des Glaubens der Christenheit. Man

') Die beiden Schreiben an Johann Friedrich von Justus Menius und v,,m

Schultheißen Eberhard Grunewiild und Hat /u Eisenach, beide datiert vom

12. November löST, sind gedruckt im Anhang l Nr. 55 und 06.
Sein Antwortschreiben an den Pfarrer, den Schultheißen und den Rat

zu Eisenach vom 22. November 1537 im Anhang I Nr. 57.
J) Da.s Schreiben des Schultheißen Eberhard <4rune\vald und des Eise-

nacher Rates au Johann Friedrich vom 4. Januar 1538 im Anhang I Nr. 58.
41 Vgl. das Schreiben Johann Friedrichs an den Schultheißen und den

Rat zu Eisenach vom 14. Januar 1538 (Anhang I Nr. 59) und die Notiz im
Schreiben des Schultheißen Johann Ley und des Rats zu Eisenach an Johann
Friedrich vom 18. Oktober 1538 (Anhang I Nr. 60 : �wie Man dann negst v. r-
gangen jars zwei Manns Person darvber ergriffen vnd v ff E. Ch. G-. beuehl hat
rechtfertigen lassen.J Schmidt I 178-181 verwechselt diese beiden Täufer
mit den zwei unbekannten von den drei zur Fastenzeit 1539 eingezogenen
Wiedertäufern und läßt sie infolgedessen noch in letzter Stunde' A\ id.Tiufen.
Über die letzteren s. oben S. 89-91.
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meinte, um Ketzerei oder falscher Lehre willen sollte doch niemand
bestraft werden, da die weltliche Obrigkeit nur die Vergehen
wider die zweite Gesetzestafel zu lichten habe. Es seien ja auch

meist arme, einfältige Laien, die sieh aus Unverstand zum Irrtum
bereden ließen. Wenn man diese so leicht und ohne alle Gnade
verdamme und hinmorde, so handle man nicht anders als die
r.ipste, Bischöfe und katholischen Fürsten. Und rühme sich
nicht auch der Hessenfürst des Evangeliums? Aber er handle

anders. Er versperre sein Land nicht durch ein öffentliches Gebot
gegen jede andere Lehre, auch lasse er jeden mit seinem Glauben
zufrieden, so lange er nur nichts Tätliches gegen die Übrigkeit
vornehme ').

Ein gut Teil des Odiums aber, das die jüngsten Ketzer-
martyrien in sich schlössen, mutete natürlich vor allem wieder
auf den Hauptvertreter der lutherischen Kirche im westlichen
Tlmrinuen, auf Justus Alenius, fallen, dessen Eifer -für die �reine
Lehre" ja hinreichend bekannt war. Infolgedessen fühlte sich
dieser jetzt wieder veranlagt, in einer Schrift: �Wie ein iglicher
Clni-t gt.^en allerley lere, gut und böse, nach Gottes beleih sich
ijebürlich halten sol" jenen Reden entgegenzutreten. Er führte
darin erst aus, was ein jeder Christ dein Wort Gottes gegenüber
-rhuldiu -ei. um darauf noch näher zu erörtern, was in dieser
Sache den geistlichen Amtern und was den Weltständen zustehe.
Es stellt allerdin-- diese Schrift, die Luther wieder zum Zeichen

seines Einverständnisses mit den darin vorgetragenen Grundsätzen
mit einer Vorrede versehen hatte-), so ziemlich den Gipfelpunkt
der Unduldsamkeit dar, obwohl Menius darin wiederholt behauptete,
dal.) dadurch niemand weder um seines Unglaubens willen gestraft
noch zum (Hauben wider -einen Willen yedrnn^eii würde '). Und
dabei i-t die Auffassung vom geistlichen Amte bereits diese: Der

) Diese F.iiiwiut.- «"riifhen sicli aus der el«en zu nennenden Schrift des
.ln>tu> Menius: Wie ein iglie-her Christ etr. < \Vittenberg 1538) tfl. E la,
2'1, 3*, :;'".

-') Jil. A '_' und A3 der Schritt, E A LXIII :',:>' -360.

t "/.. B. Bl. F4;l, wo e» lieilh: �Denn, wie nu zum offtermals gesagt,
vnd auch klerlich beweiset ist, Su wird jhe liiemit niemand widder vmb seines
vnglaubeus willen gestrafft noch zum glauben widder seinen willen gedrungen.
Ja es wird viel mehr gewehret denen, so widder Gott, ehre vnd recht aus
eigenem thürr,tiu.-n m -walt vnd freuel andere leute vom rechten seligen glauben
zum vnglauben vnd ket/erey bringen wollen." Ähnlich ja auch Luther in seiner

des 82. ISalm-, v-1 cib,..n S. l.sf.
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Geistliche kann in Gottes Namen die Frommen. Gläubigen und
Gehorsamen selig sprechen und dagegen alle Ungläubigen .nur

friscli und getrost dem Teufel zu eigen geben, und damit dir
Execution vnd alles ander Gott befolhen" '). . ITnd wie beide
gleubige vnd vrigleubige durch dis Göttlich Ampt jnn Gottes namen
vnd seines \vorts krafft entweder selig gesprochen odder verdam-
met werden, Also sollen sie auch von allen Gottfürchtigen vnd

recht gleubigen Christen demselbigen nach gehalten vnd jnn die
Christliche Sammlung gerechnet oder aber dauon gescheiden werden,
nicht anders, denn ob Gott selbst vom himel herab solch

vrteil gesprochen hette" '-'). Doch führt das geistliche Amt sein
Schwert nur im Munde, es richtet also alle seine Sachen nur mit

dem Worte aus3). Dagegen ist die christliche Obrigkeit von Amts
wegen schuldig, falsche Lehrer als die öffentlichen Gotteslästerer
und Seelmörder um ihrer öffentlichen Gotteslästerung und Seel-
mörderei willen �nur tlugs vnd frisch" zu strafen J). �Vnd -"l
sich hie die Uberkeit den spruch Christi: Sinite crescere utraque
ad inessern etc., jnn jrem Ampt gar nicht jrren lassen, denn er
sie dieses fals, das er jr jre gewalt vnd recht, die falschen leivr
vnd lesterer zu straffen, wehren odder nehmen soll, ja so wenig

angehet, als wenn man jr jren gewalt vnd recht, reuber, diebe
vnd mörderer etc. zu straffen, damit nemen vnd wehren wolt.

Es lieisst jnn diesem Ampt nicht: Sinite crescerc utraque etc.
odder Vade in pace et noli amplius peccare, Sondern also heissets:
Non sine causa gladium portat. Doi enim minister est. vindex
in iram ei, qui male agit. Item: Non respitias personam in
iuditio etc. vnd kurtzumb las gehen, was da recht ist" ""'). Die
Obrigkeit hat aber Befehl und ist schuldig, ebenso die .Sünden
wider die erste Tafel zu strafen, wie sie das mit denen wider die

andere Tafel tut; wenn auch jene viel gröüer, schwerer, greulicher
und verdammlicher sind als diese i;). Darum .So reitet der Teil fiel
die Oberkeit auch, das sie unrecht tliun vnd sundigen, so des
Euangelions sich rühmen vnd die jrrthumb, so dem Euangelio
öffentlich entgegen, vnuerboten vnd vngestrafft gehen lassen wil,
vnd sich mit dem losen schein decken vnd entschülgen, als ob
jrem Ampt solchem vbel zu wehren vnd mit der straffe zu wider-
stehen nicht gebüren soll" 7). �Denn kurtzumb der z\veyer eines

') Bl. C4". Bl. D t». -") Bl. C4". i Ul. Dl--«.
1 Iil. D4" und '". ;'i Hl. D41' un<l Kl-, "l Bl. El1'.

T) Bl. E o1', 4". Diese Stelle ist deutlich aut den Landgrafen Philipp
geniün/.t.

-
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von not wegen sein mus, entweder, das die Oberkeit solchen
liiitlr-ii wehre vnd sie straffe vnd Gottliche vnd Christliche Con-

stitution vnd Ordnung gegen sie erhalte, schütze vnd handhabe,
odder aber, das sie der Rottengeister schwermerey für eine Gött-
liche rechte sache helt vnd darein wissentlich hele vnd willige.
E< were denn das dritte, nemlich, das eine Oberkeit von einem
-"» viel hielt als vom ändern, das ist, das sie gantz vnd gar Gott-
los were, wedder Himel noch Helle, weder ewigen tod noch
leben. Vnd jmi summa wedder Herr Gott noch Teuö'el gleubete,
vnd dechte, es gehe auff erden, wie es wolle, vnd sey Gott, wer
da wolle, da ligt mir nichts an, wenn ich nur allein Kürst vnd
herr im lande bleibe, vnd ein vnterthenig volck behalte etc., da
vns doch Gott für behüten wolle. Amen" M.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß eine solche Schritt nicht

gerade geeignet war. dem vom Verfasser in seiner Vorrede aus-
gesprochenen Zwecke zu dienen, daß nämlich dadurch ein jeder
das Seine zur Erhaltung reiner, rechtschaffener Lehre des Evan-
geliums und zürn Abbruch allerlei unchristlichen Irrtums beitragen

möchte'-'). Dahingegen bewirkte das langjährige Martyrium Fritz
Erbes, das ihn allmählich in vieler Augen mit einer Art Heiligen-
-clirin umgeben hatte, dafe seine Glaubensgenossen nur um so
fester auf ihrer Lehre bestanden. Das war auch bei Erbe selbst

der Fall. So kam es trotz aller Wachen immer wieder vor, daß
andere Wiodergetaufte zur Nachtzeit zu ihm an den Stadtturm

kamen und von ihm in ihrem Glauben Stärkung empfingen, so
dal?, allmählich die Gefahr drohte, es möchten auch noch andere

Leute zur Wiedertante verrührt werden. Infolgedessen ward der
Hat von Eisenach der Sorge und Mühe, die ihm Erbes Gefangen-
haltung verursachte, recht überdrüssig. Darum richtete er am
18. oklnl.ri l.Y.'.x aii ,i,.n Kurfürsten das Gesuch, den Gefangenen
li<-bi-r an einem anderen Urte verwahren zu lassen-), wo man
nicht zu ihm kommen könnte. Doch zunächst vergebens. Viel-
mehr gaben die kurtürstlichen Räte in ihres Herrn Abwesenheit
den Befehl. Fritz Erbe bis zur Wiederkunft Johann Friedrichs
auch weiterhin fleißig bewachen und niemand zu ihm kommen
zvi lassen. Unterstünde sich aber jemand, mit Erbe vor seinem

') Bl. Fl'< und !'". Auch bei dieser Stelle hat Menius wieder Philipp
im Auge.

l'l H2'-<. l V-l. Anlu.ig I Nr. 60.
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(leläiignis zu reden oder zu disputieren, so möchte man auch
diesen verhalten und darüber an den Kurfürsten Bericht erstatten ')"

Trotzdem aber waren in der Fastenzeit 153(.> wieder drei

Männer, von denen einer Hans Müller hiefe-'i. gefänglich eingezogen
worden. Sie verehrten in Fritz Erbe ihren Propheten, waren von

ihm gestärkt worden :;) und hatten .sich unlängst auch taufen
lassen '). In den Verhören. welche darauf die Kisenacher Prediger
mit ilmen angestellt hatten, beriefen sie sich denn auch wieder-

holt auf jenen. Dabei .-aglen sie unter aiiderm: . \Vo man nur

einige Gerechtigkeit zu ihm hätte oder er mit Gottes \Vort über-
wunden werden könnte, .so wäre er nicht so lan^e .^e-e^en" "").

Im übrigen aber erklärten .sie die Heilige Scliril't für einen nichtigen.
toten Buchstaben, die Kinderlaule für Sünde und Unrecht und
das Sakrament des Altars für ,gemein vnd schlecht brolh und
wein", den Kelch dagegen. \\ie er in der Kirche jjebraucht \verde,

für einen Greuel und eine �vermaledeiung der babilonischen
huren" '"). Auch sei der Herr Christus nicht leiblich von den

Toten auferstanden und zum Himmel gefahren, und so winden
auch die Menschen allesamt nicht leiblich, -nndem blol.; im Gei-i

aiiferstehn 7). Alle Bemühungen der Prediger, .-n1 wieder zur
Kirche zurückzuführen, blieben ergebnislos, und >elb^t die An-

drohung der in der kaiserlichen Konstitution auf Wiedertaufe und
Gotteslästerung ausgesprochenen Todesstrafe machte auf sie keiner-
lei Eindruck; im Gegenteil beharrten sie nur noch entschiedener
auf ihren Artikeln.

Daher sah sich schließlich der liat zu Eisenach geimti-l.
hierüber am -11 . Mai dem Kurfürsten Meldung zu erstatten ^}.
Gleichzeitig Iru^ er ihm wieder die Bitte vor, doch Fritz

Erbe, der nun schon über sechs Jahre gelangen liege, von
Eisenach an einen anderen Ort bringen oder ihm sein Recht

') Ihr Schreiben an den Hat zu Ei^enach vom 27. Oktober 1Ö3V im

Anhang l Nr. Öl.
'-') Sein Name ist genannt im Anhang I Nr. <',r, Nachschrift und Nr. 6£.

Die Namen der beiden anderen sind unbekannt. Docli vul. da/.u da-, oben

S. 85 A. 4 Gesagte.
"') Die Nachschrift des Schreibens des Schultbeilaeii und des Kat^ zu

Eisenach an Johann Friedrich vom Ende Juli 1559 im Anhang I Nr. 69.
') Die an die Rechtsverständigen zu \\ ittenberg überschickten Artikel

der drei Wiedertäufer zu Eisenach s. im Anhang I Nr. 64 am Schluß.
""') Anhang I Nr. 69 Nachschritt. n) OHb 17,:.. 7i Anhan« I Nr. ß-1.
si Vjil. di.v- Sclnvibeii im Anhang [ Nr. 62.
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widerfahren zu lassen, denn wegen der Feuchtigkeit des Turins
könnte er unmöglich noi-h langer dort bleiben ')" Auf diesen Be-
richt hin vermochte sich auch Johann Friedrich der Befürchtung
nicht zu vorschlichen, daß die Hoffnung auf Bekehrung der drei
Wiedertäufer, die man in der Fastenzeit verhaftet hatte, ver-
s> chwindeml unnu sei. Infolgedessen gab er sofort dem Schult-
heißen und dein Rate von Eisenach die Anweisung, sie sollten in

Sachen jener drei die Rechtsbelehrung seiner Gelehrten m Witten-
berg einholen und darnach gegen sie verfahren. Fritz Erbe da-
gegen möchten sie zur Zeit noch in Eisenach behalten und ihn
so verwahren, daß ein Entweichen oder eine Unterredung mit
ihm ausgeschlossen sei -). Das Wittenberger Hofgericht erkannte
auf Grund der Artikel der drei Wiedertäufer11), die ihm der Eise-

nacher Rat übersandt hatte, für Recht, daß .man dieselben, wie

gewöhnlich vor das peinliche Gericht (d. i. die Folter) stellen
sollte. Wenn sie auch da noch auf ihren Artikeln verharrten

und sie nicht widerrufen wollten, seien sie als Gotteslästerer und
Wiedertäufer hinzurichten ')"

l'nter den Qualen der Folter und unter dem fortgesetzten

Drängen der Geistlichkeit verstand sich jetzt zunächst der eine,
Hans Müller, dazu, seine Artikel und zwar jeden einzeln zu wider-
rufen, dafür die kirchlichen Lehren zu bekennen und für seine

Verfehlung Buße zu versprechen. Der Rat von Eisenach erstattete
darüber am '.). .luli unter Übersendung einer Kopie des Witten-
ber-er Urteilsspruchs Bericht "'"). und der Kurfürst war daraufhin
bereit, Haus Müller zur öH'enHichen Bußleistung zuzulassen. Ein
Schreiben, das der Fürst am i>(). .luli an die Doktoren der Hei-

ligen Schrift, /.n Wiltenberg absandte, ersuchte sie, ihm zu be-
richten, .welcher gestalt demselben (Müller) für büß vnd straff
solle aufzulegen sein4 "). Dein Rate von Eisenach aber befahl
er, mittlerweile Hans Müllers Gefangenschaft zu mildern; die

') Den Zettel zu dein Schreiben Johann Friedrichs an den Schultheißen

und Rat zu Eisenach vom 3. Juni 1539 s. im Anhang I Nr. 63.
") Ebd. } Vgl. Anhang l Nr. 64.
'} Das Urteil der verordneten Doktoren des Hofgericlits zu Wittenbevg

im Anhang I Nr. 65.
5) Vgl. Anhang I Nr. 66.

'i Aus dem Schreiben Johann Friedrichs an die Docrores der Heiligen
Schrift zu Wittenberg vom Sonntag nach Margnretho (20. Juli) 1539. (Weimarer
Gesamtarchiv I.V-. N. Nr.
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anderen beiden Wiedertäufer aber seien noch weiterhin mit der

Heiligen Schrift und mit (Jettes Wort zu unterweisen und so lange
in ihrer bisherigen Halt zu behalten, bis auch sie sich bekehrten

und von ihrer Gotteslästerung abliefen ')" Unterdessen hatten sich
jedoch auch diese schließlich durch die Prediger zum Widerruf
überreden lassen und zur öffentlichen BuUleistung erbolen -). Auch
ihnen wurde sie vom Kurfürsten gewahrt.

Die Wittenberger Theologen hatten für alle drei folgende
Bedingungen vorgeschlagen: Erstens rnuLHe jeder für sich öll'enl-
lich in der Kirche an zwei oder drei .Sonntagen nacheinander
Artikel für Artikel widerrufen. Dabei hatten sie auf jeden ein-
zelnen zu antworten und zu bekennen, sie seien im Irrtum ge-
wesen, aber jetzt verdammten sie denselben und lebten nach dem

Wort Gottes, wie es in der lutherischen Kirche gelehrt würde.
Alsdann muteten sie die versammelte Kirchengemeinde um Ver-
zeihung für das verursachte Ärgernis und um Wiederaufnahme
in ihre Gemeinschaft bitten. Ferner sollte jeder von ümm, der
seinen Wohnsitz an Orten habe, wo christliche (d. h. lutherische)

Lehre gepredigt würde, den Widerruf einmal zu Eisenach und
das andere Mal an seinem Wohnort leisten. l>al>ei halte er .-ich

unbedingt zu verpflichten, sein Leben lang bei seiner Kirche bleiben
zu wollen, damit sie allezeit guten Unterricht hätten, ihre Bekeh-

rung sie zu bessern vermöge und .das man acht auf sie haben
könne". Wenn sie aber an Orten mit nichtchristlicher |d. h. nicht-

lutherischer) Predigt wohnten, sei zu besorgen, daß es hernach
noch ärger mit ihnen werden würde. Daher sollten sie entweder
von dort fortziehen, oder es sollte ihnen die Pflicht auferlegt werd'-n.
sich zur evangelischen Kirche zu halten und alsda zur PredLl

und zum Sakrament zu gehen und nicht bei den .Papisten" :;).

Die Gefangennahme der drei Wiedertäufer hatte natürlich
die Gemüter wieder nicht wenig erregt. Ja. jetzt traten sogar
am hellen Tage Leute hervor und begehrten ohne jede Scheu,
sich mit zu Fritz Erbe ins Gefängnis setzen zu dürfen. So er-
wuchs denn dem Rate von Eisenach aus der langjährigen Ge-
fangenhaltung desselben fortwährend der größte Verdruß: ander-

') Sein Schreiben vom 19. Juli 1539 im Anhang I Nr. 6V.
?) Anhang I Nr. 67.
"'' Das Schreiben .'uhann Friedrichs an Fiat und Srhultlii-ilten zu

vom 24. August 1539 im Anhang l Nr. Tu.
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seil- konnte er sich aber auch aus Gewissensbedenken nicht dazu
entschliel.'eii. Fritz Erbe ins unterste Gefängnis bringen zu lassen,
ob-chun nur dadurch eine Unterhaltung mit ihm ganz unmöglich
L'emacht worden wäre. Daher richtete der Rat Ende Juli 1530
abermals das Ge-uch ;ui den Kurfürsten, Fritz Erbe doch anders-

wohin bringen oder hinrichten zu lassen; seinetwegen habe er
xjviel rngelegenheiten, daß es zum Erbarmen wäre1).

Die dreimalige dringende Bitte des Eisenacher Rats fand
endlich wenigstens insofern Gehör, als nunmehr Fritz Erbe auf
die Wartburg abgeführt und dort in einem Turme verwahrt wurde.
Zuletzt rührte sein hartes Schicksei sogar den Amtmann daselbst,
Eberhard von der Tann, obwohl dieser sich sonst stets als ein
scharfer Feind der Wiedertäufer gezeigt halte. Arn s. Dezember
I.ViO ließ er ihn aus dem Turme in ein Gemach auf dem Schlosse

führen, wo er sich in Gegenwart de* Schultheißen und einiger
Prediger von Eisenach mit ihm über seine Ansichten unterredete.
Zuletzt brachte er ihn auch wirklich dahin, daß er sich unter-

weisen lassen wollte und um Gnade bat. Infolgedessen ersuchte

jetzt Eberhard von der Tann den Kurfürsten um weitere Ver-
haltungsmaßregeln in dieser Angelegenheit, damit doch endlich
die langwierige Gefangenschaft diese> Wiedertäufers auf die eine

oder andere Weise ein Ende linde. Die Zustimmung des Land-
grafen hoffe er sicher zu erreichen -).

Der Kurfürst ordnete nun an, daß Fritz Erbe durch die

Prediner mit dein Worte Gottes christlich unterrichtet werden

möge: vielleicht sei er doch noch von seinem Irrtum abzubringen.
Am s. Januar setzte Eberhard von der Tann im Beisein einiger
(leiblicher Frit/ Erbe davon in Kenntnis. Dieser bedankte sich

hierauf untertänigst für die ihm erwiesene Gnade und versicherte

nochmals, daß er gern die christliche Unterweisung annehme, die
ihm angeboten worden sei. Freilich hatten die lange Gefangen-
schaft und das einsetzende Alter seinen Körper bereits sehr ge-
schwächt, und dazu litt er stark an Schwindelanfallen. Daher

durfte auch mit ihm. wenn dir- Unterweisung Zweck haben sollte,
nur sein- langsam und nur wenig auf einmal geredet und ver-
handelt werden. Es wäre aber sehr umständlich gewesen, die

'» Anhang I Nr. 69 Nachschrift.
') Das Schreiben Eberharrls von «irr Tann an .Johann Friedrich vom

14. Dezember 1040 ini Anhang I Nr. 71.



Vlll. ]);is Martyrium rYitx Krlie.s /.u Eisenach. 93

Eiseiiacher Prediger täglich auf die Wartburg zu bemühen. Und
daxu hätte man auch Fritz Erhe erst jedesmal wieder aus dem
Turm heraus- und hineinschauen und draußen in der Winterkälte

eine Zeitlang warten lassen müssen. Darum schlug der Eise-
uacher Prediger Nikolaus Euander vor. Fritz Erbe etwa \iei-
Wochen lang ins Eisenacher Barfüßerkloster abzuführen; er wolle
ihn dann x.u sich in ein (iciriach nehmen, christlich unterwei-en

und überhaupt alles tun. um ihn xu besserer Einsicht zu bringen.
Dieser Vorschlag gefiel auch Eberhard von der Tann, zumal er

erkannt hatte, daß Fritz Erbe auch sonst eine humanere Behand-

lung verdiente. Denn nachdem Eberhard im Jahre l ."»4.0 auch
alleiniger Amtmann von Hausbreitenbach geworden war. hatte er
einen genaueren Einblick in die persönlichen Verhältnisse Erbes
erhalten. Dieser war ein ziemlich begüterter Bauer und hatte
daheim Weib und Kind! Und dabei konnte Eberhard ihm selbst

das Zeugnis nicht versagen, ..das er biß auH" diese -eine miß-
handlunge [seinen täuferischen Glauben] Einen guten \vandel ->"-
furt vnd sich je vnd allewege billichs gehorsames gehalten" ').
Natürlich durfte, das sagte sich Eberhard selbst, immerhin Erbes
Eiiis|iemmi: ins Eisenacher Barfüßerkloster nur gegen Leistung
einer genügenden Bür^-chal't erfolgen, die ihm übrigens als einem
ansässigen Untertanen dt s Kurfürsten nicht allzu schwer lallen
würde. Daxu sei ihm der Aufenthalt im Kloster bloß zum Zwecke

der christlichen Unterweisung zu gewähren. Von da habe er sich
sonst nirgends hin als zur Predigt und wieder zurück zu begeben.
Und auch dieser dürfe er, wie es bußfertigen Wiedertäufern ge-
zieme, nicht anders als unter einem Sacke beiwohnen! In die.-em
Sinne stattete denn Eberhard von der Tann an den Kurfürsten

alsbald Bericht ab '-').
Freilich war dieser etwa- anderer .Meinung. Er glaubte.

daß Fritz Erbe, und wenn er noch so leibesschwach wäre, nicht
zu trauen sei. Würde er trotz seiner Bürgschaft entkommen, so
werde er doch nur wieder seine falsche, verführerische Lehre vei-

breiten und so weiteren Schaden verursachen. Immerhin aber

konnte sich Johann Friedrich dem nicht völlig verschließen anzu-
erkennen, welche Beschwernisse die tägliche Unterweisung dieses

Wiedertäufers auf der Wartburg im Gefolge gehabt hätte. Daher

') Das Schreiben Eberhards von der Tann an Johann Friedrich vom

Januar 1541 im Anhang I Nr. 72.
') Ebd.
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gestattete er zwar, Fritz Erbe auf einen Monul zur fleißigen Unler-
wei.-nn.ü ilurcli die Prediger nach Eisenach hinunterzubringen, gebot
aber, ihn hier im Stadt- oder Klostergefängnis an eiserne Kelten
zu legen, fber den Erfolg der Unterrichtung möge man ihm
(drin Kurffirsten) später genauen Bericht erstatten ').

Da auch dieser vienvöchige Unterricht im Barlülierkloster
resultatlos verlief, wurde er auf Befehl des Kurfürsten wieder in
den hinteren Turrn der Wartburg gesetzt. Arn S.Juni 1544 schlug
der Blitz in denselben ein. Fritz Erbe machte den heftigsten
Lärm, bis schließlich herbeieilende Schloßleute und Eisenarher

Bürger das Feuer erstickten. Endlich im Jahre l.">4s, nach 16jäh-
riger ununterbrochener Gefangenschaft, erlöste der Tod den viel-
geprüften Dulder von seinem harten Schicksal, und unter der
Wartburg zu St. Elisabeth fand er sein (Jrab-).

Neuntes Kapitel.

Erneuter Gegensatz zwischen Kursachsen und Hessen

wegen der Bestrafung der Täufer im Amt

Hausbreitenbach 1544.

Trotz all der Härte und Strenge, mit der man in Kursachsen
gegen die Wiedertäufer verfuhr, ja gerade deswegen wollte es im
westlichen Thüringen nimmermehr gelingen, sie endlich los zu
werden. So meldete am I. März l.~4:i .(ustus Menius dem Kur-

fürsten wieder, �dali noch etzliche leute, so dem jrthumb des
widertauffs anhengig, jn der pflege vnd vogtey Molhaußen vor-
handen seyn und daß solche Sect jn vnserm Ampt Wartburgk
sich auch ereugen solle" '). Vier, Franz Erbe, Betzenhans von
Ockershausen J) und dessen Weib, sowie des Holzknechts Lach-
mund Weib wurden darauf verhaltet und durch Justus Menius
verhört. Obwohl die beiden Weiber sich nicht hatten wieder-
taufen lassen, verharrten sie dennoch bei ihren tänferischen An-

') Das Schreiben des Kurfürsten an Eberhard von der Tann vom 27. Januar
1541 im Anhang I Nr. 7:1.

) Schmidt l 177.

Aus einem Schreiben Johann Friedrichs an Justus Menius vom Donners-
tag nach Oculi (I.März) 1543. (Weimarer Gesamtarchiv Reg. N. Nr. 1021.1

J) Dorf unweit der Lahn, Ali. un<l Kr. Marl.urg, R H. Kassel.
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sichten bezüglich der Taufe und des Abendmahl, wohingegen
sich Betzeiihans erbot, von seinem Irrtum ahzu.-tehen '). Infolge-
dessen wurden beide Weiber vom Kurffiisten aus dein Lande ge-

wiesen -), während Peter Erbe nach dem Gutachten der kurfürst-
lichen Räte, falls er sich als halsstarriger Wiedertäufer erwiesen

hätte, hingerichtet werden sollte :!). Das letztere scheint auch ge-
schehen zu sein, denn bald darauf flammte die Täuferbewegung
im Amt Hausbreitenbach abermals mächtig empor. Deshalb ver-

fehlte auch der kursächsische Schosser von Gerstungen J) und
Hausbreitenbach, \Yolf Blündein, nicht, seinen Herrn auf das ge-
fährliche Anwachsen der Sektierer daselbst aufmerksam zu machen ).

Nunmehr ließ Landgraf Philipp den Kurfürsten Johann Friedrich.
der ihn wahrscheinlich davon in Kenntnis gesetzt hatte, wissen,
daß er seinem Superintendenten zu Rotenburg'1) und seinem Vogte
zu Berka befohlen habe, mit dem Superintendenten zu Eisenach
und dem Schosser zu Gerstungen eine Zusammenkunft zu verein-
baren. Alsdann möchten sie die Wiedertäufer Vorbescheiden und

sich mit ihnen fleißig unterreden, um sie von ihrem Irrtum ab-

zubringen. Obwohl nun Johann Friedrich die Meinung vertrat.
daß man schon längst keim- Wiedertäufer mehr im Lande hätte,
wenn man ihn nach der kaiserlichen Konstitution 'je-ni -ie hätte

einschreiten lassen, so war ihm doch jetzt jene Anordnung des
Landgrafen auch recht. Deshalb ließ er darnach seinem Schosser
zu Gerstungen und Justus Menius zu Eisenach entsprechende An-
weisungen zugehen 7). Nur eines wünschte er allerdings dabei.
Falls nämlich die Wiedertäufer trotz aller Bemühungen halsstarrig

blieben, sollte sich Justus Menius mit dem Superintendenten zu
Fiotenburg persönlich unterreden und ihm dabei auseinandersetzen.

') Vgl. das Verhiir von Betzenhans' und Lachmunds \\ »-ili durch Justus
Menius am 16. Juli 1">43 im Anhang l Nr. 74, >u\vie das, (iiitachten der kur-
fürstlichen Kate über die beiden Frauen und Franz Krbe im Anhang I Nr. 75.

-) Das Schreiben Johann Friedrichs an den Schultheißen ZM Ki-t-nach

vom l*. Juli 1543 im Anhang I Nr. 76.
"') Anhang l Nr. 75.
4) Flecken an der Werra in Sachsen-Weimar-Eisenach, Verwaltungsbezirk

Eisenach.

5) Das Schreiben Johann Friedrichs an den Schosser zu ("ierstungen vom
10. Dezember 1543 im Anhang l Nr. 77.

ci) An der Fulda, Kreisstadt im R B. Kassel.
7) Vgl. Anhang I Nr. 77 und das Schreiben Johann Friedrichs an Justus

Menius vom 10. Dezember 1543 im Anhang I Nr. 78.
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wie gerade der rm-laiid. dal'; dir \ ei> lockten Leu 11- nicht ernst-
lich, sondern bloü mit Landesverweisung bestraft werden sollten,
nicht arn wenigsten schuld daran trage, daß die Wiedertäuferei
im Amt Hausbreitenbach so lest eingewurzelt sei. Gegen die
Verbannung hätten sie wenig einzuwenden, daxn diente die Ver-
weisung in andere Territorien nur zu weiterer Verführung des
armen Volkes. Deshalb habe er (der Kurfürst) auch schon früher
dem Landgrafen geschrieben, dat.; man ja nicht bloLi auf Landes-
verweisung erkennen niö.^e1).

Am 7. und 8. Januar l">44 kamen darauf der Superintendent

von Rotenburg Justus Winter, der Schosser von Ger>tungen und
.lustus Menius zur Verhandlung mit den Täufern im Amt Haus-
breitenbach zu Berka zusammen. Es waren im ganzen sechzehn

Personen aus den Ortschaften Berka, Herda, Hausbreitcnbach,

Dorf breitenbach und Windischensuhla '-') vorgeladen worden. Sieben
von ihnen l von Berka der Wirt .lobst Iklebe mit seiner Frau,
von Herda Fritz Erbes Frau, deren Mann damals noch immer

auf der Wartburg schmachtete, und Margarethe Volknants. von
Hausbreitenbach Margarethe Hofmann, von Dorfbreitenbacll Hans
Schwarz, genannt Ilelmann (dieser zugleich auch für seine Frau,
welche infolge Krankheil am Erscheinen verhindert war) und von

Windischensuhla Katharine Prefeels] bekannten dabei ganz offen.
daß sie sich hätten \viederlaufen lassen. Die ändern wollten

zwar nicht wiedergetauft sein, waren aber wenigstens eine
-n-ar schon seit dem Bauernaufruhr nicht mehr zur Kirche

und zum Abendmahl gegangen. Doch erklärten sich die letzteren,
nachdem ihnen ins Gewissen geredet worden war, bereit, sich
nunmehr zur Kirche und zu den Sakramenten halten zu wollen.

Nur eine von ihnen gab x.ur endgültigen Antwort, daß sie nicht
eher bedacht sei, Gottes Wort zu huren und die Sakramente zu

gebrauchen, als bis im ganzen Reiche beschlossen werde, welche
Lehre recht und christlich sei. Darauf wurden die ersteren wieder
zusammen vorgenommen und zunächst insgemein aus der Heiligen
Schrift veimahnt, dann aber wurde wiederum mit den einzelnen
verhandelt. Doch blieb auch jetzt das Ergebnis ziemlich unbe-
friedigend. Niemand wollte verraten, wo, wann und durch wen

') Anhang l Nr. 78.

-J Jetzt Wünscl.ensuhl, Dorf in Sachsen-Weimar-Eisenach, A G. l in-stungen,
Verwaltungsbezirk Eisenach.
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er getauft worden sei, so daLi zu vermuten stand, ihn' Sekte be-
säße heimlich nor-h viel mehr Anhänger in ihrer liegend. \ur
einer, der \\"irt -lohst IlMelie, erklärte wenigstens zuletzt, von

-einem Irrtum nbstehn und sich zur rhrisllichen (d. i. lutherischen)
Religion balten zu wollen. Bei den übrigen aber war die letzte
Antwort, die jedes einzelne nach langwieriger Unterrichtung ab-
gab, wenn auch nicht dem Wortlaut, so doch dem Inhalte nach
immer die nämliche. Sie lautete etwa: Sie gedächten bei ihrer
Lehre und Taufe zu bleiben und ließen sich nicht davon abweisen,

möchte ihnen darüber auch sonstwas begegnen 1j.
Bei dieser Sachlage hielten der Schösser von Gerstungen

und .lustns Menius ein strenges Vorgehen unbedingt für geboten,
zumal das Amt Hausbreitenbach nach der fränkischen firenze und

dem Stifte Fulda zu gelegen sei. Dort könnten auf den ver-
schiedenen Einzelhüfen die Wiedertäufer leicht bei nächtlicher

Weile zusammenkommen und viele Leute mit ihrer Lehre ver-

giften und. an sich ziehen. Wenn man daher liier nicht endlich

einmal eingriffe, würde diese böse, aufrührerische Sekte nur IHM h
mehr in ihrem Mutwillen bestärkt und so auch fernerhin vielen

frommen Christen und Fntertanen Ärgernis bereitet. Infolged. -. n
unterließen die beiden auch nicht, dein Kurfürsten ans Herz zu

legen, er nv^e -ich wegen der Bestrafung der Wiedertäufer, die
hartnäckig bei iliiein Irrtum blieben, mit dem Landgrafen ins
Einvernehmen setzen-, -ie hätten doch nun schon volle zehn Jahre

Bedenkzeit gehabt -).

Auch der hessische Superintendent Justus Winter hielt ein
Einschreiten gegen die Wiedertäufer für angebracht. Er hatte
schon im voraus von seinem Herrn den Befehl erhalten, die hal -

starrigen Wiedertäufer verhaften oder sie aus dem Fürstentum

für immer ausweisen zu lassen. Er erklärte daher auch, wenn

der Schösser zu (ierstungen und Justus Menius den gleichen Be-
fehl hätten, so könnte man ja denselben unverzüglich vollziehen
und die, welche trotzig auf ihrem Irrtum bestünden, aus beiden

Fürstentümern verbannen. Doch war das wenig nach dem Sinne
des Schössers wie auch des Justus Menius. die wie ihr Herr in

solchen Fällen nur die Todesstrafe in Anwendung gebrach! wim-chien.

') Bericht über die Verhandlung mit den Wiedertäufera im Amt Hau-
breitenbach am 7. und 8. Januar 1544 im Anbang I Nr. 79.

'"') Vgl. ihr Schreiben an Johann Friedrich vom 10. Januar 1544 im An-
hang l Nr. 80.

llef.-jjf.-li. SlH'lieli II. Tt-xtv. II'.-1't l o u. H: \V a [, |, l ," r . Stellung.
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Sie entgegneten daher Justus Winter, daß sie zwar wegen der Art
der he-lrafung der Wiedertäufer vorn Kurfürsten zur Zeit noch
keinen liefehl besäßen, aber doch hätten sie für sich allerlei Be-
denken, solche halsstarrige Leute mit Gefängnis oder Landes-
verweisung davonkommen zu lassen. Dabei verfehlten sie nicht,
ihm auseinander /u setzen, wie diese Sekte bei allem Schein und
äußerer Heiligkeit im letzten Grund nichts anderes bezwecke, als
die Lehre, den Glauben und den Gottesdienst der Christenheit und
dazu auch alle weltliche Ordnung zu unterdrücken und auszu-

rotten und da.ne^en nur eitel Gotteslästerung, Aufruhr, Mord und
allerlei unchristliche und unmenschliche Sünde und Schande ein-

zuführen. Mas habe man ja alles zu Mühlhausen und anderwärts
in diesen Gegenden bei Thomas Münzer und seinem Anhang, bei

Johann von Leyden und den Seinen zu Münster und bei anderen
Rottenmeistern zu Amsterdam und anderswo mit unaussprechlichem

Schaden und Jammer erfahren. Denn das wüßte jedermann, daß
die Sekte der Wiedertäufer der christlichen Religion wie der welt-
lichen Polizei nicht weniger feind sei als die Sekte Mohammeds und

die Gesellschaft der �papistischen Mordbrenner"; ja sie seien sogar
noch ärger als diese. Deswegen gebühre denn auch einer christ-
lichen Obrigkeit, da t; sie kraft ihres Amtes die Anhänger dieser
Sekte für ihre Schandtaten strafe und so in Zukunft die einfachen

Laien vor ihnen behüte. Ginge doch der Spruch Christi: �Wehe dem,

durch welchen Ärgernis kommt!" [Ml 18, 7] insbesondere auch die
Obrigkeit an. l'nd wenn die.-e gleich im Anfang vor zwölf oder
fünfzehn Jahren gegen die Sektierer im Amt Hausbreitenbach ein-
geschritten wäre, so würde man wohl schon längst das Ungeziefer
los geworden sein, das durch die Verweisung nicht getilgt, sondern
nur um so mehr ausgebreitet würde.

Der hessische Superintendent war hierin mit den beiden kur-
sächsischen Kommissaren einer Meinung, doch sagte er, daß sein
Herr große Scheu vor Blutvergießen habe und stets die Hoffnung
hegte, die armen Leute würden sich mit der Zeit bessern und
bekehren. Infolgedessen wäre er denn auch keineswegs dahin zu
bringen, daß er die Wiedeilfaifer nach den kaiserlichen Rechten

strafen lasse; sei er doch nur mit Mühe und Not wenigstens dazu
beredet worden, sie aus dem Lande zu verweisen. Der Landgraf
lasse sich dabei unter anderem auch von dem Bedenken leiten:
Wenn sie gegen diese Sekte mit der Todesstrafe vorgingen, gäben
sie dadurch nur ihren Widersachern, den �Papisten", Ursache,
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wider i-\<- .--..-Ib.-l ebenso zu handeln, die sie doch für nicht besser

als die Wiedertäufer achteten. Immerhin aber erbot sich Justus

Winter, der Strafen halber an seinen Herrn Bericht zu erstatten,

wie dies auch die kursächsischen Abgesandten tun wollten1).
Daran reihte sich noch ein Akt der Humanität. Unter den

Vorgeladenen hatte sich nämlich auch der junge Hans Zwinger
von Windischensuhla befunden, der vor zwölf,Jahren nebst seinem

inzwischen verstorbenen Weibe zu den Täufern gehalten hatte -i.
Sie war damals von ihm gelaufen und hatte darnach xu Sorga
bei Hersfeld einen Knaben geboren. Dieser war bisher noch
ungetan,ft geblieben, trotzdem sich Hans Zwinger unterdessen von

jener Sekte losgesagt hatte. Es wurde jetzt bei ihm die Taufe
alsbald nachgeholt. Dabei zeigte es sich, daß er ganz arm und
ohne Kleider war. Daher wurde ihm von den beiderseitigen Kom-
missaren ein dulden zu einem neuen Anzüge geschenkt ).

Nach diesen Verhandlungen zu Berka begab sich Justus

Menius auf kurfürstlichen Befehl mit dem Schüsser zu Gerstungen
nach dessen Amt, um auch dort die Leute, die sich vom alL"-

meinen Kirchgang und Abendmahl fernhielten, um die Ursache
dieser ihrer Absonderung zu befragen und sie zu unterrichten. Es
waren ihm vom Pfarrer zu Gerstungen nicht weniger als in die
fünfzig solcher Personen angegeben worden. Sie wurden nun alle
vorbeschieden und von Justus Menius in Gegenwart des Pfarrers
und des Schössers zu Gerstungen verhört, hoch stellte sich dies-

mal heraus, daß dieselben keiner besonderen Sekte zugehörten,
sondern dal.:; sie vielmehr nur aus Lässigkeit oder Abneigung oder
deshalb die Kirche nicht besucht hatten, weil sie auf die Ent-

scheidung eines Konzils warteten. Sie erboten sich jedoch alle-
samt bis auf einen, der mit einem anderen in Streit lebte und

ihm schlechterdings nicht vergeben wollte-, sich zukünftig zu Gottes
Wort und zum Sakrament und auch sonst christlich halten

xu wollen ').
Der Verabredung gemäß erstattete darauf Justin Winter an

seinen Herrn, den Landgrafen, über den Stand der Dinge in

Sachen der Wiedertäufer im Amt Hausbreitenbach Bericht. Philipp
hielt es infolgedessen für angezeigt, jetzt den Mann dahin zu ent-
senden, der bisher in der Wiedergewinnung der Wiedertäufer für

'l Schreiben des Justus Menius an Johann Friedrich vom 12. Januar

1544 im Anhang I Nr. 81. 2) Über ihn s. oben S. 30 und 37 A. 1.
3> Anhang I Nr. 80 Nachschrift. 4) Anhang I Nr. 81 gegen Ende.
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die Kirche unter allen hessischen Geistlichen weitaus das größte

Geschick entfaltet hatte, nämlich den Pfarrer Balthasar Raidt von
Hersfeld M- Zugleich alier verfehlte der Landgraf auch nicht,
daneben noch das Mittel in Anwendung zu bringen, dem er seit
dem Jahre ]:>::x -rhon so manchen schonen Erfolg zu verdanken

hatte; er schickte nämlich zusammen mit Raidt auch einen, der
selbst früher zu den Wiedertäufern gehört halte -- wahrscheinlich
Georg Schnabel von Allendorf , nach Hausbreitenbach, um die
dortigen Sektierer von ihrem Intimi abzubringen. Freilich konnten
auch sie nichts ausrichten. l»ie Wiedertäufer blieden fest bei
ihrer Lehre wie zuvor.

l in aber jetzt die Sache im Flusse zu erhalten, teilte der
Superintendent von Kotenburg seinem Eisenacher Kollegen Justus
.Menius mit. er möge doch den Kurfürsten daran erinnern, daß
er sich mit dem Landgrafen wegen der Wiedertäufer zu Berka
\ei-ständige. Dies geschah auch-). Infolgedessen sah sich Johann
Friedrich veranlaßt, trotz der bisherigen Erfahrungen doch wieder
wegen der Bestrafung der Wiedertäufer im Amt Hausbreitenbach

mit seinem Bundesgenossen in Verbindung zu treten. Er glaubte,
ihm dabei nicht verschweigen zu dürfen, daß er na<-h dein Gut-
achten Rechtsverständiger schon längst mit Fug und Recht gegen
die Wiedertäufer im Amt Hausbreitonbach auf Grund des Edikts

von Speyer hätte verfahren können. Trotzdem aber machte er
ihm den Vorschlag, man möge sie zum l'bertluf.; nochmals an
einem bestimmten Tage durch die lYädikaiiten Justus Menius und

Justus Winter ermähnen lassen, von ihrem Irrtum abzustehen.

Winden sie aber auch jetzt noch in ihrer Halsstarrigkeit verharren,
dann sollte man sie ohne Vei/ug gefänglich einziehen und die
verwirkte ordentliche Strafe nach dem kaiserlichen Edikte an ihnen

vollstrecken lassen. Trüge' jedoch der Landgraf auch dagegen
Bedenken, dann möge n- es ihm \\enigstens nicht verargen, wenn
er (der Kurfürst) die Strafe gemäü dem kaiserlichen Edikt, das

im letzten Speyerischen Reichsabschied abermals bestätigt worden
sei, an jenen Wiedertäufern vollziehen lasse :^|. Aber wiederum

'i Kr hatte nach »eine-m eigenen Bericht bis zum Jahre 1544 schon über
300 Wiedertäufer vor sich gehabt. Lenz l 32ö A. 4. Vgl. auch oben 8. 49f.

'-') Schreiben des JiMns Menius an Johann Friedrich vom 23. Juni l.r>44
im Anhang I Nr. 82.

i schreiben Johann Friedrichs an Philipp vom 28. Juli 1544 im An-
hang I Nr. £3.
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blieb der Landgraf die Antwort schuldig. Sein Gewissen hinderte
ihn nun einmal, 'die Todesstrafe an Leuten vollziehen zu lassen,

die bloß im Glauben irrten.

So blieb denn aucb fernerhin im Amt Hausbreitenbach alles wie

zuvor, ja seit dem Verhöre vom 7. und s. Januar 1554 trieben
dir Wiedertäufer daselbst ihr Wesen nur noch viel offener und

herausfordernder. Hatten sie sich bis dahin bloß vom allgemeinen

Kirchgang ferngehalten und ihr Wesen im Verborgenen getrieben,
so nahmen sie sich jetzt heraus, die Leute nach dem llesucli der
Kirche und dem Empfan^- des Abendmahls auf den Gassen des-
wegen anzuschreien und /u verspotten. Dabei liefen sie .-ich
hören, .sie seyen greichwol jrer mainnn^ noch vrivbervvunden,
greclit. vnd man mü.--e ,-ie dannoch bleiben la--en" '). Infolge-
dessen konnte Justus Menius, dein dies von den Pfarrern /.u Herda

und ßerka und dem Schösser zu Gerstungen ang-v-ei^t worden
war, es sich nicht versagen, den Kuiiur-len am l 'i. Dezember
l"» H hiervon in Kenntnis zu .-etzeii. Falls dem l'nwesen nicht

gesteuert würde, so schrieb er, stünde zu besorgen, daß man dann
auch in anderen anstoßenden Ämtern bald hier, bald dort ohne

l'nterlaL'i an solchen fliegenden Feuerfunken zu löschen haben
werde -).

Natürlich aber war auch diese erneute Anzeige nicht im-
stande. irgend etwas an der bestellenden Sachlage Uvu-lich der
Wiedertäufer im Amt Hau.-bi eitenluch /u funlcm. So wollten

denn auch fernerhin die Klagen des Justus .Menius über das gefahr-
drohende Überhandnehmen der Wiedertäufer daselbst nicht ver-

stummen, für die er alle Schuld dem Lai.'Lr.M-n beimafe, der

jene zwar nicht direkt begünstige, aber auch nicht bestraf-- ').
Ja, am I.Januar 1545 berichtete er sogar folgende-: Einen Bauer.
der sich weigerte, sein neugeborenes Knäblein taufen zu lassen.

'i Schreiben des Justus Menius an Johann Friedrich vom 16. Dezember

1544 im Anhang I Nr. 84. 2) Ebd.
:l) Vgl. den von G. L. Schmidt (Zeitschrift des Vereins für Thüringi>i \i,-

Geschichte, Neue Folge II 254f.l mitgeteilten Brief des Justus Meniu> an
-Mykonius vom 1. Januar (die Circumcisionis) 1545, wo es lieißt: Me quoque ii"ti
leviter cruciant haec tot et tanta eodem nunc tempore concurrentia scandala,
quae tarnen quoque modo possem vincerem aut ferrem, si non alia gravinia
subinde accederent. Pullulat oircumquaque anabaptisrai haeresis, ut profecto
verear, nos tandem nonnihil damni inde accepturos. Culpa omnis in Hesso est,
qui etsi non videtur fovere, tarnen non punit etiam, vere heu nimium vere
dicitur magnum maluin vicinus malus.
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hätten »eine Patronatshrrren. die Junker von Herda, mitsamt seinem

\\Yibe gefänglich einziehen, mit einer eisernen Kette fesseln und
durch füiit .Mann bewachen lassen. Dennoch sei er entwischt,

ohne daß die Kelle oder der Verschluß irgendwelche Spuren der
Verletzung gezeigt hätte, und ohne daß die Wächter irgend ein
Geräusch gehört haben wollten1).

Zehntes Kapitel.

Die Schicksale des Täufertums zu Mühlhausen und die

gegensätzliche Stellung Kursachsens und des Landgrafen
Philipp zu ihm.

Ein für die Kirche nicht minder gefährlicher Herd der Wicder-
taul'e als das Amt Hausbreitenbach war fortwährend die Vogtei
Mühlhausen. Hier war insbesondere Ludwig Spon auch nach
seiner Entlassung aus der Haft für die täuferischen Ideen tätig
gewesen und mit ihm Christoph Rudolph von Oberdoria und
Klaus Schall', ein Leinweber von Mühlhausen. Der letztere wurde

infolgedessen im Oktober 1534 vom Rate zu Mühlhausen gelang-
lich eingezogen. Herzog Georg, dem der Rat als regierendem
Schutzfürsten darüber im November Bericht erslallel halte, befahl,
Klaus Scharf nach seinen Genossen peinlich zu befragen und sie,
falls sie wiedergetauft seien, mit dem Schwerte oder mit dem
Wa.-ser /.u strafen, selbst wenn sie widerrufen und von ihrem
Iirtum abstehen wollten. Von derselben Strafe sollte auch Klaus

Scharf �als ain Rebell vnd Principal der vorigen vffrur halber"
getroffen werden -|. Darauf wurden abermals auf die durch die
Folter von Klaus Scharf erpreßten Aussagen hin Heinrich Huter
von Arnra und Lorenz Moler von Germai1 zu Mühlhausen ge-
fangen gesetzt"""), und das gleiche Schicksal traf zu Treffurt auf

die Anzeige seines Pfarrers hin Christoph Rudolph von Oberdoria4),
während es dagegen nicht gelang, auch Ludwig Spons habhaft zu
werden, da er nirgends fest angesessen war und seinen Aufent-
halt bald zu Germar. bald zu Struth :') oder Ershausen hatte. Die

l) Ebd. 255.

2) Dresdener Hauptstaatsarchiv Loc. 10328 fol. 128-130.
i EM. 142-U::i. ') Ebd. 148 und 145-146.

6) Dorf im AG. und Kr. .Mülilhau.'jeii i. Tli., K B. Erfurt.
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Verhöre der letzlgenannten drei GeJangenen ') ergaben jedocli
nichts unmittelbar Belastendes für sie; denn es konnte ihnen weder

nachgewiesen werden, daß sie sich hätten wiedertaufen lassen,
noch daß sie seit ihrer Freilassung am 28. November 1033 wieder
für die Täufersache tätig gewesen seien. Dazu wollte der Land-
graf Philipp, dem gemeinsam mit dem Kurfürsten von .Sachsen
über Christoph lludolph die Gerichtsbarkeit zustand, diesen über-
haupt nicht als Wiedertäufer angesehen wissen. Dagegen vertrat
Herzog Georg die Meinung, er sei selbst dann /.u bestrafen und

zwar wegen seiner Verachtung des Sakraments des Altars -). Doch
erlangten endlich Mitte 1535 alle Gefangenen ihre Freiheit wieder.

Aber die täuferische Propaganda wollte in iler Mühlhausener
Gegend nicht zur Kühe kommen, und immer wieder konnte man
hier in den breiten Volksschichten den Ruf vernehmen, man habe

Münzer unrecht getan und seine Lehre von dem inneren Worte
sei recht gewesen: ja es fehlte sogar nicht an Stimmen, die be-
haupteten, Münzer sei auch einer von den Propheten gewesen, die
in der Offenbarung Johannis verzeichnet seien :;). Eine Schneide-
mühle, vorm Harze bei Ellrich 'l gelegen, diente im Herbste 1534

den nordthül-ingischen Täufern als Versammlungspunkt5); im Früh-
jahr 1535 vertauschten sie jenen Platz mit dem S<-hraubenstein,
östlich von Sangerhausen gelegen0), und darnach mit der Langen-
wiese, dem Abt von Walkenried zugehörig '). und dem Spitzen-
berge im Harze "). Von da an fanden sich fortwährend einzelne
Wiedertäuferapostel im Mühlhausener Gebiete ein und entfalteten
hier eine eifrige Tätigkeit. Es waren dies vor allem in den Jahren
\')'.<}" und 1535 der Schneider Heinz Kraut von Esperstedt '"*), der

') Die Bekenntnisse Lorenz Molers v»n i^-rmar un<) Heinricli Huters M>U

Amra vom 20. Januar 1535 ebd. 136-137, 138 -139 und das mit ihnen an-
gestellte peinliche Verhör am 25. Februar 1535 ebd. 155 -l-r>7. -j Ebd. 153.

3; Z. B. .Jakob Storger bei seinem zweiten Bekenntnis am 12. Oktober
1537 zu Mühlhausen (Mühlhausener Urgichtbucln.

4) Stadt an der Zorge, Kr. Nordhausen, R B. Erfurt.
51 Aus dem Bekenntnis Klaus Schar/s vom 18. Dezember 1534 (Dres-

dener Hauptstaatsarchiv Loc. 10328 fol. 133-134).
6) Jacobs 19, 86.
7) Nach dem in A. 3 genannten Bekenntnis Borgers.
8) Nach dem dritten Bekenntnis Jakob Storgers vom 29. Oktober 1537

Mühlhausener U r gichtbuch).
") Über ihn s. Jacobs 11, 25, 28, 49, 63; C R JI 997ff., III 14ff. Kr

wurde am 27. Januar 1536 zu Jena hingerichtet. Vgl. oben S. 57. -- Esper-
stedt, Durf in Schwarzburg-Rudolstadt, Laudratsamt und AG. Frankenhausen.
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Futterschncider (ieorg Köhler von Mülsen St. Micheln bei Zwickau *),
Peter Reuße -'), der Tagelöhner Wolf Goldener *> und der Schicht-
meister Klaus Ernfart von El! rieh M. Ihre Zusammenkünfte hielten
sie dabei meist im Siechenhofe bei Niederdorla ab. Als darauf

Georg Köhler, Heinz Kraut und Klaus Ernfart den Märtyrcrtod
starben, traten an ihre Stelle ein gewisser Mattes') und Jakob
Borger von Koburg, der sich im Jahre 1-V2'.» zu Vü-ls in Ober-
österreicli'") durch Wolfgang Branclhuber7) hatte taufen lassen
und auf der Langenwiese am Harz zum Täuferapostel erwählt
worden war; er w.'inl 1-Y.57 aus dem Braunschweigischen ver-
trieben^) und fand zu Amra bei Hans Hentrock eine Herberte'1).

Aiil'ung Oktober hielt es der Rat zu Mühlhausen für ange-
zeigt, gegen das geheimnisvolle Treiben der Täufer einzuschreiten.
Eine ganze Anzahl Personen wurde darauf ins Gefängnis gebracht,
darunter Jakob Storger von Koburg, der Lehrer der Gemeinde,

') Ygl. über ihn Jacobs 201'., über sein Verhör zu Sangerhansen am
4. September 1535 ebd. 76-85. Er wurde im September 1535 zusammen mit
deni Futterschneider Geoi a .Miller aus Scbünau bei Zwickau zu Sangerhausen
gerichtet.

i Übt-r ihn s. Jacobs 11, 27 f., 109; Wappier 97.
') L'her ihn s. Jacobs 77f, 80, 104, 106.

v l)iese Angaben beruhen auf den Verhören mit den gefangenen Wieder-
täufern zu Mühlhausen im Oktober und November 1537 (Mühlhausener
Urgich tbuch).

.Ifleijfalls Mattes Gurhart von Holgestedt, ein Schüler Hans Kölners.
Kr war schon Ende 1527 als Wiedertäufer nach Sangerhausen abgeführt, alier
dann von Herzog G'.'i^ nieder freigelassen worden (Dresdener Haupt-
staatsarchiv Loc. 10327 tot. 100-JUl, 96, 20). Vielleicht ist dieser Mattes
auch derjenige, an den die Ältesten und Diener der Gemeinde in Mähren und
1 '-(erreich Ende 1533 oder Anfang 1534 einen Brief richteten mit der Auf-
schrift: , Dem Mathrsi'ii in Hessen, diener der gemein daselbs /.u handen";
bei H o HI h u t h a. a. 0. XXIX 2ij4-208.

'i Jakob Storgers erstes Bekenntnis zu Miihlhausen am 11. Oktober
1537 iMühlhausener U rgich t buch).

') Derselbe, ein Schneider aus Passau, war seit 1528 der erste Taufer-
i>iM-h>if in <^teireich und hutte in Linz seinen Sitz. Er wurde 1529 mit noch

über 7ii Glaubensgenossen gefangen genommen und hingerichtet. Vgl. über
ihn Nicoladoni 30f., 50, lol. 215 und Beck 88f. Ein Auszug aus dein
Sendbrief Wolfgang Brandhubers an die Gemeinde zu Rattenberg 1529 bei
Nicoladoni 300f.

') Jakob Storgers zweites Bekenntnis am 12. Oktober (Mühlhausener
Urgichtbuch).

'i Hans Hentrocks Verhör am 7. Dezember 1537 zu Mühlhausen (Mühl-
liausencr l rgjchtbuch).
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ferner sein Wirt Hans Hentrock von Amra. Klaus Scharf, der.

nachdem er durch da- Entgegenkommen des Rats livi-elassen
worden war, doch es wieder mit den Täufern gehalten und sich

sogar hatte taufen lassen; die übrigen \\aren Frauen und .lung-
frauen aus Mühlhausen selbst, ferner aus Gutha. Widdershausen ').

Frankenhausen. Hal.';furt -'i. (iera. Atzbach "") und ICoburg')" Der
Herzog Georg, dein der Hat von Mühlhausen aUbald darüber !!."-
rieht erstattete, befahl, strack- wider sie alle mit der _N:härfe-
laut dem kaiserlichen Edikt zu verfuhren: um/h den..n. die wider-

riefen, sei keine andere Gnade zu erweisen, als daß sie beichten

und durch die < .'ei-thdikeit Unterweisung und Absolution empfangen
dürften; darnach seien auch sie nlme alle Gnade neben den and. reu

zu ersäufen. Denjenigen aber, die schon «initial widerrufen halten
und meineidig geworden wäien. seien vorerst die Fäuste abzu-
hauen und dann solle man .-ie ohne alle Gnade wie die anderen

töten. Nur mit den jungen .Mad'-hen möge Nachsichl -eiibt werden,
wenn sie aus Unverstand zur Wiedei taufe beredet wurden seien

und Gnade begehrten "'"). Da sich trotz aller LJemühunuen de-

Rates Jakob Storger. Klau- Scharf sowie acht Frauenspersonen
nicht dazu bewe-en liefen, von ihrer Lehre abzustehen, blieb zu-

letzt dem Rate zu Mühlhau-eii nicht- weiter übriy. als an di

zehn Personen die Strafe genial.'; dem kaiserlichen Kdikt vom -lahre

l'i^'.i vollziehen zu lassen. Sie wurden am s. November l.":;7

zwischen der Stadt Mühlhausen und dem Dorf Ammern in das

Wasser der Unstrut geworfen und nach Eintritt des Todes wie.1, r
herausgezogen und am Ufer begraben '"). Vier andere Frauens-
personen, die sich zum Widerrufe verstanden hatten, wurden aus

') Dorf an der \\Viia. AU. FrmlewaM. Kr. Hri^teKl. K H. Ka^vJ.

-ladt am .Main, Landgericht Schweinfurt.
aj Dorf an der Lahn, A <J. und Kr. Wetzlar. II H. Koblenz.
') Ihre Namen .sind: 1. Barbara Meißrod. 2. Tele Ohelecker, :J -Martha

.^cliarl', 4. El-e i-lräf1, genannt die Riemenschneidern, ;>. Katharina Küdi^t-r alias
Goldschmidt, ti. Ottilia Goldschmidt. ihre Tochter. 7. Apollonia Kai-M
Nr. 1--7 von Mühlhausen, 8. Christina Strobel alias Helwig von liijtha. '"). l\;itlia-
rina Scherler von Widdersbausen, 10. Ottilia Fiauke von Frankenhausen.

11. Apollonia Osterich oder Ibeustedt von Haßfurt. 1'2. Anna Pantzers von
ijera, 13. Anna Helftericli oder Hesse von Atzbach, 14. Margavethe >;" a
von Koburg, Jakob S t orgers Weil>.

5) Mühlhausener Acta religiunis betr. die Jahre 1535 - 1539
fol. 139-140.

c) Die Namen der ersäuften Frauen: Barbara Meißrod. Ottilia Franke.

Christina Strobel, Katharina Schett'er, Eise (jräf. .Martha Scharf, Apollonia Kaiser
und Tele Obelecker.
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<lem Stadtbezirk verwiesen M. Ducli muteten sie die rechte Hand

auf die entblöMe linke Brust legen und schwören, nie wieder
dahin zurückzukehren, sonst sollten auch H»- gleich ihren Genossen
" i-.iuft werden. Darnach wurden am 17. Januar 1538 auf Befehl

Herzug Georgs nochmals zwei Personen, Hans Hentrock von Ainra
und die Jungfrau Ottilia Goldschmidt von Mühlhausen an der-
selben Stelle wie die ändern in der Unstrnt ertränkt und dann

beerdigt. Sie hatten sich aus Furcht vor der Todesstrafe erst
ziini Widerruf erboten, nachher aber ihn zurückgenommen. Nur

die Mutter der Jungfrau, Katharina Goldschmidt oder Rüdigern,
kam endlich nuch, nachdem sie widerrufen und. Öffentlich Büke

getan hatte, in Rücksicht auf ihren in Ehren ergrauten Mann mit
dem Leben davon J).

Es war natürlich, dafe die Wiederläufer infolge der furcht-

baren Härte, mit der Herzog Georg gegen sie einschritt, einige
Jahre von der Bildfläche verschwanden, aber vollständig ausge-
rottet waren sie damit noch keineswegs.

Als Herzog Georg 1539 starb und unter seinem Nachfolger
Heinrich im September 1541 erst die Vogtei und nach einem Jahre
auch die Stadt Mühlhausen die lutherische Lehre annehmen mußte*),
wagten sich die Täufer wieder mehr hervor. Dazu fanden sie
auch an dem damaligen Niederdorlaer Pfarrer Sebastian Thiel
einen gewissen Rückhalt. Er gebrauchte bei der Taufe keinen
Exorzismus und lehrte, daß die kleinen Kinder, ehe sie getauft
würden, der Gewalt dos Teufels nicht unterworfen seien; auch sei
die Erbsünde an den Kindern eine ganz unschädliche und nicht ver-
dammenswerte Sünde. Ferner gestattete er den Wiedertäufern
bei sich Ein- und Au.-gang, indem er sich unverhohlen dahin aus-
sprach, er wisse weder sie noch andere Ketzer zu scheuen und

zu verdammen '). Es konnte jedoch dies ganze Treiben den
scharfen Augen des Justus Menius nicht allzu lange verborgen
bleiben, der seit September 1542 zwei Jahre lang die Neuordnung

') Ks waren: Apollonia Osterich, Anna Pantzers, Anna Helfferich und
Margnrethe Storger.

'-) Mühlhausener Urgichtbuch; M iihlhausener Acta religionis
l.-.:::.-1539 fol. 139-140, 159-161, 162-163. 174-175, 176, 182; Dres-
dener Hauptstaatsarchiv LUC. 10328 fol. 161, 164, 165. Vgl. auch:
Jordan II 10f.; Nebelsieck 153-155; Schmidt l 300 - 302.

'"') Näheres bei Nebelsieck 143-149, 155-165.

4) Das Schreiben des Justus Menius an Landgraf Philipp vom IS. August
1043 im Anhang I Nr. Si>; dazu s. Xebelsieck 146.
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Mühlhausener Kirchenwesens durchführte und überwachte.

So berichtete er denn schon im Februar 154:», wir bereits er-

wähnt1), an Johann Friedrich: .dal.: noch etzliche leule, so dem
jrthumb des widertuuffs anhengig. jn der pflege vnd vogtey Mol-
liauLien vorhanden sein", worauf dieser i lim anempfahl, auf jene
Sekte eifrig x.u achten. Diejenigen aber, die nicht von ihrem Irr-
tum abstünden, werde er (der Kurfürst) nach Verständigung mit
dein Landgrafen gebührend zu strafen wissen-). Natürlich dran-
auch Justus Mem'iis sowohl bei dem Kurfürsten Johann Friedrich

wie bei dem Landgrafen Philipp darauf, dali Sebastian Thiel von
der Pfarre zu Niederdorla abgesetzt würde; lehre er doch auch
keinen Katechismus, halte gar selten Kommunion ab und weise
die Leute durch seine Predigten eher davon als dazu. Zudem
werde auch nicht sehr günstig von seinem Haushalte gesprochen """).
Philipp zeigte auch jetzt wieder wenijj Neigung, den Anklagen de-
Justus Menius Gehör zu schenken. Als es aber endlich trotzdem zur

Abberufung Thiels von Niederdorla kam. uurdr ihm dafür vom
Landgrafen die Pfarre von Tutterode vor dem Meißner übertragen.

Hier blieb er auch fernerhin noch in Verbindung mit den Täufern,
bis diese immer mehr durch Klaus Ludwig von Tüngeda ') in
libertinistische Bahnen einlenkten. Inlbhei|e.--en sagte sich Thiel
öffentlich von ihnen los'').

In Mühlhausen aber betrachtete es Justus Menius auch weiter-

hin mit als eine seiner ersten Aufgaben, alle seit Münzers und
Pfeiffers Zeiten dort noch wuchernden Ketzereien vollends auszu-

rotten. Freilich hatte er dabei keineswegs einen leichten Stand.

Auf der einen Seite gab es, namentlich unter der vornehmeren
Bürgerschaft, noch viele Anhänger der alten Religion, die da sagten:
.Were man damit [mit der evangelischen Predigt] zufrieden ge-
wesen vnd bette es nie hereinkomen, sondern bey der alten Pieli-
gion bleiben lassen, So solten alle Sachen kein not haben vnd

noch wol in gutein stände stehen" '"). Andere wieder lielJen sich

'l Vgl. oben S. 94.
2) Schreiben Johann Friedrichs an Justus Menius vom ]. März 1543

(Weimarer Gesamtarchiv Reg. N. Nr. 1021). i Anhang I Nr. 85.
*} Durf in Sachsen-Koburg-Gotha, Landratsamt Waltershauseu. AG.

Wangenheim.
°) Das �Ausschreiben Bastiani Thielenn, jetzigen Pfarrherr D zu TutteroJe

vorm Meißner etc.c bei Hochhut h a. a. 0. XXIX 185-188.

") Vgl. des Justus Menius Vorrede zu seiner Schrift: Von dem Geist der
Widerteuffer (Wittemberg 1544) Bl A41'.
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dagegen liüren: �\Yo man die Lere, so hie gepredigt worden ist
(durch Münzer, Pfeiffer, Hans'Römer etc.], behalten bette, so soll
es solche wege auch nicht erreicht haben" ')" Um nun die Unschuld
..des rechten, wahren" Evangeliums an dem Unglück, das die
Reichsstadt Miihlhausen seit 20 Jahren betroffen hatte, darzulun

und zugleich den ..Lugen, lest«1!-, schand vnd Mordgeist der Widder-
teuf ÜT" aufzuzeigen, gab Justus Menius wieder eine Schrift heraus.

Sie trug den Titel: �Von dein Geist der Widerteuffer" und
war in der Vorrede vom :"',. April 1544 dem Rate von Mühlhausen
gewidmet. In derselben führte Menius unter anderm aus: �Soll
aber (das ich gar nicht hoffen, Gott auch von gantzem hertzen
dalur auffs ernstlichst vnd fleissigst bitten \vü) dieses gnaden Liecht
euch vergebens erschienen sein vnd dem Teuffei sarnpt seinen
lugen vnd jrthumb vnter euch widerumb räum vnd platz Begeben
werden (das mir warlich herlzlidi leid vnd viel lieber tausent mal
sterben, denn solch.s an euch erleben wolt), So würde gewislich es
zu letzt mit euch viel erger werden, denn es vormals je gewesen.
]>enn ob wol der M nutzer dahin ist, so ist drninb sein (jeist nicht
dahin, der lebt warlich noch, reget sich auch noch in vielen
winckeln. Sonderlich in der Widerteuffer secten, welche vom

M nutzer dieses oit Landes gepflantzl, bis daher nicht gantz hat
ausgerottet werden mögen" -|.

l»ie Schrift war wieder von Luther zum Beweise, dal.i er

mit ihrem Inhalte durchaus einverstanden sei, mit einem Begleit-

\\ort versehen worden. Darin sehrieb er u. a., dals in diesem
Üiiehlein des .histus Meuius die Ketzerei der Wiedertäufer so ge-

waltig widerlegt sei, dal.:, wenn eine Kuh Vernunft hätte, sie

sagen mül.ite. es wäre ja die \Yahrheit und könnte nicht anders
sein;;). Im i'ihriVen aber atmet jenes \'orwort yanz den ver-
dammungswütigen l.'eist, der auch sonst vielfach die Schriften aus
den letzten Jahren Luthers kennzeichnet. So war ihm auch jetzt
noch gewif;, �das Widerteuffer vnd Sdiwermergeist ein Geist ist.
Denn ob sie sich wol eusserlich stellen, als seien sie nicht eines
(leiVK wie der Zwin-el vnd die seinen sich stelleten, als weren
sie der Widerteuffer feind in etlichen artickeln. Aber doch in der

Taufte vnd Sacrament gantz vnd gar ein Geist in beiden war.
Denn sie alle beide lereten die grosse kunst, nemlich, das in der
Taufte schlecht wasser sey vnd im Sacrament schlecht brod vnd
wein sey" J).

li Ebd. -) Bl. B4". ''i Bl. A2l>, EA LXUI 382.
4) Bl. A 2^ und 3", E A LX1I1 332f.
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Die Schrüt des Justus Menius, die für die Kenntnis des west-

thüringischen Täufertunis in den vierziger Jahren des IG. Jahr-
hunderts sehr wertvoll ist, zerfällt in zwei Teile. Im ersten setzt

er sich mit den luünden auseinander, die die Wied-rt/inter für

ihre Absonderung von der kirchlichen (lemeinschafl geltend machten.
Dabei wußte er allerdings auf den Vorwarf der Wiedertäufer, dal.';
die Prediger der Kirche selbst Sünder .-eien und das, was sie
lehrten, selbst nicht Uiten. zuletzt nur zu erwidern: �.Man vnter-

scheide die Person mit jrem Leben, wandel vnd \vercken von dem

Ampt vnd leer, vnd wo das Ampt vnd Lere recht vnd rein ist,
die Person aber strefflich. so folge dem Ampt vnd der Lere vnd
las die Person mit jren wercken vnd loben fareir M. eine Auf-
fassung vom evangelischen Predigtamt, die nach katholischer Art.
zwischen Amt und Person unterscheidet. Im /.weiten Teile aber

geht Justus Menius auf die einzelnen Lehren und da- Wesen der
Wiedertäufer ein. Dabei berührt es, wie auch schon früher bd

ihm2) und Luther "'). etwas eigenartig, daß er uerade das den

den Täufern mit /um Hauptvorwurf macht, dal.'; sie sich mit ihrem
Predigen in die Winkel verkröchen, slatt damit offen und frei an-

Tageslicht zu treten, I'nd doch machten ja, besonders auch im
Kurfürstentum Sachsen, die strengen obrigkeitlichen Mandate den
Täufern ein öffentliches Wirken geradezu iininö'jlicli! \Vo sie es

aber einmal dennoch wagten, war Juslus .Menius sicher i], r aller-
erste, der sie sofort als Gott- -h-l' PT, Zerstörer aller Lautlichen

Ordnung. Aulrührei, Mordgcnossen usw. dem strafenden Arm der

weltlichen Obrigkeit überliefeite. So heif.it es denn auch am
Schlüsse dieses von geradezu fanatischem Ha--' gegen die Wieder-
täufer diktierten Buches: �|ierwr_>rn so wird auch ein jede Ghri-l-
liclie (»berkeit diejenigen, so in solcher offenberlicher, gnt--
lesterlicher, autfrurischer, renbi-cher vnd [nordischer Schandsecten

vber vnd wider die erkandten warheit mutwilliglich vnd halstarrig
beharren, nach jrem Ampt \vol zu straften wissen. \Hd darff hie
niemand dencken oder sagen, das er vmbs glaubens willen -e-
strafft werde. Denn \vo jemand hey sich selbs in seinem <!e-
wissen einen sonderlichen glauben bette, damit kcmd ej niemand

') Bl. G 2" und ' .

-) In seiner .Schrift: Der Widclertuiillei II.T«' vnd geheimnis 1530
Hl. b l'', 2a.

') z. B. in der Vorrede zu obiger Schrift Bl. A3>- (E A LX111 293. und
in seiner Au-l.-umig des 82. Psalmen iK A XXXIX J
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iTgern noch von einigem Menschen derhalh gerichtet oder gestrafft
werden. Weil aber diese Secten nicht allein für sich seihst vn-

recht gleubt, sondern den rechten glauben, Gottes \vort, Sacra-
menta vnd Gott selbst lestert, in eusserlichem leben alle Gottes

Ordnung verkeret, alle vnzncht, auffrhur, reuberey vnd mord an-
richtet, vnd man solchs ninnehr an so vielen orten mit so grossem
schaden erfahren hat, Derwegen so ist sie fort mehr nicht nach
jren falschen heuchlerischen geberden, sondern vielmehr nach den
offenbarlichen wercken zurichten. Vnd darf!' sich die Oberkeit an

das wort des Herrn: ,Last es beides wachsen bis zur erndten etc.'

gar nichts keren. Denn solch wort ist nicht der Oberkeit. sondern
allein den Aposteln vnd Predigern gesagt, welche mit dem schwort
niemand zu straffen haben. Der Oberkeit bei'ehl helt also, das
sie die bösen straften vnd im Gericht keine Person ansehen

sollen etc." l).
Diese Schrift des Justus Menin- scheint hei dem Rute zu

Mühlhausen nicht ohne Eindruck geblieben zu sein; wenigstens
faßte er damals den Beschluß, da sich viele Bürger und Bauern
der Wiedertäufersekte angeschlossen hätten, die Verdächtigen durch
die Prediger verhören und zum Widerruf ihrer Irrtümer auffordern
/n lassen. Diejenigen, die von ihrem irrigen Glauben abstünden
und Buße tun wollten, sollten nicht weiter behelligt werden; die
Halsstarrigen dagegen sollten gefangen gesetzt werden, �ob sie da-
durch zur Bekehrung gebracht werden möchten" -').

Letzteres Los traf Ludwig Spon, der jetzt wieder die Seele
der ganzen Täuferbewegung in der Mühlhausener Gegend war und
der sich auch sonst in den niedern Bürgerkreisen nicht geringen
Ansehens zu erfreuen schien-1). Es war etwa Ende August 1544-,
als ihn der Mühlhausener Schü.s-er. Christian Schmidt, verhaften
ließ. Da jedoch Spon- Weib darin ein großes Unrecht sah, so

Lfl. T31', -t". Ähnlich spricht sich Melanchthon über jenes Gleichnis
CK 111 199 aus: �Dafs aber dagegen angezogen werden diese Worte vom Un-
kv.uit-, lasset beides wachsen, das ist nicht zu weltlicher Obrigkeit gevedt,
sondern zum Predigtamt, dali sie unterin Schein ihres Amts keinen leiblichen

Gewalt üben sollen. Aus diesem ist nun klar, dafs weltlich Obrigkeit schuldig
ist, Gotteslästerung, falsrhf Lehre-, Ketzereien und die Anhänger am Leib
zu strafen."

-| Nehelsieck ITli nach den Acta Senatua triplicis des Mühlhausener
Ratsarchivs.

3) Darauf deutet, daß sich bei seiner Freilassung �zu Bürgen Händen*
nicht weniger als vieiundzwauzig für ihn verbürgten. Anhang I Nr. 88.
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wandte sie sich in ihrer Bedrängnis an den Landgrafen Philipp.

der sich ja immer durch eine humanere Behandlung der Täufer
vor den beiden ändern Schutzfürsten ausgezeichnet hatte. Er
konnte es auch jetzt nicht mit seinem (Gewissen in Einklang
bringen, daß gegen einen Mann, der nur im Glauben irrte, so
scharf verfahren werden sollte. Darum gebot er, daß der re-

gierende Hauptmann von Mühlhausen. Hans von Ebeleben, und
Justus Menius in Güte mit Spon verhandeln und ihn über seinen
Irrtum belehren sollten. Wolle er sich jedoch nicht davon ab-
bringen lassen, so möge man ihm (dem Landgrafen) dies alsdann
schreiben M. Trotzdem aber mutete Spon noch etwa vierzehn Tage

im Gefängnis ausharren, bis man sich dazu bequemte, ihn eine
(Jiiehde schwören und gegen Bürgschaft frei zu lassen. Dazu
sollte er in einer langen Buße Artikel widerrufen, die er gar nicht
eingestanden hatte. Er bat deshalb den Schösser Schmidt, die

Sache dem Landgrafen vorzutragen. Da dieser aber das Ansinnen
ablehnte, tat es nun Spon selbst. Dabei machte er Philipp das
Anerbieten, er möge ihn persönlich oder durch seine Räte und

Superintendenten in Kassel. .Marburg oder anderswo verhöi-rn
lassen. Würden sich dann bei ihm Irrtümer herausstellen, so

ninge man ihn in Güte unterweisen. Als dies jedoch der Sdiö-er
erfuhr, war er nicht wenig aufgebracht; erschien es ihm wie auch
Justus Menius doch schon anstößig genug, daß sie Spon noch vor
der Revokation seines Irrtums aus dem Gefängnis entlassen mußten.
Der Schösser drohte daher, er werde nunmehr alle 24 Bürgen
Spons verhaften lassen; wenigstens sollten sie diesen sofort wieder

ins Gefängnis hriivjen, falls er etwa die vorgeschriebene Itul.'"
nicht leisten wolle. In seiner Not wandte sich Spon von neuem
an den Landgrafen. Er bat, der Prozeß gegen ihn möchte doch
so lange ruhen, bis ihn der Landgraf zu sich beschieden habe.

Und Philipp schenkte auch jetzt wieder Spon Gehör. Alsbald
richtete er an den Hauptmann von Mühlhausen und Justus Menius
ein Schreiben und schärfte ihnen darin nochmals ein, mit Spon
nur gütlich zu verhandeln und einstweilen weder ihn noch seine
Güter anzutasten. Stünde jedoch die Sache anders, so möge man
ihm darüber gründlichen Bericht erstatten, daß er sich dar-
nach richten könne -). Jene aber fühlten sich darob nicht wenig

') Das Sehreihen Philipps an Hans von Ebeleben und Justus Menius vom
25. September 1544 im Anhang I Nr. 87.

-) Anhang l Nr. 87.
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gekränkt und brachten nunmehr die ganze Angelegenheit an den
säobsHchen Kurfürsten. Dieser war durchaus mit ihrem Verhalten

einverstanden und befahl ihnen, Spou wieder verhaften und dann
drei Wochen lang im Gefängnis nochmals mit dem Wort Gottes
unterweisen zu lassen. Weigere er sich aber auch dann nnch,
seinen Irrtum zu widerrufen und die vorgeschriebene Büke zu tun,

so möge man den ganzen Fall an die Rechtsgelehrten bringen
und dann deren l 'rteilsspruch vollstrecken. Auch habe er nichts
einzuwenden, wenn davon der Landgraf in Kenntnis gesetzt und
zugleich ersucht würde, daß sich Spon wieder in Mühlhausen ein-
linden solle M.

Doch zeigte sich der Landgraf Philipp ebensowenig wie früher
L'enri-lL. in Sachen der Bestrafung der Täufer von seinem bisherigen
Standpunkte irgendwie abzuweichen. Sein scharfer Verstand hatte
L-ar wohl erkannt, dal; die-e Leute durchaus nicht alle einerlei

.Meinung seien, wie man das immer von kursächsischer Seite an-
nahm, und womit man das scharfe Vorgehen gegen sie recht-
fertigte. Muidern dal?, der eine dies, der andere das glaube. Tnd

dazu hatten ihm auch seine bisherigen Erfahrungen in Hessen
doch den lleweis erbracht, daß ein gut Teil von ihnen zu belehren
und \\ieder zur Kirchengemeinschaft zurückzubringen sei, sobald
man nur in (Jute mit ihnen verfahre. Anderseils aber war ihm

auch nicht entgangen, daß mau durch scharfes Zufahren bei ihnen
iii'Mrt gerade (las (ie'jetiteil erreichte; daß manche sich lieber hin-
richten ließen, als dal.': sie ihre Glaubensartikel widerriefen, l'nd

bedeuteten diese Hinrichtungen nicht jedesmal eine ausgezeichnete
Propaganda für das Täufertum? Wie hatte doch stets eine solche

Ketzerhinrichtung auf die einfachen Laicnherzen gewirkt! Stets
war dann alsbald die Meinung hervorgetreten, diese Hingerichteten
mül.ileii doch sicherlich sein- rechtschaffene Christenleute geuv.-eu
sein, son-t wären sie nicht so zuversichtlich in den Tod gegangen.
l'i M l was war dann jedesmal die Folge? Dal/, .jede solche Hin-
richtung nur viele andere bewog, ebenfalls dem Tä ufert u m beizu-
Ireirn. Aber nicht bloß Nützlichkeitserwägungen waren es, die
Philipp in der Frage der Ketzerbestrafung einen ganz anderen
Standpunkt als Kursachsen einnehmen ließen; auch die Beschäf-
tigung mit der Heiligen Schrift hatte ihn dazu geführt. Natürlich

'i Das Schreinen Johann Friedrichs an den Amtmann Hans von Eheleben
und Justu-i Meuiua vom 11. Novomher lf>44 im Anhang I Nr. 88.
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waren es nicht Stellen aus dein Mosaischen Gesetze, wie bei den

sächsischen Keformatoren, an die sich sein Gewissen in die.-er

Frage gebunden fühlte M, sondern neutestamentliche Stellen. Worte
von Jesus und Paulus, wie Mt 13. 21-30, Lk ^1.51 ."»r, und
P»öm 14, l-ö, l L'H'. l'nd konnte nicht auch einer, so sagte sich

Philipp weiter, der im Glauben etwas irrte, über Nacht sich unter-
richten nnd belehren lassen und sich so wieder von seinem In-

tum lossagen? Wenn er da^euen einen solchen Menschen alsbald
hinrichten lasse, wie man in Kuisachsen verfuhr, mache er -ich

dadurch nicht auch selbst mit an dessen Blute schuldig r Und
zuletzt wirkte bei Philipp auch folgende- Bedenken nicht wenig

mit: Wenn man alle die toten wollte, die nicht evangelischen
Glaubens seien, wie sollte es dann den .Papisten" und den Juden
ergehen, die doch mindestens ebenso sehr und noch mehr wie die
Wiedertäufer irrten! *')

Solche Erwäjjunjjen allerdings kannte der ;janz von Luther
und Melanchthon beratene Kurfürst nicht. Ihm erschienen alle

Wiedertäufer insgesamt, wenigstens, wenn sie auf ihrer Meinung
verharrten, eben nur als Aufrührer und Gotteslästerer, die als

solche auch mit vollem Rechte hinzurichten seien. Das zeigte sich
auch wieder, als etwa um die Mitte 1545 auf Veranlassung der
fürstlichen Kommissare und in ihrer Gegenwart abermals ver-

schiedene Wiedertäufer aus Mühlhausen und l'ni^ebung von dem
neuen lutherischen Superintendenten Sebastian Boetius i und
anderen Geistlichen einem Glaubensverhöre unterzogen wurden.

Sie bekannten dabei, die Kinder könnten auch ohne Taufe
selig werden, denn wenn auch alle Menschen in Sünden geboren
würden, so schade diese doch dem Kinde nichts; erst wenn es

.mit Verstand" sündige, sei der Tod der Sünde Lohn. Die Kinder
könnten auch den Eid. der bei der Taufe geschworen werde, nicht
halten, denn sie hätten noch kein Bewußtsein davon. Ferner sei

das Abendmahl nur ein Gedächtnismahl, an dem nur der. welcher
der Sünde abgestorben sei, in der rechten Weise teilnehmen könne.

Eide zu schwören sei unchristlich. Wenn die Träger des geist-
lichen Amtes .sträflich" seien, könne auch ihr Leben nicht rein

sein. Alle Prediger, die ein festes Einkommen hätten, seien Geiz-

') Etwa Lv 24,16 oder Dt 13,7-11.
2) Das Schreiben Philipps an Johann Friedrich vorn l'J. Aiiiin-t 1045

im Anhang I Nr. 89.
') Über ihn s. Nebelsieck 175f.

Kel'.-geH-li. stiiclifi, ii. TrxU-, llt-I't 1:: u. 14: \V j j, |,ler. M.llimtf. y
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ha Nr. Daher sei auch alle Lehre, die sie predigten, falsch. Dazu
täten sie selbst da- nicht, was sie von anderen verlangten. Sie

predigten an den Feiertagen und \erdieuteu Geld damit: anderen
Leuten da^e.uon vi-rliüteu -ie die Arbeit an diesen Tagen. End-
lich halte auch die von ihnen erteilte Sündenvergebung keinen

Wert, da sie .ja selbst Sünder -eien.
Xachdi in dieses Verhör stattgefunden hatte, einigten sich

die Abur.-.indten der drei Sehnt/forsten dahin, daß die Vorge-

l'niderlei) nacli Verlaut' von 11 Tagen \viederkoininen und er-
klären sollten, ob sie von ihren Irrtümern ablassen wollten oder

nicht. I'nterdi'>-cn solle man die-elben lleilsig unterweisen und

auch um ibie Besserung öffentlich beten. Wenn sie sich auch
dann nicht bekehlen wollte)), seien von den Schutzfürsten weitere
Maßregeln jjr-cn sie '/.u erfreuen. Aber de)' Erfolg war gering.
Nur eine Frau verstand -ich /.um Widerruf und erklärte, zur Ge-
meinschaft der Kirche zurückkehren zu wollen; zwei andere ent-

zogen sich der fnbTweisung durch die (ieistlicben, indem sie
flohen, und die beiden vorgeladenen Männer blieben trotz alles

Unterrichts auf ihren Ansichten hartnäckig bestehen '). Infolge-
dessen war auch jetzt wieder der Kurfürst Johann Friedrich, dem
darüber der Mühlhausener Schösser Bericht erstattet hatte, der
Meinung, man solle diese Leute gefangen setzen und gegen sie,
wenn sie auch dann nicht von ihrem Irrtum ablassen wollten.

.mit der Schärfe.- nach der kaiserlichen Konstitution von 1529

vorgehen. In diesen) Sinne liel.; er, nachdem er sich vorher noch
der Zustimmung de.-Herzogs Moritz versichert hatte-), am 24. Juli
an den Landgrafen Philipp Mitteilung machen*). Aber dieser
blieb auch jetzt konsequent auf seinem stets vertretenen Stand-
punkte stellen und meinte: Wenn noch derlei Leute sich in Mühl-

hausen vorfänden, möge man sie verhaften und durch geschickte
Prediger mit dem Wort Gottes unterrichten lassen. Wollten sie

dann trotzdem nicht von ihrem Irrtum abstehen, so möge man
-ie aus dem Lande weisen und ihnen für den Fall der Rückkehr

eine Leibesstrafe androhen. Sollten sie sich aber ganz halsstarrig
zeigen, und stünde es zu besorgen, date sie mit ihrer Lehre auch

noch andere Leute anstecken möchten, so sei es geraten, sie im
Gefängnis zu behalten und die Kosten nicht zu scheuen, die doch

') Darüber Nebelsieck 17<if. nach Akten des Dresdener Haupt-
Staatsarchiv-,. 3; ELd. 177. st Anbang I Xr. 89.
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aucli nicht .-o unerschwinglich wären. Etwa.- andep- allerdings
.-ci es, wenn dies«' l-eiile Aufstand, l 'ngehor.- HM der l'nterlanen
und Malefizhändel erregt halten. In dii-nu Falle natürlich könnte
auch er es nicht für unbillL1 erachten, wenn gegen sie nach den
kaiserlichen Hechten vorgegangen würde.

Von dieser seiner Ansicht set/te Philipp alsdann in seinem
Schreiben vom l'.). August \~>\~t -einen Bumle^eno.--en Johann

Friedrich in Kenntnis1). Zugleich benutzte er di.^e (.. Ic-i nheit.

um ihm nun noch einmal die Grundsitze und Erwägungen, die ihn
hinsichtlich der Behandlung der Täufer leiteten, ollen darzulegen.

Es ist dieses Schreiben aber gleichzeitig ein klassisches Zeugnis
dafür, wie weit docli der Hesseiiffirsi in .seiner religiösen Denkungs-
art dii' meisten seiner Zeitgenossen und nicht zum letzten ;nn-h
einen Luther und Melanchthon überragte.

Elfte? Kapitel.

Die Nachwirkungen der von dem Landgrafen Philipp und
Kursachsen den Täufern gegenüber vertretenen Grund-

sätze in der hessischen und in den sächsischen

Landeskirchen.

Es konnte nicht ausbleiben, da L; man Philipp die humane
Gesinnung, die er gegen die Täufer, wie überhaupt ge^en alle
Andersgläubigen mit Ausnahme der Katholiken an den Tag legte,
auch vielfach verdachte, und nicht etwa blök von kursächsischer

Seite; erweckte ja damals seine Haltung sofort den Argwohn, dal.';
er selbst ein heimlicher Anhänger der Wiedertaufe sei. Doch als ihn

einst Herzog Heinrich von Braunschweig öffentlich zu einem solch'en
gestempelt hatte, erwiderte er in seiner Verteidigung trefflich:
.er sei überzeugt, dafe der Glaube eine Gabe Gottes wäre, den
der Mensch durch äußerlichen Zwan- in niemand dringen könnte
oder gießen, sondern allein Gott müüte den durchs Wort ein-
geben* -). Diese weitherzige Gesinnung bewahrte sich Philipp
auch noch, als nach dem unglücklichen Ausgang des Schmalkal-
dischen Krieges Tage des schwersten Leides über ihn herein-
gebrochen waren und er sich jahrelang als Gefangener des Kaisers
die entwürdigendste Behandlung gefallen lassen mul'ite. Auch

') Anhang 1 Nr. 89 vi KM l!r.
8*
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später noch .schrieb er in einem Gutachten vom 7. März l"">"">') an
Johann Friedrich den Mutieren von Sachsen: �Wir nicht allein

auf im- -ehen sollen, sundern auch auf andre Christen, daß es

dfin-n auch wnhl^ehe. und oh -ie vielleicht in einem Artikel irrten,
sie darum nicht auf die Fleischbank Bewiesen würden" '). Und
in derselben Schrill setzte er bezüglich der Wiedertäufer ausein-

ander: .. Fs ist nicht \\'eiliger, die Wiedertäufer ihrer viel haben
eine unchri.-lliche bül.'ie Seele, wie sie da- denn zu Münster und

ander.swo \\-ohl bewie-en; -.ie -iml aber ungleich. Ftluhe sind

."iiilaltL'e fromme Leid: i.-t dei wegen mit denselben mit Bescheiden-
heit zu handeln. Dir mit der Tat handeln und das Schwert an-

greifen, i.-t billig, die.-ellien auch wiederum mit dem Schwert und
Hecht zu stralen. Di,.. aber im Glauben irren, mit denen soll man

be.-cheidentlirh handeln, nach Art der Liebe gegen den Nächsten
sie unterweisen, und allen FleiL; unaufhörlich bei ihnen thun. sie

auch hören, und so sie nicht wollen bei der Wahrheit bleiben

und Irrtum und bösen Samen unter die Christen mengen, so soll
man sie alsdann hinwegweisen und ihre Predigt zerstören. Am
Leben aber zu .-trafen, wie in etlichen Fürsten turn eil und Landen,

auch ander-wo i-M'.-cliehen. die da nichts mehr getan, denn daß
>ie im (ihmben Beirre l und mit der Tat nicht gehandelt, wird man
mit dein FvaUL'elio nicht wohl verantworten können. Sind auch

die christlichen Lehrer, als Auuu^tinu- und Chrysostomus und
andere aufs hefti^-te dawider- -). Der Markgraf Karl von Baden
aber erhielt von 1'hilipp auf -ein, Anfrage vom 12. ' »ktnber 1ÖW».
betreuend die Behandlungsweise der halsstarrigen Wiedertäufer,
die in Hessen pe-en sie erlassenen Edikte und Verordnungen mit
lobendem Zusätze zu-e>;indt: �Ks will von Nöten sein, daß man
Gottes Wort und das Gebet an die Hand nehme, und damit alles

mit den widnvn geistlichen und zu diesem Kampf allein dienlichen
Waffen des Teufels List und Gewalt widerfechte: dannoch sollen
denn noch andere gute christliche Mittel, so eine christliche Ober-
keit beneben den Dienern göttliehs Worts, diesem Feuer zu wehren,
zu gebrauchen schuldig ist, nicht unterlassen werden. Diese christ-

liche Mittel wollen sich aber nicht allwege in gemeine Regeln
fassen und begreifen lassen, sondern stehen am meisten in den
Circumstantien der Zeit, Orte, Personen usw. guter fleißiger Be-
trachtung, welche dann gute genügsame Anweisungen einem jeden

C R ]\ 7.r.9. -) C R IX 757.
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"ligen und Veisländigeii geben werden etc." '). Auch in
seinem Testamente unterliefe Philipp es nicht, noch ausdrücklich
ZU erklären: �Einigen Men.-chen um deswillen, dal'i er unrecht

glaubt, zu tüten, haben wir nie getan, wollen auch un.-ere Söhne
ei mahnet haben, solchs nit zu tun. denn wirs, dal.') es vuder

Gott sei. halten, wie das im Evangelio klar angezeigt, auch

Augustinus und Chrysostomus und andere alte Lehrer in ihren
Büchern, auch in Tripartita Historia klar schreiben" '-').

Diesen G ei-1 der Humanität und Tolt-ranz haben dann auch wirk-

lich Philip|.is Söhne als teuerstes Veimächtnis ihres Vateis im lle.ssen-
lamle zu wahren gesucht. Als im Jahre löti'.i infolge der Weigerung
eine-- Wiedertäufer- Möller, sein Kind taufen zu lassen, die Krage

brennend geworden war. wie es mit solchen Kindern gehalten

werden solle :l|. da sprach .-ich Philipp- älle-ler Sohn, der Land-
graf Wilhelm, unter anderem dahin aus: �Wie man nun sollte

dazu kommen, ihnen |den Wiedertäufern] bevor anderen l'n-
gläubigen ihre Kinder abzudringen oder zur Taufe zu bring- n.
das können wir nicht sehen. Zudem bedenken wir. dal.'i hierin

und in allem, was wir tun und lassen, vornehmlich ad aedilica-

tionem der Kirche und auf die Liebe mul.'; gesehen weiden; manent

enim tria haec, spes, ti<les et charitas. sed maximum horum est
cliaritas- M. Lud als in die Reformationsordnung vom Jahre \->l-2

auf der Grundlage der von Philipp L">37 erlassenen Verordnung
auch Bestimmungen gegen die Wiedertäufer aufgenommen wurden.
da ward als höchste Strafe nur die Landesverweisung angedroht
mit der Verpflichtung, sich mindestens zwölf Wegem»ile;i von der

hessischen Grenze -"ntternt niederzulassen """).
So hat denn der Geist Philipps auch nach -einem Tode der

hessischen Kirche seinen Stempel aufgeprägt und sie durch seine
Weitherzigkeit vor Erstarrung bewahrt, l'nd gerade die gegen
die Wiedertäufer, die Stillen im Lande, geübte .Milde ist es nicht

zum wenigsten gewesen, die �der Kirche frisches Leben und heil-
same Erinnerung an alte, fast vergessene Heils Wahrheiten" 'j zu-
geführt hat.

Anders in den sächsischen Landen! Allerdings warder Kur-

fürst Johann Friedrich nach der Katastrophe bei Mühlberg per-

') Hochhuth n. a. 0. XXIX 197. -l von Uonimel II 341.
:|) Hochhuth ebd. 213-229.
4) Ebd. 227. Dies Zitat stammt aus l Kor 13, 13.
*) Huchhnth a. a. 0. XXIX 211-213. ") Ebd. 234.
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-<,nlich. wie es s< lieiut. abweichenden Glaubensüberzeugungen ^

über etwas milder gestimmt, sodaß er 1501 aus der Gefangenschalt
an seinen Nilm Johann Friedrich den .Mittleren schrieb: .Ketzer

mit Furcht des Feuers v.u. bedrohen und niclit mit der Schrift zu

unterrichten, kennen wir nicht für ein isllich noch recht ansehen" l}\
dridi liatte dies auf die den Taufern gegenüber befolgte Praxis

keinerlei Kinllul.':. Im Gegenteil! Waren bisher die halv-tarrL-eti
Ket/.er mit dm: Schwerte hingerichtet worden. so wurden sie jetxl
sogar wiederholt auf dem Sdieit'-rliaulen verbrannt -|. Und als
im Jahir I.Vt'J unter dem Namen d.- Herzogs .lohann Friedrich
des Mittleren das vm dm ,\,'iien-er Zeloten des Luthertums ab-

L'<'!ai.il<- W'-imari-i l\<- Konlütationsbuch ei-i.-liien. da waren darin

neb.-n dm ..Irrtum."]"),- Servets, Schwenckfeld-, der Antinomer,

Sakramentiejvr. (»siandristen. .Stankaristen. Majoristen und Adiapho-
risten auch die d<T \\'icdertäul'er. dir eine unchri-tliclie. Ijüse Sekte

spien, untej-.~<:lii''d.--|<i- vri dämmt. Aber da .Mehuchthon der \\'itten-
berger l'niver.-itat trotz aller iJemnhimgen der Krne.-tiner treu ge-
blieben war. erlangten jetztauch im Albertinischen Sachsen die unduld-
samen Grundsätze Geltung, die er mit Luther ofli/iell den Täufern
gegenüber vertreten hatte. Ja Melanchthon wurde mit zunehmen-
dem Alter eher noch unduldsamer und rücksichtsloser, obwohl ihn

doch -eine " -i^eiieu Abweichungen von der Lehre Luthers viel eher
y.ui' .Milde und Nachsicht hätten -timinen mü><en. So heißt es

z. li. in dem von Melanchthon abgefal.;ten und von ihm nehst
sielien anderen lutheri-cln-n Theolngen auf dem \VormserKeligions-
-'.".-)iräi.-h I.")ö7 uiitrr/.eirliiir|..u (inlachten: l 'i-nzi"!.';. wie es soll

-c'li.dti-n w< rdm mit den Wiedertäufern: .Also ist geschrieben
Levitici -2'\: \Vej- l InUrslästerung redet, der soll getötet werden.
l"ml dieses Gesetz bindet nicht allein l.-rael, sondern ist ein natür-
lich Gesetz, das alle < >bi-igkrit«-n in ihrer Ordnunj.-- bindet, Könige,
Kursen. Kicliler usw.' Dabei gilt wie schon früher bei Melanch-

thon al- Grundsatz, dal.'i die Wiedertäufer, .welche die Häupter
und Anführer sind," falls sie nicht von iln.-n Irrtümern ablassen

wollten, �als Aufrühreil-che und Gotteslästerer verurteilt und mit
demSchwert getötet werden". ..Ander.- verführte-Leute. die nicht
so trotzig sind und doch niclit wollen abstehen, sind als unsinnige
Leute in Kerkern /.u hallen." Als solche wiedertäuferische und

Schmidt II 1:>V

") Allerdings handelt es sich in den betrettenden Fällen um Sektierer
mit stark lilji."rtinistischen Tendeuzt-n. Vj;}. darüber Schmidt II 131-135.
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gotteslästerliche Artikel galten z. B. die Leugnung der Erbsünde,
die Verwerfung der Kindertaufe, dir Bestreitung der Dreieinigkeit
und die Behauptung, daß die Sakramente bloße Zeichen seien1).

Gleichermaßen beantwortete Melanchthon auch noch zwei

Jahre später die Frage: ob fromme Obrigkeiten unrecht tun, wenn
sie an schrecklichen Irrtümern festhaltende Wiedertäufer töten?

dahin: �Es gibt zweierlei \viedertauferische Irrtümer. Die einen
sind ausgesprochen aufrührerisch, nämlich die. welche die Obrig-
keiten und die obrigkeitliehen Ämter, die Gerichte, die gesetzmäßigen
Strafen, und den Unterschied des Eigentums verwerfen und viele
andere. Betreffs dieser ist folgendes Verfahren durchaus sicher:
Zuerst sind >ie ordentlich zu belehren, und wenn sie belehrbar

sind und ihre Irrtümer ablegen, sollen sie nicht -etötet werden,

sondern es gelte als Regel: Den .Schwachen im Glauben rieh IIP: I.

auf und verwirret die Gewi.-sen IIP lit [Köm l M l- Aber wenn
sie halsstarrig sind, innren sie wie Anfrfihrer bestraft werden.
weil es ein und dasselbe ist durch tribunicische Volksversamm-

lungen, die der weltlichen Ordnung' entgegen sind, und mit den
Waffen Aufstände zu erregen. Dieser Grundsatz ist klar nach dem
Spruche: Die der Obrigkeit widerstreben, werden sich Strafe zu-

ziehen [Üöm li). -2]. Ebenso: -leder, der das Schwert nimmt,
wird durchs Schwert umkommen [.Mt -2<'>. ~>-2\~ -}. In gleicher
Weise aber wollte Melanchthon auch gegen diejenigen vorgegangen
wissen, die nur in ihren Lehrmeinungen Gotteslästerungen ver-
breiteten, wie es Servel und Gampanus getan hatten. \Venn

solche Häretiker halsstarrig seien, möge ein Kirchengericht ein-
gesetzt werden, wo auch obrigkeitliche Personen und andere Leute
ihre Meinung äußern sollten. Wenn hier der Irrtum verdammt
sei, und der Angeklagte sich doch nicht belehren la>se, dann möge
sich die Obrigkeit nach dem Gesetz über die Bestrafung von

Gotteslästerungen richten, weil die Gesetze wider Meineidige, offen-
bare Götzendiener und Zauberer, Naturgesetze seien. Dabei

habe die Obrigkeit, wenn es sich um greuliche Gotteslästerungen
handle, nicht lange zu zaudern, sondern von gerechtem Eifer zu

entbrennen, wie geschrieben stein:: .Die Ungerechten sind mir
verhaßt" [Spr. i'i, -21], doch möchten gesetzmäßige -erirhlliche
Untersuchungen vorausgehen ;|. (legen die Unverbesserlichen aber,
die hartnäckig an der Verehrung der Götzen festhielten |d. h. gegen

') Paulus 48f. ') CR JX 1003. 3i L1 K IX 1003f.
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die standhalten Bekenner des alten Glaubens l hielt Melanchthon

die Anwendung von Körpeistral'en für angebracht ').
Hei die.-em Standpunkte aber \var es durchaus natürlich.

wenn derselbe jed.Tzeit über die Verbrennung des Antitrinitariers
Michael Servet zu Genf seinen lauten [Vitall alliierte -|, ja dali er

supar l .">."» 7 erklären konnte: .Die Genfer Obrigkeit hat vor vier
Jahren durch die Bestrafung der unverbesserlichen Gotteslästerung
;jei!. -ii den .Sohl i Gottes, indem sie den Aragonier Servet vertilgte,
der ganzen Nachwelt ein frommes und denkwürdiges Beispiel ge-
geben" ;). Mit Hecht konnte daher auch Kalvin, als er von seinen
<ie;riieni ob der Verbrennung Servels hettbe Angriffe erfuhr, dein
entgegenhalten: �Wa.s half ich denn arges getan, wenn der
Hat dieser Stadt, /.war auf meine Aufmunterung hin. doch
nach dem l rt-il verschiedener Kirchen. ;m den schauderhaften

Lästeriinjjen dieses Hosen Hache L'eübt hat? Melanchthon hat

dieses \'eilahreii .uebilliLit und auch ilie-e .Strenge des Staates zur
.Nachahmung empfohlen- ').

.Natürlich konnten die.-«- l irund-ätze. die von dein damaligen

Haupttheologen de< Albertinischen Sachsens anderen (.Jlaubens-
anschauungen gegenüber zum Ausdruck gebracht wurden, nicht
ganz ohne FjnHut; auf die kirchliche Praxis des neuen Kurstaates

bleiben. Zwar huren wir wenig von Ketzerprozessen unter dem
Kurfürsten Moritx seinem ganzen Naturell lag jede Intoleranz
lern . aber unter seinem beschränkteren Bruder, dein Kurfürsten

August, der sich zum Hort lutherischer Hedit^läubigkeit berufen
fühlte, traten sie wieder völlig in die Erscheinung. Auch unter
ihm wurden wie im Ernestinischen Sachsen hartnäckige Ketzer
mit Feuer statt mit dem Schwelle hingerichtet. Letztere Strafe
ist \vahr-clieiiilich 1071 zu SaUa °) bei dem bereits früher
erwähnten Oberdorlaer Täuferapostel Christoph Hudolph, jetzt
Christoph von der Eichen ' ) genannt, angewendet worden 7). Sicher

') CK IX 77.

5) Z. U. L'R VIII 362, 02 )tt.. Ö2a; IX \\mf.: X Söltt., 857; XU 143,
696 ff.; XXIV 501.

'i cK ix i:«.

' Kesponsio ad BalJuini cunvicia 1ÖÖ'2 ((.'R XXXVJ1 57öi.
"') Jetzt Langensalza, Kreisstadt im R B. Erfurt.
h) Die Eiche s\v. von Mühlhausen i. Th. gelegen.
;) Dresdener Hauptstaatsarchi v Loc. 10328: Die Handlungen mit

Chvistcf.li ({iKl..l].l> alias von .l.--v Eichen lr>71. Über ihn s. auch Hochhuth
a. a. a XXIX 199-202.
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aber hat Anfang löst /u TrHIurl Hudolphs Genösse Hans Üohn

auf dein Scheiterhaufen Beendet, lim Julien dir Verordneten de-
kurfürsllich-sächsischen Konsistoriums zu Leipzig ..\\egen greulicher
Irrtümer und Gotteslästerungen" der weltlichen Obrigkeit xnr
Exekution der Todesstrafe übelgehen, worauf der Leipziger Schöppen-
stuhl auf den Feuertod erkannte ').

Aber die unduldsamen Grundsätze der >,icli>ischen Hetor-

matoren landen im neuen Kmstaale auch bald gegen die An-

hänger Melanciitlmns selbst Anwendung, und l i- Jahre nach dem
Tode ihres Meisters muteten sie ihre Abweichungen von Luthers
Lehn' über das Abendmahl und die l'<TSUII < Ihrisli. von di-n strengen

Lutheranern darob des Kryptokalvinismus geziehen, mit Kinkcikc-
rung, Folterung, Landesverwersujig und langwierigem liffangui.-
büläen. Es war dai'unler sogar der eigene Schu iegi-rsuhn ^K-landi-
thon.-, dei- kurfürstliche Leibarxt Kasjiai1 Feucer -). Zwar erhob

sich der sog. Kryptokalvinismus nach dem Tode des Kurfürsten
August noch einmal in Kursachsen, wurde aber nach kurzer Herr-
schall wieder niedergeworfen: seine Anhänger wurden eingekerkert
oder aus dem Lande veiwiesen, ja sein Hauptvertreter, der Kuii/.-
ler Nikolaus Krell, nach zehnjähriger Halt auf dem KonigsAein am
'.(. Oktober 1001 sogar noch enthauptet :)|.

So haben denn die (.Grundsätze, die vum Landgrafen Philipp
einerseits, von Luther und Melanchthon und den von ihnen be-
ratenen sächsischen Kurfürsten anderseits hinsichtlich der Be-

strafung der Täufer und der Ketzer überhaupt vertreten worden
sind, noch für die Folgezeit in dieser Frage b<">tmnnend auf die
Stellung ihrer Landeskirchen eingewirkt. Allerdings handelten die
\\~ittenberger Reformatoren und ihre Kurfürsten, wenn sie einem

strengen Verfahren den Ketzern gegenüber das Wort redeten.
nicht weniger aus Gewissensgründeri wie Philipp, wenn er allzeit
zur Milde neigte. Immerhin aber nmt.i uns heute dieser Fürst

trotz mancher sonstigen Verfehlungen insofern sympathisch be-
rühren, als er sich ungeachtet aller Gegenanslrengungen niemals
während seiner langen Regierungszeit gegen bloße Ketzer zur An-
wendung der Todesstrafe verstehen konnte, während doch ein
Luther und ein Melanchthon sich offiziell dahin aussprachen, dafe

') Ebd. Lou. 10328: Handlung des Wiedertäufers Hans Dou lö«3.
") Möllcr-Kawerau III 290-292 und die 289 verzeichnete Literatur.
»l Ebd. 111 297-299.
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man die Ketzer -auch unverhört und unverantwortet verdammen" *)
Soll, und .ob der Potestat. schon ehva mit einer Person zu ge-
-chwind U'dire, tliut er dennoch recht, daß er den Secten wehret" -|.

Denn kundigen sich uns bei Philipp in seinem Verhalten gegen die
Täufer und andere Sekten bereits die Vorboten einer neuen Welt-

an-cli.iimng an, die sich gründet auf den Buden der persönlichen
Religionsfreiheit, .so versetzt uns die Stellung, die die beiden
-ärhsisrhcii Iteiormatoren den Ketzern gegenüber eingenommen
haben, t'a>t gan/ noch in den Bannkreis der Anschauungen
des .Mittelalter-. Die-e haben -(<" nur verlassen, solange es sich

im1 H'- noch um die Krkärnpfung der eigenen Gewissensfreiheit
handelte: doch sind .sie sofort \\ Jeder zu denselben zurückgekehrt,
al~ es für .sie nun die Konsequenzen xu xiehen i-ralt und auch noch
andere Glaubensrichtungen Freiheit und Duldung beanspruchten.
"l'-lxl im (ii^'i'iiti-il schleckten >ie xur Au-rottung Andersgläubiger

-rlb-t vor d«'iu Anraten der Hinrichtung nicht zurück, und die
vielen liliihu-teile, die damals in K'mvachsen an solchen .Ketzern"

\ollxo-eii \\oi'den siuil ihn- Zahl ließe sich ge\viti sogar noch
um ein Beträchtliches MTinelircn. wenn uns nur heutzutage von

allen Källc-n noch di.- vollsMndigi-n Akten vorlägen, und wenn der
Landgraf Philipj) -ich nicht im Amt Hausbreitenbach und in der
Vogtei Mühlhau-fii auf- talkr;"dti,L;>!i- dem kursfielisischen Verfahren

widersetzt hält».' -, sie red'.Mi l'-ider nur eine xu deutliche Sprache.
wie \villi;j die weltlich,. Obrigkeit in Kursachsen die unduldsamen

("'rund-ätzi- der \\'itlenbeiger zur Ausführung gebracht hat.

'i Lutlifi in ein Auslegung .l.-, S2. ('-.ilnK-s i E \ \\\\\ '.'.M .
Mchuiclitlioii in d.iii li-ileiikrn «li-r Theologen zu Wittenbfi-jj: ..Oli man

ilu- Wiedertäufer mit dein >r]i\vLTt ̂ trut'en inüge" v.jn Kiul.- (Jktolitn- 1531
(CK IV 74u .
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Dal.t aul.ier Melanchtlron, den mau jetzt allenthalben pivi--
zugeben scheint1), auch Luther dir Hiiirichtnnj-1' von blol.teii
Ket/rru beiTinvortet hat, dem ist neuerdings von He'rmelink,

Kitschi, Böhnier und Hnnxi n.u i r widersprochen worden-').

\\'enn Hermelink (ebenso am-li lüt-chl, Böhmer und

lluimnyer) behauptet, dal.'; in der Nachschrift Luthers zu
Melanchthons Gutachten <'. U IV 7:i7fV. der Hauptnachdruck auf
die Zerstörung der �iv^na inuiidr -'ele-t sei, dir aN /Ji.-,imiii< ti-

t'assende Hauptsache am Sclilu- hrlont \vrrdr. so |iiv!.H ri- nur
uu^rbiihrlii-li diese \Vortc ;|. Denn daü Luther auch hei Krt/.ern.

wo offenbar keine Zerstoinn.Lr der .reinia mnndi" vurhandeu war.

im lirunde die Todesstrafe für richtig hielt, .-'-ht deutlidi ,m.s dem

Hatr liervoi-. dm er am Jn. (»klnhn ['>:','(" dem Fnr.-ten Johann

von Anhalt auf dr.-sru Anlra.Lir hetivft:- Stellungnahme '/.n drii
Wiedertäufern in Zechst erteilte: Der Fiir-t solle mit Krnst dazu

tun und sie in keinem \Vr-r leiden: aurli iriiji'e man ilniru ein-

schärfen, .wie sie damit jmit ihrem iinhrniteiien I 'p'di^-n "nd
Lehren] wol den lud allein verdienet hah-ii" '|. - Ebensowenig
laut sich dir An-icht l lerinelinks ') aufrecht erhalten, dal/, die

') 8u sagt Hunziiigei- 49: �Andererseits i~t /.u/.u^'l'./n. daü Meluin h-
alli-i ilin^s mit l-Viit-r iiiii] Schwert unverantwortlich -clmell Ijei der Haml

war. Das ist ein tiefer S-lmtti-n. der auf ilin lallt. Seinem 'iiiturliteii ist

manclier Mann zum Opfer irrfalleii, d"r sii-ln-rlii-li nidit regna iinmdi zer-
stören wollte/

-) Vx\. Hei-melink 04; Hitschi Iu4 A. 1: Kühmer lüOlt: Hun-
zinger 47 - 49.

') Hermelink ij8 A. 37. J) E B X 78. .1 e W VI 152.
llerm e l ni k 68 A. 37.



124 Exkurs.

Unterscheidung- Luthers /.wischen aufrührerischen und nur gottes-
lüsterlichen Ketzern in den Zusätzen zu den Gutachten Melanch-

thons in (',[{ IV TMtt. und 111 l'.ir>fY. lediglich verwischt scheine.
Diese t'nterscheidung war vielmehr nur eine mehr theoretische.
In Wirklichkeit machten aber seit Anfang LV.it) die Reformatoren
zu ischen jenen beiden Arten von Ketxern überhaupt keinen strengen
l'nlersi hied mein-. Die nur gotteslästerlichen Ketzer galten ihnen,
wenigstens wenn sie hartnäckig blieben, immer zugleich auch mit
;il- Aulrührer. und so trat' auch sie dann stets die Todesstrafe.

Nui-li \\eniger aber i.-l r- Ix -grunde', wenn H er m e 11 n k meint1),

dal.i Luther, �ohne «eine Grundvoraussetzungen eigentlich x,u ver-
leugnen", unter dem KinlluL'i des weiterdrängenden Melanchthon
bis zur Befürwortung der Lande>\ er Weisung bxw. zur Anerkennung
der Todev.-lra'r für Ketzer getrieben worden sei. \\'ie Melanch-

thon in der ganzen Kelzerfrage neben Luther so uut wie keine
selbständigen Ansichten \ertrefen hat. MI kann naturlich auch nicht
erst Melanchthon Luther bi- zur Anerkennung der Todesstrafe für
Ketzer weitergedrängt haben. Vielmehr kommt auch hier ent-
schieden Luther die Hauptrolle zu, und Melanchthon ist es nur,
der als der Gutachter der Wittenberger auch in der Ketzertrage
die Ideen Luthers in ein gewi-M'> System brinj-'l. Wenn endlich
llermelink betont-), divL'i die KeUerbestratung Luther schwer
wm-de und immer wieder bei ihm das per-önliche Mitleid mit d^m
armen, irregeleiteten Volke der VerfTihrten hindurchbrach, so be-
zieht er -ich dabei lediglich auf Aussprüche Luthers vom Jahre
l.'n's :i. also aus einer Zeit, wo Luther selbst noch nicht bis zur

Anerkennung der Todesstrafe für Ketzer fortgeschritten war; von
Anfang l "lün an jedoch wurde Luther den Ketzern gegenüber immer

härter, li.i- be\vei>t >chon zur (ieiinge eine Gegenüberstellung
der Zusdze Luthers x.ii den Gutachten Melanchthons von Knde

Oktober l.Y.n M und vom :>. Juni l.V.{(i;'i. Vgl. auch Luthers
Brief an Herzog Heinrich zu Sachsen vom 7. Juni LV.iD"). wo

Luther für den aus Freiberg wegen abweichender Ansichten vom

Ebd. 54. -') Elj.l. :,4 f.

:' An AV.nr. Lmrk 14. Juli 152s (E B VI 2yjj niui Vuii der
152* (K A XXVI 25C).

') 0 R IV 740. 'i K B X 34«.

'") K L! X :^-l>' Je W V I.
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Abendmahl KcfloheiH u Mattheus Lotther') zunächst Kerkerstrafe
l u r angebracht hält, doeli, �wo er des dings nielir würde fur-
nehrnen-. sollte er �stracks den k'op verwahrlost haben".

Noch mehr mißglückt als der Rettungsversuch Hermelinks
ist der, den Ritschi in einer F'olemik gegen \V. Köhler-) unter-
nommen hat. VA- bezieht darin das (iutachten CK l\' l'M - 71<>

offenbar noch immer auf das Jahr 1-~>!I und behauptet nun:
.Seit der Wiedertäuferherrschaft in Münster aber hatten die prote-

stantischen Obrigkeiten und ihre Berater allen Grund, speziell die
Wiedertäufer nicht nur als Häretiker, sondern insbesondere auch

als Aufrührer anzusehen. Und dieses Merkmal hebt auch Luther

als ausschlaggebend hervor, indem er sein PJacet mit folgenden
Worten begründet: Wiewohl es crudele anzusehen, daß man sie
mit dem Schwert straft, so ist es doch crudelius. daß sie inini-

sterimn verbi damniren und keim- gewisse Lehre treiben, und
rechte Lehre unterdrücken, und dazu ro-na mundi zer-

stören wollen. " Aber da dieses Gutachten doch schon Ende

Oktober 1031 gegeben worden ist, so bricht damit schon diese
ganze Beweisführung Hitschis in sich zusammen. Außerdem
sprechen aber die zahlreichen Hinrichtungen auch solcher Wieder-

täufer, die nachweisbar keine Aufrührer waren und die gerade
auf Grund jener normativen Erklärung der Wittenberger Theologen
getötet wurden, eine zu deutliche Sprache gegenüber allen der-
artigen Versuchen, noch immer die klare Tatsache ableugnen zu
wollen, dal.; Luther selbst die Todesstrafe '-re-en bloße Ket/j-r

gutgeheißen hat.

Ritsch! und nach ihm Böhnier und Hu nzin^er glauben

sich dabei auf die Predigt Luthers zu Eisleben vom 7. Februar
1540 berufen zu können "\. In dieser seiner vorletzten Predigt
scheint sich auf den ersten Blick Luther in der Tat aufs

deutlichste gegen die Hinrichtung von Ketzern ausgesprochen
zu haben Jj. Aber es heißt auch: �Darumb müssen wir sie [die

') t'ber dessen weitere Schicksale vgl. Wappier 131 - 163.
"') Reformation unJ Kctzerjiro/.eß [Tübingen und Leipzig 19U1'.
:) Kitsch! 104 A. 1. Böhmer 1H7. H un/.i n-.-r 4-

4) E A XX 2. Abteilung 040-061. So heißt es: ,\\ir können-, m. l,t
umbgehen, daß wir nicht böse Buben unter uns hatten, als Ketx.er, Hotten und
Secten; denn wo gleich einer ausgerottet ist. so wecket darlegen der l>ci>e
Geist doch andere auf. Wie thue ich ihn) denn? Ich soll sie ausrotten, und
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Hosen) leiden; ilnrli nicht also, daß sie uber-üns rfegi.erert.*
Dann: ..So wollen wir ihn' doch wehren, date sie in der

Kirchen unter uns nicht regieren müssen.* Ferner: .Und ist
also auch beschlu-en. dal.: in der christlichen Kirchen die schöne
Disteln und l'nkrant inul.'; unter das liehe Korn gemengt sein;

doch also, dal.'; der Predigtstuhel und Sacrament rein
bleiben." Weiter: �Also nun1.'; man im Kirchenregiment die
l'.ösen auch leiden und dulden, allein, dal.'', die Lehre rein

behalten werde1- '). Schienen aber Predigtstuhl, Sakrament
und Lehre durch die Bösen d. h. durch die Ketzer gefährdet,

dann dachte Luther ganz anders, dann blieb bei ihm auch
seine sonstigen Au^sjinuhe bezeugen es-) der bereits eben
y.itierle dmndsatz bestellen: ,,\\'ie\volil es crudele anzusehen usw."
Wenn daher Luther in seiner Aus|e^iin;j des Si>. l'>alms:>>) im

Marx. l.~>:jo einen jeglichen, der ohne Beruf und Befehl predigt
oder lehrt, durch die Obrigkeit �dein rechten Meister, der Meister
Hans heißet", befohlen wissen wollte, so ist das durchaus keine

blolie Hyperbel, die ni<-hl allzu ernst genommen werden darf1):

doch nicht todt scblahen; . . . denn wo ich einen wollt mit Gewalt ausrotten,
da wachsen ihr z\veen dargegen auf. Darumb mußtu also gegen ihnen handeln,
"laß du dich durchs Wort und Glauben wider sie wehrest. [555f.] . . . will es
nicht In It'ru, so thiie sie öffentlich in Bann, daß sie jedermann als schädlich
l'nkraut wisse zu halten und zu meiden. . . . wie St. Paulus zu Tito spricht
|3, 10): ..Einen ketzerischen Menschen meide, wenn du ihn einest oder zweimal
vermahnet hast etc." I).is ist die rechte AA'cise, damit wir uns von ihnen

scheiden. Denn mit menschlicher Gewalt und Macht können wir sie nicht

ausrotten, noch sie -anders machen. [556f.] . . . Also können wir die Bösen
auch nicht alle ausrotten, denn auch oft etliche Verführten wieder zurecht
kommen. Und wenn wir sie alle rein wollten ausgäten, so väut'eten wir sie.
ohne Schaden der ändern nicht aus."

') Vgl, jene vier Zitate ebd. 558, 560f.

^i) spricht Luther in der Wochenpredigt über Mt T, 15. zu Anfang
1532 von den Winkelpredigern. (W A XXX11 007): �Die ändern, so on amjit
und befel her faren, sind nicht so gut, das sie falsche Propheten heissen,
sondern landstreicher und buben, die 7iian solt Meister Hansen befeien

und nicht /,u leiden .-sind (ob sie auch gleich recht lereten\ wo sie ändern
jun-i ampt und bet'ehl greiften wollen wjdder der Oberkeit Ordnung etc." Vgl.
auch oben S. 123 den Ratschlag, den Lutlu-r dem Fürsten Johann von Anhalt
wegen der Wiedertäufer gab sowie S. I24f'., was Luther dem Herzog Ht-inrirh
v««n Sachsen wegen des Mattheus Lotther schrieb.

n) E A XXXIX 255.

*j ItitscLl 104 A. 1. üöhmer )C,7
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waren doch erst kurz vorbei- (1s. Januar l.">:;o| u-'n-der. wie Luther
ohne Zweifel durch Melanchlhon i-rl'.dn-' n hatte, .-echs solcher Leute

in Reinhardsbrunn bei Gotha dem ..Mei>iei Hans- id. h. dem

Henker) überleben und hingerichtet worden M.
Diese .UislHhrniigen zeigen \vohl ;,in-h /nr ^einige, wie wenig

stichhaltig Hunzingers Behauptung ist, .daü Luther von Anfang
bis /.n Ende an dem Grundsatz festgehalten hat, dal; Häretiker
nicht an Leib und Leben gestraft werden dürfen"; ferner, dali

.man, sobald man geschichtlich urteilt, in dem Verfahren g* lade

gegen die Schwärmer nicht ohne weiteres eine F'rei-gabe der
reformatorischen Lehre von der Glaubensfreiheit sehen dürfe- -'):

doch ist Hunzinger3) anderseits zuzugeben, dal, die damalig'-u
Zeiten nicht dazu angetan waren, von den Reformatoren und dem

Kurfürsten von Sachsen volle Toleranz in Glaubenssachen zu er-

warten. Das Verfahren Philipps von Hessen aber beweist, daß
es auch noch andere, zudem besser dem Evangelium entsprechende
Mitte] und Wege in der Behandlung der Ketzer gegeben hat, als
die, welche in Kursachsen durch die Autorität Luthers und
Melanchthons sanktioniert worden sind ').

Wie allgemein übrigens noch immer die Annahme verbreitet i.-l.
daß Luther die Hinrichtung von Ketzern stets mißbillig t habe, dafür
bietet auch einen klassischen Beleg die Einleitung zur Weimarer
Ausgabe von Luthers Schritt: .Von der Wieder laufe an zwei
Pfarrheirn l."»Js-. )u-g. von E. Thiele und ü. Brenner'1). Erst

wird hier auf die Anfänge der Tauferbewegung eingegangen und
erwähnt, daß Dr. Balthasar Hubmaier am l'». März \~>-2* in Wien

verbrannt und seine Frau drei Tage darauf ertränkt worden ist;
dann heit.l es weiter: .Luther mißbilligte diese Art des Vorgehens
schon aus der Befürchtung heraus, dafs die Verfolgung auch [*n-
schuldige etwa Anhänger seiner Lehre treffen könne. Er
stand aber mit seiner Ansicht unter seinen Freunden.

ebenso wie Philipp von Hessen unter den Fürsten allein
und konnte es nicht hindern, dat.'t .später auch in Kur-
sachsen Hinrichtungen stattfanden- '"). Wie wenig jedoch

'i Vgl. oben 8. 12. ") a. a. 0. 48 nml 50. 3) Ebd. 4!if.

4) Vgl. tlazn oben S. 44 die Worte aus dem Gutachten des Knnzlers Brück.

') WA XXVI f!909) 137-14H.

«i Klrd. 13* iibt-r der .Mitte.



Kxktirs.

diese Annahme, /um niiiide>ten dir die Xrit von Anfang 15!><)

ab, den wirklichen Tatsachen entspricht und wie sehr gerade
Luther. d;is Haupt der Wittenbcrger theologischen Fakultät und
der geistliche Leiter der ganzen kursächsischen Territorialkirche,
und anderseits Philipp von Hessen in ihren Ansichten über die
Bestrafung von Ketzern auseinander gegangen sind, das bedarf
nach den Ausifihrnngen dieser Arbeit wohl keines Beweises mehr1).

Vgl. zu dem ganzen Kxkurs auc-li N. l'auliis. fyiitljer und die Todes-
strafe für Ketzer, in: Historisch-politische Blatter für dns katholische Deutsch-
land CXLV flülfi) 177-189, 243 -255.



Anhang.

i.

Urkunden des Sachsen-Ernestinischen Gesamtarchivs

.zu Weimar.

Xr. 1.

Schreiben der Verordneten zu Koburg an den Kurfürsten Johann von
Sachsen vom 23. April 1527.

Reg. N. Nr. 791.

Durchlauchtigster, hocligehomer fürst vn«l herr. K. <!b. (l. -e\nd
vnser vnlerthenig, .schuldig vnd ganz willig diensl zmior an herr\l.
Genedigster herr. Narhdeni E. Ch. G. auf jungst vbersdiiekte vrgidil
viin wegen der gelangen zu Kunfjperg'). So der Neuen lau! vnrwant.
vns mit bcueh-h halien -djreiben lassen, weldiermaß die-elbigen. al.-
nemlidi die zween. der Peuttelhans vnd Wollf Scbreyner. soiiern der-
Bischoue zu "\Vnrlzpurg gegen seyner F. G. \er\vanten mit der peyii-
lichkeyl zuuerfaren besddys«en würde, inil der Sclier|>ll' des Sdnveidl-
vuin lelien zum todl sollen üei-ycht vnd die ändern gefangen, -miil
«lev jl/. von Maus vnd \veyl» person '/.u gefencklicher \ur\v;i\uii'.: ein-
genomcn oder nocli zu betreten \veren. vII' ein -i liamslrall. wie dan der-
selben E. <'li. (!. sclireyben vnd beiieleli inilln iii^t. außgelassen weiden.
Nun wollen wir E. (!b. (i auls vnterthenigkeyt nil vorlialieu. da- zween
\Vurcz|niruisdi vnleiseli. der Auradiemulner vnd Ca>|iar S|iy.i:el. sannd
dem Peutelhansen derniaß mit der SrherplV des Sdiwenll- ue>tiall't >ein
vnd also, das sidi liede. E. C.]i. (i. Ani|>lmau zu Kunliperi: vud der \Vurrz-
purgisch Arnptmau zu Bramberg, auf vnser bewilligung vnd nadilassung ent-
schlossen haben, das der Keditlag nach berkomendem gepraur-b der
zwm Kunfsperg mit Inrderung der halßgeiydit SehepITen -ölt angestelt
vud öffentlich aufttreivifen \vevden. Dodi das die Sdie|iffeu iui -K h ju
dem fall auß vilerley lieweglidien vrsachen kein \rteyl zus]uerlien bellen.
sondern das vor allem vmbslandt mit Verlesung jr der perangen vr^idil
öffentlich v ff der Ityditslal beder E. Ch. vnd F. l i. viteyl vnd Seinilem z.
nachdem es ein sach were. so kayserlicb .\Iaie>lei vnd alle stende de-

') Königsberg in Franken.
'.-Hr-i-li. Stinlii-ii n. Texte. Heft |:{ u. 14: Wa[.i.l^r. Stellung.
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Reychs antrellV, soll verkimt vud angesagt, auch darauf dem Schurpf-
richter das'\\--ick vnd -hall' bniolhen werden, wie dan solches alles er-
gangen ist; vnd das E. Ch. (i. Amplmaii zu Konin^sprrg, Cimcz Gols-
man. nachdem wir von merer ansehen« wegen auf sein bit jme der-
selben E. Ch. G. Amplman zu Heldburg Philippssen Schölten vnd den
Amptschiriber zu Gohur^ aut.i un-ern rhehafften Verhinderungen zu-
geschickt haben, ein-genieyne oll'riilliche Rede, jn der er inenigklich
nnlhirll'lijilirh vviA\an!«'|. vor allem umbstaudl an stal E. Ch. G. -clhan
hat: zudem. da> auch K. Ch. G. vnteniugl zu KonL'Sperg ein oll'ent-
liche bedingung auf geheyli beder Amptleut auch getlian, das diese
haudluug viid. was |ii dem lall, wie vornVA'eil. nachgelassen, der Zceil
vnabbruchi- uid \ nui'i L:I\ l lieh sein M>|. l'nd wiewn] nun solcher pein-
licher Hechttag nacli laut K. Ch. G. beuelch Wolffen Schreynern, bürgern
zu Koniiisper^. auch i-t vorkundl. das der mit dem Peutelbansen vnd
den y.weyen \Vui< /.jiur-i-clicn voiwaiileu hat sollen |>eynlich gerycht
\verdrn. \<[ doch von seyutwegen so jiross«- fur|>yt. jne zu der Scham-
-tiall wir die ändern komen zulassen, geschehen. Also das aufi vilerley
bewe^nus vnd vrsachen. wie E. Ch. G. au(>, bcyligciKlen verzceychnus
vnd seym-r hausl'rauen vnd freuudlschall'l gelhaner Supplicalibn zum leyl
genedigklich zuuernemen linden, er ein Xeillang bys null' \ve\lter E. Ch. G.
heiu'lch des lebens ̂ csidn-it. vnd i<t >ondetlicli das darjnnen bewegen.
'las er gancz eyn junge person vnd vormals, dan wir seynelhalb er-
kiindigun^ pchabt. nye keyncr aiil'rui viuxvant gewest. Zu dem ist auch
das zum höchsten be'wogen, das seyner hausl'rauen erster Man jn Zeit
der aufrur. da der Bundt jm anzug gewest. jn E. Gh. G. erforderten
diensten vnd gehaltener musterun^ aulJ vi.-rwarlassimg eynes ändern mit
eyner |>uclis-'-u. so jm versagl ^rliabt. ist gi.-schossen vnd das er zwev
kleyiif k\ndl InnUer jm verlassen, vnd diewcil dan bemeltcr \Vulll
Schreyner, als dazumal ein junger lediger gesell, das weyb Eelich ge-
nomen vnd mit jr auch zwi-y kiudle erzeugt, also das zwfyt'ilcy kynudt,
-odann kl"\n vnd vnerczogen, vorhanden sein, welche dann die Fraw mit
jr vor die Amptleut bracht hat. Derwegen jn bedacht der armen waysen
vnd sonderlich angesehen, das die fraw frcmbder landtart here purtig.
haben sich die Ain|illeiit, damit dannocht die arme kynder auch erzcvgen
werden, erweichen lassen, das demselben SchreyufT, wie gemelt, also
das leben ein Zeitlang gesichert ist: vnd dieweyl dan die sachen bey
E. Ch. G., was dieselbig hir jnn wollen gethan haben, stehet, Bytten
wir jn vnterthemuki'Vl. K. <lli. G. wollen jne mit vorsicherung des lebens
auf die Schamstrall', dir dan alle andere gefangen angenomen haben,
aufs gefencknus also genedigklichen komen lassen, vnd die arme kyndt
mer dan sein person hirin mit gnaden ansehen vnd bewegen. Wir
vberschicken auch E. Ch. G. hiebey die vrgichten, waraulf die gefangen
behart, deßgleichen. was andere gefangen, so jn den beyden Styfften
Bamberg vnd Wun-zptirg dieser neuen Tauff vnd Seckten halb bekant
vnd ausgesagt halten. Vnd wiewol nun die zwen E. Ch. G. verwand-

die einplanten neue taulf vnd. was die zwen frembden gepredigt vnd
gelerl haben, bekennen tlmn. vnd doch dabey zu beschonung jrer sachen
verneynt. das sie solche tautl zu keyner aulTrnr empfangen. Aber dieweyl
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al andere gelangen jn jrer besage HO gar vbereynstymmen, isl es ye
ollenbar. was diese tauff aiifin Rucken getragen. Daruml> aus solcher
jrer vn ne\ ming der aull'rnr halb, welches j-'ol nach seynem gollichen
willen verliutten woll. nit zuglauben. Solchs lialien \\ ii K. dli. (!.. denen
wir jn vnterlhenigkeyt zudynen \ns -chuldig erkennen, nil verhalten sollen.

Dal um dinstags den dritten < tsterfeyei'lag Anno etc. xxvii".

E. Oh. ('.. willige ynterthenige verordnete zu dohurgk.

Xi. *>.

Schreiben des Erfurter Rats an den Schösser Ambrosius Tietz

in Weimar vom 2. Dezember 1527.

Reg. N. Nr. 998.

Vnser freuntlich ilinst zuuoi. Krhar. liebei- Kr Schosser, -

freund, wir fugen euch zuwissen. das vf negist vorschynen Sonahendt
nach Katherine virginis" [30. Xoveinber| an vns gelangt, wie sich etliche
leyhen jn vnserm gepiellie zu Alich ') vnd fiorhorn zu predigen vnd
anderweit zu lauften vnlerstanden halien sollen, vnd wiewol wir alsl>aldt

eylends nach solchen scbwormern getrachtet, sie jn vnser hefte zubringen.
so sein sie doch kurtz vor diesen tagen von dannen kommen; wir haben
aber die pauern von Alich. \\ eiche solchen ketzerschn schwormern jn
yrn heusern zu predigen vorstatl vnd sich von jnen anderweil s li.-ulfen
bahn lassen, gefengklicb gesalzt vnd vns jn der eyl smiil von jnen er-
kundt, das dei schwonner vier bei ynen gewest. sein alle leyhen. der
eine ein kurschner. der ander ein schuster. licyssn beyde CrislolVel.
der drille ein pauersmann. der vierd -nii-t ein mussiggenger. wie ji
jnligendl weilter anzeigung von jnen belinden werdet: bahn vnter anderm
gepredigt, got hüb sie ;m-^e-audt. dar- verstört Jhcrusalem widenimb
aufzurichten. Ilem die weit \verdt nicht lenger dan xi inonaln sieben, vnd
liaben zu Alich mehr dan x\ pers-on gelauft, desgleichen im ändern |<>rleu|
als jm landt zu Hessen. Balnhusen Ji. Swersh/dt 3) vnd Sunder-baii-en *):
die jn-edigei' lialn-n auch gesagt, die jlienen. 50 da- /"ii-lien jier \;\\\\
von jnen enlpfangn haben, -ollen auf die berge, wachn \nd sich 7.n-
sammen hallen, dan es wirdt liayäieckn regn. vnd jr der prediger -ein
bei funfhunderl. die jn landen vmbherzihen vnd habn vil bruder zu
Magdeburgk der Sachen anhengig. Dieweil dan dis den grimll'esl vnsi/r-
glaubens hei ritt, wil vnsers achtens sehr vnd gi-nß von noteii -ein. solchem
jrlhumb eylends zuwiderslelien vnd. v l' das derselh niclit allerdinge vber
dii.1 band! nehme, vorzukommen, haben wii auch solchs nicht vorhalten

wolln. Ynd ist darauf vnser freuntlicli bit, -Ir wellet in euerm anibl der-
massen nachforscbung vnd einsehens furwenden. damyt solche schwonner
zuhanden bracht vnd der ketzerische jrthuni durch sie aufhiodii. ver-
kommen vnd vertilget \\erdn möge, wie wir nicht zweifeln, jr ane das

l) Alarli. -) Hallhausen.
:< SrhwerateiH. ' Sondershaasen.
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y.uUuui gnaiy.1 ̂eit. Das \v<il!u wir vns zu euch versehen vnd widervm
(Veiintlicli widmen, liehen vriter vnsr-i in Secrel Montags nach Katherine
virginis Aiiim etc. xxvli.

Der Illial xn KI lim dl.

Dein Erbarn AiiibrnsiiMi Tirlx. Srlmssrr zu Weymar,
Ml-emi Dillen fiennde.

Nachschrift.

Item der t'umehmst prediger heissei Gristoffel, sei ein kirschener
\cui Neimihur".k 'i hurtig. hali ein haus zu Quedelingburgk "}. stehe aber
ledig, habe krin \\<-ili. .-und. T allein ein kindl. das sei jnie -e^elm. vud
eS Sei \el-ii|L:e|.

llelll der-elli | iMM l i- e|' halle Kltllr -t | 1 1 II 1 1 l l'l 1 1 l.-e| l all. JTlit UPll)ll
liiller. ein hlauen keinlin-- linrk mit \veillu zurschnitln vnd l'uni pe-

ricktu Kruieln, an der len^e /u lull. n \\aden. Km ^m>>e -lauen kappen
mit langii /ypreln. hindeu \nd i'nnie kiieiill'elu. die man vnter die gurte!
stecket, vnd die knenllel sein von manrliei |ei larlien. einen graulien
Hui auf.

Iter ander (Medi'/er heySSC allcli < '.l l-l ( >(Ve| . ?e\ ein srlmt'kneclll .
nenne .-ich vnn Sladt .Meissen. alier ethcli liallens d:d'iup. Kr sey vnn
Stadt Mlllliaiisell.

llel dritte Iie\--e \ulklliar l''l-rhel Min Ilnrlinrn. Die drei seiudt

mileiiiaiider von rlannen ^el/u-ien.
Der \ierde he\S<e Hall:- Üiilner. | |e| nie siel l M H l Krll'unll . lialie ein

sclieiilieliclit nerlilein vher dein reeliln an^e. einen krausen kiipl. ein
uiaiilien Kuck, hahe ein weih xu Kysenaclt. darf aher des uegisten auf-
-lauds lialhen nicht daselh.st sein, dan er liahe die Zeit xu Mulhausen

auch ,i:e|ireili-l. sondern >,, | jtxiindl xu (!ei>liin^u 3i an dei \Vehrra sein.
Item hahu verlassen vf die xiikimlliüe lieili^eu läge gein Xeiim-

hnrgk zukommen.

Nr. :;.

Schreiben des Herzogs Georg von Sachsen an den Kurfürsten Johann
von Sachsen vom 11. Dezember 1527.

Heg. N. Nr. 1022.

Vn.-er l'ieimtlirli dmsle \iid. was \vierLiehs vnd L:iie|> MM iiiufi-en.
Alt/eit zuiKii-ui. H(«cli^ej,uuier Fiiisl. Lieber velter, Vnßer Schosser xii
Weyssenselie ') hat vn > vlx.i etlich frembde tzeilnng. Szn yrne aus Erl'-
Iciill zugeschrieben lievn. Duraus Aull'ruer vnd viel vhels xiihelalnvu jst,
schritl'tlich angetzeigt. wy E. L. ah jnlipenden -clnilTteu zuiinrnhemen.
\Ve\l -)Yir dan niclit zweylVelri, E. L. wirdet als wo] wir erachten, das
dissein \ helen iiiruhemen gros noeii- sey furtzukomen, Szo geben wir
es K. L. Ireuntlieh vjid guther Maynmig zuerkennen, vfl' das liidi dieselh

') Quedlinburg. !) Uerst.ungen. 4) Weißensee.
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E. L. dargegen zurichten wisse, Jn maessen wir aucli lliun wollen, dor-
diirdi sollich vbel gestrafft vnd abgewendt werde. Dan E. L. freuntlich
zu dienen, sind! wir geneigt. Datum Dreßden. Mithwoch nach Concep-
tionis Marie virginis Anno domini xvc xxvii.

Von gots gnaden Georg, Herlzog zu Sachssen.
Landtgraff jn Dlioringen vnd Marggraff zu Meyssen.

Nr. 4.

Schreiben des Kurfürsten Johann von Sachsen an den Herzog Georg
von Sachsen vom 16. Dezember 1527.

Reg. N. Nr. 1022.

Montags nach Lucie.

An Herlzog Jörg zu Sachssen elf.

Vnser freuntlich dinst vnd, was wir liebs vnd guts vermugen, all-
zeit zuuor. Hochgeborner fürst, Lieber vedler. Wir haben E. L. schreiben.
So Sie vns jlzt mit zuschigkung Copie etzlicliei frembden Zeitungen, die
E. L. schosser zu Weissensehe auli Ertl'urd zugeschrieben, daraus aufl'rur
vnd vil vhels zubefharen, gellian, haben wir freunllirher meynung ver-
margkt. vnd wollen nit bergen, das vns hieuor. Ehe xiiklninirt dili E. L.
Schreibens, der Rath zu Erll'urd solchen handel au«-h aufzeigt, mit Ver-
meidung, das Sie solchs E. L. jngleichnus auch betten zuerkennen ge-
geben vnd. Nachdem E. L. nit zweifeln, das wir als wol die.-elhig jr
Lieb bedengken wurden, das diesem vbeln furnehrnen LMI>|.'; \nn nuten
sey furzukonien. jnmassen auch E. L. thun wollen, dudurch -nllich vbel
gestrall't vnd ah".eweiid. Sx.n \vi-sm wir. E. L. nit zu IH-I hallen, das wir
hieuor vnserer rmter zu Fran^ken vnd Dhuringen beuholn, Dorauf vleissig
achtmifi zu liabfii. das Niemants dergleichen -.lolalt. Siimlern. WM Sich
jmants des vnderstehen. da- \nl,uk dodurcli xunerfhuren vnd dein an-
hengig xumachen, das der oder dieselben -ani|>l denen, so jneu uelnl^i^
sriu wurden, gefengklich ein^cxn^en vnd vns solchs \eime|.li \\enlen
solle, doniit üelnnliche Stralle wiedi-r Sie furzuwenden verschaffl weiden

mochte. Wie dan jm nagstuerscliienen fa>ten an \ns ^el.m^i. i];is Sich
von etlichen, zum tail von vnsern vnd zum lad vnsei> Freunds des

Bischoffs xii \Vurlzburgk vnderthanen jn der Kuogßbergischen r) <lejjt
dergleichen vnderstanden, claraull' wir daxumalh beuelch gellian. also
das etliche inil der Scherlle. etliche ;iber Dunste mit ern-ler Siralle -eind

gerechtfertigt vnd gestrafft worden: wir wollen aber nit vndlerlassen
de&lialben vnd sonderlich jn vnsere Embter zu Duringen vnd Franken
abermals vnd ferneren beuelch zulhun. doniit au- '-'ots gnaden demselben
vbeln l'urnhemen, souil muglich vorkomen werde muge, I)as wolteu wir
E. L. freundlicher meynung nit verhalten, der wir freunlhVh zu dienen
willig vnd geneigt sein. Datum.
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Nr. 3.

Schreiben des Kurfürsten Johann an Landgraf Philipp von Hessen
vom 4. Dezember 1529.

Heg. N. Nr. lOul.

Viiser Ireimlhdi dienst \ nd. was wir lieb> vnd guls vormugen,
;dl/eit y.uuor. rWligebunier l'nrst, IVeuntlidier. lieber uheim. Schwager
vin) -niulk'i-. vns li.-il VIIM.T ;iiiilp|iii;iii xii W:irlbini:. Kalb vin.l lieber

getreuer. El.>rrli:trl vmi der Thanne. anvex.iivt. was er liieuor bei E. L
des r'Tangen Mdeliiiu Iiincken adei lirerken halben ^esuelit vnd was
Iv l,, j i no «liiraulV /tu- ;uilli\v<ul üe^rlinr. u n ulnni "^'"'lachter Binck von
wr-:rii seiner vnrliaiiJlung nacli E. L. ln-Mlt-nckcn nil jrc^tr-.ilTt. <tiinlei-
\ ii'lleidit dii' wege inil jiin' ciiaidin: wurde, das er ledi.- ,-rla>sdi werden
<u|(. S.. )~l fli'Minai-li vnser 1'reuntJidi bit. E. L. wollen xum wenigsten
die vniiu^iui- tlmeii. das er vn«er.s furstentbumb, land viid leuthe ewig-
lidi meide, duinil tln1 \nscni vml suiidd lidi das ainfeltig arm volck für
-'"im r «i."ln'dliclien. vornirisrlien lehn-n ilunli Julies gnad souil mehr ge-
sichert werden. Soli'li> audi -anibt vn>. vnsern landen vjid leutben, so

er vilieidil seins L'elengkmi.- lialben mit der zeit weiter beschweren
mudit. jn >«'iueu \rlVid stellen lassen. Das wollen wir vmb E. L. freunt-
licli widernnili verdienen. Vnil wiewol wii vns jn dem bei E. L. keiner
ut^ei-iing vni.~elieii. so billen wir ilucli liiriaiil K. L. IVenntlidi .'tntwortl.
Ilalnin Sdunalkaldeii. Siinnabenl.s nai-li Aiidri'e l "-2!l.

An laiidi'jiall' Philippsen zu Hessen.

\r. 6.

Schriften betreffend die Handlung mit den zu Reinhardsbrunn
gefangen gehaltenen Wiedertäufern 1530.

Reg. N. Nr. 1026.

Mmil;iu~ narli Kiliaidi | IH. .laiiuai | Amut elc. xxx" Jst Cliui'fursl-
lirlirni lifiii'lli nadi inil den widerteuffern. so ixu Reinhartisborn l) gr-
l'eiiglirli rii!V'l/n-i'ii \nd mit nalinien liie nach einander vertzeirhnel
-ind. liaiidlmi'.: _dia|i|. wie volget:

Kisllidi sind sie ylir ycdn lirsundeis t'ur'_'en<niien vnd ylnieii aulls
Erastlichsle fnrgehalten wurden, wes sie liii.-licimi tx,n <iotlm vnd .lorgen-
lliaal-l vndiri-llii IHM jrrsal wider ^oll. auch grosses besdiwei lidien vnd
auffrhurischen 1'ui-liaben.s \\idder yln-e ordenliche obrikeit vnd derselbigen
viilertluuitii Im sirh selbst vngenoUigel bekant vnd ullenburl holten.
damit sie darin nadi vermute der rediten beyd leib vnd gut verwirtket.
Weil -ie aber dantzumal furgewant, das sie aus eint'alt vnd vnuer.sland
dnrdi trieplidie vi-rt'nrer sich jn snldie jrtbum vnd vberlabriing betten
bereddeu la-srii. \nd derbalb vmb üotis willen liebelten, sie mit clirist-

Hcher warheil aus dein heiligen Euangelio Eyus besseren tzu viiU-rriebteii
vnd mit eifmdernng der vei-wircklen .stratlen vnd pene tzu begnaden,

'i Keinbardsbrunn.
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mit angelobter vnd verbürgter l/usagc. das sie jn solch*' \nd andere
dergleichen jilliuni hinl'iiro n\ mei mein (zurückfallen, bewilligen noch
lieelen wollen, auch ylirem landesfursten vnd ordenliclier obrikeil sampt
derselben vnterlhaneii yrer gr-thaiien ptlielik'11 nach allerzeit yhr bestes
lordi-m \ nd -chadeii mugliclies lleyfses verhütten wollen etc.

Darauf dann vnser gnedigsler ln-ir. du- chmfuist izu Sacli-.-rn etc.
angesehen yhr furgewandtc einlall. bill vnd Izusage. >ie (zum ersten aus
gottis worl vnd heiliinM <rhrill't. damit yhren ür\vi-M'n .-m- >olrhem vn-
christlichen jrthum tzum rechten vnd reynen vi-rstand christlicher \\.u-
heil mocht gehnlllVn weiden, Ixu vnleniclil«'ii beuolhcn vnd volgends,
nach dem sie denselben txu D.uick angenomen. yhren jrthum daiaiitl
hekant vnd vviderruffen, Ixu giifdiger |juß hriti' körnen lassen etc.

Nun sie aber solche ylmen erl/eigle jriiad vnd barmherlzikeit,
datxu aiH-h yhre-i' Ihewr |,retlianen vnd hochverburglen tzusa}.' fjn leicht-
l'eiilif vergessen vnd jn yhr liiebeuor bekanle mishaiidlimg widerumb
Izurück j:etrelli'ii. Sn wer demnach von wegen vnd an-tadt hocligedachi?.
vnsers gnedigsten herrri etc. vnsri beger, Sie wollen, ab sie jn vorige
yhre jrthum dennassen widerumb ^elallHn weren vnd. was sie dni.-h dalzu
bewegt, ob sie auch durch goltis wort sich dauon widerumb abweysen
lassen oder aber daraulT also beharren wollen. \n.- anlxeiui-n. darauff

wir auII' hochgedachts vnsers gnedigsten herns beuelli kegen ynen vns
\veviier tzuerzaigen wüsten.

liaraull' sie dann, yhr yeder yn abwesen der ändern M'inei ge-
Ihanen bekentnis vnd aussage stuckweys eijinieit vnd abermals befragt
wurden: haben geantwortet, wie volget:

1. Christoff Ortlep be^tehel vll' seinem vorigen bekentiius jn all^n
stücken vnd sagt, er wysse, das der widertauffer lehr die grundlichst
warheit sey, darumb er auch dabey hals vnd bauch lassen woll, vnd
berewe yhn nicht, das er die aufgelegte piitli als ein M hmach vmh>
namens Christi willen erlitten liab: das berewe yhn aber, das er die
bekantle warheit widerrufen vnd verleugnet halt.

Sagl weylt'-r dalzu, das einer. Balthassar genanl. Izu (Irusheiin ' i.

sein vetter, yhm den ersten vnterricht dieser lehr geben hab. sey aber
von eynem. Michel von Vtliingen 2i genant, soll von Esfelt 3| Key (loburgk
her purllig sein, getaull't worden.

2. Gunlzen also bleibl auch bey yhrem gelhanen bekenlnis: wil
sich dauon mil nichten weysen lassen.

3. Barbara Vngerin desgleichen.
4. Gatharina Konigin auch also.
.". Andres Kolb bleybl auch bey der wideilaulT vnd sagt, da-

Balthassar Armknecht yhn datzu widerumb soll gesprnchen haben.
*i. Catharina Kolbin ist yhies gelhanen bekentnis auch gestendig :

sagt aber, sie achtet, das sies bei der gethanen widerrufifung woll
bleiben lassen.

J) Gräfenhain, Dorf in Sachsen-Gotha, A G. und Landratsamt Ohrdruf.
"l Üttiogen. Dorf im R B. Unterfranken, A G. Marktheidenfeld.
;t) Eisfeld, Sladt au der Werra. Kr. Hildburghausen.
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T. Usaima UrÜe|>- bleibt vtV yhiein Nein. wie auch jn yluet ersten
aussage, wie \\<il sie bekent. -ie >ey aiicli jn der Barbara Vngerin baus
l.ev de- .lupfen Btitiprediiil gewesen uid -a-r'l. sie baK den jrtlnun ein
inalil als \neliristlii-b widerruflen, fio ball sies aui:li noch vnd lafs es
dabcy bleyheu.

S Ballhassar Annknecht \vd -eine- bekenlnis allenthalb. ><»nrler-

lii-b. das er ju den bekanteu und wideuiillten jrlhuni \viderumb soll
gefallen sein, -.u niebt gesehen. Sondern, wie er ylui (-/AI Eyiiern mahl
als vuchri-tlieh wideiTinTeii Jiab. also ball er yhn auch imch vnd woll
dabe\ l>le\|i..-n. Uekeiiiiel aber denmieb. das er de.- Jurten ßußpredig
MI der Baibara Vu^eriii bau.- au.-eburl bab. sej aber olm^eiielirlicli
dalx.ll kiilili'll.

!i. \'allen l'ii;;e| ist seines Lielliaiien bukeiiliuis alleutbalb -esleiidig,
beki-iiiji-l \|ier das iiueb \veylter. da.- er sieh l'ur dreveu jai'eii ju seiner
ellern baus durcli Johann üal.i. \\elelier niie auch wideiTutlen, ju seiner
beyileii eitern ke-en\\eit bab leuffen lassen, aber narh niclit wider-
rufen. Bitt jtxiiud viub be.oereu vnlerrieht vnd ^nedige pulJ. Sagt, das
er kein Izeicbeu uder lnsimi: vuter ybueii wysse. dann das sie Sterken
Maxell. Item sagt, das sie alle mutier ̂ eineyu vnd niemand niebts eigens
haben -dll.

in. I»ie Izehemle |ier?uu. de- liallhassar Armknecbts weip, ist eins
-äugenden kindlein- halb niebt eingebogen, sondern Izui' Cella ') jn
yhrer behaiis-nn^ ui;l.-i--en \ ud dißmahl vnverboi'i't blieben.

11. I>ie eylllte. der .Icir^c' Viii-er. i-l naeh. wie jin ersten berielil
vermeldet, austluehti-.

AulV ilifse vfvhner ylir yede- jn sonderheil. >iml sie sern]itlich
erjnnerl vnd vmmanel wurden: wir hetteii mie yhr allei' vnd yedes
meyuuiit: \eniumni. \ ud wer aus besondern mitleydt-n vn.-ei trewer radt,
-ie wullen dneli bi'di'in.-keii. wa.- grosscr L;e|ehrlikeit vnd verterbliebeii
Schadens ylmeii ln-vd au !e\ b \ ud -eel ke'^fu (inll vnd ylirer obrikeii
au- -nlebei \bri-i ba 1 1 -\ 1 1 uikei l vnd vnchrisllichen riunehnien enl-leheii

vnd beü-eiiueii \\iud. vnd txuuur auch, das -ie ^ulli- pericbl. Uoru vnd
Mll^Uad IXII liellxen 1'iiren \lld\Vnl liedeneki'U Wullen. \\elcbe nicht, wie

weltliche -hall, allem leiplich vnd Ix.eilliHi. sondern \lier leib vnd >eel
IXII-leieli knllieli \ llll j|| euikdt bleiben Werdi'll etc.. daialll] -je -ich
dauun nochmals eins bessern hedeiieken wullen vnd -ulle- \nd tie\ve>
tadi-. weil \bnen derselh widerfahren möehl. ^euul^i- sein. Vnd haben
-ie al-o nach solcbei vennaiiiinu jre- -elrii^nus wideruiub eiiit'nien vud
bt-y lx\\ei nder dre\ -Iniideii nliniieiiehrlirlj sich dai-anll eiitsynnen vnd
bedenckeii la-.-en.

\n]uend- abei halien wir sie Ixum ändern allesainjit wideruiub
Ini-en, mien vnd yhnen erstlich alle ybre jrtbnm. wie \\ir ilieselben dem
reynen i-lni-llicheu glauben Izuwider befunden, stuck weil.}, wie sies denn
selbst hieheuor vud jlx." bekaut vnd widerruflen, nacheinander ertzelet.
naeluual- ans lieiliger sehrillt uiderle^l vnd, was jn denen allen vnd

Sankt Blasii. Stadt in Sa. lisen-Gotha, Landratsamt Olirdruf.
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yeden christlichem glauben vnd gollichem worl gemeefe tzuhalten sey.
auffs aller 1-rewlichsl vnd lleNsigsl. |.';o wir aus goti- gnaden vermocht.
vnterrichlel vnd demnach sie abermals jn gemein befragel. ab .-ir an
solchen gelliaiien vnlerrichl gennge hellen vnd vnn yhren jrlhumen nach-
mals abstehen wollen, oder aber, üb vnd was sie doch daran noch
mangels hellen, l lein, ob yhr gewissen vber diese erlxelcten villeicht
noch jn ändern mehr jrthumen beslrirkl vnd beliall'lel weren, das sie
solchs ohne alle sehew antzeigen wollen, l.io soll yluien daiaull' mit ge-
nügsamem vnlerricht gutwillig gedienet vnd iiLTalli'ii werden.

AN sie aber daranll i;ai- nichts wollen anlwortleii. haben wir aber-

mals yhr yeden jn Sonderheit fin iienum« n vnd \ II' die \ei'inaiiiing. l.1."
ylinen yn gemein lieschcen, get'ragel. war- sie endlich ^i/symiet weren.
vnd haben daraull' antworl gelten, yhr yeiler, wie vulgel:

1. Gristoff Orllep, er wnll be\ seiner widertaull' vnd aiiüeiinmen
lehr bleyben.

2. Cunlxen Kl.-.i i

H. Barbara Vngerin auch al.-n.
-1. (lalharina Knnigin '
."i. Gatharina Kolbin anlworllel. sie wull bey der widertautf bleiben,

vnangeselien, das sie jn der ersten verheer gesagt, sie woli e< l.ev yhrei
ofTenllichen gelhaneii \videi rnll'ung bleiben lassen.

li. Andre- K'nlb wil anll' der \viilerlaull auch beharren.

7. Osanna Ortleji.- sagt. >ie wull be\ dem vnleniehl. lio \ln l'm-
mal.- vnd nue jtzu wideiunib be.schecn. bleyben vnd yhren |Vllium nnrh-
mals. wie hiebeimr liestendiglich. widerruffen haben.

M. Balthassai Armknecht sagt auch, er wol es be\" -einei -elbaiien
widerruflfung hint'urdan. wie liys anher. bleiben la~-en \nd nnl den wider-
leiiH'ern gar nichts txnschall'en haben.

'.I. Vallen Vngei l.iekenl. das er ;^e\rrel \ud \nreclil gelhan. bill
vinb gnad vnd |in(3.

Akten über die von Hausbreitenbach nach Eisenuch überführten und

dort am 9., 10. und 11. Oktober 1531 verhörten Wiedertäufer.

Reg. N. Nr. 997.

Montags nach FrancNci (!l. ( »klobei j amm el<-. Nxxi -<-\n\ durch
VMS, Phillip Melzschen. Ambtman zuHauspreytenbach, vnd Han.-en Balmei n.
sclmllissen xn Eisenach. Xadmolgende Mennere jres jrthumbs halben der
widderlauff erstlich jn der guthe IM \we-en- hcrn -Inst Menü pt'arhern
verhört worden:

Hans Ouinger der alle sagt. -ey vor xwe\eii jaien durch eynen.
er Xiclas gnanl. andeiweil gelaiiM't. vnd were jme leidl. da- er damal-
widderruHen bette vnd also widder -eynen himeli-i'lien \alei gethan:
hat aber v H' herr-n .In-l- vlei>sig trag vnd forschen, warumh die kindei-
tauf falsch vnd die andere recht were, keyn giundt anzeigen wollen.
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Vinii Sacramcnl des allai.- halt er nicht, das .Man jm hrol vurl

weyn vn.-ers hern Chri-ti leih vnd blut entfalle, sondern r s müsse jm
geisl '-ic-chee. hirjnncn hat auch keyn vermancn hellVen wollen.

IVitz Erbe saut von der tan!]'. Er achte daiiur. wann eyn mensch
zur lahr vnd woil got- kome\nd dasselbe aimehnie vnd gut erkeimele,
M. were jme an der er.-len lautl giuig. !"> -Innde abci |u eins jeden
wilknr. üb er die behalten nder sich anderweit tcnli'cii lassen woll. Er
hielte aber daiTnr. da- es bessei were, Man Messe die kindere vor zur
verininlll \nd \er.-taiide k> " vnd al-dan leiille. f)ai aull'juen der |>lar-
her Mancherlei vnderwei-t. ist aber \ IV -evncni l'm geben bestanden.

llem. Er were \ ngener lieh In r zweyen jaren vuii er Niclaseil, der
itzn zu Hirslelt ') sein ><>\\. ander weil jn seyiiem banse -rlatilVt. dann
seyu gewissen beiir im-n darzu getrieben.

Vom Sacranieiil -a^l er, da- ei nicht -lenbr. da- d,i^ laut vnd
der weyn der waihalti^e leib vnil blut (ihrisli sey. Dann ei' were nuh-
mal» |in liiniell vnd sitzt zni recliten handt (!nl- vermüge de- -|HIIC|IS:
Nach dem er mit jne üei'el halle, wart er anlLjehaben gegen liiniell vnd
sitzt /ur rechten handt -nt- etc. ]Mk in. li>|. DaraulT ime der |ilarhe|T
uruiidllichen beliebt Cingenand! \ml .Main hei ]r\ schrillt furgehalten, jsl
.iber aulV seynem i'mnehmen bestanden, Mit anzeige, er \vult liiraufT
jdeyben. dann der ^'-t^( got- liettiv- jncu ^di-nil. kmilhe auch jn seynem
:^e\\i-en niclil anders hallen.

Hans Ist'ait vnd Beriet Schmidt haben nicht.- anzeigen wollen.
Tue /.um Rengers -a^l. \\ ie wull ei hieum- von diesem jithumb

der widderlaufler durch ern Just geweist, busse angenommen vnd tragen,
abei nichtsdestomynder \vere er hernach durch eynen jn Zwingers s«'\n-
geuaüer- han-e. wer aber derselb ge\\-e-| vnd wie er geheissen, wüst
er nicht, vngeiierlich In r eynem jaie Ln^aiilVt worden; helle jnen mit
\\.i--ei \ber das beulil gössen; hat a n IV ^utlien beiirhl nichts ant-
worte \\ol|ej|.

II,m- Miiiii^ei ,),_.[ |un;je -a^l. -e\ nicht ander weil gelaull't. aber
ei wisse nicht, winzn jme se\ n eigne taulle ilinstlich. vil\\ eiliger, oh
-'\ncii kindle\n jre tanlle zu jrer -den sclickeit t'urtreglich.

Vom Sacranient de- leihs vnd bluls Christi sagt ei', lals es jileibe
wie es isl. vnd wiewoll er hiraulV durch ern Just vil vnd mancherlei
des wesens \ml nutz der taull vnd ahentmals halben vnderweist, ist er
doch aull seinen vorigen werten ('liehen.

Montags, \\ieahen. seynl Xaclinoluende mit schartl'er frage ange-
giillen, die ausgesagt, wie volget:

Enlz Eibe anl das. wie er zu diesem jrthumb koinen, betragt.
Zeigt darauff an: Es \\ere eyn l'raw. gnant Katharina, welche vngeuerlich
lur eynem jare zu Franckenhausen auch des jrthumbs halben gerechl-
l'evtigt worden, zu jme aulV dem wege zwuschen Bercka komen vnd
Mit ime Mancherlei göret, vnder andenn der widdertaufi gedacht. DarautV
er gesagt, wann einer lur handen were vnd des grundtt helle, mochte
ichs gerne hören. Al< bette sie geantwort: zu Windischensoula a) ist
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Hans Ouinger der alle pleibt nochmals auf? dem. Es sey jme leylh,
da- r r \\Jddeniirieii helle, vnd er Nidaus helle jnen für zweyen jaren
gelaull'l, vnd ,-agt weitet : Wann einer dem anderen begegent. spricht
er: I)er IVide se) mit dir, liruder. Darauff anlwort der ander, so er eyn
widderteuifei1 ist: vnd mit deynem gei-i. %

Item trügen .-lebleyn jn jreii lienden Vnd sonst keyne wehre.
Hon Bekennt, da> Just Jfsleb zu Hen-ka aucli gelaufTt sey, hab er

MIM jine .M.'lhst gehnrtt. versehe sich seyn. des, Islebs \veib sey desselben
auch nidi! jn abreden. -r,n-t batl <T niclits niebr von jrem gebrauch
\nd. warumb sie >idi leuflen lassen, anzeigen wollen.

Dinstags |1". ()klnber| fi-in; b;il .Man jneM \vidderumb t'urge-
ij'inimrii \nd ferrei 1-ikMMdiin.i: jn dei gnllie liey jme gethan. DaraulT
er geantwort:

Ks sey einer. H;m> lintli gnanl. zu Lengst'elt 'l ^ewuiil vnil nuli-
inal- sich et\vu jm landl x.u Hessen halte, bey JHH; vn-euerlidi vmb
vergangen ostei-n gi-\vi'sl vnd gesagt: Lieber bruder, das du abgewichen,
h.i<t du \vidder deinen liimelischen \ater gethan. Danmdi \\eie er der
meyuung \vidder \vurden vnd Bistern aMgezeigt. \:~ vvere jme leidt, das
" "i \\iddrn iillm hdl. Betlie alier vmb got> willen, jme gnade znerzeigen.
wull -nli geine viideri-ichlen la-<en vnd l.msse Ilmn.

Hans Uuinger der junge ist mit scliartl'er frage nicht angela-l.
Sagt, se) nidil ^flaufl't. aliei- <f\n \wili \vere getaiilTt vnil lenger dann
für eynem jare von jinr ;jan^en vnd e\n kleines kindleyn liegen lassen.
were ^cslurhen. helle sie auch -jeder di-- nicht gesehen. Bit jme gnedig
xn-c\n \nd, was man jiri'1 zur husx.- anll'li'ge wurde', wullr er willig-
lich trag<

Tile zum H'-n^''i- i>i niil -rliarl'l''i frage auch niclit angegrill'en.
Sagt, se) von eynem .Im--'- vnd d<-r MM-tdid gnaiinl. von SlalVelsleyn
i-yn ln'cki-r. jn (Jmngi-i < haui.'i Im zweyen |;IH-M üelaull'i. (Jninger vnd
-'"}ii >ulm weri'ii ahi'i- nicht d<i|ii'imi'ii. -undern Barbara Uiiin.L:erM wen-
dabei gewest. dieselb i-\ ahrr vun dem jrtbumb abgetreten

llein cinei uiu-l den ändern: \)r\ l'nde de- liern se\ niil dir,
hrudei. .\nl\\uil der ander; \ni| mil -e\nein L;ei>|.

llein >agl. .Ici-l ll.ileh xil liercka soll auch gelaiitl'! seyn, dergleichen
seyn weih.

Item Jörge Schellei- zu Bi'eylenhach -ull auch ,-rtaiilll seui. de|.":-
gleichen der schaffmeisler; -ulc h- hah er von Hansen I-farl gehört.

Item hah vnii deine, so picn gelaull'l. ̂ e}|(,r||. K- wurde eyn -li-all'
vl.ier die well knme mi( e\neni grossen here \un aiill'^aiige der sonne.
alsdann sollen sie. -o anders! -claiill'l WCMVII, auf]' eynem berge, der
Sonderbergk gnant, hey Hirsfell zusamen knme. Do wurde jnen Got
da\itiM hellleii. Defsgleiclitn ved>- lieltt- Catharhi. so -/.u Franckenliausen
gerieht, jme auch ^e^agi.

Item zu linissenharh jn Buchen sollen auch bey acht puren ge-
taull't seyn. weren aber nuhmals zum teill gein Hirsfeltt komen. Es
weren auch zweiu- von ' Jrossenhai h hey jme fnr der Ernten jn seynem

Stadtlengsfeld an .In- K«-lda.
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hauß gewest viifl ins hmdt zu Duringen gangen, do selh-t habern
xii hawen.

Item der vorsleher iso pflegen sie die. wiidie leulfcn. zuheissen)
heue gesagt, der Möller \IT der Sorge 'j bev Hirsfell were auch getaullt.

Item, einer solle den ändern nicht erzen.
Item, als er auß dem thorm gewest. wen- [cr| geyn Rinckejeben

am lham -) zu i'vneni. Baizar gnanl. eyn Franck. wilcher liii-um- |n-\ jme auch
gcwcsl. komejj. r>t-i hcltc jnen Tinlrr xii CaDiarin abgnanl pciu Osl-
mestet 3) ^i-\vei>t. I)n \vcic er ehvu zxven .-tundrn pliclim. l-'n m-i-.
sagt er. wisse er nicht zu herichleii. Mit vli-issi^ei- liil. jmc gnade x.in-r-
zeigen. Er \volli- ^idi iirnii' vndci lichten lassen vnd IHHSC tragen
vud leiden.

.\r. S.

Begleitschreiben des Philipp Metzsch, Amtmanns von Hausbreitenbach,
und des Schultheißen von Eisenach, Hans Bahner, vom 12. Oktober 1531.

Reg. N. Nr. 997.

Durchtalichtigister, hochgebornner Inrst. gnedi^-ii-i IHTC. K. c.li. i;.
seynl vnser vnlerlhenige, gehorsame vnd i:ant/, ur\ li- -i-\\c dinsle ximnr.
Gnädigster churfurst vit<\ lirm-, }"'.. l'.lt. l',. )»-ue) nadi halten \virvns di-i
crelangen widderteuffer halb ziif-auien he-cln iclicn vnd der :^e>l.ilt vnder-
rel. dweill jm amht Haus|ireilenharh die ii'el'ensrknus vnuerwarll. also
das alletage vnd nacht dre\ Man der ;jel'an^eii hüte nnir-sen. d.-iil/.n
einirher geschickler räum, da- sie fiiL'lieli vnd «ondeilieh hellen nm-m
iiel'ragl vnd verhört werden, nicht f'nrlianden etc., wu es der hessische
\dilli nachlasse. So weiten wir sie ^e\n Eisennach liiren, alda die gi
l'enckmis verhut vnd hal.:; dann jm amht Hauspreytenhach ziigericht.
Daraull' ich amhtman mit dem voile flauem rede gehabt vnd soiiill hey
jme erlangt, das er. wu es seynem gnedigen liern von Hessen an seiner
gnaden gerechtigkeit keynen ahbruch uelM-ren vnd die gelangen widdei-
nmh jns ambt Hauspreilenbacb, so >ie gei-echireiiiget. get'urt werden
solle, gewilligt. Demnach ich schulteis jme des bekenlnus geben, darautl'
auch die gefangen geyn Kiseiinach am Sunlag nach FI.HH i.-ci |s. ( ikt.| körnen
vnd sie volgends Montags in beywesen vnd durch ein .lii-tuin Menium
mit allem vleis fragen lassen. AU >ie auch vnsers bedunckens frech
ge\\-est vnd nicht bekeanen wollen, -eyn sie durch e\n Mei-lei |ieinlich
befragt wonlen: was ir bekentnus er-llidi jn bey.-ein ei n .lusli. vollende
jn vnd nach peinlicher frage allenthalb gewest. haben E. (!h. <i. aus
dem hirneben verzeiebnus. wiewoll es als MIH annen. vej -lockten, vn-

uerstendigen leutlien .-lnck\\ei.-e /ur-ainen gellickt. gnedig zuuornenien:
was weiter gegen vnd mit denselben fmzunemen. wei'den K. <lh. (i. woll
bedencken vnd auch beuelen. Solchs haben E. Gh. G. wir vntertheniger
meynung nicht wissen zuuerhallen. Dann den-elliHn vber vnsere
pflichte treulich zudienen seynt wir gantz willig. Datum dornstags nach
Dionisii anno etc. xxxi.

E. Ch. G. vnderthenige Philipp Melz>ch. zu Hauspre\ lenbach ambtinan.
vnd Hans Bahner, zu Eisennach Schulteis.

') Sorgn. -') Ringleben in Scliwarzburg-Rudolstadt.
:!) Oßmannstedt bei Weimar.



14- Anhang I. rrknmlpii Hc.s Sacliseii-Eriiustinisclion Gesaintarcliivs.

Nachschrift.

(iriedigsler chmTnrst vud hei r. wieuil! noch etliche Mann vud weihs
person diesei veiinrischen. vnchri.siljcheu lehr jni ainht Hauspreilenbach
anhengig, befinden E. Ch. G. jn der gefangen bekenlnus. E. (!Ji. G.
wil ich darneben nichl verhalten. da> Hanns Eifl'arts fraw vnd Albrecbls

zum Rengers hieuor gnllich vnderridil worden, dauon abzusieben zuge-
sagt, Miiiderlirh Alluechts weih auch öffentliche busse angenomen. aber
Eiffarts weih darüber entlanITen. vngeachtet des alles seynl sie jn jrem
jilhumh also \er.-lockt. das >ie Mann vnd weibern t'urpredigen vnd jn
dieser lehr bettendig zupleihen ei niaiien. So bekennen auch Caspar
Schneiders l'raw. die all* ("erheben vnd .lobst Eifelebs weil>, das sie diese
lehie aii-i-uiitiieii. nur -clie\v vnd < " Heu l lieh mit vermessenen Worten:
Ehe >ie ilaimn abstellen, so wollen sie elir >teibeii. Vnterthenig bit
E. Ch. G. wellen, wes man -ich gej^en den frei hen. verstockten weibern
Mid den Mannen, so hiehenoi nicht eingebogen L;ewe-l. Italien vnd er-
/figrn soll, gnedig lieuelen. vnd Ir.tb E. Ch. (i. sulc-hs vnderthenigei1
nie\niiiiü nichl verhalten wollen, vnd byn denselben vermugendes vleis
Ljehoi -amlirli x.inlienen willig. Datum ul .-.| npra].

E. Cb. (l vndertheniger Phillip .Melxscli. Amblmann
"/.n Hauspreytenbach.

Nr. ü.

Instruktion des Kurfürsten Johann an den Amtmann auf der Wartbarg
und den Schultheißen und den Pfarrer von Eisenach vom 22. Okt. 1531.

Reg. N. Nr. 997.

Lieben Iialh. ueireiien vnd Andechliger. Die Bericht, so du Schnlles
\eben Philli|i Mei/si hen, Ainblmaii xii Haußbreitenbach, \ns vif vorige
vnser euch beiden gelhane> .-cliieibi.-n vnd beiielh. der gefangen wider-
lenllV-i vnd Saciainenlirer lialben. fingewandl. haben wir boren lefsen.
vud \\eil wir au solchem befiehl. Auch jrem vbecschigkten bokenlnus
noch elwas inangel tragen. So lliini wir euch dieselbig hiebey wider
vbei senden vnd Hegern, jr wollel Sie weilet befragen, warninb sie sich
vn-ers bevcbeeiieii a usscli reibens von wegen der widerlenlTer nil gelialten
vixl sok-li vnser gebot \urafht. dev verfhurlichen lere anhangen. ol> sie
dieselbige auch andere leren vnd jr mehr au sich ziehen, was sie von
der oberkeil hallen. Auch jr f hurnhenieji Sey. vud wes jr sunsl mehr
von nölen sein bedengken werdet; deßgleichen wollet euch auch er-
klmnden. oi> sie /n anIVnn- gepredigt oder gelerel. solclis otYentlich oder
in geheyin. vud ob sie jchtes gethan, das sich zu auffmre ziehen möchte.
\\Vs sie dan bekennen vud jr euch allenthalben hirumh mit vleis er-

klinnden werdet, das wollel jn verxeichnns bringen vnd vus beyneben voriger
beliebt vnd bekenlnus l'urderljch vliersenden. die gefangen auch mitler
"/,<-il verwail ciiüialten. 7.\\ deine wollet an vnfiers lieben Ohemen des
Landtgrauen voit xii Hawßbreitenbach hören, ob er wisse, wie des Land l-
grauen gemüthe siehe, das die gefangnen -ollen gestrafft werden, vnd
\ves |i <\<'- von jine verslendigt. solchs. Auch, was gedachter vnser Mliein.
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der Landlgraue, der widerteuffer halben i'nr ein ausschreiben gelhan. wes
jnhalls dasselhig sey. wollet vns darneben auch berichten vnd vleissi^en.
vns des Landtgrauen aiissehrevhen t-opie zuvberschigken; jn dem allen
thul jr vnser meynung. Datum Torgaw. Sonlags Nacli Yrsule Anno
dumini xvr xxxi".

10.

Instruktion und Befehl des Kurfürsten Johann wegen der Wiedertäufer
zu Eisenach (Anfang November 1531).

Reg. N. Nr. 997.

Von gols gnaden vnser Johansen. Herzogen zu Sachsen vnd chur.
fursten elf., anlwort vnd ferner beuelh, welcher gefall es von vnsern
Ralli, lieben, andeehtigen vnd getreuen, Eberharlen von der Tlianne zu
Wartburg vnd Philippe Melzseh zu Hausbraitenbacb Ambtleuten, neben
Ern Justo Menio pfarbern vnd Hansen Bahner, vnserm Schulte- zu Eisen -
nach. jn der widerteuffer vnd irs anhangs -acben soll Behalten weiden.

Kistlich haben wir jren bericht allenthalben vornuhmen, ßo dan
daran H' vormarckt. das sich die sachen des jrlliumb? mit den gefangen
jn Vergleiche vnterscbied hallen, vnd Xhemlifh. das Frilz Eil»' ;^ai vor-
hertet, keins ändern vnderwt-i-l \verilen will, dei sul nnch bis aiill den
Newen jbares tag schirst zu gel'engknus erhalten, mitler Zeit zu etlicbcn
malen vormanl vnd vnderweyst weiden: wn er dan vif seiner viirlierluni;
beslelict, so! ehr auff Vorlesung solch--eins angenommenen jrthumbs zu
Warnung Idermenniglichs vcirniUK'1 key-erlichei Neuen constitution, welcher
datum «leet zu Speier jm vnischiiien xxixlen jhar a m xxiiiten lau Aprilis.
clauon wir jnen hieuor abschrifft zugeschickt, mit dein schwerl vom leben
zum tod gerirbt werden. Wo dan Hans (Jnin^er der alte. Hans Killart
vnd Teil zum Itengers aulf newe Vorinanung vnd liericht von dem jr-
Ihiimb abestehen. jn die einigkeit der reinen christlichen lare sviderumb
Irellen, für jren abfal oll'entliche buess annehmen, auch Ilmeji vnd die
gemeinschaffl der widerlauflfer vnd Sacramentirer meiden, das also ge-
loben \w\ liallen wullevi. so sollen sie gnade erlangen, de- evli-di-l vnd
geduldet; jn alle wege aber sollen Hans Eyffarls kinder ueianlft vnd allen
ohgenanten Personen, wu sie wider abeCallen. abberiirte belfolne keyser-
liche straff gedrauet. die auch vll -uk-lien \al wider sie -eluaurlii werden:
vnd wie wol solche straff wider Hans Oninuei den allen dis>er Zeit ane

alle gnad als denen, welcher zum ändern mal abgefallen, auch zuge-
brauchen, ßo sol ehr doch, dieweil ehr vntei rieht werden wil \nd vnib

gnade bit, gleich ubberurten drei personen zu der bne-- vnd gnaden
angenomen werden, mit vormanung. wo er zum drillen mal abfalle, das
jhne .kein bues- zu enaden bringen solle, jm jenem fal sol ehr vormug
solcliei ke\<erlicber constitution vtf disse mal auch gestrafft werden.
Aber Alhrecht zum Rengers. welcher von jlmen für einen sinlosen an-
gesehen, sambl Beriet Seh m id. der nichts hat anthworten wollen, sollen
biß auff Fritz Erben rechtfertigung zu get'engnus enthalten, mitler Zeit
vormanl vnd vnderricht weiden: wo sie dan Heue vnd bueß thun. auch

widdervm solch absage, wie oben. Ihnen wollen, sollen sie des gefengnis
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entledigt und geduldet werden: weldie :uidi von allen obgenaiiteii per-
sonen diese hiiess tliini wollten vnd \on denen seinl, die sidi xum alldem

mal lialien taiill'en lassen, die -ollen mit Hans Kilfart vom leben xinn
lud -eslrafl't. die ändern, als Hans Quinger der junger, der sich nidil
li;ii widerlanlfeii lassen, viid doch dem jrthmnh anhengig. die sollen jin
gef'engnis hi< auff weitem het'hel erhalten werden. Darumh sollen heimle
vnsere (lnmmi--ai ien -idi dermas mit vnsers oheirns. sdiwagers vnd

geualters, de- l;mdgrall'en vi)gle belagen. jlnn solch vnser bedeneken
\orinelden vnd die saeli iloliin ai heilen, domit sie sich solcher sirall'

linil gueler erjnnerung. das die (ioir-l ilulion von gedachtem vnserm
oheini. ilem landgi aven. \nd vns bewilligt! vorgleiehen mugen: vnd nach-
dem \n-er Ambtinanii /n Han<hi eitenhach jn sondern für sich herichl.
das midi etliehf mehr pei-onen |m Amhl Elaussbreitenbach solcher vn-
c-ln i-tliehni |er aiihengig hel'unden. .-o sol er dieselhen xu Lieh/ngnis ein-
gehen vnd -u li ;ji'-en jlnien nach -oldiein \nler-chied. wie ungeschrieben.
mil der l'iiicss \nd sirall' erxaigen. A her. \\a> die heiden weiher he-
lan-i. als Hans Kyll'äils vnd Allirei-tils /nin Rengers weiher. die sich
predigens vnd die vnrlnrlen jn der bestendigkeil zuuormanen vnderslhen,
WO sie wiilei -elaiilll. die sol ehr aN lereiin -.iildn'i hla.-|il ieni ien. ('S sei
ilan. das sie jien he^aiiL'en -chaden hereiien \ndolVentlichi- hndi llinen
mit absage der leje vnd gemeinschaffl der widderteuffer (wie dan solchs
i:e\\(inlidi mil allen also -M| "_: rha ll ei i werden i. mit dem -chwerl xuni

lude slralVen viid ridilen lassen.

Nr. 11.

Instruktion der kurf. Räte an die Amtleute auf der Wartburg und zu
Hausbreitenbach sowie den Schultheißen zu Eisenach vom 23. Nov. 1531.

Reg. N. Nr.

Vn-ei t'reiinllieh dien-l vnd gun-tigen willen xiiuor. Kiniihester.
\hesler vnd Erhaier. guten freund vnd Bonner, \viewol der dinrturst xn
Sarlisen etc., \IIM-I LiiiediLi-ii'i her. euch heiiolhen. \\*ie es mit den xwaien

weibern, >o der \vidertauf verwanl. sol gehalten weiden. >u hedencken
'l«" li S. Ch. (i., da- -ic vielleicht der vormannii^ a n-serha Ih des gel'eng-
nus o.|c-i- alldem rin<le- nichi nn'ichlen siadt gehen. Horund) begeren
wir von we.^en s. Ch. (',.. jr wollet sie für allen dingen einbringen vnd.
-o s,,, etliche tage '-i-'-e - eii. jlmen mit einem ernst furhaiten. oh sie
vhdleicht durch «h-u weg. ehe dan -unst v.\\\- buess vnd widernitVung
inochleii hi'Wo-en werden: Iheten sie aher -olidis nicht vnd wurde be-

funden. da- sie sich betten widertauffen lassen, sich auch predingens,
lerens \nd vorfneren- vnler-landen. so sol mit der straff vormüge dos
secretierten hefehlich- wider sie vnrfharen werden. Daran gesdiichl
S. (Mi. (J. maynnni;.

Dalnm TorgMU. Dornsla,-- nadi l'resentalionis l.i:!l.

\n di' Amhlleut xn Wartburg vnd Haushreilenhach
vnd den schultes xu Eissenach.
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Nr. l-'.

Schreiben Eberhards von der Tann an den Kurfürsten Johann

von Sachsen vom 25. November 1531.

Reg. N. Nr. 990.

Durchlauchtigster, hoehgehorner. (Inediü-ler < ihm l'ur-l \ml hrr.
K. Gh. G. seint meine vnlerlhane. uanls willige dien-l berailes vleis zu-
iiuriin herait. Giiedii:sler chmlnisl uml her. Ks haben nlingeiierlicli des
\eischienen xxixlen jhares vmlj den Suntagk Quasimodogeniti [4. April]
abwe-ens E. Cli. G. derselbigen Shone vnd hoehgebnrij fürst. Ib-i /ngk
Johansfriederich, m. g. junger her. mir g. anzeigen \nd l>enelhen lassen,
Dieweill S. F. 'i. beriehi, das einer Me|< Im,r liingkius. odder aber mit
einem ändern nhainen der Hieek genant, sich jm nmpt Eisennach vmb
Marcsula'). jn dem Stiefl't Hersfeldl \ud der gegenbait hyn vnd \vidder
entliallen vnd dem \ ei lui isehen. beschwerlichen jrthumb widder die
lieilli^en Sa« ranient des leielmams (llirisfi vnd der tauff anhengigk, aueh
das vnlck damit \ erl'linren \ml jbnen solelien "rilVti^en irthumb einbilden
snlle, Das ieli wollt auf den \ball. wiie dem a]-n. jlim i'leissigk nai'li-
Irächten vnd y.n gefengknuß bringen la.-sen etc. .Muni wiewnll ich dem-
selbigen vnterlhenigen i:ehni>am \nd vnlgi- /u lai-ten allen nniei:lie||i-ii
vlei> l'ur^ewandt. so jst nichsdesteweniger gedachter Melchior v-on wegen

seiner mißbandlnn^ \nlangst darnach jn de- dinehlencliten. |MM-||.
l'urslen vnd hern. liern Philips, landtgrall' xu lh---en elc., /nebt

vnd gefengknuß kbummen. vnd vnangesehen, «la.- idi S. !"'. (I. ans be-
uelli K. <;h. (i. cle.-~elliigen liingkeii luifahaiidlimg vnd furhahen ge-
schrieben, Nheiiiblieb da.- er dem Munlxer. aMie wejll derselbi^k noeh
liei lelieil. ein lallte c/.eit t'a-l allbengigk Vlld lieillllicll jll dei -laellt t'llr
Pranckenhausen mit gewesen. -/.\\ solcher vergangner anllVm seines vnr-
muegens als ein beuptsacher vnd furg» bender gelniltlen uid ;_:''iadten.
Er hat sich auch nach gestillter Empörung, das jbnen -nlehei seiner jr-
llnimb berenhet. vielweniger, das er davmi ah/nlretten gedeclile. niehe.
snnder otl'tmals jn reden, als soldt jhm Gott für Franckenhawsen darvmb
davon geholll'en haben, das er des Mnnl/ers vjicbri.-t liehe Im ucnhimimen
handliuig volnrimren vnd x.nm ende bringen -ci||. boren la.-sen vnd dem-
nach seint der xeit bili anbei sein eheweib alhie jm ampt verlassen, jn
lendern vmbher gezogen, seiner heimlichen vnteislailV gebraucht vnd
widder nflentlichs verbuet aller oberkait das schedlich giMt dei anll-
rurischen Widderteufl'er jn viel arme einfaltigk, vnuorslendigk lewllin.
Man vnd Weib, getrieben, wie dan das-i-lbi^k offentlieh am läge \nd
aus seinen Eigen scbrifften, wilcbe xuni thaill jm Drugk. zum tbaill \nler
seiner aigen handtschrifft seint ausgangen vnd domhals S. F. G. vher-
schickt wurden, damit jhe dieselbige, was er jm Schilde furet, genugsam
eifaren moechte, zuerweisen jn vnterthenigkeit hab angezeigt, vnd dab-
neben S. F. G., wue dieselbige aus verwirckten vrsacben vielgemellen
Melchior peinlich zu fragen wurden beuelhen. wollen mir d

') Marksuhl.
'.-^i'-.-li. stu.ljHii u. T.-\t.-. UHU ].: u. 14: \V j |. p l ." i »ellin,_". |n
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\rgieht an .stadl E. Cli. G. gnedigklieh vhersrhicken lassen gebeten,, damit
E. Cli. (i. zu solchen beschwerlichen vnd fehrlicben Sachen mit zeitlichem
i.-nll vnd ein-ehens ain-h innerbt gedeneken: /» dem das E. Gh. G. volgends,
als mir hierauf} ein vnslaatliche antwort ist worden, auff meinen befiehl
S. r. (i., viIM Schmalkalden aufä derowegen freuntlidi liaben schreiben
lassen, wne es mit dein Belangen Melchior die wege wurde erraichen,
das er nicht gestrafft, sunder nach S. L. bedencken ledigk gelassen
u erden solldt, das'dannoch S. L. vori'uegen wulten. ilamit er E. Gh. G.
lande vnd lewte ewiuklich meide vnd solches jn seiner vrfride werde
versichert etc.. M> ist nichtsdestoweniger offgedachter Melchior ohn-
L'euerlirh Im einem halben jhar v<m S. F. G. meines berichts des landes
vorweiset vnd daraulf vngestrallt widdervmh außgelassen wurden vnd
für vnd für einen \\egk wie dm ändern vmb Hersl'eldt. Vach ') vnd
ander des nrts gegerihail. auch etwmi jn E. Gh. G. landt vnterslaiffl vnd
sein gült ausgelassen /.u verfmung vnd mergklichen vorterhe vieler ein-
lalliger lewlhe. Dieweill dann vielgemeller Melchior abermhals jn S.
F. G. furstentbumb jn der -ladt Vach durch Merlin von der Than. meinen
brauder, araptman do.~elb>l, auff negstuerschienen sanct Merlins lagk
sampt andeiii EilfV widderteulfern gefengklich jst eingezogen winden vnd
/.ulietliaten. wue er xum ändern rahal seiner gehurlichen slratf winde
entgehen. Es snldt das letxt Ei'ger dan das Ersl vnd diesem vbel weniger
ilan hieiHH gi-sicwert werden, so hab ich gedachten Amplrnan. meinem
brueder. Er \\nll mir hochgedachles M. 'i. F. vnd hern gemuet hierjn
zuerkhennen geben vnd den Itingken kheines wegks ohne mein vor-
wissen au&khummen lassen, dan dieweill er E. Gh. (1. landt snd le\st

heschediut, were jeli bedaclil. snlehes E. <Hi. li. anzuzeigen vnd ferner
beuelhs xugeuaiiten. geschrieben, vnd will solches jetzt E. Gh. G. jn vnter-
thenigkaitl angezeigt haben. Die werden sunder xweilfel da^selbigk ans
elmii. hohem \erstandt ferner IMd,m ken vnd mir hierjn. weß jch mich
hallen <i,\\. g. lieuelhrn las-en. dan E. Gli. (i. vnlenigklich xndienen.
eikbeime jch mich meiner vorpflichtung nach schuldigk.

Mein handt jn eil AnlJ Warlburgk,
Snnabendt Katharine jm xxxiten.

E. F. U. w[illiger| v[nlerleniger]
Ebberhardt vmi der r|'lian. Am|ilman zn Wartburgk.

1. Nachschrift.

(Inedigsb-i- Cbm-fiirsl vnd her. dieweil] j,-!,. ,.];,s E. Gh. G. sampt
M. (i. H. M>H lie--en zu Nmlliausen ankhummen sollen, bin bericiit
wurden, so hab ich dieselbige E. Gh. G. auch jn der menge obligender
gescheffle mit die*-.-n .-achi-n xuersuchen aufs volgenden bedencken nicht
vnleila.-sen wiilli-n. (ib dieselbige bedacht weren, des gefangen Ringken
halben mit M. (i. H. \nn Hessen zureden vnd znuerfuegen, damit der-
selbigk jedocli einsmbals als ein lieerilmrer vnd heuptsacher aller widder-
teulfer gestrafft vnd diesem weilschleichendem \ bei gewert werde, wilches

') Vacha.
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ahne das schwerlich vnd vnmnglich jsl: xuni ändern. Nach dein die beide
vheltheler Mhan vnd \\eibe schwerlich vnd mit grossem vnkoest gc-
l'eiigklich eMi|i;dlen werden, damit sich E. Ch. (i. zu erledigung des-
selbigen mil fernerem furderlichem heuelh hierjn g. zuerzaigen wissen.
vnterlhenigcr zuiiursicht, E. Ch. (i. werden dieses mein vorzeitiges
M'hreiben auß jelztangezaiglen vrsachen g. annhemen vnd hallen.

Datum vt supra jn lilteris.

E. Ch. (I. \\filliger | vfnterteniger]
Ebberhardt von der Tlian, Amptman xn \Vartburgk.

Abwesens S. Ch. (I. verordenthn jetxl xu Northawsen ziierotl'en.

2. Nachschrift.

Gnedig.-ter churfursl vnd her, jch thue hierhnehen E. Ch. C-. xwene
copei Melchiors Ringken schrill't, Eine, welche er an mich jn seinem
gefengknuß. die andere seint der cxeit gethan hat. vnd bede mit Eigner
h:mdl geschrieben, vhersenden. Dorauß werden E. Ch.(i. seine he->erim^.
n-w und laidl Geschehener mißhandlung vnd seines Im li.-iln-n- vormerken.

Oatnm vl supra jn lilleris.

E. Ch. (l. w|illiger| v[nlerteniger]
Ebberhardl von der Tlian, Amplmaii xn Wai tbnr-k.

3. Nachschrift.

Dei1 widcrtauffer halben, so xn Ei>-ennach vnd IIau>braiteMbar|i

enthalten werden, die ist mein gnedigster her liil.'i anbei1 jres \ei-hai n-iu
halben melier gneigl gt-we-l mit der r-eherplle stralTen xulasM-n dan
das sie al.-o sollen enthalten werden. Es haben aber S. Ch. G. des

Lantgrnfei) halben, dem die geriehte der ende xuin halben teil mit xn-
sb'ndigk, dar/m- ml körnen miigen vnd S. Cb. (i. haben Ludwigen von
Boyneburg vnd mir liegst xue Schmalkalden lieuolhen. mit dem Landl-
gral'en (Union xurheden. damit dieselben widei-taiiH'er jien werlh emp.
Iahen nn'ichlen. welchs wir auch mit S. E.G. doselbs gehandelet. Aber
S. F. G. hadt in kein leibsti-af xnm tlmdl wie xuuor auch willigen wollen.
S. F. G. hadt sich aber erholten, den vncoslen halb xutiagen. der vT die
gefangene hiß hier ergangen were. vnd ist von einem für <ehl.-ig gerrdl.
der sich doch auch aus allerley bedeni'ken nit wol schicken will. Die-
weil derselben widertaull'er xue Haußbrailtenbacb meher vnd nil gelangen
sein, das .Ire Ch. vnd F. G. dieselben auch einziehen \ml nach anxalh

der personen sollen teilen lassen, vnd einem jeden Fürsten alsdann frey
stellen, wie er seinen antheil slrafl'en lassen wolt ader nit: vnd wii-wol

die Reihe ielxt xu Xorlbausen mit den landtgrefischen hiernon auch reden
werden, be-mge ich doch, es werde der Hessen halben die vorige maynung
sein. Aber das der gefangene von Eissennach solle gegen Hausbraillen-
bach geschickt werden, darfur wusle ich nil zurät hen. Nachdem es xn
Hausbrailtenbacb keine sonderliche vorwharung hadl. Das hab ich euch
als meinen hern zu lierichlen auch nit wollen vnangcxaigl la>sen.

r)atum nl S[U[HK|.
10*
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Nr. 13.

Bericht Eberhards von der Tann über die Bedenken der kurfürstlichen

und landgräflichen Räte auf der Zusammenkunft zu Nordhausen.
(Anfang Dezember 1531.)

lie?. N. Xr. 1001.

l>a- bedenken de- churfursten /n S.idi>en lleie. was ^«-ufii den
\\idei teulleni solle rmximemi'ii sein, isl d.iraiil iieslanden:

\emlidi ""« si.ind /.nbedeiikm da- die-e||ien srhedlidi Serl em-
hiedien. \vo nil mit Ernst daixu gethan \nd dyp'iiigen. so auf jrein jr-
thmn verharren, am leih vnd xurn lodl ge-lralTt wurden. \\iedanViiser
(;. II'Tin vermog ka\. M. dn Neiilirlii-in .X.'ii'Ti ausgangen conslilucion
\iid (ndiiiiii.i:. auch >oi;-l der ;j.-nii-iii lirihl \.-ioidinini: Harli xiilill)
"jin-i^i \veren.

lini-r^.-u li.dn-n Vnsers U. IFcrni drs land^raii'-n |li-i furgewandt.
\vo sji-li ili'-si-Uni wiilei li-iilln vnii in-ni jrl Iniin nil \voll<-n l-.tsst-n :il>-
\vcis«Ti. da.- man yneii das |-'nicr aii-k-i IH-II sol. |)as \vunlfii sie ml
leiden konui'ii \nd -ii li -rllii.'i- liin\vi-k wi-mlrii. odiT \ l- KII-SI-I sie <«\

man \\n-\\ \\<- hmsri xuna-i-ln. ahn" d\ pcr&on nn jren leiben anzulasten,
de- hali jr IHTT hrdcnkfii <-|c.

Xr. 14.

Schreiben Melchior Rincks an Eberhard von der Tann aus seinem

Gefängnis zu Haina. (Geschrieben etwa 1530.}

Reg. N. Xr. 996.

c.nail Mnl l'ndr \oii UM! vnserm vatoi vnfl herrn Jesu Christ. Arlil-

II.IHI Khi'ii. K.« ist alliio zcu Haync'j ln-\ mir gewesen mayn schwercben
Hans Krkarl vnd >idi la<-i-n Imn-n. wassergeslall er von dir abgeferligel
-i-ln n i:a--dl xrmu lin-li'ii von llr-^. n sej kommen: \vr\\ midei l midi
vlieraiis von dir. \vie dann liillidi. wie du >oldis mil < llirisllidiem .

Wissen ll|o;je-l .'UlLieliell. F.)\Vei|| dll Ve Wei.-l. das, W.'IS gilt ZllSaillell
L:'-Iu-el hat. das r-oldis die ini'iisdieii nidit sollen Minderen Byn icli
lliehl liev Meinem Weili, We|e niadil -o)ehs? TllülS nidll die lllllldllr-l l-e
rolle ewerer lal-(hen |i|-o|ihelen. \\e]rhe ;dle- f|||' -d , \v l] l II |e|e\ Vertam IIICII.
" In- nidit iii'vm aol, dfin Kamii. mil/ha^elV .l-.», tliut irs nidit. die |jr] der
ordcnuML' üotes oder ohnckeil also mji ei-ehiei klicliem mutwillen vnd

llellel »ihlislo XIII hou-len -dtlnadi lllilil Ha Hellt'.' Hli'idl o|i got Widder
M -ell'^t were vnd die ordinin- des -ehweiles. seine kindere x.nuor-

tilligen. aut'treriditei helle: vnd wo will mans dodi lieweisen. das die
oideimng L:olle.- das M-hwei't betreffen vber den glauben zurichten habe?
Bin idi aber jn der heiiiischen aullrur gewesen, so mag dtjch nyemandts
beweisen, das idi sie erreget liah. als die so ietzundt allenthalben raffen:
aufrur, aufrur! vnd vlei--igen >idi mdils wenigers, die kindere gols an
(int vnd C.lni^to U-eiili^ vnd anlmrisdi '/nmadien. Spricht man aher.

Haina.
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ich Sei ein widderleuffer, macht icli leiden, das dir. MI snlrhs reden,
mit einem einigen bnchstah aus heiliger schrill't be\\ri>r|ni. Das sie
aber mich vnd alle, so gleiches glauhcns seinl. mit morden, berauben,
gefencknus, l'eur. wa.sser, srhwril vnd dergleichen argnmenten der lugen
erweisen wullni, ;_'jbt jr eignen wcrck xeugnus. tlas i r laulT eyn \\idder-
laulT vnd sie eigentlich der \\iddridirisl, vun welchem alle prophelen,
Christus vnd .ipoMdn xuuoi gesagt balirn. sryrn; will dcrhalben dich
vnd allr, so es aniielimrn. von gol< we-cn vermanrii. warnen vnd auffs
fleissigste gebeten balirn. l)u wclle-l dich deiner. benrls von gol eiipfangen
ballen vnd dich nicht, wie jetxnndl vilmall geschieht, am hlul drr vn-
schnldigen vertreflen, dann ye >on-l böser wen-, man belle eyn M<>|.
steyn am halse hangen vnd wurde jm Meine vcrsenekct. du es am tiell'-
slen ist. (iut sey mit dir vnd inil allei). so es von hrixen Jir-cj'rn.

Melchior Hinck. ^rlaii-rnri Christi.

Dem acht baren vnd tettigen Ebart von der Thann.
ainbtman xcu Wartburg, jn sein eigne handt.

Nr. l~>.

Traktat Melchior Rincks. (Geschrieben ungefähr Mitte 1531)

Reg. N. Nr. 996.

I'reyli. elire vnd eyn vnuergenglich we-en drum, dir mit lie
yn j;uleii wri'ckrn trachten nach dem i.-wigen li/hen. aber driirn. t\f ,\.,
xcrnkisch seindl vnd nicht gehorchen der warheit, gcborehen aber drm
vnreehteii. vngnad vnd zcorn, truljsall vnd an^sl '. Nachdem ich inihn
souill vnd lange zceit beide, von Babsllern vnd Lutheranern, das ist vom
gantzen wüst vnd grewel des widderchrisis nicht alleyn a U eyn ket/.n
vnd Schwermer, Sunder auch als vnd für eyn aufrurei wider alle hillic-
keil (wie got Meyn zceuge ist vnd die that Meim-r \\ idd' I~.H h. r reich-
lich beweiset i \<>n dorf zcu dort', von stat zcu slat. ja auch von Jan-lf
xcu lande veruolget vnd vertrieben werde, hiidii auch herfur vnd kombt
an tag, (damit ja nicht an Meinen trubsalen binderstellig pleibei. die
schalckeit vnd vnlrew meines vermeineten ehflichrn weibs vnd jrer
ellern, vberschuttet mich mit so grimmiger vnd vnwarhafftiger da;:e.
das auch mein richter, so sie alleyn wollen, wol mochten mi nn.-yn Ver-
antwortung meyn vnschult erkennen vnd mich von angeslalter cla_'
loß geben. Aber Got bah lob, so mich aus so vielen vnd nianchl'alli^en
stricken des fleiscbs bis auf diesen tag erloset vnd meine \\ iddri>adnT
jres vnbilliches vnd lugen mit jien l'rucblen erweiset, zwinget sie, mit
jrer ollentlichen tyrannei vnd verreterei gegen mir öffentlich für aller
weh zubekennen, welchs die liebhaber der warheit auch jm winckel
kaum betten dorffen sagen: vnd wer bette auch jmmer doilfen gedencki/n.
das die bochgelarten vnd weitberumbten euangelisteii xcu Wittenberg
sambt jrem anhang so weil vom waren euangelium vud oberkeit weren
gewesen, So sie sich nicht selber mit so schentlicher verliegung, ver-
voluniiL;. lyrannei. verreterei, ja auch mit vergiessung souil vnschuldigen
blnls vor aller well erwilien vnd auch m er den schendlen? 0 wie lan^r
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liclle sich der wollT mit der geraubten Schafts wollen der sclniiYt nurli
mögen decken, wn er sich nicht mit so öffentlichem wüten vnder den
M hallen verriete! So helle sich auch der Purst dieser weit, so sich jn

den engel des lichtes verstellet hat, woll lenger bey seiner tyrannei vor
eyn »luickeit inugen nnnen. \vo er nicht mit so elender vnd crharm-
licher moiderei sich selbst allen. .-" die warheit liebhaben, zcur Warnung
an lag gebe: vnd .-oll aber auch inihn solchs etwas anders seyn, (lau d.i- so
l '.lirislu- -(nicht: bey jren t'ruchlen werdet ir sie erkennen | Mt 7. 1<J|. vnd das
er auch sagt: Snlchs werden auch HC euch Ihnn. ilweill sie widder mich noch
Meinen vater kennen |Mo 10. H|. ja s» er spricht: hüllet euch für den
menschen, dann >ie werden euch vberaiilworlen für jrc radlheuscr vnd
Beiden euch i-ieiüle-n jn jren schulen, vnd Man wirt euch für forsten vnd
konig füren vmb meinet willen zcum zceugmis \ her sie vnd vber die beiden
| Ml IM. 17 f.]y Vnd hat aber nicht Daiiid genlxlich wargesagt, so er spricht:
K- isl jn Meynern herlzen gesagt von der sclmlrkeit des gotlosen: Es ist
ke\n -nlle- furcht für seynen äugen. Er heuchlet jme selber, bissolang das
.-eyn luck des hasse- werdt erfunden wirt [Ps ob'. 2i'.]'? Aber was sagt er
auch, SM er spricht y Zcum gotlosen spricht got: wie darf! dir gescheen, das
du meyn ̂ eliut \eikundigc-l vnd nymmest meinen bnndt jn deinen mnndl.
So du doch die xciieht ha--c-t vnd wir lies l meine worl hinder dichy So

du .-haesl eyn dick so hellest du mit jme vnd hattest dcyii teil] mit den
ehe|>n rlieni. dein maull hniiichle-tn y.cniu ar-ieu vnd dein zcunge. richtet
l lie^erej an. l >u sassesl widder deinen hiuder vnd brachtest schmach aus
uv-eii den -ului deiner miitter |l's ~>(*. lij-1'nj. Es hat mich ja eyn lange
zceit nie} n gewissen ml wenij: geiie-sen der venneinteii elie halben, so ich
mit Anna. Hans Eckarls tochter zu Ockershausen, bah besessen. Nach-

dem mich vnbillich daucht. ,-ie an warer ehe die lenge zuuerhindem
vnd doch auch die warheit on greulich ergernus vnd sclnnacli der war-
heil nicht moclit bekennen, welchs dan auch mich verursaclil hat, das
ich mich bey etlichen hab lassen boren iwiewol mit veidackten worlen),
wie ich nicht vill. ja auch gar nichte- \nn -olcher ehe hielte, hab sie
aliei ancli \\iddeinnili scliril'llii-h liei etlii-ln-n für meyn eheweib bekant.
Nachdem sie aber nulm mit solchen öffentlichen fruchten für aller weit

on me\n vei\\irckung be\\ei-ci. \\es synnes sie von anlang ge^en mir
gewc.-en sey, u je >ie mich nicht aus liebe vnd freiwilligem herzen.
-nnder uns Besuch ruwiger tage vnd betxwaiig jrer eitern geiiomen habe.
wie dan auch ich soldis von aiifang nye anders an ir erfunden hah,
werde ich verursacht, aus liebe der warheit mit gegenwertiger schrifft
als für dem angesicht des allcilmrlislen sie liinfurtev für mevnen ehe-
lichen -em.ihel zuuorlaugenen, nachdem ye geschrieben slal: vnd es
werden xwey ein fleisch seyn |Gn 2, 24]: will damit nvemands verunehret
liaiien. sunder da-, -o sie mit der that für die warheit beweiset. \nr die
hiL;en nicht \erlugnen. sunder munllich auch für die warheit bekennen, hat
Hans Eckarl mir seyn tochler so wellen geben, das er sie nichles cleslo-
vveniger jme liat wellen behalten. So hat es tiot also verfuget (dem
allein preiQ -eii. das s(;in vnlre\v vnd falschs hat müssen an ta'A kunimen.
l" ha l inii--en olfenbar werden, wie er seyn kindt nicht verehelichen.
sonder hab es wellen verkaufen: jlem hat seyu tochter Anna also mit
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dein Munde mit mir znn ein.- bewilliget vnd sich mir ergeben, das
solrhs i r wille nicht gewesen ist vnd sie nicliles destowrnigcr jrer selbst
hat wellen pleiben. So hab gut loh. der mich von solcher vnehelichen
ehe durch seyn gel'uglich mittel erloset hat. Mochte auch leiden, das sie
hinfurler keinen ändern, jr .-eiltest zcu grosser M Inu.irli. mit solcher
falschcil vndeislnnde x.u belruegcn. Es spricht ja (Ihrislus: was 'lol
zusaiiH'ii ;jcl'u^el hah, soll der mensch nicht s« -heidt-n | Ml l'-X G]. Er sprich!
aber auch: habt ir nicht gelesen, das der jm anlang den menschen
gemacht hat. der macht, das ein Man vnd weih sein solle vnd
sprach: Darum wirl eyn mensch valler vnd muller lassen vnd ;ui .-ein«1!!!
weih liangen. vnd werden die z\\e\ ein (lei-ch se\n | M t l'.t. -II'. |? vnd -ofl
woll durch <iot zusammengefuget werden, wuchs der Salhan mil seynem
anhang aus gesuch zceitlicher ehr vnd nutx zcusammen zwinget? Ja
/Wiir. so alles, so zcusamen gezwungen will, von gol zusamen gef'uget
wurde. Muslen alle huren vnd buhen, so vmb gewyns oder ander Mi-
erlicher vrsachen halben zusamen komen, von gol zusammen getugel
werden; vnd was wer aber dann für ein vnlerschiel zwischen hurerey
vnd ehelichem stand? Auch spricht Christus: wer sich von seinem weih
scheidet, es sey denn vmb ehebruch, der macht, das sie die ehe bricht [Ml ."..
H'2]: jst woll gesagt; wie aber, so einer kein weih, sondern eyn hure vnder
dem Namen der ehe bette vnd erger bey seiner vermeineten ehe dann
hc-y öffentlicher hurerey wer'.' Moses lieti zcu, das eyn Man eyn weih
einer {glichen vrsach halben mocht von sich treyben, damit ergers ver-
komen wurde. Christus spricht: Ein ('.brist möge sich von seinem weihe
chebruchs halben scheiden, wieuil mehr ist zugelassen, ja auch geboten,
das sich einer von einer thu, welche nie sein eheweih gewesen i-l vnd
jnen vnder dem Namen der ehe betrogen hal? Jsts widder got hurerey
scheiden, warumh spricht dann Paulus: fliehet die hurerey [I Kor (j. 18]! vnd
aber eynmall: das soll ir wissen, das keyn buler oder vnreiner oder geitziger,
welcher ist ein gotzen diener, erbe hat jm reich Cristi vnd gottis [Eph .">, ."i|?
vnd wie mag es doch jmmer zugehen, das die weit vber solchen vnehelichen
ehen also hart helt vnd aber die eben, so got zusamen gefuget hat,
auch vmb der warheit willen zutrennet vnd zurbricht? Aber ist es

darumb. das sie hiryn, wie auch jn ändern jren Sachen, das ir liebt?
Im gemeinen hüben hauß verkeutl'en sich die huren auch vmb drey
ptennige: alhie freihet man vergeblich, man hab dan mit vill gülden
außzuwerffen; aber sey ja etwas, des sie sonderlich verholTt zugemessen
vnd will daunacht solche keyn huer, sondern auch mer dan ehelirh ge-
halten seyn, Es kostet hie nicht mehr, so man allein zu beiden seilen
des kaufs eins ist, dann das der patf sie mit den henden zusamen gebe,
das mau fresse vnd sauffe, die blut verwanten zu beiden seyten schätz
vnd zwar, gleich wie die palfeu mit jrem kinderteulfen vnd hrotcren
ahgot machen, sich vber got vnd Cristum setzen, also thun sies auch
jn der zusamenfugung so vieler vnelichen ehen. Aber die werck be-
tzeigen allenthalben, das die werckmeister weder gott nach Cristus,
sunder der Sathan vnd widdercrist seyendt. Es beclaget mich Hans
Eckart (wie ich hoeri. wie ich jnwendig srclis jarrn nye kcyn mall zcu
l »ckershausen gewesen sey. hab auch zu keinem mall meines abwesens
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-ein inchtcr gefordert. Aher ach got der vermessenheit zculiegen! Nun
weis er \-.\. da- er. der vnwai heil wul macht, nicht [kann] mit eyuem Zcx-ugen
erweisen werden: aber danck iiah das reich des widdercrists, wclehs

-ich selbst nicht alleyn xu wissentlichen lu;jcn zwinget, sunder luget auch
jin selbst DU alle schäm, damit es ja nicht die lenge bestandt. Sündern
n,n h .-einer manchfaltigen zcurteylung jn hanlleii falle, wie dan allen
lyraimeien. so von anfaiig ;_:ewe-en sein. ue.-cheeii ist: vnd oh es schon
wer. das Anna meyn ehelicher ̂ emahell wer. des dann ir thun verleugnet.
so isls doch uileuhar. das sie mir nicht will vulgeii. dwcill ich kein
hleihen slat hah. audi uh ich jr eyn bleiben stat verschallen wulte. will
sich ji'er eitern vnd nit meiner halten. So sie doch woll saniht den jren
\\.-ilj l wie dann auch nyimnei anders die. so inii-h vcruols-'en. mit war-
heil liewei-en umsein, da- ich iiiehl .Meiner missellial hallien hin vnd
\\idder -eja^l \\erde; uia^' derhalheii e\n jeder, so die \\arheit liehet.
verneinen, da.- nicht ich sie. sonder sie mich verlest; hah derhalheii

für mich, da.- Paulus spricht: Su sich aher der vngleubige scheidt. su
laß sich jne scheiden. Es ist der Bruder oder s. liwe.-tej nicht gefangen
jn sulchen teilen |1 Kur 7. lüj: wellen aber Meine widdersacher. wie sie dann
Ihiin. sprechen, ich -olle VUH solcher schwermerei alila-sen vnd widdervmb
xu Meinem \\eili kumen. Süllen sie -ich mit solcher tyrannei gegen mir.
wie dann auch jr veter gegen Christurn. Meinen herren vnd jren spot-
nuirel. than halten, nicht >elli-t der vrisynnickeil erweisen, oh villeicht ir
vn-\ iniige viisinnii/kcil vur klugheit hestehen nioclit? Ahcr nulin sie
aiifh hey nahe die ^."n^lino vor den wusl vnd i;rewel. dauun alle pro-
pheten. Aposteln, ja auch Cristu- -ell.-t xuuor gesagt hahen. erkennen.
j-ts liilhch. da- ich mich halte des. so Christus spricht: welcher weil,
oder kinder lieliei )j;ii dan mich, der ist meyn nicht wert [Ml 10, 37 |: vnd isls
alier \nrecht. weih vnd kinder xunorlas.-eii. warn in h /.winden dan Meine
widdersachei -umll Menner viuU der warheit von jren weihern vnd
kindeni ja machen souill armer witweii vnd \\ei.-en. <i|i >ie vielleicht
.jren grewel Mid liii-li'inii- vor (.iristun vnd da- licht mochten erhalteny
Got \\olle .-ulcheii jaiines vnd jamhres sarnlit jrem pharau nach jren
\\ercken vergelten. Amen. Ich xwar will i:mie mein -chmach tragen.
oh ich woll helro^eii hin \nd ahd nicht hetruarn hahe. vnd sprechen:
Vater, ich hah ^e-undi-el jn den hiniell vnd vor dir. ich hyn fort nicht
mehr \\erdl. da- ich dem -uhn heisse j Lk l.'i. 21], Gut welle alle. SO
es begeren. \un jr.-all vnd dieser argen well erretten. Amen.

Melchior Rinck.

Nr. U'..

Schreiben des Kurfürsten Johann an den Landgrafen Philipp
vom 21. Dezember 1531.

Reg. N. Nr. 1001.

Höchgeborner fürst. Irenntlich lieher uheim. sch\vager vnd gcuatter.
Negsl als wir xu Norlliaiiseii heisam geuesen. hahen elxlidie vnser
i'hete K. l,, -l.ilhaller xn Cassel liehen jrem Canlxler von wegen Melchior
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lüuckeii. so zu Yach der widcrtaulle vnd ander Verhandlung halben gc-
fengklich enthalten wirdet. allerlay anzaige ̂ ithan. vnd wiewul -idi E. E.
canceller gegen vnsern l!etln-n n bullien. soldis an E. L. zutragen vnd
ir aiilwtirt darauf] dt-n vnscrn widerumh zuuermelden, welchs a l ».-r da-
mals vor ändern E. L. vnd vnsern sadien nicht bc-dii'i-n. Sn -i i/rn wir

in keinen zweiuel. E. L. werde solch vnser lletln' anzaii: vnd hil jn
sunderhait von gedaclilem K. L. Kanzler nuhmals vnrnulnni'ii haben.
Dieweil ihm MH genanter Mdchim Hinck als d'-r lirsi-hwerlidiii vnd vur-
furischen secten di-.s \\ iildrrl;nitTs ain lin^eiiLH'r vud IdiHT. liii/um dmdi
K. L. au? jren vnd vn-rrn landi-n vorweise! \nd dermas i wie wir !><"-
rieht) verupfeedet wurden, da- IT sidi nil \vidennnli herulier dun \\V.-t''i-
\vald jn E. L. ader vnser land he^elirn MI][. Su .-i-int wii dfinnai-h zu
E. L. der freuntlichn zuiiei-ic-iil. sie werde in \«-\n<-liimiL; si)ldici- seiner

niclitlialtun^ \nd sonst seiner vnchrisllichn hdire vnd liandelliin.L halln n
als ain alter a u l rn rei1 vnd 1'urpciifrer in E. L. vnd vnsere |land|
vnuerslendige leulli«' liildi't. irr^m jmr |icinlidif -IralV fnrwendeii
lassen, damit E. L. vnd vnsere. andi andere land vnd leiil seinen li.ilhrn

gesichert nmgen wenlrn MM derdaidjen vneri.-tlirlier MM l'niuni:. dan
wir lialien d«-i- llüm. kai.-rrl ic I: en Majeslat n ff r n Mandat, so zu
S]ieier jin v oi >ch i neu xxixten j h a r ausgangen, darein wir
vnsers tails liehen ändern < h u rt'u l st i.-n . fursten vnd Stendni

des Iicjrhs auch l> e wil l i jj i t. desgleichen vnsere offene aus-
schreiben. Su di>ei MM-II-H halhn <_" rn a <" h in a l s lies«-h <"!" n . ilui'li

vnr-ere Kelhe vnd feierten slatlich lirur^,.), l;i<<i.-n. die vn- ilaraulT jr
bedencken. dain.iu wir E. L. jnligeud ain ahschriffl vbersenden. derm.i-
ajigezaJL'l. das wir als ein nhnkait vnsers t«.-il> -nli-lie lehrer vnd vor-
l'urer mit got vnd i:ewi<-.-ii -iralYrii vnd da-sdl> änderst nielit vinhgehen
meg-en. wie wir vns auch d»--. so es sidi lurder in vnsern landen (da ünl
für sey) zuetragen soll, dennassen halten vnd rrzai^fn wollen. Be-
dechten auch E. L., das wir neben jr vmi vnsern wt--eii hey -..Ichei
straffung vnd rechlferligung auch jmaiidls verordenen .-nlli-n. durnit jm.
was er jn vnserem fürs len t u in gehandi "!" L ,mdi furgehalli-n vnd ange-
zaigl werde. So hat VIIMT Amlitrnan zu Warllnn'j. l'.alli vnil liel»'i
getreuer. Eherharl von der Thaiinen. hiiin treiait an lieui'l. des ei >ich auf
E. L. ader jrer lieuelliahi-r aulzaig wirdet zuhalten wissen. Das wollen
wir E. L. fuglidier maynung nit vnangi-zaiüt lassen, der wir freuntlidi
zudienen geiiaigt seint.

Datum zu Torgau. Dornstags Thonie lö '. 1.
An Landtgrauen zu Hessen ete.

Jolians. dhurfurst etc

Xr. 17.

Antwortschreiben des Kurfürsten Johann an Eberhard von der Tann

vom 21. Dezember 1531.

Reg. N. Nr. 99ö.

Von Lruls gnaden .lohanns. Her/.ug zu Sachsen vnd (Ihurt'urst etc.
LiehiM dalli vnd getreuer, wir haben drin M-hi-i'ihun vnd anz.ii-.

den gefangen widerlaull'er Melchior Hincken betreffend, voinuhinen \ml
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daran!]' vnserm ohcimen. dem Landgraf!' zu Hessen, geschrieben. \vie du
aus inliegender eopey voniemen wirdesl. Wann dir nhun S. L. adcr
jre lienelhaher derliallien sein eilten werden, so wollest dich zu jnen be-
gehen vnd herichl thun. was gedachter l'iinck in vnsern furslnlunil) ver-
handelt: So \viillen wir MI.- aiich \ersehen, du werdest der ändern wider-
l.niiVei halben vnsei jn-lruelion enlpl'augen haben vnd dich derselben
zuhallm wissen-, wollen wir dir nicht vnange/aigl lassen.

[tatuin Torgaii. [»oi-iista-.:- Thome Apostoli l."»:;i.

An Anililinann zu Wartbuvgk.

Nr. 18.

Ordnung des Landgrafen Philipp betreffs der Wiedertäufer (Ende 1531).

Reg. N. Xr. lOua.

l.)icweil jtxl viel jniiiiü einl'allen mit der widderhuilV. So will von-
iiollcn >ein. dnrein Lin \lei>>i;.r vIVsehen /.uh;\lien. dninit di Suchl weiter
nil vinirilke. UrrlialUen isl Uei vns l'ur gut unbesehen vnd licsdildssen.
wilcher liclinidcii. der |n dem ar<rw(ini^ sein wirdet. den soll .sein pfar-
nci vlei.->ij; lirlVaijeii. vnd MI er das Bestehet vnd der |ifarner jne nit
lieiirlilen mag. das er Imes an sich iieme vnd sich hekere. Sol er den
dem Superjnlendenlen seins krt-ilies xusdiicken vud demsellieu schreiben,
wie das mensdie u''>i hi. kl sei; der >oll den l'ur sich fordern vnd mit

sampl zweier oder dreier ^elerlen l'f'arhcrn auch viiderslehen zubericlilen;
will er sich dau herichten lassen vnd hekennen. ists das erst mall, soll

man es duliei lassen: |s( es da- andei mall, so soll man jmc das vIT-
le^en. das er in aniiesicht der kirdieii seinen jrllium vnd simde liekenne
vnd. dieweil er di uemeine volles ^eeiueil liahe. sie vmh Verzeihung
liilteii vnd vei lieissen soll, sich liint'lmre zubessem vnd jn Cristlicber
uemeine vnd gehorsam 7ji|)leiln'ii vnd keinen widdertauffer liinefhure jn
seine hausung zuiwmen oder mil keinem gemeinschafft xu haben; körnet
er y.uui driltenmall. s«i soll man jne. wie zum ändern mall aufnemen.
Uarlzn soll er da> halh tail seiner e|tt|el- verkaull'en olle widderredde.

er liahe kinder oder keine, sei Ileicli oder Arm. vnd jn den kästen für
di armen uehen. vnd das soll der Am|>tman ändern 011 aufl' jr ansuchen
vnd aiieh für sirli seihst exei|iiirn vnd ausrichten vnd das also zuthun
schuldig sein.

\\'ile|ier sich aher nicht hekeren oder vnderrichlen lassen will, jst
er ein laufl' predi^er oder seihst tauffer. dieweil dan derselh das predig
Ampt vnd diu>l der kirdieii mißbraucht liat. jn dem. das er solichs vnbe-
rntTen angenomeii vnd sich selbst vuderstanden hat. soll er des fursten-
llminbs vnd mein.- gnedigen liern gepiets ewiglich liei peei) des hanptes
nidit widder zukommen vorwießen werden. l>issolange er sich bekeret
vud, wie nli-emelt. jn -.ui^esirhl der kirdieii hues thuet. Alsdan soll man
jne. wie obgemelt, widder vffnemen; jst er aber ein getnufl'ter. der nicht
predigt oder gepredigt hat. der auch nicht für sich seihst versamhlung
gemaelii hal. l)ie\vej| er sich dan der (Iristlichen gemeine endteusserl,
soll er auch vnder der xeitlichen gemeine nit geduldet, sondern mil jme
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gesdialli werden. alle seine liaiili vnd hotl. arker vnrl wießeii vnd andere
gullcT zuuerkaulTen, vml sollen jn dem t';ill nirlii ander- ge

werden il.ui w i u die judden. die nicht Erbgnlter jni furslenlhumb odci
Lande li:i|pi.-ii Milieu.

Werden alier derselben \vuili vnd kimler widdemmh jn vnsei -r.
meine hellen. .-» -ollen -le audi widderumh d"i''iu ^minien vnd jneii
alsilan erlj;_Miller jni Lande x.ulial)rn vn-nnin'! wrnlrii.

\Viidi-l ndr r «'iin'i- ndcr ni«'|iri d>- Landlü vn \\ir|ji-n vnd knni|>l
dann widder, licli <enirn eidl nicht, den MI!! nian lur \velllii-h uberkait
slcllen vnd ;_'i'di.'i,L'fii lassen, was rei'lil \>\.

Xr. IM.

Antwortschreiben des Landgrafen Philipp an Kurfürst Johann
vom 3. Januar 153Ü.

Reg. N. Xr. lUUl.

\IIM.T freunllicli dienst vnd. \ve< \vir Li«'lis vnd ^ut- veriiin_i:eii.
xiiiior. Hochgcporner Fui>t. IVuntlielier. lielier nhein. S-Inw^ei vml j.re-
ualter. E. L. >elir«/ilien. Milrliim- lüneken liel.mpend. . \neli den li.illi
srlila^k. s<i E. L. liellie L;eslalt. was ire^en die jlieiiif.'1-n. sn der S
de- widderlaull's anlian^eu. jn >hall' rinx.nm'iiien sein soll. l:alien wir
alles einlialls l'i iml lidi veniiiivkl vnd. -miiel Mildiinr Kimki'ii liel.m^ei.

\\nlleii wir E. L. nil lieri^eii. das wii deusellien lialien an ln-i|iii ine url.
\\eil ^niiLrk vmi E. L. vnd vn.-ein Landen rinnen las-eii: da.-elli-t -nll
er die Zeit Seins, leliens jn :_relenL'iiiis vei\\eilieli vnd also ^eliallen werden.
das er keinen melier vei l'liuren ader jme anhenu'iL; maelien ma^k. Vnd
Italien auch Ordenung furgnomen, wes wir vns .L'eLren sulidien leulhen
zuhalten gedencken, wie E. L. jnligeml M.'lien werden, vnd knnnen noch
zur Zeit in vnserm gewissen nil finden, jmandts des glaidiens hallien.
wo wir nit sonst gnugsam vrsai-he der verwiiekuntr hahen iimgen. mit
dem «i'hwert lürhlen zulassen. Dan sn e> di nieinmii; haben snlt. mußten

wir keinen Judden mich Papisten, die Christum am hodisten Bla-plie.
mireu. bei vns dulden vnd sie dergestalt Hichlen lassen. Aber E. L.
sollen nil zweifeln, wir wnllen .-nnsl disser .Seelen halben ein .-nlhdi
ernst einsehen thiin. das wir zu iml verlni|]'en. die vnsein Milieu mit

solicher vert'hurung weither vnaiiiielVirlilen pleibeu. Das wollen E. L.
wir freuntlicher wnllmeinunire hiiiwidder nit verhallen vnd bitten Miliehs
von vns zum besten zuuei stehen. Ilalnm Cassell. Milwodis. den dritten

lag des Monats Jauuarii A° etc. xxxii.

riiili|i|is von gols irnadeii Land^raiie xu Hes-en.
" iiaue zu Galzenelnbogen ete.

Dem hodigehornen iin.-leii. hern Juliaiißen. Herzogen zu SadiM.'ii.
des heiligen Romisrlien Reichs Ertzmarsehalk vnd Cliurfurslen. Land-
prauen in Duriiigi-n vnd Marggrauen zu Meissen. vnserm l'reuntlidien.
lieben Uhem. Schwager vnd geuaüer.
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\r. 20.

Schreiben des Kurfürsten Johann an Philipp von Hessen
vom 15. Januar 1532.

Heg. N. Nr. 1001.

Hoch-jehorner l'nr>l, IVrlllillirlliT. lieber OllCtl), Schwager Vlld gO-
vallcr. E. L. \\idcr -.rhrcihcn. Meldior Mingken belangend, haben wir
imi V|H IM liiukmii: eines (."ingelcj.'len vorzeidmii>. welcher geslalt E. L.
Midimni: t'ümmhnieii. we.- >ic sich t:e-en solchen widerteuffern zuhalten

uedeiijAcn elc., alles jnltalts Miilesen, vnd was wir K. L. hiciiur bururls
Kingkcn halb '-ivsdiryehen. «las ist uutV liirueheuden gehüllten Math
vnd VIIMT ̂elerlen lii'drngkeii vnd dorumh li^sdicm. das ein jde olier-
krin, solche l'i'-i vnd vorfhurer mit! got vntl gewissen zustrallen schuldig.
|)ir\vdl \vii alirr vormergken. das E. L. herurter vnser gelerleu vln-r-
-dji^kli.-n |pi-i|(.-n^ken nach derpeslalt zuslrallrn lirsdiwenll vnd ange-
xeigl, das sie densellnprn llin^ken an liei|iirniij "it. \veidt genug von
E. L. vnd vnsiTii Landen rimren lassen, duselbst er die zeit seins lelicns

jn gel'en^knns vnrwerlich gehalten werden >n|le. |jo können wir E. L.
jn dein audi ni<-ht inafj gelten. Nurli dem al»er ander uifhr widerteuffer,
die derselben secl uidiutitien, von E. L. vuil vnd ersten amptmann zu
Hausbreitenbacli eingexn^en. vnd wir dorauff vnserm ani|ilniann zu \Vart-
luiri: liejphd ^euelien, \ve> er >idi l'ur jnen liallen sol. ist vnser ('. hit,
E. L. wollen lieinellein jrein voit audi lie|ilielm lassen, sich mit vnserm
ani|ilinann vnd seinen Zugeordenlen einer sirall' zuuoreinigen. dan wo
die kelxer vnd \orechler des \\nil- puls nicht sollen gestratt't werden.
-o wurd wider die geschrieben recht, die man jn alle1 wcjre zu hallen
srhuldii:-. Behandelt Hr. Vnd wnlli-]] di.-nniad] vnrmillelsl gütlicher gnaden
vns ;^e^e;i dciix-llien \\ idc'11eiiil'rni vnd vorfhurlichen leren der mafi

halten vnd erzeigen, domil wir gegen ̂ oi \nd jn vnsern gewissen l'rey
sein mn^rii. wie wir dan andi nicht xweilleln. E. E. werden sunst dissei

Serien halben auch nidil weniger dan wir ein solch ernst einsehen
haheii, domit hinl'i]ro niemandls mit soldier vori'hnnm^ weiter bellegkel
oder angef'achlen werden mö^r. Das wollen wir E. E., der wir f'reunt-
liehen zu dienen gneigl. hinuider nicht vorhalten.

Datum Torgau, Montags nach Felicis 1532.
Dem Landürallen xn Hessen.

Nr. 21.

Schreiben des Kurfürsten Johann an Eberhard von der Tann
vom 15. Januar 1532.

Reg. N. Nr. lüOl.

Lieber Hat vnd getreuer, wie wir jlzo vuserm lieben ohmen. dem
Landin-alTen zu Hessen, des gefangen Melchior Ringken vnd ander wider-
leiitVer halli vII S. L. widerschreiben anttwort ^eben. \\inleslu ans ein-
ligender m|.ey l.elinilen-. heuern dernnacli, dn wollest dich sampt den
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ändern disser Sachen zugehörigen vnd geordenlen hyrinnen vornioge
voriger vnser entpfangen jnslruktion vnd hephels hallen, vnd wo du bey
den hessischen jhe nicht eihnlteii mochtest. d:is gegen den-rlln^en wider-
leiiller gepurlieh sirall' furgenohmen wnrd. Sn lassen \\irs jm v
ratschlag beruhen. Das wollen wir dir nicht vm hallen.

Datum iil s|upra| [!.".. Jan. l.">:!2|.

[lein Amptman xn \\':irlllmr^.

Nr. 22.

Schreiben des Amtmanns Philipp Metzsch an den Kurfürsten
Johann Friedrich vom 23 Januar 1533.

Keg. N. Nr. 10u7.

Durchlcuchtigsler, hochüehorner lui.-l. E. (!h. <i. sein mein vniei-
Ihenige, gehor>ain vnd willige din-le allzeit xnuur: ^neili--trr ( !ln>i fursl
vnd lierre. mir ist viigex.weill'ell. E. Gh. G. hal>en imch jn iVysrhein ge-
dechlnis. wilcher mali E. Gh. G. jch vnlerlhenigk an^c'Xeigt vll' ilcnn-lai;
nach Erhard! ['.t. Jan.| des xxxiii jaix-s. wie das Einei l-'iytxe Erhe /.n
Henla jn E. (ih. (1. ampl Haußbreilenhach der widderteufferichschen
Seelen anhengig. Sxo jme mich Eyn kyndl lieseheii. hal er das nil
lenll'en lassen wollen. Smidein gesagt, die l.mlle lielllr vn> nicht, liilju-
lange es der Tanllc1 .-elhei- hegerret. Dadurch jch vnrvrsacht. iiiianlen
Frylxen Erben jnxuxyhen gel'englichen vnd lilnelien jme E\ne wyl> von
Heixfelt, die alle garkochen gnanl. [»arnll E. dh. (!. dem Amptman
xn \Varpurgk. Ehherhail VOD der Thann. vnd rniiv heuehe] -c-ehen, das
mire vns dem Langgraffschen Vciv^l Eyner glichl'oi nii^en -lulle, auch
wie die seihige solle gesehen, vm gln hen. Darull' wil F]. Gh. (i. ich
vnlerlhenigk nicht bergen, da- die-r||iigcn :ni;in.L:«'n. .Mann vnd weyh.
noch gefenglichen Sylzen. vnd ans washer visachen. hat sich E. Ch. (I.
aniplman xu Warpuigk. Ehlieihail \on der Thann. gnediglich xuei "künden.
Das habe E. Gh. G. jch aus untertbenigkeit zw ancev^r \nd Erjnnderung
der Sachen, damit die gefangen mochten Erlediget addei- jre gebniend"-
slrall'e Erlangen, nicht wollen vorhalten. Dann E. Gh. G. aus vnter-
thenigkeil xu dyhenen. will jch willigk Eilunden we|-dc-. Ualum Dornslags
nach Agnelis Anno doniini elc. xxxiii.

E. Gh. (i. Amplman xw Haußbraitenbach
Philipp Metx-che.

Nachschrift.

Gnedigster Ghorfursl vnd here. E. (1h. (!. will jch aus vnlerthenigkeit
nit bergen, das sich noch meher derselbigen Seelen anhengig jn E. Gh. G.
ampt Haußbreitenbach befinden, als nemlich Peller Lindeweber, Hans
Keßeier. Heinlz Glebe zu Herda wonhatltig, der junge Hans vnd der
alt Zwinger zu Windischensula, Schwartx Hau.- vnd Kaspar Schniders
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IV;i\\x' xu Dorffbreitenbach, Alliredils l'rawc zum liengers. weldi alles
denselbigeu jix-u irthum, \vie\vul sie- es vor keynem jillmm lichten. vor
E. Cb. (i. amptman zw Warpurgk, Eni -Insten Menio, pfarhern zw
lljeiinaeh. vnd des Langraffen zu Hessen etc. gescliigkteri vITenllich be-
kandt vnd Irnlxlidi danill ' Erhanel. Was nulie E. Cli. ('<. keygen den
selMgen vommemen gedeelilen. damit dem jrtlium vorkommen werde.
[wollen E. Cli. G. | mich widder vmb gncdiglichen vorstendigen. Des
habe K. Ch. l i. jdi aus vnterlhenigkeit niclit wollen vm-lialten. Datum
vl >upi-a l-1:!. -lau. }^->\.

Xr. 23.

Schreiben Eberhards von der Tann an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 3. Februar 1533.

Reg. N. Nr. 1006.

Durchlauchtigster, liiidiudvoni'T, ^iK'digstiM- diurfursl vm! IHT. E.
Ch. (i. seint xunm iiit-iiii- vnli-illiaiie vnd verpflichte diensl. Gnedigsler
licrr. Icli liali jetzt jn meiner widderankhunffl vmi Weimar E. l'.li. II.
lieiielli. an den Amplman zu Hawßbreitenbach vnd midi außgangen,
-ampl jmierwartei- copei. \\eldn-r Bestall E. Cli. <i. M. \i. lierrn vnd
1'ursN'H vuii Hessen »"(<-. geschrieben, -alles die beide widdergeluwU'le.
.Mhan vnd \veip. so durdi das ampt Hawßbreitenbach ein^ex.n^en \ml
.-errn-klidi werden cntliallen, belangende. Mit gncdigem beger vnd
lieuelli. da> ̂ edaeliler Amplman den beiuerwarten brieue M. g. lierrn
vnd rmslen vnn Hes-en snllt vliersdiicken vnd mir bede vns mit dem

vnii:t. so l'urderlieli ihm daraufl' beuelb bescbehe. xn

des armen Mlians xii.-ainmen betagen vnd dem allenl-
liallien. wie snldie- ^rilarlile r.,pci des .-rlneiln-nS all S. F. (i. mitbrini-'l,
liaelijidien Vlld geldien Si'il|i.-||. elldlpt'all l)e|| vnd alles ires jllballs lenirr
vnrlesen liriren. Xliuii \vereii mir bedt; demselliijren jn pflidiliger vnler-
Ibenigki'il iiaelixiikliiiminen ganlzs uilli^k. l>ie\veill wir aber dieselliiL:.'
sdirill'l an M. 2. lierrn \un Hessen niclil gesellen imdi cndpfaben, viel-
\venigei vberschickt haben, vnd auch, üb dieselbe S. E. (i. vberschickt.
diirdi andeie wege uddei aber jn der GantzeJIei vorgessen vnd vorleul
jst wurden, nielil aigenllidi wissen nn'igen, So baben wir soldics xu
niherer >idiei haill. damit der arme Mensdi mit langkwirigem geffngk-
mili nidil gei|iie|et vnd seine geliurlidie s traf!' möge furderlich endt-
|il'alien. E. Cb. <!. nii-hl zuuerhalten wissen-, die werden sieh sunder
x.weillel liierjn mit vbersendung der sebrill't vnd jn andere wege zu l'nr-
deiung; des bandels gneiligküdi xu erxaig-en wissen. So wollen wir vn?
jn sampl und besnnder jn diesem vnd anderm E. C.\\. (i. beuelb nadixn-
kbnnimen vnd zugeleben vnlerthcnigkJich, vleissigk. Irewlidi \ndallex.eil
wilbgk Erweisen. Mit wunschung viel gulseliger txeil vnd xiislbandes.
Aul; Ei<ennadi. Montagk naeli lieditmelj IM xxxiii.

E. Cli. G. \\|illiger| v|nterlen]i:ei |

Ebherhaidt um der Th-.ui. AmpUnuu /u Wiutlnn gk.
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\r. 24.

Schreiben der kurfürstlichen Räte an Eberhard von der Tann
vom 5. Februar 1533.

Reg. N. Nr. 1006.

Vnser freuntlich dinsl xuuor. Ernuhester, sunder gueter freuudt.
abwesens des churfursten zue Sachssen etc.. unser« gnedigsten liern.
liaben wir eur schreiben, belangende die baide widergelaufle, -Man
vnd weib, so desselben jrtliumbs lialber durcb den amptman zu Haus-
braittenbach eingezogen, vorlesen vnd vnllier anderm daraus vernomen,
wie jr der schriefl. so hochgedachter vnser gnedig.-ler hei S. dli. (i.
veitern vnd hrndcr. dem lanlgrat'en zur Hessen etc.. vnserm gnedigen
lierrn. lauts euch zugesandter copeien gethan. jn mangel stellen soll.
aucb nit wissen muget, ap dieselb bestall ader aber in S. Cb. G.
canzley liegend! plieben sey. So wir vns dan ilxo albie dei wegen er-
kundet vnd belinden, das dieselbe vnsers gnedigsten IMTII schlieft vn-eun
gnedigen bern. dem lantgrat'en. zugeschickt vnd vberantwortb. wollen
wir vns vorsehen. S. G. werde derselben voit darauf benelieh tlnin.

vnd derwegen begernwir anstadt vnd von wegen hochge|daclits| vnsers
gnedigsten liern. jr wollet erwartten. biß hocbgemelter vnser ^neilign
her, der lanlgraf etc., seynem Voit beuelich tbun wirdel vini euch alsdan
nehen dem amptman xu Hausbraittenbach mit obgedachten lantgranschen
voit zusamen betagen vnd euch voriges vnser- gnedjgisten heni benelicb
allenthalben halten: wue aber ancb damit wolle verzogen uerden. so
wollet als für encb ilerur-m be\ vnserm g. berrn. dem Lanlgrat'en.
erjnnerung thun. Das wollen wir em-li. dem wir freuntlich zndieneii
geneigl. binwieder nil verhallen, riatnni \Veymar. Milworh naeli Pnri-
licationis anno doniini ] '>"','.'"

liethe elf.

An amplnian xu \\ artburgk.

Nr. 2T>.

Schreiben des Schultheißen Hans Bahner zu Eisenach an den kurfürst-

lichen Kanzler Christian Behr vom 25 März 1533.

Reg. N. Nr. 1007.

Meine willige Dienst zuuor. Afhlhar vnd hodigelartei her Canlxler,
besonder -iinsli^er herre. Mein gnedigster l '.hm t'nrst vnd hei re hat mir
die negst vergangene wocben den gantzen Proreß des gefangen wider-
teufl'ers Verhandlung halb anssem Ainbt Hawßbreittenbach ordentlir-b
Kuuerzeichen vnd solds an einen vnuerdecbtigen Ort xunerscliicken, niir-b
tles rechten darneber xu belernen Lassen vnd demselben Vollstreckung
xutlmn etc. gnedig beuohlen. Welfbern jeh vndertheniglich xngelehen
willig were : habe darauf alle benelil, so in dießes vnd ander widder-
leiiller sadien ergangen, xn wege gesucht, mit vleiti vberseben vnd he-
linde. Das dei- widdorleufl'er vnd sonderlich de< \el/.igen Frilx Erbe ge-



160 Anhang I. 1'rkunden des Sachsen-Ernestinisclien Gesamtarchivs.

ir.mdt forige vrgicht vnd beckentnis nit bei den handeln verwartli.
Oli im der Ainbtman die bei sich hat oder der Ambtschreiber, so

Michaelis wegkgezogcn. sie verlegt, ist mir in Eyl auszuforschen nit
Möglich. Ich weil.! mich aber zuerjnnern. das gedachte vrgichlen vnd
beckentnis xw zweien Mallen jn die dantzlei geschickt. Wue die ver-
banden, weie mein dienstlich bithen, E. A. wollen mir dauon, souil

IVilx Erben belangt, erstlich durch den Amblman xw Hawlibreiltenbach
\nd xnm Ändern von dem Amblman xw \Varthnrgk. Er Justum Menium

\nd mich vbersandt (lopieii xuckoineri lassen.
ger herr. midi hediilickt auch bequeme -ein. das der
Newen (loiistilnlion. dero Datum xw Speier des xxix jars

beschlossen \rnli der widderleiill'er willen aufigangeu copien mil dem
procel.'i vber>chickt wurde: wue es mitx vnd Xodt. wolt jch auch vmb
(lopien desselben -ehdhen haben, dann der Anibtinami bal das. so
eiwa dnn h .Meinen giiedig:-len herrn hochlobliclien gedechlnis jns ambt
\ her<chickl. beballen: de> Bleichen bin jch jn willens. Meins
lieirn hochloblicher ^edecliims pememe antj schreiben \ nd
beiiehl der widderleiiller halb be.-cbeeii aiK'b mil xnvbersendeii. l le-

er E. A., das es uil von Nothen, will jcb mich vf der selben
bericbl vnd. wes mir die birjnne anzeige wi-nlen. guthwillig

ballen. Sonderlich hith jch. diewed Meins gneiligslen herren yeixiger
henebl MTina'j. diesen haiidel an ein vnuerdechlig oil zuuerschicken,
all Well heil Miller dle|.';e|l dl\e|| orllien. Magdeburg. Leiplxk1) ader
VViltenbergk solcbs am bequembsten bi'-cheen meclile. mich xuberichlen.
Will mich a|s(P E. A., der jcb XII dienen ^alllx willig, lliemil beiiehlell.
balum r>ynslag.- nach Letale des xxxiii.

Hanns Mahner, xw Eisennach Scliulteis.

Dem Achlbain vnd Hochgelarten Dodom (aisliaii Melier, (lliurf.
Sechsischen Ganlzler. Meinem besonder üimsliüeu herrn.

Nr. 2G.

Bericht der Pfarrer zu Gerstungen und Berka an den Amtmann von
Hausbreitenbach Philipp Metzsch vom 1. Mai 1533.

Reg. N. Nr. 1007.

(inaile und l'ride von liol dem valer vnd vnseun Herrn .Ihesu
Cliri.-lo. Ernvhe>|ei'. Gestrenger Amplman, ewer heücr aul.i heuehel des
durchleuchten, hochgeboren fmsten, herzogen Hannsen friderichs, Chur-
linsten zu Sachsen, vnsers i-Miedigsten herren. hyn ich nach möglichem
t'leyfi nachkommen, vnd am alient der heiligen Apostolen Philipp! und
Jacohi [1. Mai], sampt Ern Merlen Stoß, pfarrern xu Bercka, in (iegcn-
vaiti'-rkeit des (iestrengeii vnd vheslen Philips Mölzschen, Amplmans xu
HauBbreiltenbach, vnd Knchennen. vovüls xu Bercka. halten mvr ver-" *-* J

hon l Margarethen Kochs, welche, wie sie ilo hekant hat. von wogen

') Leipzig.
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des widderteuffs auli Hyrshfell vorwrysl. Key Fritzen X. /.u Herda hc-
gritferi. in straff M. G. H. zu gefengniß eyngezogen vnd zu Haußbreylten-
|p;idi bchafft. Befinden wyr aiiß irer a n l wort aulf vnser fragen nichts
der heyligen Christlichen Iteligion vnd Euangelischer warheyt zuukegen
ausser zwene artickell. Zum ersten, das sie dy kinderteutf, derhalben
sie sich wydderteuffen lassen hat. furwyrfft. Zum ändern den leichnam
Chrisli jm Sacrament des altars noch laut der wort des heren kegen
werlig nicht gleuht, helt es allein für eyn hedeulniß vnd zeichen des
leibs Christi vnd all«- freuntliche bruderliche furmanunge. verliere vnd
vberweysunge auß der heiligen «.-hrift in wint schlecht vnd verachtet.
wil, wie sie bekennet, auli jrem jrsall beharren, wilclis ich E. G. nicht
bergen noch zuuerhalten weyß. wil auch furder mit allem möglichen
fleyß wachen, das sollicher jrsal vndcr dy scheffigen Christi, Meines
Gnedigsten herren arme leutte. nicht eynbreche. wie hyß hyher Got
lob nicht gescheen in unserem Amt. vnde wumit ich Ewerer Gestrengn-
heyl vnlerthenige. willige dynsle erzeigen möchte. Byn ich zulhun allezeit
heflysseu. Datum am Abent F>hilippi vnd .lai-obi der heiligen Apo^iolen
zu Haußbreittenbach }'>?,?,.

Chunradus Buchhach. pt'arrer zu Gerstungen.
M.irtinus Beistadt, pfarhei zu Bercka.

Nr. 27.

Schreiben des Amtmanns von Mühlhausen Seifried von Bnltzingsleben
an den Kurfürsten Johann Friedrich vom 16. Mai 1533.

Reg. N. Nr. 1021.

Dorchleuchtigester. hochgeborner, genedi^-lei Churfursl vnd herre.
E. Ch. G. sein mein vnderthenige vnd gantz geflissene dinsle zuuoran
hereilh: genedigester Clmrfurst vnd herr. E. Ch. G. Alse jtzt regirenden
fursten weis jch aus vndertheniger pflicht nicht y.uuorhalten. das E. Ch.
G. Ampthleuten. den ganerben zu Dreffurt M. vnd myr knrtz vorschinen
tagen gelaubwirdige Antzeygunge gesehen, das sich eyner Ludewigk Spon
jn E. Cb. G. vnd Anderer Meyner genedigen fursten vnd ln.-rn vber-
keith, die vogetey. auch andere Molheusche dorffer. begeben vnd doselbsl
heimliche vnd vordechtige Zusamen Roltirungen vorgenhomen vnd das
volck doselhesl heimlich zulernen vnd zupredigen sych vnderstariden:
diweil nhun. genedigester Churfurst vnd her, die Ampthleuthe zu Dreffarl
vnd jch solchs warhafTtigen bericht entpfaugeu. haben wir Schullheissen vnd
vogte doselbest solchs bey den vnderthanen abzuschaffen ernstlich be-
vuilen. Es jst aber bey den vnderthanen der vogetey zumteyl vorechtigk
gehalten vnd solchs nicht desteweniger jn jren hausen gesehen lassen.
Aus welchem die Amptleuthe vnd .Ich voroisachl vnd vnser kunthschafft
darauff geleget vnd befonden. das gemelter Ludowigk Spon vorhanden
gewesen; vnd dumil man Seines Vorhabens junen werden mucht. haben
wir denselbigen sampt seiner gesellschafft, die sych mil yme vordechtigk

') Treffuii.

Ref.-gesrli. Stiidioii u. TeiU-. Tlpft 1:5 ". 14: W.ippU-r. Stt-lluii-.
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gemacht, gefencklich annhenien lassen vnd dicsclhig in der guthe, wie
E. Ch. C-. ans Beyligenden fragestucken vnrl, was sye darauf!' geanlhwoilli
vnd hc-kant. genedigklich werden befynden. gefraget. Darauf!', genedigister
Churfurst vnd herr. habe Solciis E. <^h. (!. alse jtzt Regirenden Fürsten
ans vnderlheniger pflicht nicht wissen xn liergen. Mitli gantzem vnd
vnderthenigen bitten. E. Ch. (I. wollen mir, wes jch mich weiter mit
denselbigen gehalten solle, genediglich heuhelen. domit jch auch E. Gh.
l i. genediges benelen kegen dieselben, auch die Ändern jres anhanges
vnderthenigk zuhalten wisse. Das wil jcli v bei schuldige püicht meins

i^ vnderthenigk zuuordynen \villigk befunden werden. Datum
s nach Caiilate Anno Hr. xxxiii.

E. Cli. l i. vudei-theniger dyner Sit'ridt von Bultzingsleben,
Amplmnnn v.\\

Schreiben der Amtlente Eberhard von der Tann and Philipp Metzach
an den Kurfürsten Johann Friedrich vom 19. Mai 1533.

Reg. N. Nr. 1007. -

lig^liT. Ilndigebi niifi. (inc.li-sler (Ihm fursl vnd henr.
E. Ch. (i. M-in xnnur vnsi-iv vndcrlhaiie. verpflichte vnd gnnlx willige
dienst, ü li^-ti-r herrc. Xach dem aiigeiichrlich vmb verscliinen Xewen
jars lagk vndcr ändern widderleu Hern ein weih, die Alt jar kochin vmi
Hirsfell -rii.ini. Vmb des willen, das sie sich hin vnd widder. sollien

vnd ket'/ereyeii xnprediiien vnd jn das volck zubringen, hal
vnders-landeii. dnn-h mich. Amlitman xw Haußbreiltenbach. ge-

1'englich ist eingexippen wurden, haben E. t'.h. '1. mit demselben weih
auf vdi-elji-nde Christliche Ermanmig ein Zeit lang gedult zutragen, ob
sie vciii die.-em jiUiuiiib abxnslehn. vermittelst gotlicher hnllT khont be-
\\ngen vnd xw Christlichen glawben bracht werden, vns beiden gnediu
beiidhli.-n. Dieweil wir dann demselbigen Miller weil! vnderthenige volge
gelaistet. vnd \c zur Zeit, auch yetzt letzlich durch die pfarhern xw
lierstungen vnd llepjka sie haben vnderrichleii lassen, der holl'nnng. sie
s«'ll mit Milclu-r slvaiT vnd Langwirigen :jft'i-iii:knufj von solhem jrem
miilwillen Abgeschreckt vnd durch furgewendten Christlichen vnderriclit
zw besserung bracht werden, vnd aber solhs alles bei jr will vnfrncht-
l>ai erspriessen. Sd haben wir solhs E. Gh. C. xuberichten nicht xw
vnderlassen wissen, die werden vns sunder zweiffei, wes wir hinfuro

gegen obgedachter jarkochin vns ferner halten sollen vnd ertzeigen.
;:nedig beneiden. Suseint wir E. Gh. (l. trewlicli jn diesem vnd Anderm
zudienen gantz willig. Mit winschung vill got selliger zeit vnd zuslandes.
Auß Eisennach. Munta-s nach Vocem .lucimditatis Anno xxxiii.

E. Ch. f.. Willige Vnderthenige Ebberhart von der TJiann
xw Wartburg

vnd Philips Mel/.M-h xw Uanljbi eiüriibach Andillewthe.
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Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 22. Mai 1533.

Reg. N. Nr. 1001.

Ynser l'reiinllich dienst vncl. wes wir liebs VIP! gul- \<-i mögen, alzeil
zmior. Hochgeborner Fürst, freuntlicher Lieber veter \nd Inuder. Yns
hat vnser voigt zu Bercka angezeigt, wie E. L. schultheis zu Eysenach,
Hans Banher. jme ein nolcl eins vrtheil zu Laiptz') vber Fritzen Yrben.
den widdertauf'er zu Herda wonhafftig. vnd daneben eynt-n beuelch von
K. L. zugeschickt, Mit beger. darjn von vnsern wegen zuuerstehen, da-
mit gegen solchem widdertauffer proredirl werden möge. Darauf vn-ei
Voigt vnser gemuelh zn\\ isx n vnderlheniglich gebeten. Üieweil wir dan
daraus vermircken, das K. L. nicht /.iiwidder were. das solcher nn'\ uniiv des
IM -iiiVen vi-theils nochgange wurde, vnd aber disser man allein d«T jiTIIII-
halben des wiflderlanl's get'anüen vnd berüchtigt ist. So wollen wir K. L.
freundlicher meynung nicht bergen, das wir bisheer jn -i>li<-h'-n !i-||,-M
keynen mentzschen vrnb Sachen willen den glawben belan^i-nde mit di-m
schwert ricliten lassen, h^ben Auch darjn verwh.-ir gr-.-n -nt grosse
enlsetzung. Aber \\-Ji Indien sie bifädaheer des Landts verwiesen vnd.
wo wir vermocht, vereusserl : wilche aber so halslarriü gewesen, <l,i- sie
sich des L.-mdts nicht verweisen lassen wollen, als wir der wol biMundcn.

die haben wir gefenglich enthalten vnd wol verknlen lassen: vnd dem-
noch deucht vns gul .-ein. das E. L. vnd wir die»en M;ui des Landl>
auch Hessen verweissen, Vnd ob er das niclil lliini wolt. alsdan jnen
solange ^eleiiglieh enthalleii Hessen, bis er sich beilechle vnd and^i-
raths winde. Dadurch verki-men wir das. das wii jnen nicht richten
l.iv-en dorllten. vn.l geschee sollieher jrrung dainioch xymliche bue|.':\nd
mochte auch, als wir es vn sehen, jn der -einem mein bawen dan die
scherpffe des vrtheils.

Zum dritten. Nach dem sich zwischen vns allerley nachbarlicher
gebrechen erhalten, derhallien eyn lag vIV Mmilagk nach Trinilalis
|'.i. .lunij ghein Bercka ernenl. Dieweil dann auch darnoch so bildl ein
lagk vf Mitwochen nach .lohanni.- l!.;|'liste |2.". Juni] zu SchmalkaMen
einzukomen vorhanden, damit nun dan solliche dinge so virlstadtlicher
vnd fruchtbarer gehandlet werden vnd vnser veitrawle Üelhe. so vnsers
gemuts zu baiden seilen etwas berichtet, darzu brauchen mochten. So
stunde vnser freuntlich bil. E. L. wollen obgemelten lagk Mmitags nach
Trinitalis bis vtV den tagk ghein Schmalkalden erstreckt sein lassen. ;d-o
das vnser beder Reihe von Schmalkalden aus ghein Bercka reiten vnd
die sach daselbst auch souiel möglich zum ende bringen, darzu wir
vnserslheils gern trewlich f'urdern wollen. Das wollen wir E. L. freunl-
licher meynung nicht verhalten vnd biten hieruf jre anlwoii.

Datum C.assel. den xxiilen Maii Anno xxxiii.

Philips, von gots gnaden Lantgraue zu Hessen.
t'uane zu Catzenelnpogen.

') Leipzig.
11-
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Nr. 30.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 25 Mai 1533.

(Konzept von Kanzler Briirks Hand.)

Rpg. N. Nr. 1001.

(llirislus.

Hochgehorner Fürst '-"!'"-. als uns E. L auf Kurs Yoyls zu Bercka
anzaige geschrieben, warumli S. G. jn der straff des widertaufers Fritzen
Vrliaii von Heida nicht [nach] inhall des Leiplzischen Spruchs nehen
vns zuuerstehon lassen, solch« haben wir «amt etzlichen melier puncten
inlialts gelesen, vnd wissen vns xn erinnern, das hei leheu vnsers gne-
digen liehen herrn vnd v.ilcr< seligen, als sich eizliche widerlaufer jn
S. (1. landen, xnuordfrst dei gegenln-vl nach dein walde. ereugeten. auHi
allerley disputierung irer sirall halben zugetragen, da> S. (i. zuletzt irer
theologen vnd der rechtsverstendigen sonderlichen vnd gegründeten radl.
vIT das nichts wider gewissen mit der seherlVe wider die arme lenth
furgenuiiiiaen wurde, hegert haheii. Nach dem aher die seihen Thfnlo.
gen samht den rechts vor.-lendiüeii S. F. (J. mit anzaigung genügsamer
M suchen, wie wir drui ii'e bedencken nochmals hey uns Italien, des be.
ricliiei. dusS. (I. üemelle widerlauller \vol v ad mit sichern gewissen xu
lüde mochten strafen lassen. S/.o s,.Judl irer elzliche vII" S. (!. hcfel ge-
todt vnd zu tode gestratl't worden, vnd des gcmueths seindt wir; ßo
weisen es die kaiserlichen rt-cht vnd il/igt-r keyserlichen Majeslet man-
dalen. verordenten. weil ^leidiwol dise widertauff auch beyden E. L. vnd
vns disses teil« ein verdatnpliche vnd erschreckliche irthumh vnd ge-
meiniglich aun'riir hinther jm hat vnd mit sich bringt, durch verlaihnung
der gnalh gothes vnsei's teils auch, damit elzlicher scharll'e strafl" dea
ändern vnd zuuorderst sich in vnsern vnd vnsers hruders landen einzu-

dringen vnd nlm zu strafen ein absehen mache vnd solche secten, fso
vns selber vnlaidelich, zu uorfhurung der einfaltigen leulhe durch vnse\-
zuthiin nit an ändern orten gescholten werden. Vnd wiewnl wir E. L.
nit gern mit reliten beswern wollen, darob E. L. vor selbst gewissen
halben nit vnangezaigt hallen soll. Szo wissen wir doch E. L. das
furstliehen vnd cristliclien verrühmens, das sie nach gestalt disser
Sachen berurter todesstraff halben nit weniger dan wir ire ge\visscn-
stirnm wo) wissen zuf'riden zustellen. Darumb ist an E. L. vnser

t'reunllich bit, die wollen iren Voyt zu Bercka neben vnserm schulleys
in der straff, das Fritz Vrban nach auswaisung des Laiplzischen vrlails
zuuorstehen, furderlichen befel geben. Oder aber, wo es E. L. vor selbst
gewissen halben so groslesterlicb, nit lassen entkegen sein, das er von
vnsern wegen. E. L. gerechli^lieit vnnachtailig. nach dem vrtail ge-
strafTt werde.

Datum Weyinar. Sonntags Exaudi Anno domini etc. xxxiii.

Johansfridrich etc.
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Xr. 31.

Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 28. Mai 1533.

Heg. N. Nr. 1001.
Der Krief ist nach Lenz I 320 A. von dein hessischen Kanzler Feige

geschrieben; die Worte �das wir solichs zuthun schuldig für got seien" sind
nach Lenz eigenhändige Korrektur Philipps.

Vnser l'reunllicli dinst vncj. wes wir lieb* vnd guls allzeit vor-
mugcn, zuuor. Hochgeborner fürst, freunllicher. lieber vetter vncl bruder.
E. L. scbreibeii. belangend Fritzen Vrban von Herda, den widdertaufTer,
vs was vrsachen E. L. für nutz, noit. Christlich vnd guth ansehen, auch
>ii li liei jrc-n theologen vnd rechtuerstendig^en erkundigt vnd suuiel in
Kalb f'unden, das ein Christlich uberkait solichc leulhe in dein schweren
jrlumbe begriffen, mit der scherll' straffen muige, Dermassen E. L. vatter
seliger loblicher gedechtnus sich gegen etlichen gehalten, Vnd E. L. der-
gleichen geneigt \veren etc., [haben wir] mit angebellter bit alles einhalts
vernummen, vnd sollen E. L. gentzlich gleuben. wo wir in vnserm ge-
wissen nicht sondere Beschwerung befunden, Einich Mensche vmb Sachen
willen deß vnrechten glaubens. der ein gab gottcs ist vnd zu zeitten
nicht v(s bofsheit, sonder vnuerslande angnomen wirdet, mit dem scbwerdt
zu straffen, so wollen wir E. L. irar vngerne dasselb oder Ichts anders
weigern. Zuforderst das das Izu slraff des vbels vnd zu tbrcht der büßen
dienen soll. Wo wir auch in des gefangen vrgicht vermerckeu konten,
das er Ichts bekant, das zu vtfrur vnd Verletzung gemeines fridens dy-
nete, So weit-n wir dergleichen vnbeschwerdt, der gerechtigkait jren
gangk zulassen: wir haben auch kein beschwerung darin, wes E. L.
in jrem furstenthumb gegen solichen leuthen furnemen lassen. Dan
wir wul wissen, wes E. L. dezhalb tluii, das es zu liandhabun^ dei1
gerechtigkait gescliicbt. Dii-wril dan der Theologen vnd gelerten Rat-
schlagk vermagk. das man die leuthe. so widder getautt't sein, mit dem
schwerlh. s<> weith die kaiserlichen recht das ausweisen, zum lndt
i-idilen nnijrc. Su di-udil vns. das sie dannnrht nicht s<> üanlz erclect.
vnd sfhlir»cii. das wir snlichs zulhun scliuldiii fnr j: ul seien
vnd wol zugelassen sey. ändern Ralh, damit dannocht weither einbruch
zimlich veihindeil vnd die JK-ISIPII stratl' em|ifahen möge, zusucheii vnd
furzuneinen. L'nd darumb wollen wir nach fruntlich ge|iethen haben.
E. L. wollen jre vnser furschlege, jungst gescheen. fruntlich gefallen
lassen, das er landts verweist oder jn gefengnus verdammet werde.
(lomit doch E. L. jn ändern Sachen vnd jn jrem furstenthumb. da E. L.
das schwert von got allein haben, kein abbrucb geschieht. Dan dieweil
disser in vnsern zwangk mit gefallen ist. So wolt vns ye vnlier gewissen.
auch vnserer gerechtigkait halben zuuil scbwerhe fallen. E. L. solichs
eintzureumen, das widder vn&er gewissen were. Das wullen wir E. L.
frunllicher meinung, der wir frimtlicb zu dienen allzeit willig sc-m.
nicht vorhalten. Datum (lasseil, den l's. lau Mail Anno etc. xxxiii.

Philips. Nun Ljots gnaden Landgraff t/.n
zu Galzeuelnpogen etc.
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Nr. 32.

Schreiben Eberhards von der Tann an den Kurfürsten Johann Friedrich,
o. D. (25. oder 26. Juni 1533).

Reg. N. Nr. 997.

Gnrdiüster rinn l'ur.-l \inl her. Nach geburlicher ehrbletung meiner
pflichttigen vnterthenigkailt stelle jcli jn kbeinen Zweiffel). Dieselbige
E. Ch. l i. haben ju Irischem Li'-drdjlnus. welcher geslalll verrückter
weill Ein widdeitawller mit uliamen FiiUs Erbe au(j dem Ampl Hawß-
hreilenhacli jn E. Ch. vud M. g. H. von Hessen Zucht vnd get'engknuß
zu Eisennach jst khummen. Nliun haben E. Ch. G. denselbigen juljalls
vud voinmge kais. Mandats zustrall'en in«- Ani|)t erstlich lieuliolen
vud vollends, dieweill M. g. Her vun Hessen hier jnnen ein ander be-
dijnck gehabt. Das E. Cli. (i. derowegen S. F. (r. hellen freunllich
schreiben lassen vud \vereu dorauiV nudinial.- ant\vnrtt ju \vuitten gne-
diger meiimn--' znerklirini'-u ürl.m. Df-mnath Enmlgt. das devselbige
widdertawffer bi& anher vnd uu< li n<icb zu Eisenacb nicht ohne lie-

schweiuiifj get'engklii-h i-ntbaltten wuidel.
Zu dem. so haben E. (.ib. G. m-ii.st vntei audrem Doclor Pliilip

Posem-cker vud mir jregen Mullia\v-eu der widdertawffer halben, so des
orts ger-'H^klich i-nllialten werden, gleiches vhalls mit jbnen jnhalls
kais. Mandats zugebaren irnedigklicli heuhuleu. vnd wiewoll die (ir-
-rhiktten M. ,tr. Heim Herzoiik Geor.L'en vmi Sachsseri etc. mit vn< jn
iliesem vliall Einig IJ^NVOI/II. so jst jedoi-b der bandeil au& dem, das
dir hessischen (ieschi< kten mit vns hiijn nicht haben schliessen wollen,
vngeortert vud nicht andeisl dan E. Ch. vnd F. G. alhie zuberichtten.
vnd das dei- hi-upiinan zu Mnlhawsen dieselbig Widderlawffer mitteler
weill verwailirh sulll i-nthalten vnd feruer li''~r|in-i||- -rwaiteu. \nrab-
-i-hiei]i.-l wurden.

Dabin-beu \\ill jrli V.. Ch. G. vntertheniger m'-immg nicht bergen.
d.i- .-idi dii'<H|)ii^i' \\ iddi-i ic\\ ilri jin ;iui|i( Hawfsbreitenbach liewssen
Mi>l mil jier yiTsaml>lmi;j -nudi-i lirli ju Einem dnrlT. Heida genant, jlie
/.ur /eilt ^""It-fliclier w«-i> <dnie all«- schew vnd t'urcht eraigen. An>
di'iu allem. \\\\f E. Gh. ('<. nicht Ein liuedi^es Ein~i-ln-n~ haben werden,
gewiese gefhare \nd naditaill zubesor^eii. vnd ob jcli wnll dis hei
E. Gh. G. hijülawhet. so bah jcli jedoch der visitator bericbl. welche
dieser czeit zu Eisennach gewesen vud bneben mir jn erfarung khumen.
E. Ch. G. liierjn zu i'nrdeiung des bandels hierbeiuerwart vntergeben
\\ollen. der vnlertlieniüt. '/,uu»rsidit. E. Gli. (\. werden sich alhie mit

hochgedacbtcn M. u. H. vnd F. vun Hessen vm^leichen vnd Ein <LII<L-
dixes Einsehens haben, damit es derselbigeu landen vnd lewthen nicht
x.u nachtail vnd Weiterung werde geraichen.

Xnni ändern, so bähen mir E. Gh. G. aiilf r|c. de. c(c.

\'.- Gh. G. v[nterllieniger] Ebberbardl vmi der Tban.
Ani|>lniaii xu Wartburg.
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Xr. #5.

Bericht der Visitatoren in Thüringen an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 25. Juni 1533.

Heg. N. Nr. 10u7.

Durchlauchtigster, hochgebornci Km-l. iiucdigslcr herr, E. Ch. (i.
.-iin.1 vnsere vntherlhenige dienst allcxi.it znuuraii bereyt. GiirdJL:-l'-i
IIOIT. E. Cli. G. wollhi \vir vntertheniger meynung nidil beigen, das.
als wir mit gnedigem E. Gh. (i. vrlauh dieser zeit von drr l'm-Lienomen
Visitation abgezogen, vnd. was wir au den orlern. da wir gewesen, ab-
gchandlel. jn richtige ordemmi: vnd \eiv.eii-luii- zubringen alliie zu
Eisseiiach zusamen komm, wii- aus vielfaltigem glaubwürdigem bn-idil
i'iTalireu lialien. Das ju E. Ch. (!. auipt Hausbreiltenbach zu Herd a der
beschwerlich, vnchristlich vnd autVrlnirisch jrtlium der widdertauller. >ind
der zeit Fritz Erlie alhie zu Eissennach gefen^lirli enthalten, dermasseii
vnd so \vcytl cingerissen vnd vinli >idi ^eslndili'u haben soll, das, wie
viis- glaubwürdige leutli angezeigt, nid wie am h K. '.'h. G. aniptmau
zu Wartburg, der Gestreng«1 vnd veste Eberhard von der Thann. t'erii'-r
zu berichten \\<>\ wissen wird. ;.:edarhts dorll's zu Heida melier dann
die helfte jn solchen jrthum vom christlichen glawben vnd Wandel ab-
getreten vnd -ich dazu nhu alle schcwh l'rey ollenllirh bekennen thut.
vnd, wir \n- auch heutiges tages vlier alle vorige anxeigung ein vicarius
von Herda berichtet, das eins widdertautt'ers eheweil», X. Kleba genant.
l'ur ohngeuehflieh acht tagen eines kindlins genesen sein vnd das~rlbii:r
gleichwol in»ch zurzeit vngetaufl't ligen lassen snl. I)ic wril wii dann
"ihn das bedacht, sintemal solcher gill'tiger jrthum jn E. ('h. <!. ('iirsten.
tlium allein de- "illi> jin < leisliui^.-avc. da die ^<-n<-\tl<- \ n<\ elJi<-ln-

|it'arlehcn villeichl mit dem Hersfeldischen SlilTt vriun.n^i-t \nd. uut l«b.
suiist mr-ü'iid eingewortzelt. \nd irb. Justus Menins. ünlaiig irli dii_j-''-
nrts |ifarht'r vnd Superattendens iit-wr.-rii. yr vnd ye brtundrn hab. d;i~
der |pfarhrr -;ini|il drin vicarin zu Mrrda -idi \mb yhrer vn^r-diick-
likryt vnd vnordigen wesens willen niemals sirall'en inn-h \vr\-rn lassen,
sondern sich allcrweur auf dir hr-si^chrn Visitalinu. Iji.i l'i.-rne -ir yhneii
dienlich, brnill'en haben, das wir dn wegen bey K. f.'li. G. die-n nlmer-
meldten vnd anderer mehr sai-lien halb. l.';n \n> m der Visitation de-

ortsviel Zerrüttung vnd hindernis bringen werden, vntertheniglichen [ralh]
erholen wollen, vnd die Sachen der n/.i--en furt'alieM, das zn besorg»'n.
langer verzugk mocht wenig nutz ge|ierrn, so ist demnadi \n-rr vnther-
thenige bitt, E. Gh. G. wollen aus christlicher kurfürstlicher obrickeyl
diesen t'ehrlichen sachen mit zeitlichem einsehen dermassen gnediglichen
zubegegnen bedcncken. damit solch vbel gedempll't vnd weyter vmb si( h
zu fressen nicht vorstattet werden mug. Damit nicht dem feinde räum
vnd vrsach gelassen werde, vnter den rrynen vnd heylsamen weyt/en
des gnadreichen Euangelii seiner verterblichen vnd schedlichen jrthumrn
vnkrawl zu verniengrii. weldis zu K. Gh. G. als zu vnserm -nrdi->ten
hern vnd Irrwcn Lnndesvatlcr wir sampl allrn dersdhiLien E. Gh. G.
IVoineu dinsllicheu vntei'thanen vns jn aller nilerlhenikeyl i^anfx lr>_»st.
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liclien verselien wollen, vnd sind E. Gh. G. jn vntertlienikeyt zudiencn
vnn ganlzem hertzen willig.

Datum Eissennach. Freytag.- nach -lohannis Baptiste Anno etc. xxxiii.
E. Ch. G. vnlerllienige diener des hmdeS zu Duringen

visitatores.

Xr. 34.

Bericht der kursächsischen und hessischen Kommissare an den Kur-
fürsten Johann Friedrich über das Verhör mit den Wiedertäufern in

Berka am 19.-21. Juli 1533.

Reg. N. Nr. 991.

1. Ersllirli isl auf Sonnabent nach Margarete | l!». -luli| zu Bercka
veihorl worden H ein t z Gleua. welcher bekannt, das er vor angeuer-
lich xiiii lagen für vafsnacht dieses xxxiii. jars zwr Sorge (welchs ein
doill bei Hirst'elt i.-ti von einem. Jerg Zuinick genant, auß Merelirn. jn
Hi.-inlz Hutteis banß getawflt worden sei.

Visachen. SD jn darzw bewegt haben sollen, bat er diese l'ur-
gcvumdt: Das die khynder zw tawffen Nirgend ja der schrifl'l beuüblen:
h;i- 11 it.- k \in.Iei- nicht ;_rln\vbeii khonteu-. Das die kliynder ohn das
von gotlicher scheptun;: eine- L'antz Fleynen. vaschuldigen vnd heiligen

" n~ vnd Xathur \\eren.

Vom Abend Mahl Sa-1 Er. da- \ii.---i> heim -lesu Christi leib vnd

blul jm Abendt Mahl kurtzuinb nicht sei nach vnterm broth gegeben
werden muge. Vi~.nli.-u wüste ei keyne, dann das jhm vnm Abend mahl
nicht> bewu>( wer«' vnd Eis nicht glewbeii khonte.

Von eygenthumb zeitlicher guter Sa^ft vnd ln-ckaunt er. das ein
*'.lni-l i-iiien unthei al> ha\vlJ vml ImiV. Acker vnd wießen wul! haben

uid gebrauchen inei-hle. <li" Audem nidii uciuciu sein muslen.
Von di'i- uliiirki-it S;i^l er. d;i- dir nbrickeit ein liutlidie unluiiiig

-ei vnd das man ji ;jeh(ii>ajn vnd vnterlhan sein soll. Siiüt aber dncli.
man gebielhe jme, wa- man \\ull. >u \\nll <-i dudi .-u lang der yetzij-'i1
pfarher vnd vicanu- s\\ Heida «-\n wnrdi-n. jn die kirchen nicht liehen.
Sagt auch weither, wann jm vm der nbrickeit anl.i dem lande [zu
weichen | .uehulhen \\mde. niedit-- er villeicht \\eichcn villeicht <>\«-i
auch nicht, darnacii es kheme.

Sagt beschließlich, ei wulle \«-\ M'iiiev aiiLienumen widderlawll
vnd derselbigen Meinung bleiben vnd dau<>n nidit abtretten.

j". Zum ändern isl desselblgen tags verhört worden Kessel Hanns
von Heida vnd hal beckannt: Das er fm angeuehrlich einem jare auch
Mm Jürgen Zunicken zur Sorge jn Heintzen Hutter.s haus sei gelaiill'l
worden, vnd sagt, sie haben einen Vorsteher (also Nennen sie jre leerer)
zni Smge mit \amen Vlgen. derselbe khnrne bifs weille zw jhnen
gen Herda.

\ rsitclien der \\idderlawtl zeigt Er an. das die kynderth.iwll ein
v«"!" gut >ein solle, doraus nach nicbles gutes, sondern alle sinde
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vnd lasier jn der Cristenheit khomeii sein sollen: Ilem das die kynder
keinen glawben hahen khormen Vnd ane das im angeborner \iisdiuld
vnd reinickeit halben sellig werden meclilen.

Vom Alicnd Mahl Sagt, Er halt nicht, das Christus leih vnd Mu!
jm Abendmahl sein khonte. Visach, was leih vnd hlul. sei auch M« h-
harlich; wann aher jm Ahendlmahl der keins gescheen weine, klnmen
sie auch nicht da sein. Sagt weither, wer goles gerecht ijrkeil Ihne.
derselbe esse recht. Christus leib vnd liiiiekc -'/in bluet.

Vom Eigenthurab der Cuthere Sa^'l Kr. das ein Christ mit gutliein
gewissen gar nichts eigens, daran Andere Christen nicht gleich .-miil
rechts haben sollen als Er. hahen khunne. Sintemal! gotl alle ding allen
Menschen zw gutli geschaffen habe.

Von der obrickeyl Sagt Er. er versiehe diesen artickel nirht. >ei
dauon von seinen lerern noch nichts eigentlichs vnderrichlel wurden.
Er olier für seine person haltet gut für seine ubrickeit. Vnd sagt be-
schlietelich, er wolle auf diese: seinen Meinung bleiben vnd auf sein

gewissen sterben.
3. Zum dritten ist verhört worden l'eter Ke \ ne u eher. \\rldni

beckandt hat. das Er sambt den zweien. >o vor jne verbot! \\ordeii. jn
negsler valinacht /ur Sorge durch Jergen Zurincken getawfft worden sei.
dotzw er durch /weene jrer lerer mit Xainen llgen Schneider vnd
Alexander Kirdiener beredt worden sei. wende! aber kein vrsach im.

dann das Christus die kyndertauff nirgendt soll beuolilni haben.
Vom Abend! Mahl Sagt Er. er dewh. da- bmll broü vnd wein

wein sei vnd bleibe vud das Christus sein leib darjnnen Niemands \\dln-
zw Essen noch zutrincken gebe, dann Man klionne jlni ja weder sehen
noch schmecken.

Von eigenthumb der gulter Sagt er. das alle, so seins synnes vnd
glaubens sein, an seinen guthern gleich soiiil rechts vnd macht als er
selbst halten, die Ändern aber ausserhulb der bniderschall't nidil al>o.

Von der obrickeil Sagt Er. vnser ln-rr gott heUe gesagt, jr sollet
euch niclit lassen herrn Nennen a u l' Erden, dann es ist ein heu jm
himel. dorauß man seine Meinung jn diesem Artickel vvol erckennen medii.

Hai audi endlich beschlossen, das er bei der wiilderlewlfei lahr

vnd Meinung lileiben wolt.
4. Zum vierden ist der Alt Hanns Zwinger von Winschensulla *)

verhört worden, welcher hieheuor den jrthumb zweimahl öffentlich
widderrullen vnd büß gethan. auch das erste mahl sich hint'urthan daimn
zuenlhalten verbürget hat vnd nuhmals zum drittenmahl vmbgefallen ist.

Vnd als er mit vleis vnd zum offtermahl befragt, durch wen vnd
waserlei vrsachen er zum widderumb fahl beredt vnd verursacht worden

were. hat er knrtzumb anders nil antworten wollen. Dann das jhn sein
eigen gewissen darzw bewegt habe, vnd entlieh, als man mit jhme be-
sonders gehandelt, damit beschlossen, das Er keynen Ändern vnderricht
weder leiden noch Annemen wolt. Und isl bei dem vnderricht, so
jnen semptlidi vnd jn gi-mein gescheen, nicht Evschinen.

Wünachenauhl.
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">. Zum Funl'ten ist H an n s Key l m u n alias Swarlz Hanns ge-
naiinl. vom dorll' Breitenbach, verhört worden; iial beckaut. das er für
vngciierlich zweien jähren zum Uengers durch einen, Jerg Siein genant.
uetawlTt wordifn sei. will ober nit sagen, wer dabei gewesen sey.

Vrsachen. so er furgewandt, sein diese-, das die kynderlauff in der
schrill't Xirgendt beuohlen .sein soll. Item das man Xiemands tauften soll,
man hat jn dan zuiior gclarlh vnd zum glauben bracht. Jtem das die
kynder weder der lahr verstehen noch den glawben haben khonnen.

Vum Abendt Mahl Sagt Er, er klionne oder wolle Nimermcr
glawbcu. das Christus leib vnd blnt jm Sacramenl des Altars sein möge,
wolt aber doch ader wn-le seins vnglawbens kein vrsach anzuzeigen.

Vom eigenthumb der gutter Sagt er. ein r.rist soll allerding nichts
eigens haben, sondern, die do wollen rechte Christen sein, die musten
alle ding jn gemein brauchen, vnd wann ein Fürst jn jre bruderschallt
khommen wolt, so mnst er doch alles vnder jhnen gemein machen.

Von der oben-ke\i Sagt er. ein Crist könne solhs Anibt mit gulhem
ge\\)^eii nit pflegen, ob er woll desselbigen gewalt zw leiden vnd vnder-
than zw sein verpflichtet sei. vnd hat beschlossen wie die vorigen, bei
der widdertauff zubleiben.

G. Zum Sechsten ist auf volgeuden Soulaiis |'Jn. .Juli] verhört
worden Hermaii Adam zw Springen, welcher beckannt. das er von
e\nein Jacoll' Schmid getaull't worden sei: wenn aber vnd wo solchs
L-i'M lieeii. hat er nit aussagen wollen.

Vrsachen. warumb er sich anderweith hat lautl'en lassen, hat er

anders nicht anzeigen wollen, dann das er gesagt, Er lasse eynen yeden
seynes Synne- sein. Wer jlnn an der kynder laufT begnügen lassen
wolt. der inn hl es Ümn, Er aber für seine person het in seinem
gwissen damil nit klimmen zut'riden sein, der«»wegen Er sich ander-
wejtli het taiilleu lassen.

\\',ininili er aliei- nni der kynderlliauff jn seinem gewissen nicht
Iial xw IVieden sein innren.

Item was er vom Sacramenl des Altars hielte, desgleichen vom
Ki'fienthiiinli /eiüifher giUht-r. Von diesen stucken allen hat Er kurtzumb
kein wi»it nirbt berichten wullen. smideni schlecht furgewandt, das er
^ollis zuthun .schuldig were.

Viin der < »brickeit Sagt Er, der soll -Mau gehorsam sein, ob aber
einer vntem Christen solhs Ambts mit guthem gwissen pflegen mecht,
'i;i liat er nichts antworten wollen.

Doch sagl KI. er wolll sich durch keiner nljrirkeit geboth von
der widdeilautl abzustehen vnd gemeines kirchgangs sich zuhalten
zwingen lassen. Hat also bei der widdertaull' zu bleiben endlich be-
schlossen vnd ist bei dem gemeinem vnderricht nicht gewesen.

7. Zum Siebenden ist Hermaii Adams weib. Barbara ge-
nannt, verhört worden, aber auf keinen Artickel nichts gewisses ant-
worten wollen: dann ^> sie befragt worden, ,,), sie sich anderweith
bete lautl'en lassen, bat sie geanlworl. sie wusle nicht, ob sie ein heydc
»,1er Chrisl LM'hmlli wei«' \n«l \\nst L:;U vmi keine! kvuder «»der widder-
tawl). weli.-hs lei/bt odei vmecht were.



Auhaug I. l/rkuiuli'ii des äachseii-Ernestinischeii Uesamtarchivs. 171

Vom Abendmahl sagt sie. Sie ließ es hei i:ole- Worten bleiben
vnd wüste nichts zusagen, ob Christus leib darjnnen wen.- oder nirlit.

Von der Ändern Artiekel vom eigenthumb der :_'iilher vnd <>hriekeil
hat sie kein worl berichten wollen.

Vnd als sie bei ragt, warumb .sie nil mit ändern Christen leulheu
x.ur kirehen gieng. hat sie geantwnil. sie wusle vmi keiner kiiclu-n daii
v in jreni herlzeii.

Hnt beschließlieh nit sagen wollen, woran!' -ie bleiben \\oll : j.-t hei
dein gemeinen vnderriebt nichl gewesen.

s. Zum Achten ist Lenlx. Uinliiiei alia.- Swah gciiainil. von
Haußbreitenbach. verhört worden, welcher bekannt hat, das [er| in
diesem xxxiii. jar x.w Herda jn Kessel Haim-eii hawl.i von eyncni. Cn^loll
genannt, gelawll't worden sei, jn -r-rnurrligkeit Kessid Hannsen vnd
Feter Leynwebers.

Visach, warurnb er -ich amb-rweyt hat laullni lassen, hat er
diese furgewandt, das die kynder laiill nif icrhl urie. >ei/i(emal die
kynder nichts glawben khonen Vnd ane da- von Nalur llciu vnd
lieillii; \veren jrer vnsehul( halber, d.iduirh sie auch ane IhawtT selig
werden mechten.

Vom Abend .Mall Sa^t KI . er glaube nicht, das (ihristus leib vnd
blnt jm Brott vnd wein des Abendmahls sey. Vr.-arb. das man |e-|
weder sehen noch greillen noch schmeeken mo^e. Sa.-t weitber. er
hielte, das die worlhe des Abendsinahl deshalb, da- (llirislus dabei ge-
sagt: solhes lliut x.w meinein üedei:blui-. x.w e\ nein yc-den essen vnd
trinken gehörig sein.

\niii Aigenlbumb der Butter Sagt er, ein Crisl sei dem Ändern
von seinen guthern x.n helllen vnd mit zuleilleii scbnldi^.

Von der obrickeyt Sa^l «-r. er hielte, da- eMn Rechter Crist. wie
er seine brueder achtele. Imslliehen -e\\;dt vnd obrickeit vber andere

Christliche brueder mit ^iitbem ^ewi--en ml |I.I|M-H klmnle.
S.-ejI aber dueb. er wnste nicht, wann ein l'm.-t jn jre

.-'"Ji.-flJ't kljomen vnd sich (awll'en la--en w«]|. «}i der scldj^
fürstlichen Ambts abtrelteii mu-le.

Sa^l auch, sein Vorsteher hab jlmi vei liolben. da> t.-r jn vnsei
kirehen nicht gehn vnd bei vnser tawfl' vnd -aeramenten nit sein solle.

Will bei der widdertawff bleiben vnd sich daiion nii-bl weisen lassen.

9. Zum Xewnden ist Thilo xnm lieni;ei- \erlmrt worden, welcher

hiebenor xweimal widdernll'en vml öffentliche bueß gelhan hat, vnd sagt,
das er nach gethaner buß vnd widerrvffung vom Jörgen Zurinck x.w
Sorge jn die bruederschafft widder aufgenomen vnd jlmi verbothen sei,
das Er jn vnser kirehen nicht gehen vnd bei vnser tawtl vnd Saerament
nicht sein soll; Beckenndt auch, das Er vnser taull' vnd saciament,
nach dem er widderumb gefallen, olftinals irelestert habe.

Sagt, er halt kurtzlich von allen Stucken der tantl. S;ieranieni-
vnd Anderm. wie seine brueder, die widdertawffer, x.w hallen pflegen
vnd wie Er hiebeuor Behalten bete, vnd wolle auch dabei entlieh vnd
beschließ!ich bleiben.
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Dieser bericlit auch, das der Jerg Zurungk ylzund newlich mit dem
bluet zw Barnberg betzewgt bab, da er mit dem Schwert gericht sei.
welchs die bruedev zu Sorge jhnen diese wochen hellen verkundigen lassen^

ID. Zum Zehnden ist verhört worden junge Hanns Zwinger
z w \V indische Sulla, welcher hiebeuor deshalb, das Er der widder-
lawlV verdechtig vnd sein vatlc-r vml weih auch darjmien gewesen.
sambt ändern zw gel'eir^knil.'; eingclzogen vnd zw Eisennach widdemiiVen
\nd ordenliche bu(i gethaii hat, wiewol er. das er die widderthaulV an-
"_i< unhmeii. niemals hat beckennen wollen.

Sein weih jsl jluu Cm dreyeii jaren. da sie jien jrthumb sambt
ändern etlichen widderulVen vnd büß thun soll, entlauffen, Ein junges
kyndlein, kaum sieben wochen alt. bgen lassen, das er einem ändern
weib zuneliren hat verdingen müssen vnd balde gestorben jst. vnd hat
sich das weih zur Sorge vnther den hruedern biß auf dieße zeit der
ostern enthalten vnd ein kyndlein, welchs nue zweene jar alt vnd vn-
getaufft bei Heintzen Huttern auferzogen werden soll, erzewget. Vnd
hat der Hanns Zwinger albeg sieh boren lassen, er wüste nicht, wue
sie were, dalzu beim Ambtman z\v Haußhreitenbach angesucht, das
jme mechl ein andere zunemen erlaubt werden. Als aber das weib
vmb dise i istern widderumb zw jme heimkhomeu. beckennet Er sich zur
\\idderta\vn" vnd wendet für wider seine vorige entschuldigurig, das das
weib mit seinem wissen zu Sorge gewesen sei vnd das vngetaufVt kyndlein
mit jlim ertzewgl haben soll. Beckennet t'rey, er la& es darumb des orts
bleiben vnd Nehren, das eis nit taull'eii zw lassen gezwungen werde.

Vrsach. so jhn zur widdci laut' bewogen. Item, was er vom Abend-
mahl des herrn, von eigenthumb tler guther vnd von der obrickeit
hielte, hat er gar nicht anzeigen wollen, sondern entlich beschlossen.
das '-r bei der widertaut' bleiben vnd ändern vnddericht weder hören
nach Aiinenn'ii 'wolle.

11. Zum eyllHeii i.-t jung Hanns Zwingers \\eib. Gela ge-
nant, verhört worden, \\rlehe berkandt. das alles, so junge Hans Zwinger,
jr Mann, droben beliebt hat, also wahr were. vnd das er zw jr die zeit.
so .-Je von jluu gewesen, khomen vnd das kyndlein jr erzewgt hat. das
es auch nach zur Sor.-e bei Heintzs Huttern vngelaufft ertzogen wurde.

Sagt weither, sie wolle jn rillen stucken bei der widdertewll'er
lalir vnd ineinun^ lileiben. kurzumb keinen vnderricht nit hören, auch
weilbern bescheidt noch Antwort nit geben.

l'jf. Zum Zwelfl'ten ist Kessel Hannsen weih Margarethe
verhört worden, welche beckannl, sie were für vngeuerlich vier wochen
jn jrem eigen hawß xw Herda von Cristoff aus Merern in gegenwertig-
keit etlicher brueder getanfft worden, vnd weren ellich mer mit jr ge-
laulTt worden, als Nemblit-h Lenlz Hudiger, Großhannsen Tochter von
Awenlieym, Usanna genant, Schaue Kala von Windische Sula vnd Peter
Leinwebers weib.

Vrsachen, \\ammli sie sich widderumb halt laulK-n lassen, salzt
sie diese: da- die kynder nicht glawben khonnten; lU-m das sie ane
das \IMI gütlicher schepfung Ii'.'in \ nd sellii: \\ereii.
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Vom Abendmahl Sagt sie. sie glaubt nicht, das Ciislus leih vnd
bluet jm Abendmal sein möge. Vrsaeh: d:is Christus droben jm himol
sei. Item das jn kein mensch daherah In ilie Creatur des hruN vnd
\\cins bringen mecht.

Von eigenthnmb der gutler Sagt sie. das alle gullnT, aiil.i^ciininen
eins yeden Eelilich geinahl. gemein -«'in -ullen.

Von der < »lirickeyt Sagt sie. di-r -»l mnn gehorsam sein, dm-h
\vil sie in die kirchen nicht gelm. nb rnans jr gleich '^cbiclhen wurde.
sondern beschließlich vnd entlieh hei JI.T widderthawff vnd derselbigen
Meinung bleiben.

IM. Zum Dreyzehenden isl Peler Leynwehers weih. Anna ;.:>""
nanul. verliert worden vnd hat beckannt. das -Je auf /.>-\\. an-tal vnd

jn bei sein der jbenigen. dauon Kesselbansen weih vi-rmcldung iielhan.
gelaulTel worden sei durch Christo!!' au- Merern. Vi-ach. \\aiiimb si<-
BS 'j'-ihan. sagt sie. das die jungen kyndt-r krinen glauben haben khonnen.

Vom Abend Mahl Sagt sie. sie glewbc nicht, das Christus leib vnd
Mut jm Sacranient sei. wiewoll sie solhs kein vrsacli an[zu]zeigen \visse.

Von eigenlhunib der gntliei Sagt sie. sie sei gelarl. das rechte
Chrislen alle ding ju gemein haben vnd gebrauch.-n sollen.

V«m der obrickeit Said sie. sie \\nll.- hierin nichts anUvurtrn.

sondern es bei dem bleiben lassen, so jr man bei ich! hat. \nd hat be-
<i-hl.»sscn. bei solher der \\iddeile\vller Meinung /uhleiben.

14. Zürn vierzelienden i^t Ca-|n-r Schneider^ \veil> v.mi dnrll'
I>re\|eiibach verhört worden vnd hat beckant. da- sie von .lernen vom
Stall'elstein xurn Menüers jn Albrecbts haii< jn üfüenuertigkeit sr-in.--
\vi-ibs vnd kyndi.i- grtawITt wurden M-V.

Vrsach. su sie zur widdertawlT beuugen. sagt sie. da- Man \ie-
inands lauflcn soll, er glawb dann xuuor. \\rlch- die kynder nit vermögen

Vom Abend Mahl Sagl sie. sie glawb nicht, das Christus leib
vnd lilul jm Abendmahl sei ;ml.'; dieser vrsachcn. da- sis nich sehe.

Vuin eigenthumb der guiler Sagt sie. die Cri-ien -ulb-n alle din-
jn gemein haben vnd brauchen, vnd das eyner des undem guth^r 7.ur
nuldurtlt woll angreitl'en vnd brauchen möge.

Von ubiickeit Sagt sie, ein Christ sull vber den ändern kein
obrickeit haben. Sagt weither, man soll der uhrickeit vnderlhan vnd
gehorsam sein. Sie aber nicht wollt in die kirchen ;:ehn vnd jres
jrtliumbs nicht absieben, sondern bei jrer angenohmen widdei laut]
bleiben vnd ändern nnderricht nicht leiden mich Annemen.

Dieser frawen Mahnn Casper Schneider ist der widertauff halb
auch verdechtig. hat aber seiner kranckeit halb, damit er nue in das
drille jar belahden. nichl furckomeu mögen, vnd hat das w.-ib seint
halb gar kexneii vnddericht nicht geben \M>]|en.

l"). Zum funtl'tzehenden ist Kunna. Hans \\'ilhclms weih vom

dorf Breytenbach (welcher der widdertaull nicht anhängig), verhört
worden vnd hat beckant. sie were lenger dann vor einem jar in
Casper Schneiders hauß zw Breytenbach durch Jacob Schmiden getauH't
wurden, jn gegenwertigkeil Cnspei Schn<-iders vnd -einer hausfrawen.
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gewissen nicht anders finden, <lann da- -nllie der widertewffec lalu- recht
sey. well sich derhalh dämm nichl abwenden lassen.

1s. Zum Achtzehenden ist Simpl i ein.- Wagners weib vmi
Baußbreitenbach, Allgeid genant, verhört wurden, welche sich ent-
schuldigt hat. das sie die widderlauff ni'-lil enlpfangen. sondern nur
ein mahl jr laln- jn ('der |,eim\ehcrs hawß gehört liete. \Velehe jr
auch wol gefallen. Beckennel doch gleichwol]. das -ie ein /eil lang xn
kirchen nicht gangen sey, mit furwendung, das auch des Amlilmaiis x\\
Hawübreilenbach rnntter samhl seines Landskneelii- weih .-ich der

pfarkirchen enthielten vnd das sie hineyn Nyinermehr khomen wullen.
hatten hören lassen.

Ist derhalh vermanel vnd verwarnet, das sie sieh der \\iddeitawtl

enthalten vnd jrer samblung mussig gehen \voll : doranl' -ie -"".uitworl.
sie wolt sich der ;jelmr wo]| hallen. Allein das sie -ich jres leiplichen
hrueders vnd Swester. so jn der Bruderschaft! sein, gemeinschafft aller-
ding enthalten soll, das wüste sie nicht xntlnin.

Ift. Zinn Xewntxehenden ist j u n g Hans I'an 1s wei h. K a l h e r i n a
genannt, von Windiscli Sula veilnut wurden \nd ln-ckamll, das -ie \un
evneni Mahnn. des .Nahinen jr vnbcckanndt. jn des langen Tylen xnni
Rengers liawCi. ahwex.-n- \nd ane wi-^-en jr- .Mahnn- (welcher die-em
jrlhnm entgegen vnd sie hart darunih gezuchtiget), hat tawllen lassen,
will aber die xeil. wann soll).- gescheen. nil aiilxeip, n.

Vrsach. .sn sie darzw bewo^en. /,ei^| <K> keyn Andere an. denn
d.i- die kyndeithawll vnrecht sein soll.

Vom Abend Mahl Saiil -ie schlecht ane allen aiiüet/u^en
vnd vrsach. sie üleubt nicht, das Cliri-lii> leib vnd blnt jm Sa
iles Altars sein IIIOL>".

Vnn eigenthumb der üiiltei- Sa^t sie, wann es rei-lil y.uuelm snll.
so innslen alle Christen aller ^iither jn :j'jinein gehrauchen.

Von der ohrickext Sagt sie. e- snll kein Christ vber andere
Christen gewalt haben. Man -"l auch kein inilJhendl. i <liallen, sonder
jhiien, .so oll't .-ie sündigen vnd gnad heiiern. vergeben,

Will auf der vviddertauffer Jahr vnd Meinung auch bleiben.
Vher den vnderrichl. su in der verhör einer \eden Person auf

yedes stuck jn Sonderheit L:escbeen. sn i-t auch auf den Snniilajr frwe
z\v Heida jn der pfarrkirchen von allen diesen stucken nllendlich ge-
predigt vnd den leuthen znuor semptlich vnd -nnderlich von wegen
\]. r.li. vnd F. G. ernstlich gebollien wmden. das sie Alsdann hinein
gehen vnd sollten vnderricht anhören sollen; ist aber yr keiner hinein
khomen vnd haben yres aussenpleibens vast alle diefse zweierlei vr-
sachen furgewandl als: das gol jn Tempeln, so mit menschen henden
gemacht wem. nil wohnen woll. vnd das jhnen von jren vorslehern <olhe
vnser gemeinschafft verhothen vvere.

Derwegen wir. nach dem sie ein yeder jn Sonderheit verhört vnd
auf alle sluck vnderricht worden sindt. Alle jre jrthuinh slnckweiß zw
hawtr gelesen, dieselbigen alle sambt jn jrer aller gegenwertigkeit mit
vleissigem vnderricht aiiß der heiligen schrifl't. auch nach der lenge ver-
legt vnd sie. was sie der gotliclK-n warheit. sainUl E. Ch. vnd F. (i.
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als jrer Midenliehen obrickeil zw rliren vnd schuldigen gehorsam zuthun
verpflicht weren. vnsers vermugfns aufs vleissigst vnd höchst Erinnert
vnd vermant hahen, mil anzeigung, wo sie jrer vnchristlichen vnd auf-
rurischen p l Immen abstehen vnd Christlichem rechtschaffenem glawben
vnd weßeu -ich ^t-nn-Li h.-ilti-n wollen. Das wir gegen E. Ch. vnd F. l!.
beiderseitz:? allen vleiß furwenden wollen, damit jhn gnad erzeigt werden
mecht: jm fahl ahrr der Weigerung, das sie auch zw bedencken vnd
-ich gantx, gewißlich zunersehen heften, das E. Ch. vnd F. (i. solch jre
fiirnemen. al> dadurch got gelcsterl. dir gewissen geergert vnd verlurt
vnd alle gemeine guthe ordnnng dieses menschlichen lebens zerrilten
vnd vndderdruckl winden, mit Ernst vnd vnuerzuglich straffen etc.

Vnd :ds >\<- ;dlf sollien vnderrichl. Ermannng vnd Warnung an-
gehorl. sie abermals ein yede Person besonders gefragt, worauf sie
entlieh gedechte zubeharren. Darauf sie dann alle samht. doch ein yeder
für sieb -rlb.-t eintrecbtig vnd Hvnmundig geanlwort haben, das sie hei
der \viderl;iwtf vnd jirr .\ngejjomen Meinung kuilzumb bleiben vnd sich
d:iii(in mit nichten abwenden lassen wollen.

\\"ir wissen auch F. <ib. (i. nicht zuuerhalten, dns sieh die leuthe
ans dermassen frech mit worten \nd -ebdilen gegen yedermann, der
yi-es li.-nilfens nicht i-l. erzeigen vnd sich wahrlich zu besorgen, wo
dem vbl mit zeitlichem Radi vnd einsehen nit geweiei wurde, das es
jn knrtz vberhandl nemen vnd zw einem wildi-n vnd ernsten weßen ge-
raden nieclil. Denn der lewffel nicht leyret vnd der poffel zw sollien
stucken la-l geneigt ist vnd lust hat. vnd wird von etlichen vermutlich
gen-di. das solher brueder vast mehr in der ge-end sein sollen, dann
yemands gedenken orler glewhen mecht. Das wollen wir E. Ch. G.,
denen wir jn aller vnderthenigkeil zw dienen schuldig vnd willig sein.
jn vnderthenigkeil zum bericht nicht verhallen. Datum Fissennach. Son-
.diendls n.ieli .lacobi l'Jli. .lulij Anno etc. xxxiii.

Schreiben des Amtmanns auf der Wartburg Eberhard von der Tann
sowie des Pfarrers Justus Menius und des Schultheißen Hans Bahner

zu Eisenach an Kurfürst Johann Friedrich vom 28. Juli 1533.

Reg. N. Nr. 991.

Durchleuchtigster, hochgeborner, Gnedigster Churfursl. vnd herre.
F. Ch. (i. sein zuimr vnsen- vnderlhenige. verpllichte vnd gantz willige
dienst, (inedigster Churfurst vnd herre. wir zweilfeln nicht. E. Ch. G.
haben von jren geschickten, fnrnemlich von derselbigen Cantzler Doclor
Gregurio Brück, wie vnd welcher gestalt dieselbige henehen den hessischen
tM-schicklen jn liegst gehabter handlung zw Bercka der widdertawfl'er
luittii nng vnd gelegenheit des mis befunden, vnd was sie vns derowegen

. giitheu beliebt enlpfangeii. Dieweil wir dann zu volge des-
n ne^st Sonabendts nach der Apostel teylung |"lfl. .lulij bi^ynehen

den hessischen geschickten zw Bergka ankhomen vnd biß auf volgenden
Dyn^tMg jn solcher verhör vnd handlung verharret, so thun wir E. Ch. G.
be\ \"" 'i-warten bericht, des wir vns dan mit den hessischen geschickten
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an E. Ch. vnd F. 'i. als beiderseitzs vnsere gnedii^le vnd gnedigen
herrn gleichs lautlis vnd jnhalls zuthun vereynigt haben. jn vnderthenig-
keyt vbersenden. Doraus werden E. Gh. G., wie es sirli vmb dieselbige
widderteuffische Roelh jn sanibt vnd einen yetzlichen jn Sonderheit er-
heldcl, auch wie solhem angangen vnd zunehmenden vbl mit zeittigem
Radt vnd zuthuen x.w weinen vnd zubegegnen sein soll, leidillich ver-
mercken vnd bedencken. Dieweil wir aber nach dieser Handlung, das
dieselbige widdertewffer frecher vnd m eh v dann znuor Ander lenlli jn
diesen jrthumb zubereden vnd zuzihen ahne alle schew vnd von-hl
vnderstelm vnd das aul.i diesen vrsaehen solcher ji-lhum jm airi|it Hawß-
breilenhach sidiligrlich zunehmen soll, sonderlieh aus dem beliebt.
weldier E. F. (i. ani|itman des mls mir amptman zw Wartburg jun^-l
am Sant Jacobs lag | _ ". .lidi| alhie x.w Eisennadi mit grossem Fernst
gethan hat, befinden vnd doraus, wne E. Cli. G. durch andere jre ob-
ligende groß wich Irje -e^dielTle oder .-mdere we^e diesem vbe) aufs
förderlichst xnwebren vnd x.nslewren wurden \erhinderl. das solbs jren
viidertbanei). Landen vnd lenthi-n x\v verderblichem vnd merprlirhem
naclileil nieclit«1 '/«"reiclicn. bef'rdiven. MI li;d«Mi \vir ("]. (.'.h. (!. vnsern
pflichten nach neben diesem gemeinem bericht diese- li.iinll- vmb-
stende vnd ae|eM,.|,iieit in vnderlhenigkeit anxwxeigen nicbt x.w vndei-
lassen wissen, das wir \varlich hesorgen, wie dann vnsers vermerckens
albereyt augenscheinlich am tage ist, das (ließe linlheiey eigentlich vnd
entlich nichts anders dann alle Pollicey gottes, ^ey-tli«-be vnd weltliche
Ordnung zuuerstoren vnd eynen wilden wüsten hawll'en anxul'alien vnd
zuuersamblen l'urhat. Dann wnliin mag solbe L;dir sonst ^elan^en. da
sie sagen vnd ballen, kein Übrisl nin^e mit gnlbein gewissen etwas
eygens haben? [lein ein dirisl mnge nit jm ambt der obricki-yt sein
mit guthem ge\\U- eu. vnd ob u eynem aus eynem Furstenthumb vmb
solher Rotlierei willen wurde lifbolhen, das sie demicch niebt weichen,

sondern ane. ja widder der obrickeyt willen darynnen bleiben wollen ?
Dann jr etliche sieb hören lassen, das die obricke\| ein ^ewalt s, \ .
welchen die Menschen nit ans gottes benehl vnd ordnung i-nlptangen,
sondern aus eigener Tyrranney vnd t'reuel zu sich gerawbt haben, vnd
das die Munlxersche aid'rur gotles eigen \\erck \nd \\ille gewesen vnd
derohalb aucli den jhenigen, so darjnnen gestratl't worden, gewalt vnd
vnrecht gescheen vnd sie wahrhafftige gottes Merb-rer sein sollen. Item,
das die jhenigen, so sollte aufrur lietempt't. jn kurlz widderurnb wurden
gestrallt werden: jn Summa wie jr wort lautlien. also sein auch alle
jre geherde. Dann es ist jr keyner, der eynem ein gut wort gehen
oder von eynem ändern kann aufnehmen, sondern achten es als ein
todsunde oder gots lesterung, so sie eyner ausserhalb jrer gemeinschafft
anderß dann die heyssen oder gegen jrer obrickeyt mit eynem ungern
an seinen filtzhuet greiffen sollen, vnd ob wir woll dießes alles der
groben Menschen einfalt vnd vnuen-tandt zumessen, als wir warlich zw
yemandes beschwerung vnd nachteil nicht geneigt sein noch vill weniger
lust haben vnd E. Gh. G. nicht hellen berichten wollen, so besorgen
wir yedoch, Es mechte dieser jrthumb, dieweil er sich etwas ferne aufii-
breytet, durch die&e verh.ellu.ng zw grosserm nachteil vnd schaden, nicht

Ref.-gesch. Studie» u. Texte, Heft 13 u. 14: Wapiil.T, Stellung. 12
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allein E. Ch. (i., Mindern Andem stonden auch gereichen. Die werden
sonder zweiflel. \\pe> \vir vns gegen dem gefangen widdertawflfer alhic.
ihnen allen vnd eynen yetzlichen jnsonderheil ferner halten sollen, zu-
befehlen vnd jn diesem allen als ein Clirisllicher loblicher Landfurst
zuei-zeipen wissen; so sein wir derselbigen E. Gh. G. in vnderlhenigkeit
nicht allein aul.; [.fliehten. -miderij aii'-h von heitzen zw dienen ganz
willig. Mit wunschung vihl gol -i-li-jer zeit vnd zustahndes. Datum
.M. Ulla-.-- naeh .laetphi Ami" etc. xxxiii.

K. <!h. <i.

vt. u flei Than. Anibtnian zw \\'arllmrg.
.Instii- Mf-uins. P färbe r.

i. Scliiilleis z\v Eisennach.

Nr. 36.

Bericht Eberhards von der Tann, des Justns Menius und des Schult-
heißen Hans Bahner an Kurfürst Johann Friedrich vom 28. Juli 1533.

Reg. N. Nr. 991.

IliinhlenehliüMer. In» liuel.m ne) t'ni-l '-t.-.. K. <lh. (1. sein vu-'-iv

vnderthenigi gehorsame di'-n-t ,illf/rii xniinn.-n iH-rrii. Gnedigsler hvn.
fl.-in Al.>'-iii>-il nach, wi.-lclj.-s K. e.h. (i. vnil >\>- ilnn/hli'Ucliten. hochge-
Imni.'ii lni-t.-)] vinl li'-nn. Hi-irn l'liili|>-«'ii. L:in«lgratV<Mi x\v Hosen etc..
vnsers gnedigen ht-rm. \ritvnln'-li- l!«-lli<- /\v Hn-gkn >i«'li luM<lciM'it/.> ver-
'-luliKn. vn<l vuii \VI"_M-I: K. F. '!.. da- wir df- c>it< auf Sohnabendt nach

M. M -.M<-thi- |]'.i. .luli| einkohmen vnd li«-in«-li«'ii ilcu li«--i-chi-n geschick-
ten mit dun widdertawffern haiidliiiiüeii luineirK-n s-nllt-n. vn> ferner

|i. Mühlen hali. -n. Sind \\'ii xni »-lluLifii xi-ii alila zu Bergka einkomen.
Vinl ,-d> di«"' Anilitl'-uUi.'. i/lrr wir einkniii'-n. alle AinM-''>-|jn aldabin

\ fi liiiihc). haben K. üli. vrifl F. 0. wir beidei >eil.- "je-.fbickten jhnen
jn veinein. welchei gestall K. Cb. \n'l F. <i. dnreh ein oH'enllich anfs-
gangen xeilmlb. da- man sieb d'-i vnei i-tlicben aufrurischen Rothen der
\viddei lenll, r enthalten .-nll. liellen \.-ibielli.-ii |a-.-en. hirgehalten. welch' -
wir sie nachmals, desselbigen sieb gehorsamblich zuhalten, Erynnerl haben
wulteii. mit an^eli. -liier vei waniiin- . da- E. Cli. vnd F. (i. _'---. -11 denen

verechtern vnd vbei Ireltei n .".'ebiirliehe MM! cidenliebe straffen ergehn
xn la.--en -miiler xu.'ilfel ernstlich veilueLfen werden. Vnd als E. Gh.

\nd !"'. <i. Ainl.tleiitbe vn> etliche flei.-.-lbj;jeii. so -ich xn gedachtem jr-
ihninb betten bei,-i|en lassen, nnl Namen veixeicbent \bergeben. So
haben \\h dieselbigen al.s|..ald aufs dem Ändern hawft'en sonderlich auß-
ijetten liei-sen. mit anzeiguni;. n)i andere etliche, su zur widderlhawlT
sich auch beckennten, fuihanden weren. Das die »elliigen bei den Ändern
auch dableiben, die ändern aber widderumb anheim. ein yeder au seine
Erbeil. xihen <nlten: baben demnach die jheneii. >u da blieben, nach ein-
ander einen yeden jn Sonderheit mit vlei>>e verhmt vnd vndderricht
vnd jre Meynung. doraulT sie zubestehn bedacht vnd sich verneinen
lassen, vnderschiedlich, wie E. Ch. (i. hernaclier zu befinden, aufs
vleissigst vnd eigentlich verzeichenl.
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Nr. 37.

Anfang des Gutachtens des Kanzlers Dr. Brück über Sachsens Straf-
recht gegen die Wiedertäufer im Amt Breitenbach.

(Etwa Anfang August 1533.)

Reg. N. Nr. 1008.

Man befindet aus des Lantgral'en zu Hessen antworten souil, Audi
aus ändern seinen liendlen, das er vnd seine leulli mit höchstem

vleis trachten, wie sie seine obrigheit mögen eiweilen vnd. was sie
prophan sachen halhen nit tbun können, des vnderstehen sie sich erst-
lich mit der Religion vnd was derselben anlienüi^k. Also \ ndei-stehen
sich S. F. (!.. die Pfar zu Bergka. die l Tu r zu Haus Breittenbach etc.
allein zu vorleihen vnd Superattendenten daselbs zu setzen, vngeachtet.
das das gemelte Ambt Meins gnedigsten Herrn, de- Ghmfn zu Sachssen,
vnd S. F. G. gemein Ambt ist, das sie mit aller obrigkeit vnd gereeh-
liykcit juris Indiuisi zugleich vnd jn vngeteilter adminisli alion liesitzen.
vnd allein aus dem grund. das der Abt von Hirsteldt -Ins patronatu>
etzlicher kirchlehen gehabt, welch Jus patronatus doch mit annelimmiu
der waren Religion eben s<> woll als andere Bebstliche vugegrundete
mißbreuch gefallen. SD liaben elzlidie meins gnedigslen hei n Glo-ter
dergleichen jus patmn.-tfus jm Babstumb jm fand zu Hes-en ,-nidi ge-
habt vnd sonderlich, so halt das (llialn mc-n Gloster voi Ki-> nach alw> _

Vorlieben die pfarr zu Aldendi>i-ff'l : das aber Mein ^nediü<ler He: r do-
hin soll pfarrer setzen lassen, da- wollen S. F. <!. nicht leiden.

Aber ans snlchem S. F. G. ptar vurleihung jm ambt Han-breiien-
bach vnd Beicka ist die.-e IVucht ei-unlgt. weil er einen n..u Breitenbach
vorordenl, der dem \\idertautf vorwandt gewest. das die-e|b vordam-
liche sect vast jm gantzen Ambt eingebrochen. \nd wiewul beiderseiths
Superattendenten mit den voi^tuckten leuten Behandelt \nd -nnilerlidi
MLM-. Juslus Menius von Kisennadi neben des Lantgi.nien Siip--i atlen-
denten von Rodenbmi: Ji. su seindt sie doch je lunger je vorstocktei
wurden. Aber gleich\v<»l will der Lantginll' nicht willigen, /)."(.- ju.ui sie
mit ernst am leben slralV. Smidei gibt t'nr. vnser herr gott werd gnad
geben, das sie sich bekehren lassen, das doch nuhn jn zehen oder
zwoltl' jaren nit halt können vormarckt werden. So wis er auch nie-
mands vmb des glaubens willen zulodten. Das hat er aber hieuor wul
wollen geschehen lassen, das man sie hinwegk zihen lie&. Des jst mein
gnedigster her, der Ghurfurst. beschwert gewe-l vnd nudi. dann domit
weist man sie jn andere Obrigkeiten, do sie mehr leuth vorführen, wie
sie sich selbst haben vorführen lassen, vnd wehre dieselb straff der vor-
weysung ändern kein absehen. Drumb S. Gh. G. bei dem Lantgrauen
mehr dan einst gesucht haben, das die straf mocht furgenohmen werden
nach der keiserlichen vnd des hailigen Reichs Constitution, so der wider-
teuffer halben gemacht vnd jm Reich publicirl. Domit behelt der Lant-
graff der gemeinen vnd semblliehen regiinng halben abennal- den

') Allenilorf an der Werra. 2) Rotenburg an der Fuldp.
12'
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furtrilt. wurd mit der zeith sagen, Er were jn der g e weh r vnd posseß,
das es jm Amht Hausbraitenbach \nd Bergka (.'ehalten must werden
naeli seiner mainung vmJ gefallen. Drumb Meinem Ljuedi^slen Hern
zu bedencken sein will, wie suldis zubrerhen, dorn i t man der wider-
teuffer aus henirter sembtliehen n^hung durch ordentliche vnd ern.-te
straf!' los vnd dem L.mluiauen die vonneinle |io->efj nder der furderdruck
;_e|, lochen vnd S. Cli. f i. gewissen ̂ -Hcliei t weiden. Nach dem S. Gh. G.
Theologen zu \YiUenbeiL'. Soiideilirh Marlinns vnd I'hilippus. mehr dan
i-iii-t vrsachen au;jezcj-t. di«- dem Laiilurafen zugeschickt sein worden.
Wonimb die IM-. || henirler k ei -e l l irhel l ( !o| l S l i 1 1 1 1 llill mit leclitem ^lj|,-|||
:_-ewissen w'nliler die lial>laiTii.'eji w'nlei t .nilVi-r \\.il n\«}i>- vulslieckl werden.

Al"i dieser li.mdcl will mm vf zweien pnnelen zueiwi-^en .-ein:
Ei-sllich. wa.- mein pnedi-tcM Herr, der ( Ihiirfnrst. jn snleher senilitlidien

ung, wo der LantgrafT dei <iialVvtTdie keyserliche Gonstitution imch
mal- nit mit einiü' wirdel sein, zu liedit vnd allein ziithun WM] befugt,
vud /um ändern, wa- darnliei In-ln \i< 11 /nthnn .-ein will.

S"iiil milin den ersten piinrt belrill'l. Sn i-( es an dem. wie vnr-
gemeldetj das l>eid !M' (ih. \ml F. (I. .-embtlieh vnd vn^eteilte ubri^keit
vnd re^iiuii'.: jm Ambl Huuslneil.-nliai-li vnd Bertika lialn-n etc. elr. etc.

Xr. .;-

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 17. August 1533.

Reg. X. Xr. 1001.

Vnser fruntlich diu^t mul. \va-wii lieh- vnd -ul- vermögen, al/eit

zimnr. Hn. li:_, IMHIH-I fürst, tViuitlidi liel.i-r vetter vnd lunder. Xai'h
dem jungst Vili [l.'i. JuniJ vei-an-n. ;d- F. L., vnsers v-tern. Herzogen
"Jeorgen. vnd \n-fie Hele zu Mulliausen in abtietung des Regiments
dasellii liey-aiiien gewest, >ieh von wegen der widei (eiiiirr. so in der
voytlhey zu Mulliau.-en ^eten^lieh enthalten weiden, vnder ändern ab-
geredl \nd t n r gut l.edaeht wurden, das E. L., vn-er veiter vnd wir
ydei /wen fiele, deren einei gelert sein, an die ort, da dieselben wider-
leiiller enthalte!), geschickt stillen werden, zuuorsurhn. dieselben armen
leni von jrem jrthum abzuwenden, vnd ob solchs bey allen ader aius-
lail- ml sein k-.ni. das als dann dmeli die Ret bedacht, vnd was derhalben

vnderscbidlich weiter furzunem- n sein solte etc. Domit nu solche Schickung
_ ng Errair-h. So halieii wir jn E. L. vnd vnserm namen ain schritl't

an vnsern \elein. Herzog Jörgen, bis auf E. L. vorsiglung vorfertigen
lassen lauts jnliegender Coj.iey vnd S. L. zu solch schikung als auf den
tag Xativitatis Marie [-. Sepl.| -chirsten zu Mulhausen einzubauen
Ermant, wie E. L. solchs aus der Inliegenden Copey vernemen -werden:
de--Ieichen haben vor visitationis [2. Juli] wir bedenken auch gestelt,
wo dieselben widerteuffer von irem irthum nit abzuweisen, was dan
tenit-i gegen jnen sembtlich oder sonderlich furzunemen sein sol. auch
ausziehen lassen ; wo nu E. L. die schritft an vnsern vetern, des gleichen
der an;je-;itzte tag dermassen auch gefallen. Bitten wir frdl., E. L.
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wollen dy schrill't an vnsern veteru jrs lails am-h vi-i -eei elirn vnd S. L.
l'rdl. vberschicken lassen: hellen aber E. L. jn dem ainirh bedenken.
das werden wir vns wol zmiormelden wissen vnd haben E. L. suleh-

fruntlicher irieynung nit vorhalten wollen, der wir mil fruntlichem willen
zu dinen geneigt sein. Daluni Muda. Si-nnla-- u.« h Assumplionis Marie
Anno domini etc. xxxiii.

Johansmdncn.

An landgrafen.

Xr. 39.

Konzept des Schreibens des Kurfürsten Johann Friedrich und des Land-
grafen Philipp an Herzog Georg vom 1. September 1533.

;. N. Nr. 1022.

Vnser fruntlich dinst vnd, was wir alzeit liehs vnd ;-uU vermoj
ziiunr. Hoehgeborner Im -t. lieh* T veter und Inintlieher. lielier nliem,
-c liwrlier vnd v.iler. Xaclidem K. L. vnd vnsere Mcic. \\c|rhi.' jungsl
Vili []."). Juni] vi'i-Lraiigeii zu Mnlli.-nix'n l» \ Barnen gew^sl. vmi wegen
der widerli'iill.-r. ±t> in der Vu^N-v -/M Midliau-i-n i:.-//ii;.:-Jic|i e/illiallfii
werdm. \ndei ;nideiin .-iliüeredt vnd Im -ui bedacht worden, d:i< E. L.
vnd wir yd er xwei Rete. der einer Beirut sein, an dy ml, d;i die-ellien
widerteull'cr enllndlrn. pi-diickt M'IK/n wcnli-n. xuuersuchen. sie \<>n
irem jillium aljxnwenden. vnd nli sulchs \\f-i allen mlei .-linstails nit sein
ki.mt. das alsdan durch dy lu-l |ied;tc]il \\nrd, \v,-i~ deihallien vndt-r-
schidlicli weiter l'ui "zi.iiieinen -em xilte; vnd dnmit nu sulrlie seliickuni:

furgang erraicli. tliiin wir E. f.. daxu einen l;iu lii.-nennen, M l- XendiVh
auf den .Mnntai: II;M li >licliaeli> |ii. (»kl. l -ehirslen die Iren -e-,.,, _Mn|.
hausen ;di7,id'ei lügen : haben auch zufurderung der sach vnser lieilenken
aufgezaichent, »\> -irh diesellien armen leut von jrein jrthuni nit wulten
abweisen lassen, was gegen ynen weiter fiirxuneinen sein sul, wie E. L.
.-"lr|i- liirynnen verwart lieliudrn werden, vnd xweineln nil. E. L. werden
die Iren zu solchem lag wol abzufertigen vnd ynen lieuelh zutun \\ \~~<-\i
l'ü< haben wir E. L. l'reuntlirher meynuirj nit verhallen wullen vnd
sind derselben zu dinen iVeuiitlieh geneigt.

Datum der erste Sept. xxxiii.

Vnii ;^iils gnaden Julians Friederirh vnd ljhilipp>.
Landgraue zu Hessen etc.

An Herzog Georg.

Xr. 4t i.

Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 2. September 1533.

Reg. N. Nr. 1001.

\ n>er Freuntlich dienst vnd. was wir liebs vnd guts
zuuor. Hochgepornener Fürst, freuntlicher. lieber Vetter vnd Bruder.
Als E. L. vns jlzt der widdertauffcr hallien jn der Vuigtei zu Molhausen
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vnd zu Herda geschrieben, haben wir freuntlich vernommen vnd heltn
" l-ii zugeschickten brief gern versiggelt. Wir Bedencken aber, das
sollich tagsatzung diesmal* \nrgrblich vnd vnnmuglich sei, das Herzog
Jörg, vnser Schwein-, den tag besuchen möge vnd derhalben einen ändern
briet' jn vnser beider namen machen vnd den lag v ff Montag nach
Michaelis [G. Okt.| setzen lassen, vnd alsdan mögen wir haudlung leiden
jnhalt disser ingcscldii--' n <'"|"'i. dero jnbalt wir an ändern orten, da
wir es zuthun haben, gepraiichen, vnd hat Gottelob nach recht gethan
Vnd vielen vmh zu keren VI-.-M h gehrn. Gar Freuntlich bitten. E. L.
wulk jr an den gcmi'inen urtdi die mrinung auch gefallen lassen. Dan
wie wir mit fiip-u dei \«>^<'i\ secten queidt werden mochten, daran
MI] vnseillialbcii khein vleN erwindi'ii. Ist aber jemands so halsterrig
vnd wil nicht volgcn. d\ lassen uirjn i:efengnii> nemen vnd dermassen
h.illrn. das sie zuletst anders willens vnd hedenckens werden. Das

\\ulten wir E. L. lYf-untlirher meinnng auch nicht verhalten. Datum
Gassei, den _', |;ILT Se|>trmhris Anno etc. xxxiii.

l'hiliji.- v»n gut s gnaden Lantgrane zw Hessen,
(iraue zu Catzenelnpogen etc.

Nr. 41.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 12. September 1533.

Reg. N. Nr. 1001.

Wir lialien auch mit ändern schritrten. .so E. L. an vns getan,
\nrmarkt, mit wal!; ^i-.lnrj vnd maßen E. L. bewilligen, durch vnsern
veteni, Herzug .lurgeii. E. L. vnd vnser Rete der widertauffer halben in
dri \'ciytln-y zu Mnlhausen zuhandeln lassen. So wir dan besorgen, Es
sej alles vm löblich, dy fiele dermassen zusamen zu schicken, so haben
wir vnderlasseii. vn.-cni Veltern dy M-hiitTt. so vm E. L. vurgecietirl.
di~ni:il- /u \ iH'i'schirken. vnd wolln den Sachen, wie dan zu gots lnb
vnd vurhuttung aufrur vnd anders, so doraus zuerfoliren besorglich, ge-
ratn wi-rdi'ii. wejtfi- nachdenken: wollen E. L. auch nit vnangezaigt
lassen, l.ialum Humelshain. Freitags nach der gehurt Mari? 33.

An landgrafen. .Inhansfridrich.

Nr. i-'.

Bericht des Pfarrers zu Hersfeld Balthasar Raidt an den Landgrafen
Philipp vom 23. September 1533.

Reg. N. Nr. 1021.

Durchlauchtig, Im, li^dionier fürst, allergnedigsler etc.. guües gnade
vnd IVidejn Clnislo Jhesu. vnserm hern, vnd meynen vnterlhenigen dinst
zuuor. Durchleuchtig, hui.-hgeburiier fürst, allergnedigsler her. Nach dem
mir E. F. G. befolhen vf den Neunten tag Septembris, das jch vf den
liebsten nadilnl-eiiden Sonnabend [13. Sept.] zu Treffurt sol erschienen
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vnd daselbst des pfarhers zu Cuden.-pei - ge-ehirkt, ferner mit jme naher
Molnhausen zu reisen vnd [mitj den widderteuffern daselh-l zuhandehi. jn
weg. nh wir sie von jrem jrthumh wenden vnd ahk'Mvn mochten, vnd da
ich nu Allein TreH'art körnen hin vnd jrer lags '-^-harret, Ist ln-r Melchior
von Gudensperge nit kmncn. Do hali jch einen hotten nach jme 3
.-chickt. ob er körnen wolt laut meines beleih.-, des jch jme ein Copei
\berschiekt hab jn meinem brief; jndes hal>en die jurigkhern zu Trell'art
mir angezeigt, das sie auch zween widerteuffer jn hal't hal»n vnd mich
gepeten, das jch sie vornernen. wo] verheren vnd, wo sie es leiden
wollen, vnterrichten; de- jch willig gewe-t hin. vnd bin vf Mitwochen
nach exaltationis cruci- |17. Sept.] zu jnen gegangen vnd jn bejsein
der junghern vnd Ani|illeut mit jnen geret, jien jrtlmnd> gehört, mit
goltes wort vnterricht vnd jnen zeit ^eireljen. .-ich darul' znhcdi-ni k^n.
ob sie es jn jrem gewissen finden konden, da- es al-n sey, wie jch
jnen aus gottes wort gepredigt hah. Aber (i. H. jrer ist keiner zürn
ander mal getaul'l gewest, seind aber durch etliche widderlenl'er also jn
jre lere get'mt wurden vnd jn jien gewissen verjrret gewesen, das
schlecht begerten darutT zusterben. vnd meinten, jr leiden wer Christus
leiden. Do ich sie nu beliebt hab, souil ^«l gnade gab, einen tag vnd
sich zubedencken, Bin jch dernach vf den Sonta^ ['2l. ^ept.] widderumb
zu jnen gangen, jn gegenwertigkeil de- Ki-wurdi^en Herrn Ma<_i H'^ngen
Mollers. Iglichen jnsunderheit vf die jrrigen aitickel gefragt vnd Ant-
wurt von jnen empfangen.

[L] Erstlich ist gefragt worden Martin Dipprant. der sagt zum
ersten, er sei nicht getauft worden den jn seiner kindheit von seinen
eitern, vnd wil es auch dapei pleiben lassen.

| L'. | Zum andeiii sagt er, er hah mit den widdertauffern kein
abenlmal gehalten, weis auch nichts daruon.

[.'!.] \\Yi- auch nichts von jiem Ban. aber .-ein lerer jst gewest
der Alexander, der ist von dei Soig körnen; weis -onsl nicht, wer \nd
wie er i.-t. \nd hat jnen vii-nna.l lieren predigen.

[4.] Saget, er hab jme vnser predigte nit verboten, auch nicht
heissen doruon gehn.

| ö. | Spricht i.-r, er wil nach gottes ge|iot der nl.iirkeit vnterthan
sein vnd jre Ordnung hellfen halten.

[6.] Er wil seine gethane eid vnd pllichte getreulich halten.
[7.] Er wil die jenigen, so gewalt vnd vnrecht thun, der ohirkeit,

wen sie jnen fordert, helfen straffen, die vnschuldigen der oliii-keit
helfen schützen.

^. Er sagt, das ein Christ das Ampt diT oherkeit wol füren möge.
den das Ampt -chade dem Christen nicht, so er recht thuet.

!l. Er sjjrichl: ein Christ k an wol mit gutem gewi^-en jm gericht
sitzen, Richter oder schoepf sein, wen er wil recht thun.

l'i. Hell, das ein jede oberkeit möge jre stede, flecken vnd Lande
den bösen verbieten, vnd ein Christ sei schuldig auszuziehen, wen man
jn nicht haben will jm lande.

11. Sagt, wan mau jme das Land vorbot, so konte er mit guten
gewissen nicht darin pleiben vnd wolt sich des gepots halten.
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1-. Er sagt, das ein jglicher jn seinen stände, der in gotswort
stelid. al- jni stände der oberkeil, liausvaüers, hausmutter, kinde. kneclit,
magd etc. durch den glauben an Christum kan selig werden. so iWn
das er seinen standl hie reclit lieh, du er zu verordnet ist vnd seines
lieriifls warte.

1.'!. Er gleiibt, das ein Christ mit gutfii gewissen kan eide schweren,
\l' das der nehisl danlurch /u frieden kerne vnd recht geschehe.

l 1. KI lielt. d;is ein Christ mit gutem gewißeu dem ändern keuffen
\ud verkeiiflen mn^r vmli Lieli ader wai e viiih wliare. d(.»ch das er thu,
wie er ticrm- neuien vnd gehen \vull.

l .'i. Sa^l. ein ' Ihrist mog \vol eigenthumb haben vnd es sey auch recht.

Cristoffel Rudolff von Oberthorla').

|1.| Sai:t. er sey nicht zum ändern mal getauft, weis auch vnn
keiner ändern fand' dan da- er jJenht \nd hell. ..-r sei von seinen eitern

getauft worden vnd wil e> dapej |ileihen lassen. Er hah aber wol daran
'ilell. aber nlllie llit mehr.

Spricht, er sei viermal bei Alexander.- predigte gewe.st. do sei er
wurden, do liali sie der schuldheis gewarnet vnd jnen verholten;

des gebnts h;d> ei >ich ue|i;i||.n sampt den undern allen, vnd vher
vierxehentag dornach hab man sie jn jren lieusern gelangt vnd ge-
fangen. \'nd hab nicht ^ewust, wai-innb: do er aber niemant gelhan,
habe er sich gefrenet der vnschnlt vnd liiehd uhejn Treffurt gefurt
mit Merlin Di|>|irandl vnd die ändern ghein Molhaußen.

2. S.eji er, er h;di das .ilteiitmal mit den vvidderteuffern nit ge-
h.-dten. wilj auch nichts darnmi.

3. Er weiß nicht von der \\idderteuffer bau. der Alexander hab

jme iiii mahl gejucih-t.
I. S|nicht, >ein lerer hab jni vnser predig, kirchen vnd Sacra-

menta nicht v.'ibottcii. j-l aber danimh nicht jn die kirchen gegangen.
driiinb das der puirhtT 'fM ('hei l hm la. her .lacuf Schnlthes gnant, vn-
bestendig i>t in seiner \\-\\-. |.r'.-dipt itzundt sonst, ilzvuit also vf ein
.-inder weise.

.'). Er wil das laiidrecht vnd \\-elllich Ordnung mithalten vnd den-
selbigen vndi'j woi (Teil sein.

li. Kr wil seine u. ilmne pllu ht vnd eide seiner oberkeit vnd
Vuserin g. Herrn von Hessen getrewlich halten.

7. Er wil gwalt. freuel, vnrecht der oberkeit helll'en straffen, wen
die ohrikeit es liefert, vnd die vnschuldigen helffen schützen, wen er
gefordert wirdt.

8. Er spricht, ein (_!hri-t nio^r das Regiment weltlicher oberkeit
mit gutem gewi-sm füren vnd die vbelthelter straffen.

'.'. Ein Christ mag wol richter sein vnd vrtheikn vnd die straf
vnd vitheil volnziehen.

l". Sagt, weltlich oberkeit möge jie lande vnd (lecken verbieten,
wem sie wil, vnd on jren Dank wil er nicht darinnen pleiben, Aven sie
es jme vorbieten wurde.

') Oberdovla.
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11. Sagt, du.- kein slandt, es sey oberkril. Hausmutter, magd,
knecht elc. ym Christenthumb etwas sind, sonder ein jeder kau in
seinem stand durch die gnad Christi selig werden, wen er seines
Stands warte.

12. Er helt, das man mit gut gewissen möge keu/len vnd ver-
keuffen vmh gelt vnd wahr.

13. Er hell, das man dem nehir-ten zu gut vnd vmh der warheit
willen mit gutem gewissen kan eid schweren.

14. Man nm-e wol eigenthumb hahen jm Christenthumb, man
kan es auch nicht entberen. doch s«>l man den liebsten damit dienen
vnd hellfen.

Adum pia'-rnhhiis domino (Jeor^iu .Moller, -iiperinlfiidciit. domino
Johanne Eckharde in Tredforl1), liarthel Heidenreich, Hangen lleiloil
vnd Nicolao Ercknnbulen viris eonsularibus. 7 aliis.

Beschlus.

Martin Dippart vnd Chi i-tolt,-! Hudnli hiMrn vml> gn.-ide vnd
Verzeihung, wollen jn vnser gemein sein vnd zur pit-di:: vml kin-hen gehen,
jre kinder furtbin, wie hi>hei. h-nllin. narh jn-i nolturft des Sacraments
des altars gebrauchen, die rotten vnd jre prediirer llilien vnd meiden,
sie nicht hausen n«ch herberiren. ni'-ht »-Ixi-n nm-h drenckf-ii vjjd jrer
ganz nicht jrren vnd jn allen dingen S. F. (i. l!el"imaljon \nd onl-
nung jn weltlichen dingen gflicn-;-nn sein aur-h nach '!< _'iianlen
articuln, vnd bitten vmh gultes willeu ' i l-^Mi^img vnd |zn| jreii heiisern
bei weih \nd kindern zulas.-en.

Gnediger Herr vnd fuist. Nach d«-m dr, |.l,nlirr von Gudenspi -
jst ai^-eiiplicbeii vml der hol. >n ich zu jme schiekt. gna.nl Hau- Seliiden-
steiii von Aldendorf2), auch nicht widdeikame. hin jch allein t'uilhan
ghein Molhausen zuziehen vnd dem heiiptman meinen beleih - igt,
mit erbietung, wo er mich wolt zu den armen koim-n lassen \nd
verhören lassen, so wol jrh- -..m tlnin vnd E. F. (i. widderumb an-
zeigen. Das ist der heuptman vnd Math willig gewest. Also lun jch
vf Montag Mathei [2± Sept.] Anno xxxiii zu den widderteuffern gelassen
vnd ein gemeine redde vnd Antwort mit jnen gehapt. ser lange jre
stuck, so jrrig. gemerckt vnd sie d ujn vnterricht vnd sie darnach daruf
bedencken lassen vnd mir Antwort zugeben vl den Articul jn Sonderheit.
Actum praesentihus Siffert von Bulscheleben. heiiptman. viris consu-
laribus et aliis tarn Laicis quam pressbiteris multis.

[1.] Vff den Dinstag froh seind furgefordtert worden Ludwig Span
von Erßhusen 3). der ist nicht zum andernmal getauft worden, hat ah'T
jre predige gehört, vnd Hans Römer, kurschner von Isenach. hat es
jme angemut, jne zu teutfen. aber hat es nicht gethan. Item er wil
sein kinderleu/1'en lassen, wie bisher, vnd auch hei seiner kindertauf pleihen.

Er ist auf die Sorge körnen bei Hersfelt. durch HaiiM.-n Homer
dahin geweist, vnd hat Alexander vf der Sorge gehört ein mal pii-digen vnd
darnach Bothansen jn Zchonhanßens haus. Darnach jn H-'inz Huters haus.

') Treffurt. -) Allendorf. 3i Ershausen.
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2. Hans Rinckeleben Oberthorla isl auch nit getauft von widder-
IciilVern. sondern jn seiner kindheit; dem bat Alexander verbotlen, er
sol sich mil wcili vrnl kinden kirchen vnd predig enthalten, den niemant
kon zweien herren dienen.

3. Heinrich Huter von Ambra1) der drit.
4. Hans Breiining von Dachreden -) der vierde.
.'). Lorenz Muler von Germar3) der i'unfl.
Diese obgemelte fünf manne sagen jn nach folgenden fragen alle

gleiche Alllwlirt :
[1.] Erst das jr keiner zum amlernm.-d getaull't sey. sondern das

sie jn jrer kindheit getauft sein worden, vnd wollens dapei bleiben
lassen \nd jre kinder teull'en lassen.

2. Irer keiner ist bey dei widderteuflfer abentmal gewest, wissen
aucli nichts doruon.

3. Auch weis jr keiner nichts von jrem Ban.
1. Ein jfgljrh spricht vnd bekennet vor sich, das er gleub, das

jm abenUnal Chri-ti jm luodt vnd wein Chri.-ti leib vnd blut entpfaugen
vnd gesMjn werde laut der wort ; da wollen sie bei pleiben, Christus
sei kein lugner.

"). Irer keinem ist die predige, kirch ader vnser gemeine geistlich
ader weltlich verholten worden von jren lerem on Hansen Rinckleben,
wie obgemelt.

< i. Irer jglicher wil geineynem landrechten vnd weltlichen Ordnung
vnderworffen sein vnd helffen halten.

7. Iglicher helt. das er möge eiile llmn vnd wil es auch thun,
wen imui.- von jnen fordert der warlieil vnd rechten zu gute.

*. Iglicher wil seiner oherkeil helll'en vnd beistein, wo sie die
oberkeit fordert, vnrecht vnd frevel zu straffen vnd die unschuldige zu
schützen mit leib vnd gut.

li. Irer jglicher helt. das ein Chris.1 mit gutem gewissen das
\inpl der obei-keit kau füren vnd recht richten, vrtheil vnd straf voln-

ziehcn vnd dazu auch hellen wollen.

l". Ein jglicher helt, das die oberkeit jmaut jr landt verbieten
mag vnd jrem jglichen; wen jm das landt verholten wurde, so wolt er
das land meiden vnd gehorsam sein.

11. Halten, das ein j^lichei jn seinem stand, der jn gots wurt
gefast ist, als ist oberkeit sein, fursten, haußuater, knecht etc., mog
selig werden jn der gnad Jhesu Christi.

12. Sagen, das ein Christ wul mit gutem gewißeu einem ändern
Christen verkaufen mag vmb gelt ader vmb whare.

l:!. Sagen, Christen mögen wol eigenthumb haben.
Durchlauchtiger her r.. <',. H., wiewol die armen leutb obgemelt

jn diesen punctcn seind jrrig gewest vnd von den widderleuffern vorfurt
vnd verjrret, so hal>' n sie sich doch so freuntlich vnd willig vnlenveißen
lassen vnd geclagt, das sie nu jn die xxiten wochen verhaft gewest
vnd niemant zu jnen körnen, auch von niemand vnderricht sein worden

Ammern. '-') Dachrieden. 3) Göriuar.
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vnd dancken E. F. G. hechlich E. G. miltigkeit vnd Barmhertzigkeit an
jnen begangen, vnd wollen got allezeit für E. E. G. zubillen willig .-ein,
mit erbietung, das sie E. F. G. Ordnung sich halten wollen. Nämlich
das sie jn vnser gemeint- tretten wollen, zur kirclien vnd predig tü-lm.
gotswort hören, mit lleys darnach leben mit jrem gesinde ; zum ändern.
ob jnen got kindr gebe, wollen sie [die] lassen tnull'en : zum dritten der
rotten vnd jrer lerer sich entschlagen, nichts mit jnen zu schicken
haben, sie nicht hausen noch herbergen. nicht elzeii noch trencken
noch einigen fursehub thun.

Zum vierden jn obgemelten artikeln vnd jn aller weltlichen unl-
nung E. F. G. gehorsam vnd vnthertan sein, an allen zweitVel heilzli'-h
daruf erstlich got bittende vmb volziehung, nochuolgens E. F. II. vmb
Christi willen, E. F. G. wolle sie gnedigklich erlösen vnd erledigen vnd
zu jren weib vnd kinden körnen lassen vnd die vorhal'tung von jnen
nemen. Darumb jch E. F. (J. ilei-sig wil vmb guls willen der Annen
halben gepeten haben, dan sie mich fleissip. vnd) ein vurhil ge-i-n K. F. ü.
gepetten haben, des jch jnen nit hab gewiist abzn-i-M.ilien. E. F. G.
seien vnserm hern Christo befolhen.

Datum vf dinstag Nach Mathei [23. Sept.] zu Molhaulsen Anno
etc. xxxiii.

E. F. G. vndertheniger geliorsamer
Ballhasar Raidt. pfarher zu Hersi'ell.

Nr. 13.

Schreiben des Amtmanns zu Mühlhausen Seifried von Bultzingsleben

an den Landgrafen Philipp vom 2. Oktober 1533.

Reg. N. Nr. 1021.

Durchleuchtiger, hochgeborner, Gnedi-e, fm>| vnd heue. K. F. l i.
seint mein vnderthenige, gehorsame vnd verpflichte dienst znum- an be-
reit. Gnediger fnrst vnd herre. Es haben E. F. G. myr kurlz verschienen
tagen gnediglich schreiben lassen, welcher massen E. F. G. von etlichen
\ve\bern der Menner, so mit der widdertauff beruchtigel vnd hie /u
Molnhaußen vnd Drefurt jn hefl'ten gehallen, vnderthenigk angesucht.
vff wuchs E. F. G. etliche E. F. G. verordenthen zu myr gegen Moln-
hausen verfertigen wollen, von den ich E. F. G. gemut vnd, weß ich
mich mit denselben gehalten solle, weither verneinen wurde. Darauff
g. F. vnd Herre, weiß ich E. F. G. aufs vnderthenigkeit nicht zuuor-
hallen. das kurlz vorschienen der pfarner ader predicant zu Herßfelt
aufs E. F. G. befelich gegen Molnhausen ankörnen vnd vnn wegen
E. F. G. begert, die selben Befangen vor jn breiigen zu lassen, weleh-
also gescheen. Da nu gedacliter pfarner auß vilfelligen fra^>tnckeii jren
jrlhumb befunden, hat er sie zum besten vnderricht vnd, wie er sie
von jrem jrthum gewendt vnd sich mit jneu vorabscheidet, hat er alles
in eine schrifft an E. F. G. gestellet vnd myr dieselben E. F. G. zuvber-
schicken geantwort, wilche E. F. G. als meynem gnedigen fursten vnd
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a id.) nnderlheniger pllieht nicht habe wissen zuuerhalten vm) bin
E. F. (I. jn aller vriderthenigkeJI xu dienen ,-anlx willigk. Datum

nacb Michaelis Anno etc. xxxiii.

E. F. H. viidertheniger
Sfit'ridl von Bultzingslehen, Ainplman xu .Molhaufseu.

Dem din-rlilnii hti-cii. horli^ebornen. fursteii vnd herrn, hern Philijifk-n.
LandiM-all' zu Hessen, (iraiie xu < :alzeneln|i<>f:en etc., meynem gnedigen
l n r.- 1 en vnd hern n.

.\r. 44.

Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 7. Oktober 1533.

Heg. N. Nr. 1001.

Vnser Freimlbrli dien.-t vnd. was wir liebs vnd guts alletzeit ver-
mögen, zuiior. Hoeli:_n-lMU iirr Fuisl. trriinl licliur. lieber Bruder
vetlt-r. Wir wollen K. L. l'i emil lidier ine\ innige nit bergen, Als wir
vnsern Predige) l/.n II\r~t'c|t t-liein Mulliausen txu den widderleulTern
gestbirkt vnil «ie jm wnrl smiil viiderriflit. «Ins ~[<.-. dein lierreu sei lol>,
jren jrtumli Kikrnt vnd <]:iu<m a|i'/(.-~l:iiid<'H ~fiiK.lt. wie dau E. L. ap
|üli'-rfudfii i'.ipjiifn drr schrillten, so vns der Hauptman xu .Molhausen
vnd Pi'arher txn Her.-l'elt df--h.-ilbi.-n gethan haben, vernemen werden.
\\'f\l wir \n> versehen, -olclx- handluuge vnd vnderricht E. L nit miß-
fallen werde, So ist vnser freuntliche bvl. K. L. wollen bey Hertzog
Jeorgen xu S;K h->fii heltl'fii biidfin vnd jres leyls zulnssen, das di
Armen leuth«: widderinnb mögen leddig gela.-si.-n werden. So aber E. L.
jr bfdfinLfii hellen. (|,-iiior \\n es h;dlfii. da.- Herlxoo .leorge nit daiin
willigen werde, vnd E. L. dennoch Inr gut ansehen, das wir, als der
jlxt das Ib-^inifiit XM Molnhausen hat, vns allein sollen vntli<-rnemen
vnd macht haben, di armen widdi-rumb b-ddi^ Ixulassen, So wollen wir
nus desselbigen ̂fbaltfii vnd Hiiifii bieiaulTE. L. freuntliche vnd furder-
licbe beschriebene widder antwort. vns ilamai-b wissen zurichten. Datum

c.assel, Dinstags den T.ten <iri<>hiis Anno etc. xsxiii.

Philijis von (iots gnaden Lantgraue zu Hessen,
('"raue tzu (.latxenelnpogen etc.

Nr. 4.'».

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 12. Oktober 1533.

Reg. N. Nr. 1001.

\ n-er freuntlich dinst vnd. was wir liebs vnd guts vermugen, al-
lzeit zuucir. Hochgeborner Fürst. Freuntlieher. lieber vetter vnd Bruder,
wir hallen jlxu ein srln-eibon von E. L. mit eingelegtem bericht der ge-
fangen widerlauffer halben' empfangen, vnd nach dem daraus nicht zu-
uermercken. das sie solchs be^-liwerlirhcn hthumbs der widdertauff vnd
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desselben anhangs halben »ach nnllurU't bHVagf noch vnlcrricht, so
zweiueln wir nicht. K. L. werden dieselben ^-fangenen xn Mnllian-en.

dicweil E. L. jtzo das Regiment dase|h-l haben, nnclnnals. wa.- sie
beides von der Christlichen jungen kindertauff vnd der aull'rurischei,
widerlaufr glauben vnd halten, feiner mit vleis befragen vnd a u (i gut-
lichem wort berichten lassen, vnd so E. L. alsdann befinden, da- sie
sich in dem Christlich mit rechtem fnr-al/ hclsi-n-n. i-rkennen vnd zu

i" --'Tung schicken vnd weiter daiion nicht abfallen wollen, so llnin wir
vjisers teils bewilligen vnd E. E. frennllich heimstellen. Sn' auf ge-
hnrlich vursichernng widcrvinb am- i-nt-rll ledig xn la-sen. Wo -ich
aber befunde, das sie alle ader ein- teils de->e||ieii jrtlnnnb teilhaftig
vnd jlxo ans götlichem worl xn bekeum- -ebi.irhi. das sie alsdan auch
in der kirchen mit geburlicher wideri'ufTunge ändern xn absehen ullenl-
lich penilenlx thelen: vnd xwrmeln nidil. E. L. weiden sieb naeb jnii-
liall kt-yserliebci- .Ma\e-la( ( a i|l-t ll lleinn wissen Xnhalten. l ta- ba be|| wir
E. L. l'reniillicliei' iiioyiiuiig nit wnllen raangelzeigl lassen, der wir Ireu/il-
lich xndinen geneiirt seindl. rtalnni \\'eymar, Smilaij- na< h I)icmi-ij
Anno etc. xxxiii.

Von guls gnadi'ii Johannsfridrich, lbi/(l- /n Saeb--en.
des beiliüeii Hnnii-cheii |!eieb~ Eiv.mar<ebalh vnd Oiintnrsl,

Landtüraf in [»(iringen \n,| Mai^i/iat xn Meyssen.

Nr. HJ.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 2. März 1534.

Reg. N. Nr. 1001.

Vnser frenntlich dinst vnd. was wir lieb- vnd gut- vermögen,
zuuor. Hochgeborner fürst, freunllicher, lieber vedier vnd bmder. E. L.
werden sich an xweifel xueiinnern haben, wie de- \ni>chienen xxxiii ten

iars einer, Frilx Erbe zu Heida, neben eynem weib von HirstV-ldl. die
alle garkncbin genanlh, in vnserm arnbl Haußbreitenbach der wider-
lanH't vnd ander verfhurischen artickel halben gefengklich einbracht.
vnd was doruber scbrilfl ergangen vnd gehandelt.

Als hat vns itxt vnser Ambtman xn Haußbreitenbach alieimals

angelanget, das benanthe beide persunen nuclmials alda mit beschwerung
in gefengknus enthalden. vnd weylter anget/.eigl, wie u noch vielmehr
im selben Ambt vnd gegenheit verbanden, die .solchem irlhiimb vnd
der widerlauff anhengig, welche auch durch E. L. geschickten vnd vnsern
Ambtman zu Wartburgk verhört vnd doranf trutzlich be-ianden vnd
verharret sollen haben.

Wevl wir dan befunden, das solch beschwerlich vhel vnd irsal

also die lenge noch weytter. wue es durch gutles gnad nit verkommen.
einbrechen \nd sich ausbreiten winde, so achten wir nochmals für not-

wendig, das wir dagegen gepiirlicli ernstliche straff vermöge der recht
vnd kays. Majestät nebst auß gangner constitution furwenden. wie dan
E. L. vnser gemüte zuuorn auch venmlinien. wi--en auch auß obberurler
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vrsachen dauon nit apzustehen, vnd ist demnach vnser freunllichs bitten,
E. L. wollen ir solchs nit entlegen sein lassen, Sondern neben vns vor-
fügen, domit gegen denselben widerlaiifTern vnd verfiiurern, die nicht
widerruffcii wollen, zu Verhüttung weyters vnaths vnd vbels, auch
opscheue der ändern also, wie angelzeigt, verfharen werde. Das haben
wir E. L. nit verhalten megen vnd seint derselben freuntlich zu dienen
geneigt s ml willig. Datum Aldenburgk, Montags nach Reminiscere Anno
etc. xxxiiii0. � ., . .

Jonansiridricn etc.

An landlgraf Philips.

Nr. 47.

Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 10. März 1534.

Reg. N. Nr. 1001.

Ynsere Iremillieli dienst vnd, was wir melier liebs vnd guts uer-
iniigen. allelzeit tzuuor. Hochgeporner Fürst, freuntlicher, lieber veller
\nd Bruder. Wir haben jelzo Izwo schrifften von E. L.. Eine Doclor
Wie« ken, die ander Frilz Erben von Heida'i vnd ein t'raw, die alte gar-

in. belaufend, die des widdeilauf]'? halp im ampl Breiltenbach ge-
enthalten werden. Empfangen vnd jres jnhalts vernommen, Vnd

geben E. L. danil'f vnd erst lieh Dorlor \Vieeken halben freuntlich l zu-
iieriieiiien. da- wir jnen für ac-ht tagen gegen Bischoff von Munster.
deßgleichen ;je^en dem Capittel \leissi- \iM>r|irieben haben, vnd wullen
nichs.l de-la\seii^ei die sehnil't, so E. L. in vnser beider namen haben
stellen vnd jres thejls versecretiren lassen, auch versigeln vnd dem
liisclioir t'unk'rlN.'li vberschicken. Söul! aber die beuentc gefangen per-
>oiien, die dem widertauü anhangen, belangt, haben E. L. hiebeuor vnser
IVe\nilli<-li vnd LMU Mcyiiun;^ vermirck. also, nldicwei! wir nil gewisse
aufzeige haben, das sie durch vnd beneben solichen jrtumb vffrur suchen,
il:r- wir sie mit {.MiU'm uewissen nil können oder mögen am leibe
straffen lassen: wir wollen aber gern vnsers theils willigen, das es mit
.jnen also gehalten werde, wie Avirs mit den widertauffern tznr Sorge
gehalten haben; die seinl one leibs Straff des orts vertrieben, vnd wir
haben jn vnsern landen vnd gepieiten, dem almechtigen sei lob, numehr
-oliches irsals halben wenig beschwerung, verhoffen auch, die vnsern der
Bestall mit gottes Verleihung jm rechten Christlichen glauben (zubehalten
vnd solichen Mißglauben tzustewern. Das haben wir E. L., die es von

vns freunllich vnd gulter meynung vermircken wollen, nit mögen vn-
an^et/.eigt lassen. Derselben sonst freuntlich tzudinen vnd tznwilfaren.
seinl wir ganlz geneigt.

Datum Cassel, Dinstags narb Mruli Anno etc. xxxiiii.

Philips von gols gnaden Lantgraue tzu Hessen,
Graue tzu Catzenelnpogen etc.

') Herda.
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Nr. 48.

Bruchstück eines Briefes des Kurfürsten Johann Friedrich an den Land-

grafen Philipp vom 15. März 1534.

Reg. N. Nr. 1001.

Als vns auch E. L. von wegen Doctor \Vick<-n vnd Fritzen Erben
zu Herda, auch ainer frauen, die jharkochin genant, antwnrt gegeben,
liahen wir vernomen vnd, das E. L. die schriefft. gedachten Doclor he-
langende, jres tails vorsecretiret vnd dem Bischof!' von .Munster vber-
schiekt, zu freundlichem gefallen vormarckt, Bieten auch freundlich.
E. L. wolle vns, was der Bischof!' daraull' ziuinlwurl geben wirdet. v«>r-
stendigen, domil wir vnserin ve«llern. Herzog Ernsten von Luneburgk,
dauun auch vornieldung zuthiin haben. Aber Fritzen Erben \nd der
jharkochin halben, welch«1 il«:i- widcrlaiill' anhengigk vnd \or\vamlt. wollen
wir vns gegen E. L. bey aigner |iotschall'l wi-iti-r verneinen lassen: wollen
wir E. L. freundlicher ineynimg andi ni( dei gen. Datum Soniag- l.eiai e l .">34.

Xr. l1.».

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 4. April 1534.

Reg. N. Nr. -

Hochgeborner fu;sl, rreunllicher, lielier \edler vml Bruder. Als
vns E. L. vnlangst von weisen der widerteuffer, der \vir et/.hche gei'eng-
lieh haben einziehen la>sen vnd die .-ich sonsl jin ani|il Hauslireilten-
bach vnd Bercka enthalten, widergeschrieben, mit anzaige, «las. wie \on
E. L. hieuor vonnerckl. weil sie nil ^e\\ie|.'; anzai.LiimL; heilen, ah sie
nehen solchem jrthumb vll'rnr siichli'ii. da- sie E. L., mit guelem gewiessen
am leih nit mochten slralTen lassen etc. Darauf wir dann K. h. ant-

worth gehen, vns hei aitnier hotschafl Liefen K. L. derwegen vor-
nliemen zulassen.

S« \\-issni E. L., das wir (k-is'-ll'e/i liininr aiiijexai^l. was wir

widerumb vnser gewissen halln-n jn deine für ln-si-hwi-rim^ Iragen. das
«lie widerteuffer von wegen jres verdamhlen jithinnh.- andeilj ilan mit
ordentlicher slraf nach aiissalzimg der kai.-crliche-n llechl vnd kays.
.Majestät vf dem Reichstag zue Speier mit einhelliger hcwilligung aller
Churfursten, fnrsten vnd Stende gemachten Constitulion, sondern inilter
mit Vorweisung an andere ende wider Hecht sollen gestraft werden.
Dartzu halten wir es hey vns dafür, wann gleich ein solche ader andere
millere straf zu Heclit verordenet were, das E. L., wir vnd andere obrig-
keiten melier fug vnd recht haben, die straf zu scherpfen «lau zuer-
lindern; dan das solche Secte neben ändern jrrigen Artickeln vllriir
suolien, ist leider wo)l zuuil am hellen tage, vnd soll jnen der almecli-
tige vmb vnser suncle willen etwas auffenthalt vorleyhen. wurde man
an Zweifel baldt mit vnwiderhrenglicher beschwerung gewhar werden,
ap allain etzliche vnd nit alle, so derselben seclen verwandt, vffrur
suchen ader nit ; wissen derhalben niiu noch weniger dan hieuor in
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.Milche lindeiunij jrer straf!' mit guetem gewissen zu willigen vncl andere
ilau ordentliche vnd rechtliche straff wider sy furzuwenden; würden
auch sniis.t E. L. mit der Verwaisung nichts anders thuen. dann das
wir vi>adi gehen vnd dem strefi'Iichen volgk durch vnser zulhun räum
Hessen, andere arme Initlie mit einbildung jres verdamblichen jrtljumlis
jn vorderb leihs vnd der sele ferner mit jn zuiuren, das E. L. vnd wir
am jung.-len la-e dem ;dniechligen betten zuuerand Worten, z n vnge.
horsam, dieweil soldis wider der obrigkeit Hechte furge-
nünifn. Auch wider die lieh, s<> wir für got vnserm negsten
seh n Id i g se in.

Bitten derhalben iiachinals tVeuntliclj. E. L. wolle mit vns jegen
widerlenlfern vurwirckle vnd Rech Imessige straf fur-

MM! Mi-h niii vns der recht vnd keyserlichen constitucion jn dem
vnrayni^en. damit die ding zu'ende bracht vnd solcher vordambter jl>
Ihiimli dailnrch der ader an ändern ortten E. L. vnd v n s er furstenthumb
weither uit eiiibrerhe. \Yo ahi'i K. L. di-c. wie wir vns doch nit viir-

sehen, weytlier wollen heschwerdl sein, .-u hiethen wir abermals, weil
wir mit E. L. jn vurmeiiglen. viice-miderieii gerichtstzwang dorvnd
-ielzen. E. L. wolle sich mit vns einer IVagi-n an ein vniuersitet vor-

Xachdeiu K. L. jrer gewissen halben die ordeulliche straf mit
lurzuwendeii wil be.-rlnverdl sein \nd wir der meymmg sein, die

ordentliche, ausgesalzte straf ziigebrauchcn, welchs meynung vnther vns
).illielier furtiucken soll, dann wir ymsehen vns -/nfalli /n haben.
das wir pillii her allain (doch E. L. an jrer gerech tigkei l der
gerichl vnabbruchlich) die urd entliehe straf sollen furzu-
\\endeji haben, daiuidas d ie vm -Weisung nach E. L. bedencken
>nlt sladt luvbi-n: wo al»-i E. L. \\\-~ auch woll beswert sein, ver-

Imllen wir. E. L. werde jr nit lassen zuwider sein nach vns vordencken,
das wir die zwn personen, so nun ein guete zeyt gefenglieh Besessen,
uemelien Hechten vnd der kaiserlichen Konstitucion nach (doch E. L.
an iivr -2*"!">."<'hti^lit.-yt der Berichten halben an nacbtail) strafen vnd ?AI
den ändern, ßo IHM h nit eingezogen sein, tracliten iassen, damit wir
vns.errn gewissen vnd doch an Voj letzung E. L. gewissen vnd irer ge-
rccliliglieyl genugthuung vnd der \<.rdain|ilen secten in E. L. vnd vnser
oberigheyten "/.uuorn, auch anderer armen leutli vnheyl nit lengev ?.u-
üesehen dürll'e wenk'ii. vnd seindt es vmb E. L. neben jder pilliglieyten
jn alwegen freuntlich zu umdienen willig.

liaturn Aldenhurgk am heiligen (»sterabent 1">34.
"lohansfridrich. cliurf. etc.

Au LantLTafen zu Hessen etc.

Zeddel.

Das auch aus der widerteuffer verdampfen lere vnd Seelen enllich
nichts anders dan aufrur vnl^et. sulehs befinden E. L. aus itziger em-
porung vnd vffrur zu Munsler, so durch die widerteuffer doselbst an-
gericht, erreget vnd verursacht ist wurden Darumb, do E, L. vnd wir
den \\iderteiitfern jren vorfui ischen vnd verdamplen jiihumb lenger
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gestatten vnd vorliengen vnd vns gegen jnen nit mit ernster vnd recht-
messiger straff erzaigen sollen, haben E. L. leichtlich zu bedencken, das
entlieh durch sie auch nichts anders dan dergleichen emporung vnd vtfrur
erregt vnd angericht wurde werden, auch von ändern obrigheyten
E. L. viid vns schult vnd Ursachen mugen zugemessen wollen werden.

Datum vls[upra]. [4. Apr. 17.34].

An Lantgrafen zu Hessen etc.

Xr. r,M.

Schreiben des Amtmanns von Hansbreitenbach Philipp Metzsch an Kur-
fürst Johann Friedrich vom 13. Dezember 1535.

Reg. N. Nr. 1007.

Durchleuchtigster, hochgeborner Churfurst vnd lierre. E. Gh. G.
sein mein vnlerlbcniu'1 \ud ^antz willig»- «linst mit allem nVyfi zuuorn.
Gnedigster Herre, mir ist vngezweifelt, E. Ch. G. tragen noch jn frischem
gedechtnus, wildier maß E. Gh. (!. jdi hidn-unr melir denn zu Eynen
mal angezeigt, das jcb Frylz Erben sampt Eyner 1'rawt-n von Hersfeldt,
Margreth, die alte gaikndn n unanl. dir ~idi hrydr dt-r widdertauffe vnd
der selbigen Sn-iru /u predigen ."Di^»-j»;'i.st, a u II' Freilairk u.-t/.-h dt-r heiligen
drey konigen tagk [Id. .I;m.| d>- dn-y \nd <h i-iu-lrn jares bineben dem
hessischen voygt gefenglichen juiif/n-i-n vnd ßo balde den Frytz Eiln-u
keigen Eyssennadi mit Kadi vnd hulffe des hessischen voygls gefurlb
vnd benanleri Frylzen zu Eysst.-iinai-li vnd die ^arkndien zu Heußbreuten-
bacb bifj auff dißen tagk jn meynen vnkosten gefenglicb Enthalten,
wilchs jdi höchlich besdiwertb. dann sie haben mich ln.-reylten vbber
die Sechzigk fl. an der kosl gestand''ii.

Derhalben mein vnterthenige bith. E. Gh. (l. wollen gnedighd:
jnsebens haben, damit ich suldicr vniinlti^en kosten \hln-i ii;A nmdit
werden. E. Gb. G. wollten sich hiryn gnediglich Erzeugen, dann E.
Ch. G. mit aller vnlerlerjigkeit zu dihenen. l'iu jdi allzeit willigk. riatum
Montags Lude virginis anno domini xxxv.

E. Gh. (1. vntertheniger aruptmaii zu Heußbreutenbach
Philips Melzsche.

Xr. :>L

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Amtmann von Haus-

breitenbach Philipp Metzsch vom 8. April 1536.

Reg. N. Nr. 1007.

Johansfridrich etc.

Lieber getreuer, Wir haben dein schreiben, die Widerleuffer be-
langend, an einem, die hinderlegte Steuer zum ändern vnd, das sich der
Ambtman zu Wartburg neben ändern jn seinem befolen Ambt zu reden
vnderslanden, drillen teils entpfangen vnd wollen vns darauff allent-

Ref.-gesch. Studien u. Texte, Heft 13 a. 14: Wappier, Stellung-. lg
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halben weiter zuerkunden vnd zuerzaigen wissen. Der widerteufler
halben wollest ferners vnsers besrhieds erwarten; wollen wir dir hin
wider nicht vorhalten. Datum Torgau, Sonnabenls nach Judica Anno
elc. xxxvi.

An Aiiililinan zu Hausbreitenbach.

Nr. 52.

Schreiben des Amtmanns von Haosbreitenbach Philipp Metzsch an den
Kurfürsten Johann Friedrich vom 4. Oktober 1536.

Reg. N. Nr. 1006.

Durchlauchtigster, liochL'ehorn«T Churfurst vnd herre. E. Ch. G.
mit rrhieihmtg meiner vudcitlii-iM^^u vnd '-rdiorsamen dinst jn gantzem
llt-yli zcuuor geh jch vndertheniglich zcuerkennen vnd, nachdem E. Ch.
G. sunder zweyl'el mein zcuuor vilfellig demutiglich suppliciren der
zweyer wideilautlei- halben. >» zu Eysenach vnd Hawsbreiltenbach bis
nuhn jnfe vyi-de j,u udengklidien enlh.-dden werden, mir derselben
|iei><>neii halben y.\] gro&mergklichem i-diaden -'i.uL't. Gnediges wissen
tragen, xiid diewej] jch vmi dem Lamlgiaiien zu Hessen, meinem gne-
digen li'-rin. vndertheniglich voinhomen, das S. F. G. wol geneigt, das
dii- lii-nirthen jiersnnen ausem Lande vm wt.-isct vnd nit peynlichen ader
des todes verdampt nioclil'-n \vi<l</n. dcrhaMien E. Ch. (i. vnderthenig-
lich hill, E. Ch. G. wollen nochmals gnedigs Bedenr-ken nhemen, was
hinl'nrl mit ;iiiL'-'Xi-UL'lrii ^rl'.in-tx'n nudi E. Ch. G. -ncdi^i/m gefallen
vnd Barmherzikeil i'ndlliclu.-n vorzunhemen |\ndl, damit Ich mein? Schadens
InnCiiidi.-!- nil zniicwarlen, L'iifdi<.'fn beuhelich Gnediglichen zubeschafien;
dann E. Ch. G. vndeitliriii^licln-n zu dynen. Erkenne jch mich allzeit
geliui->;niilicli vnd -'-huldig l-iitle Giiedig milwurl. Datum Milwoch
ii.ii-li Michaelis Amm etc. xxxvi0.

E. Ch. G. vndertheniger, gehorsamer Philips Metzsch,
amptman zu Hausbreiltenbach.

Nr. 53.

Nachschrift eines Schreibens Eberhards von der Tann an den Kurfürsten

Johann Friedrich. (Um den 15. Oktober 1536.)

Reg. N. Nr. 1001.

Gneili.i:-!""!" IHM. der vicecanceller hadl mir vberschickt Phili|.>|.i
Melzschen schiilll. die gefangne widertaufer belangend; nhu seindt es
tneiin - ai lilfii< sadien allein dohin gmeint, wie zuuerstehn ist, dieweil
er das ampt abtreten sol; ich kan nicht achten, was er vir schaden der-
wegt-n erlitten, vnd fäo es i-l. die leuthe sollen ledig gelassen vnd aus
dem lande ̂ »-weist werden, ist zu besorgen, das sie sich die gefengnifc
vil ineher vliirstelien weiden mit brandl ader irgend zu rheumen. Ich
gedancke, ab es guelh were. das E. Ch. G. nith eyn anlegen theten bey
M. gn.n Herrn LandtgratTen, ab er ytzunder wol l meynung sein, dieselben
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hüben richten zu lassen, dann Philippn hadt mir vir seyns abwesen ge-
liagl. das der Landlgraff hadt neulich iren radt begerl, ab man sie zu
iode s l raffen mochte. Das liab E. Cli. G. ich ju \bnterlenigheyl nit
wollen vnangezeygt lassen. Datum »t sfupraj.

Nr. 54.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 18. Oktober 1536.

Reg. N. Nr. 1001.

Vnser (Yeuntlich dinst vnd. was wir lieb* \nd guts vermugen,
alzeit zutior. Hurli^eliuniei- l'ucsl, freiinflicher. lieber vedter vnd bruder,
E. L. haben sich sonder xweil'el ziierjnnern, welcher trestall wir derselben
vor einem jhar vngeuerliclj der widertanller halben, der \\ii elzliche
haben gelVnglich einziehen vnd biß anlier in gefengknuß enthalten
lassen vnd so sonslen jm amht Hausbraittenbach vnd Bercka jren
vnthersleiff haben, geschrieben, Mit anzaig der vrsaclieii. warumb di«'-
selben von wegen jres vordampten, vffrurischen vnd verfurischen jr-
thumbs anderß nit dan mit ordentlicher straf nach aussalzung kaiser-
licher Recht vnd ilziger Romischer kaiserlicher Majeslal, \nsei» aller
gnedigsten herrn, gemachten vnd durch alle Stende bewilligten (.'unsli-
tucion zustraffen sein sollen : weil wir dan nachmals bei vns anderLi

nit befinden mugen. dan das vns disfals melier die scherpfe dan die
linderung der straf gegen denselhigen lialslani^en, vffrurischen leiiten
zugehrauchen sein will, aus deme, das aus jrer leher biß anher jm
Reich deutzscher nacion, wie am tage, nichts anderß dan verfurung,
vffrur vnd blulvergissen körnen ist, wie dan jm grundt noch heutzutage
nur zurruthung aller policei vnd ordentlichen oberkait daraus ervolgen
thut. Solten wir nu dieselben gefangenen widertauff'er E. L. vorigen
bedencken nach vnserer lande vorweisen vnd die dadurch ändern zu-
schieben, haben dieselb leichllich zuerachten, was wir damit ausrichten
vnd wurzue wir jnc-n vrsach geben wurden. Domit wir aber der wider-
taufer, so nu ein lange Zeit gefenglichen gesessen vnd nodi enthalten
werden, einmals Joß körnen vnd sie jrer vorwirckung nach, wie pillich,
jre straffe empfahen mugen, bitten wir E. L. freiinllich. die wolle sich
gegen denselbigen den Rechten vnd obberurter kaysevlichen Gonstitucion
nach nochmals geburliche straf furzunemen mit vns voreinigen vnd vor-
gleichen, damit also die ding ainsmals zu ende bracht vnd solcher vor-
dampter vffrurisclier jrtliumb ändern zu abscheue vngestraft nit pleibe,
auch weiter einzubrechen dadurch souil melier vorkomen werde.

Dan E. L. sol es yhe dafur halten, wan wir bei vns befinden
kondten, das wir der ordentlichen ausgesalzten straf gegen denselben
widertauffern mit fugen vnd gewissen nit sollen zugebrauchen haben
ader das ainiche besserling hey jnen zuhotfen stunde, wir wollen vns
des vilfeltigen ansuchens vnd erbiethens, so wir ein Zeither bey E. L.
gelhan, gegen derselben wol zueussern vnd zuenthallen, auch vns mit
E. L. deshalben vorlangst zuuorgleichen gewusst haben, vnd vorsehen
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vns demnach, E. L. werde sich vf diß vnser ansuchen vnd zuuor ge-
thane erbielung nachmals mit vns hierjn jn freuntlicliheit vorgleichen
vftd den Sachen abhelffen. Das seint wir vinb E. L. freuntlieh zu-

uordienen willigk. Datum Lochaii, Mit\vocli nach Galli Anno domini 1536.
Johansfridricli, churfurst etc.

An lanlgrafen zu Hessen etc.

Xr. 55.

Schreiben des Pfarrers Jüstus Menius an den Kurfürsten Johann Friedrich

vom 12. November 1537.

Reg. N. Nr. 997.

Durchleuchtigister, hoch^eborner Clmrfnrst. E. Cli. G. sind meine
vnterlhcmVe. ;jehoi>.-ime vnd allzeit ganz willige diensle zuuor. Gncdig-
slt'v heu. der S linlie< MH! l'.alh albie. -/u Kisen-u-h haben fnr etlichen

wem;.: la".en einen :iltf]i manne, mit nann-n Hau«1!! Kulcrn von Eeye-
roda ') vfm Eisf'elde, sampt einem jungen gesellen, Hansen Scheller ge-
nant. \n|j Hasterungfcld2) hey Ei-ynach. denen \nn Herda zuslendig,
gefenglich cjiix.irln'ii l;i.-^''n vnd. n.irli dem sie M-rm.-nckl. das sie der

lifii vud aulV!iiii-is<'!nMi St-dcii \\f\- \vi.lrilfull._T anhengig, mich
i, ilif>i'llnLjrii ilc-r lalir vnil glaul)fiis halb, \vas sie hielten oder

nii lil, zu verliuien vnd, jn \\>-|i lim stücken oder Artickeln jch sie jrrig
bel'unde, der warheit sie aus Gotes worl zubcrichten vnd von jrem jrthum
abzustehen znvermanen. Demnach jch sio beyde einen jeden jn Sonder-
heit jn kegenwertickeil i-i,-. iiP'lter Schulle?sen vnd Raths verhört vnd
jn elliclien vielen ;irtickeln. wie hernach verzeichnet, jrrig befunden,
sulrlie jrlhume jnen anüexeigt. mit (luleswurl kürzlich wiilerlegt vnd,
wo sie sich ferner der unlln-lim wmli.-il \nleii-ieliten lassen vnd von

jren vnchristlichen jrlliumen nhslehen wollen, snlelis mit guter Zeit vnd
\\c\l nach der len^e. damit jnen jn jreni gewissen allenthalb genug
gesclielien 111(1(1,1. y.iithun midi vnlwilli^ erlmien, solches auch hernach-
mals v bei- etliche tage auf ander\vt yl des Raths bege-ve mit jnen zu
z\\eyen malen furgenommen, aber i;ai' allenling kein gehöre noch volge
anders dann, das sie hey dem. des sie jlzl hereylan berichtet wcren
vnd angenomen hellen vnd für i:<.ies worl, warheil vnd gerechti-keit
hiellen, lileihen wnllen, erlangen mögen; vnd weil sie solcher lials-
starrickeit sich vernemen lassen, tiah \<-h birdaher <>bn fernem !>euelh
(sie wurden es dann selbst hegerenj jn \\-eyttere handlung mich nicht
einlassen wollen, sondern auf der Canlzel alle christliche hertzen für sie
kegen dem Almechligen mit mir zubeten vermanet vnd solchs auf ob-
gedachler Sclmllexen vnd Üalhs beger E. Ch. G. hiemit in vnter-
thenickeit beynehen jnen berichten wollen; derselhigen gnedigen beuelh,
ob vnd was jch weiter ke^en jnen furwenden soll, zuerwarten vnd des-
selben jn vnterlhenickeit mich zuhalten willig. Datum Eisenacli, Montags
nach Martini Anno etc. xxxvii.

E. Ch. G. vnlertheniger
Jüstus Menius, zu Eisenach pfarher.

'i Heyerode am Hainich. ") wahrscheinlich Stedtfeld.
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Irrige vnd vnclirislliche Artickcl ohgemelter zweier widderteuffer.
[I.] Erstlich den christlichen glauben gegen Got belangende, da
sie:

1. Christus sey ja für vns gestorben vnd hab vns erlöset, es werd
aber durch solche crlosung niemand selig, er volge dann Christo jn
seinem wandel nach, thue vnd leyde, wie er gelhan vnd gelitten hal».

2. VVeyl Godl den mensclien vnd alle rreaturen reyn vnd gut
geschaffen hab, darumh sey die erbsunde weiter nichts, der mensch
werde ohn sundc cnlpfangen. geboren, vnd seynt derhalb alle kinder
jres natürlichen wesens halb jn einem vnschuldigen vnd seligen stände,
daran nichts verdamlich.

3. Also ober werden die menschen zu sundcrn. wann sie zu

völligen verstand komen, guls vnd böses zuvnterscheiden \M-~en vnd
alsoclannn sich freywillig von dem guten zum hosen abwenden.

"L Die junge kinder, .solang sie nicht zu Vernunft vnd verstand
kommen, das man sie leren inojrc, können sie auch keinen glauben
hüben; derhalb man sie nicht teuften [soll], sintemal die lauff ohn
glauben des, der da getaull't wirt, kein rechte lauff sein möge.

5. Die kinder haben keine teuffei bey sich, seyen aui-li des tciitfels
gewalt nicht vnterworffen ; darumb sey es vnrecht, das man die teutfel
bey der tauf von jnen austreyben woll.

6. Man sol keinen prediger jn der Christenheit hören, er sey daim
ohn sunde vnd lebe jn warheit vnd gerecbtigkeit, wie Christus ^ewaudlet
habe vnd, welcher solches nicht thul, das derselb nicht gotes wort habe,
dann die sunde vnd gerechli^keil können beysamen nicht stehen eben
so wenig als liecht vnd finslernis.

7. Alle pn-di^er. die auf gewisse benante hesoldung dienen, die
seyen vngerecht vnd jre lahr nicht zuhören, dann rechte prediger sollen
wie die Aposteln vnd Christus jn der weit vinbziehen, kein bleibende
slat noch wonung halten, vmbsunst dienen vnd sich an dein begnügen
lassen, was man jnen eins jeden oilszu essen fursetzt, naeb dem Christus
beuolhen: vmb sonst habt jrs entpfangen, vmb sonst solt jrs auch geben
[Mt 10, 8J.

S. Im abentmal des hern werd niclit mehr noch anders dann schlecht

brod vnd weyn gessen vnd getruncken; drumb thu man da vnrecht
vnd widder die zehen gebot, das man da ein brotlern god machen woll.

9. Den kilch des herren trincken sey nicht sein blul trincken, sondern
leyden vnd blut vergiessen, wie etwa die lieben inerterer gethan. Solchs
wolle auch Christus von vns haben, indem er sag: Trincket alle drauß
[Lk 26, 27].

[II.] Von godlichen weltordnüngen.
1. Von der obrickeit, ob auch ein christgleubiger solch ampt vber

andere füren mug, wollen sie nicht clar ja oder nein antwortten; sagen,
Christus hab gesprochen: die heidnische konige haben gewalt vnd her-
schaft, lassen sich genedige hern heissen, vnler euch aber soll es nicht
so sein, sondern welcher der größte sein wil, soll der ander diener sein
[Lk 22, 25 f.].
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-. Eyde schweren, sagen sie, sei vnrecht vnd widder got, sintemal
Christus gesagt: ewre rede sollen sein ja ja, Nein, Nein, vnd soll gar
nicht -ch\\eren | Ml .">. :J7 und 34].

:;. Vuii gerichtshendeln sagen sie, das ein Clirist jn jrrigen Sachen,
s» er mit ändern hak wnl gütliche vnlerhendler leyden, aber für gericht

hadern mir.:.

1. Von eygenlhnm der guter sagen sie, ein christ soll nichts eigens
sondern alle ding lassen des hern sein vnd ändern hrudern dauern

nach notturlTt beiden vnd milleylen.

Nr. 56.

Schreiben des Schultheißen Eberhard Grunewald und des Rats
zu Eisenach vom 12. November 1537.

Reg. N. Nr. 997.

Durchleuchtigister, hochgeborner, gnedigster Ghurfurst, E. Gh. G.
seinl zuuor vnscn- viiderthane, verpflichte vnd ganz willig dienst. Gne-
digsU-i licir, E. Ch. G. wissen wir jn vnderthenigkeit nit zuuerhalten,
X.ich dem ein widderteuffer alhir zw Eisennach nuhmer jns funITte jar
gi l'.-nülich fuihalten winlet. sn hahcu zwu Manns Personen, dere einer
sich von AsIciicM'i. der ander v<») Kirohda ") Yviiuhati'lig angegeben,
hey nechllieber \veyl vnderstahnden, mit dem gefangen widderleufler rede
zuhalten, vnddieweill an solch urth der gefengknus [zu gehen] yeder meni-
giclich verboten, seinl yelzgenante z\ven Meunere auch vmb argkwohns
willen zubetTten von vns eingebracht, welche sieb, als sie erstlich von
vns vnd vul-iend vnsern ]il'arbern berurler jrer gevebten labt verbort, zu
etlichen des Cbvisllichi'ii ^lanliens jrtlnimen ofenlichen beckant, als
E. (!h. <!. au< beiuerwarlem genauls pfarhers verzeichnus nach der
lenge jn gnahden vernemeri werden. Demnach, so ist an E. Gh. G.
vnser viidertlieni;-' bithe, dieselbe wollen vns, was wir ferner mit vnd
bei ̂ enniiteii xwei i:langen furwenden sollen, gnedigclichen verstehndigen,
Dann E. Ch. (;. jn aller vnderthenigkeit trewlichen zu dienen, sein wir
schuldig vnd sein-.; ganz willig.

Datum vmuler vnserm Slalh secret vnd Pezscball'ten Montags nach
Mariini Anno xxxvii.

E. Gh. G. v[ntertheniger] Eberbart Grunewald, Scbulteis,
vnd der Halb z\v Eisennacli.

Xr. 57.

Antwortschreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Pfarrer, den
Schultheißen und den Rat zu Eisenach vom 22. November 1537.

Reg. N. Nr. 997.
Johannsfridrich etc.

Windiger, lieben Andechtigen vnd getreuen, wir haben euer des
Scbullesen vnd Rats schreiben von wegen zweier menner. die sich
neulich des vnchristlichen, auffrurischen jrthumbs der widertauff ange-

') wahrscheinlich Stedtfeld. 3) Heyerode am Hainich.
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nommen, derhalben jr sie zu hefl'len habt einnehmen vnd bringen lassen,
Sambt euer des pfarners mit vber santhcr schrifft vnd dem vorzeich-
nus, wes jr sie nach vorgehender vorhor jrrig befunden vnd jr jnc'n
dasselbig mit goltes wort kurzlich widerlegt etc.. Seins ferners jnhalls
allenthalben vornommen, vnd das sich solcher jrthtimb jn vnßrem vnd
des hocbgebornen Fürsten, Hern Johanß Ernsten, Herzogen zu Sachsen,
v. f. 1. hrudern landen vnd furstenthumb zulreget vnd entstehet, nicht
gerne gehortt, vormercken auch von euch euren furgewanten vleis, das
jr gedachte zwene menner dermassen von jrem furgenommenen jrthumb
abzustehen vnderweiset vnd vorwarnet, gnediglichen vnd begeren vor
vns vnd gemelten vnfserm lieben brudern etc., jr wollet sie nochmals
Sembtlich vnd jr der Er pfarner sunderlich vorhören vnd durch das
gotliche worl vleissig vnderrichten, auch dorneben mit Ernst vorwannTi
vnd vormanen, domit sie sich bekeren vnd von jrem vncristlichem vnd
aulTrurischen jrthumb abstehen; wo sie sich nu bekeren vnd dauon
abslehen wollen, so wollet vnß solchs zuerkennen gehen. Wurdet jr
aber befinden vnd von jnen vormercken, das sie auff jrer halstarrickeit
vorharren theten vnd kontet sie douon nicht weisen oder bewegen, Anff
den falh wollet jre aussag vnd vnchristliche, vorfurisclie artickel allent-
halben jn ein ordentlich vorzaichnus stellen vnd bringen lassen, dasselbig
jnen als dan wider vmb vorhalten vnd, wo sie doraufT beruhen tlielen,
solchs vnsern irchtsgelerten vnd Doclorn anher treten Wiltenberg zu-
uorsprechen vberschicken, Alsdan den recht Spruch doraufT vnerbrochi'ii
zusenden vnd vnscrs weitern bescheils vnd geschetVts doraufT gewartlen.
Auch die obgedachten zwene menner woluorwart enthalten lassen. Daran
geschit vnser meynnng vnd haben euch solchs h in wider nit bergen wollen.

Datum Wiltenberg. Dornstags nach Elisahet Anno e(r. xxxvii0.
An pfarhern, Schultes vnd Rath zu Eissenach.

Nr. 58.

Schreiben des Schultheißen Eberhard Grunewald und des Rats zu Eise-
nach an den Kurfürsten Johann Friedrich vom 4. Januar 1538.

Reg. N. Nr. 997.

Durchleuclitigsler, hochgeborner, gnedigster Churfurst vnd here,
E. Gh. G. sein zuuor vnser vnderthenig, schuldig vnd gantz willig difii.sl.
Gnedigster herr. Als E. Gh. G. wir hieuor zweier widderteuffer halb,
welcher gestalt wir sie zw hefften angenumen vnd dorauf mit jnen ge-
handelt, jn vnderlhenigkeit bericht, Haben E. Gh. G. vns doranf jn
gnahden beuohlen, sie für vns vnd den pfarrer sonderlichen zuuorhoren
vnd durch gotliche worth vleissig zuvnderrichten, auch dabei neben mit
ernst zuuerwarnen, damit sie sich beckeren wollen; wurden aber wir
befinden, das sie vf jrer halstarrigkeit verharren teten, Vif den valil
jre vnchristliche aussage verzeichnen lassen vnd jnen widderumb fur.
hallen vnd, wue sie darauf beharten, solche gegen Wittemberg zuuer-
sprechen vberschicken vnd alsdann E. F. G. den rechtspruch vnuer-
brochen zuesenden etc., welchem E. F. G. gnedigem beuehl wir allent-
halben jn vnderthenigkeit höchstes vleisses nachgelebt vnd der armen
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leuth Bekentnus, nach dem sie vber ganz vilfallig vnderrichlung vnd
Warnung sich dämm nit haben wollen weißen lassen, zuuersprechen
vberächir.kt, mit beuehl, E. F. G. das vrll vnuerbrochen vnderlhenigclichen
zuvbergeben. Was dann derselben gnedig gemuet sey vnd wir ferner
hiebey furwenden sollen, werden E. F. G. vns dorauf jn gnahdt-n \v«>l!
zuuermelden wissen vnd derselben jn vnderlhenigkeil vnd trewlicheja
zudienen sein wir schuldig vnd ganz willig. Datum Freitags nach dem
Newen jarslag Anno elc. xxxviii".

E. Gh. G. Eberhart Grunewald, Schulleis,
vnd der Halb zw Eisenach.

Zettel.

Üb auch von noihen, Mcins gnedigen herrn Landlgrafen Ordnung,
wie ers jn seinem Furstenthumb mit den widerleuffern zuhalten ver-
ordnet, vnd dieweil S. F. G. die gerichte jm Ambt Hawßbreitenbach
die heHite zueslendig, mit zue vberschicken sein will, bith jch mich
günstig zuberichten.

Nr. r,9.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Schultheißen und

den Rat zu Eisenach vom 14. Januar 1538.

Reg. N. Nr. 997.

Johansfridrich etc.

Lieben getreuen, wir haben Euer schreiben sambt mit vber-
schicktem vrtail, die zwene widerlauffer, Hanfsen Küler vnd Hanfsen,
Schefer, belangende, huren Je/Jen. Die weil sich dan dergeleichen vn-

l-!uttcii vnd auffrurische seckten der Ende viel Ereugnen
wil vnß Auch geburen, ändern zur abschew vnd zuuorhulung

Ergernis dieses nicht vngeslrafl hingelm zulaßen. Darumb, so begern
wir vor vns vnd etc., wu genanntte widd-li-utTer, ir einer oder beide,
auff abermals gute Cristliche vormanung vnd bericht (welche einem
iden in sonderhait bescheen solle i von ircm irtutn nicht abstehen, den-
selb^n nii-lit widerrufen nach derhalben büße empfahen wollen, Autf
den vhall wollet dem ersten artickel des vrlails. welches wir euch himit

zuschicken, nadi scliertYe der kayserlichen Conslilution vnd lecht ge-
liinliclie Executton vnd volziung thim laßen. Dui-an geschieht vnser
mainung. Datum Torgaw, .Montags nach Erhardi Anno etc. xxxviii.

An Sclmltais vjid liadt zu Eysennach.

Xr. 60.

Schreiben des Schultheißen Johann Ley und des Rats zu Eisenach an
Kurfürst Johann Friedrich vom 18. Oktober 1538.

Reg. N. Nr. 997.

Durchleuchtigster, hochgeborncr Ghurfurst. E. Gh. G. sein zuuor
vnsere vnderthenige vnd ganlz willige dienst. Gnedigster herr, Es haben
E. Gh. G. sich sunder zweiffels jn gnaden zuerjnnern, Das ein Manfs-
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person der verfuriscben, vnchrisllichen Sect des widdertaufs, Fritzsch ge-
nant, aus dem Ambt Haußbreitenbach von dem Ampiman doselbst negst
versoliinen xxxii jars anhere zw gfenglichen verwarung ist geanhvurt
worden; welcher Frilzsch, ob er \vull vilfaltigclicb seins vncbristliclien
jrlbumbs vnd darneben der war« christb'cbrn LaJir vml glaubens vnddcr-
richtet vnd gcwarnet, jsl er doch auf seinem furnemen beharret. Aus
was aber vrsachen, die der durchleuchte, hochi.rel.onie Fürst vnd herre,
Her Philips, Landgraue zw Hessen etc., vnser gnediger her, furgewandt,
nach dem genanter Frilzsch vnder beider E. Gh. vnd F. G. Jurisdiktion
gesessen, biß anhere vngerechtferligt enthalte wirdet, ist E. Gh. G. auch
vnuerhorgen. Nun wissen E. Gh. G. wir jn vnderthenigkeit nit znuei-
halten, das solche Person sampt ändern seiuer verfuerischen roth durch
diese langwirige enthaltung jn jrem vnglauben, als für vns gehn".!,
Mer gesterckl dann zu widderrufung ver[ur]sacht werden. Zw «lein,
dieweil wir jne jn vnsere gemeine gefengknus vmb anderer Christen
willen nit haben setzen dürfen, Sondern jn eim Thorm an der Stalh
Mauer enthaltenwirdet, pflegen andere widdergetauffte \her vnsere vleissig
bstalte wache nechllicher weil jne als ein sondere person zubesuechen
vnd von jme gesterckt zu werden, wie Man dann negst vergangen jars
zwei Manns Person darveber ergriffen vnd v l 'E. Gh. G. beuch) hat recht-
fertigen lassen. So ist es zubefarn, das auch andere arme einfaltigen
idhie mit der zeit hiedurch mochten vergitl'tet vnd verfurt weiden. Aus
diesem allem haben E. Gh. G. gnedig zubedencken, was für sorge vnd
tegliche Muhe diese gemeine Stath von solcher Person lialien vnd
noch gewarte müsse. Demnach ist vnsre vnderthenige, hochvleissige
bithe, E. Gh. G. woellen gnedig Einsehen* haben, das obberurter ge-
fangener auf ein ändern orth. alda zu jme nil zu khumen were. solch'i
langwirigen, Sorglichen bürde vnd he.-vhwerung s-Mi'.-di^ nioi-eht entlade
werden. Das seinl wir jn aller vnderthenigkeit zuverdienen schuldig
vnd ganz willig. Datum Freytag nach Galli Anno xxxviii.

E. Gh. G. vnd^rtaini^e Sc-lmltln-is Johann Le\e
vnd der Rate zu Eyssenach.

Nr. r,i.

Schreiben der kurfürstlichen Räte an den Rat zu Eisenach

vom 27. Oktober 1538.

Reg. N. Nr. 997.

Vnser freuntlich dienst zuuorn. Ersamen, weysen, besunderen
gueten freundt. Abweseus des Ghurfursten zu Sachssen etc., vnsers
gnedigsten herren, haben wir ewr schreiben, belangend den gefangen
widderleutl'er, Fritzsch gnant, alles jnhalls vorlesen vnd. nach dem S.
Gh. G. jlzo ausserhalb jres wesentlichen hofflagers seint, so wollen wir
solch ewr schreiben Schirsten zu derselbigen widerkunfft vnderteniglich
furtragen, angezweifl'elts, S. Gh. G. werden sich nach jrer gelegenheit
dorauff wissen zuuornemen lassen, vnd wollen an Stadt S. F. G. vns
zu euch vorsehen, auch hiemit begert haben, jr werdet mittlerweil die
vleissige beslellung thun vnd auffsehen haben lassen, domit bcrurter ge-
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laniM-n,-r ferner WM! vorwart enthalten vnd niemaals zu jme vor das
gefengknus gelassen werde vnd, do aucli solchs besclielie, das sich
(inau'ls vnderstunde, mit jme \«r dem gefengknus zureden ader zu
dispuliren, alsdan denselbigen, ändern zur abschewe, auch gefenglich
einzuziehen bephelen vnd s<»lch« dornach S. F. G. zuerkennen geben
vnd dorauir weitters bescliiedls gewarlen. Das alles wollen wir euch
hinwider nicht vorhalten. Datum zu Torgau, Sontags nach Vrsule 1~>38.

Dem Ruth zu Eyssenach.

Nr. Ül'.

Schreiben des Schultheißen Johann Ley und des Rats zu Eisenach an
den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst

vom 27. Mai 1539.

Reg. N. Nr. 997.

Durchleuchtigsten, Durchleuchten vnd hochgebornen Chur vnd
Fürsten. E. Gh. vnd F. l i. seim.1 vnsere vnderlhainige, verpflichle vnd
jn allewege ganz willige dienst zuuoran bereit. Gnedigslen vnd gne-
ili;_ren herrn, derselben E. Gh. vnd F. G. geben wir jn gnaden zuuer-
nemen. Nachdem wir drey Mans Personen der vnchristlichen Sect des
widdertauFs jn negster verschinen Fasten alliie zw gfengknus bracht,
haben [wir| die als yeden jn Sonderheit zuuielmallen durch vnsere
luediger veihoereii, jres jrthums vnd dagegen der waren christlichen
laln- vnderrichten lassen, jn liotl'nung, sie vf den rechten wege widder-
umli zubrüllen. Naebdetn sie aber zumermahln vber clarn vndcrricht
vf ji-ejii viiglaiibi-n bebaret. sie mich des Reichs Gonslitulion vnd straff
solchs widderlhauFs vnd gotsleslcrung etc. Eijinnert vnd jnen damit aufs
ernstliche gedräut. Sie aber haben keinen vnderricht gar nit annemen
noch sich ob der strall' entsetzen woellen. vnd du wir jnen jre verfur-
licbe bei kantinis lezlich vorgelesen vnd die abermals verlesen lassen,
Seind s.ie diich enllieh ilorauf beharret vnd jn gotslesterung ye lenger,
ye rner zuegenumeii, das liei jnen vnsers befarens wenig huffnung sei etc.,
wie E. Gh. vud F. (i. ans einigenden jiem heckentnus gnedig vernemen
werden. Demnach vndertheniglichen hiten, E. Gh. vnd F. G. woellen
\nri, wes wir vn- ferner gegen den Armen veryrelen halten sollen, gne-
digclicheii verstendigeii; vnd E. Gh. vnd F. G. vnderlhenigclichen vnd
tieu Inlien ziidienen, verli.-iln/ der Almechtige sein gnade. Datum Dyns-
tags nach Pentecosten Auuo xxxix0.

Schulteis Jolian Leye
vnd der Rathe zw Eisennacb.

Nr. 63.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich und des Herzogs Johann
Ernst an den Schultheißen und den Rat zu Eisenach vom 3. Juni 1539.

Reg. N. Nr. 997.
Johansfridrich. cliurf., vnd Johansernst etc.

Lieben getreuen, Als jr vns iclzt abermals der dreier gefangen
widertauffer halben zu Eissennach geschrieben, solchs haben wir sampt
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eur ferner anlzeig, warauf die vorjrrlen armen menschen vber alle
christenliche vntherweisung vnd ermanung bestehen vnd verharren sollen,
jnhalts hören lesen. Weil wir da n vormercken, das wenig trost ader
hol'nung sey, das sie widerkeren vnd sich Christenlicher vntherweisung
vnlherwerffen werden, so begern wir, jr wollet euch des rechtens bey
vnsern gelerten zu Wittenberg darüber belernen vnd also rechtlich gegen
jnen verfaren lassen. In deme geschiet vnsre meynung. Datum Torgau,
Dinstags nach Trinitatis Anno domini l."i:;'.i.

An schulteis vnd Radt zu Eisseuach.

Zetel.

Nach dem Ir auch vf einem eingelegten Zelel bietet, das wir den
ändern widertauffer, welcher nu vber vi Jhar gefenglich gesessen, etz-
licher furgewandlen vrsachen halben von Eissennach an ein ändern
orth verorden ader jme sein recht wollen thun lassen, haben wir auch
vernhomen. Weil vns aber dasselbe aus allerley bedencken nit gelegen
sein wil. So wollet jne noch zur Zeit aldo sietzen lassen vnd begern,
Do jr denselben Wassers halben jm torm nit behalten kondt, jr wollet
jne sonsten deromaßen gefenglich verwaren, damit er nit enlwerde, vnd
darob sein, das niemandes, mit jme zudisputirn vnd zun-drn. y.\\ jme ge-
lassen werde. Das wollen wir euch auch nit vorhalten. Datum ut s[upra].

Nr. 64.

Die an die Rechtsverständigen zu Wittenberg überschickten Artikel der
drei Wiedertäufer zu Eisenach. (Ende Juni 1539.)

Reg. N. Nr. 997.

Wiewol wir armen Menschen alles gotes erkentnus aus der heiligen
schrifft erlangen müssen, Sagen .-ie sampllich vnd jr yeder sonderlirh
doch, das die schrifft als ein oter buchslain nicht sein noch gelten soll,
vnd der geist gotes ane die schrifft allein leren mues.

Kinder tauffen sey Sunde vnd vnrecht aus vrsachen, das die
kindere reyn vnd ane Sunde geborn werden vnd für jrer volckomen
verslentlichen vernunffl weder sunde noch glauben haben können,

Das broth vnd wein jm abentmal des herrn sey nit der leib \nd
bluth Christi, Sondern stracks gemein vnd schlecht brolh vnd wein,
vnd das broth sei der bissen Judas vnd der kelch. so wir jm abentmal
gebrauchen, der kilch des grewels vnd vermaledeiung der Bahamischen
hurn, dauon jn der Offenbarung Johaunis sieht ')" Das aber sey der
rechte kilch des Herrn, wann ein christ sein bluth vmb Christus willen
vergeusst vnd jme nachuolgt.

Christus, vnser Herr, sey nit leiblich von lodten auferstanden UM, h
gen himel gefarn, Sondern sein fleisch jm grab verwesen, Sein geist
aber allein sey vferstanden vnd gen himel vfgefarn. Also auch werden
wir nit mit vnsern leiben vferstehen, Sondern allein jm geist.

') Vgl. Offb 17, 5.
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De, halb di-Tarlicul, darjnn wir beckennen auferstehung des fleiscIies,
uil \nii vferstehung des fleisch, Sondern von vferstehung im vleis gots
lauten solle.

< )ln -iijkeil. haben sii- erstlich furgeben vnd etlichmals dorauf be-
harret. soll der l 'mit l'ilali sein widdcr Christum. Sagen nun vnd be-
stehen doranf. das tibri-keit ein nacblassuiig gutes vbcr die bliesen weit
der sunden halb sein solle, den Christen nit vmi mieten, vnd ein clirislen

allein goth eerhic-len vnd dienen soll.
Eide Swcren, sagen [sie], sei vm-ecbt. doch haben sie entlieh nach

»"n. einer nioe'r'e schwern, das er die warheit sagen vnd der Obrigkeit
|n zimhlichen dingen Irewe vnd gohf>r.-am sein woelle.

Vi.ni ei -lande sagen sie, das derselbe nit eesland. sondern der
ewig stand heisse, sey ein geistlich ding. Neinblich, wue zwei eins
geistes vnd einhelligen ̂ lauhens, so t-eind sie jin ewigen stand. Die
Eusserliche, leiblirh beiwmiung mannes vnd weibs ausserhalb der geist-
lichen ainigkeit sei nur ein fleix/hlich geselschafft, wie sunst auch die
Vneelichen bei?am*;n wnuen.

Ki-enihurnb der gueter. sagen sie, moegen Christen haben. Sofern
das sie ändern jn noeten dauon auch mitteilen.

S« lieckeiiiien sie, das sich jr jeder sonderlichen anderweit ane
langst habe taufen lassen.

Nr. 65.

Kopie des Urteils der verordneten Doktoren des Hofgerichts zu Witten-
berg in Sachen der drei Wiedertäufer zu Eisenach. (Anfang Juli 1539.)

Reg. N. Nr. 997.

Vnr-eie freunllirhe dien.-! /juinr. Eibai. Ersame. wolweise. he-

suudere Liiinsli'je freunde. Als jr vns dreier gfangenen von der widder-
tauferischen Seit, .n beckentnus vnd Articul \beischickt vnd darjnnen
l.ierichlet. das siu die heiligen >e|nifl't für einen nichtigen todten
|!IM h-laben, die kindertaulf für Sunde vnd vnrecht vnd das hochwirdig
Sacramenl des altars für gemein Schlecht lunth vnd wein, den kilch
auch, wie der jn der christlichen kirchen gebraucht, für einen grewel
vnd vermaledeiung der Babilonischen hurn achten vnd darneben, das
der her Christus nicht leiblichen von den Todten erstanden noch zw

himel gefaieu vnd wir alle sarapt auch nit leiblich, sundern allein jm
geist auferstehn werden, halten, furgeben vnd sulchs auch alle sambt
halstarigclich vertaidingen vnd darzu sich anderweith laulTen vnd von
solchen jithumb nach vilfaltigen trewer vnd christlicher Verwarnung
sich nit weisen lassen. Sondern trotzig dorauf verharrn sollen, vnd jr
derwegen gebeln. weil kein hotTnung zur besserung verhanden. euch
zuberichten, wie jr euch hirjnnen gegen jnen zu recht erzeigen moechtet,
Dorauf sprechen wir, die verurdente Doclores des Ghurfurstlichen Sech-
sischen hotTgerichts zw Wiltenberg für recht, wue es sich, wie ewr
bericht vnd vbei schiekle arlicul melden, mit diesen gefangen heldt, So
moegt jr sie, wie gewonlich, für das peinlich gericht furslellen vnd, wo
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sie alda nach Verlesung solcher Articul vnd weitere vermanung vnd
vnderweisung nochmals entliehen verharren vnd die nicht widderuffen
noch sich zu gehorsam weißen lasse wollen, So werden sie von wegen
solcher gotslesterung vnd das sie sich anderweilh haben (außen lassen,
mit dem schwerth vom leben zürn lud billich gericht. Von rechts
wegen. Vrkunthch mit des hoffgerichts jnsigel besigelt.

Verordente Doctores des churfurstlichen Sechsischen
hoffgenVhts z\v Wittembergk.

Dem Erbarn, Ersarnen vnd weisen Johann Ley, Schultcisen, vnd
dem Ralhe zw Eisennach, vnsern besonder guten freunden.

Nr. GG.

Schreiben des Schultheißen Johann Ley und des Rats zu Eisenach an
den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst

vom 9. Juli 1539.

Reg. N. Nr. 997. - >-

Durchleuchligster, durchleuchten vml H<M h^linmm Ohm \ml
Fürsten. E. Cb. vnd F. G seind zuuor vnsere vnderthane, pllichtig vnd
jn allewege ganlz willig iliru.-ir. Gnädigster vnd ^m-.lii.. hi-rrn, Es
werden E. Gh. vnd F. G. sich vngezweifelt jn gnaden wull ziierjiinern
wissen, Als wir jüngsten dreier widderleufer halben jn vnderthanigkeit
angesucht, das E. Gh. vnd F. G. vns nach Wiltemberg an die Mechts-
verstendigen. bei denen wir vns des rechten belernen sollten, jn gnaden
haben weißen lassen. Was aber genante herrn Doctorn auf vberschickte
jrrige arlicul versprochen vnd erkant. haU-n E. Gh. vnd F. G. aus ein-
verwarter Gupieii gnedigclichen zuuerneinen, vnd wissen E. Gh. vnd
F. G. ferner aus vnderthainigkeit nit zuuerhalten, das wir bey den
armen verfurlen Leullien dmrh vnsere prediger mit vnderrichtung
goetlichs worts gleich wull vng«->parlen vleis furgewandt vnd der al-
mechtige die gnad verlilien. das der aine, Hanns Mulm-r genant, sich
mit dem goellichen worth vnderrichten lassen, seinen groben jrthundi
beckant vnd sich zur bues erboten. Alles nach Lauth vnd jnbalt einge-
legter Gopien. Demnach ist vnsere vndertbanige bitbe, E. Gh. vnd F. G.
\\oellen vns, wes wir vns feiner gegen solcher Person halten vnd. ob sie
zur gnad vnd bues soll gelasse werden, welcher gslalt vnd maß dieselbe
bueri bescheen solle, guedigclichen vnderricliten. Deßgleichen, «\> wir
auch vnserm furhahendem vleiß nach die andere zwenne niitlei \veil mit

gotes gnade vnd hulfl'e vmi jrem jrtbumb vnd aulf rechte Pan brengen.
vnd [ob] sie sich zur bues erkennen wurden, gleicher gstalt als diesem
Hannsen Moller alsdann mit jnen soll verfolgt werden, verständigen.
Dann E. Gh. vnd F. G. jn vnderthainigkeit vnd trewlichen zudienen,
erkennen wir vns schuldig vnd seins zuthun gantz willig.

Mitwochs nach Kyliani Anno etc. xxxix0.

E. Gh. vnd F. G. vnderthainige Schulleis Johan Ley
vnd der Rathe zw Eissennach.
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Nachschrift.

Hanns Mulers vnchristlicbe opinion.
V i m der Taufte:

S;iut. das die kinder alle leyu sein, vnd die Sunde hebe sich aller
ersten an mit der voeligen vernunfTt, vnd volgt dann vnd niclit eher die
toetlickeit. Hern die kinder haben keinen glauben. Darucnb seind sie
der tauft nit vehig.

Vnm abentmal des herrn:

Im abenlmal s«-v rin schli-chi LM--chepfT als brolh vnd wein, vnd
der bi--'-n. d>-in'ii dir |>l'aften den leuthen reichen, sey ein Judas hifee,
vnd di.-r kelch, denen sie benedeien, ->-i ein vormaledeiung, vnd werden
vm maledciel alle, su duiaiis tl nicken.

Obrigkeit:
Sagt, das sie goth nachgelassen vnd. \van sie ^»Irs gebolh hand-

habl. ist sie gerecht, abn ein «brist bedarfT keiner obrigkeit. Item ein
chri-l snl auch nit aid schweren.

Bestand t:

K; wisse \«'ii keiner ehr dann <!>T.-. die jm geist ist. Es mag
aber \\n] sein, das sich zwei zusamen vertrauen, thue aber nichts, der
geistliche eesland khurn dan darlzu.

Auft'ei .stehung :
r.hri-lns sri »ri-llk-li auferstanden, vnd die leibe jm grabe ver-

n. I»an wie er durch den heiligen geist jn die well khumen. also
i-t ri am U Auferstanden. Deisgleichen wurde es mit dev menschen
auferstehung zugehen.

Vii'l bat sich aiulrrweitb tauften lassen.

Sulihe Aiticnl sein l Hansen Muller Sonderlichen verlesen vnd

mit L'CM ilirher schrift't durch die verordente luedi-ei' reichlichen widder-
l'uchtrn vnd verlegt wurden.

11'iiaull' hat >'\ ein \rilen sonderlichen mit allen seinen clausulen

vnd I'unclm \vnldi-ii ullV-n. das es ein lauther, verfuerisch jrthumb sey
brckainit vnd gesagt, das er nun hinfurder der heiligen schrifft als
rinriii \\arem goetlirhrm Xrugnus glauben vnd slat geben will.

Itrni er glaiibr. da- die kindere von natur sunde haben. w<>!

glaubig sein moegen \nd d'-r lauft' notdurft'tig. Item, das durch das
giitlii.-h wnrlh jm brnth des abentmals der warr leib Christi vnd jm
\\rin das wäre bluth Christi des., der am Creuz gestorben, sey.

Item, das Christus leiblichen auferstanden. Deßgleichen wir nach
diesem leben aufer.-lehn werden.

Item, das der ehesland ein gntlicher leiblicher vnd zeitlicher
stand sei. der golh gefeilt. Üb gleich die eeleuthe nit eines geistes
vnd dauhens seindt.

Item Er gleube. das die Obrigkeit von golh verordent vnd ein
dienerin goles sey. das auch ein christ das ambt wol haben vnd Aide

nmege.

Ilem Er habe vnrecht glhan. das Er sich anderweith habe tauffe lassen.
Für dieses alles will er gerne geburliche bue& leiden vnd tragen.
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Nr. 67.

Nachschrift eines Schreibens des Schultheißen und des Bats zu Eise-

nach an den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst.
(Etwa Mitte Juli 1539.)

Reg. N. Nr. 997.

Gnedigslen vnd gnerlig herrn, Es haben die andere tzwen \vidder-
taufer sich mitlerweil durch vilfallige vnderweisung der Prediger dahin
bereden vnd berichten lassen, das sie jre opinion für jrthumb beckaut
vnd den waren Christen glauben angenumen. mit Erbietung, geburliche
bueß zuthun. Das E. Gh. vnd F. G. wir hineben aus vnderthanigkeit
uit haben verhalte woellen. Datum ut s[upra].

Nr. r, v.

Antwortschreihen des Kurfürsten Johann Friedrich und des Herzogs
Johann Ernst an den Schultheißen und Rat zu Eisenach vom 19. Juli 1539.

Reg. N. Nr. 997.

Johansfridrich vnd Johansernst eir.

Lieben getrewen, Als jr vns jtzo der dreyer widerleuffer halbi.-n,
SO zu Eysenach enthalten werden, L'iv-dirirli.'ii vinl d>-isi-lhen vn<-hii-l-
lirlie (.ppinion vnd bekenlnus, Auch, was jr euch darauf des Hechten be-
lernet, zugeschickt vnd anhangen']'- berichtet, das der eine. Hau- Müller
genanlh, durch euere predigt mit vnderrichtung Götlichs worts widerumh
zu dem Rechten Christlichen erkenlnis bracht wurden sey. Mit vndcr-
theniger bitt. Euch derhalb vnser gemülli. weß ir euch doiimn-n h.-ilten
sollet, gnediglich zu vorstendL'eii. Sulchs alles haben wir jnh.ilts hören
Ie6en vnd, das genanthfr Hans Müller dun-h Gottes un.nl \ml
wandten ewrer prediger vleifj von dem \nrechten. verfüeri-i-hi-n wege
vnd jrthumb wider auf die Flechte bahn vnd zur (initlirhen erkenlnis
kommen, haben wir gerne erfaren vnd. die\vi-yl er «ich >-i beutet, für
solchem grewel gebürliche büß vnd slra<V zu leiden, So Ue^i-ni \vir,
jr wollt jme vormelden, daß wir Jini jri gnedigcr biiß vnd straff wollen
kommen lassen, Die wir euch auch \<-hen dhein. welj wir ge^en den
ändern zulhun gesinnt, wil Got, auf vnser ankunfft zu Weymar vnd
ewi-r femer ansuchen wollen vm-stendigen vnd anzeigen. Darauff jhr
auch jme, dem Müller, das gefengknus nach ewrem ermäßen mitler zeit
lindern wollet vnd die ändern baide. wif bi-ln'r. nichts deslweniger mit
der heyligen gscl'iill't vnd Gottes wortt mit allem vleis vntherweißen
vnd jn voriger beheftung behalten, bis sie auch möchten bekartb vnd
von jrer GoUsleslerung vnd jrrigen \vege abgelailet werden. Das wollen
wir euch hinwider nicht vorhalten vnd geschiet doran vnsere meynung.

Datum zur Luchau, Sonnabenl nach Margarelhe l.'iMH.

An Scbulteis vnd Rath zu Eysenacb.
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Nr. 69.

Schreiben des Schultheißen Johann Ley und des Eats zu Eisenach
an den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst.

(Ende Juli 1539.)

Reg. N. Nr. 997.

Durchleuchli^-l'-n, durchleuchten vnd hochgebornen Chur vnd
fmsten. E. Cd. vnd F. G. seind zuuor vnsere vriderlhane. pfliclilig vnd
ganz willig dinst. GnrdijM \nd gnedig liern. Als E. Cli. vnd F. G.
v ff vnsi-r vndi-rlhainig suechi-n. den gfangen widertaufer belangend,

rrii'li von seinem jrlhumb widderumb zum recliten Christen
herkert. vns jn un.-nN n hi-indden, jnn- d.i.- gfengkuus zulindern

Mul .ml \',. Gh. vnd F. II. ankunfft zw Weimar ikt </\v«-;_'i-n widderumbjn
vnderthainigkeil anlziin-'jfii. daraul' E. Cli. vnd F. G . welcher gestalt
bemellt-r widertaufer seine Vfiumkun^ verlassen vnd wir vns gegen
den ändern zweien weiter halle sollen, .-irh wollen jn LNiaden verneine
lassen. Haben deine mit dt.-r gfengclichen linderung aus vnderthainigkeit
n.-ii-li^'-li-Itl. Vnd der ändern tluni F (!h. vud F. (_J. wir liiernit gehor-
«aiiililiclirn Eijmi'-rn. zweit't.-ls ane, dieselln-n wi-nlen vns gstalt vnd mas
dt-r liiit->, aiH-li ;iiiilrK i F. Ch. vml F. (i. liii-jnn unedig gemuet dorautl'
jn gnaden zuuermelden lassen wull wissen. Dann F. (.ib. vnd F. li. jn
allen vml-'i lli'-ni.^fii ^'-Imi ~,im zutlieneii, Erkennen wir vn- -rlmldig vnd
seins zutlnin ganz willig. Datum.

E. Cb. vnd F. G. Vnderlbenige Sclmlteis Jolian L'-y
vnd der Ratbe zw Eissennat-li

Nachschrift.

Dieweil :uicb F. <.',b. vnd F. G. vtl vnsere vudt.-iUienige suechung
liifvm- lit-niilileii. tlt-n ;dten widderthaufer, welcher mimer vber vi jar
gefengclicben gsessen, jn das vnderste gfengnus zuuerwaren, das niemands
mit jme einiclu.- (!is|>utritiun ucU-i- r..-de Ir.tltf kt'iniit. wi-sen dorauff E. Gh.
vnd F. G. jn vnderthainigkeit nit zuuerhalten, das sich ein Mensch vmh
des gewissen? willt-n dorjnn nit erlialten kann. Ist derhalben abermals
vnsere vnderlheinige Uithe, E. Gh. vnd F. (j. \voellen jnt-n vf ein ändern
orlh gnedig versehen oder sunslen rechtfertigen lassen, damit die vil-
("(liiLif er^t-inus. so rnii li nn-nllich geschieht, verbleiben moechf, zu dem
da? die ubberuHen \\iildrsthf\ifer des meiern teils durch jnen gestovkt
worden st-iml vnd zumermallen jn gehaltener verheer «ich v ff jncn be-
rutfen als jren proplieten vnd vnder anderm gesagt, wu man einlebe
gevecbtigkeit zu jme bete oder Er mil goles wortb kunte vberwunden
[werden], were [er] so lang nit gsessen elc. So haben ellicb am hellen
tag sich zu jm gefangen zu setzen begert vnd gebeten, vnd des jrlhumb
vmb der Person willen [ist] souiel vorhanden. Das zuerbarmen ist.

Datum iit s[upra]. [Ende Juli l."39.]
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Xr. 7".

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich und des Herzogs Johann
Ernst an den Rat und den Schultheißen zu Eisenach vom 24. Aug. 1539.

Reg. N. Nr. 997.

Johansfridrich vnd Johansernst etc.

Lieben getrewen. Als jr vns vnlangst der dreyer widerteuffer halben.
so zu Eysenach enthalten werden, das dieselben widerumb jn-n jrthumb
haben fallen lassen vnd durch vntenveißung ewerer juediger widerumb
zu dem Rechten Gristlichen erkentnus bracht wurden sein, -«-du leben

vnd vnderlhenigen bericht gethan, Darauf wir euch beantwortet, da-
wir euch, wan wir widerumb jn vnser hoflager kommen würden. wH.;
jr euch gegen jnen der bus halben erzaigen sollet, viiser gemüth vor-
melden wollen, Demnach wollen wir euch nit bergen, wiewol wir gnug-
sam vrsach betten, vnß gegen jnen vrnb solcher jrer vorfünsrlien lahr
vnd abgöüerey willen, ändern zur absehen vnd bessennig. mit der
scherll' vnd ernstlich zu erzeigen, Das wir doch au& gnaden vnd damit
sie sich hinfurth erkennen vnd bessern miigen. sie zu hiernach b<'-
scliriebnen gnedigen stratl' vnd büß wollen kommen lassen.

X'-mlich vnd zum Ersten:

Das ein jeder jn Sonderheit den widerruft* öffentlich jn der kireheii
zweiin oder drey Sontage nacheinander thun. \«u Arliekel zu Artiekel.
welche jnen sollen furgeschrieben oder, so sie nicht lesen können, fui-
geleßen werden, das sie auf einen jeden antworten vnd Bekennen. Si>-
seyen jn solchen jrthumb gewesen, Alierjtzo verdammen sie den-dhigen
vnd halten nach Gottes worth, wie jn dyßen Christlichen kirchen gelen-l
wirdet, Xemblich also etc. Daran sie entlich jre bitt Lengen sollen,
daß man jnen vorzeyben wolle, daß sie ergernuß angerii-Ll. vnd wolle
sie widerumb jn gemeinschafft der kirchen annhernen vnd Hot vrnb
vorstand! vnd gnade bitten; so auch alle drey. einer oder zwelm jn
vnsern landen oder sonsten. wo Christliche lahr ^i-predigH wirdet. \\on-
hafftig wheren. Sollen sie den \\ideniill' eimnhal zu Ey»<-n;u-li vinl das
ander nihal an dem orlh. da sie wLonhalTl. thun. vml ilo sie also, wie

jtzt berurt, an solchen orthen wlionLatTt. Da ('.brist l'n-he li-lne uc|irediget
wndi.-t. Soll jnen jn alwege aufgelegt werden, dal.'; sir |ir\ dirijeii kireben
furlhin jr lebenlang zubleyben /nsagen. damit sie allezeit guten \nU-i-
rirht haben mügen. Auch diese bekerung zur besserung u^ratbe vnd
das man acht auff sie haben könne: jm fall ali.T. So sie nicht an
denen orlben, wie gedacht, whonhafftig sein würden, jsl zubesorgen.
daß es hernach erger mit jnen weiden möchte. Darurnb sollen >ii-
entweder sodannen hinweg ziehen oder aber die pflicht von jnen ge-
nommen werden, daß sie souiel die kirchen belanget, sieh zu Euan-
gelischen kireben halten vnd Alda predigt vnd Saerament suchen sollen
vnd nicht bey den Papisten.

Vnd i>l demnach vnser begern, jr wollet jnen dies»' jlzl beschriebene
fürhallung Ihun. vnd. do sie die dermaßen anzunhemen bedacht, sie
darautf deß gefengknis entledigen vnd dem allenthalben gebiirlich nachsetzen.

Kel.-gesch. Studien u. Texte, Heft 13 u. 14: W:M. j, U r. Stellung. 14
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Daß wollen wir euch nicht vorhalten vnd gcschiet daran vnsere
rneynung. Datum zu Weymar. Sonlags Barlholomei l.r)39.

An Schulleiß vnd Rath zu Eisenach.

Xr. 71.

Schreiben des Amtmanns auf der Wartburg Eberhard von der Tann
an den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst

vom 14. Dezember 1540.

Reg. N. Nr. 1007.

Durrhlaurliii-i>irr vml durchlauchtiger, hochgebornen Fürsten vnd
heuen. E. Gh. vnd F. G. Sein zuuor Meine \ndi-rlhane, Schuldige vnd
ganlz willige dienste. Gnediui^lcr vnd giiedJLie hei ren. Es wissen sirh
E. Gh. vnd F. G. gncdiglich /uerjnncrn. welcher gcslalt ein widdertauffer,
Frilzs Erbe gnandl vnd jm Am|>l Haußbreitenbacn wonhafftigk, Nuemher
jn das Acht jhare von des wegen, das ehr widdergelauffl, solclis an-
fengklirh ulliie liekhatil. verlmsset vnd Letzlich. \\idderumb vmbgefallen,
zu E\>eiinacli ji; E. Gh. vnd F. G. zeucht jst gesessen vnd Xuchmals
auf]' dem Shlof.i U'aithui^k i^TeniAlich wurdt Enthallen. Dieweil mich
dan E. Gh. vnd E.G. \vidderumh '/.n Einem Amplman kegcn Wartburgk
\nd Haußbreittenbach verorileut. Also dn.-- jdi vher jhnen Gleichfhals
andere Amptsuerwanten Nuemher heiielh bekhummen, So hab jch ge-
dachten widdertaufl'er jetzt veischienes Mitwochens zu Wartluirgk aus
dem Tlionn in ein gemach für mich genhummea vnd mich mit jme jn
heisein des Scliulteisen vnd etxlirher prediger Alhie von seinem jrthumb
allerley vnlerredet vnd doliin Lclzlich beweget, das ehr sich mit Gottes
wart vnteiAVeysen xul;\s?eii vnd demselbigen zuueruolgen Erpothen vnd
vndi Liuade ->'l.ctlien. dero zuuei>i<-hl, ehr soll von solchem seinem

jrthumh der widdertauff mit Gottes wort vnd hulf sein zu Bekhercn.
(»ieweil es Aber mir. mich mit jme jn Einiche handelung vnd vnlerredung
ohne lieiirlcli \nd vorwissen }"]. (_!h. vnd F. G. ferner Einzulassen nicht

will gebhueren. s» ist Ahn E. Gh. vnd F. G. Meine vndertbenige Eilt,
Sie wollen, wes ich mich gegen gedachten widderlauffer auff solches
sein Ehrbiethen vnd Bitt soll Erzeigen vnd f'urnhemen Lassen, gnedig-
licli verständigen lassen. Dann Xacbdem Mein gnediger her, der Land-
graff zu Hessen etc., mir jren theill ahn dem Ampt Haußbreittenbach
vmb gebmTichen (ifandlschillingk Einzulhuen auch zugesagt, So will jch
mich verhofl'en vnd es auch meines vermuegens auff die wege vnter-
stehen zuforddern das sein F. G. mit E. Gh. vnd F. G. dieses jres be-
uelchs vnd gemuets Einigk sein soll. Damit solcher widdertauffer seines
Langkwirigen gefengknus ju einem Ader ändern wegk Erlediget vnd
damil lenger nicht gequelt werden [müge], vnd bin E. Gh. vnd F. G. vnder-
ihenL'lieh vnd treulich zudienen jn diesem vnd anderm Schuldigk vnd
willigk. Datum Eisennach. Dinstags nach Lucie Anno etc. xl '.

E. Gh. vnd F. G. v[ntertheniger]

Ehberhardt von der Thann, Amptman
zu Wartburgk.
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Nr. 72.

Schreiben des Amtmanns anf der Wartburg Eberhard von der Tann
an den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst

vom 8. Januar 1541.

Reg. N. Nr. 997.

Durclilanclitigisler, durchlaucliter vnd hochgebornen Cliin. Fürsten
vnd herren. E. Gh. vnd F. G. seien Meine vnderthenige, schuldige vnd
ganzwillige diensle zuuor herait. Gnedigste vnd gnedige Herren, h-li
hab E. Gh. vnd F. G. gnedige Antwurth, Fritz Erben den widderlcuffer
allbie belangende, jn vnderthenigkait erbrochen vnd vorlesen elc. vnd.
nach deme jch morgen Sontags enlpfangenen beuelh nach, denen jch
aller Erst gestrigs Freitags vmb z\vey schlege nach Mittage habe ent-
pfangen, nach Zwickaw vnd do dannen nach Regenßburgk wil vurreisen,
so hab ich heut Dato jm beisein etzlicher prediger dem widderteuffer
solchen E. Gh. vnd F. G. beuelh furgehalten. Dero thul sich solcher
ertzaigten gnaden vndertheniglich bedancken vnd Grislhrher vnder-
richlunge zuuoruolgen erbiethen. Wir befinden aber vnder anderm. das
er von wegen seins aHers vnd di'sses Langwirigen gefengknus Am Leili"
vasl vnuormuglich vnd doruber etwas hart mit dem schwinde! am lieubt ist
beladen, Also das es »ich mit jme aufT eine ey! nit will handeln lassen.
besonder do etwas bey jme t'ruchtbars soll ausgericht werden, das es
vil zeit will haben vnd ofl't vnd auff ein mall ein wenigk mit jme muß
geredt vnd gehandelt werden. Nun wil es den predigern sich teglich
auff das Schloß zubegeben, dergleichen den armen menschen Aus vnd
wider jn den Thorme zulhun vnd jn disser kelt herraussen eine zt-il
Langk vorharren zulassen, vast schwere furfallen. Dyweil er dan Leibs
vnd Alters halber, wie gehört, vast vnuormugelich vnd wir das ge-
zeucknus von jme haben, das er bifs auff diese seine mißhandlunge
Einen guten wandel gefurth vnd sich je vnd allewege liillidis i^elmi Ba-
rnes gehalten. Er auch mit weih vnd kinder vnd zimlicher Bauerßnarunge
jm Ambt Haus Breiltenbach vnder E. Gh. vnd F. G. nachmals besessen,
so ist meine vnderlhenige bite vnd bedencken, E. Gh. vnd F. G. wollen
jhnen vngeuerlich Eine vier wochen auff gnugsam verburgung, ilie er
nach nolturfft vnder E. Gh. vnd F. G. gesessen kann aufbringen, vnd
widdereinstellunge, des gefencknis entledigen vnd jn das Barfuesser
Closter alhir bestricken lassen, dergestalt, das er des orts der Gristliclie
vnderredunge soll gewarten vnd ferner nicht dann jn die predigt, jedoch
vnder einem sack Als ein Busfertiger widerteull'er vnd von dannen
widderumb jn sein gemach begeben, so will jnen her Nicolaus Euandri,
prediger alhir, zu sich jn das Closter nehmen, in ein gemach einllnm
vnd seins Besten vorstanls vnderrichten vnd vorhoffentlich zu Gristlichem

vnderricht vnd Besserunge vormittelst gütlicher hulffe bringen ; was er
auch ausrichtet vnd wie er die sachen handelt vnd befindet, soll er be-

neben dem Schultesen alhir E. Gh. vnd F. G. jder zeit meines abwesens
vndertheniglich berichten vnd dorauff E. Gh. vnd F. G. beuelh bey
dissen bothen ferner gewarlten. sich dornach jn vnderthenigkait zu-
richten haben. Solchs hab jch E. Gh. vnd F. G. diesser zeit nicht

14*
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wissen zunorhalten vncl hin denselben vndertheniglich zudynen Schuldigk
vnd gantz willigk. Datum Sonnabents nach der heiligen drey konigen
taj:k Anno etc. jrn \Y\.

E. Cli. vnd F. G. Eberhart von der Thann.

Ambtrnan zu Wartburgk.

Nr. 73.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich und des Herzogs Johann

Ernst an den Amtmann auf der Wartburg Eberhard von der Tann
vom 27. Januar 1541.

Reg. N. Nr. 997.

Johansfridrich etc. vnd Johanßernst etc.

l,ii-l»T 1'r.ifK vnd getreuer, vns ist jtzo cur Antwort v (T vnser dir
gethanes schreiben, den widertrull'er r>ilz Hirben belangende, zu-
, welichs wir gelesen vnd sampt deinem bedenken vernommen

haben. Nun ließen wir vns da>-*'lbe cm- bedenken aus den angezaiglen
vrsachen vnd sonderlich, das \voll gedachter widerteuffer seins Lang-
wirigen gefengknus halben vhast vnuormugend sein solle, das er des-
<i'lli'-n gefengknus v H' gnugksame vorburgung vnd wider einstellen ent-
lediget vnd alsbaldt mit Christlicher lere vndlerrichtet vnd von seinem
jrlhumb abgeweißet wurde, nit misfallen; wir besorgen aber, das ge-
dachtem widerteuffer, er sey so vnuormugend als er will, nit zuuor-
trauen. Dan soll er jn solcher entledigung vngeachtet der vorburgunge
entkörnen, so wurde <"( scim.- 1',-ilsi-hc vnd vorfnrisclie lere alsdan auß-
lnfilcii vnd ainen ferneren vnlust erregen. Domit er aber gleichwol
muge mit gütlicher schrifl't vndterrichtet vnd von seinem jrthumb ap-
geweist werden vnd wir vormerken, das den predigern zu Eisenach

v ff das schloß zugehen, auch der \\iderlauffer aus dem thorine
vnd wider dnrem gel.-i^sen zu werden, schwere fallen will, so

lassen wir gescheen, Als wir auch himit hegern, das vilgemelter wider-
teutl'er von vnserm schloß gefurt vnd jn der Stadt ade r des Glosters ge-
fenckniis ader aber etwa jn ain gemache ader Stuben an eissern ketten
gelegt vnd vorwart, auch dergestalt ain Monat langk vndterhallen
vnd von den predigern von seinem jrthumb vnd vorfurischen lere mit
heiliger, gütlicher schrillt vndterrichtet vnd durch sie aller möglicher
\li'ii.; furgewandt werde, jnen douon abzuweisen; wos nu jn solcher zeit
hey dein widerlaul'fer ausgerichtet, auch ob er sich vndlerrichten vnd
weißen lassen wirdel ader nil. solichs wollest vns aigenth'ch vnd vndter-
schiedlich berichten. Dorauff wollen wir vns alsdan Nach befindung vnd
gelegenhait gegen dir weiter lassen vornhemen, Aber den widerteuffer
dorzwischen woll vorwart enthalten. Das haben wir dir nit bergen
wollen vnd thusl doran vnsere meynung.

Datum Lochau, Donnerstagk Nach Conuersionis Pauli 1541.

An amptmann zu Wartburg, apwesens dem schultheisen.
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.Nr. 74

Verhör der Frauen des Betzenhans von Ockershausen und des Holzknechts

Lachmund durch Justus Menius am 16. Juli 1543 zu Eisenach.

Reg. N. Nr. 997.

Auff heul Muntagk Nach Margarethe [16. Juli] Anno etc. xliii
seintli durch den pfarher vnd Superattendenten zu Eissennach, Ern
Justum Menium, jhn beisein zweier Diacon vnd des Schulthessen 'In
selbst Bctzenhansen, zu Ockerßhausen wonhall'ligk, vnd des hultzknei ht-
L;u lununds Eheweiber deß jrthumbs halber, welchen sie der kiml'TtaulT
vnd deß Sacraments defa altarß halber gefast vnd gelernt haben, verhört,
auch notthorffligklichen vnlherricht, jedoch scinlh solche wciben' auff
l'urgcmellen jliren jhrtliumben volgender meinung verbarrei vnd blieben.

Beczenhansen weip:
Erstlichen sagt sie mit gutthen Ronden worll'.-n. sie hall gar

nichls von der kinderlauff, das solche von got beuollien oder abei den
kindern zu der Seligkeit nutze oder von nollhen sei.

Zum Ändern Sagt sie. sie halde od'T glaube nicht, dali jlm dem
ahenlhmall der leip vnd das blueth Crisli sei oder darinnen vnd dar-
unlher sei oder enlpfangen werde.

Zum drillen, op die Oberkeilli von gnth Begeben vnd eingesetzt,
auch op mhan derselbigen vnlherlhenigk vnd ;_:ehni.-;un .-«'iii soll oder
nicht elc., hat sie gesagt, sie wisse kein anthworlh daraun" zu geben.

Darüber bekenlh sie. daß der Eliestandl von goth '"iirje.-.-itxl vnd.
alft sie weitter gefragt. \van ml ran vnd weip drfo gelaubenß halber zwi-
spalligk, ap gleich woll zwischen den beiden ein rechter Ehestand! sein
könne oder muge elc., hat sie gesagt, sie wisse keine anthworlh darauff
zu geben.

Auch hat sie kein anthwnrt. Ap ein CriM Im Bericht vnd <»bir-
keilh sachen clagen oder suchen müge oder nicht etc., geben wollen.
jedoch bekenth sie, ein Crist muge Eigene gutlher haben.

Sie sagt aber, sie habe sich nicht wider tauffen lassen, auch
niemants widergetaufft.

Lachmundts. defs holtzknechls. Eheweip Sagl:
Dafs die kinderlauff von goth ein gesalzt, beuolhen vnd den kindern,

Ehe dann solche zu jhrer vernunfft vnd verstand! körnen, zu der Selig-
keith nutzlichen oder von notthen sei etc., könne sie nicht glauben.

Sagt auch, da& die eusserlich tauff bede, den jungen vnd alten.
ein vnnottigk dingk, dan solche tauff sei nichls dann ein schlecht wasser.
die menschen können auch woll onhe solche tauff seligk werden.

Daß der Leip vnd blueth Jesu Christi jn dem Sacramenth deß
altarß sei oder darinnen geraicht, gegeben oder empfangen werde etc.,
Sagt sie. könne sie nicht glauben, dan Cristus sei ein mal aus dem
himel gestiegen vnd wider hinauff gefharen vnd werde nicht widerumb
erausser steigen.

Das die Oberkeith von goth eingesalzt vnd geordent sei oder
nicht, will sie nicht wissen.
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Desgleichen will sie auch nicht wissen von dem eestandt, ap
von p.ilh eingesetzt oder nicht. Sagt, [so] ein Crist mnge Eigene
haben, so muge jhme golli solche gönne.

Sie lieiichl, sei nicht widergetaulTt, habe auch nimantzs anderfi
getaufft.

Nr. 75!

Gutachten der kurfürstlichen Räte betreffs der Frauen des Betzenhans

und des Holzknechts Lachmund sowie Franz Erbes. (Etwa 17. Juli 1543.)

Reg. N. Nr. 997.

In der sachen, die dre\ pcrson. alß Betzenhansen weip, Lach.
iiiiunils wei|i VIM| Kränzen Erben betreifende, jst vnser vnderthenig be-
dcncken vnd Erstlich, sonil Hetzenhansen weip anlanget, weyl dicselbig
nil i:rlaiil)'t worden, auch falsche lehr nit außgebraitet, dieselbig auch
halslarri.L' nit vorlaidingt, sondern die Arlickel mit den Sacramenlen
nicht verstehen kann. dali mit jr pillich geduldt zutragen, dermassen,
daß die prediger sie hernacher vleissiger vnderweiseh vnd sie auch
dartzu gehalten werde, jn die predig vleissig zugehen vnd von solchen
Sachen hey ändern nicht zureden.

Was aber betritTt Lachmundts weyp, weyl dieselb auch nit getaufft
li;it noch getaufft worden etc., kan sie mit peinlicher straff nit angegriffen
werden. I>ie\veil sie aber sich zu verfurischen, ketzerischen Artickeln

dlleiitlirh bekennet, dieselben auch halstarriglich verlaidingt, möchte sie
nochmalfs zum treulichsten verwarnet werden, dauon abzustehen, vnd
wo sie nit wolle, dafe sie des landes ewiglich verwiesen wurde.

NVas alier Peter Erben betreifen thut, wo der selbig darumb, dulj
er getaufft oder wiedergetauffl wurden, oder aber, daß er die verfurische
lehr Lreprediget vnd außgebraitet etc., gefencklich eingezogen, vnd er
Ih-lle bilianher vif vilfellige vermanung nicht abstehen wollen vnd ver-
harret auch noch darauf!' etc., daß derselbig mit dem schwerdt vom
leben zum tode gerichtet werde, ändern zu abscheue.

Vud wi'yl Betzenhannß sich erbothen, von seynem jrthumb abzu-
stehen, pleybt es dapey pillich. doch sollen jne die prediger vlei.ssi.L' zur
predigt anhalten vnd alle jar cllicli mhal dieser Artickel halben verhören.

Nr. 76.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Schultheißen

zu Eisenach vom 18. Juli 1543.

Reg. N. Nr. 997.

Johansfriderich, Churf. etc.
Lieber getrewer, vns jst vndertheniglich furgetragen worden, was

durch Beizenhansen vnd Lachmunts weibere auf die artickell. darauf

sie belVa^l vnd \erhort, außgesagt vnd bekenlh worden, vud weil wir
sie solchen vncristlichen vnd ergerlichen jrthumben von der tauf, Sacra-
ment vnd ändern stuck anbengig vnd nicht willens befinden, von den-
selbigen abzulassen, vnd zu besorgen, das sie dardurch vnd mit auß-
hreitung solchs jres jrtlmmes auch andere mehr verfuhren mochten, so he-
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geren wir, du wollesl gedachte zwei weiber vnserer lande vnd Furslen-
tliumb gcnzlich vnd in ewikeil verweisen vnd verschweren lassen, die-
selbigen auf elzliche meil wegs nicht zuberuren. Daran geschiet vnsere
meinung. Datum Eisenach, Mitwochs nach .Margarethae Anno domini
xvc xliii.

An Schulthes zu Eisenach.

Nr. 77.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Schösser

zu Gerstungen vom 10. Dezember 1543.
Reg. N. Nr. 1007.

Johansfridrich etc.

Lieber getreuer, wir haben dein schreiben, dorjimeii du anzeigt,
das sich allerlei secten vnd sonderlich wideiteuffer jm Ampt Haufsbreiten-
bacfi erneugen sollen, vnd do denselben nit gesteuert, stunde zu IM -
sorgen, das durch sie Ain jrthumb Mocht Angerichtet werden, empfan-
gen vnd ferrers jnhalts vernoraen. Nun hören wir es nit gerne, vnd
tlas Auch gedachte widerteull'er bißher des orls nit ausgerot worden
vnd Nochmalß geliten werden, solchs ist ane vnser schuldt. Dic-
weil aber vnser freundlicher, lieber vedter vnd bruder. der Landgraff zu
Hessen, dem Superaltendenlen zu Rotenberg vnd S. L. voigt zu Bercka
bepholen. sich mit dem Superattendenten zu Eissenach vnd dir eins
tags zuuorgleichen, Alls dan die widerteuffei1 vor zu ln.-.>chaiden, vnd
mit jnen vleissige vndterrede vnd handelunge zupflegen, «h ~ie vun jrer
secten Mochten abgeweisl werden, so ist vns solch? Auch wolgefelligk;
vnd Schosser, du wollest Neben dem Superattendenten zu Eissenach.
dem wir hineben derhalben schreiben, mit genanntem Superattendenten
zu Rotlenberg vnd dem hessischen voigt zu Bercka [dich] ains tags
vorainigen vnd denselben als dan dem Superattendenten zu Eisenach
anzeigen, wie gedachter Voyt dann zu Rottenburgk in Hessischen wo l
wirdet zu thuen wissen. Szo wollest weiter auch gedachtem Super-
altendenlen zu Eisenach schreiben, v ff einen lagk mit dir gegen Haus-
breitenbach zu erscheinen vnd bey den selbigen allen vleys. wie er zu
tiiuen weys, furzuwenten ; wie sich auch die handellung zutragen wirdet,
dauon wollest du vns neben dem Superattendenten im nechsten tag
furderlich bericht thuen. Doran thuest vnser maynung. Datum Weimar,
Montags Nach Gonceptionis Marie 1543.

An schosser zu Gerstungen.

Nr. 78.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Superintendenten
zu Eisenach Justus Menius vom 10. Dezember 1543.

Reg. N. Nr. 1007.
Johansfridrich elc.

Wirdiger, Lieber, Andechtiger, wie vns itzo vnser schosser zu
Gerstungen der widerteufer halben, so sich jm ampl Hausbreilenbach
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enieugeii sollen, geschrieben hat, solchs werdet Ir einligend belinden,
\nd wiewol diß an vnser schuklt ist. dan bei man vns verfolgen vnd
wider sie jnhall der kaiserlichen liieuor derwegen ausgegangenen Con-
stitution mit .straff wider die befundene Menschen mugen vorfarn [lassen], so
wirdel solidi jrtliumb vnd vorfurung an dem ort an zweifell voilangst
atii'jiehuivi haben. Dieweil über vnser freundlicher, lieber vcdliT vnd
bruder, der laiiduTall zu Hessen etc., dem superaüendenten zu Rollen-
bürg vnd S. L. vm'^t zu Uercka bepholni. sich mit euch vnd gedachtem
vnsrrm sdinsser ains tags zuuorgleichen, Alßdan di widerteuffer vor-
zuhrsrhaidrn vnd mit jnen vlei - rje vndtrrredc vnd handelunge furzu-
ndimrn. ob sie von jn/r sn-teii mochten abiieweilirn weiden, so ist v»s
solchs Audi nil eiilüi.'^cn. \Vie wir dan genanlein vnscrm schosser der-
ue^rn bciield -cilimi liiibrn; vnd i-l MIMT bcgei-jj, wan man sich solcli-
tags sorglichen, Ir wollet euch mil vorgenantem vnserem schosser zu
(ici ~tiin-cii zu Üercka vndli-rrcrlc vnd handi'lungo vorzunehmen komen
vnd allen niuglicljeii vleyfi an\\'"ndcn. grdadilr \viderlauller von jvum
jfthiinili abzuweyssen. Im vholl Alier, das sie vif jrer halßstarrigkait
wurden vorharren, .szo wollet euch als für euch selbst mit dem super-
atlendi/nten zu RotcnbiTgk in fuglidie vntherrede begeben vnd jme an-
zeigen, das snlh- beharlichen yrlhuruh- dQS nrts uit dir geringste vr-
sach \\err. wir er erachten kunth, das die halsstarrige, vorstockte leuth
nit mit enisl. Sviiidi-in allein mit vuiweissun'_f wollten ;^esli;dH werden,
dulhiir HI wenige enlgegnung hritrn, vnd wurde ilarlzu dienen die vor-
weysung jn andere ulu i^hriien zu weylher vorfhurung des armen volcks;
der rndr grsrhriben d.i- ja nil srin soll, wie gemell superatlendent
~ell.-l dili vorslurndr \ud ir im auch de>halben \vol giiethe gründe der
-chrilVl wirdet aii/nueln-n wissen. \\'if >idi d;m bciurte vnterrede vnd

haii'lelung mit ilen wideitauHrrn zutragen vnd worbei es domit vor-
pleiben wirdel. Soldi- wollest vns iirhrn vnserin schosser demnodi
furderlich berichten vnd vns jn sund''rlieyt zuerkennen geben, wefs sich
der Rotten borgische superaltendenl der sirall' halben gegen dir wirdet
\ornlirnirn lassen. I>as haben wir euch nit wollen vnangezeigt lassen
vnd ihuet dorau vnsere '_ret'..||i'/r ine\iiun;_r. Datum Weimar, Montags
Xach (loiiceplioni- Mane ].'i4.'!.

An Herrn Justum Menimn.

Xr. 79.

Bericht über die Verhandlung mit den Wiedertäufern im Amt
Hausbreitenbach am 7. und 8. Januar 1544.

Reg. N. Nr. 1007.

Voizeidinis. wal.'i wier .hi>lns Mcinus, pfarher zu Eiscnach vnd
Superattendens alda. vnd .lustus Winter, pfarher vnd Superattendenß zu
liodenbuig. Wollten Bluemlein, Schosser zu Gerslungen vnd Haußbreyle-
bach, auff beuhel vnser gnedigst vnd gnedige herrn [von] Sachssen vnd
Hessen etc. mit den nachbenanten personen jm Ambt Haußbreytebach,
so mit der widerlaulV lieladen, gehandelt haben. Erstlichen mit denen zu
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B e r c k a:
"lobst Ißlehe der Wirtl.

Der hat sich zu der widcrlauff oll'entlich beckannt, mit anl/.eige,
daß er sich jn anderwc-gr hete tau/Ten Jasscn, welcher aber nach langem
christlichen vndeniehl hat endtlich anlwort geben vndl sich vornhemen
lassen, daß er von solchem jrtliumh abstehen vndt sich der christlichen
reliinon gemeß halle wolle.

Eyle, vorgenants Ißleb Elich hauslrau Ader wr\h.
Die hat sich, jninassen wie er, zu der widerlauff öffentlich bekanl

vndt augetzeigt, daß sie daran nicht vnrccht gelhan helo, dal.; sie >i«-h
anderweyü bete taiill'en lassen, dann es wen- Cliii-ti beuhell etc.

U'iewoll nhun nach der lenge christlicher vndern'cht jre bcr-chern.
mit vormanung, daß es vm-fcht, vndt sie solle von solchem jrthumb ab-
stehen, so hat sie doch nicht ii< wnll. Sündern ist darauf!' bestendig
hüben vnd will sich da/nun nicht abwenden lassen vnd deß gew;irl'-n,
waß jre darüber gescheen mochte etc.

Caspar Stromenger vndt Er Philemanß weyb
Sein auch vorbeschieden ge\\c>l. Aber mhan hat nicht biTundcn,

daß sie mit der secten der \vidertaufT beladen, Sondern daß sie alß vn-
verstendig leule wenig jn die kirc-hen zu gölte* wuit gangen vnd auch
der heiligen Sacrament sich nicht gebraucht.

Haben aber sich erholieh gemacht, daß sie binl'orl gerne jn die
kirchen gehen wolden vnd sich alß frome Christen halten vnd ertzeig' n.

He r da\\ ').

Fritzen des widerteuffers weyb. SoaüffWartbürgk gelVnglich rut hallen.
Die hat sich öffentlich zii der widertauff bekent; wlm vndl an welchem

ort, auch durch weme sie anderweyt getaufl't .v i wurden, hat sie nicht
antzeigen wolden.

Vndl ist auch entlich daß jre antwort gewe.-t: vngeachl aller
vnimanung vndt vonvarnung der straf?', so ändern auch bescheen, daß
sie bey solcher taut!' vndt lare der secten bestendig bleiben \vyll vnd
wugeii. waß jre gull derhalb zuschicken mochte.

Daß sie dann jnmassen andere auch willig leiden wolle ed .
Toll Moller

Ist der widertaufT nichl gestendig gewest. Mhan hat aber jm
handel alsouhil gleich woll befunden, Daß er nicht zu gotteß \v<.rlt
gangen, vhilweniger sich der heiligen Sacrament gebraucht, Aber auff
bescheene vnderricht vnd vermanung hat er sich erboten, daß er t'oilbane
solchs abstehen wolle vnd jn die kirchen gehen, gotteß worlt mit
vleyß hören vnd sich also ertzeigen, wie andere Christen leute. Auff
daß gott sein werck jn jm außrichten mochte etc.

Eß ist zuuormuten, dieweyl sie jren lerer vnd teufl'er nicht antzeigen
wolden, daß dieser boesen vffrurischen secten heimlich meher leulbe
anhengig sein müssen, wie dann mit vleyß soll auffachtung derhalben
gegeben werden.

') Herda.
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Margarethe Volcknants
Dir hat sich auch öffentlich zu der widerteuff hekenl vnd he-

rirht gcihiui, daß sie sich nach gotleß heuhell hete jn Anderwege
teülTen lassen elc. Wann vnd durch wem v ml t an welchem ort solche

teuffen gescheen, hat sie jn der gute nicht anzeigen wolden.
Welche, jnmassen andere zuuorn angezeigte personen, ist auch

christlich vnderricht vnd vorinanet worden. Aber vngeachl alleß vor-
gewaiilen vlr\ .->*."< hat sie endllich Antwort geben, sie wolde bey solcher
jirr laulT, bundttzr'icheii vnd gleuben bestendig hüben vnd sich darnon
nicht abweisen lassen.

Die alte Huffin

Ist ganlz ein Alte verlebte weyb, Aber dieser secten der wider-
tet iff nicht anhengig. Allein sie jst bißdahere nicht zu golleß worlte
gangen, sich auch der christlichen heyligen Sacrament niehl gebraucht,
Hat aber null christliche bescheene vormanung sich erbolhen, daß sie
sich hinfort wolle halten, jnmassen andere Christen auch, vnd der christ-
lichen religion sich gemeß erlzeigen, dartzu sie dann den pfarher zu
Bercka mit seinem vnderricht jre zugeben brauchen wolle etc.

Haußbrey tenbach.
Des Hofmans wt/yh aldo, Margrethe gnantt,

Welche sich, jnmassen andere auch gethan, zu der widertauff
öffentlich liekant vnd bericht, daß sie sich zu Breitebach jn jrem eigen
hauß hab anderweit teüfl'en lassen. Durch wem eß aber gescheen, hat
sie nicht wolden anlzeigen. Vndt ist nicht bedacht, vngeacht aller
christlichen vermanung, daß sie von solcher secten abstehen wolle,
Sondern endtlich antworlt geben, sie gedenck bey solcher lare vndt
lauft bestendig zubleyben. auch darauf!' von vnß jren abschide genhomen.

Dorfbreytebach.
Hans Schwarz, sonst Heimann gnant,

Hat für sich vnd Auch sein weyb, welche auß schwacheit nicht
hat erscheinen innren, diß offene bekentniß gethan, daß er sich het jn
anderwege teüfl'en lassen; wann, durch wem vndt an welchem ortt
solchs gescheen, hat er nicht berichten wolden.

Wiewoll er nhün nach notlürfft ist vormant worden, von solchem
jrthumb abzustehen, so halt er doch nach Langwirdigen christlichen
vndericht diese Antwort geben, daß er daruon abtzuslehen nicht bedacht
sei, Sondern neben seinem weyb bey solcher secten. lare vnd tauff ent-
lich vorharren vnd bestendig zebleyben etc.

Catherine Nerdichs

Ist nicht gestendig gewest, daß sie sich jn anderwege hete tauffen
lassen, vnd aber nach vorgewantein bericht befunden, das sie nicht zu
gottes wortt gangen, vihl weniger seint der Aufrur sich der heyligen
Sacrament gebraucht.

Aber auff gescheen christliche ermanung hat sie zusage gethan,
daß sie sich hinfort der christlich religion. jnmassen Andere jre nach-
barn vndt Christen auch thun, gemeß halten wolle elc.
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\VindischensuIa ').
Lonlzs Mhans seligen nachgelassen wilben

Ist der widerlaiill' nicht gestendig etc., Aber nichts wenigerß hat
mhan jm handel befunden, daß sie wider zu kirchen gehet nach sich
der Sacrament gebrauchen will elc.

Wiewoll sie nhun auch ist christlich vormant worden, so hat sie

doch entlich dies..- Antwort geben, daß sie nicht bedacht sei, gotlel.i
wort zuhören nach die heyligen Sacrament zugebraüchen, Bißolang jm
ganlzen reich derhalben eintrechtig beschlossen worde, welche lare recht
vndt christlich sein mochte.

Hannfa Ißlebe, vorgenanler bayder person ehleiblicher söhn,
Ist der widerteuffer vnschuldigk ; \vie\volJ er Aber neben seinem

weyb nicht zu kirchen vnd gotteß worl ginge, vhill weniger »ich der
heyligen Sacramenl gebraucht, so hat er doch entlieh nach gescheenem
vndericht sich neben vndt mit seinem weyb erboten, daß er nhümer
sich wolle hallen, wie einem fromen Christen gebürt vndl zustehet, zu
gotteß wort gehen, sich auch mit sein weyb der heiligen Sacrament
gebrauchen etc.

Chatherine Presselß, Eine junckfraüe,
Hat sich öffentlich zu der widerlauff bekent, Auch angetzeigt, daß

sie jn anderwege getautl't sey; who, wenn vndt an welchen oiit, Auch
durch weme, wyll sie, jnmassen Andere auch gethan, nicht anlzeigen.

Wiewholl nhün jre allenthalben angetzeigt, daß sie daran vnrecht
gethan, vnd sich ziibekerüng vndt von solchem jrthünib abtzuslehen ist
vndersagt worden, wie dann den vorigen personell auch gescheen. so
ist sie doch auff jrer meyiiung besteudig hüben vndt Antwort geben,
daß sie nicht bedacht daruon abtzustehen. Auch geuertig sein, wa/s
jre darüber begegnen mochte etc.

Nr. 80.

Schreiben d,es Justns Menius und des Schössers zu Gerstungen und
Hansbreitenbach Wolf Blümlein an den Kurfürsten Johann Friedrich

vom 10. Januar 1544.

Reg. N. Nr. 991.

Durchlauchtigster, hochgeborner fürst vndt herre. E. Gh. G. sein
züuorn Vnsere vnthertheniste, schuldige, gehorsame vndt gantz willige
dinst jnvleis bereyt. Gnedigster Ghürfurst vndt herre. Aülf E. Ch. G.
beühel, belangend die widerteüffer, so sich jm Ambt Haußhreylebach
ereigen, haben wier nicht vnterlassen. demselben zu vntherlhenister volge,
vnß neben dem hessischen Superaltendens gegen Bercka betaget, alda
dieselben personen, so vnß durch die pfarher vndt Ane daß angezeigt
worden, für vnß bescheiden, mit jnen allerseitz vnd einem jdem jnsonder-
heit vnterede vndt handelung gepflogen, ob wier sie von jrer secten,
die sie öffentlichen für vnß bekannt, abweysen mochten. Welche Aber

Wünschensuhl.
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aiiir vleyssige vnterhandelün^ AiifV alle vorhaltende Arlickell nicht richlii:
Antwort haben geben wolden. daß wier auch also endtlich jn einer
gemein jnen auß heiliger gütlicher schrillt vormanung gethan vndt sie
zum Andemdiall darnach vorlmrt. oh sie woll nicht aii(l' eine jde frage
insonderheit In"U.-ii vonjnT seclen wolden bericht tliüu. ol> sie nachmalS
darauf]' zuuorharren ader dariion abzustehen bedacht \vereii etc.

Die aber nach allem langen christlichem vorrnanen vndt vor-
waniuie.: den mherern theill afill' jrer widerteuffischer seden vndt lare
l.e.-li-ndig zwhlryben vndt darunn nicht alr/.üslehen willeiili sein, wie
E. C.h. (i. aiito beyligeiidem vorzddmis vnder dem bndi>lahen A gnedist
zuuornhemen.

SM haben \\ier ai'icli jii einer güle von jnen nicht erfharen mögen,
Vier sie jii-laüll'l, wlm vndt an welchem <nt soldi> uesrheen, zu dem,
\VIT dfrseHie IriiDn AdiT jre leicr sein morlite; dann sie aulV sulrli
vnser anlialten. vnß des zuberichten, die Antwort allewege geben, daß
sie niemandts zuüerratten bedacht \veiden, l'il; also, gnedister Ghiir-
furst vnd heue, zuliesorgen stehen will, wie auch auß jre m Eigenwil-
ligen bericht zuuormutfi). d;dJ derselben secl vnd \vidvitn\ilT mher Leute,
dann ilzo otl'entlich, ln-ynilieh anheii^i^ ~i-\n müssen etc., Vndt solle
VIISITS c'inl'i-lli.ücn berlnickens idudi liirinnc E. Ch. (i. nicht maße zu-
srlzcni rlenselbr-n mit ernst jn der tzcit nicht LI-In'icrt vnd gewert
werden. Nach drm das Andil Haufsbreytebach an der grenilz nach dem
ort lande Fiancken vndt Stillt Flilda gelegen vndt darin auch aüsserhalb
deß elzliche einzelne iiot.-ll'. dal.i sie bey nechtlicher weyll wnll ziisamen
koemen moegen, stunde' znhcs.oigen, daß sie melier vndt vhil Armer
leule mit snldicr ^illti^'T lare vmlt seclen (»'Schwcirn vndt die an sich
/leben vnd bnntien nun lilm. \Vali dann daraufj erfolgen wolle, Nach
drm laydrr die erfharung solclis bikdahrrc Begeben, daß jre gemnt vndt
mayuünj: dahin gericht yst. daß sie wider jn gaystlichen nach weltlichen
regimcrit einiche christliche gute ordenung ader policei nicht leiden
kocnnen, sondern dieselben zuuorderben vndt x.uboden zustossen vor-
babrn. daij slellcn wier jn E. Ch. G. gnedisl bedencken, ferner gneclisle
zuerwrgrii. Vndl sein vntherlhenister zuüorsicht, E. Ch. G. Alß lieb-
haber christlicher ordenung werden .solche Sachen zu mherern nachdencken
zu gnedislen gemuthe zihen, sich auch hirauff mit vnserm gnedigen
herrn, dem Landgrauen zu Hessen etc., vorgleichen, wie vndt \va& geslall
('"Hier mit der stralT, wlio >ii.' sidi nicht bekeren vnd von jrem jrthumb
abstehen wollen, darlzü sie dann nhi'in zehen jar lang bedenktzeit ge-
habt, zuuorl'haren sein solle. AmT das solche boese. vffrurische sect,
wddie. wie man leider an vhilen orten mit s<-baden evt'haren. do sie

räum vnd vermögen bekhomen solle, letzlidi der obrigkeit nach dem
regiment greyffen dorfl'te. Ändern fromen, gehoi-samen Christen vndt
vntherthan ferner nicht ergernis geben vndt auch jn jrem mutwillen
[nicht] gesterckt werden mochte etc, Wie wier dann ahne zweyffell,
E. Cli. <i. werden an jnen (wie dann biß daher auch nicht gescheen)
aynidim Mangel zu außrottung derselben nicht erwinden lassen.

Das wollen E. Ch. G. wier vntherthenist aüff entpfangen beühe]
zu bericht dieser saclien nicht vorhalten vnd erkennen vnß schuldig,



Anhang 1. Urkunden des Sachsen-Ernestinischen Gesamtarchivs. 221

E. Gh. G. jn aller vntherlbenigkeit alß vnserm gnedisten herren zü-
dienen mit getreuen vleyß gantz willig- bereit zu sein. Dal »m Bercka,
Dornslag nach Trium Regüm Anno etc. xliiiiten.

E. Ch. G. Vntheriheniste, gehorsame diener Justus Menius,
pfarher vndt Superattendent zu Eysenach,

Wolf Bluemlein, schosser zu Gerstungen vndt Haußbreytebach.

Nachschrift.

Auch gnedister Chürfürst vnd herre, E. Gh. G. müssen wier
vnlherlhenist nicht vnangezeit lassen, daß \vier jung HannßOuinger vnn
Windischensula, welcher vor xii jarn neben seinem weybe solcher boesen
secten aucli anhengig gewest, vor vns bescheiden haben, Vndt nach
dem sein weyb, die nhumher verstorben, zur selben zeit von jme ge-
lauffen vndt jn solchen jren abwesen zur Sorge l) bey Hirsfeldl 2). do
diezeit elzliche widerleufl'er sich gehalten, ein kindt, \velclis ein kneblein,
zur weit gebracht, jm handel alsouihl befunden vnd von jme vormarckt,
daß derselbige knabe biß auff diese zeit here vngetaufft gewesen. Wie-
wholl er nhun, Quinger. sich der vnwissenlieit entschuldiget vndt auch
von solcher boesen secten vor dieser weyle abgestanden, so haben wier
nicht vnterlassen, sobalde (wie es dann vnsers erachlens die notturiH
gewesl) solchen knaben tauffen lassen vndt, dieweyl derselbe ganlz
Arm vnd plose von claydern gewest, haben wier, jngleichnis der Hes-
sische Superattendens auch gethan, jme ein halben gülden zu einem
claydt gegeben, welchs wiere hiemit E. Ch. G. vntherlhenist zuberichten
auch nicht wollen bergen. Dann derselben zudienen, sein wier jn aller
vntherlhenigkeit gantz willig bereit. Datum ut s[upraj.

Xr. 81.

Schreiben des Justus Menius an den Kurfürsten Johann Friedrich
vom 12. Januar 1544.

Reg. N. Nr. 1007.

Gottes gnade vnd friede in Christo. Durchleuchligsler, hochge-
borner kurfurst. gnedigstcr herr, was vf E. Ch. f!. ünedigslen beuehl
mit den widerleuffern im Ampt Hausbreittenbach nechst verschienen
Montags nach Tiinm Regum [7. Jan.] vnd des volgenden tage gehandlet,
das werden E. Ch. G. aus des Schoßers zu Gerslungen vnd meinem
vnlerlhenigslen Lerichl verneinen. Darüber weis ich E. Ch. G. auch
nicht zuuorhalten, Als die widerteuffer. ausgenomen einen, mit namen
Jost Isleb, vf irem gefaslen irlhum gantz trutziglich vnd lialstarri^i alle-
sampt bestanden, vngeachtet allerlei Vorlegung irer irlhum, christlichen
vnterrichls vnd vermanung, aus gottes wort inen vfs vleissigest vnd
Irewlichst furgehalten, das der hessische Superallendens, Er Jusl Winter.
sich verneinen lassen, wie er vom landgrauen etc., seinem gnedigen

M Sorga. 2) Hersfeld.
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herrn, beuehl hat, diese vnd andere dergleichen halslarrige widdertcuffer
gefeniilu-hen einzigen oder aber des furslenthums zu Heßen, so bald
ewiglichen vorweisen zulassen vnd angeczeigt, tlo der schoßer vnd irli
von E. Gh. G. gleichen beuelil auch holten, das man denselben so bald
vnuerzuglich volnziehen vnd sie beider, E. Gh. G. vnd des landgrauen
Fürst enth um verweisen inecht. Dorauf wir im hinwider angezeigt, das
wir der straft halb, damit kecicn den widderteufTern zu verfaren, von
E. Gh. <;. iiucli zur Zeit keinen beuehl vnd dessen, das solche halstar-

rige leule nicht anders dan mit schlechter gefencknis oder verweisupg
gestraft werden sollen, fur vns allerlei bedencken hellen, vnd nemlicli
aus diesen vrsachen: das, ohwol dir widerteuflfer mit falschen Worten

vnd hypocrilisrhen geberden neb :-'-m fllso stellen wollen, nls ob sie
alles aus sonderlichem cMitilichem eifer vnd heilickejt (betten, sich gar
nicht lio-'T ineinuug von der Christlichen gemein xu den abtrünnigen
"jullrv l<-ld<-i u vud vfnirelun abwenden, Sondern vielmehr ganlz gulter
mainung \»\\\ vnchrisllichen, gotlosen hautfen zu warhafliger, recht-
schaffener, christlicher heilickeit Uekeren wollen, so wer doch nuemehr
öffentlich am tage, das solche Secl im gruml der warlieit vf nichts
anders gericlilct. auch CM r nichts andei-.s snchde, dan das christliche
lare, glauben vnd uullcs dienst sampl aller irotlichen ordenung in welt-
lichem liecrinient vnd puliccy xu grund vnd bodi-n unterdrückt, vertilget
vnd ausgerottet vnd dakegen nur eitel goltes lesterung, vfrulir. mord
vnd allerlei, nicht allein vnchristliche. -..ndern auch vnmenschliche sunde

vnd schände eingefurl werden mochten, wie solchs alles zu Mulhausen
vnd ändern dieser gegend enden Thomas Muncxer sampl seinem anhang,
Jolian von Leiden sampt den seinen xu Münster vnd andere Rotten-
meister zu Amsterdam vnd anderswo mit vnausprechlichen schaden vnd
jamer vncxelicher vieler leute an leib vnd seel verterben (leider alhie
gröblich) ausgeweiset. Vnd weil dieses alles aller weit nuemehr also
kund vnd ollVnhur. das sich mit furwendung der vnwissenheit freilich
niemand entschuldiger mechte, sondern jederman ia so wol wüste, das
der Widderteuffer Secta beid, Gbrisllicher Religion vnd weltlicher Po-
lice v. nidits wenigers entkegen vnd zerstorlich wer als des Mahornets
Secta vnd der Papistischen Mordbrenner geselschaft. ja das sie wol
ei^er solche ire gotteslesterung vnd vfrurisches schandwesen mit dem
allerheiligsten namen Christlicher Religion gern schmucken vnd aus-
furen wollen vnd. gleich wie des Mahornets Secta aus dem, das got
irer wuteiei eine Zeitlang etwas verbenget, sich rumet, das got an ir
gefallen hab, Also auch die widderteuflfer, da man inen mil ernst nicht
steuert, auch slolcziglich rhuinen durffen, das got ir gotteslästerliches
vnd mordisches furnemen auch im gefallen laße; demnach dieweil vn-
widersprechlich wahr vnd offenbar ist, das gedachte Secta mit irrem
gottesleslern vnd vfrurischen, mordischen beginnen nicht allein fur sich
selbst widder gnt schwerlich sundiget, Sondern auch andere leute von
Christlicher Religion in grewliche gotteslesterung abfurt vnd xu Verach-
tung aller gollichen ordenung, gehorsams. zucht vnd erbarckeit ver-
reiczet, derwegen so wolle einer christlichen obrickeit irs ampts halb ge-
buren, sich kegen gedachter Secta also zuerzeigen, damit beide, sie
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vmb ire verwirckung gestrafft vnd andere einfaltige von inen hinfoiian
vnbeflecket bleiben mochten, dan der Spruch vnsers herrn Christi im
Euangelio: Weh dem. durch welchen ergernis kumpt [Mt 1s, 7J, betreffe die
obrickeit, so ires ampts halb öffentlichen sunden vnd ergernissen wehren
vnd slcwren soll, nichts wenigers, sondern wol mehr dan gemeine
leute vnd, so von der Obrickeit des orts für xii oder xvjaren, do diese
secten sich erstlich begunslet zuiegen, mit ernster straf begegnet worden,
stunde zuvermuten, man wer des vngeziefers lengst loß worden, welchs
durch die Verweisung nicht getilget, sondern nur ie weiter vnd mehr
ausgebreitet wurd. Dieses alles vnd, was sich in der vnderreduug
/wischen vns ferner zugetragen, ist der Hessisch Superattendens mit
vns ainig gewesen, aber gesaget, das sein gnediger her, der Landgraue,
als der blut zuuergissen groste schew vnd alleweg hofnung helle, die
armen leule sollen sicli mit der zeit bekeren vnd bessern, dahin tr:ir

mit nichten zu bereden wer, das S. F. G. vermöge keiserlicher Rechten
sie slraffen lassen; het sich gar schwerlich vnd mit aller not kaum so
ferne bereden lassen, das man sie des landes vrrwcisen snll: helle
vnler ändern auch dieses hedcncken: so diese Serta von vns dermassen

gestrafft werden soll, so geben wir vnsern widdersachern, den Papisten,
mit vnserm Exempel vrsachen, widder vns, die sie nichts besser dan
die widdertauffer achten, gleichfals auch zuhandlen. Doch wie dem
allen, weil wir von E. Gh. G. der straffen halb noch zur zeit keinen

beuehl halten vnd gelegenheit dieser Sachen an dieselben vnterlhenigst
berichten wollen, so wolt er an S. G. Herren des gleichen awli thun.
Was dan E. Gh. vnd S. F. G. sich beiderseits vergleichen vnd heuehlen
wurden, das het man sich vnterthenigst vnd gehorsamlich zuhalten.
Ferner weis E. Gh. G. ich auch dieses nicht zubergen, das im ganczen
ampt Hausbreittenbach nicht mehr dan zwo Pfarren sind, nemlich Bercka
vnd Herda. welche beide von meinem gnedigen Herrn, dem Landgrauen,
von wegen des Stiffls Hersfeld zu leim ruren, vnd hal die Pfar zu
Bercka fünf dorffer, als nemlich Dippach, Haus Breiltenbach. Dorfbreilten-
hach, Gosperoda1) vnd Herslel, Herda. Ober wundsche Sula 2), zu ver-
sorgen, vnd wiewol Jede Pfar einen vicarium hat, vnler welchen der
eine, nemlich zu Bercka. seiner gebrechlickeit halb gar nicht dienen kan,
so ist doch nicht muglich, das solche dorfl'er alle sampt. deren etliche
gros sind vnd in die Ix wirtte haben, nottorfftiglichen versorget werden
mögen; dan etliche dorf kaum in der dritten wochen eine predig haben,
vnd sind daczu etliche der Pfarrer vnd Vicarrer nichts gelert, auch er-
gerliches lebens, das zubesorgen, solchs sei auch nicht ein geringe vr-
sachen dieses eingerissenen irlhums. Wan nue E. Gh. G. mit hochge-
dachten meinem gnedigen herrn, dem Landgrauen, sich des vergleichen
konten, das die zwo Vicarien, deren eine zu Bercka von der gemeine
doselbst, die andere zu Herda von dem ellisten von Herda zu lehn ruret,
von den Pfarren abgesondert, mit zimlichen Zulagen gebessert vnd dauon
noch zwo Pfarren jm Ampt bewidemet wurden, so stunde zuhoffen, die leut
sollen besser versorget vnd dem irthum auch slatlicher gestewret werden.

') Gospenroda. 2) Oberwünschensuhl.
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Vud endlich, als E. Ch. G. Montags nach Jubilate Anno etc. [1. Mai]
xlii dem Amptman zu \Vartburg Eberharden von der Than vnd mir
gnedigst beuolen, das wir vns gen Gerstungen begeben vnd die leute.
so im selben ampt gemeines kirchgangs vnd de? heiligen Saeramenls
nicht gebrauchten, vmb vrsachen jrer absonderung verhören, sich christ-
lich darauf vnlerrichten etc. sollen, welcher beuehl mir vf nechst ver-

gangen Michaelis des xliii jurs Allererst zukomen, so hab ich beineben
dem Schosser vud Pfarher zu Gerstungen ongeuerlich in die L person,
\\elche von dem pfarhern angegeben, für heschaiden vnd befunden, das
sie got lob keiner -ondei liehen secten anhengig, sondern allein aus hin-
lessickeit. widderwillen oder, das 5ie vf erkentnis eines Concilii bisanher

gewartet, sich daumi enthalten, hidien >ich aber allesampl liis vf einen
(der mit einem ändern in Widerwillen stehet vnd im kurczumb nicht
vergeben wil) erboten, hinfortan mit anlmrung des gotlicben worts, ent-
pl'ahnn^ des heiligen Saciaments vnd sonst allen ändern christlich zu-
halten. Solchs Jiab E. Gh. G. ich vnterthenigsl nicht verhallen sollen,
vnd bin denselben vnterthenigst zudienen allerzeill willig. Datum Eisenach,
Sonnabents nach Erhard! Anno etc. xliiii.

E. Gh. (J. vnlertheni.Lister diener
"lustus Menius. '/.n Eisenach pfarher.

Xr. 82.

Schreiben des Jostas Menius an den Kurfürsten Johann Friedrich

vom 23. Juni 1544.

Reg. N. Nr. 991.

(lots gnad vnd fr i dt/ jn Cliristo. Durchleuchlister. IHM h-clmrner
kurfurst. Gnedigster hei. Es hat der Hessisrhe Superattendens zu
Rotenburg ilzo mich angeregt. E. Gh. (i. \ nti/rlhenigst zuerjnnern, das
sich dieselbigen mit dem Landgrauen, meinem gnedigen herrn, der
widilerlaufl'er halb zu Bercka vorziehen wollen, mit anzaigung, das
S. !"'.(',. \her das, so gedachter Superaüendens vnd Ich mit denselbigen
widdertauffern gehandlet, den planer zu Hirsfeld *) vnd sonst einen
Manne, der etwn auch ein vviddertauffer selbst gewesen, mit jnen auch
hab handlen lassen, ob sie durch clerselhigen vnterricht von jrem Irlum
abgewaiit hellen werden mögen; sagen aber, das sie bei jnen i;ar
nichts haben schallen niogei). Sundt-m >e\>-ii imrh für vnd für, was sie
lang gewesen seyen. \\'eil dann solche langwirige halslaiiike\t dem
ändern armen, einfeHigen voll k ser sehedlich, Bill E. Gh. G. jch vnter-
IheniL'sl. die \\ollrn dl/n sachcn so viel möglich ralh schaffen; derselbigen
wull gut. der almechtige, sampt allen dm jren landen vnd Leuten gne-
diglich sorgen regiren vnd schulzen. Amen. Datum Mulhausen. Mon-
lags am abent .l"bannis Baptiste Anim etc. xliiii.

E. Gh. G. vnterthenigster diener
Juslus Menius. zu Eisenach pfarher.

') Hersfeld.
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Nr. 83.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Landgrafen Philipp
vom 28. Juli 1544.

Reg. N. Nr. 1001.

Vnser freuntlich dienst vnd, was wir liebs vnd guls vormugen,
alletzeit zuuor. Hochgeborner fürst, freuntlicher, lieber veiter vnd Binder,
E. L. wissen vnd erfharen ane zweiuel, das die verfurische vnd auff-
rurische Secl der widertauffer jm ampt Haußbraittenbach vnd Bergka
nicht vffhoret, Sondern das die widertauffer berurler ort vber alles ver-
mhanen vnd Cristliche vnderrichtung, so E. L. vnd wir durch vnser
beiderseilz darzu verordente Theologen vnd predicanten liaben tliuii
lassen, halstarriger worden, ane Zweiuel aus deme, das jnen so lang
zugesehen vnd die verwirckte straff wider sie nit furgewant ist worden,
vnd wurde letzlich daraus nichts anders eruolgen, dan das sie andere
vnuerstendige leuth jn dergleichen jrlhumb weiter an sich, ziehen vnd
entlich die ding zu einer beschwerlichen entporung gereichen wurden.
Dann daß die gemelten widerteuffer, die sich jn berurtem amr.it enthalten,
halsstarrig sein vnd sich nicht weisen lassen wollen, das haben E. L.
vnd wir aus dem nuemer dar zuuermercken, daß sie offt mit gottes-
\vort vnd der heiligen schrifft durch vnser beiderseits verordente predi-
canten guilich vnd sanfftmutiglich vnderricbtet vnd doch von jnen nicht
zu gemnelh genohmen. Sondern nur erger wurden vnd solcher Grist-
liclien vermhanung gespotlet, das E. L. vnd vns je nicht anders von
ampls wegen geburn will, dan solchen jren mutwillen vnd halstair-Ji:-
keil zustraffen vnd jren jrthumb, verfurung vnd ergernus lenzer nichl
zugedulden. Und wiewol wir hieuor nit anders vermarckt, denn das
E. L. solche starrer vnd verechter aller Gastlichen vermhanung zu
leiden vnd vngestrafft zu lassen auch niclit geneigt, so hat sich doch
die Vollziehung solcher straff am meisten daran gestossen, das E. L.
dieselben nach dem Speierischen edict zu straffen bedencken gehabt,
vns aber ist hinwider vnser gewissen halben beschwerlich gewest, auch
noch, dieselbigen halstarrigen widerleuffer mit verweißung zustraffen vnd
jnen dardurch räum zulassen, dergleichen jrthumb jn ändern uberkeiten
ferner zu pflantzen vnd auszubraillen vnd das arme volckh zuuerfhurn:
vnd wiewol wir nach belernung rechts verstendiger vorlengst fug vnd
recht gehabt, jn solcher gemeinen gerichtbarkeit, so E. L. vnd wir be-
rurten ende haben, mit der ordenlichen straff vermuge berurls Speierischen
Edicts furzudrucken, So haben wir es doch E. L. zu freuntschafft biß
hieher beruhen lassen. Dieweil aber E. L. vnd vns berurte Sachen jn
vnser selbst gewissen zum höchsten vnd gantz beschwerlich lauffen
wollen, wo nit ane weiter verziehen darein gesehen sollt werden, so he-
dechten wir vnd Sehgen vor gut an, das E. L. vnd wir v ff einem nham-
hafftigen tag die vorigen predicanten widerumb der ende forderlich ver-
ordent vnd nochmals vnd zum vberflus vermittelst der heiligen schrifft
mit jnen hellen reden vnd sie jres jrthumbs abtzusteen ermhanen lassen.
Wurde nun daßselb durch die gnade des almechtigen bei jnen allen oder

Ref.-gesch. Studien u. Texte, Heft 13 u. 14: Wappier, Stellung. 15
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etzlichen Frucht wircken, so mocht man denselben jren jrthumb, wo sie
beständig bleiben wurden, vertzeihen. Welche aber jn jrer halstarrig-
keit wurden verharren, das dann E. L. vnd wir dieselben darnach ane
fernem vertzug Hessen gefengklieh eintziehen vnd die verwirckle orden-
liche straff jnhalts mcrgemelts Edicts wider sie entlieh ergeen; hellen
aber E. L. (wie wir vns doch nicht versehen wollen) jn solchem noch-
mals jres teils bedencken vnd wir dann vnsers teils jn keine Verweisung
der linlslarrigen vnd verstockten widerlauiTer, so sich vber allen ange-
uanten vleis nicht wollen vnderrichten lassen, ane beschwerung vnser
gewissen willigen mugen, so bitten wir freunllich. E. E. wolle jn dem
falli nit beschwerung haben, daß wir die straf] juhalls merberurts edicls,
so durch den nechsten Speirischen Reichsabschied jnhalls eingelegls auß-
ziiüs widerumb besteltigt, erneuert vnd durch Ghurfursten, Fürsten vnd
stende samenIlich gewilliget, wider dieselben exerjuirn. Solchs wolle
.null E. L. von vns nit anders dann Irennllich vnd aus vnuermeidlicher

inillui-IVt gemeint sein vcrmercken vnd sich hirauff tYmnlhrh erzeigen
vnd vernemen lassen. Daß sein wir vmb E. L. widerumb freuntlich

znuerdienen willig. DatumWiltenberg, Montag nach Jacobi Anno etc. xliiii0.

Von gols gnaden Jobannsfridrich, Hertzog zu Sachssen,
des ln'ili-.'ii Römischen Reichs Ertzmarschalh vnd ChurFurst,

Lau<U'.:nuie ju Dmiir.:<-ii. Marggrafe zu Meyssen
vnd IJurggpaue zu Magdeburgk.

Nr. 84.

Schreiben des Jnstus Menius an den KurFürsten Johann Friedrich

vom 16. Dezember 1544.

Reg. N. Nr. 1007.

(iniic- gnride vnd friede jn Glirislu. Durchleuchtisler, hnchgebor-
ner kurFurst, Gnedigster herr. was für einem jare E. Gh. G. jrem Schosser
zu Gerstungen vnd Hausbreiltenbach vnd mir etlicher widderlauffer halb,
so jin rimpl Hausbreittenbach sirh nil'i.'iidlich zu solcher sedcn bekennen
vnd vber vielFelligen fleissigcii vnlerricht viel jarlang darinnen trulziglich
\tiluun-u. utiecligsi hi-uollien vnd vf entpFangnen E. Ch. G. beuclli wir
beineben dem hessischen Superaüendenlen zu Rotemburg ausgerichtet,
K. Gh. G. auch desselbigen allenlhalb notturfftigen bericlit jn vnter-
thenikeyt zugeschickt. Solchs alles wissen E. Gh. G. an zweiuel sich
gnedigst zuerjnnern, vnd wil E. Gh. G. darauf ferner nicht bergen, das
die |ifarhei jin ampt Hausbreiltenbach, zu Bercka vnd Herda sampt dem
Schosser zu Gerslungen mir Für wenig tagen angezeigt, das nach gehab-
ter nehster handliing bemeldete widertauffer von jrem jrlum nicht
allein gar nicht abstehen, sondern damit viel frecher, Freidiger vnd
Imtziger sich erzeigen, dann sie vormals je gelhan. Dann do sie
bis anher von gemeinem kirchgang sich allein abgesondert vnd jr wesen
für sich jm verborgen gehabt, ander leute (ausgenomen, was heimlich
geschehen) des jren haben wartten lassen, so vnterstehen sie sich nue
die leule, wenn sie jn der kirchen das heilige golliche wort angehört
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vnd die heiligen Sacramenta entpfangen haben, vff den gassen denvegen
anzuschreien vnd zuspotlen, lassen sich hören, sie seyen gleichwol jrer
mainung noch vnvberwunden grechl, vnd man müsse sie dannoch
hleiben lassen, welches, zu was ergernis einfaltiger leute es gereicht,
E. Ch. G. leichtlich zu erachten. Damit nue E. Gh. G. solchs nicht ver-

hallen vnd dieselbigen kegenwertigem vnrath stewren vnd ferneren
verhütten vnd furkomen mögen, wil ich dieses also vnterthenigst ver-
meldt vnd angezeigt haben, Dann es eigendlich dafür zu achten, wo
dem jrlum jn diesem ampt Hausbreittenbach gestewert wird. E. Gh. G.
ander ampter sollen dauon auch wol zufrieden bleiben. Do solchs aber
auch nicht geschieht, [ist] zu besorgen, man werde auch jn ändern an-
stossendeu amptern itzund hie, dann da, on vnterlaß vnd aufhören an
solchen fliegenden feuerfuncken zu löschen haben. Gott der almrchl i-r
wolle E. Gh. G. seiner heiligen kirchen vnd allen christlichen Landen
zu trosl vnd aller wolfart gnediglich ergcen vnd schützen. Amen.

Datum Eisenach, Dienstags nach Lucie Anno etc. xliiii.

E. Gh. G. vnlerlhenigster diener
Justus Menius, zu Eisenach pfarher.

Schreiben des Justus Menius an den Landgrafen Philipp von Hessen
vom 18. August 1543.

Reg. N. Nr. 1023.

Gottes gnade vnd frid jn Christo. Durchlauchter, hochgeborner
Fürst, gnediger herr, das Er Sebastian Thiell, pfarrer zw Niderndorla
E. F. G. berichte), als sollen der gestreng vnd vhest Hans von Eheleyben,
Amptman zu Sallza vnd Thomas Brücken, vnd ich ihm von wegen dessen.
das er den Exorcismum puerorum nicht brauche, zuwider sein ele.. daran
hat er E. F. G. zu wenig vnd vbel berichtet, Dan crs jn seinem ganzen
Ampt baid mit der lehre vnd kirchen Ordnung also hell, das er nicht
allein mit Geremonien sich mit kainer kirchen dieses ganzen kraiV< -
vergleicht, sondern auch ezliche artickel der heiligen gollicben geschriefft
vnd vilser Christlichen Gonfession zuwider hell vnd leret, Als das die

jungen kinder, ehr dan sie dem gnaden Reich vnsers lieben hern Jesu
Ghrisli eingelebt, des Teuffells gewalt nicht vnderworffen. Zu dem auch.
das die Erbsunde, so er an den kindern bekennet, ein gar vnschedliche
vnd vnuerdampliche sunde sei, Gestallet widertauffern hei ihm aus vnd
einzugehen vnd lest sich vnnerholen hören, das er wider die noch andei..
ketzer, die sein glaich, welcherlai sie wollten, nicht zu scheuen noch zu-
uordammen wisse. Auch lielt er gar seilen vnd schir gar kaine Gom-
munion, weisel mit seinen predigten die leute mehr dauon dan dazu,
Leret gar keinen Gathechismum vnd hat, alle die Zeit er vft' der pfar
gewesen, noch nie mit eynem wort denselben zuleren angefangen, wie
ezliche glaubwirdige solchs von ihm zeugen vnd er seihst nehst vor-.
schinen Montags noch Gonuersionis Paidi ['J'.t. Jan.] nicht allein für mir

15*
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sondern für auch ändern predigern alhie zu Muhlhausen öffentlich be-
kant, darauff trutzlich bestanden vnd seiner mainung gar kainerlai
grundl noch vrsachen (wie ihm dan zulliun nicht muglich) anzaigen
noch ainigerlei vnterricht von vns nicht annehmen wellen. Derwegen
ich verursacht jm dazumall alsobalt zu sagen, das ich jn sein pfarwal-
Umg lenger vnd feiner gar nicht wylligen, jhn auch für kainen Rechten
vnd Chri.-tlichen pfarrer de- oils bekennen wollt, wie solchs halt her-
nacli E. F. «',. Amplman v.u XVenlVidt-n J) Vallen Thoklen auch vermeldt
worden. Es ist aber nichts desto weniger Er Sebastian vff der pfar
blieben vnd vff seiner aignen sonderlichen mainung vnd waise verharrt,
bis das es vffnchst verschieneni Viti |1.~>. Juni] den Ruthen allersaitz
zuglaich angezaigt, die mir beuoblen. das ich ihn nochmals von der
plar vervrlauben vnd die-elbigen mit einem ändern tüchtigen pfarrer
bestellen soll. In dein ich nun solchs thun wollen, hat er E. F. G. mit

seinem vngcgrundlem beliebt angesucht. Nun haben E. F. G. aus
hohem veistandt ziihfdeiicken. weil es nicht allein vml> eusserlich Cere-

monien, sondern zuglaich auch vnd furnemlich vmb die angezaigten
haubtartickel der Christlichen 1,-ir zuthun ist, was schedliche ergernis Er
Sebastian mit seiner aigcnsinnigkait gebe \nd wie sehr er der wider-
tauller irthum bey einfelligen leulhen bekräfflige vnd slercke, dan er ic
solche Ceremonien als die der hailigen schrifft gar nicht vngemes
nicht allein an alle bes<-hwenmg -eines gewissens, jnmassen wie andere
Christliche pfarrer vnd sehlsorger, woll halten kan. Sondern sie auch
die gemaine Christi zu bessern vnd das Euangelion zu ferdern, mit
ändern kirchen glaichf'oimig vnd einträchtig zuhalten schuldig vnd
pflichtig ist. Das aber diese Ceremonia des Exorcismi der hailigen
schritVl gar nicht enl-e-eii. -ondern gantz gemes vnd bei der tauff woll
zu gebrauchen sei. ist dar aus dem gründe, das gewis vnd vnwider-
sprrchlich war ist, das alle die. so ausser dein gnaden Raich vnsers
lielieii hern Jesu Christi sinl. dieselbitren auch den hailigen gaist nicht
haben, sondern alle sampt gewislich jns teuffels l laich vnder der Bösen
gaisler gewalt gefangen sint. So ist die Tauff darumb vom hern
Cbri-to eingesalzt, das wir durch dieselbigen seinem gnaden Raich ein-
gelaibl werden vnd den hailigen gaist darjnnen empfahen sollen, wie
dan bei der laut!' ;ille der Christglaubigen gebet zu got vnd herwiderumb
alle gölte* wort vnd verhaissung kegen vns darauff allein gericht sein
vnd lauten, das wir aus des Teuffels Raich vnd gewalt erlöset vnd frei
gemacht vnd jn das selige gnaden Raich vnsers lieben hern Jesu
Cln Mi eingenomen werden, des bösen gaists abkomen vnd lofs werden
vud den hailigen gaisl dagegen entpfahen megen.

\\'eil dan dieses furnemlich vnd allein jn der tauff von vns ge-
sucht vnd pebetlen vnd durch vnsern hern Christum verhaissen vnd

gewißlich auch gegeben will, Ncmlich, das wir von des Bösen gaistes
gewalt frei gemacht vnd dagegen jn gnedigen schütz vnd Regirung des
hailigen gaists angenommen werden, Warumb soll dan nicht ein diener
jn der gemain Christi, der aus beuehl, jin namen vnd an sladt der

') Wannfned.
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gütlichen Maiestat sagt: Ich laufl'e dich jn dem nahmen des vaters vnd
des Sons vnd des hailigen gaists, glaicher weise auch zusagen haben:
Fare aus, du vnraincr gaist, vnd gib räum dein hailigen gaist? Item
ich beschwere dich, du vnrainer gaist etc., das du ausfahrst vnd waichest
etc.? So i/nrli solchs on das jn den würfen (ich teuffe dich jm üanidi
etc.) hegricllen, gemaint vnd vorstanden vnd durch die crafl der al-
mechligen gollichen Maiesiel jn der tauff warhalTtig vnd wircklich aus-
;jerirlit vnd volnbracht wird, Wie dan an Zwe\lle|l der Exorcismus von
den alten liehen välern bei der laull' saldier vnd gar kainer ändern
mainung eingesalzt vnd bis daher jn der kirchen gebraucht worden ist.

Vnd können E. F. G. aus hohem vm-l.mdt hie freilich wnll nieicken.
das ich umh die bloße wort des Exorcismi an ihnen selbst nicht shaitte,

als oh man dieselbigen von imlh wegen bei der tauil'e gebrauchen musle
vnd man an solche wort gar nicht laiill'en koiitr, dan ich von gols
gnaden woll weis, das ehr solche wort des Exorcismi woll mag ge-
taufft werden. Dorumb aber ist es zuthiin. we\l der Exorcismus an

ihm seihst der hailigen schrill't vnd sonderlich dem, so jn der tauff aus
goües bevehl geschieht, nicht entgegen, sondern ganlz gemes ist, wie
olien angczaigt ist, vnd golles gebet da vor au^en steht, weldis sagt,
Man soll jn der kirchen feine Ordnung hallen, kain ergernus gehen vnd
das ein Bischoll' vnd pfarher nicht aigensinnig noch zenckisi-h sein, jn
den kirchen kain vnnollige Zerrüttung machen. Sondern vilmehr jn
allen dem, so er mit Eer vnd guten gewissen tlmn kau, der gemein
Christi zur besserung dinen soll, wie S. Paulus an vielen orten nach
der lenge gelart vnd mit seinem seihst exempel beweysl hat. Vnd aber Ei-
Sebastian solchem allem an alle nnth vnd billige vr.-ache freiielich vnd
trutzigklich zuwider handelt, vngeachtet aller dieser gegr-nd kirchen
baide besserung vnd ergernis. aller von vns allen hcschehener bnider-
liclien vermanung, zu dem auch so vieler eni.-ler -olle- gehol, dorjnnen
ihm vnd mennigklich jn der gemain Christi gute Ordnung zuhalten vnd
ergernis zuuermaiden beuohlcn wirt. Für allem aber, das er in ohan-
geczaiglen artickeln der hailigen schrill'! ofl'entlich zuwieder hell vnd
leret, seiner laren keinen grund nach vrsachen anzaigen, noch ainigen
vnterricht hören oder annehmen wyll, Seines haushalts, dauon viell
leule nicht sehr woll reden, zugeschweigen, derhalh. so hah ich kainen
zweill'el, E. F. G. werden ob solcher seiner aigensinnigkait vnd halstarrig-
kait gar kain gefallen tragen vnd jhnen gar nichts entgegen sein lassen.
das dem abschied vnd beuehlich nach, so beineben den ändern Ch. vnd
F. Sächsischen Raithen E. F. G. Räthe auch seihst mir gegeben, viel
gedachten Ern Sebastiane von der pfar erlaubt vnd dieselbige jn ander
wege zum besten bestellet werde. Dan was für ärgernis seinen halb.
da er lenger des orts, weil es widertauffer vnd anderer Rotterei halb
bereitan vnrain, geduldet werden solle, zubesorgen, haben E. F. G. aus
dem desta leichter zuerachten, das vns bereilan von wegen solcher aiginr
sonderlichen waise alhie jn der Stadt Muhlhausen bei der laufl'e jn der
kirchen öffentliche ainrede geschehen.

Ditz alles, gnediger fürst vnd herre, wolt E. F. G. ich vff ir gne-
diges Begeren aus vnderthanigkait zu bericht nicht verhalten vnd he-
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dancke mich gantz vnderthanigklicli, das E. F. G. vfF Ern Sebastians
Glage mein gegenbericbt gnedigklich begcrt, vffs vnderthanigsl billende.
E. F. G. wnllen es hinfort an, dergleichen etwas an sie gelangen wurde,
meine notturfTl darauf!' in gnaden auch vernehmen, Solln E. F. G., öl»
got \vyll, niclit anders dan, was die \varheit vnd Recht ist, von mir be-
Ihnl''!). Dieselben woll got, der almechtige, sampt allen den ihren landen
vud leuten jn uin'ili-rn schütz vud Regiruiig zu seines nahmens ehr
vnd gemainer Christenhait nutz lange Zait erhalten. Amen. Datum
Mulli.iM-' n. Sunnabents nach Assumptionis Marie Anno etc. xliii.

E. F. G. vnderthaniger
Jiistus Meniu.-. zu Eisenach vnd itzo zu Mulhausen

[ifarher Supaltendenl.

Nr. 86.

Widerruf Ludwig Spons, wie er auf kursächsischen Antrag vollzogen
werden sollte. (September 1544).

Reg. N. Nr. 1021.

Ich Ludwig Sponn bekenne hie ofl'entlich l'ur got vnd aller well.
das ifb M'hwri lieh gc.-nndi^H \nd vnn.-cht grthan habt1, damit das ich
vt>n der göttlichen warheyt vnd rlni-tlirhen glauben leyelil ferltig ab-
getretten, ilieM-||ii'_m uHt/nllich vorkugnet vnd gclestert vnd mich jn

i~lh< he. vcnlamte vnd vfrurischr jrlumb der widerteuffer hab be-
vinl vurfni-fii l;il.';en. ili-r?elbi;_ren Seelen art\ckel angenomen vud

sie vnler andere k-nlbe nUentlielj bekant vnd außgebreytet, Sonderlich
aber diße, dar- ieh 'j<'li;ill>'ii vnd gesagt:

1. Die kindertauf sey vnrecht vud nicht von got.
2. Die taull' .-ey.- ryn vnnoUig ding zur Selikeyt vnd das der

mensch "Im alle taull' durch seyn ei-jeue \verck vnd gerechtikeyt könne
selig werden.

3. Das jm abendmall tltjfs hrrn alleyn schlecht brod vnd wf;yn
\nd nicht zugleych auch des hern Cristi warer leyb vnd blul ausgeteylel
vud enipl'.-uiL'en werde.

l Das Grislus tlm t'.lni<len das ampt der obrikeyt verholten hab
viid kt yn Orisl solch ampt der obrikeyt füren mag.

5. Das allerley cul vmi got verhütten, vnrecht vnd sunde seyeu.
Darauf \\'itlerruf.

Nr. 87.

Schreiben des Landgrafen Philipp an den Hauptmann Hans von Ebeleben
und den Prädikanten Justus Menius zu Mühlhausen vom 25. Sept. 1544.

Reg. N. Nr. 1021.

Philipps von gols gnaden Lanlgraue zu Hessen, Graue zu
Gatzenelnpogen etc.

\Volgelarten, lieben getrewen, jnuerwart habt jr zusehen, wes-
halben Ludwig Spon. wonhafftig zu Germer '). abermals vndertheniglichen

1) Görmar.
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Suppliciret. Nun wissen wir vns wol zuerjnnern, das wir dem Schosser
zu Molhausen Christian Schmit hieheuor geschrieben haben, wie man
sich gegen jme, Ludwig Sponn, hallen solle, Nemlich das Justus Menius,
die ändern geistlichen vnd der regirent heuhlman mit i'me Sponn gut-
lichen liandelen vnd von seinem jrthumb abzustehen vnderweisen vnd
leren solin; wolle er sich aber nil weisen lassen vnd von seinem jrthumb
abstehen, vns alsdan dasselbig zuschreiben. Wo nu dem vorigen vn-
serm beuelh nit nachkommen were, so ist nachmals vuser beuelh mit
gnaden, das jr den gemelteu Span für euch nemel vnd, wie gemell, den
Sachen nachkommet, aber jn mittler Zeit jnen oder sein gutter vnge-
horler Sachen vnbeschwert lassen; bei die suchen aber ein ander ge-
slalt, daruon thul vns einen gruullirben schrifftJichen beliebt, vn» dar-
nach wissen zu richten. Des thun wir vns geetzlichen versehen. Datum
Cassel, den 25. Septembris etc. 44.

Den Erbaren vnd wolgelerten etc.
Hansen von Ebeleben, Hauplman, vnd

Justus Menius, Prädikanten zu Mühlhausen.

Nr. 88.

Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an den Amtmann zu Salzungen
und den Superintendenten zu Eisenach vom 11. November 1544.

Reg. N. Nr. 1021.

Johann Fridrich etc.

Wirdiger. lieben Andechtigen, Rat vnd uelici.iei, wir hal.ien euern
vns jtzt furgewanten bericht, wes sich jm ampt vnd der st.ull Mulhaußen
Ludwig Spons halben, welcher der Widerteufferischen Seelen verwiint
vnd anhengig, zugetragen vnd was jtzt vnd zuuor von dem hochgebornen
fursten, herren Phillipsen. Landgrauen zu Hessen etc., vnsern freuntlicben
lyeben vettern vnd bindern, seinethalben beuohlen, seines Inhalts hören
lesen vnd, wiewol gul gewesen, weil der Spon jm ofl'enllichem jrlhumb
vnd der widertauff anhengig befunden, das er vor der Reuocation vnd
widerruffs seines jrlhumbs des gefengknus nicht entledigt oder zu Burgen
banden zuuerhuetung der ergernus, so hernachmals daraus erfolgt, ge-
lassen were worden, Aber wie dem, dieweil er seiner Zusag der Re-
uocation ausfellig vnd vngeachtet der burgschafft, die er so statlich mit
xxiiii burgern v 11' wider einslellen gelhan, ausgetretten vnd seine sach
jtzt weiter, alfs solle er nicht gehört sein, mit vnwarheit an vorgedarh-
len vnsern fieundiglichen, lieben vettern vnd brudern gelangen lassen,
so begeren wir, du Amptman, wollest bei den bürgen darob sein, auch
jn sonsten bestellung thun, das er vnd sonderlich jn der voiglei Mul-
hausen ader sonsten jn vnserm furstenthumb wider ein vnd zu befften
gebracht werden muge vnd, wan solchs geschehen, jnen Alßdan ein
drei wochen jn gefengnus sitzen vnd mit vleis durch gottes wort vnd
die heilige gottliche schrill'! nochmals vnderrichten vnd vermanen lassen,
von solchem seinem jrthumb abzusteen vnd zu widerruffen, auch die
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jienitenz viul puli voriger furgestellen meinung nacli zulhun. Do er
.-ich aber des abermals wegern vnd aufl' furgenomener seiner balslarrig-
keii vnd jrlhum verharren wurde, Alls dan diesen falh jn ein redils
frag stellen, jme furhalten, seine nolturfft vnd furbringen daraulT hören
vnd daneben zeichen, auch daiüber des Hechten belernen vnd demselben

\olue thiin. Sn i.-t vns auch nicht entgegen, das Ir solchen falh ob;-
mellem vnserm freiinllichen. heben vettern vnd hrudern, dem Land-

uen, auch vermeldet vnd darauf!' bei S. L. suchet, wan Spon jn S. L.
Land vnd fur.-lcnthiinih .-ich enlhielte, das S. L. ihnen dohin weisen
\nd hallen wullen, sich \vidcrumb gegen Mnlhawsen einzw-lellen vnd

bm-L-rn damit ihrer Verpflichtung zwentledigen: soll jhme alß dan
du i-tlieliiT \ uden icht. vll'da- ehr von seinem irthumb abgewendet.

vorgewendet werden. Aber nicht- de.-lei\veni- wollet vnserm beuelh
mit vlei- nachten. [»,,i,iii -e-chiet v n «er Meinung. Datum Torgau,
Dinstags Maitini Anim etc. xliiii0.

An den Amplnran zu Salzungen vnd den Superattendenten zu
Eissenach.

Nr. 89.

Schreiben des Landgrafen Philipp an den Kurfürsten Johann Friedrich
und den Herzog Johann Ernst von Sachsen vom 19. August 1545.

Heg. N. Nr. 1001.

YIIMT l'renntlicli dienst vnd. was wir liebs vnd guls vermugen.
allzeit zuuor. Hochgeborne fursten, lYeiinUiche. liehen vettern, Bruder,
S'hn vnd geuaUer, E. L. srhreyhen. Datums weissende den 24 ten des
ni'.inai- .InlJi, Belangend die wiedertauffer, .-u sich zu Mülhaussen enl-
hallen sollen, haben wir verle.-en. vnji E. L. freundtlich vermerckt, vnd
wie\viil wir derselbigen seclen, Opini»n oder daubens ganlz nicht sein,
so können wir doch nit vnih;^ehen. E. L., wie wir es mit diesen
Lenthen jn vn.-ern Landen gehalten haben vnd noch hallen, vnd was
vnser bedencken detehalhen sey, zuerofnen.

Uclindi-n anfenglichs, das diese leiilh nit alle einer opinion sein,
S'iider .l;i- einer ilili. der ander jheni- (.Jlauht vnd das jrer einsteils mit
gotlichem wort zu berichten vnd wieder zu der Christlichen Gemein zu-
prinijen sein; wann man aber gegen jnen mit der Scherpf vorlfaren
wolt, So seind sie so steil?', das sie sich hinrichten Hessen, dardurch
die.-ern jrthuinb wenig abgeholffen, Dann so jn Göttlicher geschrieft vn-
berichte Leuth, solche bestendigkait sehen, so fallen sie alspalt jn diese

'linken vnd ii|,ini(iii, als ob die hingerichte gar rechtschaffene Christ-
liche leulh sein mußen, dieweil sie so beslendrJich jn den dot gegangen,
vnd gibt also ein hingerichte person, welche bestendig bleibt, \vol
zwantzi« ändern personell \7rsach vnd nachdencken, seiner Opinion
beytzufallen.

Derwegen haben wir bissanher jn vnsern landen den geprauch
gehabt, So halt wir dieser leuth jnnen worden, haben wir sie jn \er-
warunu nehmen vnd mit Gotlicher geschrieft zum vleyssigsten berichten
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lassen. Einsteils haben solchen bericht hall angenomen vnd von jrem
jrthumb abgestanden. Einsteils aber haben lang gesessen vnd dnrli
letzlich vf die vielfältige bericht, so jnen bescheen, jren jrthumb auch
erkennet; w;i.s aber sich nicht badt berichten lassen. Sondern für viid
für sein opinion beharret, die seind vnsers Landts verwiesen. Wir haben
auch wol etzliche, die sich n i t haben wollen belichten lassen vnd andere
Leuth anstecken mochten, jn gefengnus behalten, Darin sie noch sein;
also haben wir viel leuth vnd den mehrerteil durch Gütliche verleyung
vndcrichlet vnd wiederumb vf die Recht ban pracht vnd zweyueln l>e\
vns gar nicht, wo wir lietten vnderstanden, es mit dem schwerdt auß-
zureulen, Es hedl sich darmit nicht lassen dempfen, Sondern wer ye
lenger ye weither eingerissen.

Das nhun wir gegen einem menschen, so jm glauben jrret, nicht
so scharpff sein vnd jm das leben Xhemen, dunckt vns jn vnserm ge-
wissen, solchs woll sich der Gnl liehen gesehrieft nach einem Christen
nicht wol anders ziemen oder gehnren.

Dann Matthei am 13. findet man, was Christus seinen jungern vor
ein Gleicllnus furgehalten. Da die diener zum Haußvatler spr.-ieheii, < »h
er wolt, daß sie hingiengen vnd das vnkraut ausgetten, Darauf der
Haußvatter geantwortet: Nein, vf das sie nicht zugleich den weilzen mit
dem vnkraut außreilften. Snuder der Haußvalter wnll, man snlt es

wachsen lassen, Biß zu der zeyt der Ehrnden, als dann wull er zu den
dienern sagen, Sie sollten das vnkrauth zusamen binden vnd ver-
brennen etc.')

Weiter wirdet gelesen, als Luce am Ü. die junger Christi jn der
margkt der Samariter [einen] kamen, Ghristo herberg zubestellen vnd
sie jnen nicht annehmen wollen, Derwegen Jacob vnd Johannes j,pr;iehen :
Her, wiltu, das wir sagen, das feuer vom himel fal vnd verl/ere sie, wie
Elias thet etc.?, Das darauf Jesus sie betrawet vnd sprach: wisl jr nicht,
welches geystes kinder jr seyt? Des Menschen Sohn ist nicht körnen,
der menschen seien zuuerderhen, sonder zuerhalten etc.-)

Vnd wirdet ferner ein schon ertzelung der schwachgleubigen
halben durch Paulum an die lihnmer am 14. Gapiltel gethan, meldende;
Den schwachen jnn glauben nehmet auff, vnd verwirrit die Gewissen
nicht. Einer gleubt. er muge allerley Essen; wilther jsset, der verachte
den ändern nicht; wilcher nicht jsset, der richte den nicht, der da jsset.
dann Got hadt jn aufgenohmen, er stehet oder feilet seinem hern.
Er kann aber wol vfgericht werden. Einer helt einen Dag vor dem
ändern, der ander aber helt alle tage gleich. Ein jder aber sey seins
synns gewiß3). Item volget weyler: Es wirdt ein jdlicher vor sich selbst
Rechenschaft geben. Darumb lasset vns nicht mehr einer den ändern
richten; sondern das richtet viel mehr, das niemant seinem hruder ein
ergernuß oder anstoß darstelle etc. 4i

Diese spruch liegen vns dermassen jm wege, das wir jn vnsern
Gewiessen nit wol fienden mögen, wie gegen einem menschen, so jm

') Mt 13, 24-30. 2) Lk 9, 52-56.
"1) Rum. 14, 1-5. *) Rum 14, 12f.
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glauben etwas jrrig ist, so schaipf soll gefareu werden, dann es mochl
-n-li ein mensch vlier nacht vnclerrichli-n vnd wrysvn lassen vnd wieder
von seinem jrlhumb ahlrellen. Soll uhun derselbig so geslracks von
vas xuin ili.nll viTiirteilt werden, sorgen wir warlich, wir mochten seins
hliil< uidit vnschultdig sein.

Dann solle man alle die jhenigeii hinrichten, so niclit vnsers
glaubens -'-in. wie woll e- <lan den Papisten, desgleichen den Juden ei-
gehen, welrhe desl'als ye so Imch vnd höclier dann die wiederteuffer jrren?

Daninili liessen \vii- vns nnclmials geiialleii, w<i dieser leulli wei'en,
il;i- iii.iii sie jn venvarim;-' /"v'r. durcli geschickte levith mit (Rötlichem
worlh vnderrichten vnd, do sie weder durch die einlziehung oder Christ-
liche vnderrichtung wiederumb zur Christlichen gemein jres jrlhumbs ab-
trelten \\nllen. Sie als dann ganU aus dem Laudt ver\veyseii Hesse,
bey vrimcylnng eiin-i l-1 'il^tia!'. wo sie sich weiter darin hegeben, Oder
das man die. wilche so gantz h;il--l:n-rig sein vnd ander Lenth anstecken
mochten, jn i:cl'eiiL.'im> hehielte vnd den Cosleu darauf wende, wilcher
dm -h nit so hoch unlantTen möcht.

Welche aber aui>tandt, entbmung, vngehorssam der vnderthanen
oder ander Malelitz hendel üu pracliciren vnderslunden, Solclis wer ein
ander in''\nung. vnd da wüsten wir nicht zu Mibillirheii. das man mit
Sdiei|ii' der i'erht vnd kayserlicher Constitution gegen denselben pro-
i ''dir vnd voll'ure etc.

Wuchs wir also freuntlicher nn-yiumg zu eroflnung vnsers be-
deiicken? E. L. hinuii-dfr nicht wulllen veilialten, doch nyt der meynung,
\'.. L. hiemit jn jren Obrigkaiten, da .-ies allein xuthun haben, masse zu
-c|n-ii. Sein<ll damit E. L. freuudllich vnd velterlich '/.inlieiien allzeit

gi leigt. Datum Fiiedwald'i. den l'.t. Angnsli Anno etc. xxsxv.
Philips vi:ni OIP|- uii;iden Landgraue zu Hessen.

,i:raue zu (J.-itxenelnpogen etc.

') Friedewalil.
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n.

Urkunden des Hauptstaatsarchivs zu Dresden.
Nr. 1.

Schreiben des Hauptmanns zu Mühlhausen Seifert von Bulzingsleben
an Herzog Georg vom 7. März 1532.

Loc. 10328 fol. 71.

Durchleuchiiger, Hochgeborner Fürst, E. F. G. sein meine ge-
horßame, Schulpflichtige, ganz willige vnd vnuorclrossene dienst«- mit
höchstem vleis zuuor. Gnediger fürst vnd herre, ncchsl vorschienen
Monlages nach Oculi [4. März] habe ich amplhalben zu vhem Dml.i ')
ju der voythey zuschaflen gehapt, darzu jch die amptleuth vnd anerben
zu DrelTurth 2) beschrieben, vnd helle mich vorßehen, Sye weren Stat-
licher, denn sye Erschienen, darkommen. Du nuhe die handelunge fast
jre eudtschafft ergriffen, haben Dye gemeine zu Xicldera dorla3) Et-
liche manne zu den anerben vnd mir abgefertigt vnd jnen bl'olen. vns
anzuzeigen vnd zuuormelden, das jr predicante a u ff der Ganze! vjl'enllich
mit heller, lauter Stimme vnuorschampt geschreyeth vnd geruffen, das
das heylig, hochwirdig Sacramenth ein jtel nichts, Sünder ein vITentlicher
belrugk sey, mit ganzem Ernst geheißen dem heiligen Sacrament g:ir
keine ehrerbithunge zuthunde, und das do warer golh, liliK-lh vnd Heisch
sein solde, zugleuben hefftigk verbulten vnd mit vhielen ändern vncrisl-
lichen, leuffellischen leren sich vurneinhen l;i~=en. S<> haben Sunsl /.wen

manne jm selbigen dorff sieh selbst so vhil bloßgegeben, daraus zuum-
mergken, das sye dem vnchristlichen lasier der widdertauff anhengigk,
mit wilchen der prediger vhil haudels ti'eibt, Dadurcli zugedeneken, das
er des gewissens habe ader villeicht von yme Slaflirth. wh<> es nicht
gar doher fliefae; vnd ist sxverlich zugleuben, das es bey den rlreycn
alleine, Sundern zubesorgen, das jr melier hirunther beirrillV'ii; ludic
darauff denen, so von den anerben dage\vefien, angezeigt, das vns meins
erachtens gepuren wolde, mit dem ernst dagegen zu trachten, sye jn
hell't zubrengen, des sye jrer person willig zufsein sich Kilmihen.

\\"cill sye aber nicht alle beyenander hindergang genommen vnd
gepelhen, dieße Sache zwene ader drey tage jn rügen stehen zulassen,
Sie woltens den ändern anzeigen, und was jr germith jn den zweien
ader dreyen lagen mir vngeseumbt zusehreyben, Sye sein aber dem
selbigen abschied! nicht nachkommen, Das E. F. G. ich vndertheniger
pflicht nach vnangezeigt nit lassen wollen, vnderlhenigst mit höchstem
vleis Bittende, E. F. G. wollen mir gnediglich zuuorstehen gebe, wes
ich ferrer hirinne mich gehalten solle, denn E. F. G. jn aller vnder-
thenigkeith gehorßam zußein, Erkenne ich mich Schuldigk vnd wils mit
allem vormogen geflissen sein. Datum Donnerstag nach dem Suntage
Oculi jn der heiligen fasten Anno etc. xxxii.

E. F. G. vntertheniger hauptman zu Mulhaußen,
SeilTerdt von Bulzingsleben.

') Oberdorla. J) Treffurt. 3) Niederdorla.
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III.

Urkunden des Kgl. Staatsarchivs zu Magdeburg.
Nr. 1.

Wiedertäufermandat des Kardinals Albrecht von Mainz

vom 31. Januar 1528.

Wir Alhrechl viin ("lois unnden der heyliuen Römischen kir<-ln-u
des lili'l- Saneli IVIri ad vinmla l'ric.-ler. CardJnal. Ellzbisclioff zu
Matjdebiir-k vnd .Mi'iilz. Primas vinl des li<-\ li-oi l lömischeii I!i-i< h-

yn (iriMianien Krlzeanlxler vnd (!lnirli'ir.-t. Administrator des SlilTls xu
llalbersladt, .Mai k.L'i aue xu Brandcnbnrpk. xu Sielin. Pommern, der
C!;i.-~üben \ud Wende llertxo-k. Uurggraue xu Nüi"enbergk vnd Fürst
zu Kügen, Enlpicten allen vnd yden vnsern vnderlhancn vnd vnrwanlhen,
was wilde vnd stand'-- dyr <<-\n, VnliriTi günstigen gru& vnd giirdiircMi
willen zuuor, Vnd liinnille wissen, das ~ii-h an etzlichen vinl vylen
ortlieni newe eiscluvfklich via-rhnit vnd vuriurisdi leren, viuler welclien

sunderlich d\e viiineweiung des Taull's ljei;riilen, auffkommen. Dieweil
alier ull'enliar vnd am la-- ist, Das dye laull' von der (zeit der Aposteln
yn gemeinschafft der lieyli-i'n Christlichen kiirlien hißher, wye dy nucli
dun li dy ganlx'1 Ghristenheyt yn gelu-audi gehallen. Aneli nicht \vyder.
sondei- milli dem Kuan^eliu ist, darxu vur \\l Ijimdert iaren dy \vidertaulT

alleyne von den lieyligen vetern. dy yien glawlien rnitt yliren Er-
gnlhon ''.liri-Uielien l'-l»'ii vnd bluthvorgiessen be\verl halten, Sonder

;ti)rh v«in den kevlierrechlen, wy»- dye ?i lirift't anzeigt, für ketzerisch vor-
dampl. darke^i'ii rdjei' «.ler kin<ler t;uitV, wye der von vnliei n Kidern vnd
M'ii-llnn an vn~ kninineii. IVir (llii'i-tlii:li xu^i-lassen vnd ap|p|'ohiil. Wu
dann im .solch.« von euch Christglevvbigen vuracht. vorschmehet, miß-
luaiichl ader nicht gehalten würde, habt \hr Ixueiwe^en, das solclis xu-
sanijil höchster < ml.-le.-leruu;: nicht xu kleiner L'i'ferlicheyt e\ver sehlen,
ehre vnd leib, auch \n e\ver aller lel.ieii gewißlieh dohyn gereichen
wfii de. das yhr. \\'\'<: leyder an vyl urlhern er>elieynet, nach yn vyl
merer vnd M-hwerer yrlhumb, vorfürung vnd GotslesteruDg wyder vnßern
ln-\li;^en ulawln-n lallen vnd als xu besorgen zu letzt ane alle erkenl-
nufj Gots vn(:';'-i> heylmachers wy das vihe anil' erden leben vnd ewer
xeit vorbringen würdet. Dycsveil im. wye obbi'inelt, dyesser artickel des
widdei laiill's halben vor vyl bündelt iaren ketzerisch geaclil vnd vor-
daini'l. auch nicht alleyn von gcystlichen, sonder den keyßerlichen rechten
bey schweren Ijöchsten penen der ehren, leybs, Jebens vnd guths vor-
hnt vnnd vorbotten. Nernlich domit yhr der zum teyl erjnnerung vnd
wissen entpfahet. wye lol-t. Wel.-her freuelich vnd beharlich hell vud
gk-wbt wider dye zwelfT artickel vnfsers lieyligen Christlichen glawbens,
am b wydei- dye sieben Sacrament der gemeynsam der lieyligen Christ-
lichen kuvhen, dadurch vor eynen ketzer ordentlich cikent wirdel. das
derselbig nach ̂ '"l'^i'iiheyt vnd groß seyner freuelung. Verstopfung, Gots-
lesterung vnd ketzerey am leyb vnd leben möge gestrafft werden. Item
welcher yn obgrsrhrieliener meynung vor eynen ketzer, wye sich gehurt,
erfunden vnd erkeut wirdet, das derselbigen giither nach ordenung vnd
vnderscheyt der rechten vorfallen vnd confiscirt seyii. Item das eyn
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yder ketzer, wye obbemelt erkent, yn dye acht feilet. Item das ehr alle
freyheyt, ßo den Christen gegeben seyn, vorlyeße. Item das ehr Ehrloß
vnd demnach zu keynem ehrlichem ampt tiiglich sey nach gebraucht
werden möge. Item das nyemandt schuldig sey, dem selbigen vor-
schreibungen ader andere vorbindung zuhalten nach zuvolzihen. Item
das ehr nicht macht habe zu kauffen, ziuiorkauffen, nach eynig hand-
tierung ader gewerb zutreyben. Item das ehr nicht Testirn ader ge-
scheffl vnd letzten willen zumachen hab. Auch anderer testiiung vnd
letzter willen, ßo yhme zu nutz kommen möchten, nicht fehigk seyn.
Item das eyn Christglewbiger valer seynen söhn, der eyn kelzer ist,
rechtlich alles väterlichen guths vnd entkegen der Sohn seynem valer
ynn gleichem fahl enterben magk. Domit aber nu solch vnchristlich,
vorfürisch vornehmen vnd brauch des widerlauffs vngestrafft nicht bleybe,
auch yderman dafür vorwarnet vud nicht weyter eynreyssen möge, Wollen
vnd gebieten wir hirmit ernstlich, das sich eyn yder vnßer vorwanten
vnd vnderlhanen vor solcher wydertauflf hüthe vnd sich der enthalte bey
vorlust leybs vnd guths, darzu auch der wol warnehme, dy sich solcher
wydertauff heimlicher weyße ader öffentlich vnderstehen ynn dye lewthe
zu bilden, Vnd das eyn yder fleiß anwende, wu ehr solche wydertauffer
ader getauffte weiß, befinde, das ehr dye selbigen, wu ehr yhr gewaldig
werden kan, dy annehme vnd sich von stnndt mith yhnen zu gericlit
wende Vnd dem Überhern, Pflegern ader Arnplman der gericht antworte,
der sye vns fürder sal ansagen lassen, So wollen wyr vorschaffen, das
sy yhre gebürliche straffe bekommen Vnd dye ihenen, ßo sye alßo zu-
handen bracht, ynn sunderheyt begnaden; wu sye aber dyselben wüsten
ader antreffen vnd nicht konthcn beweldigen, ßo sollen sye solchs den
nehsten Amptlewten vnd gerichlshaltern ansagen, dy von stundt nach
yhnen trachten, eylen vnd nichts weniger folgen sollen, als weren es
dye grösten landes beschediger, Vnd sollen alßo fleiß haben, dyselbigen
wydeiteuffer vnd gelaufften zu banden zubrengen, Welche auch leybs
vnd guths vorlüstig seyn vnd gerechtfertiget wrnlrn sollen. W u aber
dy ihenigen, ßo sich zur wydertauff haben bereden lassen, sich selbst
vns ader vnßern Amptleuten ader yhren Erbhern. vnder den sye gesessen
ader sich enthalten, ynwendigk vierzehen tagen nach en'iffnung dyeßes
vnßers Edicts. vnd als es yhuen zuwissen worden, ansagen vnd anzeygi-n
werden, wehr sye darzu bracht vnd mith yhnen ynn der geselschafft.
der ader dyeselbigen sollen zur büße vnd Bürgerlicher straffe, als dye
do wyder kommen, zur Christlichen kirchen gnediglich angennmmen
werden Vnd an yhrem leyb vnd gut vnuorsert bleyben. Demnach wolle
sich eyn yeder frommer Chrislglewbiger byrinne dermaß erzeygen vnd
halten, das wyr vorraercken mögen, daß yhme solche ketzerey vnehre
vnd tzurüttung vnßers glawbens nicht gelybl. Bey welchem wyr aber
anders befinden, den gedencken wyr vngeslraft nicht zulassen. Darnach
sicli eyn yeder hab zurichten. Geschyelt vnßer ganlze vnd ernste meynung ;
zu vrkundt milt vnßerm vnden auffgedrugkten Secret besigelt. Geben zu
Aschaffenburgk, Freylags nach Sanct Pauls bekerung. Nach Christi
vnßers Herren gebürdt Fünffzehenhundert darnach ym acbtvndzwentzig-
sten Jar.
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IV.

Urkunden des Gemeinschaftlichen Hennehergischen
Archivs zu Meiningen,

Nr. 1.

Schreiben des Bamberger Domherrn Georg von Bibra an den Grafen
Wilhelm von Henneberg vom 1. Febrnar 1528.

Horlaeborner Fürst vnd herre, E. F. G. sein zuuor mein vnler-

thenig, willig dinsl. Genediger hcrr; ich zeig E. G. jn vnterthenigkcit
hiernit für newe Zeitung an. das man am Donerslag jungst [30. Jan.|
versi-hienrn fimfl' widerteuflfer allii zu Bamlicrg mit dein feuer. Ein mit
dem sehweit I liebten liat lasen, weither vrgirhl jdi E. 'i. liiehey Ein-
gesrhlo-seii /usr-hiek. Daneben, so hat man geilem Freitags darnach
Lorenczen Reuseblein. der um .\m nbei^ Feinde auch hie mit dem schwer!
richten lasen. Das Jiali ji.li E. F. G. hiemit jn vnterlhenigkeit anzeigen
\vn||cii: ilan jcli >onsten von neuen zeilungen nichs hab, sollen E. G.
\ inifilialten sein; lit-felh mich E. F. G. als meinem genedigen Herren.
l';iliun Samstag vnser Liflnn hauen Lichtrnes abent Anno etc. xxviii.

E. F. G. viiterlhdiiger
Georg von Bibra, Tliumhher zu Bamberg.

Dem Hochgebornen Fürsten vnd Herren, Herrn Willielm, Grauen
MM! lit.-i-ren z\v Heniirnlirrg. rneynem genedigen lierren.

Xi. 2.

Bekenntnis der zu Bamberg hingerichteten Wiedertäufer.
(Gerichtet am 30 Januar 1528).

Die taillirr, -n zu Bamberg gcrirhf woi-ilc-n sind, bekant. das sie
den kf-ysi-i. ."null .-illi- Indien Lji'i>llirli \nd \vrlllichjn der gantzen crislen-
ln'it vnd alle andere nbrrhanl liie z\v sehen den negslkonffligen \vey-
naelilcn mit jivr brnderscbatl't alle \vidtcn zu lud geschlagen liaben vnd
kein ander nli'-rhanl vlT ej-lrrich haben wollen dan allein den Julian Hut,

der 7.\\ Aui:>|iuii; jn der i;et'e|jekiiu< erstickt ist. vnd das alle guter jn der
ganlxeii (Iristeiilieil sollen L'i/iin.'iii SIMM, vnd welcher sl.ilhafTle Bui1^' i
nil gemein \volt lasen sein, den wollen sie auch zu torl «ehlahen.

\\"eilei lullen sie von Sacrameiit noch keiner taulT, auch der mefs
gar nichs. vnd jr verpuntnus jst, das keiner kein Grenlz tragen, hören
oder sehen soll.

Vnd j-l jr enlliclier heschlus, das sie zu Mulhansen genßheit des
Duringer Walde.- Italien wollen zu haulf körnen vnd doselbst sich zu
versaineln vor^eli,-il)l.

Hans Weiscliemfelder, der gelanllt hat Mid der funfl'er Einer ist,
""oll .HU b sein Eelich weyb verkaufl'l haben.
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V.

Urkunden des Städtischen Archivs zu Mühlhausen
in Thüringen,

Nr. 1.

Acta betr. Wiedertäufer M. 01.

Bekentnis Merlin Luperantli, wie er nach erfolgt vn-
widdrrrufflich außgesageth. [Anfang Mai 1533].

Der Schneider zu Dorla mit weip vnd kint seint jr mit gesellen vml
hat den lerer vnd die ändern zu liorer jn seinem liause gchaldeii Hr.

Die zwene Zweinckmenncr gebruder zu Mnlhaiisen jn Saut CL'ii-
pfarrc mit jnen jn jrer ge[sel]schafft vnd aueh zu Dorla grwr-i < tc.

Claus Schaff, ein burger zu M/illiausen, ist auch h- mit geselle
vnd ist auch bey jrem lerer v ff der Sorge *) gewest.

Auch ist einer zu Molhaüsen jn den osterheyligen tagen v ff der
Surge LTwest, der nähme ist jnen vnbewüst.

Heyneman Huler zu Ammaia -| mit seynem weyp vnd kinder zu
sampt seinem eydam sint mit gesellen vnd l.icy jnen zu Dorla ge\

Ein Zcemmerman zu Dacheroden 3) ist or mit geselle vnd amh -m
Dorla gewest.

Lorentze Meier zu Germar 4J ist auch zu Dorla gewest vnd mit
jnen jn jrem bünde etc.

Anna, die ir leiß das kin zu Dorla machen, mit dreyen kind'-m
ist ir mit gnosse.

Dorlhie, des kremers weyb zu Dorla, ist mit jn jrem Inindi-.
Berit Helmstorff zu Esscluve r'| ist zu Dorla gewesl vnd hat des

lerers drey läge darselbst ücwailH: aber er ir-t nil kmnen vnd die and.'i
bruder, das sie dem lerer wulden ansagen, das er zu jme körnen wull.

Lodewig S]>on lial cxnm lerer, isl vß Merern von der Soruc, bat
jnen mit sich gegen Dorla bracht jn des sclun-idfrs haus, vnd dcrsclln-'-
lerer hat gesaget, er habe ir xvtausent in seyner seclen anhenigk.

Item Mcrliu Lippratit saget, das das brot vnd \veyn nicht sey, vnd
glaube nicht, das do blül vnd flaifi sey, Sündern sie glauben alleyn
den wort.

Gristoffel Rudolff zu Dorla sampt seinem weyljc vnrsagft die tautl'r.
brot vnd \veyn jn maeße wie Merlin Luprant vnd seyne mit gesellen,
\vullen darauff beharren etc.

') Sorga bei Hersfeld. -) Ammern. 3) Dachrieden.
4) Görraar. 5) Eschwege.



Berichtigungen und Nachträge.

S. G AI ist noch anzuführen WA XXVI (101)9) 2nn.
S. 13 AI ist jetzt noch zu nennen: P. Scherffig, Friedrich Mekum,

Leipzig lud!». «Quellen und Darstellungen aus der Geschichte des
Reformationsjahrhunderts, hrsg. von Dr. G. Der big. Bd. XII.)

S. 14 AI: Die Schrift von Brenz stammt nicht aus dem Jahre l.">29,
sondern l.~>2>\ V-l. W. K n liier, Bibliographia Brentiana (Berlin
1904) Nr. 29.

S. "_'<; A l und S. 29 A3 ist m lesen statt Georg von Anhalt, Johann
von Anhalt.

S. 28 Z. 12 lies hette statt hatte.

S. 35: Über Rinck weiß ein Gutachten, das der Herzui: l'lrich von der

theologischen Fakultät zu Tübingen wegen der Bestrafung der
^\'icderläufer 1->J«~> einforderte, noch folgendes zu berichten: �Dann
E. F. G. Vetter unser gnädiger Herr der Land^rave hat Melchior
Schnabel genannt Reick ein fürtrefflicher Wiedertäuffer, der vor
Jahren zu Erl'ort auf der Hohen Schul auch Hesiodum, ein griechi-
schen Poeten oll'enllich gelesen, und hernach ein Pfarrherr in
Sachßen gewesen, und gelehrt in griechischer und Lateinischen
Sprachen, dennoch nit wiilU-n lassen mit dem Schwerdt richten,
wie wohl er ein ganz hartneckischer, vauer, scharfer, beißiger und
schädlicher Vorsteher und WiedertüulVev ist gewesen, sondern in
Ringkaw auf ein Schloß bisher get'änglich gehalten" ').

S. 37 A3: Auf Georg Zaunring bezieht sich wohl auch die Notiz bei
Seckendorf 2j: �Multi interim Anabaptistae illo, quem indicavi,
anno 1544 et sequenti in lucis ad Vierram, ubi communis cum
Landgravio jurisdictio erat, reperti sunt, baptizati a Georgio quodam
rustico prope Hirsfeldam nato, qui postmodum Bambergae supplicium
passus et a suis pro marlyre habitus est." Die Nachrichten
Seckendorfs über die Täufer sind übrigens meist wenig zuverlässig.

S. 4lj Z. 8 und 22 lies Hans Römer statt Martin Pionier.

S. 00 Z. 4fl'.: Eine nochmalige Durchsicht dieses Gutachtens hat den
Verfasser zu einer etwas strengeren Beurteilung desselben geführt.
Die Straßburger Theologen waren zwar der Ansicht, man sollte die

') Chr. Fr. Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtenberg III (Ulm
1771) Beilagen 8. 187.

2) Commentarius de Lutberanismo 111 (Frankfurt und Leipzig 1692) 115 (i).
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Wiedertäufer weder des Landes verweisen noch im Gefängnis ver-
wahren, si.uidt.-rii lieber x.u nützlicher Arbeit gebrauchen, aber .du s
d o c li dermaßen, daß s i e n i e m a n d v e r f'ii h r e n und v e r w irre n
können", mit anderen Worten, sie seien zu Zwangsarbeit zu ver-
urteilen.

S. ('.n Z. L'iMl'.: Herzog Ulrich von Württemberg hatte nicht bloß die
theologische, sondern auch die juristische Fakultät zu Tübingen um
die Abgabe ilc-s Gutachtens ersucht. �Das Gulachlen der Tübinger
Juristen vom i). Juni l f>3G lautete dabin, daß vermöge der kais.T-
lichen Rechte Personen, welche sich des Wiederlaufs unterzögen,
mit dem Schwert zu richten seien, es würde dann die Schärfe dieser
Strafe aus bewegenden Ursachen gemildert, \vie sieh S. F. G. als
ein milder hochverständiger Fürst nach Gelegenheil der Sache dessen
wohl wisse zu verhalten'1 ')"

Zu Gl AI: Dieses Gutachten erschien zuerst ir>37 in Hamburg, dann

lf>:-}X zn Slraßburg im Druck unter dem Titel: �Ein Bedenken der
Lüneburgischen, ob einer Oberkeit gezieme, die \\'iederl.'iurei- oder
andere Ketzer zum rechten Glauben zu dringen und. so sie in der
Ketzerei beharren, der Ketzerei halb mit dem Seh weit zu richten."

Zu Gl A4: Das Gutachten der Marhurger Theologen scheint übrigen-
tolerant gelautet zu haben. Wenigstens h;dle der seit IH.'Jl zu
Marburg wirkende Professor Gerhard Xovinniagus "), der in den
Niederlanden die Täufer genauer kennen gelernt halte, schon da-
Jalir vorher (\~>';>7i) in einem Schreiben dem Landgrafen Phili|>]i als
das beste Mittel zu ihrer Bekehrung Duldung und Sanftmut emp-
fohlen und sich nachdrücklich gegen das auch von Luther über-
triebene Schreien gegen die Schwärmer und Sakramenlien-r erklärl 3).

Zu Gl Aö: Dieses Gutachten erschien auch im Druck unter dem Titel:

�Das weltliche (»berkeit den Widerlciiflern mit leiblicher straffe zu
wehren schuldig sey, Etlicher bedenken zu Witeherg 1536" (Witlem-
berg bei Joseph Klug). Hier feldt der charakteristische Zusatz Luthers :
�Und nachdem unser gnediger Herr LandgraIV meldet usw." 4).
Nach diesem Druck hat dann Bretschneider das Gutachten in

CR III 195-201 veröffentlicht. Die Worte: �[Zusatz,] den Bn-l-
schneider aus naheliegenden Gründen weggelassen hat", tun dabei
Br. unrecht; sie müssen vielmehr lauten: �den Bretschneider
nicht gekannt hat." In dem Begleitschreiben, mit dem Luther,
Greutziger, Bugenhagen und Melanchthon unter dem 5. Juni l .V,r,
dem Landgrafen ihr Gutachten übersandten, heißt es: �YIT E. F. G.
schrillt belangend die widerteuffer senden wir E. F. G. unser be-
dencken, darinn wir dar und deutlich unser maynung angezaygel.
das weltlicher oberkeyt gebur, öffentliche unrechte lahr zu weren
und die halsstarrigen in ihren gebieten zu strafl'en, und wiewol wir

1) Thuflichum II 470 nach Stalin in den Württembergischen Jahr-
büchern 1868 S. 163.

-) Vgl. über ihn S. 70 A 2 und dazu den Nachtrag unteu.
3) v. Kommet II 340. 4) Vgl. S. 62f.

Kef.-ffesi.-h. Studien u. Texte, Heft 13 u. 14: Wap|.ler Stellung. }Q
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wissen, das diese frag vil disputalion lial, auch blulvergießen am
allerliebsten meyden wollen, so tzweyfeln wir doch nit, diese unser
maynung sey genugsam gegrundt und christlich. Wie aber die
straffen nach gelegenhayt der umbstende zu messigen oder zu
-clierpfen sind, stellen wir zu denen, so zu solchem examen ge-
ziiut.-n \\i-rden. Es sind öffentliche yrthumb in der widerteuffer sect,
dnxu solche, die weltliche regiment belangend. Darumb kan der
richterdest leyrhler srhhVssen und sihet das eyn ernst von nuten islL ').

S. 70 A 2: Über Nuvioniagus ist noch zu verweisen auf J. Prinsen,
Gerardus Geldenbauer Noviomagus, Bijdr.v/e tut de kenuis van y.ijn
Leven en Werken, 's-Gravenhage 1898. Nach Prinsen S. 8 ist er
jedoch xii Nirnwegen (Noviomagus), also nicht zu Neumagen an der
Mosel (ebenfalls Noviomagus) geboren. Vgl. über ihn aucb noch
AD B VIH :.:;nf.

S. 117 A 2. Bei W. Köhler. Hessen und die Schweiz nach Zwingiis
Tode im Spiegel gleichzeitiger Korrespondenzen8), schreibt am 7. Sep-
tember l ."><'>< > Nik. Rhodiii'^ns n n Gwallher 3), dafä der Füi>( (der
Landgraf Philipp) sich über Bullingers Buch4) gegen die Täufer
gefreut und zwei Exemplare gekauft habe. Da in demselben jedoch
dem stärksten Glaubenszwang das Wort geredet, ja unter Berufung
auf das Gesetz Mosis auch die Todesstrafe für Gotteslästerer und

schädliche Verführer gutgeheißen wird ;'i, so ist wohl ohne weiteres
klar, daß sich der Landgraf Philipp nicht etwa über die in dem
Werke entwickelten unduldsamen Grundsätze gefreut haben kann.
Das schliefst natürlich nicht aus, daß ihn Bullingers Buch lebhaft
interessierte; hatte ihn doch die Täuferfrage wie keinen anden-n
Fürsten fast seine ganze Regierungszeit hindurch beschäftigt.

Zu S. 120f.: Daß in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Sachsen

ganz allgemein auf Ketzerei der Feuertod stand, lehren auch die
Decisiones Germaniae 6) des sächsischen Rechtsgelehrten Matthias
(luler (t l"iR7)7). In Decisio 177 spricht er hier �de poenis hae-
reticomm" und führt dann aus: ,Hneretiriis baptizatus, qui postea
nun tantum defirit a lide Gbristiann. sed publice docendo negat
nativitatem Christi et redemptionem generis humani, item eins na-
turain divinam et resurrectionem carnis, blasphemat baptismum et

J)FK69f. -JF M 460-503. 3) F M 496 Nr. 137.
4) Gemeint ist das weitsohicbtige Werk: Der Widertiiufferen Ursprung,

fürgang, Secten usw., abgeteilt in VI Bücher, Zürich 1560.
"') Vgl. N. Paulus: Heinrich Bullinger und seine Toleranzideen, in:

Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft XXVI (München 1905) 579ff.
6) Der genauere Titel lautet: �Matthiae Coleri Icti f= lurisconsulti] prae-

clarissimi et in Academia Jenensi prot'essoris quondam celeterrimi Decisiones
Germaniae, hoc est celeberrimorum inter Germanos collegiorum iuridicorum
res iudicatae etc., editae a Jacobo Schultes Elbingensi (Impensis Henning! Grosii
lÜMiopolae Lipsiensis). Das Buch erschien zuerst 1603, wurde aber noch mehr-
mals aufgelegt.

Ti Vgl. über ihn A D B IV 403 f.
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COenam Domini, vel damnat coniugium, aut asserere audet commixtionem
carnalem mariti cum allerius uxore, item proslitulioneni uxoris propriae
mm ess^ peccatum, sed opus sanctum, item qui baptisma rciterant. t-1
admoniti ah errore nolunt desistere, omnes de lure Saxonico cre-
mandi veniunl1), ita tarnen quod ante per quaestionem de sociis
suorum dugmatum inlerrogentur, ut provincia istis malis hominibus
purgetur." So heißt es denn auch bereits Anfang November 1504 in
einem Urteilsspruch, den die Schoppen zu Leipzig in Sachen Christophs
von der Eichen, Hans Dohns und ihrer Anhänger gefällt hatten: �Dem-
nach sprechen wir Schöpfen zu Leipzigk dorauf vor recht, das bemelte
personen nachmals durch die geistlichen götlichs worts mit allem vleisse
billich vnderricht vnd ihnen ihr falscher \vahn vnd meinunge in allen
artickeln widderlegt werde, vnd wirdet ihnen als dann sich dorauf /,ü
hedeucken vnd zuerclehren nachmals ein geraume zeit billidi gegeben,
vnd mitler weile in der kirchen vleissig auch vor sie gebethen, vml du
sie dan nach dem allen auf ihrem Gottes lestern vnd irthumen nachmals

vorharren, So gebühret den geistlichen gerichten hierüber zuerkennen
vnd znercleren, ob sie für ketzer zuachten oder nicht. Vnd do sie dan
von ihnen vor celzer ercleret vnd euch als der weltlichen Obrigkeit zu
straffen vberweisel vnd Hans Thon auf vorleuckünge der gotheit Christi,
auch vnderscheit der personen, der heiligen Dreifaltigkeit, aufferstehmin-
der thoten, Item der Schöpfung der weit vnd alles, so darinnen ist, das
solche alles vnd jdes nicht von Gölte, sondern von dem teuffei geschaffen
sey, vnd dan Chrisluf von der Eiche vnd sein Ehweib vnd Christof von
Bohen zu Langula vnd Bernhart Brunswol von Niedern dorla vnd Hans
Steffan vnd sein weib zu Niedern dorla auf vorleuckünge des S;i< i :tm>'iits
der Christlichen thauffe vnd des wahren leihes vnd hluths Christi fr<-i-

willig vor gerichle vnd bis an ihr ende vn widderruf lieh vorhaiTt-ii würden.
So möchten sie nach vbelichem rechten im reiche mit dem

fewr vom leben zum thode gestrafft werden" -). Als die ge-
nannten Wiedertäufer auch jetzt noch hartnäckig blieben, sollte Januar
].~>iir> der Urteilsspruch des Leipziger Schöppenstuhls zur Vollstreckimg
gelangen. Doch wußte sich ihm Hans Dohn rechtzeitig durch die Flucht
zu entziehen, während die ändern noch in letzter Stunde widerriefen
und für ewig des Landes verwiesen wurden 3). Trotzdem blieb nach
wie vor Christoph von der Eichen in der Mühlhausener Gegend unaus-
gesetzt für die Wiedevtaufe tätig. Da wurde er am ~>. Juni 1571 zu
Salza wieder ergriffen. Der Kurfürst August von Sachsen aher gehol
dem Schüsser und dem Rate zu Salza: �jbr wollet euch v her seiner
mißhandlung in vnserer lande schoppenstuele einem des Rechten be-

') Nach Tus Saxonicum libr. 2 Landrecht, artic. 13: �Welcber Christen
Mann oder Weib ungleubig ist etc., die sol man auffeiner Horden [Rost] brennen."
Vel Benedikt Carpzov, Practica nova imperialis Saxonica, editio quinta
(Wittebergae 1665), I Quaestio XLIV 46.

-) Dresdener Hauptstaatsarchiv Loc, 10328 fol. 26.r(f.
3) Ebd. fol. 249-278: Die Handlungen mit den Wiedertäufern zu Dorla

und l.angula 1564 und 1565.
16*
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leinen lassen vncl vns das vrtheil vnerofeiil zuschicken u '). Soweit die
Akten betreffs Clirisloplis von der Eichen.

Der Ende l"iG4 entwichene Hans Dolin aber ward mit einem <ie-

nossen im August löx'! wieder n. u h Trdfurl ins ( iefängni.- gebracht.
Die l'rozeljaklen wurden darauf abermals dem Leijixiger Schöppenstuhl
ühei -gehen. iiml er entschied im < »klober: Hans Dohn möchte xnin l ber-
fiuß noch ein- oder zweimal durch die Geistlichen mit Gottes \\oil

fleißig unterrichtet und ermähnt werden, von seinen Irrtümern abzu-
-lehen: d;ixii sei ihm auf eine jede rnlen-edung mit ihm eine Bedenk-
zeit von wenigsten- ]n Tagen /u ge\\ ährcii. liliebe Dohn aiicli dann
noch hals.-larrig. .So will ilri' (leisllichcn (.»brigkeit vermii»e vnliriges
vrlheilß vor allen din^'-n ^e|,idn vn vbei- -rdarbler .-einer Meinung vndt
jrthuinli xnei kennen. ()b ein vor einm k'elx.''i zuhalten oder nicht, \ ndl
dci ehr der L'estalt vor i in« n Kelxei' erkleret, \ IV den fall wurde ehr euch

alß der wolllichen < »bri^keil Peinlichen xustrall'en billidi vbi-iwei-el. \ nd
do ehr nnhn ferner nlm uenlen si'inen k'i-lxeri-chen jrlhnmb vndt sonder-
lichen auff vorleugkung dec heiligen Dreil'aldi.-keil vnd deli
vordiens-ts del.': Sohns l Jotles \nd ;unler arlickel deli c]iri>Hiclien

vor Bericht Ireiwilh^k verharren oder deß sonsten wie recht vberwei-r|,
auch keine Wanwitzigkeit oder \orrnckuni; der vernunlft ahn jlini ge-
.-|iidir( oder vorrnan-kl wurde. So iin">ehle ehr derwe^cn vormuge der
"ji meinen beschriebenen Ke\--ei liehen Ü'^chl vnd dem hiebeimhr ge-
,-|PI oi lieiien vrlheill vom Lehen xuin Tode vndt dem vblirhen ge-
meinen brauch nach mit dein feuer 'jeslralfl. werdrnu -|. Das

Konsistorium xu Leipzig, das nunmehr die Entscheidung xn fällen hatte,
ob Hans Itolm für einen Ketzer zu erklären sei oder nicht, urteilte:

�das gemelter Hans Dohn hillich nachmals verhördl, jhme die vorigen
Artikel! von vnsers glauben- liekentlmisse vndt erkentnisse Goltes l'ur-
LI -hallen vndl Ehr xw Christlicher IM---, rnn^ vndl hekehrunge eruiahnel
werde. Do ehr nuhn vif voriger seiner halslarrigkeit wurde verharren,
So erscheinet daraus souiell, da.- Ehr nicht allein für einen < iolle.-]e<|er-

IH IHM |\'i l/e|-, .«.indem auch fur Kinen solchen ergei ln-lien. ah-cliewliclien
Verbrecher x\v aelilt-n. ueldier \n-em liodi.-len si.-elen vndt Herlzen trost
des Ib-m (iliri>li, (iotles Sohns, wahre erkenlhnus vnd bekentnus nicht

allc-m erschrecklich schendet, verlestert vnd sdimehei. Sondern auch die
ganze Chrisllic he I leligiuii vnd dei>e||ien pollicei ordniinge hinwegk wiillel
vndt auff hebt. Dei wegen wirdl Ehr billidi zur leibs vndt leben- oder
thodes slralle der weltlichen Obrigkeit Excoulion, jedoch vif vorgehende
belernunge ordentlicher Scho|,|,enstuele vbergeben" 3). Da Hans Dohn

auch fernerhin standhält blieb, wurde er Freitag, den 3. Januar
wirklich verbrannt-1).

') Ebd. fol. 227-243: Die Handlungen mit Christoph Rudolph alias von
der Eichen 1571.

;) Ebd. fol. 287-327: Handlung des Wiedertäufers Hans Don lf>83.
Das Urteil des Leipziger Schüppenstuhls selbst ebd. fol. 288-290, sowie bei
Carpzov I Quaestio XLIV 49. a) Ebd. Loc. 10328 fol. 295.

4 
1 Ebd. fol. 318 zusammengehalten mit dem Schreiben des Schüssers zu

Salza ,Ste]iliau Kirsch an den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen vom
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Kiu gleiche- Schicksal wir Hans Doliu hat im Ja luv l .r>7 l vielleicht
auch den Leinweber Kaspar Müller vuii Krn - uln ') getrollen. Er halle
dem Kurfürsten August zu Torgau �durch wunderliche Offenbarung des
Geistes Holte-" eine Sclirift übergeben 2j, worin er die Kindertaufe �eine
menschliche snd eilichte vnd eine Teiiftelisclie TaulVe vud eine Vorfertigung
aller Ungerechtigkeit vni' "-'i111-' widerstehung der warheit vnd ein strick des
Teüffrl.-- nannte; auch sei die Lehre, _d;is divy vnterschidliche persouen
jn (ii'iltlicliein wesen sein viid ein jgliche in Minderheit antzurullen mit
singen vnd beten4" falsch und unrecht. Da Ka-par M filier sowohl vor
der Torgauer Geistlichkeit als auch \or den damals gerade nach Torgau
abgeordneten Theologen auf seinen . Irrlhuinben vnd Lä'.-lcrungeir be-
stehen lilieh. so hatten sich nun das Willenl.ei-er Hofgericht und dei
Scljöppeiistuhl xu Leipzig mit diesem Üeelilsfall zu befassi n. Jenes ent-
schied auf die Aussage des Krössulner Orlspfanvrs hin, daß Kaspar
.Müller nicht vollkommen bei Vernunft sei. Daher �\virdl ehr, auch
Sinlemah! ehr noch zur zeit nm -einer Lesteninp1 nicht wil abstehen,
zuuorhuttunge grosser ergernus vnd vbels in hallhinge vnd verwarunge
solange, bis er besser vndenieht vnd sich bekeren mochte, billicli ge-
halten" "''). Der Leipziger Sehüppensliihl dagegen, dem Kurfürst Antust
l 07 l .Macht und (lewalf -e^i'hen, .in peinlichen Sachen allein l'rtheil
zu fällen und zu erkennen" 4), entschied, daß Müller nuch einmal aus
CmlleS Wort unterrichtet vnd vermahnt \\erdrn sollte. Würde er auch

dann halsstarrig hei seinen Ii-rUiniern vi-rlileilN.ii. .So wolle al-d.um der
geistlichen (.Ibri^keit in allewege obliegen, etliche Gotlesfürchtige, ge-
lelnle und erfahrene Theologen und Männer ziiversamlen und xu
erklären, oh er für einen Ketzer xuachleii oder nicht, und do er der

Gestalt, wie jelxo gemeldet, vor einen Ket'/er erkläret, alsdann und anlT
den Fall würde er der weltlichen Obrigkeit jieiiilich xuslratlen billich
i'iberweisef. Würde er dann auch ferner auf seinen Irrtümern ver-

harren, .auch keine Wahnwitzigkeit oder Verrückung der Vernnnlll an
ilime gespüret oder vermercket würde, ulT den Fall möchte er von
we^en solcher seiner gefasten Halsstarrigkeit, ketzerischen
Irr t h um h und Lästerungen vermöge- d er li ec h | ," und üblichen
gemeinen Gebrauch nach mit dem Feuer vom Leben zum Tode
gestrafft werden, und würden darüber auch seine linier von der
hohen weltlichen Obrigkeit billig publiciret und eingezogen- Soweit
hier die urkundlichen Xaclnichten.

5. Mai 1614 (Ebd. fol. 247 f.). In diesem berichtet Kirsch über die Verhältnisse
des Schwärmers Esaias Stiefel und sagt dabei u. a.: ,Das Anno etc. 1">01
in der Gan Erbschaft Treffbrdt, als in den dorffschafteu Obern vnd Niedern dorla
vndt Langula sich bei etzlichen vnderschiedtlirhen Personen dergleichen Schwärm
ereigent, deren einer auch hernach Anno etc. 1583, solange sichs mit demselben
eins theils vorschleifft, zum feüer condemniret, vervrtheilet vndt
daßelbe auch an ihm exequiret worden."

') Dorf im A G. Teuchern, Kr. Weißenfels, R B. Merseburg.
-') Dieselbe ebd. Loc. 10328 fol. 331-335. 3) Ebd. tul 830.
4) Vgl. den Artikel Carpzov in AD B IV 13 unten.
5) Carpzov l Quaestio XLIV 48.
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Zum Exkurs S. l_':;il'. Daß Luther auch die Hinrichtung von h luden
K'rlzeni L'i'hillii:! hat. he.-ii eitel ebenfalls Paul Tschackert '), indem

er ausführt: ..Man hat neuerdings gesagt2), daß Luther seit l.">js
seine Ansicht über die Ketzer geändert und zu einem ,Bedenk'-n
der Theologen zu Willenberg', das ihre Bestrafung fordere, seine
Zustimmung gegeben habe, dal.'; er also auch, wenn er es erlebt halte,
die Hinrichtung Sei vds ebensu gebilligt haben würde wie Melanchthon.
Das ist ein Irrtum. Denn in jenem Bedenken M1I! IV ToTff.) handelt
es sich um Wiedertäufer, die als Aufrührer bestraft weiden
-ollien. Unier die-i> \nn Melanchlhon verfaßte Bedenken schrieb

Luther: .l'lacel mihi Lulheio. Wiewohl es crudele anx.usehen, daß
mau sie mit dem Schwert straft, so ist doch crudelius, daß sie
minislerium verbi damniren, und keine gewisse Lehre treiben, und
lechle Lehre unterdrücken, und dazu Ilegna mundi zerslön n
wollen it'.l; IV 7-lH).- (>|, es sich aber bei den Wiedertäufern,
deietwe-en die Wittenberger Theologen zunächst ihr Ciulachleu
abgaben, wirklich um Aufrührer handeile, darüber geben die beste
Auskunft die im Anhang I Nr. 7 beigefügten Verhorsakten.

S. Hin muß es unter Xr. !'<> heißen: Bericht der Pfarrer zu (Jerstungen
und üerka an den" Amtmann auf der Wartburg Eberhard von
dei Tann vom 1. Mai \~>'j:>, nicht an den Amtmann von Haus-
lireilenbach Phili|ip Metzsch. - Vorlelzle Zeile von unten lies wyr
slall myr.

') In der jüngst erschienenen Schrift: Die Entstehung der lutherischen
und der reformierten Kirchenlchre samt ihren innerprotestautischen Gegen-
sätzen (Göttingen 1910) 50 A. 1.

\V. Köhler, Reformation und Ketzerprozeß (Tübingen 1901) 38.
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W = Wiedertäufer.

Adam Barbara W 170. Berka 22, 23, 38, 39, 41-43, 52, 95,
A'lam Hermann W 170. 96, 99-101, 138-140, 160-164,
Alurecht v. Mainz, Kardinal 5, 235-237. 168, 17»;, 178-180, 191, 195, 215
Albrecht, Herzog von Preußen 17. -219, 221-226, 246.
Alexander W 37, 46, 169, 183-186. Beriet W s. Schmidt.
Alich 45, 131. l U i stadt Martin, Pfarrer s. Stoß.
Allendorf 57, 81, 100, 179, 185. Betzenlians \V 214; sein Weil, \V 94,
Alsfeld 65. 95, 213, 214.
Altenburg 190, 192. Beutelhans W 3, 4, 45, 129, 130.
Ammern49, 102, 104, 105,106,186, 239. Bibra 2.
Amsterdam 98, 222. Bibra Georg von, Domherr 238.
Anna W 239. ßliimlein Wolf, Schösser 95-99, 101,
Arianer 14. 215, 216, 219, 221, 224, 226.

Ariiis 6. Boetius Sebastian, Superintendent 113.
Armknecht, Balthasar W 136, 137. Bohn Christoph W 243.
Aschaffenburg 237. Both Hans W 9, 46, 140, 185.
Atzbach 105. Boyneburg Georg von, hess. Hat 75.
Auenheim 172. tfoyneburg Ludwig von 31, 147.
Augsburg 4, 21, 58, 60, 63, 238. Bramberg 3, 129.
August, Kurfürst von Sachsen 120, 121, Brandhuber Wolfgang W 104.

243, 245. Breitenbach 43, 139, 140, 173, 179,
Augustin 14, 60, 116, 117. 211, 218.
Aurachsmüller W 3, 4, 45, 129. Brenz Johann 14, 15, 24, 63.

Breuel Valentin, hess. Sekretär 72.
Bach Kaspar W 45. Breuning Hans W 47, 49, 50, 186.
Bahner Hans, Schultheiß 30, 43, 137, Brück Dr. Gregorius, kursächs. Kanzler

141-144,159,160,163,164,176,178. 44, 73, 74, 176, 179.
Ballhausen 131. Brunswol Bernhard W 243.

Balthasar W 141. Bucer Martin 35, 51, 77-82.
Balthasar W s. Armknecht. Buchbach Konrad, Pfarrer 161, 162.

Bämberg 2, 37, 45, 130, 172, 238, 240. Bugenhagen 62, 241.
Bärbach 35, 82. Bullinger Heinrich 242.
Bastian Hermann W 59, 69, 70. 78, Bulzingsleben Seifried von, Amtmann

79, 82. 47, 48, 161, 162, 166, 185, 187, 188,
Behr Christian, kursächsischer Kanzler 234, 235.

159, 160. Burkhardt Franz, kursächs. Rat 75.
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119. Eisermann Dr. 77, 81.

Caspar \V s. Schneider. Eisfart Hans W 36, 138-140, 143-144!
Claus, Schneider in Erfurt W 5. sein Weih W 36-37, 142, 144.
Claus W s. Schreiber. Eisfeld 135.

Christoph von der Eichen s. Rudolf. Eißleb Jobst W s. Jßleb.
rin-i-,to[.H von Mähren \V 37, 171-173. Ki^li-ben 120.
Cliristuftel von Meißen \\' 4, 45, 131 Elisabeth, Herzogin von Sachsen i!l.

L32. Elrich 103-104.

Christoifel von Naumburg W 3, 45, Erbe Franz W 94-95, 214.
131 132. Erbe Fritz W 30, 37--41, 44, 52, *3

Chrysostomus 116-117. -85,88-94,96, 138-139, 143,147,
Colrr .Matthias 'J42. 157-161. 163-167, 178, 189, 191

Collmatsch (ieorg von, hess. Statt- -195, 198,201-203, 208, 210-212;
halter 78 sein Weib W 96, 174, 217.

Constantin, Kaiser 6. Erckenbut Nikolaus 185.
Cromwell Thomas, engl. Kanzler 77. England 71-78.
Cruciger Dr. Kaspar 55, 62, 74, 241. Erfurt 4-5, 45, 63, 131 - 133, 240.

Ernfart Klaus W 104.

Dachrieden 47, 1*6, 239. Ernst, Herzog von Lüneburg 5, 58,
Dänemark 5. Ershausen 46, 102, 185. [60, 191.
Darmstadt 67. Eschwege 47, 67, 239.
Denk Johann W 10. Esperstedt 103.
Deutschland 74-76. Euander Nikolaus, Prediger 93, 211.
Dietrich Veit 15, 20-21. Eyeroda 196, 198.
Dippach 223.
Dipprant Martin W 46, 49-50, 183 Fabricius Dietrich, Prediger 52, 65,

-185, 239. 70-72.
Dohn Hans W 121, 243 ß. Fälber Lenbart \V 57, 69-70, 72, 77
Donatisten 14. -78, 81.
Durfbreitenbach 42, 96, 158, 170, 173, Feige, hess. Kanzler 33, 58, 64, 75

218, 223. -77, 82, 153, 165.
D/'.ring balthasar, Prediger 4. Feistkohl Adam 64.
Dorla 239. Fieber Volkmar W 4, 45, 132.
Dorothea W 239. Flarcbheim 45.

Dresden 133. Frank Sebastian 2, 6, 25.
Franke Ottilia W 105.

Eheleben Hans von, Hauptmann 111, Franken 3, 133, 139, 220.
227, 230-231. Frankenhausen 10, 37, 105, 138, 140.

Eckard Johann 185. Freiberg 124. [145.
Eckardshausen 10. Friedewald 234.

Eckart Hans 148, 150-152. Friedrich, Kurfürst von Sachsen 13.
Eichsfeld 46-47, 196. Friesland 74.

Eisenach 4, 10, 15, 23, 30-31, 41, Fuchs Heinrich, Prediger 9.
43, 45, 52, 83-84, 88-95, 132, Fulda 65, 97, 220.
137, 141, 143-145, 147, 158, 162- Fulpach Adam 63 - 64.
163, 166-168, 172, 174, 176-177,
179, 185, 193-194, 196, 198-205, Ciiarkücliin, die alte W s. Kochs.
207-216, 221, 224, 227. Gaß Johann W 136.
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Geldenhauer s. Noviomagus. Heilmann Hans, gen. Schwarzhaus W
i M münden a./Wohra 57, 81. 96, 157, 170, 218.
Genf 120. Heinrich Vllf., Konig von England
Georg, Herzog von Sachsen 5, 44-45, 73-76.

48-50,63, 102-106, 132-133, 166, Heinrich, Herzog von Sachsen 106, 124.
180-182, 188, 234. Heinrich, Herzog von Braunschweig 115.

Georg W 240. Heldburg 130.
Georg W s. Staffelstein. Helfferich alias Hesse Anna \V Iu5
Georgenthal 134. -106.
Gera 105. Helmstorff Berit \V 47, 239.
Gerstungau 167, 174. Hentrock Hans W 104-106.
Gerstungen 3<<, 05-07, 99, 101, 132, Herda 23, 37, 41-42, 48, 52, 83, 96,

160-162, 215-216. 221, 224, 246. 101-102, 157, 161, 163-168, 171
Goar Sankt 67. -172, 175, 181-182, 189, 191, 196,
Goldener Wolf W 104. 217, 223, 226.
Goldschmidt Üttilia W 105-106. Hersfeld 9-10, 22, ,38-39, 47, 49,
Gürmar 47, 102, 186, 230, 239. 65, 100, 138, 140-141, 145-146,
Gosperode 223. 157, 161-162, 167-168, 174, IT'.i,
Gotha 12-13, 15, 105, 134. 185, 187, 189, 193, 223-224, 240.
tiotMTiann Kunz, Amtmann '6, IbO. H-.-r.slet 223.
Graf Eise W 105. Hessen 7, 9, 11, 22. 34, 36-37, 51,
Gräfenhain 135. 58, 63-65, 70, 76-78, 81 - 83, 97,
G reck s. Rinck. 104, 112, 116-117, 131, 140, \-<-,.
Großenbach 140. 174, 179, 200, 222, 232.
Großhans Osanna W 172 Hetzer Ludwig W 10.
Grünberg 78. Hofniann Margarethe \V 96, 21*.
Grunewald Eberhard, Schultheiß 84, Holmann Melchior \V 37.

198-200. Holgestedt 1<M.
Gudensberg 49, 183. Homburg 174.
Gwalther 242. Hubmaier Balthasar W 127.

Huffin. die alte 218.

Hain 2. Hummelshain 182.

Haina 33, 148. Hut Hans W 2-4, 238.
Hamburg 76, 241. Huter Heinrich W 47, 49-50, 102
Harle 65. -103, 186, 239.
Harz 103-104. Hutter Heintz W 168, 172, 1-
Haßfurt 105.

Hastrungsfeld 196, 198. Jena 55.
Hausbreitenbach 8, 22-23, 30-31. Jerusalem 131.

36-38, 41, 43-44, 52-54, 83, 93, llgen W 37, 168-169.
95-102, 122, 137, 141-144, 14r/, Joachimstal 29.
156-157, 159, 161, 166-167, 171, Johann, Kurfürst von Sachsen 3-6,
175, 179-180, 189, 191, 193-195, 10-11, 23, 25-26, 31-36, 39, 56,
200-201, 210, 215-216, 218-221. 129-130, 132-135, 142-148, 152
223, 225-227. -153, 155-156, 160, 164-165.

Hauschildt Hans 64. Johann, Fürst von Anhalt 26, 29, 123.

Hausmann Nikolaus, Superintendent 22. Johann Ernst, Herzog zu Sachsen 10 i,
Heidenreich Bartel 185. 202, 205, 207-212, 232.
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Johann Friedrich, Kurfürst v. Sachsen Kraut Heinz W 103-104.
38-44, 47-50, 52-56, 63, 73-76, Krell Nikolaus, sächs. Kanzler 121.
83-85,88-98, 100-101, 103, 107, Krössuln 245.
112 115, 117, 145, 157-168, 176 Kuchen, hess. Vogt 156-160, 163
-182, 188-19C, 198-202, 205, -164, 193, 215-216.
207-212, 214-215, 219-226, 231 Kunz Elsa W 135, 137.
- 232. Kursachsen 1-2, 4, 6-9, 11, 20, 22

Johann Friedrich der Mittlere, Herzog -23, 28, 34, 36-37, 39, 43-44, 51
Mill ^lirh^c-ll 116, 118. -52, 56-58, 65, 75-76, 83-84,

Johann Georg, Kuriür^t von Sachsen 91. 109, 112-113, 115, 121 - 122,
244. 127, 146, 155, 165, 179, 199, 222.

Jonas Justus 11, 21. Kymäus Johannes, Prediger 81.
11(1.'he Hans 21'J.

Ißlebe Jobst W 96-97, 139-14», I,arhmunds Weib 94-95, 213-214.
217; sein Weib W 142, 217. Langevviese 103-104.

Jiilich 57, 71, 73-74. Langiila 243, 245.
Jmj.uheim von Geyssen \V 81. Leinweber Anna W 172-173.

Leinweber Peter W 157, 169, 171
Kahla 55. -172, 175.

Kaiser Apollonia AV 10... Leipzig 121, 160, 244.
Kalvin 120. Leipziger Schöppenstuhl 39 - 40, 121.
Karl V., Kaiser l, 70. 163-164, 243 ff.
Karl, Markgraf von Baden 9, 116. Lening Johann, Pfarrer 52, 65, 70.
Karlstadt 5, 17-18.. 55. Leuchtenburg 55.
Kassel 33, 52, 58, 63-64, 67, 79, 81, Ley Johann, Schultheiß 200-202, 205,

111, 148, 155, 163, 105, 182, 231. 207-211, 213-214.
Katharina W s. Valebs. Leyden Johann von W 98, 222.
Kaut/, Jakob, Prediger 10. Linz 104.
Keßler Hans \V 157, 16-, 171 Lochau 76, 196, 207, 212.
K.-hler Margarethe W 172-173. Lonzmanns Witwe 219.
Kirsch Stephan, Sdi"-~ur 244 f. Lose Peter W 57, 69-70, 72, 77-78,
Klebe W 167. 81-82.

Klebe H.-intz \V 157, 168. Lotther Mattheus 124.
Kleineutersdorf 55, 75. Ludwig Klaus W 107.
Koburg 2, 3, 5, 16, 21, 104-105, Luperant Martin s. Dipprant.

129-131. Luther l, 5-7, 13, 15-22, 24-25,
Kochs Margarethe W 37-38, 41, 44. 27-29, 36, 44, 51, 55, 57, 61-62,

52, 83-84, 147, 157-158, 160, 162, 73, 80, 82, 86, 108-109, 113, 115,
174, 180, 191-195. 118, 121-128, 180, 241, 246.

Kühler Georg W 104.
Köhler Hans W 84-85, 196-200. Magdeburg 131, 160.
Kuli, Andres W 135, 137. Mähren 104, 168, 239.
Kolb Katharina W 135, 137. Marburg 10, 14, 21, 57-58, 61, 05,
Kolerlin Volk W 2-3. 67, 69-71, 73, 77-78, 81, 111,
König Katharina W 135, 137. 241.
Königsberg i. Fr. 2-4, 45, 129 - 130. Marksuhl 145.
Königstein 121. Mattes (Gerhart von Holgestedt) W 104.
Kraft Mag. Adam, Professor 65, 72, 77. Meißen 4, 45, 132.
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Meißrod Barbara W 105. Mykonius Friedrich, Superintendent 13
Melanchthon 4, 6, 13-16, 20-21, 25 -15, 20-21, 27-28, 76, 101.

-27, 44, 51, 55-57, 61-63, 72
-76, 110, 113, 115, 118-124, 127, Xaumburg 4-5, 45, 64, 132.
180, 241, 246. Nerdichs Kathariue 218.

Melander Dionysius, hess Hofprediger Neuniagen a. M. 242.
78, 81. Neustadt a. O. 55-56.

Melchior, Pfarrer 183, 185. Nicaea 6.
Weisungen 52, 65, 70. Niclas s. Schreiber.
Menius Justus, Superintendent 10, 12 Niederdurla 45-46, 104, 106 - 107,

-13, 15-16, 21-23, 25, 28, 30, 227, 234, 243, 245.
43, 84, 86, 88, 94-101, 106--111, Niederlande 74-75, 241.
137-139, 141 - 143, 158, 160, 167, Nimwegen 242.
176, 178-179, 196, 198-199, 213, Nordhausen 31-33, 63,146-148, 152.

215-216, 219, 221-222, 224, 226 Noviomagus (Gerhard Geigenbauer) 70
-227, 230-232. -72, 241 f.

Mertz Joachim W 2. Nürnberg 15, 24, 59, 238.
Metzsch Philipp, Amtmann 23, 30, 38,

43, 83,137,141 - 144, 157-160, 162, Obelecker Ttle W 105.
172, 175, 177. 189, 193-195, 201. Oberdorla 46, 1(J_', 120, 1:4, 186, 234.

Michel von Üttingen W 135. 245.
Mohammed 98, 222. Oberwünschensubl 223.

Mohr Hans, Hauptmann 5. Ücktrshaus^n 94, 150 - 151, "_!!:;.
Moler Lorenz W 47, 49-50, 102-103, Odenbausen Christian von \V 81.

186, -239. Orlaniünd'.- ~>5, 64, 75.
Möler Thönig W 81. Ortlep Christoph ^ 1:;;,. 137.
Moller Georg, Superintendent 183. (»rtlep O.sanna \V 136-137.
Moller Toll 217. Oßmann^tedt 141.

Möller Georg W 104. Osterich alias Ibenstedt Apollonia \V
Möller W 117. Österreich 104. (105-106.
Moritz, Herzog u. Kurfürst v. Sachsen Ostheim 3.

114, 120.

Moses 14, 18, 242. I»antzers Alma W 105-106.
Mühlberg 117. Passau 104.
Mühlhausen 4, 8, 44-50, 57, 64, 94, Paul Hans 175.

98, 102-108, 110-114, 132, 161, Paul Katharina W 175.
166, 180-185, 187-189, 222, 224, IVilikc-r Hans W 55.
228-232, 238-239, 243. Petzen Margaret W 45.

Müller Hans W 89-91, 205-209. Peucer Kaspar 121.

Müller Kaspar 245. Pfeiffer Heinrich 45, 107-108.
Mulner Johannes W 45. Philemans Weih 217.

Mülsen St. Micheln 104. Philipp, Landgraf von Hessen 7-11,
Münster 51-52, 54, 62, 65-66, 70, 21-23, 31-36, 38-40, 42-44, 48

75, 77, 80, 98, 116, 125, 190-192, -54, 57-60, 62-66, 69-70, 72
222. -84, 86-88, 92, 95-101,103, 107,

Münzer Thomas 10-11, 13-14, 17 111 -117, 121-122, 127-128, 134.
-18, 29, 45, 51, 98, 103, 107-108, 141 - 148, 152-156, 158-159, 163
122, 145, 174, 222. -166, 177-182, 184 - 185, 187
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-196, 200-201, 210, 215-216, Sachsen 63 64, 210. 242.
221, 223-225, 227,230-234, Sachsen Albert im-,rl:es 118, 120-121.

240ff. Sachsen Ernestinisclies 120.
Pilatn- 2U1 Snlza 120, 243 f.

.loliamn--.. l'rtdigfi' M. Sal/.tiurg 2.
"r Dr. Philipp 48, !' Salbungen 231-232.

Preßels Katliarine \V 96, 2P» Sangerhausen 103 - 104.
Saul 56.

«luedlmburü 132. Scharf Klaus W 102-103, 105, 239.
Scharf .Maitlia W 105.

Kuidt Ualthasar, Planer 10, 49-50, Schaue Kata ^V 172.

55, 100, 182, 187 - l>s, "_>"_'!. ScheflFer Ueorg \V 139-140.
Kattellhe] - 104. Scheffer Haus W 84-85, 196- 200
Regensburg 211. Scheffer Katharina W 105.
Reifort Hans 185. >< liiilMi-teiu Hans 185.

Keinbardsbrunn 12, 24 2:., 127, 134. Schlick, Braten von 29.
Rengers 170, 173. Schi,K,lkald,-n 31, 36, 134, 146-147,
Rengers Albrecht zum. W 143, 173; 163.

sein Weib W 37, 142, 144, l Schmidt Albrecht 139.

Rengers Tilo zum \\' :-;7, 41, 13S, 140, Schmidt Beriet W 36, 138-139, 143.
143, 171, 175. .vdmiidt Cliristian, Schösser 110-111,

IM-ii-clilein Lorenz 238. 114, 231.
Reuße IM ei \V 104. Schmidt Jakob W 37, 170, 173.

Rhegius I'rbanus, Prediger 61. S( iimyt Cautx \Y 31.
Rhodingus Niculnus 242. Schaal.el Georg \V 57, 69, 70-72,
l,'M .1."mann Peter W 57. 77-78, -l 32, 100.
Rmck Anna 145, 14',», 152. Schnabel F^udwig \V sl.
Rinde Melchior W 9-11, 22. 28, ::_' Schnalpi'l Tliilemaiin, l'fairer li.'i

-36, 82, 134, 139, 145-150. 174. Schneider Ka.^.ar W 139, 142, 173.
240. Schneiders Kaspar Weib \V 142, l -

Ringkaw 240. 173.
Sdii'in-.ui li '/wickau lU4.

Kilikleben Hans \V 40 47, 49-50, Sdiott Philipp, Amtmann 130.
l-'. Schraubenstein 103.

Rorkenstuhl 139. Schreiber Niklas W 9, 137-140, 174.
Roda 181. Schreiner Eucharius W 2.

Römei Hans \\ l, 45-46, 104, 108, Schreiner Wolf \V 3-4, 45, 129 -130.
132. i-;. Srlmlthes Jakob, Pfarrer 184.

l;.,ih(Jin 4, 45, 131, 132. Schwarz Hans W s. Helmann.
Rosnerin Katharina AV 45. Schwenckfeld Kaspar 7, 118.
Rotenkirg a. F. 65, 95-96, 179, 215 Schwcistedt 131.

216 Seittart \V 139, 246.
Rothmann Bernhard, Prediger W 51. Servet Michael 118-120, 246.
Rüdiger Katharina alias Goldschmidt Sonderberg 140.

W 105-10H. Sondershausen 131.

Rüdiger Lenz gen. Schwab W 171 - 172. Sorga b Hersfeld 9, 37, 46, 51-52,
Kud..lf Christoph W 46, 49-50, 102 99, 141, 108-1t;!), 171- 172, 183,

-103, 120^121, 184-185, 239, 243 f. 185, 190, 221, 239.
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Spahl 139. l'lm 58-59, 63.
Spengler Lazarus, Stadt.sehi eilier 15, 24. l" l rieh, Herzog vnn \Vürtti-mln'ri-
Spcyer Edikt von 6, 34, 44, 52-54, 60, 240 f.

56, 66, 95, 100, 105, 143, 153, If.O. Unger Uarl.ara \V 135- 137
191, 225. Unger (icurg \\ l '"'">''

Spiegvl Kiispar \V 3-4, 129. Ungcv Vivlentin W 136-1 7
S)iit/.eiiberi,' im Harz 103. Cnstnit 105-106.
Spon Lndwi- \\" 4(5-47, 49-50, KrJ, Ürtich \V 142.

110-112, 161, 1*5. 230-232, 239. 1'tiingen 132.
Springen 170
Stadt-Allendorf 70. Vacha 10, 22, :!2, 35, 38, 146, 153, 174.
Stadtlengsfeld 140. Valebs Katharina \V f>, 138, 110 -141.
Staffelstein Georg vmi \V 9. 136. 139 Volknauls Margarethe \V 96, 218.

-140, 173.

Steftan Hans W 243. \Vii:iicr Allgeid \\ 17"..
Stein Georg W 37, 170. \\'agner Simjilicius 175.
Stiefel Ksaias 245. Waldenstein \\ crnn- vnn i;;,
Stoer Melchior 63-64. \\'alk.-nri..Ml 103.

Stner Tliomas 64. \\annfrie.l 228

Storch Nlknlails \\ 13. \\aitbnrg 92-94, 96, 134, 143-144,
Storger .TakuK \V 57. 103-105. 146, 153, 210-212, '217.
Storger Margarethe W 105 106. Weimar 21 22, l IN. 131 -132. 15«
Stoß Martin, I'fanw 16(1-102, 2 Kl. -159, 164. l-'.', 207 -208, 210,
Sfral.ihm-g 37, 5», 60, 63, 70. 77. 215-216.

240 f. VV"i-r||.-lllt.-l.l.T Hrtll^ \V 238.

Stmhel Christina alias Hehvig W 105. Weiß Endrea \\ 45
Strohmengers Kaspar \Veil> 217. \\'..'ii::ens-L- 132-133.
Struth 102. \V--ls 104.

Sturm Hans \\' 22. \\'<.'i-i-a 240.

\\'..-,ter\vald 11. 153.

Tann Eberhard von der, Amtmann 10 Westfalen 74.
-11, 29-34, 43, 48, 83, 92-93, Widdershausen 105.
134, 142-149, 153-154, 156 16". \\ i<-ck Dr. 190 - 191.
162, 166-167, 176-178, 189. 193 U ien 127.
-194, 210-212, 224, 246. \\ illiulm Kunna W 42, 173.

Tann Martin von der, Amtmann 32, 146. Wilhelm, Lamlirral vmi Hessen 117.

Tasch Peter W 71, 73-74, 78-82. Wilhelm, ilraf vmi Heunebei-g 238.
Thiel Sebastian, Pfarrer 106-107. Winter.l Li^hi.s, Pfarrer 65, 81, 95 - 100,

227-230. 179, 215-216, 219, 221, 223-224,
Tlmlden Y alten, hess. Amtmann 228. 226.

Thüringen 3-5, 18, 22, 28, 30, 63, Wittenberg 6, 14-15, 22, 28, 34, 36,
74, 94, 133, 140, 167 - 168. 44, 57-5«, 60, 90, 118, 149, K,u.

Tietz Ambrosius, Schösser 131-132. 199, 226, 241.
Tovgau 143-144, 153-154, 156, 194, Wittenherger 7, 14-15, 30, 34 - 35,

200, 202-203, 232, 245. 39-40, 54-55, 61, 91, 122, 124
Trefturt 46, 49, 102, 121. 161, 182 -125, 164-165, 180, 246.

-184, 187, 234, 244 f. Wittenberger Hofgericht 85, 90, 199,
Tübingen 60, 240f. 203-205, 245.
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Witzel Georg 9, 20, 35. Zschon Hans W 185.
\Volkersdorf 57-58, 69 -74, 77. Zwickau 20, 22, 104, 211.

Worms 10, 118. Zwinger Barbara 140.
Wiinschensuhl 96, 99, 138, 157, 169, Zwinger Hans, der Alte W 37, 41,

172, 175, 219, 221. 137-138, 140, 143, 157, 169.
Würzburg 3, 129-130, 133. Zwinger Hans, der Junge W 30, 37,

41, 99, 138, 140, 144, 157, 172. 221.
Zaunring Georg W 37, 16^ - 169, Zwinger Gela \V 172, 221.

171-172, 240. Zwingli 5, 14, 76, 108.
Zella [Sankt Blaaii] 136. Xwinglianer 13, 17, 51.
Zerbst 26, 29, 123. Zwinkmann 239.
Ziegenhain 8l.
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